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Kurzfassung 
 

Der Trend zur Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen zu Lasten naturnaher bzw. 

landwirtschaftlich genutzter Flächen in der Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahren ungebro-

chen. Neben dem ökologischen Problemdruck rücken zunehmend auch die wirtschaftlichen Las-

ten der Unterhaltung der bestehenden Siedlungsflächen und der zugehörigen Infrastruktur sowie 

die sozialen Folgen dieser Entwicklung in den Fokus. In ihrer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

hat sich die Bundesregierung das Doppelziel gesetzt, einerseits eine quantitative Begrenzung der 

zusätzlichen Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis zum Jahr 2020 

von derzeit etwa 90 Hektar je Tag auf dann nur noch 30 Hektar je Tag zu erreichen und anderer-

seits die negativen Konsequenzen dieser verbleibenden Flächeninanspruchnahme zu minimieren. 

Darauf aufbauend wird eine Ergänzung des traditionellen planungsrechtlichen Instrumentariums 

um ökonomische Anreizinstrumente diskutiert, da die starken fiskalisch-wirtschaftlichen Anreize, 

die für alle beteiligten Akteure mit einer Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche verbun-

den sind, als Haupthindernis auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Flächennutzung gesehen wer-

den. 
 

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Inwieweit könnte eine künftige Ergänzung der planungs-

rechtlichen Steuerung um handelbare Zertifikate, d.h. ein System handelbarer Flächenauswei-

sungsrechte die Anreizstruktur der Akteure im Sinne einer nachhaltigen Flächennutzung verän-

dern? Durch die Vorgabe einer Obergrenze neuer Flächeninanspruchnahme in Form des maxi-

mal zur Verfügung stehenden Umfangs an Ausweisungsrechten kann eine mengenmäßige Be-

grenzung der Flächeninanspruchnahme gewährleistet werden. Die Möglichkeit, Ausweisungs-

rechte am Markt zu veräußern, sorgt für eine effiziente Allokation der noch möglichen Flächen-

inanspruchnahme und schafft Anreize für eine flächensparende Siedlungsentwicklung. 
 

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist die Suche nach der geeigneten Ausgestaltung des An-

reizinstruments in Kombination mit den bestehenden planerischen Ansätzen in einem Policy Mix 

zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Deutschland. 

Die Nutzung des Instruments der handelbaren Zertifikate in der Flächenpolitik wirft zahlreiche 

unbeantwortete konzeptionelle und praktische Fragestellungen auf, die in der Arbeit untersucht 

werden: 

• Welche Folgen gehen mit dem ungebrochenen Trend zur Ausdehnung der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche in der Bundesrepublik Deutschland einher? Worin liegt das ökono-

mische Steuerungsproblem? Welche Anforderungen stellen die Eigenschaften des Gutes 

„Boden“ an den Umgang mit dieser Ressource aus einer umweltökonomischen Sicht? 
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• Wie ist die derzeit etablierte planungsrechtliche Steuerung räumlicher Entwicklungspro-

zesse in der Bundesrepublik Deutschland verfasst? Welche Defizite weist sie aus ökono-

mischer Sicht auf? Welche zentralen Akteure agieren in dem so gesetzten Rahmen anhand 

welcher Motive und Zielsetzungen? 

• Welche Hindernisse der Durchsetzung und Implementation ergeben sich aus der beste-

henden planungsrechtlich geprägten Raumordnung in Deutschland für das Instrument 

der handelbaren Flächenausweisungsrechte? Welche Anforderungen an dieses Instrument 

ergeben sich aus der Heterogenität der zu regulierenden Ressource „Boden“? Welche 

Steuerungsvorteile kann der Einsatz handelbarer Flächenausweisungsrechte generieren? 

Wie sollte demnach ein System handelbarer Flächenausweisungsrechte ausgestaltet sein, 

um einerseits die Eigenschaften des Bodens und andererseits die sich aus der Raumord-

nung ergebenden institutionellen Rahmenbedingungen angemessen zu berücksichtigen? 
 

Bei der Beantwortung dieser Fragestellungen geht die vorliegende Arbeit über die Betrachtungs-

breite und -tiefe bisheriger Beiträge zum Thema deutlich hinaus. Sie liefert mit ihren Ergebnissen 

folgende vier Innovationen: 

− die Aufarbeitung naturwissenschaftlicher Konzepte zum Boden und seiner Funktionen für 

eine ökonomische Betrachtung der Effekte von Flächennutzungsentscheidungen, 

− die Erweiterung der Kriterien der umweltökonomischen Instrumentenwahl durch ein Ras-

ter zur systematischen Erfassung der Governance-Kosten einer Regelungsstruktur, 

− die Entwicklung eines effektiven Policy Mixes zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme, 

− die Erarbeitung detaillierter Ausgestaltungsvorschläge für ein System handelbarer Flächen-

ausweisungsrechte zur Steuerung der Siedlungsentwicklung in Deutschland. 

 

1) Betrachtung ökologischer Bodenfunktionen aus ökonomischer Sicht 

Es wird herausgearbeitet, dass Boden eine multifunktionale Ressource ist, die zahlreiche für den 

Menschen bedeutsame Ökosystemdienstleistungen direkt bereitstellt oder an deren Bereitstellung 

beteiligt ist. Die dafür grundlegenden Funktionspotenziale eines Bodens sind sowohl von der 

natürlichen Bodenstruktur als auch von anthropogenen Inputs abhängig. Neben Regelungs- und 

Lebensraumfunktionen, die überwiegend von der natürlichen Bodenstruktur bestimmt werden, 

lassen sich Produktions- und Trägerfunktionen unterscheiden, die wesentlich von anthropogenen 

Investitionen abhängen. Es wird ferner gezeigt, dass die Bodenfunktionspotenziale eng miteinan-

der verknüpft sind, so dass Flächennutzungsentscheidungen nicht ohne Auswirkung auf die übri-

gen Bodenfunktionspotenziale bleiben. Über die Zuordnung einzelner Bodenfunktionspotenziale 

zur Flächennutzung und ihrer Einordnung in den Landschaftskontext wird eine Weiterentwick-
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lung sowohl der ökologisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen der ökonomischen Bewertung 

von Naturgütern als auch des Planungsrechts um ökonomisch-anthropozentrische Betrachtungs-

konzepte, wie das der Ökosystemdienstleistungen, ermöglicht. 

 

2) Beitrag zur umweltökonomischen Theorie der Instrumentenwahl 

Jede umweltpolitische Regulierung verursacht Kosten: einerseits in Form von Opportunitätskos-

ten, die entweder durch entgangene Erträge nicht mehr möglicher Ressourcennutzung oder 

durch Investitionen in Anpassungsmaßnahmen entstehen (sog. Produktionskosten des Umwelt-

ziels), und andererseits in Form von Transaktionskosten (sog. Governance-Kosten) eines staatli-

chen Eingriffs. Während die Opportunitätskosten regelmäßig das wichtigste Argumentationskri-

terium in der umweltökonomischen Literatur zur Instrumentenwahl darstellen, werden Transak-

tionskosten staatlicher Regulierung eher unsystematisch in den Blick genommen. Die vorliegende 

Arbeit entwickelt daher ein Kriterienraster für die Erfassung aller mit einer staatlichen Regulie-

rung verbundenen Kosten und entwickelt erstmalig eine umfassende Systematik zur Erfassung 

der Governance-Kosten eines umweltpolitischen Instrumentenarrangements. In diesem Kriteri-

enraster ist die ökologische Effektivität eines Regelungseingriffs die grundlegende Eingangsbe-

dingung. Neben Kriterien für die Beschreibung der Produktionskosten eines umweltpolitischen 

Ziels werden Kriterien für die Charakterisierung der Governance-Kosten einer Regelungsstruktur 

gestellt. Dabei werden einmalig anfallende Set Up-Kosten bei der Implementation einer umwelt-

politischen Maßnahme von laufend anfallenden Transaktionskosten einer Regelungsstruktur ab-

gegrenzt. Ziel eines staatlichen Eingriffs sollte es sein, die Gesamtkosten der umweltpolitischen 

Zielerreichung, also die Summe der Produktions- und Governance-Kosten des staatlichen Ein-

griffs, zu minimieren. 
 

Das Kriterienraster wird im Verlauf der Arbeit sowohl zur Charakterisierung der planerischen 

Steuerung der Flächennutzung als auch zur Ableitung von Designkriterien handelbarer Flächen-

ausweisungsrechte herangezogen. Das Raster eröffnet die Möglichkeit zur systematischen Erfas-

sung der einzelnen Kostenkategorien und damit zu einer Berücksichtigung aller mit einer um-

weltpolitischen Maßnahme verbundenen Kosten in der umweltökonomischen Instrumentenwahl. 

Zudem konnten in der Arbeit wichtige Anhaltspunkte und Richtungsaussagen für die Ausgestal-

tung eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte gewonnen werden. 

 

3) Entwicklung eines effektiven Policy Mix zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme 

Der bislang in der umweltökonomischen Theorie wenig betrachtete Bereich des kombinierten 

Instrumenteneinsatzes in einem Policy Mix erhält durch die vorliegende Untersuchung eine Er-

gänzung. In der Policy Mix-Literatur steht das Zusammenwirken der verschiedenen Instrumente 
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im Vordergrund. Hierbei wird auf ein „kluges“ Zusammenspiel der Eingriffe abgezielt, das Nach-

teile einzelinstrumenteller Steuerung vermeidet bzw. erwünschte Wirkungen des umweltpoliti-

schen Eingriffs verstärkt. Hierzu gibt es neuere Untersuchungen, die einzelnen Instrumenten 

funktionelle Rollen im Policy Mix zuweisen. 
 

Die vorliegende Arbeit stellt bei der Einbindung handelbarer Flächenausweisungsrechte in die 

planerische Steuerung der Landnutzung das Planungsrecht als „Führungsinstrument“ ins Zent-

rum des Policy Mix. Planungsrechtliche Vorgaben, z. B. der Ausschluss bestimmter Flächen für 

eine Siedlungsnutzung durch Schutzgebiete, Vorrang- und Vorbehaltsflächen, können durch die 

Ausweisungsrechte nicht gebrochen werden. Der Handel mit Ausweisungsrechten soll nur inner-

halb planungsrechtlich festgesetzter Zonen erlaubt sein. Die Handelbarkeit der Ausweisungsrech-

te ermöglicht innerhalb des planerisch abgegrenzten Spielraums eine Minimierung der Produkti-

onskosten der Zielerreichung. In dieser Konstruktion wird auf mögliche weitere Effizienzgewin-

ne aus einem unbeschränkten Handel mit Ausweisungsrechten bewusst verzichtet, um Schäden 

(und damit Kosten der unvollständigen Erreichung des Umweltqualitätsziels) zu vermeiden. 

Durch die Begrenzung der verfügbaren Ausweisungsrechte in Höhe des zu erreichenden Flä-

chensparziels wird eine effektive Begrenzung der Siedlungsflächenentwicklung gewährleistet. 

Eine solche Zielerreichung allein durch existente planungsrechtliche Vorgaben ist höchst zwei-

felhaft oder aber bei der Vorgabe gemeindescharfer Flächensparziele innerhalb des Raumord-

nungsrechts mit (zu) hohen Produktions- und Governance-Kosten verbunden. 

 

4) Fortentwicklung des siedlungspolitischen Instrumentariums in Deutschland 

Die „Zahnlosigkeit“ des planungsrechtlichen Instrumentariums hinsichtlich der Begrenzung des 

Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums in Deutschland ist vielstimmig beklagt worden. Den-

noch blieb die überwiegende Mehrheit der Planungspraktiker eher auf kritischer Distanz zu inno-

vativen Vorschlägen, insbesondere zur Einführung handelbarer Flächenausweisungsrechte. Moti-

viert durch diese grundsätzlich skeptische Haltung unterbreitet die vorliegende Untersuchung 

konkrete Empfehlungen zu detaillierten Ausgestaltungsfragen, um so die Unklarheiten und Be-

rührungsängste gegenüber diesem neuartigen Ansatz zu verringern und zu einer Versachlichung 

der Debatte beizutragen. So wird unter anderem vorschlagen, nur die Ausweisung von Siedlungs-

flächen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung mit einer Zertifikatepflicht zu belegen und 

den Handel der Rechte auf kommunale Akteure zu begrenzen. Die maximal zur Verfügung ste-

hende Menge an Ausweisungsrechten sollte in mehrjährigen Zuteilungsperioden verteilt und 

schrittweise an das Flächensparziel angepasst werden. Da aus verfassungsrechtlichen Gründen 

eine überwiegend kostenlose Erstvergabe der Ausweisungsrechte vorzunehmen ist, werden ver-

schiedene Verteilungsschlüssel diskutiert und eine Allokation auf Grundlage eines Bevölkerungs- 
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und Katasterflächen-Indexes empfohlen. Schließlich wird die Erfassung der Handelstransaktio-

nen über ein Register und die Deckungsprüfung der Flächenausweisungen im Rahmen der beste-

henden Anzeigepflicht für die kommunale Bebauungsplanung vorgeschlagen. Die Arbeit bietet 

so zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine empirisch-experimentelle Forschung, die sich mit der 

Evaluierung der hier theoretisch abgeleiteten Vor- und Nachteile einzelner Ausgestaltungsoptio-

nen handelbarer Flächenausweisungsrechte befasst. 

 

Insgesamt leistet die vorliegende Arbeit damit einen sowohl anwendungsorientierten als auch 

theoriegeleiteten Beitrag zum besseren ökonomischen Verständnis des Problems der Flächenin-

anspruchnahme und ihrer Regulierung in der Bundesrepublik Deutschland. 
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1. Problemstellung, Ziele und Aufbau der Arbeit 

1.1. Problemstellung 
 

Der Trend zur Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen zu Lasten freier, naturnah bzw. 

landwirtschaftlich genutzter Flächen in der Bundesrepublik Deutschland ist ungebrochen. Diese 

Entwicklung vollzieht sich trotz eines prognostizierten und regional bereits spürbaren Bevölke-

rungsrückgangs, einer steigenden gesellschaftspolitischen Problemwahrnehmung hinsichtlich der 

Verknappung stadtnaher Erholungsräume und unzerschnittener Naturflächen sowie der steigen-

den Pendelverflechtung und Verkehrsbelastung in den Regionen. Das Wachstum der Siedlungs- 

und Verkehrsflächen ist auf Grund seiner Folgewirkungen für die biologische Vielfalt, das Ange-

bot an naturnahen Räumen und Konnektivität der Landschaft ein zentraler Indikator der Natio-

nalen Nachhaltigkeitsstrategie und der Nationalen Biodiversitätsstrategie (Bundesministerium für 

Umwelt 2007; Bundesregierung 2002b; Statistisches Bundesamt 2012b). Neben dem ökologi-

schen Problemdruck, der aus dieser Entwicklung resultiert, rücken zunehmend auch wirtschaftli-

che Tragfähigkeitsprobleme und Bedenken hinsichtlich der sozialen Folgen schrumpfender 

Kernstädte in den Fokus. 
 

Die räumliche Ausdehnung der Siedlungsflächen und die damit verbundene Suburbanisierung 

und Zersiedelung des Siedlungsraumes in Deutschland sind zunächst Ausdruck des Standortver-

haltens von Unternehmen und privaten Haushalten. Allerdings werden diese Standortentschei-

dungen in großem Umfang durch die öffentliche Hand mitgeprägt: über die Schaffung der recht-

lich-institutionellen Voraussetzungen für die Entstehung neuer Siedlungsflächen, die Erschlie-

ßung peripherer Lagen durch den Ausbau des Verkehrswegenetzes und über die Gestaltung der 

Wirtschaftsförderungs- und Sozialtransferpolitik. So sind die andauernden Diskussionen um die 

reformierte Entfernungspauschale für die täglich zwischen Wohnort- und Arbeitsstelle zurückge-

legte Pendeldistanz oder die Abschaffung der Eigenheimzulage Ausdruck der steigenden Prob-

lemwahrnehmung. 
 

Im Wissen um diese Einflussmöglichkeiten des Staates bei Flächennutzungsentscheidungen wird 

bereits seit mehreren Jahren um die Ausgestaltung einer Flächenhaushaltspolitik zur Absenkung 

der hohen Transformationsrate naturnah genutzter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

gerungen. Neben einer qualitativen Zielforderung, im Sinne der Minimierung der ökologischen 

Schädlichkeit bestehender und neu zu schaffender Siedlungs- und Verkehrsbereiche, betrifft dies 

vor allem das Streben nach einer quantitativen Begrenzung der Ausweisung neuer Siedlungs- und 

Verkehrsflächen. Mit dem sog. „30-Hektar-Ziel“ der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie liegt 

bereits ein konkretes Mengenziel vor (Bundesregierung 2002b; Statistisches Bundesamt 2012b). 
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Demnach soll bis zum Jahr 2020 die tägliche Inanspruchnahme von freien oder naturnah genutz-

ten Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke auf 30 Hektar je Tag begrenzt werden. 
 

Angetrieben von der Differenz zwischen der gegenwärtigen Transformationsrate freier oder na-

turnah genutzter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke und dem angestrebten 30-Hektar-

Ziel entstand eine Diskussion um eine Neuordnung der Raumordnung, in der drei alternative 

Instrumenten- und Maßnahmentypen im Vordergrund stehen (Hansjürgens und Schröter 2004: 

261): 

1. volle Ausschöpfung der bestehenden planungsrechtlichen Grundlagen,  

2. neue Formen der Kooperation zwischen den Akteuren (Gemeinden) bei der Flächen-

ausweisung sowie  

3. marktanaloge Instrumente zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. 
 

Die hohe Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke wird überwiegend mit 

den starken fiskalisch-wirtschaftlichen Anreizen begründet, denen allen an Flächennutzungsent-

scheidungen beteiligten Akteuren ausgesetzt sind (Bizer 2005: 342 ff.; Bizer et al. 1998: 39 ff.; 

European Environment Agency 2006: 20; Gutsche 2003a: 24 ff.; Hutter et al. 2004: 230 ff.; 

Ostertag et al. 2010: 1 ff.). Die zumeist qualitativ orientierten Konzepte der Raumplanung in der 

Bundesrepublik Deutschland können eine Flächenhaushaltspolitik zum Schutz der Freiräume 

und naturnaher Bodennutzungen gegen diese Anreizstrukturen nur schwer etablieren. Zudem ist 

die überlokale (regional- und landesplanerische) Ebene durch eine erhebliche Durchsetzungs-

schwäche gekennzeichnet. Aufgrund der gegebenen Anreizstrukturen der Akteure und ihrer feh-

lenden Durchsetzbarkeit erscheinen auch kooperative Lösungen nicht gut geeignet, eine entspre-

chende Reduzierung der Flächeninanspruchnahme zu erreichen. 
 

Aus diesem Grunde fällt den marktanalogen Instrumenten zur Steuerung der Flächennutzung 

einerseits die Aufgabe zu, die Anreizstruktur der Akteure im Sinne einer nachhaltigen Bodennut-

zung zu verändern (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996a: 314 f.; 2000: 27). Ande-

rerseits kann die Einführung neuartiger Instrumente die Durchsetzungskraft der mengenmäßigen 

Steuerung der Flächeninanspruchnahme erhöhen. Primär werden drei Kategorien marktanaloger 

Instrumente unterschieden, die auch jeweils für den Bereich der Flächennutzungssteuerung adap-

tiert wurden: 

1. Abgaben (Steuern, Gebühren, Sonderabgaben),  

2. Subventionen (an private Grundstückseigentümer, z. B. Landwirte) oder Ausgleichs-

zahlungen (im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an die Gemeinden) sowie  

3. Zertifikate (handelbare Flächenausweisungs- oder Versiegelungsrechte). 
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Inzwischen besteht eine große Bandbreite von Vorschlägen zur instrumentellen Ausgestaltung 

dieser angestrebten Flächenhaushaltspolitik, die von einer Stärkung des traditionellen planungs-

rechtlichen Instrumentariums bis hin zur bewussten Einbeziehung marktanaloger Anreize rei-

chen (vgl. auch Abb. 1-1). Neben den bereits teilweise umgesetzten Anregungen zur Abschaffung 

der Eigenheimzulage und einer Überarbeitung der Pendlerpauschalen fokussiert die Diskussion 

auf die Reform der Grundsteuer zu einer Boden-, Bodenwert oder Flächennutzungssteuer (vgl. u. 

a. Apel et al. 1995; Bizer 1995, 1999; Bizer und Lang 2000; Dieterich 2004; Löhr 2004b; 

Reidenbach 1999, 2007) und auf die Erweiterung des kommunalen Finanzausgleichs um die Ent-

geltung ökologischer Leistungen naturnah genutzter Flächen des Gemeindegebietes (vgl. u. a. 

Bergmann 1999; Bizer und Bergmann 1998; Krumm 2004; Perner und Thöne 2007; Rat von 

Sachverständigen für Umweltfragen 1996b, 2000, 2002; Ring 2002; Rose 1999). 

 

 
Abb. 1-1: Vorgeschlagene Anreizinstrumente im Rahmen einer Flächenhaushaltspolitik. 
 Quelle: ergänzt nach Schröter und Ring (2006): 66. 
 

Mit einem System interkommunal handelbarer Flächenausweisungsrechte gibt es ein weiteres 

Instrument, dessen Mechanismus durch die Einführung des europäischen CO2-Emissionshandels 

zunehmend Beachtung unter den politischen Entscheidungsträgern findet, das aber mit Blick auf 

die Steuerung der Flächennutzung bislang wenig diskutiert wurde. Der größte Vorteil von Zerti-

fikatsystemen liegt neben ihrer umweltökonomischen Effizienz und der großen Handlungsfrei-

heit der betroffenen Regelungsadressaten in der treffsicheren Erreichung des zu Grunde liegen-

den Mengenziels. Dies gilt auch und vor allem für das 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltig-

keitsstrategie. Über die Begrenzung der an die gemeindlichen Planungsträger auszugebenden Flä-

chenausweisungsrechte würde eine wirksame quantitative Begrenzung des Siedlungsflächen-

wachstums ermöglicht. Handelbare Ausweisungsrechte könnten einen konkreten Baustein einer 

Flächenhaushaltspolitik darstellen und sind den intensiv diskutierten Abgaben- bzw. Subven-

tions- und Ausgleichszahlungslösungen in Bezug auf die Zielerreichung überlegen. 
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Allerdings wirft die Nutzung des Instruments handelbarer Umweltnutzungsrechte zur Steuerung 

der Flächennutzung zahlreiche konzeptionelle Fragestellungen auf. Anders als bei den bisherigen 

Anwendungsfeldern von Zertifikatsystemen handelt es sich bei Böden um Ressourcen mit hete-

rogenen Eigenschaften. Sowohl die Eignung eines Bodens als Siedlungsstandort als auch der ge-

sellschaftliche Nutzen alternativer Verwendungen, die durch Verzicht auf Siedlungsflächenwachs-

tum bewahrt werden, hängen von einer Vielzahl lokaler Bodeneigenschaften ab. Darüber hinaus 

beeinflusst die Flächennutzung auf angrenzenden oder auch weiter entfernten Grundstücken die 

Standorteignung. Handelbare Umweltnutzungsrechte eignen sich jedoch besonders gut für die 

Steuerung homogener Schadstoffe, wie bspw. CO2-Emissionen. In ihrer Reinform sind sie zu-

nächst wenig geeignet, die Heterogenität der Kosten und Nutzen des Verzichts auf Siedlungsflä-

chenwachstum zu berücksichtigen. Vielmehr heben sie einseitig auf die Minimierung der Anpas-

sungskosten zur Erreichung des 30-Hektar-Ziels ab. Den Regelungsadressaten bliebe die Wahl-

freiheit überlassen, auf Siedlungsflächenausdehnung zu verzichten, oder aber Ausweisungsrechte 

zur Deckung zusätzlicher Baulandausweisung zu erwerben. Folglich sind handelbare Flächenaus-

weisungsrechte erst für den Umgang mit der heterogenen Ressource Boden anzupassen. Aller-

dings kann die Fortentwicklung die Gestaltung und die Funktionsweise des Instruments so stark 

verkomplizieren, das unter Berücksichtigung der damit verbundenen Transaktionskosten eine 

Anwendung ökonomisch nicht mehr sinnvoll möglich ist (vgl. Montgomery 1972; Tietenberg 

1985, 1995). 
 

Als Reaktion hierauf wurden in der Literatur mischinstrumentelle Strategien (oder auch Policy 

Mix-Strategien) entwickelt (vgl. u. a. Atkinson und Tietenberg 1982; Bizer 1997; Flanagan et al. 

2010; Gawel 1991, 2005; Gunningham und Sinclair 1999; Hansjürgens 2000a; Krupnick et al. 

1983; Lehmann 2010b, 2012; McGartland und Oates 1985; Ring und Schröter-Schlaack 2011a; 

Tietenberg 2003; van Gossum et al. 2010). Diese Ansätze versuchen durch die Verbindung ver-

schiedener Steuerungsansätze, die Defizite der singulären Anwendung eines Instrumentes vorzu-

beugen und die Steuerungsleistung des Instrumentenverbundes insgesamt zu optimieren (Gawel 

1991: 27). Zwar erreichen Policy Mix-Strategien weder eine vollständige Minimierung der Anpas-

sungskosten an ein umweltpolitisches Ziel (wie mit einer reinen Zertifikatlösung möglich), noch 

kann die Heterogenität des Nutzen der Ressourcenschonung vollständig berücksichtig werden 

(wie mit individuellen Auflagen). Im Sinne eines Second Best verkörpern sie aber den angesichts 

der Präsenz von Transaktionskosten notwendigen Ausgleich zwischen diesen beiden Polen. 
 

Eine solche Vorgehensweise erscheint für die Gestaltung einer Flächenhaushaltspolitik zur Errei-

chung des 30-Hektar-Ziels auch aus Gründen der politischen Durchsetzbarkeit angemessen, da 

die Flächennutzung in Deutschland ein bereits intensiv durch planungs- und ordnungsrechtliche 
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Regulierung geprägtes Feld der Umweltpolitik darstellt. Wie sowohl theoretische Arbeiten als 

auch empirische Untersuchungen gezeigt haben, können innovative Instrumente wie die Einfüh-

rung handelbarer Flächenausweisungsrechte ihre politische Akzeptanz durch den Rückgriff auf 

etablierte Steuerungsmuster erheblich erhöhen (vgl. u. a. Falconer und Whitby 1999; Hansjürgens 

2000a; McCann und Easter 1999; Sorrell und Sijm 2003; Tripp und Dudek 1989b). 
 

Vor diesem Hintergrund sind die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung eines Systems 

interkommunal handelbarer Flächenausweisungsrechte auszuloten und auf die Notwendigkeiten 

zur Steuerung der Inanspruchnahme der heterogenen Ressource Boden anzupassen. Dafür be-

darf es einer ökonomischen Betrachtung des Bodens, die die Vielfältigkeit seiner Funktionen in 

den Mittelpunkt stellt und die Auswirkungen der Siedlungstätigkeit auf dieses Funktionspotenzial 

und den darauf aufbauenden Leistungen des Bodens für den Menschen untersucht. Dies ist bis-

lang allenfalls ansatzweiße erfolgt (vgl. u.a. Fromm 1997; Micheel 1994; Nuissl et al. 2009) bzw. 

aus einer ökologisch-naturwissenschaftlichen Perspektive ohne Bezug zu möglichen Steuerungs-

ansätzen zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme. 
 

Die in dieser Arbeit vorgeschlagene Lösung ist die Gestaltung eines Policy Mix durch die Einbin-

dung des Handels mit Flächenausweisungsrechten in die etablierte planungsrechtliche Steuerung 

der Flächeninanspruchnahme. Die Planungsinstrumente und Konzepte der Raumordnung wer-

den um interkommunal handelbare Flächenausweisungsrechte, die eine treffsichere quantitative 

Begrenzung der Siedlungsflächenausdehnung ermöglichen, ergänzt. Dadurch scheint eine Über-

windung der starken fiskalischen Anreize zu Gunsten der Baulandausweisung, die bislang die 

Etablierung einer Flächenhaushaltspolitik verhindern, möglich. Um Aussagen über die Effektivi-

tät und die Effizienz der Zielerreichung durch den Policy Mix zu ermöglichen, sind alle mit ei-

nem instrumentellen Arrangement verbundenen Kosten in den Blick zu nehmen. Dazu bedarf es 

der expliziten Einbeziehung von Transaktionskosten, die in der umweltökonomischen Theorie 

der Instrumentenwahl bislang eher eklektisch betrachtet werden (vgl. u.a. Birner und Wittmer 

2004; Cason und Gandgadharan 2003; Dawkings 2000; Einig 2003b; Falconer et al. 2001; Heindl 

2012; Krutilla und Krause 2011; McCann et al. 2005; Stavins 1995). 

 

1.2. Ziele der Untersuchung 
 

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist die Suche nach geeigneten Instrumenten und ihrer 

Kombination in einem Policy Mix zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- 

und Verkehrszwecke in Deutschland. Daraus ergeben sich die folgenden Fragenkomplexe, die 

durch die Arbeit beantwortet werden: 
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• Welche Folgen gehen mit dem ungebrochenen Trend zur Ausdehnung der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche in der Bundesrepublik Deutschland einher? Welche Anforderungen 
stellen die Eigenschaften des Gutes „Boden“ an den Umgang mit dieser Ressource aus 
einer umweltökonomischen Sicht? 

• Wie ist die derzeit etablierte planungsrechtliche Steuerung räumlicher Entwicklungspro-
zesse in der Bundesrepublik Deutschland verfasst? Welche Defizite weist sie aus ökono-
mischer Sicht auf? Welche zentralen Akteure agieren in dem so gesetzten Rahmen anhand 
welcher Motive und Zielsetzungen? 

• Welche Steuerungsvorteile kann der Einsatz handelbare Flächenausweisungsrechte gene-
rieren? Welche Anforderungen an dieses Instrument ergeben sich aus der Heterogenität 
der zu regulierenden Ressource „Böden“? Welche Hindernisse der Durchsetzung und 
Implementation ergeben sich aus der etablierten planungsrechtlich geprägten Raumord-
nung in Deutschland für das Instrument der handelbaren Flächenausweisungsrechte? Wie 
sollte demnach ein System handelbarer Flächenausweisungsrechte ausgestaltet sein, um 
einerseits die Eigenschaften des Gutes „Bodens“ und andererseits die sich aus der etab-
lierten Raumordnung ergebenden institutionellen Rahmenbedingungen angemessen zu 
berücksichtigen? 

 

Bei der Beantwortung dieser Fragestellungen geht die vorliegende Arbeit über die Betrachtungs-

breite und -tiefe bisheriger Beiträge zum Thema deutlich hinaus. Erstens löst die Einbeziehung 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse um die ökosystemare Komplexität der Ressource Boden die 

Argumentation von der traditionellen ökonomischen Betrachtung des Bodens als Produktions-

faktor. Böden sind vielmehr multifunktionelle Güter, deren Leistungsspektrum durch die irrever-

siblen Folgen einer Erschließung für Siedlungszwecke erheblich verändert oder gar zerstört wird. 

Zweitens erlaubt die Einbeziehung der Theorien der Neuen Institutionenökonomik, insb. der 

Transaktionskostentheorie, eine realitätsnahe Abschätzung der Kosteneffektivität einer umwelt-

politischen Strategie zur Umsetzung des 30-Hektar-Ziels. Durch die Identifikation politischer Set 

Up- und laufender Transaktionskosten werden Umsetzungshindernisse sichtbar, gleichzeitig las-

sen sich diese bereits im Prozess der Instrumentengestaltung berücksichtigen. Das Vorhaben 

liefert drittens durch die ökonomische Analyse des Planungsrechts eine Ergänzung und inhaltli-

che Schärfung der originär aus planerischer und/oder juristischer Sicht geführten Diskussion um 

die Fortentwicklung des Instrumentariums zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. Viertens 

entwickelt die Arbeit die umweltökonomische Betrachtungsweise einer Bodenschutzpolitik fort, 

in dem ein Policy Mix zum Einsatz handelbarer Umweltnutzungsrechte für heterogene Ressour-

cen ausgestaltet wird. 

 

 



Kapitel 1  Problemstellung, Ziel und Aufbau der Arbeit 
 

7 

1.3. Methodik und Aufbau der Arbeit 
 

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer literaturgestützten, konzeptionell-theoretischen Vorge-

hensweise. Dabei werden zunächst naturwissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Belas-

tung von Böden und ihres ökosystemaren Leistungs- und Funktionspotenzials durch die Über-

bauung und Versiegelung in Folge des Siedlungsflächenwachstums verarbeitet, um die umwelt-

ökonomisch relevanten Eigenschaften des Gutes „Boden“ zu bestimmen. Weiterhin wird die 

Literatur zur umweltökonomischen Instrumentenwahl aufgearbeitet und um institutionenöko-

nomische Ansätze, insb. der Transaktionskostentheorie und der ökonomische Analyse des 

Rechts, ergänzt. So wird eine realitätsnähere Einschätzung der Durchsetzungs- und Implementa-

tionshindernisse marktanaloger Instrumente in die raumplanerische Steuerung möglich. Ein auf 

dieser Grundlage entwickeltes Kriterienraster wird zur Beurteilung sowohl der etablierten sied-

lungspolitischen Instrumente als auch der verschiedenen Ausgestaltungsoptionen eines Systems 

handelbarer Flächenausweisungsrechte zur Umsetzung des 30-Hektar-Ziels der Nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie herangezogen. Zur Abschätzung des Verhaltens der Akteure im Rahmen 

der kommunalen Bauleitplanung werden akteursspezifische Verhaltensannahmen getroffen, um 

das den Baulandausweisungsentscheidungen zugrunde liegende Anreizgeflecht mittels der Theo-

rie der Neuen Politischen Ökonomie analysieren zu können. 
 

Die Arbeit ist neben einem einleitenden Kapitel und der Zusammenfassung am Ende in drei 

Hauptbearbeitungsteile gegliedert (vgl. Abb. 1-2).  
 

 
Abb. 1-2: Gliederung und Aufbau der vorliegenden Untersuchung. 
 Quelle: eigene Darstellung.  
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Der erste Teil (Kapitel 2-4) beschäftigt sich mit der Problemabgrenzung und den Grundlagen 

der Analyse. Kapitel 2 stellt zunächst die ökologischen, ökonomischen und sozialen Wirkungen 

des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums in der Bundesrepublik Deutschland dar. Zudem 

wird das Problem aus umweltökonomischer Sicht aufbereitet, um einen methodischen Zugang 

für die Bearbeitung zu legen. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Ableitung eines Umweltziels für 

die Verringerung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Da aufgrund 

der Gütereigenschaften des Bodens eine effiziente Flächennutzungsstruktur nur extrem aufwän-

dig ermittelt werden kann, muss ein entsprechendes Ziel politisch vorgegeben werden. Das 30-

Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie verkörpert die Doppelforderung einer Flä-

chenhaushaltspolitik nach quantitativer Begrenzung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs-

zwecke einerseits und die Minimierung der Folgen des noch zulässigen Siedlungsflächenwachs-

tums andererseits. Es wird damit zum Referenzpunkt für die in den folgenden Teilen zu leisten-

den Analyse der Leistungsfähigkeit verschiedener instrumenteller Strategien. Kapitel 4 erarbeitet 

ein Kriterienraster, mit dessen Hilfe die Leistungsfähigkeit möglicher Instrumente zur Umsetzung 

und Erreichung des gesetzten Flächensparziels abgeschätzt werden kann. Dabei werden neben 

den traditionellen umweltökonomischen Kriterien der Kosteneffektivität auch Ansätze der Neu-

en Institutionenökonomik verwendet, um die Transaktionskosten der verschiedenen instrumen-

tellen Alternativen aufzudecken zu können. Am Ende des ersten Bearbeitungsteils steht unter 

Berücksichtigung dieser Kriterien die Fokussierung auf zwei für die weitere Untersuchung maß-

gebliche Instrumente: die gegebene Praxis des Raumordnungsrechts und das Instrument handel-

barer Flächenausweisungsrechte. 
 

Der zweite Teil (Kapitel 5) stellt den ordnungsrechtlichen Rahmen der Raum- und Bauleitpla-

nung in der Bundesrepublik Deutschland vor. Dabei werden zunächst die Defizite dieses Steue-

rungsmechanismus analysiert, die zur Transformation freier oder naturnah genutzter Flächen für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke geführt haben. Aufbauend auf der Feststellung, dass die bauli-

chen Verfügungsrechte an einem Grundstück weitgehend in öffentlicher Hand liegen und erst in 

einem Genehmigungsprozess in beschränkter Form an die privaten Eigentümer übertragen wer-

den, lassen sich die Gemeinden als Hauptakteure bei der Steuerung der Flächennutzung in 

Deutschland kennzeichnen. Daher steht die Bauleitplanung im Fokus der weiteren Ausführun-

gen, in denen mittels des Ansatzes der Neuen Politischen Ökonomie das Verhalten der kommu-

nalen Planungsträger charakterisiert wird. Untersucht wird auf der einen Seite deren rechtlicher 

Handlungsrahmen, der durch den Einfluss der Festsetzungen der überörtlichen Planung und der 

verschiedenen Fachplanungen auf die kommunalen Flächenausweisungsentscheidungen gekenn-

zeichnet ist. Auf der anderen Seite werden die fiskalischen Anreize von Siedlungsflächenauswei-

sungen herausgearbeitet, die maßgeblich für die Gestaltung der Bauleitplanung verantwortlich 
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sind. Schließlich wird vor diesem Hintergrund untersucht, ob und wie mit Hilfe überörtliche Pla-

nungsziele das angestrebte 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie umsetzbar 

wäre. 
 

Der dritte Teil (Kapitel 6 und 7) beschäftigt sich mit dem Instrument handelbarer Umweltnut-

zungsrechte, das das angestrebte 30-Hektar-Ziel treffsicher und ökonomisch effizient umzuset-

zen vermag. Kapitel 6 untersucht, wie Zertifikatsysteme die ökologischen Restriktionen der 

Nicht-Homogenität des gehandelten Gutes, hier der Folgen der Widmung heterogener Böden für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke, beachten können. Dabei werden u. a. auch Erfahrungen mit 

Zertifikatsystemen zur Begrenzung inhomogen verteilter Luftschadstoffe ausgewertet. Kapitel 7 

stellt die Designoptionen eines Systems handelbarer Umweltnutzungsrechte speziell vor dem 

Hintergrund der Umsetzung eines Mengensparziels für die Begrenzung des Siedlungsflächen-

wachstums vor. Darauf aufbauend werden einzelne Ausgestaltungsoptionen vertiefend diskutiert 

und Empfehlungen ausgesprochen, wie sich handelbare Flächenausweisungsrechte in die gegebe-

ne ordnungsrechtliche Raumplanung einpassen lassen. 

 

Kapitel 8 beschließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Un-

tersuchung, diskutiert diese und unternimmt eine Einordnung vor aktuellen Debatten und Ent-

wicklungen hinsichtlich einer stärker ökonomisch fokussierten Betrachtung der Natur. Dabei 

werden auch Anschlusspunkte für weitere Forschungsanstrengungen identifiziert. 
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2. Ökologische und ökonomische Grundlagen: Problemdimensionen 
des Siedlungsflächenwachstums 

2.1. Nachhaltigkeitsparadigma und räumliche Entwicklungsprozesse 
 

Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung fordert die (Neu-)Organisation der gesellschaftli-

chen Lebens- und Wirtschaftsweisen, so dass der heutige Ressourcenverbrauch minimiert und 

der natürliche Kapitalstock für nachfolgende Generationen gesichert wird (World Commission 

On Environment and Development 1987: 54 ff.). Nachhaltigkeit zeichnet sich durch eine syste-

mare und integrierte Sichtweise der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemdimen-

sionen der Gesellschaft-Umwelt-Beziehung aus (Wolf 1996: 10). Ein wesentlicher Erkenntnis-

fortschritt ist die Einsicht in die Notwendigkeit, die zuvor isoliert betrachteten Teilsysteme Öko-

logie, Wirtschaften und gesellschaftliche Entwicklung in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und 

Wechselwirkungen zu erfassen (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1994: 46). 
 

Die Übertragung des Nachhaltigkeitsparadigmas auf räumliche Entwicklungsprozesse und die 

Nutzung der Böden wird in Deutschland etwa seit Mitte der 90er Jahre intensiv diskutiert (vgl. 

Coenen und Grunwald 2003; Ewringmann und Perner 2000; Wiegandt 1999; Wolf 1996). Der 

Boden als oberste Schicht der Erdkruste liegt im Überschneidungsbereich von Lithosphäre, Hyd-

rosphäre, Atmosphäre und Biosphäre und ist damit an jedem Subsystem der Erde beteiligt 

(Kühner 1995: 29). Zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse sind Menschen einerseits auf na-

turbelassene Bodenflächen als Grundlage der Nahrungsproduktion, als Rohstofflieferant, Erho-

lungsraum und auch als Wasserfilter angewiesen. Eine essentielle Rolle fällt den Böden anderer-

seits als Standort für Wohngebäude und die zugehörige siedlungsbezogene Infrastruktur zu. 
 

Die Entscheidung über die Nutzung des Bodens hat weit reichende Auswirkungen auf die ökolo-

gische, ökonomische und sozial-kulturelle Situation einer Gesellschaft und birgt dementspre-

chend ein hohes Konfliktpotenzial. Der Verfügbarkeit als Lebensraum für Flora und Fauna, als 

Speicher-, Filter- und Transportmedium für Stoffe und (Grund-)Wasser, aber auch als Ort der 

organischen Produktion stehen die Nutzungsmöglichkeiten der Bodenflächen als Standort für 

Siedlung, Gewerbe und Industrie sowie Verkehr entgegen. Die kontinuierliche Ausdehnung der 

Siedlungs- und Verkehrsflächen führt zu einem anhaltenden Verlust naturnah genutzter Oberflä-

chen und oft zu einer Zerstörung des darunter liegenden Bodens, zumindest aber zu einer drasti-

schen Veränderung seiner natürlichen Gestalt. Daher repräsentieren Umfang und räumliches 

Muster der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke wichtige Indikatoren 

einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, auf die sich die Bundesrepublik Deutschland im Rah-
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men des Agenda 21-Prozesses der Vereinten Nationen und des Habitat II-Abkommens ver-

pflichtet hat (vgl. Bundesministerium für Bauwesen 1996). 
 

Wenn in der folgenden Untersuchung verkürzt von Flächeninanspruchnahme gesprochen wird, 

ist stets die Umwandlung naturnaher bzw. auch land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen 

für Siedlungs- und Verkehrszwecke gemeint. In der gesellschaftspolitischen Diskussion taucht als 

Synonym oft der Begriff „Flächenverbrauch“ auf. Diese zunächst nahe liegende Bezeichnung 

zielt auf den Verlust ökologischer Leistungen freier oder naturnah genutzter Flächen durch die 

mit der Siedlungsentwicklung verbundene Bebauung, Verdichtung und Versiegelung von Böden 

ab. Obwohl eine Fläche durch Änderung ihrer Nutzungsart nicht tatsächlich „verbraucht“ wird, 

soll an der Bezeichnung Flächeninanspruchnahme festgehalten werden. Die im Rahmen statisti-

scher Erhebungen erfasste Indikatorgröße „Siedlungs- und Verkehrsfläche“ bildet dabei hinrei-

chend genau das langfristige Zerstörungspotenzial ökologischer Bodenfunktionen und naturna-

her Räume durch Bebauung und Versiegelung ab (Umweltbundesamt 2003: 78). Zwar ist festzu-

halten, dass die Siedlungsfläche nicht mit dem Umfang versiegelter Böden gleichgesetzt werden 

kann, da lediglich ein Teil der unter diesem Terminus zusammengefassten Nutzungsarten tatsäch-

lich eine Bebauung, Verdichtung und schließlich Versiegelung nach sich zieht (Ewen 1998: 43 

ff.). Schätzungen zufolge sind etwa 50% der Siedlungs- und Verkehrsflächen versiegelt (Bizer und 

Lang 2000: 88 ff.). Jedoch reichen die Schadwirkungen einer Inanspruchnahme freier oder natur-

naher Böden für Siedlungs- und Verkehrszwecke durch Zerschneidungseffekte, Schadstoffemis-

sionen und steigende Verkehrsbelastungen über die unmittelbar betroffenen Standorte hinaus, so 

dass die Flächenstatistik das Ausmaß der anthropogen geprägten Flächennutzung nur unvoll-

kommen wiedergibt (Coenen und Grunwald 2003: 105; Lichtenthäler und Reutter 1987: 88 f.). 
 

Die folgenden Ausführungen dieses zweiten Kapitels sind zweigeteilt. Zunächst wird in Ab-

schnitt 2.2 die derzeitige Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke als nicht 

nachhaltig gekennzeichnet. Dazu werden, nach einem Überblick über das aktuelle Ausmaß und 

die Trends des Siedlungsflächenwachstums (Abschnitt 2.2.1), die ökologischen, ökonomischen 

und sozial-kulturellen Folgen dieser Entwicklung gekennzeichnet (Abschnitte 2.2.2, 2.2.3 und 

2.2.4). Dies dient zwei Beweggründen: Zum einen wird damit die gesellschaftspolitische Diskus-

sion um Flächeninanspruchnahme und Urban Sprawl in den Nachhaltigkeitsdimensionen aufge-

griffen. Zum anderen bietet diese Problemabgrenzung die Grundlage für die Ableitung geeigneter 

Zielstellungen einer Flächenhaushaltspolitik, die im Kapitel 3 dieser Arbeit erfolgen wird. Zuvor 

wird aber in Abschnitt 2.3 das Siedlungsflächenwachstum als umweltökonomisches Problem 

aufgerissen. Die ökonomische Theorie beschäftigt sich mit der Allokation knapper Ressourcen 

und kann mit ihrer analytischen Methodik die Gründe und Triebkräfte hinter der rapiden Flä-
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cheninanspruchnahme identifizieren und Lösungsvorschläge zur effizienteren Verwendung des 

Gutes Boden entwickeln helfen. Die Ökonomik thematisiert Umweltprobleme als Fehlallokation 

knapper Ressourcen. Diese Fehlleitung wird mit dem Öffentlichkeitsgrad der Umweltmedien und 

den bei ihrer Nutzung auftretenden externen Effekten begründen (Abschnitt 2.3.1). Um diese 

Problemsicht auf das Phänomen der Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke anzuwenden, 

werden das multifunktionelle Leistungsspektrum von Böden und die Gutseigenschaften der be-

treffenden Bodenfunktionen analysiert (Abschnitt 2.3.2). Schließlich lassen sich wegen der Eigen-

schaften des Bodenfunktionspotenzials Gründe für das Versagen einer Flächennutzungsallokati-

on über einen unregulierten Grundstücksmarkt herausstellen (Abschnitt 2.3.3). Den Abschluss 

dieses zweiten Kapitels bildet eine thesenartige Zusammenfassung, die den Ausgangspunkt für 

den weiteren Fortgang der Untersuchung und insbesondere das folgende Kapitel 3 zur Zielset-

zung einer Flächenhaushaltspolitik bildet (Abschnitt 2.4). 

 

2.2. Siedlungsflächenwachstum als Nachhaltigkeitsproblem 

2.2.1. Umfang und Trends der Flächeninanspruchnahme 

2.2.1.1. Datengrundlage 
 

Die Basis der Bodennutzungsartenklassifikation in der Bundesrepublik Deutschland bildet das 

Verzeichnis der flächenbezogenen Nutzungsarten im Liegenschaftskataster und ihre Begriffsbe-

stimmungen durch die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (sog. 

AdV-Nutzungsartenverzeichnis) aus dem Jahr 1991. Dieses Nutzungsartenverzeichnis unter-

scheidet die in Tabelle 2-1 aufgeführten acht Nutzungsartengruppen. 
 

Die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende Siedlungs- und Verkehrsfläche ist die Summe der Bo-

dennutzungsarten Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche (ohne Abbauland), Erholungsfläche, 

Verkehrsfläche und Friedhöfe. Das Statistische Bundesamt erhebt die Daten zur tatsächlichen 

Nutzung der Bodenflächen im Vierjahresrhythmus auf Gemeindeebene durch eine methodisch 

weitgehend einheitliche Auswertung der Liegenschaftskataster (vgl. Statistisches Bundesamt 

2010). Die Erhebung der Siedlungs- und Verkehrsfläche erfolgt nach der Novelle des Agrarstatis-

tikgesetzes im August 2002 sogar separat jedes Jahr und dient ausdrücklich der Erfüllung umwelt- 

und raumordnungspolitischer Zwecke (Deutscher Bundestag 2002: 14). Allerdings verzerren Er-

fassungsprobleme und statistische Bereinigungen deutlich stärker die bei den kurzfristigen Erhe-

bungen ermittelten Daten, so dass für die Zwecke dieser Arbeit auf die vierjährige Auswertung 

des Liegenschaftskataster zurückgegriffen wird. 
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Tab. 2-1: Flächennutzungsarten im Liegenschaftskataster nach dem AdV-Nutzungsartenverzeichnis. 
 Quelle: Statistisches Bundesamt (2005). 
 

2.2.1.2. Status Quo: Erreichter Umfang der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
 

Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutsch-

land betrug Ende 2008 etwas mehr als 13 Prozent, mit einem kontinuierlichen Wachstum von 

einem halben Prozentpunkt in den letzten Beobachtungszeiträumen zwischen 1993 und 2009 

(vgl. Abb. 2-1). 

 

Abb. 2-1: Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche Deutschlands in Prozent. 
 Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Statistisches Bundesamt (2010). 
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Die Siedlungsfläche wächst schneller als die Verkehrsfläche, deren Wachstumsrate in den letzten 

drei Beobachtungszeiträumen jeweils abgenommen hat. Abbildung 2-2 zeigt die Flächeninan-

spruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Hektar je Tag in einer langen Zeitreihe be-

ginnend im Jahr 1962. Dabei ist zu beachten, dass erst ab dem Erhebungszeitraum 1993-1996 das 

gesamte Bundesgebiet inklusive der fünf Neuen Bundesländer erfasst wird. 
 

 
Abb. 2-2: Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Hektar je Tag im Vierjahres-Rhythmus. 
 Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Statistisches Bundesamt (2010). 
 

Auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik erreichte das Siedlungs- und Verkehrsflächenwachs-

tum nach einer Phase konstanter Zuwachsraten seinen Höhepunkt Ende der siebziger Jahre. An-

schließend verlangsamte sich die Flächeninanspruchnahme spürbar bis auf unter 80 Hektar pro 

Tag im Zeitraum 1989-1992. Mit dem Inkrafttreten des Investitionserleichterungs- und Wohn-

baulandgesetzes als Reaktion auf den erkannten Nachholbedarf bei Infrastrukturentwicklung und 

Wohnraumversorgung in den Neuen Bundesländern verstärkte sich ab 1993 die Widmung freier 

bzw. naturnah genutzter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke erneut spürbar. Der leichte 

Rückgang im letzten Beobachtungszeitraum wird vor allem auf die schleppende Baukonjunktur 

in Folge des insgesamt geringen Wirtschaftswachstums zurückgeführt und stellt noch keine 

Trendwende dar (Siedentop 2005: 20; Umweltbundesamt 2004: 5). Im Gegensatz zu anderen 

Umweltbelastungen, z. B. im Wasser- oder Energiebereich, ist bei der Flächeninanspruchnahme 

keine Abkopplung vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum gelungen; vielmehr verharrt die 
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Wachstumsrate der Siedlungs- und Verkehrsfläche trotz wirtschaftlicher Konjunkturschwäche 

auf nahezu unverändert hohem Niveau (Siedentop und Kausch 2004: 39). 
 

Das Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen geht hauptsächlich zu Lasten der landwirt-

schaftlich genutzten Fläche in Deutschland (vgl. Abb. 2-3). Der beobachtbare Anstieg von Wald- 

und Gewässerflächen in den Beobachtungszeiträumen spiegelt die Renaturierung stillgelegter 

Bergbaugebiete bzw. die Übertragung militärisch genutzter Liegenschaften auf die öffentliche 

Hand wider. 
 

 
Abb. 2-3: Veränderung der Flächennutzung in Deutschland nach verschiedenen Nutzungsarten. 
 Quelle: in Anlehnung an Dosch (2002a), Daten aus Statistisches Bundesamt (2010). 
 

In den vergangenen Jahren hat sich der Rückgang der agrarischen Fläche aufgrund der Energie-

preisentwicklung und der Diskussion um Bioenergie etwas abgeschwächt. So wurde insbesondere 

die Nutzung agrarischer Flächen intensiviert; extensive Formen der Landwirtschaft, z. B. in Form 

von Grünland, wurden vermehrt umgebrochen. 
 

Auf Länderebene ergibt sich für den Bestand der Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundes-

republik ein klarer Vorsprung für die alten Bundesländer. Während in den westlichen Flächen-

ländern der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche durchweg deutlich über zehn Prozent liegt, 

ist dies in den Neuen Bundesländern lediglich im Freistaat Sachsen der Fall. Das Wachstum der 

Siedlungs- und Verkehrsflächen ist hingegen von einer aufholenden Bewegung in den Neuen 

Bundesländern gekennzeichnet (vgl. Abb. 2-4). 
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Abb. 2-4: Wachstumsraten in einzelnen Bundesländern in den letzten Beobachtungszeiträumen im Vergleich. 
 Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Statistisches Bundesamt (2005). 
 

Der Bestand an Siedlungsfläche je Kopf verteilt sich ebenso regional stark unterschiedlich. Insbe-

sondere in den östlichen Flächenländern stieg dieser Wert durch die Kombination von umfang-

reichen Baulandausweisung und gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang überproportional an und 

beträgt in Brandenburg derzeit schon fast 1000 Quadratmeter je Einwohner (vgl. Abb. 2-5). 
 

 
Abb. 2-5: Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner in Bund und ausgewählten Ländern. 
 Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Statisches Bundesamt (2005). 
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Die Verstädterung in der Bundesrepublik läuft zentrenorientiert ab, das heißt um einen historisch 

gewachsenen Siedlungskern sinkt der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der gesamten 

Katasterfläche kreisförmig. So ist in der direkt an die Kernstädte angrenzenden Umlandzone gut 

ein Fünftel der Gesamtfläche durch Siedlung- und Verkehrsbereiche belegt und damit mehr als 

doppelt so viel wie in Kommunen mit mehr als 50 Kilometern Entfernung zur nächstgelegenen 

Kernstadt (Siedentop und Kausch 2004: 41). Als Ursachen hierfür werden die in den ländlichen 

Regionen vergleichsweise niedrigen Bodenpreise angeführt, die flächenintensivere Bauweisen 

zulassen. In vielen Regionen bilden sich zudem bandartige Verstädterungs- und Verdichtungs-

muster entlang der Autobahnachsen (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2005: 58; 

Dosch und Beckmann 2003: 80). Da sich die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche nicht 

auf die zentralen Gunststandorte mit hohem Entwicklungspotenzial und vorhandener techni-

scher und sozialer Infrastruktur konzentriert, sondern breit über alle Gemeindegrößenklassen 

verteilt, muss zusammenfassend von einem dispersen Wachstumsmuster gesprochen werden 

(Hesse und Schmitz 1998: 436; Irmen und Blach 1994: 454 ff.; Siedentop 1999: 146; Siedentop 

und Kausch 2004: 48). 

 

2.2.1.3. Einzeltrends der Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen 
 

Betrachtet man die Nutzung der neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen im Einzelnen, so zeigt 

sich, dass knapp 40 Prozent des gesamten Zuwachses auf den Wohnungsbau und knapp 30 Pro-

zent auf Wirtschaftsflächen entfällt (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2005: 63). Ins-

besondere der anhaltende Trend zu kleiner werdenden Haushaltsgrößen und die kontinuierlich 

steigende Wohnraumnachfrage je Kopf sind für die Spitzenposition der Wohnnutzungen verant-

wortlich. So hat sich die durchschnittliche Wohnraumversorgung eines deutschen Bürgers zwi-

schen 1950 und dem Ende der neunziger Jahre von 15 m2 auf 38 m2 mehr als verdoppelt (Dosch 

und Beckmann 1999: 829). Starke Auswirkung auf den Umfang der hierfür in Anspruch genom-

menen Fläche hat die Tendenz zu einer gering verdichteten Bauweise, die sowohl Wohnnutzun-

gen als auch Bauten für gewerbliche Zwecke kennzeichnet. Flächenintensive Ein- und Zweifami-

lienhäuser sind ungebrochen die dominierende Bauweise neuen Wohnraums. Im Jahr 2003 lag 

der Anteil dieser Bauformen an allen Fertigstellungen im Wohnungsbereich bundesweit bei 70 

Prozent, in den Neuen Ländern sogar bei 80 Prozent (Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung 2005: 63). 
 

Im gewerblichen Bereich ist – auch auf Grund des wirtschaftlichen Strukturwandels – eine immer 

geringer werdende Beschäftigtenzahl je Hektar Wirtschaftsfläche zu beobachten. Beachtenswert 

ist hierbei, dass die Kernstädte zwischen 1980 und 1996 rund 5 Prozent der Beschäftigtenver-
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hältnisse verloren haben, während vor allem ländliche und eher moderat verdichtete Kreise Zu-

wächse verbuchen konnten (Hesse und Schmitz 1998: 438). Mit der Verlagerung von gewerbli-

chen Standorten ins Umland der Agglomerationen geht zumeist auch eine Verringerung der Flä-

chenintensität der Produktion einher. So sinkt die Flächenproduktivität, bestimmt aus dem Ver-

hältnis von erwirtschaftetem Bruttoinlandsprodukt zum Umfang der Siedlungs- und Verkehrsflä-

che eines Raumes in den verstädterten bzw. ländlichen Räume, um die Hälfte oder fast zwei Drit-

tel gegenüber der Flächenproduktivität in den hoch verdichteten Agglomerationsräumen 

(Jakubowski und Zarth 2003: 188). 
 

Obwohl die Verkehrsflächen insgesamt einen Anteil von etwa 40 Prozent am gesamten Bestand 

der Siedlungs- und Verkehrsflächen haben, sind ihre Zuwachsraten in den letzten Beobachtungs-

zeiträumen deutlich hinter denen der Siedlungsflächen zurückgeblieben. Dominierend sind die 

Straßenverkehrsflächen, die neun Zehntel der Verkehrsflächen ausmachen. Der Zuwachs der 

Flächen für den Straßenverkehr verteilt sich etwa gleichgewichtig auf die Erschließung neuer 

Wohn- und Gewerbegebiete und den Ausbau- und Neubau von Wegen und Bundesfernstraßen. 

Die Bahnflächen zeigen in den meisten Bundesländern einen absoluten Rückgang, während die 

sonstigen Verkehrsflächen (insbesondere für den Flugverkehr) in den letzten Beobachtungszeit-

räumen einen geringen Zuwachs verzeichneten (Umweltbundesamt 2003: 281 f.). 

 

2.2.1.4. Zukünftige Entwicklungstrends 
 

Nach den Höchstwerten der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke im 

Beobachtungszeitraum 1997 bis 2000 hat sich zuletzt eine leichte Abschwächung der Wachs-

tumsrate ergeben. Allgemein wird allerdings argumentiert, dass dies auf die seit längerem schwa-

che Baukonjunktur in Folge der allgemein verlangsamten wirtschaftlichen Entwicklung in der 

Bundesrepublik Deutschland zurückzuführen ist und noch keine anhaltende Trendwende dar-

stellt (Siedentop 2005: 20; Umweltbundesamt 2004: 5). 
 

Die zukünftige Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen wird in verschiedenen Trend-

rechnungen anhand unterschiedlicher Grundannahmen bezüglich der Wirtschafts- und Bevölke-

rungsentwicklung sowie den sozialen Entwicklungsmustern in Deutschland abgeschätzt1. Trotz 

der großen Bandbreite der verschiedenen Szenarien lassen sich wesentliche Entwicklungstenden-

zen kennzeichnen: 
 

                                                 
1  Einen Überblick über den von der BBR im Jahre 1999 berechneten Trend und verschiedene Referenzszenarien 

geben (Dosch und Beckmann 1999). 
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1. Eine spürbare Reduktion des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums ist unter unver-

änderten Rahmenbedingungen eher unwahrscheinlich, vielmehr wird auch zukünftig ein 

starkes Siedlungsflächenwachstum für die Bundesrepublik Deutschland kennzeichnend 

sein, jedoch in regional unterschiedlicher Intensität (Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung 2005: 85; Droß 2004: 34; Siedentop 2002: 2). 

2. Insbesondere an den Rändern der Agglomerationsräume und in verdichteten Kreisen ist 

mit einer anhaltenden Besiedelung neuer Flächen zu rechnen, so dass schon bald kaum 

noch Kreise einem Siedlungsflächenanteil unter zehn Prozent an der Gesamtfläche auf-

weisen dürften (Dosch und Beckmann 1999: 832). Insgesamt wachsen die Siedlungs- und 

Verkehrsflächen dort am stärksten, wo der Ausgangsbestand vergleichsweise niedrig, die 

Baulandpreise gering sind und die Bevölkerung deutlich zunehmen wird (Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung 2005: 58). 

3. In weiten Teilen der ländlichen Räume wird der Siedlungsflächenbestand auf über 1000 

Quadratmeter je Einwohner ansteigen (Siedentop 2002: 6), getrieben einerseits von der 

anhaltenden Besiedlung bisher freier oder landwirtschaftlich genutzter Flächen, anderer-

seits aber auch durch einen Rückgang der Bevölkerung in einer größer werdenden Zahl 

von Gemeinden nicht nur im Osten Deutschlands (Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung 2005: 32 ff.). Die Entdichtung des bestehenden Siedlungsraums wird da-

her vermutlich auch bei einer Reduktion der Flächeninanspruchnahme weiter voran-

schreiten (Siedentop und Kausch 2004: 48; Umweltbundesamt 2003: 92). 

4. Das prognostizierte Wachstumsmuster verursacht eine weitere spürbare Verringerung der 

Freiräume im direkten Umland der Städte und eine Abnahme der unzerschnittenen und 

unbelasteten Naturräume (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2005: 168 ff.). 

5. Das zukünftige Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche wird durch die Zunahme 

der Gebäudeflächen dominiert, während der Ausbau des Verkehrssystems mit weiter 

rückläufigen Anteilen zur Flächeninanspruchnahme beiträgt (Dosch und Beckmann 1999: 

836). 
 

Damit zeigt sich insgesamt, dass auch für die mittelfristige Zukunft mit einer weiteren Inan-

spruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu rechnen ist – und dies trotz 

einer stagnierenden oder gar rückläufigen Bevölkerungsentwicklung! Einzelne Regionen werden 

dabei vom Auseinanderdriften des Flächenwachstums und der Bevölkerungsentwicklung beson-

ders betroffen sein. Die erwartete demografische Entwicklung wird allenfalls in langfristiger Sicht 

(nach dem Jahr 2020) zur Abdämpfung des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum führen, 

gleichzeitig dabei jedoch die regionalen Unterschiede verstärken (Münter und Kolligs 2005: 36). 

Zwar können durch die durch Schrumpfungstendenzen beförderten Prozesse, wie die Entspan-
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nung der kernstädtischen Wohnungsmärkte oder der Ausdünnung der Infrastrukturleistungen in 

ländlichen Gebieten, bereits verdichtete Räume gegenüber dem Umland an Attraktivität gewin-

nen lassen (Müller und Siedentop 2004: 23 f.). Daneben bleiben aber andere Einflussfaktoren 

bestehen, die eine weiterhin hohe Flächeninanspruchnahme wahrscheinlich machen, bspw. der 

Trend zu geringeren Haushaltsgrößen und damit eine insgesamt steigende Haushaltszahl, die 

wohlstandsbedingte Zunahme der nachgefragten Wohnfläche sowie der Unterschied zwischen 

vorhandenen Wohnungsbestand und dem tatsächlich nachgefragten Wohnformen (Münter und 

Kolligs 2005: 30). Die mit der erwarteten demografischen Entwicklung verbundene Alterung der 

Gesellschaft wird zu einer weiteren Differenzierung der nachgefragten Wohnformen und des 

(altersgerechten) Wohnumfelds führen (Bode 2007: 136; Wirtschaftsministerium Baden-

Württemberg 2005: 156). Zudem bestehen hohe Verharrungstendenzen im einmal genutzten 

Wohnraum, so dass das bestehende familiengerechte Wohn- und Siedlungsflächenangebot nicht 

marktverfügbar wird (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2005: 156). Der interkommu-

nale Wettbewerb um die Ansiedlung bzw. das Verbleiben insbesondere von Familien in einer 

Gemeinde – auch durch ein großzügiges und billiges Siedlungsflächenangebot – wird sich durch 

Schrumpfungstendenzen eher noch verschärfen. 
 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage und den erwarteten Trends bei der Ent-

wicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen erfolgt nun eine Beschreibung der daraus resultie-

renden ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen für die Bundesrepublik Deutschland. 

Bei dieser Betrachtung muss – den Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung fol-

gend – die zuvor auf zwei Dimensionen begrenzte Sicht einer Fläche auf die Dreidimensionalität 

des Boden erweitert werden (vgl. Rat für Nachhaltige Entwicklung 2004a). Zum einen wird damit 

die gesellschaftspolitische Diskussion um Flächeninanspruchnahme und Urban Sprawl in den 

Nachhaltigkeitsdimensionen aufgegriffen. Darüber hinaus bietet diese Problemabgrenzung die 

Grundlage für die Ableitung geeigneter Zielstellungen einer Flächenhaushaltspolitik, die im Kapi-

tel 3 dieser Arbeit erfolgen wird. 

 

2.2.2. Ökologische Folgen des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums 
 

Der Boden nimmt innerhalb des gesamten Ökosystems eine Schlüsselstellung ein (Enquête-

Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" 1997: 40). Er ist Basiskomponente im 

Lebensraum von Flora und Fauna, sowohl ober- als auch unterirdisch und dient als Speicherraum 

sowie Filter-, Puffer- und Transportsystem für Stoffe und Wasser (Book 1986: 7 ff.). Der Boden 

ist Grundlage für die organische (pflanzliche) Produktion (Langer 1996: 46) und damit wichtiges 

Bindeglied der komplexen ökosystemaren Verflechtungen. Böden sind zudem die größten akti-
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ven Kohlenstoffspeicher der Erde und damit von herausragender Bedeutung für den globalen 

Kohlendioxidhaushalt (Umweltbundesamt 2005b: 2). 
 

Die Inanspruchnahme freier oder naturnah genutzter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwe-

cke hat negative Auswirkungen auf alle Prozessleistungen des Bodens innerhalb des Ökosystems 

(Alberti 2005: 169; Losch und Nake 1990: 691):  

• direkte Auswirkungen auf die eigentlichen Flächen, die von einer naturnahen Nutzung zu 

Siedlungs- und Verkehrsflächen umgestaltet werden (sog. Wirkungsflächen), 

• indirekte Auswirkungen auf die betroffenen Ökosysteme, Pflanzen- und Tierarten durch 

das Muster des Siedlungsflächenwachstums über die eigentlichen Wirkungsflächen hinaus 

(sog. Wirkungsraum) und 

• induzierte Effekte, die aus dem beobachtbaren Wachstumsmuster der Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen resultieren und selbst bestimmte ökologische Auswirkungen entfalten werden. 

 

2.2.2.1. Direkte Auswirkungen auf den Wirkungsflächen 
 

Die rapide Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche mit ihren negativen Begleiterschei-

nungen wie Bodenabtrag, Verdichtung und Versiegelung führt zu einem anhaltenden Verlust 

biologisch-ökologisch aktiver Böden und einem Ansteigen der Flächen, auf denen die Leistungen 

des Naturhaushalts stark eingeschränkt bzw. vollständig unterbunden werden (Wittenbecher 

1999: 13). Erschwerend wirkt, dass die urbane Ausdehnung historisch bedingt meist auf agrari-

schen Gunststandorten bzw. an ökologisch sensitiven Standorten, wie z. B. in Flussauen stattfin-

det, die potenziell ein hohes ökologisches Leistungsspektrum bieten (Dosch 2002a: 36; Imhoff et 

al. 1997: 113; Paul und Meyer 2001: 333 f.; Rat für Nachhaltige Entwicklung 2004a: 10; Thüringer 

Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2001: 51). Gleichzeitig sind die aus geomorphologischen 

Gründen für landwirtschaftliche Zwecke ungeeigneten Böden zumeist ebenso unvorteilhaft für 

die Nutzung als Siedlungs- und Verkehrsflächen (Imhoff et al. 1997: 112). 
 

Einige Störungen der Ökosysteme treten bereits bei der Erschließung der Fläche für Siedlungs- 

und Verkehrszwecke auf. Die Rodung der bestehenden Vegetation und die Begradigung von 

Bauplätzen verstärken die Bodenerosion und führen zu einem verstärkten Oberflächenabfluss 

von Niederschlägen (Marshall und Shortle 2005: 83). Zugleich eröffnet das menschliche Eingrei-

fen Zugangswege für gebietsfremde Arten, die sich überdies in einem derart gestörten Habitat 

leichter ansiedeln können (McKinney 2002: 249; National Wildlife Federation 2001: 18 f.). Bisher 

ansässige Arten werden zu Gunsten anspruchsloserer Arten zurückgedrängt (Blume et al. 1978: 

660 ff.; Enquête-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" 1998: 133; 
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Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen 1994: 133). So hat eine Untersuchung 

von Baugebieten im US-Bundesstaat Wisconsin gezeigt, dass lediglich etwa ein Drittel der vor-

mals bestehenden Vegetation nach Abschluss der Erschließungsmaßnahmen erhalten geblieben 

ist (Sharpe et al. 1986: 285). Letztlich können Abforstungen potenzieller Bauplätze zu einer ra-

scheren Freigabe von Spurengasen wie Kohlendioxid in die Atmosphäre führen (Marshall und 

Shortle 2005: 83). 
 

Ist der Baustandort erschlossen und werden Gebäude errichtet oder Straßen gebaut, gehen Le-

bensräume für die zuvor angesiedelte Flora und Fauna dauerhaft verloren oder werden in ihrer 

Ausdehnung oder räumlichen Lage verändert (White et al. 1997: 355). Wegen der gering verdich-

teten Bauweise neuer Siedlungsflächen mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern und einge-

schossigen Gewerbebauten wird deutlich mehr Fläche beansprucht, als dies bei der Verwirkli-

chung von Gebäudetypen mit höherer städtebaulicher Dichte nötig wäre (Bergmann und 

Siedentop 1998: 197). Darüber hinaus haben neu in Siedlungsbereichen angelegte Freiflächen 

eine geringe Bodendiversität, da das Material für Unter- und Oberböden zumeist nach einheitli-

chen Technologien und in vergleichbarer Struktur ausgebracht werden (Alberti 2005: 179; 

Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz 2000: 69)2. Der Ursprungszustand der lokalen Böden und 

deren Diversifikation kann dadurch nicht reproduziert werden. 
 

Mit Annäherung an die Siedlungskerne steigt die Zahl nichtheimischer Arten kontinuierlich an, 

ihr Anteil an der gesamten Artenvielfalt kann in den verstädterten Zentren bis zu fünfzig Prozent 

erreichen. Dieser Gradient ergibt sich aus Untersuchungen US-amerikanischer Stadtregionen 

sowohl für Pflanzen als auch für Vögel (Blair 2001: 38 ff.; Whitney 1985: 145 ff.). Die Ausdeh-

nung der Siedlungsflächen gilt folglich wegen der Zerstörung von Habitaten und der Verminde-

rung der Boden- und Biodiversität als wesentliche Triebkraft des fortschreitenden Artenverlustes 

(Czech et al. 2000: 596; Ewing et al. 2005: 1 ff.; McKinney 2002: 884 f.; 2006: 247; Newmark 

1987: 432; Price et al. 2006: 436; Sala et al. 2000: 1771). 
 

Die Verdichtung von Böden in Siedlungsbereichen oder entlang von Verkehrstrassen schränkt 

die Filterleistungen der Bodenschicht gegenüber Oberflächenwässern erheblich ein, so dass eine 

wichtige Schutzbarriere gegenüber den Grundwasserleitern entfällt. Die Grundwasserneubildung 

wird auf allen bebauten und versiegelten Flächen durch die eingeschränkten Versickerungsmög-

lichkeiten reduziert (Schimansky 2003: 12; Stephenson 1994: 307). Der geringere Bewuchs von 

Siedlungs- und Verkehrsflächen gegenüber naturnahen Böden verringert die Verdunstungsleis-

                                                 
2  Ein weiterer wesentlicher Faktor, der zur Abnahme der natürlichen Boden- und damit Biodiversität führt, ist die 

einheitliche Bearbeitung und Düngung größer werdender Schläge durch die Intensivlandwirtschaft, siehe 
(Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz 2000): 69. 
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tung der Flächen, Bebauung behindert lokale Luftbewegungen. Die Entstehung urbaner Wär-

meinseln und die Minderung der relativen Luftfeuchtigkeit führen zu erheblichen Anpassungs-

problemen der vorhandenen Pflanzenwelt (Frumkin 2002: 204 ff.; Kühner 1995: 51; Marshall 

und Shortle 2005: 81 f.; Meyer und Turner II 1992: 48 ff.). 

 

2.2.2.2. Indirekte Auswirkungen im Wirkungsraum 
 

Über die unmittelbar beanspruchte Fläche hinaus bestehen vielzählige negative ökologische Wir-

kungen, die aus den stofflichen, akustischen oder funktionstrennenden Einwirkungen auf den 

angrenzenden Freiraum ausgehen. Zum einen beanspruchen Siedlungszentren natürliche Res-

sourcen und stören ökosystemare Funktionen weit über ihre geografischen Grenzen hinaus (vgl. 

u. a. für CO2 Kennedy et al. 2009). So zeigen Untersuchungen über europäische und nordameri-

kanische Metropolregionen, das deren „ökologischer Fußabdruck“ ihre nominale Ausdehnung 

um das 150- bis 500-fache überschreitet (Folke et al. 1997: 167 ff.; Onisto et al. 1998: 10; Rees 

1996: 207)3. Selbst für die im internationalen Verhältnis relativ stark verdichtete Stadt Aachen 

ergibt sich immerhin noch ein „Fußabdruck“, der das über 80-fache der eigentlichen Stadtfläche 

umfasst (BUND 2004: 12). Von besonderer Bedeutung ist die mit der Ausdehnung der Sied-

lungsflächen verbundene Änderung des ökologischen Störungssystems durch die Veränderung 

natürlicher Einflüsse und Extremereignisse in ihrem räumlichen Wirkungsbereich, ihrer Frequenz 

und Intensität (Vegetationsgrenzen, Überflutungshäufigkeiten, Lichteinfall, etc.) und der Schaf-

fung neuer Störungen (Fragmentierung, Trockenstress, Änderung der durchschnittlichen Tempe-

ratur), an die sich die betroffenen Ökosysteme erst anpassen müssen (Alberti 2005: 182). Unter 

diesen Bedingungen setzen sich jene gebietsfremde Arten leichter durch, die sich in ihrer Heimat 

bereits an diese Lebensumstände angepasst haben (Whitney 1985: 149). 
 

Daneben belasten vor allem Verkehrswege den Naturhaushalt mit Lärm- und Schadstoffemissio-

nen in einem breiten Band um die eigentliche Trasse (Lichtenthäler und Reutter 1987: 81 ff.; 

Losch und Nake 1990: 696). Dazu tragen neben Reifen- und Straßenbelagabrieb vor allem die 

Abgasemissionen der Verbrennungsmotoren, organische Chemikalien sowie die eingesetzten 

Auftausalze bei (Blume et al. 1978: 667 ff.; Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1987: Rn. 

628). Neben der effektiven Zerstörung von Lebensräumen durch die Ausdehnung der Siedlungs-

fläche zählt die Zerschneidung und Verinselung von Habitaten durch das dichter werdende Ver-

kehrsnetz zu den wesentlichen Ursachen des Artenschwundes (Jaeger 2001: 249; Marshall und 

                                                 
3  Nach (Rees 1996), 205 verkörpert der ökologische Fußabdruck den Flächenbedarf der für die Aufrechterhaltung 

eines bestimmten Lebensstandards einer definierten Bevölkerungszahl notwendigen produktiven terrestrischen 
und aquatischen Ökosysteme, vgl. auch (Alberti 2005; Einig 1998; Folke et al. 1997; Onisto et al. 1998) 
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Shortle 2005: 88 f.; Meyer und Turner II 1992: 47 f.). In der Bundesrepublik Deutschland neh-

men potenziell störungsarme Freiräume innerhalb der Agglomerationsräume nur noch einen An-

teil von 37 Prozent ein (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2005: 169). Hinzu kommt 

der auch durch die fortschreitende Siedlungsentwicklung bedingte Schwund an landschaftlichen 

Kleinstrukturen wie Hecken, Feldraine oder Hohlwege, die wesentlich die Eignung einer Fläche 

als Lebensraum für Pflanzen und Tiere mitbestimmen (Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung 2005: 172). 
 

Wesentliche Störungen für das Ökosystem resultieren aus der Auswirkung auf den regionalen 

Wasserhaushalt und den Schadstofftransport über den Wasserkreislauf. Versiegelte Flächen stö-

ren die Versickerung und erhöhen damit den Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser, mit 

der Folge einer bei Starkregenereignissen erhöhten Hochwassergefahr (Marshall und Shortle 

2005: 84; Naturschutzverbände 2006: 13; Schimansky 2003: 13). Es werden verstärkt Verunreini-

gungen und Nährstoffe in die Oberflächengewässer eingetragen, die zu einer Eutrophierung die-

ser Habitate beitragen (Barnes et al. 2001: 5 f.; Deacon et al. 2005: 12 f.; Meyer und Turner II 

1992: 49). Einige Studien zeigen, dass der Versiegelungsgrad des Einzugsgebiets einen durchaus 

brauchbaren Indikator zur Abschätzung der Güte des betroffenen Wasserkörpers darstellt (Paul 

und Meyer 2001: 335 f.). Die Schadstoffeinträge resultieren einerseits aus der intensiven acker-

baulichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, andererseits aus Gewerbe- oder Indust-

rieemissionen, die entweder direkt in den Boden einsickern oder über Abfluss von Niederschlag 

auf angrenzende Flächen einwirken. Eine weitere Schadstoffquelle sind bereits kontaminierte 

Böden oder Lagerstätten giftiger Abfallprodukte, aus denen kontinuierlich Substrate ins Grund-

wasser ausgespült und andere Böden geschädigt werden (Sukopp 1983: 57 f.). Da urbane Ver-

dichtungsräume die Hauptquellen von Emissionen aller Art sind und ein großer Teil als Nah-

Immissionen im Quellenbereich verbleibt, sind auch die nicht überbauten Böden in Verdich-

tungsräumen erheblich stärker belastet als andere Böden (Rat von Sachverständigen für 

Umweltfragen 1987: Rn. 630). Schließlich bestehen negative Auswirkungen zwischen der Boden-

versiegelung und einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss auf die Lebensraumfunktion von 

Wasserkörpern (Klein 1979: 953 ff.). 

 

2.2.2.3. Induzierte Effekte und deren Auswirkungen 
 

Die disperse Struktur der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist eine 

der wesentlichen Determinanten zusätzlicher Verkehrsbelastungen (Umweltbundesamt 2005a: 9 

ff.). Zwischen beiden Kenngrößen besteht eine komplementäre „Aufwärtsspirale“ (BUND und 

Misereor 1996: 75): So ermöglicht die steigende Mobilität der Bevölkerung einerseits ein Vor-
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dringen in periphere und zuvor naturbelassene Räume. Eine weitergehende Suburbanisierung 

und die funktionale Auftrennung einzelner Siedlungsbereiche werden durch ein vom Auto domi-

niertes Verkehrssystem also überhaupt erst möglich (Bergmann et al. 1993: 495). Andererseits 

ziehen die zunehmende Verlagerung von Arbeitsplätzen und Wohnstätten in ländliche Räume 

und die Nutzungsentmischung neu ausgewiesener Baugebiete eine Verlängerung der täglich zu 

überwindenden Distanzen nach sich (Bergmann und Siedentop 1998: 198; Dosch 2002a: 35; 

Gutsche 2003b: 63 f.). Die zumeist ungenügende Anbindung der neu entstehenden Siedlungsflä-

chen an bestehende Infrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr bedingt einen fortschreiten-

den Ausbau des Verkehrswegenetzes, insbesondere beim Berufs- und Ausbildungs- sowie beim 

Versorgungsverkehr (Siedentop et al. 2005: 18 ff.). Dadurch steigt die Belastung mit Lärm- und 

Schadstoffimmissionen der Landschaft durch den motorisierten Individualverkehr, und die Zer-

schneidungswirkung der Verkehrstrassen sorgt für den fortschreitenden Rückgang der störungs-

armen Freiräume (Bergmann et al. 1993: 492; Frumkin 2002: 202 f.; Losch und Nake 1990: 694 

ff.; Naturschutzverbände 2006: 13). Gleichzeitig ist beachtenswert, dass neue Verkehrswege 

selbst zusätzliche Verkehrsströme erzeugen, während das eigentliche Ziel des Infrastrukturaus-

baus – die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – in vielen Fällen nicht erreicht 

wird (Umweltbundesamt 2005a: 4 f.). Nach der Verkehrsprognose 2015 werden die Verkehrsleis-

tung in Personenkilometern in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt, der Beitrag des moto-

risierten Individualverkehrs sowie die täglich zu überwindenden Pendeldistanzen bis 2015 deut-

lich ansteigen (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2005: 74 f.) und die eben skizzierten 

Auswirkungen verschärfen. 
 

Neben dem erhöhten Energiebedarf, der für die Mobilität der Einwohner in einem dispersen und 

funktionsgetrennten Siedlungsraum besteht, führen offene Bau- und Siedlungsweisen auch zu 

einem größeren Raumwärmebedarf, dessen Bereitstellung weitere umweltschädigende Prozesse 

induziert (Bergmann et al. 1993: 495). 

 

Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass die siedlungsräumliche Entwicklung in der 

Bundesrepublik Deutschland den Zielstellungen eines nachhaltigen Umgangs mit den knapper 

werdenden natürlichen Ressourcen widerspricht. Die größten Probleme erwachsenen neben dem 

unmittelbaren Verlust biologisch aktiver Böden als Lebensraum und wichtige Schlüsselkompo-

nente der ökosystemaren Stoff- und Wasserkreisläufe aus dem dispersen Muster des Siedlungsflä-

chenwachstums, das wiederum ökologisch schädliche Folgeentwicklungen induziert. 
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2.2.3. Wirtschaftliche Folgen des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums 
 

Neben den negativen ökologischen Folgen des ungebremsten Siedlungs- und Verkehrsflächen-

wachstums beeinflusst diese Entwicklung auch das ökonomische System. Die ausreichende Ver-

fügbarkeit geeigneter Flächen für Wohn- und gewerbliche Zwecke, aber auch für den Aus- und 

Neubau der Verkehrsinfrastruktur stellt eine wesentliche Grundlage für das weitere Wirtschafts-

wachstum dar. Pro Quadratkilometer genutzter Fläche wurden in Deutschland in den letzten 

zehn Jahren beständig etwa 44 Millionen Euro Bruttosozialprodukt erzeugt, mit leicht steigender 

Tendenz (Löhr 2004b: 587). Die Konzentration der Siedlungstätigkeit in urbanen Räumen er-

möglicht Agglomerationsvorteile, wie die kostengünstige Bereitstellung öffentlicher Güter, die 

Minimierung des Transportaufwandes durch die räumliche Ballung größerer Menschenmengen 

und ein höheres Produktivitätsniveau durch das breite Produktionsfaktorangebot und Wissen-

Spillovers (Anas et al. 1998: 1446 ff.; Einig 1998: 103)4. Die herausragende Infrastruktur 

Deutschlands mit seinem dichten Verkehrswegenetz ist ein wichtiger Faktor für Standortent-

scheidungen von weltweit tätigen Unternehmen (vgl. Bundesministerium für Verkehr 2006). 
 

Allerdings sind das derzeit in Deutschland beobachtbare disperse Muster und der schiere Umfang 

der Flächeninanspruchnahme auch mit negativen ökonomischen Konsequenzen verbunden, die 

sich – wie zuvor – in drei Gruppen unterteilen lassen: 

• direkte ökonomische Folgen, durch den Verlust von Flächen für naturnahe Nutzungen 

bzw. dem hohen Gefährdungspotenzial neuer Siedlungsflächen durch Umwelteinflüsse, 

• indirekte Folgen des Wachstumsmusters in Form ökonomischer Tragfähigkeitsprobleme 

der Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur – auch unter Schrumpfungsbedingungen – und 

• induzierte negative ökonomische Folgewirkungen. 

 

2.2.3.1. Direkte ökonomische Folgen der Flächeninanspruchnahme 
 

Historisch gewachsene Siedlungskerne liegen oft in agrarischen Gunsträumen, da vor allem dort 

die Ernährungssicherheit für die ansässige Bevölkerung gewährleistet war. Die heutige Ausdeh-

nung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im direkten Umland dieser traditionellen Siedlungsberei-

che führt zum Verlust agrarwirtschaftlich bedeutender Standorte. Sowohl Modellberechnungen 

als auch empirische Erhebungen zeigen, dass Regionen mit überdurchschnittlicher Bodengüte in 

besonderem Maße von Verstädterungsprozessen betroffen sind (Imhoff et al. 1997: 113; Kaule 

                                                 
4  Die Diskussion zur Erklärung der beobachteten höheren Wachstumsraten und höheren Pro-Kopf-Einkommen 

von Agglomerationen und Wirtschaftscluster hat inzwischen eine breite Grundlage, vgl. u. a. (vgl. u. a. Ciccone 
und Hall 1996; Feld et al. 2004; Glaeser 2000; Krugman 1998; Neary 2001; Zimmermann 2005). 
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2002: 102 f.). Die landwirtschaftliche Produktion wird von den Hochertragsstandorten auf weni-

ger gut geeignete Böden verdrängt; in der Folge sinkt die Produktivität bzw. steigen der energeti-

sche Aufwand und der Düngemitteleinsatz auf den noch bewirtschafteten Flächen (Siedentop 

2002: 5). Siedlungsstandorte in Flussnähe oder in Auenlagen werden durch Bebauung und Flä-

chenversiegelung einem höheren Hochwasserrisiko ausgesetzt. Gleichzeitig steigt durch diese 

Entwicklung auch das Schadenspotential der jeweiligen Extremereignisse5. Schließlich verringern 

anhaltende Versiegelung und Verdichtung hydrologisch bedeutsamer Bodenflächen im Zuge der 

Siedlungs- und Verkehrsflächenausdehnung die Grundwasserneubildung. Bei einem Anteil des 

Grundwassers von 65 Prozent an der gesamten Trinkwasserversorgung in der Bundesrepublik 

Deutschland (Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz 2002: 13) zieht eine Verknappung dieser 

natürlichen Produktionsmöglichkeiten auch erhebliche ökonomische Konsequenzen nach sich. 
 

2.2.3.2. Tragfähigkeitsprobleme siedlungs- und verkehrsbezogener Infrastruktur 

Laufender Unterhalt bestehender siedlungs- und verkehrsbezogener Infrastruktur 

Indirekte Auswirkungen auf die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Form langfristiger 

Tragfähigkeitsprobleme ergeben sich aus dem dispersen Ausdehnungsmuster der Siedlungsflä-

chen. Die Ressourcenintensität des gesamten Siedlungsraums wird dadurch kontinuierlich erhöht, 

während die Effizienz der pro Kopf-bezogenen Infrastrukturausgaben der öffentlichen Hand 

sinkt (Breheny 1995: 429; Ciscel 2001: 410; Einig 1998: 103). Dies trifft nicht nur die Privaten 

über einen steigenden Mobilitätsaufwand zur Überwindung der steigenden räumlichen Entfer-

nungen zwischen den verschiedenen Siedlungsfunktionen, sondern vor allem auch die öffentli-

chen Budgets, auf die ein großer Anteil der höheren Kosten der Infrastrukturerstellung und -

unterhaltung entfällt6. So wird für die britische Siedlungsentwicklung geschätzt, dass etwa 15.000 

Pfund indirekter staatlicher Subventionen für jedes auf neuen Siedlungsflächen gebaute Wohnge-

bäude aufgebracht werden (vgl. Lockwood 1999; Power 2001: 736). Ergebnisse in vergleichbarer 

Größenordnung wurden für die USA ermittelt (US Department of Housing and Urban 

Development 2000: 69 f.). 
 

                                                 
5  Sichtbar wurde die Entwicklung beim Hochwasser der Elbe und ihren Zuflüssen im Sommer 2002. Daher wird 

zunehmend nach geeigneten Werkzeugen zur Abschätzung des Risikopotentials bestimmter Standorte gesucht, 
meist aus dem Blickwinkel der Entwicklung kosteneffektiver Hochwasserschutzmaßnahmen, vgl. (vgl. Meyer 
2005). Auf diesem Wege können frühzeitig Ungunststandorte zusätzlicher Bebauung und Versiegelung ausge-
schlossen, bzw. Neuerschließungen auch aus hydrologischer Sicht optimiert werden, vgl. (vgl. Zheng und Baetz 
1999). 

6  Insbesondere in den USA sind hierzu eine Reihe von Studien entstanden, die sich mit der Kostenträgerschaft des 
erhöhten Infrastrukturaufwandes im Zusammenhang mit Urban Sprawl beschäftigen, vgl. u. a. (American 
Farmland Trust 2004; Breheny 1995; Burchell et al. 2002; Ewing 1997; Schroeer 1999). 
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Zwar wurde der Zusammenhang zwischen Siedlungsstruktur und resultierenden Infrastruktur-

kosten schon frühzeitig erkannt7, die entsprechenden empirischen Untersuchungen fanden aller-

dings bislang im deutschen Sprachraum wenig Beachtung (Schiller und Siedentop 2005: 83). Im 

Interessenmittelpunkt stand vor allem der Vergleich des technischen Infrastrukturaufwandes 

verschiedener Formen und Standorte des Wohnungsneubaus. Wesentliche und leicht einsichtige 

Grunderkenntnis dieser Analysen ist, dass disperse, gering verdichtete Siedlungsweisen im infra-

strukturellen Unterhalt aufwendiger sind als kompakte Siedlungsformen mit höherer Dichte. Die 

in den einschlägigen Studien kalkulierten Einsparungen variieren wegen der methodischen Unter-

schiede bei der Auswahl der jeweils miteinander verglichenen Bebauungstypen. Für schweizeri-

sche Verhältnisse wurde berechnet, dass wenig verdichtete Einfamilienhaussiedlungen eine mehr 

als doppelt so hohe Kostenbelastung je Kopf zur Folge haben, als dies bei einem stark verdichte-

ten Siedlungsgebiet der Fall ist (Ecoplan 2000: 126 ff.). Dieser Kostennachteil sowohl auf Bauge-

biets- als auch auf gesamtgemeindlicher Ebene resultiert vor allem aus der stark erhöhten Länge 

der Leitungs- und Straßensysteme je bereitgestellter Wohneinheit (Burchell et al. 1998: 15 ff.; 

Gassner et al. 1986: 38 f.; Holst 1999: 228 ff.; Schiller 2002). Aber auch der erhöhte Raumwär-

mebedarf und die schlechtere Nutzbarkeit ressourcenschonender Versorgungstechnologien im 

energetischen Bereich, wie Kraft-Wärme-Kopplung oder Abwärmenutzung, erhöhen den volks-

wirtschaftlichen Ressourcenaufwand gering verdichteter Siedlungsstrukturen (Bergmann et al. 

1993: 495). Die Unterhaltskosten für die Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (Schulen, Kin-

dergärten, Feuerwehr, Polizei etc.) sind hingegen stärker an die Bevölkerungszahl im gesamtstäd-

tischen Versorgungsraum und an die regionale Lage des jeweiligen Siedlungsteils geknüpft 

(Gutsche und Schiller 2005: 4). Die Einsparpotenziale durch eine bestimmte Siedlungs- und Be-

bauungsform sind daher geringer als die bei der Unterhaltung der technischen Infrastruktur 

(Schiller und Siedentop 2005: 85; Siedentop et al. 2006: 173 ff.). 
 

Erschließungs- und Unterhaltsaufwand neuer Siedlungsgebiete und Verkehrsinfrastruktur 

Noch drastischer werden die Einsparpotenziale, wenn Trendberechnungen über die zukünftige 

Form des Siedlungsflächenwachstums angestellt und dabei verdichtete Siedlungsformen (Revitali-

sierung von Brachflächen, Lückenbebauung und Nachverdichtung durch Auf- und Anbauten an 

bestehender Bausubstanz) mit dispersen Entwicklungsmustern (neu zu erschließende Flächen für 

gering verdichtete Einfamilienhaussiedlungen) verglichen werden. Hier wurden im schweizeri-

schen Beispielfall Kostennachteile der losen Bebauungsform von bis zu 75 Prozent berechnet, 

                                                 
7  Für eine umfassende Analyse der einschlägigen Untersuchungen vgl. (Siedentop et al. 2006), 5ff. und die dort 

angegebene Literatur. 
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für US-amerikanische Verhältnisse werden sogar fast 90 Prozent geschätzt (Ecoplan 2000: 130 

ff.; Schroeer 1999: 16). 
 

Hauptgrund für die großen Kostensparpotenziale ist der im Zuge von Suburbanisierungsbewe-

gungen entstehende Bedarf nach neuer siedlungs- und verkehrsbezogener Infrastruktur sowohl in 

den Umlandgemeinden als auch in den Kernstädten. Die von den abgewanderten Bewohnern 

bislang genutzten Einrichtungen müssen in den neuen Wohngebieten im Umland erst bereitge-

stellt werden. Gleichzeitig herrscht in den Kernstädten Bedarf nach der Errichtung oder Erweite-

rung der Verkehrsinfrastruktur, um die erhöhten Pendlerströme zu bewältigen (Winkel 1998: 28). 

Zudem wurde in einer US-amerikanischen Untersuchung für die Stadt und das Stadtumland von 

Memphis, Tennessee festgestellt, dass die Investitionskosten zu großen Teilen durch eine Verrin-

gerung der Unterhaltsausgaben für die bestehende Verkehrsinfrastruktur gedeckt wurden, mit 

entsprechenden Folgen für die Qualität des Verkehrswegebestands (Ciscel 2001: 410). 
 

Angesichts des steigenden Umfangs aus der Nutzung gefallener Standorte innerhalb des bereits 

erschlossenen Siedlungsgebietes liegen in der Konzentration auf die Innenentwicklung der Ge-

meinden erhebliche Kosteneinsparpotenziale für die zukünftige Siedlungsentwicklung. Der Be-

stand an Brachflächen betrug in Deutschland im Jahr 2002 knapp 140.000 Hektar mit einer 

Wachstumsrate von mehr als 12 Hektar pro Tag (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

2005: 66). Stellt man allein das wieder nutzbare Potenzial an gewerblichen Brachflächen der aktu-

ellen Nachfrage nach entsprechenden Standorten entgegen, könnte rechnerisch die gewerbliche 

Flächeninanspruchnahme etwa drei Jahre im Bestand gedeckt werden. Nach den Ergebnissen der 

Baulandumfrage 2004 betrug das wieder nutzbare Potenzial gewerblicher Brachflächen in der 

Bundesrepublik knapp 29.000 Hektar, während die gewerbliche Flächennachfrage im Jahr 2001 

rund 10.000 Hektar betrug (vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2004). 
 

Unterhalt der siedlungsbezogenen Infrastruktur unter Schrumpfungsbedingungen 

Für die korrekte Einschätzung der deutschen Situation ist zudem zu beachten, dass die prognos-

tizierte Bevölkerungsabnahme in zahlreichen Regionen zu „schleichenden“ Entdichtungsprozes-

sen führt. Ursprünglich dichter besiedelte Gebiete werden durch die natürliche Bevölkerungs-

entwicklung, den starken Abwanderungsüberschuss von Personen und den auf Leerstand folgen-

den Abriss bestehender Bebauung zu eher dünn besiedelten Standorten, mit den Konsequenzen 

steigender Infrastrukturunterhaltungskosten. Werden die Wachstumsdynamiken der letzten Be-

obachtungszeiträume zwischen 1993 und 2005 zu Grunde gelegt, wird bis zum Jahr 2020 im 

Bundesdurchschnitt eine nahezu unveränderte Anzahl an Bürgern eine um etwa ein Fünftel grö-

ßere Infrastrukturausstattung unterhalten müssen (Gutsche 2005: 30). Regional können durch die 



Kapitel 2  Ökologische und ökonomische Grundlagen 
 

31 

erwarteten Schrumpfungsprozesse – etwa drei Viertel aller kreisfreien Städte und jeder zweite 

Landkreis in Deutschland werden eine rückläufige Bevölkerungszahl aufweisen (vgl. Wegweiser 

interaktiv der Bertelsmann Stiftung 2006) – erhebliche Anpassungsprobleme auftreten. Während 

die sozialen Infrastruktureinrichtungen relativ flexibel an veränderte Nutzerzahlen angepasst 

werden können8, sind die Einrichtungen der technischen Infrastruktur starken Kostenremanen-

zen unterworfen. Der Unterhalt der für eine bestimmte Nutzerzahl konzipierten Zu- und Ablei-

tungssysteme und des lokalen Straßen- und Wegenetzes steigt bei Unterschreitung bestimmter 

Schwellenwerte der Mindestauslastung erheblich an (Schiller und Siedentop 2005: 88). Für die 

privaten Haushalte bedeutet dies eine höhere Gebührenbelastung, die ersten Schätzungen zufolge 

einem zum Bevölkerungsrückgang mindestens proportional steigenden Verlauf nimmt (Koziol 

2004: 77 ff.; Winkel 1998: 28). Die wachsende Wahrnehmung der fiskalischen Auswirkungen der 

Siedlungsentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen ist auch in der steigenden Anzahl der 

einschlägigen Untersuchungen und Veröffentlichungen im deutschen Sprachraum in den letzten 

Jahren zu beobachten (vgl. Gutsche 2003b; Koziol 2004; Schiller und Siedentop 2005; Seitz 2004; 

Siedentop et al. 2006). 

 

2.2.3.3. Induzierte ökonomische Folgewirkungen 
 

Zusätzliche Kostennachteile der losen Bebauungsformen resultieren auch aus ihrer bereits oben 

beschriebenen Auswirkung auf das Verkehrsverhalten der Bewohner. Auf der einen Seite führt 

die stärkere räumliche Trennung der einzelnen Siedlungsfunktionen zu einem erhöhten Mobili-

tätsbedürfnis der Bewohner, auf der anderen Seite sinken durch die geringe Bevölkerungsdichte 

der Effizienzgrad und die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (vgl. Bergmann und 

Siedentop 1998; Bergmann et al. 1993; Gutsche 2003b). Es gilt verkürzt der folgende Zusam-

menhang: je weniger dicht eine Siedlung ist, desto mehr Einwohner besitzen ein Kraftfahrzeug 

und desto länger fallen die mit dem PKW zurückgelegten Fahrten aus (Newman 1992: 291). In 

der Folge steigen der Anteil des motorisierten Individualverkehrs und damit sowohl der energeti-

sche Aufwand als auch das Unfallschadenpotential des Verkehrsaufkommens (Ecoplan 2000: 76; 

Ewing et al. 2003a: 20 f.)9. Eine disperse Siedlungsstruktur und die damit einhergehende Domi-

nanz des privaten PKW als Verkehrsmittel führen auch zu einer verringerten regionalen Anpas-

                                                 
8  Allerdings stellt auch der damit im Besonderen verbundene Personalabbau der öffentlichen Hand eine große 

Herausforderung dar. So wird gezeigt, dass Sachsen im Bundesvergleich und angesichts der Bevölkerungsent-
wicklung im Freistaat bis 2020 mehr als ein Viertel seines Personalbesatzes des Jahres 2002 abbauen sollte, um in 
Zukunft handlungsfähig zu bleiben, vgl. (Seitz 2004): 33. 

9  Wie das Extrembeispiel Los Angeles zeigt, kann eine einseitige Konzentration auf die Stärkung und den Ausbau 
der Trassen für den Automobilverkehr zu einer Spirale aus andauernden Verkehrsproblemen, weiterem Trassen-
ausbau und Infrastrukturaufwendungen führen, vgl. (vgl. Gobor 1993). 
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sungsfähigkeit an veränderte Rahmenbedingungen, wie z. B. steigende Energiekosten in Form 

höherer Benzinpreise (Gutsche und Schiller 2005: 5). Beachtlich sind darüber hinaus die durch 

eine disperse Siedlungsstruktur verursachten hohen individuellen Opportunitätskosten in Form 

durch lange Pendeldistanzen verlorener Arbeits- bzw. Freizeit (Ciscel 2001: 408). 
 

Von Bedeutung – auch für den deutschen Kontext – sind ebenso die aus den Wanderungsbewe-

gungen bestimmter Bevölkerungsschichten resultierende Veränderung der regionalen Einkom-

mensverteilung und die damit einhergehende Störung der fiskalischen Verflechtungen zwischen 

Kernstadt und Umlandgemeinden (Winkel 1998: 28 f.). Das umfangreiche Angebot attraktiven 

Baulandes führt zu einer Abwanderung von wirtschaftlich leistungsfähigen Einwohnern und Un-

ternehmen aus der Kernstadt in das Umland und die ländlichen Regionen. Damit brechen auch 

große Teile der kommunalen Steuerbasis der stark urbanisierten Räume weg, zumal auch die Zu-

weisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu großen Teilen an die Einwohner-

zahl geknüpft sind (Zimmermann 1993: 312). Gleichzeitig profitieren die Umlandgemeinden vom 

subventionierten öffentlichen Güterangebot der Zentren (Bildung, Kultur, überregionaler Trans-

port), ohne sich in voller Höhe an den dabei entstehenden Kosten zu beteiligen. Die weitere 

Ausdehnung der Siedlungsflächen vor allem in peripheren Räumen führt auf diesem Wege zu 

starken Finanzierungsproblemen des öffentlichen Güterangebots in den Zentralen Orten und 

damit unter Umständen zu einer Unterversorgung der Bevölkerung mit diesen Leistungen10. 

 

Insgesamt müssen daher der Umfang und die Struktur des Wachstums der Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen in Deutschland unter der Zielstellung des dauerhaften Erhalts der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit als nicht nachhaltig gekennzeichnet werden. Das disperse Wachstumsmuster 

und die erwartete demografische Entwicklung führen zu einer kontinuierlichen und rapiden Er-

höhung der Ressourcenintensität des Siedlungsraums bei seiner Erschließung und Unterhaltung 

und binden auf diesem Wege immer größere Teile der öffentlichen Haushalte. Letztlich führt dies 

zur Entwertung der traditionellen ökonomischen Agglomerationsvorteile (Ciscel 2001: 411). 

 

2.2.4. Soziale Folgen des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums 
 

Ein ausreichendes Angebot an neuem Baugrund zur Befriedigung der Wohnbedürfnisse der Be-

völkerung ist ein wichtiger Eckpfeiler des Wohlstandsstrebens. Insbesondere junge Familien mit 

                                                 
10  Als drastisches Beispiel können wieder die Entwicklungen in den USA gelten. Mit der Abwanderung der weißen 

Bevölkerung ins Umland verlieren die Zentren Beschäftigungsmöglichkeiten sowie private und öffentliche Res-
sourcen für die Unterhaltung des sozialen Güterangebots. Mit der Erosion der Steuerbasis der Städte und dem 
Rückgang der Schulqualität werden die Verarmung der Viertel und die weitere Abwanderung wirtschaftlich leis-
tungsfähiger Haushalte weiter vorangetrieben, vgl. (vgl. Power 2001). 
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Kind versuchen den Kernstädten zu entfliehen und nehmen für die Möglichkeit preisgünstigen 

Baulands und familien- und kindgerechter Wohn- und Wohnumfeldqualitäten auch lange Um-

zugs- und Pendeldistanzen in Kauf (vgl. Gutsche 2003b: 7 ff.; Landesbausparkasse Hamburg 

1999). Die Suburbanisierung entlastet die teilweise angespannten städtischen Wohnungsmärkte 

(Kühn 1998: 501). Zugleich ist Grundbesitz eine wertbeständige Anlage zur Vermögenssicherung 

(Häberli 1991: 23; Verband der Privaten Bausparkassen e. V. 2005a: 1). 
 

Zugleich haben Siedlungsflächenwachstum und die Entstehung disperser Siedlungsstrukturen 

aber auch negative soziale Konsequenzen, die im Folgenden näher ausgeführt werden. Erneut 

wird dabei eine Dreiteilung vorgenommen in: 

• direkte Auswirkungen durch den Verlust naturnah genutzter Räume, 

• indirekte Auswirkungen in Form der durch Siedlungsflächen- und Verkehrswachstums in-

duzierten Folgen für die öffentliche Gesundheit (Public Health-Debatte) sowie 

• induzierte Auswirkungen des Siedlungsflächenwachstums im Umland auf die Kernstädte. 

 

2.2.4.1. Direkte soziale Folgen der Zerstörung naturnaher Landschaften 
 

Empirische Studien belegen einen negativen Zusammenhang zwischen der Dichte einer Siedlung 

und dem in ihr vorgehaltenen sozialen Kapital in Form öffentlich zugänglicher Plätze, durch de-

ren Besuch sich Kontaktmöglichkeiten mit Nachbarn und anderen Quartierbewohnern ergeben 

können (Burchell et al. 1998: 94; Ewing 1997: 118). Geringe bauliche Dichten ermöglichen zwar 

ein großes Angebot an Grün in der direkten Wohnumgebung, oft allerdings ohne freien öffentli-

chen Zugang, so dass seine Funktion als mögliche Begegnungsstätte entfällt (Jacobs und 

Appleyard 1987: 332). In einer US-amerikanischen Untersuchung zu Konflikt und Gewalt konnte 

gezeigt werden, dass Bewohner von Wohnanlagen mit direktem Zugang zu Grünflächen und 

Erholungsräumen einen größeren Gemeinschaftssinn entwickelten, engere Beziehungen zu ihren 

Nachbarn aufbauen konnten und auf diesem Wege Probleme eher auf gewaltfreiem Wege lösen 

konnten (vgl. Sullivan und Kuo 1996). Die Dominanz des privaten PKW als Transportmittel 

verringert zusätzlich die soziale Verbundenheit von Menschen mit ihrer direkten Wohnumge-

bung (Freeman 2001: 76). Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit und die Form des gemein-

schaftlichen Zusammenlebens ergeben sich auch durch die langen täglichen Pendeldistanzen in 

dispersen Siedlungsstrukturen: eine erhöhte Fahrzeit bedeutet weniger verfügbare Freizeit für die 

Familie und Freunde oder nachbarschaftliche Aktivitäten ( Putnam 2000: 204 ff.). 
 

Stadtlandschaften sind zudem wesentlicher Teil der Identifizierung der Bevölkerung mit der von 

ihr bewohnten Stadt oder Region. Ausuferndes Wachstum der Bauflächen verändert rapide das 
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Stadt- und Landschaftsbild und birgt die Gefahr, dass für die ortsansässige Bevölkerung die Iden-

tifizierung mit der „Heimat“ erschwert wird und neu hinzuziehende Haushalte das eigentliche 

Ziel ihres Umzugs, den „Traum vom Haus im Grünen“, nicht verwirklichen (Kühn 1998: 499 ff.; 

Naturschutzverbände 2006: 18 f.; Troge und Hülsmann 2002: 8). Durch den Verlust siedlungs-

naher Erholungsräume muss die städtische Bevölkerung insbesondere für Freizeitzwecke immer 

weitere Distanzen zurücklegen (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2005: 170; Sening 

1985: 63). 
 

Böden sind schließlich wichtige Archive der Natur- und Kulturgeschichte, die durch ihre lange 

Entstehungszeit geologische, biologische und humangeschichtliche Fakten bergen. Sie geben als 

Klimazeugen Auskunft über die Entstehungsbedingungen während der Bodenbildung und be-

herbergen Informationen über Landnutzungsformen und vergangene menschliche Aktivitäten 

(Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz 2002: 133 ff.). Überbauung, Abtrag, Aufschüttung oder 

Verdichtung verändern die natürliche Bodengestalt und gefährden diesen wertvollen Geschichts-

speicher. 

 

2.2.4.2. Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum in der Public Health-Debatte 
 

Die Public Health-Debatte thematisiert in besonderem Maße die Auswirkungen der mit Subur-

banisierung und Urban Sprawl steigenden individuellen Verkehrsleistung auf die Gesundheit der 

Bevölkerung. Motorisierter Verkehr ist die Hauptursache der bodennahen Luftverschmutzung. In 

Nordeuropa verursacht der Verkehrssektor drei Viertel der Stickoxid- und etwa 40 Prozent der 

Feinstaubbelastung (Jackson und Kochtitzky 2001: 6). Doch die Wohnstandortwahl beeinflusst 

den Gesundheitszustand auch darüber hinaus vielfältig: (a) über eine reduzierte körperliche Akti-

vität in Folge der hohen Abhängigkeit vom eigenen PKW, (b) über die erhöhte Unfallgefahr, die 

mit einer wachsenden Kilometerleistung und der Dominanz des Autos gegenüber anderen Ver-

kehrsmitteln (per Rad oder zu Fuß) verbunden ist, (c) über erhöhte Ozonbelastungen bis hin zu 

(d) mentalem Stress durch lange Pendeldistanzen (Ewing et al. 2003a: 20 f.; Frumkin 2002: 202 f.; 

Wells et al. 2007: 19). Untersuchungen in den USA erbrachten als Ergebnisse, dass Bewohner 

lose besiedelter Regionen sich in ihrer Freizeit weniger selbst bewegen und ein höheres Risiko 

besitzen, an Bluthochdruck oder Fettleibigkeit zu leiden, als Bewohner kompakt besiedelter Re-

gionen (Ewing et al. 2003b: 52 ff. ; Jackson und Kochtitzky 2001: 9 f.). Hinzu kommen Unter-

schiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen: insbesondere Kinder, aber auch Ältere oder 

Menschen mit fehlendem oder erschwertem Zugang zu möglichen Transportmitteln sind vom 

Mangel an geeigneten Freizeit- und Aktivitätslokalitäten betroffen. Die Folgen dieses selektiven 

Zugangs sind vor allem vor dem Hintergrund US-amerikanischer Erfahrungen gut dokumentiert 
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(Kain 1992: 376; Newman 1996: 72). Psychologische Studien zeigen überdies einen Zusammen-

hang zwischen Stress und Aggressionen, die während eines langen und durch Stau nur stockend 

zurückgelegten Arbeitsweges entstehen und dem unkooperativen und unproduktiven Verhalten 

von Arbeitern gegenüber ihren Kollegen (Hennessy und Wiesenthal 1999: 414 ff.; Koslowsky et 

al. 1995: 37 ff.). 

 

2.2.4.3. Soziale Folgen des peripheren Siedlungsflächenwachstums für die Kernstädte 
 

Die Art des Zusammenlebens in einem Wohnquartier wird auch durch die Mischung verschiede-

ner ethnischer und sozioökonomischer Gruppen bestimmt. Das umfangreiche Angebot neuen 

und attraktiven Baugrunds im ländlichen Umfeld führt zu einem Wegzug bestimmter Bevölke-

rungsgruppen und damit zu einer sozialräumlichen Polarisation der in den kernstädtischen Quar-

tieren verbleibenden Bewohnerschaft (Dosch 2002a: 37; Irmen und Blach 1994: 449). Aus dieser 

auch für die deutsche Stadtentwicklung kennzeichnenden Konstellation können sich leicht Prob-

lemstadtteile ausbilden, in dem sich bestimmte sozial und wirtschaftlich benachteiligte Bevölke-

rungsschichten ballen. So war Ende der 1990er Jahre der Anteil der Sozialhilfeempfänger je 1.000 

Einwohner in den Kernstädten etwa doppelt so hoch wie in den Umlandräumen (Siedentop 

2005: 22). Die in der Folge verringerte Attraktivität der Quartiere beschleunigt den Wegzug leis-

tungsfähigerer Bevölkerungsgruppen. Insbesondere in den USA wird diese Problematik aufgrund 

des engen Zusammenhangs zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eines Viertels, der öf-

fentlichen Sicherheit und der Qualität des öffentlichen Güterangebots, z. B. Schulen, breit disku-

tiert (vgl. u. a. Downs 1999; Orfield 1999). Die Situation in Deutschland ist zwar weniger dras-

tisch, allerdings besteht angesichts der fortschreitenden sozialräumlichen Polarisationen in den 

Kernstädten die Notwendigkeit zur Wachsamkeit gegenüber entsprechenden Symptomen. 
 

Wenngleich noch nicht ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, liegt es auf Grund 

der beschriebenen Zusammenhänge nahe, die anhaltende Erweiterung der Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen und die aus dem dispersen Wachstumsmuster resultierenden Auswirkungen auf die 

Umwelt, die öffentliche Gesundheit und die Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens auch 

aus sozialer Problemsicht als nicht nachhaltig zu bezeichnen. Zwar treten diese sozialen Folgen in 

ihrer Bedeutung hinter die ökologischen und ökonomischen Belastungen zurück, ohne jedoch 

bedeutungslos zu sein. Jedenfalls ist die einseitig positive Beschreibung sozialer Veränderungen, 

die sich auf die größere Kinderfreundlichkeit des Lebens „im Grünen„ beziehen, in Frage zu 

stellen. 
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2.3. Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum aus ökonomischer Sicht 

2.3.1. Umweltökonomische Grundlagen 
 

Die Ökonomie beschäftigt sich mit dem Umgang mit knappen Ressourcen. Im Kern der öko-

nomischen Wohlfahrtstheorie steht die Frage nach der Effizienz der Ressourcenallokation. Basie-

rend auf dem Prinzip der Konsumentensouveränität ist es das Ziel, knappe Mittel so auf ihre 

verschiedenen Nutzungsalternativen zu verteilen, dass dadurch die höchste gesellschaftliche Be-

dürfnisbefriedigung gewährleistet wird (Cansier 1996: 21; Tisdell 2005: 2). Dem Wohlfahrtsge-

winn einer bestimmten Nutzung werden die Opportunitätskosten alternativer Mittelverwendun-

gen gegenüber gestellt. Eine Allokation heißt effizient, wenn sich höherwertige gegenüber ge-

ringwertigeren Nutzungen durchsetzen, d. h. der Gesellschaft höhere Wohlfahrtsgewinne durch 

die Güterverwendung zufließen, als ihr in Form der Opportunitätskosten nicht realisierter Nut-

zungen entgehen (Hansmeyer und Schneider 1990: 15).  
 

Die Umweltökonomik überträgt diese Effizienzbetrachtung auf den Umgang des Menschen mit 

natürlichen Ressourcen. Die Umwelt wird im ökonomischen Verständnis als zusammengesetztes 

Gut und Vermögensgegenstand begriffen, von dem verschiedene Nutzen ausgehen ( Tietenberg 

1992: 19). Umweltleistungen können entweder direkt Bestandteil menschlichen Konsums sein 

oder als Produktionsinput zur Erstellung von Konsumgütern dienen. Schließlich fungiert der 

Naturhaushalt auch als Auffangmedium für Abfall- und Schadstoffe anthropogener Konsum- 

und Produktionsprozesse und stellt Standortboden zur Verfügung (Siebert 1978: 9 ff.). Die ver-

schiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Umwelt stehen sich rivalisierend gegenüber. Konsum- 

und Ressourcenfunktion schließen eine Nutzung als Abfallsenke weitgehend aus, während der 

Erhalt der reinen, naturbelassenen Umwelt nahezu jede menschliche Aktivität unterbinden müss-

te (Cansier 1996: 13). Da die verschiedenen Nutzungsformen mit Opportunitätskosten verbun-

den sind, gilt für den effizienten Umgang mit Umweltbeständen prinzipiell das Gleiche, was für 

alle knappe Güter gilt: anhand der jeweiligen Wohlfahrtsbeiträge der einzelnen Verwendungs-

möglichkeiten sollte jene Allokation realisiert werden, die für die Gesellschaft den höchsten Net-

tonutzen erbringt. Die Umweltökonomik integriert so die Leistungen des Naturhaushalts in das 

grundlegende ökonomische Denkmuster aus Quantitäten und Preisen (Bromley 2006: 6). 
 

Der ökonomische Analyserahmen setzt eine Reihe von Grundannahmen: 

(1) In der Ökonomik gelten nicht nur gegenständliche Dinge als Gut, sondern alles, was 

einen positiven Nutzen für den Konsumenten erbringt. Die Eigenschaften eines Gu-

tes ergeben sich aus der Wechselwirkung zwischen den physischen Eigenschaften der 
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Nutzen stiftenden Sache und deren Nutzung zu Konsum- oder Produktionszwecken 

(Bizer 1997: 18). 

(2) Im ökonomischen Bewertungsansatz bilden die Präferenzen der Individuen den Be-

zugspunkt (vgl. u. a. Cansier 1996; Chee 2004; Gordon 1954; O'Neill und Spash 2000; 

Simpson 1998). Nach diesem anthropozentrischen Verständnis besitzt die Umwelt ei-

nen instrumentellen Wert, da sie ein Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 

darstellt (Fromm 1997: 16; Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen 

1999: 295 ff.). Das hat einen Wert, was dem Menschen von Nutzen ist. 

(3) Intrinsische Werte oder reine Existenzwerte stehen – soweit sie keinen Beitrag zur 

Befriedigung menschlicher Bedürfnisse darstellen – außerhalb der Wertermittlung und 

finden bei Allokationsentscheidungen keine Berücksichtigung. 

(4) Die Präferenzen der Individuen sind geordnet und folgen einer Struktur – sie sind 

transitiv, reflexiv, vollständig und stetig. 

(5) Die Individuen handeln bei ihren Wahlentscheidungen eigennutzorientiert und unab-

hängig von den Entscheidungen anderer Individuen (methodologischer Individualis-

mus). Kollektive Wertschätzungen bilden sich durch die Aggregation der individuellen 

Zahlungsbereitschaft. 

(6) Die Handlungsentscheidungen finden vor dem Hintergrund einer ausreichenden An-

zahl relevanter Alternativen statt (Substitutionsparadigma). Die Individuen wägen die 

Handlungsalternativen rational nach Maßgabe der jeweiligen Nutzenstiftung gegenei-

nander ab und nehmen – dem Opportunitätskalkül folgend – Substitutionen zwischen 

den Handlungsalternativen vor, so dass sie die größte Bedürfnisbefriedigung erreichen 

(Rational Choice). 
 

Wettbewerbsmärkte stellen unter diesen und einigen weiteren Bedingungen die am besten geeig-

neten Institutionen dar, um das höchste Maß an gesellschaftlicher Bedürfnisbefriedigung sicher-

zustellen (Sterner 2003: 18). Diese Schlussfolgerung führt zur Behandlung von Umweltproble-

men als Fehlallokation in Folge eines Marktversagens (Siebert 1978: 21 f.). Zahlreiche von der 

Umwelt ausgehende Leistungen besitzen den Charakter öffentlicher Güter, von deren Konsum 

kein Individuum ausgeschlossen werden kann, unabhängig davon, ob es sich an den Bereitstel-

lungskosten des Gutes beteiligt. Folglich werden rational handelnde Individuen für diese Art von 

Umweltleistungen keinerlei Zahlungsbereitschaften am Markt äußern und sich als Freifahrer ver-

halten. Die so entstehende Verzerrung zwischen marktmäßig bewerteten Faktoren und den quasi 

kostenlosen Umweltleistungen als Inputs menschlicher Konsum- und Produktionsaktivitäten 

führt durch die Überbeanspruchung der Umwelt zu ihrer Schädigung und Zerstörung. 
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Wie in Abschnitt 2.2 herausgestellt, konkurrieren auch um Böden verschiedene Nutzungsalterna-

tiven, z. B. die Verwendung als Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen und die Bereit-

stellung von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Allerdings stellt die bloße Konkurrenz der ver-

schiedenen Nutzungsalternativen noch kein umweltökonomisches Problem dar. Selbst die Inten-

sivierung der anthropogenen Bodenbeanspruchung, z. B. durch Ausweitung der Siedlungs- und 

Verkehrsflächen zu Lasten naturnaher Böden, ist noch kein ausreichender Hinweis darauf, dass 

Boden- und Grundstücksmarkt versagen (Hansmeyer und Schneider 1990: 15). Dem Effizienz-

prinzip folgend sollte eine bestimmte Umweltnutzung schließlich soweit ausgedehnt werden, wie 

ihr Wohlfahrtsbeitrag höher ist, als die aus dem notwendigen Verzicht auf alternative Nutzungs-

formen resultierenden Opportunitätskosten. Werden jedoch durch die Siedlungserweiterung Flä-

chennutzungen verdrängt, die einen größeren Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt leisten, 

liegt eine Fehlsteuerung bei der Nutzung der Ressource Boden vor. 
 

Dies lenkt den Blick auf eine möglichst vollständige Erfassung und Abschätzung der mit Sied-

lungs- und Verkehrsflächenwachstum verbundenen Nutzen und Kosten. Die Ermittlung dieser 

Größen verlangt zunächst eine Ermittlung und Kategorisierung des von Böden ausgehenden 

Leistungs- und Funktionsspektrums (Abschnitt 2.3.2). Dabei wird deutlich, dass die traditionelle 

ökonomische Sicht der Heterogenität der Böden und ihrer Nutzenvielfalt nicht gerecht wird und 

eine Erweiterung auf die Betrachtung ihrer ökosystemaren Leistungsvielfalt nötig ist. Im An-

schluss sind die ökonomischen Gutseigenschaften der einzelnen Bestandteile des Bodenfunkti-

onsspektrums zu untersuchen, und es ist zu prüfen, ob diese Eigenschaften eine effiziente Allo-

kation über den Bodenmarkt erschweren oder gar unmöglich machen (Abschnitt 2.3.3). Dabei 

soll von bestehenden umweltpolitischen Eingriffen in den Bodenmarkt zunächst noch abstrahiert 

werden. Ziel dieses Abschnittes ist es, aus den besonderen Eigenschaften der verschiedenen Bo-

denfunktionen Hinweise für die Ableitung umweltpolitischer Ziele sowie der Entwicklung eines 

Kriterienrasters zur Auswahl umweltpolitischer Instrumente zu gewinnen. 

 

2.3.2. Das multifunktionelle Leistungspotenzial der Böden 

2.3.2.1. Die traditionelle ökonomische Sicht: Boden als volkswirtschaftlicher Produktionsfaktor 

Die Nutzung der Bodenoberfläche, das Verteilungsmuster dieser Nutzung und die Entstehung 

der Bodenrenten waren schon vor der Klassik Gegenstand ökonomischer Betrachtungen. Der 

Begriff Boden wurde historisch in einem breiten Verständnis benutzt und stand lange Zeit für 

den gesamten Naturhaushalt (Bonus 1990a: 261). Die verschiedenen Werttheorien der Physiokra-

ten, Klassiker und Neoklassiker beziehen sich in unterschiedlicher Weise auf die Ausstattung und 
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Qualität des Naturhaushalts sowie deren Rückwirkung auf die Einkommensentstehung (vgl. 

Priddat 1987: 1 ff.). 
 

Dominierende Erkenntnis der Klassik war, dass Boden als Landwirtschaftsfläche weder quantita-

tiv noch qualitativ unbegrenzt zur Verfügung steht und dass er deswegen den Charakter eines 

limitierenden Produktionsfaktors besitzt (Ricardo 2006: 59). Das Modell der Differentialrenten 

zur Erklärung der Entstehung einer Grundrente erfasste bereits die Heterogenität der Böden in 

Bezug auf ihre agrarische Produktivkraft. Diese Produktivkraft speist sich aus der natürlichen 

Bodenfruchtbarkeit und anthropogenen Inputs der Bodenbewirtschaftung. Als Ergebnis der klas-

sischen Diskussion galt Boden neben Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt als volkswirt-

schaftlicher Produktionsfaktor (Fromm 1997: 61). 
 

Mit dem zunehmenden agrarökonomischem Erkenntnisstand hinsichtlich der Aufrechterhaltung 

der natürlichen Bodenfruchtbarkeit durch mineralische Düngung erhielt der Boden jedoch zu-

nehmend den Charakter eines – wenn auch inhomogenen – Kapitalgutes (Priddat 1987: 6). Die 

Ursprünglichkeit und Naturgegebenheit der natürlichen Ressourcen trat in den Hintergrund. Der 

Glaube an unbegrenzt mögliches Wachstum durch eine immer höhere Ressourceneffizienz und 

die Substitution des natürlichen Kapitalstocks durch anthropogen geschaffene Werte dominieren 

seitdem die ökonomische Auseinandersetzung mit der Umwelt und dem Boden. So behandelt die 

neoklassische Mikroökonomie den nicht vermehrbaren Faktor Boden grundsätzlich nicht anders 

als beliebig vermehrbare Kapitalgüter (Löhr 2004a: 197). 
 

Neben der Eigenschaft als Produktionsgrundlage der agrarischen Produktion werden Böden auch 

als Standort anderer Wirtschaftsaktivitäten im Interesse ökonomischer und raumordnungspoliti-

scher Theorie angesehen (vgl. u. a. Christaller 1968; Lösch 1962; Thünen 1966). Allerdings inte-

ressiert bei der Nutzung eines Bodens als Bau- und Wirtschaftsgrund seine ökologische Bedeu-

tung für den Naturhaushalt nur wenig oder gar nicht. Außerdem ist die flächenhafte Ausdehnung 

eines Bodens weitgehend unzerstörbar. In der Folge führt eine Optimierung der Bodennutzung 

auf Basis dieser Annahmen zu verzerrten Schlussfolgerungen, wenn man sich den Verlust natur-

naher Flächennutzungen und der dadurch bereitgestellten Leistungsvielfalt vor Augen führt. 
 

Nach neoklassischer Auffassung werden dem Boden Nutzungen als biologischer und mechani-

scher Produktionsfaktor sowie als Senke für die Abfall- und Schadstoffprodukte anthropogener 

Produktions- und Konsumvorgänge zuerkannt (Cansier 1996: 13; Siebert 1978: 18). Zwar werden 

so die flächenbezogenen Funktionen der Böden als landwirtschaftliche Produktionsstätte, als 

Standort für den Bau von Gebäuden und Verkehrswegen sowie als Lager- und Abbaustätte von 

Bodenschätzen und Abfallprodukten erfasst. Diese Faktornutzungen berücksichtigen jedoch nur 
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unzureichend die Rolle des Bodens als dreidimensionaler Lebensraum und regulatives System für 

den gesamten Naturhaushalt (Löhr 2004a: 197; Micheel 1994: 32 f.). 
 

Unter Betonung der natürlichen Heterogenität der Böden wird daher im Folgenden ein ökosys-

temarer Funktionsansatz gewählt, der eine umfassendere ökonomische Analyse des Leistungspo-

tenzials von Böden und Flächen ermöglicht. 

 

2.3.2.2. Die Heterogenität der natürlichen Bodenstruktur 
 

Böden sind in chemischer, physikalischer und biologischer Hinsicht durch eine große Heteroge-

nität gekennzeichnet. Physikalisch gesehen besteht Boden einerseits aus fester Materie in einer 

Mischung unterschiedlicher Korngrößen, andererseits aus luft- und wasserführenden Hohlräu-

men. In chemischer Hinsicht setzt er sich aus verschiedenartigen und zudem veränderlichen Stof-

fen zusammen. Schließlich bildet er biologisch betrachtet einen unterschiedlich stark von Boden-

tieren und Mikroorganismen belebten Körper (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1987: 

Rn. 539). 
 

Die heutige Bodenstruktur entstand in langen Entwicklungsprozessen, die durch die am jeweili-

gen Standort herrschenden geologischen, klimatischen und biotischen Bedingungen beeinflusst 

wurden (Stahr 1985: 153 ff.). Zu den geologischen Faktoren zählen die Art des Ausgangsgesteins, 

das Relief, die jeweilige Exposition und das lokale Grundwasserregime. Zu den klimatischen Be-

dingungen gehören vor allem Sonneneinstrahlung, Lufttemperatur sowie Niederschlagsmengen 

und -häufigkeit, die Auswirkungen auf das örtliche Wasserregime haben. Schließlich beeinflussen 

verschiedene biotische Faktoren die Bodengestalt, so der Pflanzenbewuchs, die Existenz von 

Bodentieren und Mikroorganismen, aber auch der menschliche Einfluss auf die biotischen und 

abiotischen Komponenten der betreffenden Ökosysteme (Wissenschaftlicher Beirat Globale 

Umweltveränderungen 1994: 43). Die aus dieser Faktorenvielfalt resultierende Verschiedenartig-

keit lässt es ratsam erscheinen, nicht vom Boden, sondern immer von Böden zu sprechen 

(Micheel 1994: 30). 
 

Böden sind dynamische Naturkörper, deren Entwicklung sich ununterbrochen durch bodenbil-

dende Prozesse wie Verwitterung, Mineralneubildung, Zersetzung und Humifizierung, Gefüge-

bildung und verschiedene Stoffumwandlungen und -verlagerungen fortführt (Schinner und 

Sonnleitner 1996b: 14). Diese Prozesse verändern ebenso wie anthropogene Einflüsse die Böden. 

Dabei lassen sich reversible Vorgänge, z. B. Abkühlung oder Austrocknung der Bodenoberfläche, 

von irreversiblen, wie z. B. der Auswaschung von Kalk oder die Anreicherung von Blei im 

Oberboden, unterscheiden. Einige Prozesse laufen zyklisch ab, beispielsweise der jahreszeitbezo-
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gene Vegetationswechsel, andere gerichtet, so die kontinuierliche Verringerung des Tongehalts 

während der Verwitterung (Stahr 1985: 155). 
 

Böden sind einerseits eigenständige Ökosysteme, indem sie den Lebensraum für zahlreiche Bo-

denorganismen und den unter- und überirdischen Pflanzenbewuchs darstellen. Böden sind ande-

rerseits aber keine streng abgrenzbaren Naturkörper, sondern integrierte Bestandteile von Land-

schaften und nehmen eine zentrale Stellung in den terrestrischen Ökosystemen ein. Ihre beson-

dere Bedeutung kommt darin zum Ausdruck, dass andere Teilgrößen der Landschaft, z. B. das 

Klima, der Wasserhaushalt oder die Vegetation, mit ihnen in einem ökosystemaren Zusammen-

hang stehen (Micheel 1994: 34). Mit der Beeinflussung des Grundwasserdargebots, des durch 

Wasserrückhaltung ermöglichten Hochwasserschutzes, des Reinheitsgrads der Gewässer und des 

lokalen Kleinklimas sind Böden an den wesentlichen das Landschaftsgefüge bestimmenden Fak-

toren beteiligt (Stahr 1985: 153). Die mit einer anthropogenen Nutzung einhergehende Verände-

rung der natürlichen Bodengestalt wirkt sich somit nicht nur auf das lokale Ökosystem Boden, 

sondern auch auf die Landschaft aus. 

 

2.3.2.3. Das ökosystemare Funktionspotenzial von Böden 
 

Unter der traditionellen ökonomischen Sicht wird die flächenhafte Dimension der Böden als 

Konsumgut, als Produktionsfaktor für die anthropogene Gütererstellung sowie als Lagerstätte 

und Deponiemedium erfasst. Neben den aufgezählten Aspekten bieten Böden als integrierter 

Landschaftsbestandteil aber auch verschiedene Regulierungsleistungen für den gesamten Natur-

haushalt, die essentielle Grundlage für dessen Funktionstüchtigkeit sind. Um das Funktionsspekt-

rum von Böden möglichst vollständig zu erfassen, wird eine Konzeptualisierung der im Boden 

ablaufenden Prozesse und des Leistungspotenzials, das primär durch anthropogene Investitionen 

ermöglicht wird, in sog. Bodenfunktionspotenziale unternommen (vgl. Abb. 2-6).  
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Abb. 2-6: Bildung von Bodenfunktionspotenzialen durch Bodenprozesse und anthropogene Investitionen. 
 Quelle: eigene Darstellung. 
 

Böden und Flächen stellen Träger von Funktionspotenzialen dar, die in Abhängigkeit der natürli-

chen Bodenstruktur (und der so ermöglichten ökologischen Prozesse) sowie durch die vom Men-

schen beeinflussbaren Eigenschaften entstehen (Wissenschaftlicher Beirat Globale 

Umweltveränderungen 1994: 45 ff.). Zur letzten Gruppe gehören alle Human- oder Realvermö-

gensinvestitionen, die einen bestimmten Boden für die gewünschte Nutzung zugänglich machen. 

Neben typischen Erschließungsmaßnahmen wie die Einebnung, Verdichtung, verkehrliche Er-

schließung zählen zu diesen Inputs aber auch die agrarische Bewirtschaftung durch Bodenbear-

beitung, Saat, Düngung und Ernte oder der Aufschluss von Bodenschatzlagern. Die so gebilde-

ten Bodenfunktionspotenziale lassen sich in Regelungs-, Lebensraum-, Produktions- und Träger-

funktionen unterteilen (vgl. Abb. 2-7). 
 

Diese Systematisierung der Bodenfunktionspotenziale greift das Konzept ökosystemarer Dienst-

leistungen auf, das Mitte der 90er Jahre entwickelt wurde (siehe u. a. Daily 1997) und vor allem 

durch die Arbeiten im Rahmen des Millennium Ecosystem Assessment (MA) propagiert wurde 

(Millennium Ecosystem Assessment 2005). Ökosystemdienstleistungen umschreiben in der Defi-

nition des MA alle Güter und Dienstleistungen, die die Natur den Menschen zur Bedürfnisbe-

friedigung bereitstellt (Millennium Ecosystem Assessment 2003: 53). Wesentliche Funktion des 

Konzepts ist der Brückenschlag zwischen den ökologischen Prozessen und Funktionen von 

Ökosystemen und dem menschlichen Wohlbefinden. Inzwischen ist eine breite Diskussion um 

die Fortentwicklung des Konzepts entstanden (Boyd und Banzhaf 2007; Costanza 2008; Fisher 

und Turner 2008; Fisher et al. 2009; Lamarque et al. 2011). Ähnlich wie in anderen Umweltberei-

chen muss das eher generische Konzept des MA für die Betrachtung der Ökosystemdienstleis-

tungen des Bodens ausgedeutet und angepasst werden. 
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Abb. 2-7: Multifunktionelles Leistungspotenzial von Böden. 
 Quelle: eigene Darstellung. 
 

Jeder Boden verfügt grundsätzlich über Ausschnitte der vier Potenzialgruppen. Die jeweilige Zu-

sammensetzung der Potenziale unterscheidet sich jedoch je nach natürlicher Bodenstruktur zwi-

schen verschiedenen Standorten, da nicht alle Böden eine vergleichbare Prozessaktivität bieten 

bzw. gleichermaßen für die Aufnahme anthropogener Inputs geeignet sind. Zwar kann die hier 

vorgestellte Abgrenzung der einzelnen Funktionen nur theoretischer Art sein, da die in der Reali-

tät zwischen ökosystemaren Leistungen bestehenden Interdependenzen eine Unterteilung in un-

abhängige Einzelkomponenten erschweren oder gar unmöglich machen (Daily 1997: 3 ff.; Gren 

et al. 1994: 59; Turner et al. 2003: 64). Dennoch bietet diese Vorgehensweise einen Zugang, die 

Vielfältigkeit des Nutzungsspektrums von Böden und der verbundenen Interdependenzen aus 

ökonomischer Sicht zu analysieren. 
 

Regelungsfunktion 

Die Regelungsfunktion von Böden umfasst ihre Filter-, Puffer-, Speicher - und Transportleistun-

gen für Wasser, Energie und Stoffe. Da alle sich durch die Umwelt bewegenden Substanzen 

durch Niederschläge, Wind, trockene Deposition oder Aktivitäten von Lebewesen auf und in die 

Böden gelangen, wird den Regelungsfunktionen aus ökologischer Sicht eine herausgehobene Stel-

lung zuerkannt (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1987: Rn. 550). Dabei sind insbe-

sondere die urbanen Verdichtungsräume einer hohen Intensität an Stoffeinträgen unterschied-

lichster Art ausgesetzt (Kloke 1977: 635 ff.; Markus und McBratney 2001: 401). Je nach dem phy-
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sikalischen, chemischen und biologischen Zustand der Böden werden diese Stoffe gebunden, 

chemisch oder biologisch umgewandelt, in Bodenbestandteile eingebaut, adsorbiert oder um- 

oder abgebaut (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1987: Rn. 550). 
 

Die vielfältigen Regelungsfunktionen lassen sich weiter in physikalisch-mechanische und che-

misch-biologische Funktionen unterteilen (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1985: Rn. 

672 ff.). Zur ersten Gruppe gehört vor allem die Regulierung des Wasserhaushalts. Böden neh-

men Niederschläge auf, geben sie teilweise durch Rückverdunstung wieder in die Atmosphäre ab, 

speichern Bodenwasser und speisen damit den oberirdischen Bewuchs. Sie filtern bei der Versi-

ckerung Bestandteile des Wassers heraus und ermöglichen so die Reinigung des Grundwassers. 

Weiterhin zählen die Regelung der Bodentemperatur und des Wärmehaushalts der bodennahen 

Luftschichten sowie das Auffangen mechanischer Belastungsfolgen zu den physikalisch-

mechanischen Regelungsfunktionen. Die chemisch-biologischen Regelungsfunktionen umfassen 

die Transformations-, Säuberungs- und Reinigungsleistungen von Böden durch die Bindung, den 

Ab- bzw. Umbau oder die Sorption von Stoffen an Bodenteilchen. Auch der Einbau von Stoffen 

in Humus- oder Tonteilchen wird den chemisch-biologischen Funktionen zugerechnet. Durch 

diese Transformationsprozesse erfüllen Böden ihre Funktion als Schadstoffsenke. 
 

Wichtigste Voraussetzung für das Angebot der Regelungsfunktionen ist die natürliche Boden-

struktur, die durch die Abfolge verschiedener Bodenhorizonte gekennzeichnet ist. Bodenhorizon-

te sind Bereiche innerhalb des Bodens, die einheitlich ähnliche Merkmale und Eigenschaften be-

sitzen und sich von darüber- oder darunterliegenden Bereichen unterscheiden. Je nachdem aus 

welchen Horizonten in welcher Mächtigkeit Böden gebildet werden, unterscheiden sich Art und 

Umfang des Leistungspotenzials (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1985: Rn. 675). So 

haben Tonböden zwar eine hohe qualitative Filterwirkung, speichern aber durch die geringen 

Porengrößen nur wenig Bodenwasser, und die Wasserdurchlässigkeit und die quantitative Filter-

leistung sind gering. Grobkörnige Böden sind erheblich aufnahmefähiger für einsickerndes Was-

ser, allerdings ist die Filterwirkung verringert. Die chemische Pufferwirkung ist abhängig vom 

Gehalt der Böden an Humusstoffen, Tonmineralen und Verbindungen, die die Fähigkeit zur 

Stoffbindung besitzen. Allerdings ist die Bindungsfähigkeit von Böden nicht unbegrenzt und 

erfasst auch nicht alle Substanzen gleichmäßig (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 

1987: Rn. 556). Maßgeblich beeinflusst die Art der Flächennutzung die angebotenen Regelungs-

funktionen. So sind landwirtschaftlich intensiv genutzte, nährstoffgesättigte Böden weniger gut in 

der Lage, zusätzlich eingetragene Stoffe oder Wasser zu binden, als vergleichsweise nährstoffar-

me und extensiv bewirtschaftete Waldböden (Wissenschaftlicher Beirat Globale 

Umweltveränderungen 1994: 102 ff.). 
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Anthropogene Inputs sind für die Ausbildung der Regelungsfunktionen der Böden nicht nötig – 

im Gegenteil, die Inanspruchnahme von Grund und Boden für primär anthropogene Zwecke, 

zum Beispiel als Siedlungs- und Verkehrsfläche, wirkt sich störend auf das ökologische Funkti-

onspotenzial der Böden aus. 
 

Lebensraumfunktion 

Böden sind Lebensraum und Lebensgrundlage zahlreicher Pflanzen, Pilze, Tiere und Mikroorga-

nismen, die in und auf Böden leben und auf deren Stoffumsatz die Regelungs- und die Produkti-

onsfunktion von Böden beruhen (Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen 1994: 

44 ff.). Gleichzeitig ist die Lebensraumfunktion maßgeblich von der natürlichen Bodenstruktur 

und der Verfügbarkeit von organischem Material, Porenraum, Wasser und Sauerstoff bestimmt. 

Daher ist der Lebensraum Boden sowohl durch eine hohe räumliche als auch zeitliche Heteroge-

nität gekennzeichnet. Aufgrund seiner Funktion als Gen-Archiv ist er wesentliche Grundlage der 

Erhaltung der Artenvielfalt (Auerswald 1998: 17; Traxler et al. 2000: 174). Insbesondere auf den 

weniger gut für eine landwirtschaftliche Nutzung geeigneten Magerstandorten sind zahlreiche 

spezialisierte Tier- und Pflanzenarten heimisch. Diese sorgen für die Entstehung typischer und 

wegen ihrer Seltenheit besonders schutzwürdiger Landschaftsmuster, wie z. B. Heidelandschaften 

oder auch Moor- und Feuchtgebiete (Gren et al. 1994: 56 ff.; Rat von Sachverständigen für 

Umweltfragen 1985: Rn. 679). 
 

Wird die Lebensraumfunktion von Böden primär anthropogen genutzt, z. B. für die agrarische 

Bewirtschaftung mit Kulturpflanzen, soll von der anschließend zu charakterisierenden Produkti-

onsfunktion gesprochen werden. Einerseits beschränkt die intensive agrarische Bewirtschaftung 

durch die Anpflanzung ausgewählter Nutzpflanzen und die Erhöhung des Nährstoffangebots 

durch Düngung die Lebensraumfunktion von Böden. Andererseits erleichtert die Trennung des 

Funktionsspektrums in marktnahe und marktferne Bodenfunktionen die ökonomische Analyse. 
 

Ähnlich wie die Regelungsfunktion von Böden entsteht die Lebensraumfunktion ohne anthropo-

gene Inputs, daher lassen sich beide zusammenfassend als ökologische oder naturnahe Boden-

funktionspotenziale bezeichnen (Fränzle et al. 1993: 8; Krutilla und Fisher 1975: 4 f.; Seidl et al. 

2003: 188). In ihrer Gesamtheit stellen diese ökologischen Bodenfunktionen wichtige Randbe-

dingungen für die Stoff- und Energiekreisläufe dar und sind somit prägend für die Struktur und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Auerswald 1998: 21; Stahr 1985: 162). 
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Produktionsfunktion 

Ebenso wie die Lebensraum- ist auch die Produktionsfunktion primär durch Biomassewachstum 

gekennzeichnet (Fränzle et al. 1993: 8). Allerdings besitzen die anthropogenen Inputs eine erheb-

liche Bedeutung für die Produktionsfunktion, da hierunter in erster Linie das Wachstum von 

Nutzpflanzen verstanden wird. In Folge der intensiven physikalisch-chemischen Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Standorte ergeben sich oft eine Homogenisierung des Oberbodens und eine 

Veränderung der Stoffbalancen im gesamten Bodenkörper (Rat von Sachverständigen für 

Umweltfragen 1985: Rn. 678 ff.). Dies kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf 

das ökologische Funktionspotenzial entfalten. So führt einerseits eine auf Düngung beruhende 

Verengung des Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisses in den Oberböden zu einer Verbesserung 

der Humusqualität, die auch die Regelungsleistung des Bodens erhöhen kann. Andererseits tragen 

die allgemeine Nährstoffanreicherung und der Wegfall von Magerstandorten sowie die intensive 

mechanische Bewirtschaftung und chemische Pflanzenschutzbehandlung zur Verringerung des 

Lebensraumpotentials für zahlreiche Arten bei, die sich auf die Bedingungen dieser Böden ange-

passt haben (Auerswald 1998: 18). 
 

Unter die Produktionsfunktion fällt auch das Angebot fossiler Bodenschätze, die sich über lange 

Zeiträume aus dem Ab- und Umbau von Vegetationsresten unter spezifischen lokalen Bedingun-

gen (Ausgangsgestein, Klima, Druck) gebildet haben. Böden dienen einerseits als Umhüllung 

dieser Lagerstätten, andererseits vollziehen sich kontinuierlich rohstoffbildende Prozesse, wenn 

auch in geringem Tempo über sehr lange Zeiträume. Zusätzlich werden unter die Produktions-

funktion die Wachstumsprozesse wild wachsender Ressourcen gefasst, die eine sog. „Ernte ohne 

spezifischen Anbau“ ermöglichen (z. B. Viehfutter, Holz, Fasern, Harz, Kautschuk, Häute und 

Felle) (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1987: Rn. 15). Entscheidend für die Abgren-

zung gegenüber der Lebensraumfunktion sind hier wiederum die direkte Verwertung durch den 

Menschen und die Existenz entsprechender Märkte für die geernteten Naturprodukte. 
 

Trägerfunktion 

Die Trägerfunktion beschreibt die flächenhaften Leistungspotenziale von Böden durch ihre 

Standortbereitstellung. Böden müssen die Aktivitäten und Abfälle menschlichen Handelns auf-

nehmen und tragen. Trägerfunktionen haben damit einen zur Produktionsfunktion entgegen ge-

richteten Energiestrom, nämlich primär vom anthropogenen System in die Umwelt (Rat von 

Sachverständigen für Umweltfragen 1987: Rn. 16). 
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Überwiegend wird die Trägerfunktion nicht zu den Bodenfunktionspotenzialen bzw. den von 

Böden ausgehenden ökosystemaren Leistungen gezählt (u. a. Rat von Sachverständigen für 

Umweltfragen 1985: Rn. 667). Ablehnend wird vor allem vorgebracht, dass die Trägerfunktionen 

lediglich die Nutzung der flächenhaften Ausdehnung der Böden beschreiben. In diesem Ver-

ständnis sind die Inanspruchnahme von Böden als Baugrund für Siedlungs- und Verkehrszwecke, 

als Abgrabungs- oder Ablagerungsfläche eingeschlossen. Sie stellen das direkte Nachfragepotenti-

al des Menschen an Boden und Landschaft als ihre zivilisatorische Umwelt dar (Hecht und 

Werbeck 1995: 163). Die anthropogenen Investments dominieren die Ausbildung dieser Boden-

funktionspotenziale, während die natürliche Struktur oder die ökologischen Prozesse des Bodens 

weitestgehend vernachlässigbar sind (Fromm 1997: 68). Allenfalls beachtlich sind sie als Kosten-

bestandteil bei der Aufbereitung der Standortflächen für die entsprechende Nutzung der Träger-

funktion. So können ein Unterboden mit geringer Festigkeit oder eine starke Flächenneigung die 

Erschließung eines Baugrunds verteuern oder die Extraktion von Bodenschätzen in Abhängigkeit 

der natürlichen Bodenstruktur spezielle Abbautechniken erforderlich machen. Bedeutsamer ist 

hingegen die reziproke Auswirkung der Inanspruchnahme der Trägerfunktion, denn dabei geht 

das ökologische Funktionspotenzial von Böden weitgehend verloren (Dosch 2002b: 18)11. 

 

2.3.2.4. Der Boden- und Grundstücksmarkt als Bodenfunktionsmarkt 
 

Wie gezeigt, besteht das potenzielle Leistungsspektrum von Böden generell aus vier verschiede-

nen Funktionen, deren konkrete Ausprägung von der jeweiligen natürlichen Bodenstruktur und 

den Bodenprozessen (ökologische Bodenfunktionen) sowie anthropogenen Investments (natur-

unabhängige bzw. anthropogene Bodenfunktionen) abhängt. Die Art der Boden- bzw. Flächen-

nutzung an einem bestimmten Standort aktiviert einige Bestandteile des Bodenfunktionspotenzi-

als, während andere Potenziale ungenutzt bleiben oder negativ betroffen sein können. Dies trifft 

in besonderem Maße für die Nutzung von Böden als Trägerflächen, z. B. für Siedlungs- und Ver-

kehrsinfrastruktur zu, die die natürlichen Bodeneigenschaften verändert und die ökologischen 

Bodenfunktionen nachteilig beeinflusst. Die Allokation der Flächennutzung ist im Grunde also 

eine Entscheidung über die Aktivierung und Nutzung verschiedener Bodenfunktionspotenziale 

und den damit verbundenen Opportunitätskosten im Sinne verlorener Funktionspotenziale. 

                                                 
11  Unter das zivilisatorische Funktionspotenzial wird in der Literatur auch die Eigenschaft der Böden als Informati-

onsspeicher gefasst (vgl. Auerswald 1998; Häberli 1991; Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz 2002). Durch ih-
re langen Entwicklungszeiträume verkörpern sie erd- und kulturgeschichtliche Archive, die ebenso Auskunft über 
geologische Formungsprozesse einer Landschaft geben, wie über die historischen Lebens- und Wirtschaftsweisen 
der ortsansässigen Bevölkerung. Wegen der Andersartigkeit dieser Funktionen im Vergleich zu den zuvor ge-
nannten sollen sie jedoch im Folgenden nicht berücksichtigt werden. Sie sind daher auch nicht in Abbildung 9 
aufgelistet. 
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Folglich verkörpert der Bodenmarkt treffender formuliert einen Bodenfunktionsmarkt 

(Wassermann 1978: 76 ff.). In Anlehnung an die Vorstellung der Umwelt als Produktivsystem 

können die jeweiligen Bodennutzungen als Outputs einer Produktionsfunktion beschrieben wer-

den, in der die verschiedenen Bodenfunktionspotenziale als Inputs eingespeist werden (Barbier 

1994: 155; 2000: 48; Bonus 1990a: 261; Ellis und Fisher 1987: 150; Freeman 1991: 247; 

Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen 1994: 114). 
 

Für die im Mittelpunkt dieses Abschnittes stehende Suche nach den Ursachen der Fehlallokation 

von Böden rücken somit die Eigenschaften der jeweiligen Bodenfunktionen in den Fokus, da sie 

die eigentlichen Güter sind, über deren Nutzung auf dem Bodenmarkt entschieden wird. 

 

2.3.3. Gründe für das Allokationsversagen des Bodenfunktionsmarktes 
 

Die ökonomische Theorie bietet zur Erklärung von Fehlallokationen in Folge eines Marktversa-

gens zwei Erklärungsmuster an. Für öffentliche Güter kommt wegen ihrer Gutseigenschaften 

und der daraus resultierenden Anreize der Marktteilnehmer für ein Freifahrerverhalten überhaupt 

kein Markt zustande. Öffentliche Güter sind darüber hinaus stets mit Externalitäten verbunden, 

die das Allokationsergebnis des Marktes ineffizient verzerren. Im Folgenden ist daher zu prüfen 

ob: 

• bestimmte Bodenfunktionen den Charakter öffentlicher Güter besitzen und 

• das Auftreten externer Effekte bei der Nutzung einzelner Bodenfunktionen das marktwirt-

schaftliche Allokationsergebnis verzerrt. 

 

2.3.3.1. Gutseigenschaften der ökologischen Bodenfunktionen 

Nicht-Rivalität und Nichtausschließbarkeit des Konsums ökologischer Bodenfunktionen 

Das ökonomische Güter-Konzept unterscheidet zwei idealtypische Fälle. Öffentliche Güter 

zeichnen sich einerseits durch Nichtrivalität im Konsum aus, d. h. die Nutzung durch ein Wirt-

schaftssubjekt verringert nicht die Nutzungsmöglichkeiten durch ein anderes Wirtschaftssubjekt 

(Samuelson 1954: 387). Aus diesem Grunde soll ein zusätzlicher Nutzer des Gutes nicht zur Zah-

lung eines Nutzungspreises herangezogen werden, da die Grenzkosten der zusätzlichen Nutzung 

des Gutes null sind. Es ist zudem technisch unmöglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll, Wirt-

schaftssubjekte vom Konsum des öffentlichen Gutes auszuschließen, selbst wenn sie keinen 

Kostendeckungsbeitrag für dessen Erstellung leisten (Baumol und Oates 1990: 20). Ein Nutzer 

des Gutes kann folglich nicht oder nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten zur Zahlung eines 
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Nutzungspreises herangezogen werden. Rational handelnde Wirtschaftssubjekte werden daher 

ihre wahre Zahlungsbereitschaft verschleiern, um von der für sie kostenlosen Bereitstellung des 

öffentlichen Gutes zu profitieren. Dieses individuelle Trittbrettfahrerverhalten führt dazu, dass 

ein marktwirtschaftliches Angebot an öffentlichen Gütern nicht oder allenfalls in zu geringem 

Umfang zustande kommt. 
 

Im Gegensatz dazu sind für private Güter Rivalität im Konsum und die Möglichkeit des Aus-

schlusses Dritter von der Nutzung des Gutes kennzeichnend. Wirtschaftssubjekte können nur 

dann ein privates Gut nutzen, wenn ihre Zahlungsbereitschaft den Verlust der anderen Wirt-

schaftssubjekte aus dem notwendigen Verzicht auf den Konsum eben dieses Gutes übersteigt. 

Gleichzeitig werden durch die Offenlegung der Zahlungsbereitschaft Signale an die Produzenten 

gesendet, so viele Güter anzubieten, dass der erzielbare Preis oberhalb der aufzuwendenden Pro-

duktionskosten liegt. Der Markt sorgt so über die Kanalisierung der individuellen Zahlungsbereit-

schaften und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage für eine optimale Ressourcenallokation. 
 

Zwar sind die polaren Idealbedingungen rein öffentlicher und rein privater Gütern in der Realität 

kaum anzutreffen, doch erfüllt der Schutz der ökologischen Bodenfunktionen in hohem Maße 

die Kriterien öffentlicher Güter (Mayerknecht 1987: 27; Wissenschaftlicher Beirat Globale 

Umweltveränderungen 1994: 116). Beispielsweise sind der Hochwasserschutz durch eine aktive 

Wasserspeicherung, die Verringerung der Belastung der Luft und des Wassers durch Bindung 

oder Transformation von Schadstoffen oder auch die Erhaltung der Artenvielfalt (Gen-Archiv) 

in naturnah genutzten Böden einerseits durch Nichtrivalität, aber andererseits auch durch eine 

weitgehende Nichtanwendbarkeit des Ausschlussprinzips gekennzeichnet. Rational handelnde 

Wirtschaftssubjekte werden folglich ihre wahren Präferenzen für die Bewahrung der ökologi-

schen Bodenfunktionen verschleiern, um an der Bereitstellung durch Andere zu partizipieren. 
 

Im Gegensatz dazu erfüllen jene Flächennutzungen, die primär durch die anthropogenen Boden-

funktionen gebildet werden, in stärkerem Maße die Kriterien eines privaten Gutes. So ist z. B. die 

Nutzung der Bodenoberfläche als Siedlungsstandort durch Rivalität im Konsum gekennzeichnet, 

da immer nur eine bestimmte Anzahl an Personen in den Genuss einer Wohnung an diesem be-

stimmten Ort gelangen kann. Sehr wohl ist auch ein Ausschluss Dritter von der Nutzung dieser 

Siedlungsbauten möglich. Folglich bestehen für die Individuen Anreize, bei Marktentscheidungen 

ihre Zahlungsbereitschaften offen zu legen. Nachfrager, die diesem Gut eine relativ hohe Dring-

lichkeit beimessen, überbieten andere, um an der Nutzung des mit diesen Bodenfunktionen er-

stellten Gutes zu partizipieren. 
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An dieser Stelle wird deutlich, dass der Öffentlichkeitsgrad des Schutzes ökologischer Boden-

funktionen und die daraus resultierende Motivation, die individuellen Zahlungsbereitschaften zu 

verschleiern, zu Verzerrungen der Flächennutzungen zu Gunsten des anthropogenen Boden-

funktionspotenzials führt. Während für die anthropogenen Bodenfunktionen mehr oder minder 

funktionstüchtige Märkte (z. B. Grundstücksmärkte) bestehen, sind die ökologischen Bodenfunk-

tionen zwar inhärenter Bestandteil des Grundeigentums, entziehen sich aber einer marktwirt-

schaftlichen Bewertung (Chee 2004: 550). In der Folge wird der Erhalt der ökologischen Boden-

funktionen für den einzelnen Eigentümer unrentabel, und Flächen werden verstärkt Nutzungen 

unterworfen, die auf die Aktivierung der anthropogenen Bodenfunktionen abzielen. 
 

Die ökologischen Funktionspotenziale als Kuppelprodukte anthropogener Flächennutzungen 

Eine weitere besondere Eigenschaft der ökologischen Bodenfunktionen, die Auswirkungen auf 

den Umfang ihrer Bewahrung und Bereitstellung hat, liegt in ihrer engen Verbundenheit zur Nut-

zung der Produktionsfunktion des Bodens. Abgesehen von Schutzzonen zur Erhaltung des na-

türlichen Landschaftsbildes oder bestimmter Ökosysteme, fallen ökologische Bodenfunktionen 

zumeist als Kuppelprodukt bei der Nutzung dieser Produktionsfunktion in der Land- oder 

Forstwirtschaft an (Bizer 1997: 27). Zwischen den ökologischen Bodenfunktionen und der Nut-

zung des Produktionspotenzials von Böden besteht überwiegend eine komplementäre Beziehung. 

So ist die Land- und Forstwirtschaft einerseits auf die grundlegenden und stabilisierenden Rege-

lungs- und Lebensraumfunktionen der Böden angewiesen, andererseits sind z. B. Landschaftsbild 

und Artenvielfalt von dem durch die Bewirtschaftung entstehenden vielfältigen Feld- und Wald-

flursystem abhängig (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1985: Rn. 679; 1994: Rn. 451 

ff.).  
 

Allerdings kann die intensive Nutzung der Produktionsfunktion der Böden auch zu einer Beein-

trächtigung des ökologischen Funktionspotenzials führen, wenn zum Beispiel Düngung zu einer 

ungewollten Veränderung der Stoffzusammensetzung im Oberboden führt, aufgebrachte Pestizi-

de über die eigentliche Behandlungsfläche hinaus wirken oder durch verstärkten Oberflächenab-

fluss Nährstoffe in Gewässer eindringen und zu deren Eutrophierung beitragen (Häberli 1991: 76 

ff.; Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1985: Rn. 785 ff.; Wissenschaftlicher Beirat 

Bodenschutz 2000: 38; 2002: 13). 
 

Kuppelproduktionen bergen solange kein grundsätzliches Hindernis für eine marktwirtschaftliche 

Güterbereitstellung, soweit eine positive Nachfrage nach dem Kuppelprodukt einen entspre-

chenden Marktpreis generiert (Bizer 1997: 29). Da aber für die Nachfrage nach den ökologischen 

Bodenfunktionen wegen ihres Öffentlichkeitsgrades keine am Markt abschöpfbare Zahlungsbe-
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reitschaft besteht, bestimmt sich die Rentabilität der agrarischen Nutzung von Flächen aus-

schließlich durch die auf den Landwirtschaftsmärkten erzielbaren Preise für die Agrarprodukte. 

Verändert sich die langfristige Rentabilität der landwirtschaftlichen Nutzung, z. B. durch einen 

Preisverfall oder einen Anstieg der erzielbaren Grundstückverkaufspreise durch die beständige 

Nachfrage nach neuen Siedlungsflächen, beeinträchtigt dies folglich auch das Angebot an ökolo-

gischen Bodenfunktionen. Daraus ist aber noch nicht zwingend zu schlussfolgern, dass ihre Be-

reitstellung in zu geringem Ausmaß erfolgt. Vielmehr ist auch denkbar, dass sie trotz ihrer Eigen-

schaft als öffentliches Gut über die eigentlichen Präferenzen der Nachfrager hinaus vorgehalten 

wurden. Aus der Eigenschaft der Regelungs- und Lebensraumpotenziale, Kuppelprodukte der 

Nutzung des Produktionspotenzials von Böden zu sein, folgt aber zumindest, dass eine optimale 

Flächennutzungsallokation allenfalls zufällig realisiert wird (Bizer 1997: 30). 

 

2.3.3.2. Externe Effekte bei der Nutzung der Bodenfunktionen 
 

Externe Effekte treten definitionsgemäß immer dann auf, wenn sich Aktivitäten eines Wirt-

schaftssubjektes in den Konsum- bzw. Produktionsfunktionen von Dritten auswirken, ohne dass 

eine entsprechende marktmäßige Übereinkunft getroffen worden ist und die induzierten Kosten 

oder Nutzen entgolten werden (Kemper 1993: 5; Pigou 1932: 131 ff.; Sohmen 1992: 22; Solow 

1971: 498). Wie im vorangegangen Abschnitt gezeigt, sind die Auswirkungen einer bestimmten 

Bodennutzung räumlich nicht auf die jeweils beanspruchte Wirkungsfläche begrenzt, sondern 

auch darüber hinaus im sog. Wirkungsraum spürbar. Die faktisch-rechtlichen Eigentumsgrenzen 

sollen hierbei als Wirkungsfläche verstanden werden. Sie stimmen allenfalls zufällig mit den na-

türlichen Grenzen des Wirkungsraums einer bestimmten Flächennutzung überein. Folglich bleibt 

die Nutzung eines Bodenausschnittes nicht ohne Auswirkung auf die Erträge der Nutzung an-

grenzender Flächen bzw. auf das verfügbare Funktionsspektrum des Naturhaushalts auf Land-

schaftsebene. Diese Wirkungen können entweder sofort nach Änderung der Flächennutzung auf 

der Wirkungsfläche auftreten, oder auch erst zukünftig. In dynamischer Hinsicht ergibt sich ein 

weiterer externer Effekt: wird die betroffene Wirkungsfläche nur zeitweise genutzt, können durch 

zukünftige Folgen heutiger Flächennutzungsentscheidungen ebenso Dritte, nämlich zukünftige 

Flächennutzer, betroffen sein. Da alle diese Verbindungen und Beeinflussungen auf komplexen, 

schwer nachvollziehbaren und teilweise unsicheren (vor allem) ökologischen Zusammenhängen 

beruhen, können und sind sie regelmäßig nicht Gegenstand marktmäßiger Austauschbeziehungen 

zwischen den betroffenen Grundstückseigentümern und stellen somit räumliche externe Effekte 

von Flächennutzungsentscheidungen dar. Im Folgenden sollen daher vier verschiedene Skalen 

externer Effekte unterschieden werden (vgl. Tab. 2-2): 



Kapitel 2  Ökologische und ökonomische Grundlagen 
 

52 

• zukünftige Effekte einer Flächennutzungsentscheidung auf die Wirkungsfläche selbst 

• direkte nachbarschaftliche Effekte einer Flächennutzungsentscheidung auf angrenzenden 

Grundstücken; 

• induzierte Effekte einer Flächennutzungsentscheidung im regionalen Landnutzungskon-

text; 

• systematische Effekte durch mehrere Flächennutzungsentscheidungen. 

 

 
Tab. 2-2: Externalitäten bei Flächennutzungsentscheidungen. 
 Quelle: Eigene Darstellung nach Haase et al. (2006). 
 

Alle vier Kategorien sollen im Anschluss näher erläutert werden. Dies dient einerseits zum besse-

ren Verständnis ihrer Abgrenzung, andererseits aber auch zur Kennzeichnung der Besonderhei-

ten der zu Grunde liegenden Externalität. Dies hat Einfluss auf die zu wählende umweltpolitische 

Strategie, um die Allokation der Flächennutzung effizienter zu gestalten. 

 

Dynamische Externalitäten einzelner Flächennutzungsentscheidungen 

Sofortige Auswirkungen einer Flächennutzungsentscheidung auf die Wirkungsfläche selbst sollen 

als vollständig internalisiert verstanden werden. Entscheidet sich beispielsweise ein Grundstücks-

eigentümer für die Bebauung und Versieglung seines Grundstückes geht er dabei den Verlust der 

betroffenen Regelungs-, Lebensraum- und Produktionsfunktionen bewusst ein. Wird das Funkti-

onspotential dabei irreversibel zerstört, hat er die verringerte Leistungsfähigkeit seines Grundstü-

ckes, z. B. die Opportunitätskosten einer nicht länger möglichen landwirtschaftlichen Nutzung, 

selbst zu tragen. Anders verhält es sich im dynamischen Kontext. Wird ein Grundstück für eine 

zwischenzeitliche Nutzung überlassen und zieht eine heutige Flächennutzungsentscheidungen 

zukünftige Folgen für das Leistungspotenzials des Bodens nach sich, können sehr wohl Kosten 

auf nachfolgende Flächennutzer überwälzt werden. 
 

Solcherart Auswirkungen gehen überwiegend von Nutzungen der anthropogenen Bodenfunktio-

nen aus und können sowohl die zukünftige Nutzbarkeit der ökologischen als auch der anthropo-
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genen Bodenfunktionspotenziale beeinträchtigen. Im Zusammenhang mit der Überwälzung von 

Kosten der Flächennutzungsentscheidungen auf zukünftige Flächennutzer gerät vor allem die 

Altlastenproblematik von Brachflächen in den Blick. Oftmals ist es technisch unmöglich, den 

genauen Verursacher einer Bodenkontamination zu bestimmen, da Schadstoffeinträge zeitlich 

(und / oder auch örtlich) nicht präzise zurückverfolgt werden können. Der Wiedernutzung oder 

einer veränderten Flächennutzung stehen teils unkalkulierbare Risiken gegenüber. Bereits der 

Altlastenverdacht stellt in der Praxis ein erhebliches Investitionshemmnis dar (Freistaat Sachsen 

2001: 9; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 2003: 29). 
 

Nachbarschaftliche Externalitäten einzelner Flächennutzungsentscheidungen 

Um einen nachbarschaftlichen externen Effekte handelt es sich, wenn durch die Flächennut-

zungsentscheidung auf einem Grundstück zugleich das Bodenfunktionspotenzial angrenzender 

Grundstücke verändert wird, ohne dass diese Beeinflussung Gegenstand einer Vertragsbeziehung 

zwischen den Eigentümern der betroffen Grundstücke ist. Der Grund für das Auftreten dieser 

Externalität ist die Inkongruenz zwischen der ökologisch-morphologischen Ausdehnung des 

natürlichen Bodenkörpers (dem Wirkungsraum) und den rechtlich-administrativ gesetzten 

Grundstücksgrenzen (der Wirkungsfläche). Die räumliche Ausdehnung der Externalität hängt 

von der betroffenen Bodenfunktion und den lokalen Gegebenheiten des Standorts, zum Beispiel 

der vorherrschenden Windrichtung, dem Oberflächenwasserabfluss in Folge der Flächenneigung 

oder dem Verlauf des Grundwasserleiters, ab. Die Externalitäten können sowohl zwischen der 

Nutzung ökologischer und anthropogener Bodenfunktionen bestehen, als auch zwischen einzel-

nen Nutzungen der Produktions- oder Trägerfunktionen. Darüber hinaus kann der externe Ef-

fekt an die Aufrechterhaltung der jeweiligen Flächennutzung geknüpft sein oder aber dauerhaft 

auch nach deren Aufgabe oder Änderung bestehen bleiben, wenn das negativ betroffene Boden-

funktionspotenzial dauerhaft geschädigt wurde. 
 

Um dies an einem Beispiel zu erläutern: Es kann gezeigt werden, dass Wohnbebauung in einer 

landschaftlich reizvollen, naturbelassenen Gegend einen höheren Mietzins abwirft als vergleich-

bare Objekte in einem baulich dichter entwickelten Gebiet (Geoghegan 2002: 96; Shultz und 

King 2001: 247; Speyrer 1989: 126; Tyrväinen und Miettinen 2000: 215 f.; Wu et al. 2004: 25). 

Offenbar gehen von der Entscheidung, eine bestimmte Fläche als weitgehend natürlichen Le-

bensraum für Flora und Fauna zu belassen, positive Auswirkungen auf den Ertrag der Nutzung 

der angrenzenden Böden als Trägerflächen für Siedlungsbauten aus. Es gibt also eine Verbindung 

zwischen der Lebensraumfunktion der Freifläche und der Trägerfunktion der angrenzenden Sied-

lungsfläche. Die positive Externalität der naturbelassenen Fläche muss dabei nicht auf die unmit-
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telbar angrenzenden Grundstücke begrenzt bleiben, sondern kann in einem bestimmten Ein-

zugsbereich für ein Ansteigen der Attraktivität der Siedlungsstandorte und damit der Grund-

stückspreise sorgen. Jedoch besteht zwischen den Wohnungseigentümern und dem Eigentümer 

der Offenfläche keine Austauschbeziehung über diese Leistung. Bei der Entscheidung über den 

Erhalt bzw. die Umwidmung der Offenfläche bleiben demnach die positiven Auswirkungen auf 

die angrenzende Wohnbebauung unberücksichtigt. Folglich wird der Nutzen der Aktivierung des 

ökologischen Bodenfunktionspotenzials zu gering bewertet und eine marktwirtschaftliche Alloka-

tion zu wenig naturnahe Flächennutzung bereitstellen (Ewing 1997: 112). 
 

Gleichzeitig gehen von der Siedlungsnutzung negative Auswirkungen auf den angrenzenden Frei-

raum und die dort gebotenen Regelungs- und Lebensraumfunktionen aus. Lärm- und Schadstof-

femissionen, Störungen der Grundwasserleitfähigkeit durch die Verdichtung des Baugrundes und 

die aus der Versiegelung und Bebauung resultierenden Änderungen des lokalen Mikroklimas be-

treffen auch die angrenzende Freifläche. Da diese negativen Wirkungen einer Siedlungsnutzung 

ebenso nicht Gegenstand einer Austauschbeziehung zwischen beiden Grundstückseigentümern 

sind, bleiben auch sie bei der Entscheidung über die Ausdehnung der Trägerfunktion bzw. dem 

Erhalt der ökologischen Bodenfunktionen unberücksichtigt. Folglich wird zu viel Boden als Sied-

lungsfläche genutzt, wenn diese Abwägung allein dem Markt überlassen bleibt. Dabei ist beacht-

lich, dass die negative Externalität der Siedlungsflächennutzung auch nach ihrer Aufgabe beste-

hen bleiben kann, wenn z. B. Böden weiterhin versiegelt bleiben oder im Zuge der Nutzung 

Kontaminationen in den Boden gelangt sind. 

 

Induzierte Externalitäten im regionalen Landnutzungskontext 

Externe Effekte einer einzelnen Flächennutzungsentscheidung können ebenso auf regionaler 

Skala auftreten. Zum Beispiel verändert die Erschließung eines Grundstücks für ein großflächiges 

Einkaufszentrum die regionalen Verkehrsströme und verursacht so ein Ansteigen der verkehrs-

bezogenen Schadstoff- und Lärmemissionen in seinem gesamten Einzugsgebiet (vgl. Haase et al. 

2006). Auch führt die Bebauung eines Grundstückes in einer vor allem für das urbane örtliche 

Mikroklima bedeutenden Kaltluftschneise zu erheblichen Folgewirkungen auf den davon be-

troffenen Grundstücken (Erhöhung der durchschnittlichen Umgebungstemperatur, Veränderung 

des Tag-Nacht-Temperaturzyklus, evtl. erhöhter Kühlbedarf). Schließlich kann eine Flächennut-

zungsänderung überlokale Folgen nach sich ziehen, wenn dadurch sensible Regelungsleistungen 

beeinträchtigt werden, zum Beispiel die Versiegelung einer Auenlage oder die Bebauung eines 

Grundstückes in einem Biotopverbund. Da von diesen Externalitäten im Allgemeinen Bodenleis-

tungen mit hohem Öffentlichkeitsgrad betroffen sind, wird sich über den Markt keine genügend 
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große Zahlungsbereitschaft zum Erhalt der bestehenden Flächennutzung und der Vermeidung 

der induzierten und regionalen Folgewirkungen ergeben. Die Flächennutzungen werden über den 

Markt folglich ineffizient alloziiert, da das zivilisatorische Trägerpotenzial tendenziell auf zu vie-

len Bodenflächen aktiviert wird. 
 

Systematische Externalitäten 

Als dritte Kategorie externer Effekte können die kumulierten Folgen mehrerer Flächennutzungs-

entscheidungen abgegrenzt werden. Beispielsweise verursacht die Neuanlage eines Verkehrswe-

ges nicht nur direkte nachbarschaftliche Effekte (im Sinne erhöhter Lärm- und Schadstoffimmis-

sionen auf angrenzenden Grundstücken) und induzierte Effekte auf regionaler Skala (durch die 

Generierung neuer oder die Umleitung bestehender Verkehrsströme), sondern kann durch ihre 

linienhafte Gestalt auch fragmentierend auf die natürliche Landschaft und ihre Funktionen wir-

ken, indem Habitate zerschnitten und isoliert oder siedlungsnahe Erholungsräume zerstört wer-

den (vgl. Haase et al. 2006). Unter diese systematischen Effekte lassen sich auch visuell-

ästhetische Wirkungen summieren, die aus der Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes und 

dessen Erholungswert durch mehrere simultane Flächennutzungsentscheidungen (z. B. die Er-

schließung und Bebauung eines Wohnstandortes am Siedlungsrand) resultieren (Losch und Nake 

1990: 690). Wichtigste Besonderheit dieser Kategorie externer Effekte ist, dass sie erst durch ihre 

räumliche Nähe zueinander und damit der insgesamt betroffenen Wirkungsfläche kumulativ ent-

stehen. So kann die Erschließung von Böden für Siedlungs- oder Verkehrszwecke im Einzelfall 

durchaus sinnvoll sein, negative Konsequenzen im regionalen Kontext können aber durch die 

Ausbildung isolierter, kleinräumiger und damit störungsintensiver Freiraumstrukturen entstehen. 

Zusätzlich gehen durch simultane gleichgerichtete Flächennutzungsentscheidungen landschaftli-

che Kleinstrukturen verloren, deren Mangel ebenfalls erst in einem regionalen Kontext kumulativ 

wahrzunehmen ist, wenn dadurch spezielle Lebensräume für Flora und Fauna bzw. die Erho-

lungsqualität einer Landschaft eingeschränkt werden (Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung 2005: 167). Da auch diese Folgen einer Flächennutzungsentscheidung regelmäßig 

nicht in das Entscheidungskalküls des jeweiligen Grundstückeigentümers eingehen, erfolgt bei 

einem unregulierten Bodenmarkt eine ineffiziente Allokation der Flächennutzungen. 

 

Damit zeigt sich insgesamt, dass die Allokation der Flächennutzung allein über einen privaten 

Grundstücksmarkt unvollkommen bleiben muss. Der Öffentlichkeitsgrad der natürlichen Boden-

funktionen und die mit der Nutzung der anthropogenen Bodenfunktionen verbundenen externen 

Effekte belasten die Funktionstüchtigkeit des Marktes. Damit wird die Notwendigkeit staatlicher 
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Eingriffe in den Grundstücksmarkt zum Schutz der Regelungs- und Lebensraumfunktion natürli-

cher oder naturnah genutzter Landschaften deutlich. 

 

2.4. Thesenartige Zusammenfassung: Flächennutzung als Allokationsproblem 
 

Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels, die hier noch einmal thesenartig zusammengefasst 

werden, lauten: 
 

• Die Entwicklung der Flächennutzung in Deutschland entspricht nicht der Forderung des 

Nachhaltigkeitskonzepts nach einer dauerhaften Sicherung der natürlichen Lebensgrund-

lagen. Insbesondere die mit der Transformation freier bzw. naturnah genutzter Flächen in 

Siedlungs- und Verkehrsbereiche einhergehende Veränderung der natürlichen Bodenge-

stalt durch Auf- und Abtrag, Verdichtung, Versiegelung und Bebauung gefährdet das 

Leistungspotential der Böden und der naturnahen Räume. 
 

• Der Umfang und das disperse Muster der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und 

Verkehrszwecke ziehen negative ökologische, ökonomische und soziale Folgen nach sich. 

Das Wachstum der Siedlungsflächen in der Bundesrepublik Deutschland findet einerseits 

in ohnehin stark verdichteten Räumen statt, in denen die noch verbliebenen Freiflächen 

und Offenräume große Bedeutung besitzen. Andererseits zeichnet sich Siedlungsflächen-

entwicklung in den ländlich-peripheren Regionen durch eine geringe Nutzungsdichte und 

entsprechend hohe Infrastrukturerstellungs- und -folgekosten aus. Durch die Dispersion 

des Siedlungsraums steigen sowohl der Verkehrsaufwand, als auch der Anteil des motori-

sierten Individualverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen. 
 

• Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke stellt eine konkrete Art 

der Nutzung von Bodenoberflächen dar. Sie konkurriert mit verschiedenen anderen Flä-

chennutzungsformen um die knappe Ressource Boden. Für eine treffende Beschreibung 

der damit verbundenen umweltökonomischen Konsequenzen muss der beanspruchte 

Boden in seiner Rolle im komplexen Landschafts- und Ökosystemhaushalt betrachtet 

werden. 
 

• Böden sind in ihrer natürlichen Struktur durch eine hohe geologisch-physikalische, che-

mische und biologische Heterogenität gekennzeichnet. Zur Ordnung des Leistungsspekt-

rums eines Bodens wurden vier verschiedene Funktionspotenziale abgegrenzt, deren 

Ausprägung durch die natürliche Bodenstruktur und zusätzlichen anthropogenen Inputs, 

z. B. der Bewirtschaftung einer Fläche determiniert ist. Dabei entstehen die Regelungs- 
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und Lebensraumfunktionen ohne anthropogenen Einfluss und werden daher als ökologi-

sche Bodenfunktionen bezeichnet, während die Produktions- und Trägerfunktion durch 

eine steigende Bedeutung anthropogener Inputs an der Entstehung des jeweiligen Funk-

tionspotenzials gekennzeichnet sind. 
 

• Das Marktergebnis des Grundstücks- und Bodenmarktes stellt eine Entscheidung über 

die Nutzung der Funktionspotenziale des Bodens dar. Dabei gehen Rückwirkungen auf 

die ungenutzten Potenziale aus, die bis zur vollständigen Zerstörung des Funktionspoten-

zials reichen können. Eine optimale Allokation der Flächennutzung hat daher die Nutzen 

und Kosten der einzelnen Bodenverwendungsformen abzuwägen. 
 

• Die Allokation der Flächennutzung über einen Bodenmarkt wird durch die ökonomi-

schen Gutseigenschaften der ökologischen Bodenfunktionen erschwert. Diese tragen die 

Eigenschaften öffentlicher Güter, so dass Anreize zur Verschleierung der tatsächlichen 

Zahlungsbereitschaft für den Erhalt der ökologischen Bodenfunktionen bestehen, um 

kostenlos von der Bereitstellung durch andere Individuen zu partizipieren. Außerdem fal-

len die Regelungs- und Lebensraumfunktionen von Böden häufig als Kuppelprodukt der 

Nutzung ihres Produktionspotenzials an. Eine optimale Flächennutzung wird daher 

durch einen Markt allenfalls zufällig erreicht. 
 

• Zudem verringern Externalitäten die Effizienz der Allokationsentscheidung über den Bo-

denmarkt. Neben Externalitäten zu Lasten zukünftiger Flächennutzungen lassen sich di-

rekte nachbarschaftliche, induzierte regionale und systematische externe Effekte unter-

scheiden. Die erste Kategorie umfasst die von einer Flächennutzungsentscheidung ausge-

henden Folgen für direkt angrenzende Grundstücke. Externe Effekte auf regionaler Skala 

entstehen durch die von einer Flächennutzungsentscheidung induzierten Folgeaktivitäten, 

z. B. ein verändertes Verkehrsaufkommen. Schließlich belastet die Nichtberücksichtigung 

der systematischen Effekte mehrerer simultan gerichteter Flächennutzungsentscheidun-

gen die Effizienz einer Marktallokation. 
 

• In der Folge versagt der Bodenmarkt bei der Allokation der Flächennutzung und es tre-

ten Ineffizienzen auf. Landnutzer, die überwiegend die ökologischen Bodenfunktionspo-

tenziale nutzen, werden nicht angemessen für den dadurch gestifteten Nutzen entlohnt. 

Landnutzer, die das ökologische Funktionspotenzial durch die Nutzung ihrer Grundstü-

cke als Trägerstandort beeinträchtigen, müssen demgegenüber nicht alle Kosten tragen, 

die Anderen durch diese Nutzungsentscheidung entstehen. Private Allokationsentschei-

dungen über den Bodenmarkt würden daher in ineffizient hohem Umfang Flächen für 
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anthropogen geprägte Nutzungsformen, zum Beispiel für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

bereitstellen. 

 

 



Kapitel 3  Das Ziel einer nachhaltigen Bodenschutz- und Siedlungspolitik 
 

59 

3. Das Ziel einer nachhaltigen Bodenschutz- und Siedlungspolitik 

3.1. Strukturierende Vorüberlegungen 
 

Das vorangegangene Kapitel hat die vielfältigen negativen Auswirkungen des Umfangs und des 

dispersen Musters der Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke in der Bundesrepublik 

Deutschland aufgezeigt. Die darauf aufbauende umweltökonomische Analyse der Gutseigen-

schaften des Bodens und seiner Funktionspotenziale hat Argumente zur Stützung der These ge-

liefert, dass eine Flächennutzungssteuerung über einen unregulierten Grundstücksmarkt die Be-

reitstellung ökologischer Bodenleistungen nur unzureichend gewährleistet und die Nutzung von 

Böden für zivilisatorische Trägerfunktionen, zum Beispiel für Siedlungs- und Verkehrszwecke, 

nach sich zieht. Diese Feststellung führt zur Forderung, die Unvollkommenheiten einer markt-

wirtschaftlichen Allokation der Flächennutzung durch administrative Eingriffe zu korrigieren und 

ein Mindestmaß der Sicherung ökologischer Bodenfunktionspotenziale zu gewährleisten. 
 

Um einen entsprechenden staatlichen Eingriff gestalten zu können, ist zunächst aus dem beo-

bachteten Umweltzustand ein konkretes anzustrebendes Umweltqualitätsziel abzuleiten. Dieses 

Ziel verkörpert den anzustrebenden Umweltzustand und setzt die Rahmenbedingungen, die ein 

um staatliche Eingriffe korrigiertes Niveau der Flächennutzung erfüllen muss. Das vorliegende 

Kapitel 3 befasst sich demzufolge mit der Definition einer Zielstellung für eine nachhaltige Bo-

denschutz- und Siedlungsflächenpolitik. 
 

Generell übernehmen Umweltqualitätsziele verschiedene Funktionen. Sie sind Bewertungsmaß-

stab für Umweltzustände und für langfristig orientierte Umweltschutzstrategien, dienen zur 

Schaffung einer nachvollziehbaren umweltpolitischen Diskussionsbasis und sind damit Maßstab 

für die umweltpolitische Erfolgskontrolle (Kreuzburg 1999: 33 f.). Für die Ableitung eines kon-

kreten Qualitätsziels für die Bodenschutz- und Siedlungspolitik in Deutschland sollen im Rahmen 

dieser Arbeit zwei unterschiedliche Untersuchungspfade beschritten werden: 

• Zunächst wird geprüft, ob ökonomische Lösungsansätze zur Bereinigung der Fehlallokati-

on der Flächennutzung genutzt werden können. Diese Ansätze streben danach, zuvor un-

berücksichtigte Bodenfunktionspotenziale und die von ihrer Nutzung ausgehenden Exter-

nalitäten in das individuelle Entscheidungskalkül der Bodeneigentümer zu integrieren. Die 

Steuerung der Flächennutzung erfolgt weiterhin über die am Bodenmarkt geäußerten indi-

viduellen Präferenzen, die unter den neuen Entscheidungsbedingungen eine ökonomisch 

effiziente Flächennutzungsstruktur in Form des Ausgleichs zwischen gesellschaftlichen 

Nutzen und Kosten der Flächennutzung entstehen lassen. In dieser Herangehensweise 

verdichten sich Ziel- und Instrumentenfindungsprozess, da mit der Korrektur des Marktes 
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als Allokationsinstrument zugleich die Erreichung einer effizienten Flächennutzungsstruk-

tur sichergestellt wird. 

• Scheitert die Erreichung des effizienten Qualitätsziels durch den Markt an Informations- 

und Zurechnungsproblemen, muss die anzustrebende Flächennutzungsstruktur exogen, z. 

B. durch eine politische Beschlussfassung, vorgegeben werden. Dabei dienen ökologische 

Mindestbedingungen für den Erhalt der Funktionstüchtigkeit des Bodens und seiner Funk-

tionspotenziale, die von den individuellen Marktakteuren nur unzureichend berücksichtigt 

werden, als Rahmen für das zu setzende Ziel. Die letztendliche Flächennutzungsstruktur 

bestimmt sich dann nicht mehr an den am Bodenmarkt geäußerten Konsumentenpräferen-

zen, sondern wird administrativ gesteuert (Hansmeyer und Schneider 1990: 21). Diese Her-

angehensweise benötigt neben dem Zielfindungsprozess eine zweite Entscheidungsphase: 

die der instrumentellen Umsetzung des Ziels. 
 

Aus dem vorgestellten Problemlösungsansatz ergibt sich für das vorliegende Kapitel folgendes 

Vorgehen: Abschnitt 3.2 zeigt – aufbauend auf den zuvor erarbeiteten Eigenschaften der ver-

schiedenen Bodenfunktionspotenziale – die Möglichkeiten und Grenzen der marktwirtschaftli-

chen Allokation der Flächennutzung auf. Der anzustrebende Umfang und die Struktur der anth-

ropogenen Flächennutzung müssen stärker auf ökologischen Mindestbedingungen fußen und im 

Sinne eines „Safe Minimum Standard“ politisch vorgegeben werden (Abschnitt 3.3). Von beson-

derer Bedeutung für die Festlegung eines solchen Standards sind die Irreversibilität des Verlustes 

der ökologischen Bodenfunktionen und ihre weitgehende Nicht-Substituierbarkeit durch artifizi-

ell erstellte Güter. Aus diesen Besonderheiten werden Anforderungen an das zu setzende Ziel für 

die Flächeninanspruchnahme formuliert. Darauf aufbauend wird die gesellschaftspolitische Dis-

kussion um die Inanspruchnahme freier und naturnaher Flächen für Siedlungs- und Verkehrs-

zwecke skizziert und gezeigt, dass das 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der 

Bundesregierung ein geeignetes Umweltqualitätsziel in Bezug auf die Begrenzung des Siedlungs- 

und Verkehrsflächenwachstum ist (Abschnitt 3.4). Der letzte Abschnitt fasst die Ergebnisse die-

ses Kapitels zusammen (Abschnitt 3.5). 

 

3.2. Ökonomische Zielbestimmung und ihre Grenzen 

3.2.1. Ökonomische Ansätze zur Internalisierung von Externalitäten: Verfügungsrechte 
und Pigou-Steuer 

 

In Kapitel 2 dieser Arbeit wurden zwei sich ergänzende Ursachen des möglichen Bodenmarkt-

versagens bei der Allokation von Flächennutzungen herausgearbeitet. Eine Begründungslinie liegt   
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in der Unvollständigkeit von Verfügungsrechten am Funktionspotenzial von Böden, das daher 

teilweise die Eigenschaften öffentlicher Güter trägt. Ursache des Allokationsversagens des Mark-

tes sind fehlende oder mangelnd spezifizierten Eigentumsrechte an den ökologischen Boden-

funktionen. Die vor diesem Hintergrund entwickelte und von Coase (1960) inspirierte Property 

Rights-Theorie weist darauf hin, dass wegen der Nichtexistenz eines Marktes für öffentliche 

(Umwelt)- Güter folglich auch nicht von Marktversagen gesprochen werden kann (Hansmeyer 

und Schneider 1990: 18; Mayerknecht 1987: 32). Insbesondere wird die These kritisiert, aus dem 

Verfehlen einer optimalen Allokation durch den Markt auf die Superiorität einer staatlich-

administrativen Allokation zu schließen (Demsetz 1969: 1 ff.). Vielmehr können institutionelle 

Regelungen dazu beitragen, Verfügungsrechte näher zu spezifizieren und zu vervollkommnen, 

um anschließend dem Markt die Ressourcenallokation zu überlassen (Dahlman 1979: 141). Als 

Verfügungsrechte werden gesellschaftlich legitimierte Handlungsweisen hinsichtlich bestimmter 

Nutzungen von Gütern verstanden (Mayer 1996: 32). Durch die Zuweisung vollständiger, durch-

setzungsfähiger und übertragbarer Verfügungsrechte können alle Bodenfunktionspotenziale in 

marktwirtschaftliche Austauschbeziehungen integriert werden. Anhand einer solch vollständigen 

Eigentumsstruktur lassen sich Verursacher und Betroffene der Nutzung einer Bodenfunktion 

eindeutig bestimmen. So werden Verhandlungen zwischen den betroffenen Parteien ermöglicht, 

die anhand ihrer individuellen Zahlungsbereitschaft für die Ausdehnung bzw. Reduzierung der 

jeweiligen Flächennutzung eine optimale Allokation bestimmen (Coase 1960: 2 ff.). Staatliches 

Handeln beschränkt sich dabei auf die ordnungspolitische Rahmensetzung in Form der Zuteilung 

und Durchsetzung von Verfügungsrechten an allen Funktionspotenzialen des Bodens und über-

lässt die letztendliche Allokation der Flächennutzung dem Markt (Hansmeyer und Schneider 

1990: 18). 
 

Die zweite und eng verwandte Begründungslinie liegt in den mit einer bestimmten Flächennut-

zung verbundenen Externalitäten. So erzielen Eigentümer, die auf ihrem Grundstück eine na-

turnahe Flächennutzung verwirklichen und ökologische Regelungsfunktionen bereitstellen, keine 

(angemessene) Vergütung des damit gestifteten gesellschaftlichen Nutzens. Hingegen müssen 

Eigentümer, die das anthropogene Funktionspotenzial ihres Grundstückes nutzen, nicht die für 

die Allgemeinheit entstehenden Kosten der von ihnen gewählten Flächennutzung tragen. 
 

Diese Beobachtung war Ausgangspunkt für den Ansatz, Externalitäten durch die Auferlegung 

einer Steuer in Höhe des ausgelösten negativen externen Effekts in das private Entscheidungs-

kalkül des Verursachers zu internalisieren (Pigou 1912: 192 ff.). Die Steuerhöhe bestimmt sich 

aus der Differenz zwischen privaten und gesellschaftlichen Kosten einer bestimmten Flächennut-

zung. Das Ziel staatlichen Handelns ist in diesem Ansatz die Kostenanlastung der Umweltschä-
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den an den Verursacher, in dem das öffentliche Gut „natürliche Bodenfunktion“ durch staatliche 

Preissetzung bewirtschaftet wird (Hansmeyer und Schneider 1990: 19 f.). Analog lässt sich eine 

Subvention für die Grundstückseigentümer begründen, die eine Flächennutzung betreiben, die 

das natürliche Bodenfunktionspotenzial erhält und positive externe Effekte aussendet. 

 

3.2.2. Transaktionskosten – Ursache unvollständig definierter Verfügungsrechte 
 

Beide Lösungsansätze haben in ihrer skizzierten Reinform allerdings kaum Bedeutung für die 

umweltpolitische Praxis. Zunächst soll das Privatisierungsargument der Property Rights-Theorie 

kritisiert werden. Zwar lässt sich der allgemein vorgebrachte Einwand gesellschaftlicher Akzep-

tanzprobleme mit dem Verweis auf das bereits bestehende Privateigentum an Grund und Boden 

in nahezu allen entwickelten Volkswirtschaften entkräften (Oesterreich 2000: 224). Dennoch 

bleibt die Frage, wieso nur bestimmte Bestandteile des Bodenfunktionspotenzials durch die Bo-

denmärkte und fungible Verfügungsrechte abgedeckt sind. 
 

Einen wesentlichen Erklärungshintergrund bilden die mit der Definition, Durchsetzung und  

Übertragung von Eigentumsrechten verbundenen Transaktionskosten. Sie lassen sich für die 

Grundstücksmärkte als Folge von Informationsdefiziten charakterisieren, da die auf eine Flä-

chennutzung einwirkenden Externalitäten nicht vollständig auf eine bestimmte angrenzende Flä-

chennutzung zugeordnet werden können (Dahlman 1979: 148). Transaktionskosten zur Schaf-

fung und Durchsetzung vollständiger Verfügungsrechte an allen Bodenfunktionspotenzialen las-

sen sich in zwei Kategorien unterteilen, externe und interne Transaktionskosten (Mayer 1996: 33; 

North 1990: 29). 
 

(1) Als externe Transaktionskosten werden hier alle Aufwendungen zur Schaffung und Durch-

setzung von Verfügungsrechten bezeichnet, die nicht durch die individuellen Grundstückseigen-

tümer selbst, sondern durch die öffentliche Hand zu tragen sind. Hierzu zählen die Aufwendun-

gen im Zusammenhang mit der rechtlichen Definition und Abgrenzung der Verfügungsrechte 

sowie die Bereitstellung geeigneter Institutionen zu ihrer Durchsetzung, zum Beispiel Gerichte 

oder polizeiliche Gewalt. Wegen der komplexen ökosystemaren Zusammenhänge, die die Zu-

rechnung des Nutzens der ökologischen Bodenfunktionen auf konkrete Flächennutzungen er-

schweren, wären umfangreiche Forschungsanstrengungen notwendig, um die erforderlichen In-

formationen für eine justiziable Definition und Abgrenzung von Verfügungsrechten zu erlangen 

(Knüppel 1989: 65 f.). Doch selbst wenn dies gelingen würde, gehen mit der Verbriefung der 

Rechte zusätzliche Transaktionskosten einher. Schließlich kann ein wirksamer Schutz der Verfü-

gungsrechte durch die staatlichen Gewalten nicht gewährleistet werden, wenn ein Ausschluss 
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Dritter vom Konsum ökologischer Bodenfunktionen technisch unmöglich bzw. nur zu unange-

messen hohen Kosten realisierbar ist. Insgesamt kann angenommen werden, dass die externen 

Transaktionskosten der Vervollständigung der Eigentumsrechte an den Bodenfunktionspotenzia-

len eine erhebliche Höhe erreichen werden. 
 

(2) Interne Transaktionskosten bezeichnen die Aufwendungen für den Übertragungsprozess 

der Verfügungsrechte, die die Grundstückseigentümer in der Anbahnung, Durchführung und 

Kontrolle einer Transaktion selbst tragen müssen. Zu ihnen zählen die Suchkosten für geeignete 

Vertragspartner, die Kosten der eigentlichen Aushandlung der Vertragskonditionen und die Si-

cherungskosten, die für die Sicherstellung der Vertragseinhaltung durch die Vertragspartner anfal-

len. Wegen der ökosystemaren Komplexität und der daraus folgenden Unsicherheit über die von 

einer bestimmten Flächennutzung bereitgestellten oder die für eine bestimmte Flächennutzung 

benötigten Bodenfunktionen sind die internen Transaktionskosten solcher Austauschbeziehun-

gen prohibitiv hoch. Die potenziellen Anbieter ökologischer Bodenfunktionen sind unsicher über 

Art und Umfang des durch ihre Flächennutzung bereitgestellten Funktionspotenzials. Nachfrager 

ökologischer Bodenfunktionen sind unsicher über das zur dauerhaft rentablen Durchführung 

ihrer Flächennutzung benötigte Funktionspotenzial. Und schließlich erfordert es einen hohen 

Kontrollaufwand durch die beteiligten Verhandlungspartner, die Einhaltung der geschlossenen 

Vereinbarung, also die Aufrechterhaltung und „Lieferung“ der ökologischen Bodenfunktionen, 

auch überwachen zu können. All diese Informationsdefizite und Unsicherheiten, die in einem 

potenziellen Markt für ökologische Bodenfunktionen bestehen, führen zu äußerst hohen Trans-

aktionskosten dieses Allokationsinstruments (vgl. auch Williamson 1985: 52 ff.). Zudem erhöhen 

sich die internen Transaktionskosten in Form der notwendigen Abstimmungs- und Aushand-

lungsprozesse auf dem Regelungsfunktionsmarkt zusätzlich durch die Vielzahl der von einer be-

stimmten Regelungsleistung betroffenen Grundstückseigentümer (Demsetz 1967: 357). 
 

Die Zuteilung und Durchsetzung vollkommener Verfügungsrechte an allen Bodenfunktionspo-

tenzialen verursacht somit prohibitiv hohe Transaktionskosten. Eine Privatisierung der Boden-

funktionspotenziale ist aber ökonomisch nur solange sinnvoll, wie die damit verbundenen Effizi-

enzgewinne die zur Erstellung und Aufrechterhaltung des Verfügungsrechtsregimes anfallenden 

Kosten überschreiten. Hohe Transaktionskosten führen zu dem Schluss, dass es sinnvoller ist, die 

aus unvollständigen Verfügungsrechten resultierenden Ineffizienzen der Flächennutzung zu ak-

zeptieren, als mit höherem Ressourcenaufwand eine vollständige Definition von Verfügungsrech-

ten anzustreben (Dahlman 1979: 153). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Abwesenheit 

von Märkten für bestimmte Bodenfunktionspotenziale auf Grund fehlender Verfügungsrechte 

bzw. das Auftreten externer Effekte ein Hinweis für die Existenz von Transaktionskosten ist, die 
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die Definition von Verfügungsrechten bzw. die Internalisierung ökonomisch irrational werden 

lassen (Dahlman 1979: 142). Dem eigentlichen Grundproblem der Fehlallokation der Flächen-

nutzungen, dem hohen Öffentlichkeitsgrad der ökologischen Bodenfunktionen, kann durch die 

administrative Zuweisung von Verfügungsrechten an den entsprechenden Funktionspotenzialen 

nicht begegnet werden. Es ist somit nach alternativen öffentlichen Korrekturmechanismen zu 

suchen, die die Effizienz der Flächennutzung erhöhen helfen. Es ist nun zu prüfen, ob die Inter-

nalisierung der externen Effekte einer Flächennutzungsentscheidung über eine Pigou-Steuer ge-

lingen kann. 

 

3.2.3. Unsicherheit in der Bewertung – die Unbestimmbarkeit der optimalen Flächen-
nutzungsallokation 

 

Im Gegensatz zu dem Versuch, durch die Definition von Verfügungsrechten die Allokation pri-

vater Märkte zu korrigieren, soll das Marktversagen gemäß dem Pigou-Ansatz durch die Besteue-

rung der Externalitäten bereinigt werden. Die Pigou‘sche Argumentation beruht auf zwei wesent-

lichen Annahmen: Zunächst wird unterstellt, dass es unmöglich sei, durch private Verhandlungen 

zwischen den von der Externalität betroffenen Akteuren eine optimale Ressourcenallokation zu 

erreichen (Pigou 1932: 177). Zwar benutzt Pigou zur Begründung dieser These nicht explizit den 

Begriff Transaktionskosten, allerdings beschreibt er die Unvollständigkeit privater Vereinbarun-

gen in einer Weise, als ob eben Transaktionskosten eine Internalisierung der externen Effekte mit 

Hilfe privater Kontrakte verhindern würden (Demsetz 1996: 569). Seine zweite Annahme betrifft 

die Fähigkeit des Staates, im Gegensatz zu den durch Unvollkommenheiten gekennzeichneten 

privaten Märkten, per gesetzlicher Regelung die Externalitäten vollständig in die Entscheidungs-

kalküle der betroffenen Akteure internalisieren zu können. Die implizite und viel kritisierte An-

nahme, dass staatliche Aktivität im Gegensatz zu Märkten keine Transaktionskosten nach sich 

ziehen würde, hat auch Relevanz für die Behandlung des Allokationsversagens bei Flächennut-

zungsentscheidungen. Werden wie zuvor Transaktionskosten als Informationsdefizite charakteri-

siert, dann zeigen die folgenden Ausführungen, dass die Pigou-Lösung in Folge prohibitiv hoher 

Transaktionskosten staatlichen Handelns für eine praktische Umweltpolitik ebenso irrelevant ist, 

wie der Versuch, administrativ eine vollständige Verfügungsrechtsstruktur zu schaffen. 
 

Der Pigou-Ansatz setzt voraus, dass die sozialen Kosten einer Flächennutzung ermittelbar sind, 

um diese dann über die Auferlegung einer Steuer in die individuellen Entscheidungskalküle der 

Grundstückseigentümer zu integrieren. Wie im vorangegangen Kapitel gezeigt, resultieren die 

gesellschaftlichen Kosten einer bestimmten Flächennutzungsentscheidung aus der temporären 

Reduzierung oder dem irreversiblen Verlust der übrigen Bodenfunktionspotenziale. Für die Be-
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schränkung der marktfähigen anthropogenen Bodenfunktionspotenziale, die eher die Eigenschaf-

ten privater Güter aufweisen, sind diese Kosten direkt aus den am Bodenmarkt erzielbaren 

Grundstückspreisen ablesbar. Wird beispielsweise durch eine Siedlungsnutzung auf der Fläche A 

der Ertrag angrenzender Landwirtschaft geschmälert, kann dem Grundeigentümer A ein Steuer-

satz in der Höhe des verursachten Schadens auferlegt werden. Anhand des veränderten An-

reizrahmens würde A nun neu über seine Flächennutzung entscheiden. Übersteigen die sied-

lungswirtschaftlichen Erträge trotz allem die damit verbundenen Kosten (Erschließungsaufwand 

und Steuer), bleibt die Flächennutzung unverändert. Andernfalls wird A keine Siedlungsnutzung 

verwirklichen, da die tatsächlichen Kosten den Nutzen dieser Flächennutzung übersteigen. 
 

So einleuchtend der Ansatz der Internalisierung angesichts der aus Marktpreisen ablesbaren Nut-

zen und Kosten einer bestimmten Flächennutzungsentscheidung ist, so schwierig ist seine An-

wendung, wenn derartige Daten nicht vorliegen. Für die ökologischen Bodenfunktionspotenziale 

liegen wegen ihres Charakters als öffentliches Gut in der Regel keine Marktpreise vor. Werden 

diese Funktionen durch die Nutzung des Bodens als Träger für Siedlungsbauten zerstört, müssen 

die damit einhergehenden gesellschaftlichen Kosten über einen zusätzlichen Bewertungsschritt 

bestimmt werden. Allerdings entstehen bereits bei der Qualifizierung der verschiedenen von na-

turnahen Flächennutzungen ausgehenden Nutzenströme grundlegende Informations-, Abgren-

zungs- und Zurechnungsprobleme, die eine anschließende Quantifizierung durch die verschiede-

nen in der Literatur beschriebenen ökonomischen Bewertungsmethodiken (direkte und indirekte 

Ansätze, wie z. B. Zahlungsbereitschaftsanalysen) im Grunde hinfällig machen. 
 

Um den Nutzen der marktfernen Funktionen der natürlichen Ökosysteme und der mit ihnen 

erstellten Güter abschätzen zu können, wurde in der ökonomischen Theorie das Konzept des 

Total Economic Value entwickelt, welches Nutzungswerte und den Existenzwert einer Res-

source unterschiedet (vgl. Abb. 3-1). Die einzelnen Werte stellen die Bausteine des ökonomi-

schen Gesamtwertes eines Gutes dar. Optionswert, Quasi-Optionswert und Existenzwerte gehen 

dabei über die marktmäßig bewerteten direkten und indirekten Nutzungswerte hinaus (Barbier 

1994: 156 ff.; Fromm 1997: 74 ff.; Randall und Stoll 1983: 267 f.). Sie sollen im Folgenden kurz 

erläutert werden. 
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Abb. 3-1: Zusammensetzung des ökonomischen Gesamtwertes eines Gutes. 
 Quelle: Fromm (1997: 75). 
 

Der Optionswert beschreibt die Zahlungsbereitschaft eines Individuums für die Möglichkeit, ein 

Gut auch zukünftig nutzen zu können. Daher kann der Optionswert auch als Risikoprämie risi-

koaverser Konsumenten bezeichnet werden (Bishop 1982: 2; Weisbrod 1964: 472). Seine theore-

tische Höhe ergibt sich aus der Differenz des gesamten Optionspreises, also der nötigen Auf-

wendung zum Schutz des Gutes, und dem erwarteten Wert der Konsumentenrente, die den Indi-

viduen im Falle des Erhalts des Umweltgutes zufließt (Schmalensee 1972: 814 ff.). Als Beispiel 

lässt sich die Wertschätzung des Erlebnisses naturnaher Landschaftsräume oder traditioneller 

Landnutzungsformen nennen, die durch die Ausweitung von Siedlungsflächen verloren gehen. 

Die Unsicherheit besteht in dieser Wertkategorie also hinsichtlich des Umfangs des zukünftig 

noch vorhandenen Angebots, und die Zahlungsbereitschaft risikoaverser Individuen bezieht sich 

auf die Versicherung zukünftiger Konsummöglichkeiten12. 
 

Der Quasi-Optionswert verkörpert eine Flexibilitätsprämie, die daraus resultiert, dass zu einem 

zukünftigen Zeitpunkt zusätzliche Informationen über noch unbekannte Nutzungsmöglichkeiten 

eines Gutes erlangt werden können, einmal getroffene Nutzungsentscheidungen aber irreversibel 

sind (Fisher und Krutilla 1974: 106; Fisher und Peterson 1976: 5 ff.). Eine solche Flexibilitäts-

prämie entsteht unabhängig von der Risikoeinstellung des handelnden Individuums (Hanemann 

1989: 23). Oft zitiertes Beispiel hierfür ist die Bedeutung der Arterhaltung für die medizinische 

                                                 
12  Allerdings besteht ein fortwährender ökonomischer Theoriestreit, ob der Optionswert tatsächlich ein Bestandteil 

des ökonomischen Gesamtwertes eines Gutes ist und ob er bei Allokationsentscheidungen zu berücksichtigen 
sei. Einige wohlfahrtstheoretische Analysen argumentieren, dass der Optionswert nicht als separate Wertkom-
ponente eines Umweltgutes angesehen werden kann, da er lediglich den Einfluss von Unsicherheit auf die indi-
viduelle Bewertung des Gutes erfasst, selbst aber keinen eigenständigen Wert darstellt (Freeman 1993: 261 ff.). 
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Forschung. Erst mit weiterem Wissenszugewinn sind bestimmte Arten nutzbringend verwendbar. 

In Folge heutiger irreversibler Entscheidungen sind diese Verwendungen zukünftig aber vielleicht 

nicht mehr möglich, da die Art ausgestorben ist. Analog lässt sich für die Wertschätzung der Bo-

denfunktionspotenziale argumentieren, dass aufgrund der komplexen ökosystemaren Zusam-

menhänge im Boden der Nutzen der natürlichen Bodenfunktionen dadurch unterbewertet wird, 

dass nicht alle ihre nutzbringenden Aspekte bereits heute bekannt oder vollständig verstanden 

sind. Die Verantwortungsträger müssten bei der Bewertung von Nutzungsentscheidungen be-

rücksichtigen, dass sie nur über unsichere und unvollständige Informationen hinsichtlich des 

Nutzens der verschiedenen Verwendungsformen der Böden verfügen (Fisher et al. 1972: 609 ff.). 

Der Quasi-Optionswert ist somit von umweltpolitischer Bedeutung, da er ein Kriterium für um-

weltpolitische Entscheidungen in Anbetracht von Unsicherheit und Irreversibilität darstellt 

(Arrow und Fisher 1974: 314; Fromm 1997: 87). Er ist umso höher, je größer die Unsicherheit 

und je breiter das Band der möglichen Folgen einer bestimmten Ressourcenverwendung sind 

(Albers et al. 1996: 55)13. 
 

Der Existenzwert beschreibt den Nutzen, den ein Wirtschaftssubjekt der bloßen Existenz eines 

Gutes oder einer Ressource beimisst, unabhängig davon, ob es diese direkt nutzen wird oder 

kann (Krutilla und Fisher 1975: 123). Diese Wertkategorie lässt sich aus der empirischen Be-

obachtung der Naturschutzbewegung oder von Spenden privater Wirtschaftssubjekte an Um-

weltschutzverbände ableiten (Krutilla 1967: 781). Auch dieser Wert speist sich aus der Unsicher-

heit über das zukünftige Vorhandensein eines Gutes, allerdings entsteht er unabhängig von den 

tatsächlichen Konsumabsichten des Individuums. Als Motive für die Entstehung dieser Zah-

lungsbereitschaft werden das Verantwortungsbewusstsein der Individuen gegenüber Dritten (sog. 

Vermächtniswunsch) und das Wissen um ökologische Vernetzungen genannt (Johansson 1987: 

117; Krutilla 1967: 781). Letzteres stellt auf das Wissen der Individuen um ökologische Belastun-

gen ab, die, auch wenn sie gegenwärtig ein Individuum noch nicht betreffen, über Rückkopplun-

gen im ökologischen System auf das Individuum wirken können oder als symptomatisch für den 

Belastungszustand der Umwelt und daher als bedenklich angesehen werden (Fromm 1997: 84). 
 

Existenz- und Optionswerte können prinzipiell für jedes Gut bestehen, sie vergrößern sich aller-

dings, je stärker ein Gut knapp und je weniger schnell es erneuerbar ist (Randall und Stoll 1983: 

268 ff.). Demnach würden unter den Bodenfunktionspotenzialen insbesondere den ökologischen 

                                                 
13  Dennoch kann und wird auch gegen den Quasi-Optionswert als eigenständige und zusätzliche Komponente des 

ökonomischen Gesamtwertes eines Gutes argumentiert. Da er nicht aus einer individuellen Bewertung des Gu-
tes selbst resultiert, sondern die Fähigkeit zu gesellschaftlichen Lernprozessen postuliert, repräsentiert er eher 
den „Wert effizienter Umweltpolitik“ als eine eigenständige Wertkomponente eines Gutes (Freeman 1993: 265; 
Fromm 1997: 87). 
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Funktionen relativ hohe Existenz- und Optionswerte zufallen, da die anthropogenen Bodenfunk-

tionen leichter vermehrbar und damit relativ weniger knapp sind. Allerdings ist die empirische 

Messung dieser Wertschätzung durch den Öffentlichkeitscharakter der dahinter stehenden Güter 

und der Werte selbst verzerrt (Fromm 1997: 82). Rational handelnde Wirtschaftssubjekte werden 

keine Spenden leisten, sondern versuchen, in einer Freifahrerposition am Erhalt der Naturgüter 

kostenfrei zu partizipieren (Krutilla 1967: 782). Die empirische Fundierung durch die verschiede-

nen Bewertungsmethoden können daher – selbst ungeachtet methodischer Probleme des Bewer-

tungsvorgangs an sich – allenfalls als Annäherung an die tatsächliche Wertschätzung der natürli-

chen Bodenfunktionen und auch nur auf einer individuellen, nicht auf einer gesellschaftlichen 

Ebene dienen (Bizer 1997: 23).  
 

Überdies bleibt auch das Konzept des ökonomischen Gesamtwertes letztendlich unvollständig. 

Zwar ließen sich in Verbindung mit dem in Kapitel 2 vorgestellten ökosystemaren Ansatz die vier 

Bodenfunktionspotenziale anhand ihres ökonomischen Gesamtwertes bewerten, jedoch bliebe 

der sog. primäre oder infrastrukturelle Wert intakter Ökosysteme unberücksichtigt (Gren et al. 

1994: 58 ff.). Diese zusätzliche Komponente spiegelt einerseits die Bedingtheit einzelner Boden-

funktionen von einem insgesamt intakten Naturhaushalt wieder. Dies bedeutet, dass eine isolierte 

Betrachtung einzelner Bodenfunktionen zu kurz greifen würde, da sie sich gegenseitig bedingen. 

So ist zum Beispiel die Regulierungsfunktionen eines Bodens von seiner Lebensraumfunktion für 

Bodenorganismen oder Pflanzenbewuchs abhängig (Turner et al. 1998: 64). Andererseits wird 

durch den infrastrukturellen Wert der kumulierte Mehrwert der Kombination bestimmter Boden-

funktionen auf einer Landschaftsskala repräsentiert, der über die Summe der Nutzen der Funkti-

onspotenziale einzelner und lokal isoliert betrachteter Böden hinausgeht (Turner et al. 2003: 494 

f.). Der infrastrukturelle Wert steht somit konzeptionell außerhalb des ökonomischen Gesamt-

wertes und ist demzufolge auch nicht in Abb. 3-1 integriert. 
 

Wegen der theoretischen Unzulänglichkeiten einerseits und auf Grund der notwendigen Informa-

tionsfülle anderseits ist die Bestimmung von Kosten und Nutzen einer bestimmten Flächennut-

zung ökonomisch nicht sinnvoll möglich. Ebenso wenig wie die privaten Akteure ist der Staat in 

der Lage, die beschriebenen Informationsdefizite kostenfrei zu beseitigen. Die Transaktionskos-

ten sind wegen der Komplexität der ökosystemaren Interdependenzen und der hierzu bestehen-

den Wissensdefizite prohibitiv hoch. Die Ermittlung der gesellschaftlichen Nutzen und Kosten 

einer bestimmten Flächennutzung sind aber Voraussetzung für die Festsetzung eines Steuersatzes 

gemäß dem Pigou-Ansatz, mit dem die externen Effekte einer Flächennutzung internalisiert wer-

den können. Damit scheitert eine ökonomisch sinnvolle Umsetzung der Pigou-Lösung ebenso 

wie die der Coase’sche Verhandlungsvorschlag an den in der Realität mit diesen Ansätzen ver-
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bundenen hohen Informationsdefiziten. Folglich erweisen sich beide Ansätze als nicht zielfüh-

rend, die Fehlallokation der Flächennutzung über einen unregulierten Bodenmarkt zu korrigieren. 

 

3.2.4. Abkehr vom Anspruch einer wohlfahrtsökonomischen Zielbestimmung 
 

Es lässt sich festhalten, dass weder die Schaffung einer vollständigen Verfügungsrechtsstruktur 

noch die Festlegung von Steuersätzen zur Internalisierung der mit einer Flächennutzungsent-

scheidung verbundenen Externalitäten möglich sind. Insofern sind beide Ansätze und ihr An-

spruch einer wohlfahrtsökonomisch optimalen Flächennutzungsstruktur als anzustrebendes 

Umweltqualitätsziel ungeeignet. Beide Ansätze unterstellen dem jeweiligen Allokationsinstrument 

– der marktlichen Verhandlungslösung bzw. dem Pigou-Ansatz – die Eigenschaft, ohne Transak-

tionskosten operieren zu können (Demsetz 1996: 577). Diese Annahme kann unter den realwelt-

lichen Bedingungen positiver Transaktionskosten nicht aufrechterhalten werden. Insbesondere 

Coase (1988: 174 f.) hat dies bereits erkannt und seine Argumentation eher als Gegenthese zur 

Annahme des transaktionskostenfreien Welt in Pigou’s Modell entworfen und nicht – wie in der 

Reaktion auf seine Arbeit oft kritisiert – als realweltlichen Lösungsvorschlag von Allokations-

problemen im Sinne einer „Coase’schen“, weil transaktionskostenlosen Welt“ (Hansjürgens 

2000b). 
 

Die Festlegung des Wachstumsziels für Siedlungs- und Verkehrsflächen muss also jenseits de-

zentraler Marktentscheidungen erfolgen. Üblicherweise wird eine Festsetzung solcher Ziele im 

politischen Prozess vorgeschlagen, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse ökologische Mindest-

bedingungen vorgeben und ein konkreter Beschluss unter Beteiligung der Betroffenen in einem 

Abstimmungsprozess erfolgt (Baumol und Oates 1971: 44; 1990; Hansmeyer und Schneider 

1990: 22; Kemper 1993: 33). Insofern liefern die Bewertungsmethoden der Kosten-Nutzen-

Analyse zwar Beiträge in diesem Argumentations- und Verhandlungsprozess; sie können jedoch 

keine bestimmte Bodennutzungsstruktur bzw. den Wachstumspfad oder die konkrete Lokalisati-

on einer Flächennutzungsform als optimal klassifizieren (Crowards 1998: 312 f.). Innerhalb des 

ökologisch motivierten und politisch gesetzten Mindestbedingungen ist erneut zu prüfen, inwie-

weit marktanaloge Instrumente Beiträge zu einer kosteneffektiven Allokation der Flächennutzung 

liefern können (vgl. Baumol und Oates 1971, 1990; Common und Perrings 1992: 31). Im Folgen-

den sollen vor diesem Hintergrund die Rahmenbedingungen eines ökologisch akzeptablen Min-

destschutzes der ökologischen Bodenfunktionspotenziale ermittelt werden. 
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3.3. Irreversibilität und zukünftige Präferenzen als Grundlagen eines „Safe Mi-
nimum Standards“ für die Flächeninanspruchnahme 

 

Das Problemausmaß eines ungebremsten Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums wurde be-

reits ausführlich im zweiten Kapitel dieser Arbeit beschrieben. Es wurde deutlich, dass eine Aus-

dehnung der Nutzung des anthropogenen Trägerpotenzials von Böden für Siedlungs- und Ver-

kehrszwecke mit der langfristigen und oftmals unwiederbringlichen Zerstörung des ökologischen 

Bodenfunktionspotenzials der betroffenen Standorte einhergeht. Das Konzept der Irreversibilität 

greift diesen Umstand auf, in dem die Bedeutung zukünftig nicht mehr reversibler Folgen für die 

Effizienz heutiger Entscheidungen untersucht wird (vgl. u. a. Fisher et al. 1972; Krutilla 1967). 
 

Nahezu jede Entscheidung ist in dem Sinne irreversibel, dass sie die zukünftige Güterverfügbar-

keit beeinflusst. Gleichzeitig sind alle Entscheidungsfolgen aber insoweit reversibel, als zukünfti-

ge Generationen durch den Einsatz entsprechender Technologien und Ressourcen die natürliche 

Bodengestalt und damit das ökologische Funktionspotenzial wiederherstellen können (Fisher 

2000a: 190). Auch aus dem Umstand, dass aufgrund der heutigen Nutzungsentscheidungen be-

stimmte Regelungsleistungen dieses Bodens absolut nicht mehr verfügbar sind, kann noch keine 

Aussage über die Effizienz der Flächennutzungsentscheidung getroffen werden. Denn selbst für 

den Fall, dass eine Wiederherstellung natürlicher Ökosystemdienstleistungen des Bodens unmög-

lich ist, kann immer noch eine ökonomische Reversibilität der heutigen Flächennutzungsent-

scheidung gegeben sein. Dies bedeutet, dass eine Substitution der verloren gegangenen Boden-

funktionspotenziale, beispielsweise die Versickerungsleistung einer Aue, durch artifiziell erstellte 

Güter wie z. B. technische Hochwasserschutzanlagen möglich ist (Fisher und Krutilla 1974: 100). 

Dieses Vorgehen ist immer dann effizient, wenn die zukünftigen Investitionskosten in die Substi-

tute geringer sind, als der Nutzen aus der heutigen Entscheidung zur Erschließung eines Standor-

tes für Siedlungszwecke – und damit der Zerstörung des ökologischen Bodenfunktionspotenzials. 
 

Ineffizienzen durch die Ausdehnung der Siedlungsflächen im Sinne intertemporärer Externalitä-

ten treten jedoch immer dann auf, wenn zukünftige Generationen durch den unwiederbringlichen 

Verlust der ökosystemaren Leistungen des Bodens Wohlfahrtseinbußen erleiden, die den Nutzen 

der heutigen Generation aus der Erweiterung der verfügbaren Siedlungsfläche übersteigen und die 

Wiederherstellung dieser Regelungsleistungen entweder technisch unmöglich oder ökonomisch 

nicht sinnvoll ist. Diese Definition stellt eine zweistufige Anforderung für das Vorliegen einer 

Ineffizienz. Erstens müssen zukünftige Generationen die ökologischen Regelungsleistungen, die 

von einer naturnah genutzten Fläche ausgehen, höher bewerten, als die durch ihre Erschließung 

für Siedlungszwecke ermöglichte Träger- und Standortfunktion. Dieser Nutzenverlust muss zu-

dem den Nutzen der zusätzlich verfügbaren Siedlungsfläche für die heutige Generation überstei-
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gen. Und zweitens muss die Wiederherstellung des Regelungspotenzials dieses Standortes un-

möglich sein, weil wegen ihrer Einmaligkeit und komplexen Struktur entweder keine Substitute 

existieren oder die Erstellung artifizieller Substitute zu teuer ist. Diese Annahmen hinsichtlich der 

Nicht-Substituierbarkeit der ökologischen Bodenfunktionen und ihrer Bewertung durch zukünf-

tige Generationen sollen in den folgenden Ausführungen auf ihre Plausibilität in Bezug auf die 

Folgen der weiteren Ausdehnung der Siedlungsflächen hin überprüft werden. 

 

3.3.1. Die Substituierbarkeit des ökologischen Bodenfunktionspotenzials 
 

Im Rahmen der neoklassischen Theorie ist das Substitutionsparadigma eine wesentliche Grund-

annahme. Demnach finden Wahlentscheidungen vor dem Hintergrund relevanter Alternativen 

statt, die miteinander vergleichbar und gegeneinander abwägbar sind. Ein bestimmtes, aus natür-

lichen und artifiziell erstellten Bestandteilen zusammengesetztes Güterbündel ist demnach durch 

ein alternatives Güterbündel anderer Zusammensetzung substituierbar. Wichtigste Voraussetzung 

hierfür ist die Annahme einer im Zeitverlauf steigenden Leistungsfähigkeit der menschlichen 

Güterbereitstellung durch technischen Fortschritt. Die Annahme wird durch die traditionelle 

neoklassische Umwelt- und Ressourcenökonomik weit gedeutet, so dass auch die Leistungen des 

Naturhaushaltes in diesem Paradigma als weitgehend substituierbar gelten (Löhr 2004a: 197; 

Simpson 1998: 344 f.). Dies bedeutet auf den Zusammenhang der Flächeninanspruchnahme 

übertragen, dass eine Zerstörung des ökologischen Leistungspotenzials von Böden durch ein 

entsprechendes Mehrangebot an anthropogenen Bodenfunktionen kompensierbar ist. Demge-

genüber vertritt die Ökologische Ökonomik die Gegenposition: fortlaufende Innovationsschübe 

können nicht die zunehmende Knappheit des natürlichen Vermögensbestands überbrücken (u. a. 

Costanza 1989: 2 f.; Fisher und Krutilla 1974: 100; Fromm 1997: 100 f.; Pearce und Turner 1990: 

48 f.; Ring 1994: 118 ff.).  
 

Eine Übertragung des Substitutionsparadigmas auf die Folgen von Flächennutzungsentscheidun-

gen steht zunächst vor dem Problem, dass Böden faktisch eine nicht vermehrbare, weil in 

menschlichen Planungshorizonten nicht-erneuerbare Ressource darstellen. Unter den klimati-

schen Bedingungen in Deutschland wird für einen Zentimeter Humusschicht eine Entstehungs-

zeit von etwa 100 bis 200 Jahren geschätzt (Auerswald 1998: 14; Thüringer Landesanstalt für 

Umwelt und Geologie 2005: 7). Die Ausdehnung der Landesfläche, das jeweilige Relief sowie 

Lage und Verlauf der Wasserkörper beschreiben die zur Verfügung stehende Bodenoberfläche in 

quantitativer Hinsicht. Zusätzlich begrenzt die vorhandene Flächennutzungsstruktur das verfüg-

bare Bodenfunktionspotenzial, da nicht mehr alle Standorte auf Grund der bestehenden Nutzung 

über das vollständige Funktionsspektrum verfügen. Zwar wird eine Besonderheit in der extrem 
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langen Lebensdauer von Grund und Boden gesehen, die Grundstücke zu einem langfristig be-

ständigen Wertspeicher machen (Wassermann 1978: 22 f.). Nicht zerstörbar ist aber allenfalls die 

Grundstücksfläche, Böden als belebte Körper des Naturhaushalts können durch ihre Nutzung 

soweit verändert werden, dass eine zukünftige Verwendung unmöglich wird (Micheel 1994: 110). 

Die Möglichkeit und ggf. die Rate der Regeneration insbesondere des ökologischen Funktions-

spektrums von Böden sind zwar noch weitgehend unerforscht. Allerdings ist davon auszugehen, 

dass sie sich ähnlich wie die Bodenneubildung in Zeiträumen vollzieht, die deutlich über den 

Entscheidungshorizont der Wirtschaftssubjekte hinausreichen. Böden verfügen zwar wie andere 

natürliche Ökosysteme über eine gewisse Anpassungsfähigkeit gegenüber störenden Einflüssen, 

allerdings lässt sich ihre Widerstandsfähigkeit kaum exakt bestimmen und ist zudem stark kon-

textabhängig (vgl. Carpenter und Cottingham 1997; Holling 2001: 391 ff.). Hinzu kommt, dass 

selbst eine langfristig erfolgreiche Regeneration von natürlichen Systemen diese nicht unbedingt 

wieder ihren Ursprungszustand erreichen lässt (Albers und Goldbach 2000: 268; Fisher 2000a: 

191). Vielmehr sind dauerhafte Änderungen in den funktionalen Charakteristika von Ökosyste-

men kennzeichnend (Dasgupta et al. 2000: 343). Demgegenüber lässt sich die anthropogene Trä-

gerfunktion von Böden leichter wiederherstellen, wenn beispielsweise die Kontamination eines 

Standortes seine Eignung als Siedlungsfläche einschränkt. Zwar ist die Entfernung der belasteten 

Bodenschichten sowie der Auftrag frischen Bodens und dessen Verdichtung zur Gewährleistung 

der notwendigen Tragfähigkeit mit teilweise enormen Kosten verbunden, dennoch besteht eine 

Restaurierbarkeit dieser Funktion. Zumal für die Wiederaufbereitung des Bodens für Trägerzecke 

weit weniger hohe technologische Anforderungen bestehen, als die Wiederbelebung dessen kom-

plexen ökosystemaren Regelungspotenzials. 
 

Dass die ökologischen Funktionspotenziale von Böden absolut knappe und nicht-vermehrbare 

Ressourcen darstellen, begründet allein allerdings noch keine Sonderstellung in ihrer ökonomi-

schen Betrachtung und Behandlung. Auch für die im Erdreich lagernden Rohstoffe gilt, dass die 

Vorkommen langfristig endlich sind und ihre Regenerationsrate jenseits menschlicher Entschei-

dungshorizonte liegt. Dennoch kann unter bestimmten Annahmen ein volkswirtschaftlich opti-

maler Extraktionspfad für diese Ressourcen gefunden und über eine Marktallokation erreicht 

werden (vgl. u. a. Dasgupta und Heal 1979; Endres und Querner 1993; Hartung 1986; Hoteling 

1931; Messner 1999; Pindyck 1978). Allerdings besteht der schon eingangs skizzierte Unterschied 

hinsichtlich der Wirkung des technischen Fortschritts zwischen beiden Anwendungsfällen. Wäh-

rend zum Beispiel für fossile Brennstoffe davon ausgegangen werden kann, dass mit zunehmen-

der Verknappung einer Ressource und steigenden Preisen geeignete Substitute für ihre Nut-

zungsmöglichkeiten gefunden werden können (sog. Back Stop-Technologie), gilt dies für die von 

der natürlichen Bodenstruktur abhängigen Lebensraum- und Regulierungsfunktionen nicht oder 
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allenfalls eingeschränkt (Krutilla und Fisher 1975: 48). Mit zunehmender technischer Entwick-

lung wird zwar eine höhere Ressourceneffizienz bei der Verwendung des Bodens als Produkti-

ons- oder Trägerfläche möglich, das Angebot an natürlichen Bodenfunktionen muss dagegen 

weiterhin als unelastisch begriffen werden (Krutilla 1967: 783). Werden beispielsweise in einer 

bestimmten Region die möglichen Standorte für Siedlungsbauten knapp, kann zusätzliche Nach-

frage immer noch in Form von Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen, der Umwid-

mung bestehender Flächennutzungen oder der Aufbereitung und Erschließung von Ungunst-

standorten (z. B. Hanglagen oder wenig belastbare Untergründe) befriedigt werden (Wassermann 

1978: 81 ff.). Demgegenüber stellt die Zerstörung des Regulierungspotenzials naturnaher Böden 

eine Emission nichtabbaubarer Schadstoffe in den Naturhaushalt dar. Im Gegensatz zu abbauba-

ren Einträgen, die nach einer gewissen Zeit keine Schadwirkung mehr auf die betroffenen ökolo-

gischen Systeme ausüben, kumulieren die Wirkungen nichtabbaubarer Schadstoffe im Zeitablauf 

und können kritische Belastungshöhen erreichen, die einen vollständigen Stopp weiterer Emissi-

onen notwendig machen (Kemper 1993: 80). Auch bei der Zerstörung der überwiegend natürli-

chen Bodenfunktion kumulieren die Belastungseffekte in Form kleiner werdende Habitate für 

Flora und Fauna oder negativer Auswirkungen auf den (Grund-)Wasserhaushalt. 
 

Während also die sich aus einer zunehmenden Knappheit der anthropogenen Bodenfunktionen 

ergebenden Preissignale und die wachsenden technischen Möglichkeiten zur Entwicklung geeig-

neter Substitutionsmöglichkeiten der Träger- und Produktionsfunktion von Böden führen, lassen 

sich zwar auch einzelne Regulierungsleistungen technisch bereitstellen, wie z. B. Hochwasser-

schutz durch höhere Deiche oder die natürliche Reinigungsleistung des Bodens durch eine ver-

stärkte Abwasseraufbereitung in Klärwerken, in ihrer ökosystemaren Komplexität sind die ökolo-

gischen Bodenfunktionen aber nicht vollständig reproduzierbar (Chee 2004: 551; Fisher und 

Krutilla 1974: 99). Zusammenfassend kann daher geschlussfolgert werden, dass die zukünftigen 

Wiederherstellungskosten des ökologischen Bodenfunktionspotenzials eine prohibitive Höhe 

erreichen können, folglich ihr Verlust eine irreversible Zerstörung darstellt (Auerswald 1998: 19; 

Dasgupta et al. 2000: 343; Krutilla und Fisher 1975: 41 ff.). Auch wenn die betroffenen Flächen 

durch Rückbau, Entsiegelung und Rekultivierung wieder in einen naturnahen Zustand versetzt 

werden, sind viele ökologische Funktionspotenziale nicht wieder herstellbar. Lokal heimische 

Arten sind unter Umständen ausgerottet, die Funktionen des Bodens als Grundwasserleiter oder 

zur Versickerung von Niederschlägen sind dauerhaft gestört. Überdies spielen Rückbau und Ent-

siegelung nicht mehr genutzter Siedlungsflächen in der Praxis kaum eine Rolle (Dosch 2002b: 

18). 
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Ein Grenzfall stellt die objektive Unmöglichkeit dar, die Leistungen eines natürlichen Systems 

technisch-artifiziell zu substituieren. Die hierfür notwendigen Bedingungen sind am ehesten für 

die visuell-ästhetischen Werte einer naturnahen Flächennutzung erfüllt, die direkt in die Nutzen-

funktion von Individuen eingehen. So stellt die Betrachtung einer einmaligen Landschaft, wie 

beispielsweise dem Grand Canyon in den USA ein einmaliges Naturerlebnis dar. Der Bau eines 

Dammes zur Aufstauung des Colorado-Rivers zur Energieerzeugung würde diese Landschaft 

unwiderruflich zerstören. Die Einmaligkeit der natürlichen entstandenen Landschaft ließe sich 

einerseits wohl kaum technisch wiederherstellen, noch würde die künstlich geschaffene Schlucht 

die Authentizität des Grand Canyon bieten (Fisher 2000a: 199). Die absolute Knappheit des Gu-

tes „Grand Canyon“ im Hinblick auf seinen visuell-ästhetischen Nutzen lässt den zugehörigen 

Existenzwert des Gutes unendlich groß werden (Randall und Stoll 1983: 268 ff.). Folglich führt 

auch die Zerstörung eines einmaligen natürlich geschaffenen Landschaftsbildes zu irreversiblen 

Folgen. Trotz der generellen Plausibilität der Annahme sind diese Grenzbedingungen nicht für 

jedes Landschaftsbild gleichermaßen zutreffend. So ist der Verlust des Betrachtens und Erlebens 

einer traditionellen Kulturlandschaft mit Feldern, Weiden und Obstwiesen durch die weitere 

Ausdehnung der Siedlungsfläche wohl deutlich leichter durch die Betrachtung einer anderswo 

gelegenen Agrarlandschaft zu substituieren, als der Grand Canyon durch eine andere Felsschlucht 

oder eine artifiziell geschaffenes Schlucht. Dennoch wird deutlich, dass hinsichtlich Aussagen 

über die Substituierbarkeit der ökologischen Bodenfunktionspotenziale eine qualitative Auswahl 

unerlässlich ist. 

 

3.3.2. Die Wertschätzung des ökologischen Bodenfunktionspotenzials durch zukünftige 
Generationen 

 

Neben der Nicht-Substituierbarkeit ökologischer Bodenfunktionspotenziale kann eine sich im 

Zeitablauf ändernde Wertschätzung der Bodenfunktionen zur Ineffizienz heutiger Flächennut-

zungsentscheidungen führen. Im vorangegangenen Abschnitt 3.2.3 wurden bereits die Schwierig-

keiten angesprochen, die einer vollständigen Bewertung der Bodenfunktionspotenziale entgegen-

stehen. Die unter statischer Perspektive erarbeiteten Limitationen des Ansatzes gelten auch in 

dynamischer Hinsicht, allerdings verschärfen sich die Ungenauigkeiten durch die höhere Unsi-

cherheit in Bezug auf die Präferenzen zukünftiger Generationen. 
 

Folgt man der Auffassung, dass die Zerstörung der natürlichen Bodenfunktionspotenziale weit-

gehend irreversibel ist, können zukünftige Generationen den heute verursachten Rückgang der 

zur Verfügung stehenden Freifläche nicht durch ein Mehrangebot an technisch erstellten Gütern 

kompensieren. Die von einer naturnah genutzten Landschaft ausgehenden Güter, zum Beispiel 
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die ästhetisch-visuellen Werte einer unberührten Natur oder die Funktion eines unbeeinträchtig-

ten Waldbodens als Kohlendioxidsenke oder Versickerungsfläche, werden im Verhältnis zu ande-

ren Gütern knapper. Selbst wenn zukünftigen Generationen die gleichen Präferenzen der heute 

Lebenden unterstellt wird, müsste bei einer normalen Nachfrageelastizität die sich verschärfende 

relative Knappheit dieser Güter mit relativ steigenden Preisen einhergehen (Hoel und Sterner 

2006: 2; Hueting et al. 1998: 31). Dies bedeutet, dass die irreversible Verknappung der ökologi-

schen Bodenfunktionen durch die Ausnutzung der übrigen Funktionspotenziale die Zahlungsbe-

reitschaft zukünftiger Generationen für ihren Erhalt erhöhen wird. 
 

Unterstellt man zusätzlich eine relativ steigende Präferenz für die von den ökologischen Boden-

funktionen ausgehenden Leistungen, wird sich dies in einer noch darüber hinausgehenden Zah-

lungsbereitschaft für den Erhalt naturnaher Flächennutzungen ausdrücken. Diese Annahme sich 

zukünftig steigender Präferenzen beruht auf Untersuchungsergebnissen, die feststellen, dass in 

den industrialisierten Ländern Nachfrageverschiebungen hin zu immateriellen und ästhetischen 

Gütern beobachtet werden können (Bachmura 1971: 687; Bizer 1997: 26). Auch der Trend zu 

einer stärkeren Naturorientierung im Tourismus oder der aktuell diskutierten verstärkten Nach-

frage nach ökologisch angebauten Lebensmitteln unterstützen diese Auffassung (Brandon 1996: 3 

f.; Deutscher Bauernverband 2007; Moreno 2005: 217 ff.). Konkret auf die Nachfrage nach Sied-

lungsstandorten bezogen zeigt der ungebrochene Wunsch nach dem „Wohnen im Grünen“ und 

den höheren Mieteinnahmen von Wohnbebauung mit leichtem Zugang zu naturnah genutzten 

Räumen die Wertschätzung der ökologischen Bodenfunktionspotenziale (Geoghegan 2002: 96; 

Kühn 1998: 501; Shultz und King 2001: 247; Tyrväinen und Miettinen 2000: 215 f.; Wu et al. 

2004: 25). 
 

Zwar kann auf Basis dieser Überlegungen keine quantitative Aussage hinsichtlich der Zahlungs-

bereitschaft zukünftiger Generationen getroffen werden. Allerdings wird deutlich, dass zukünfti-

ge Generationen dem Erhalt naturnaher Flächennutzungen und ökologischer Bodenfunktionen 

sehr wahrscheinlich einen höheren Wert beimessen als die heute Lebenden. Diese veränderte 

Wertschätzung müsste bei heutigen Flächennutzungsentscheidungen bereits berücksichtigt wer-

den, um zeitliche Externalitäten und damit Ineffizienzen der Allokation der Flächennutzung zu 

vermeiden. 

 

3.3.3. Folgerungen für die anzustrebende Steuerung des Siedlungsflächenwachstums 
 

Die Unvermehrbarkeit des ökologischen Bodenfunktionspotenzials, die Irreversibilität seines 

Verlustes und seine Nicht-Substituierbarkeit bewirken die Fehlallokation des Grundstücksmark-
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tes zu Gunsten der anthropogenen Bodenfunktionen. Bei den stärker von anthropogenen Inputs 

abhängigen Leistungen kann im Allgemeinen (trotz kurzfristiger Inelastizitäten des Angebots) 

von relativen Knappheiten ausgegangen werden. Bei den ökologischen Bodenleistungen handelt 

es sich hingegen zumeist um absolute Knappheiten, da die einmaligen und von den örtlichen 

Gegebenheiten abhängigen ökologischen Bodenfunktionen oftmals keine technischen Substitute 

haben. Einer zusätzlichen Nachfrage nach Regulierungs- oder Lebensraumfunktionen kann also 

nicht mit einer Ausweitung des Angebots durch technologische Innovationen begegnet werden, 

da diese ökosystemaren Leistungen primär auf der nicht durch den Menschen reproduzierbaren 

natürlichen Bodenstruktur beruhen. Da keine Substitute für die Regelungsleistungen naturnaher 

Flächen bestehen, kann ein heute verursachter Verlust dieser Funktionen für zukünftige Genera-

tionen weder durch technisch erstellte Leistungen noch durch die Regeneration der Standorte 

kompensiert werden. Entscheidungen zu Gunsten von Flächennutzungen, die das natürliche Re-

gulierungspotenzial von Böden zerstören, haben also Auswirkungen auf die zukünftig verfügbare 

Regelungsleistung und stellen intertemporäre Externalitäten dar. Diese Fehlleitung der Bodenres-

sourcen wird verschlimmert, wenn zukünftigen Generationen eine höhere Zahlungsbereitschaft 

für den Erhalt der ökologischen Bodenfunktionen haben als die heutige Generation. Entspre-

chend müssen die Nutzungsansprüche zukünftiger Generationen bei den Allokationsentschei-

dungen berücksichtigt werden. 
 

Die Ausgangsbasis für die Beachtung intergenerativer Interdependenzen der Ressourcenverfüg-

barkeit bildet das Konzept des Safe Minimum Standard, auf das sich weite Teile der Literatur 

zum Umgang mit irreversiblen Entscheidungsfolgen beziehen (Krutilla 1967: 778, Fn. 3). In die-

sem Konzept wird gefordert, die unwiederbringliche Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen zu 

unterlassen, um den maximalen, daraus zukünftig möglicherweise resultierenden Schaden zu mi-

nimieren (sog. Minimax-Regel) (Ciriacy-Wantrup 1968: 251 ff.). Dieses zunächst absolute Erhal-

tungsziel wurde später relativiert, in dem die Anwendung des Safe Minimum Standard nur solan-

ge erfolgen sollte, bis die damit verbundenen Kosten eine „unakzeptable Höhe“ erreichen 

(Bishop 1978: 10 ff.). Die Kosten der Einhaltung des Safe Minimum Standards können zwar ge-

schätzt werden, die Akzeptabilität ihrer Höhe ist aber eine Frage, die mit ökonomischer Argu-

mentation schwerlich zufrieden stellend beantwortet werden kann. Eine „akzeptable Höhe“ der 

Kosten für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage kann nur über einen demokratisch legi-

timierten Abstimmungsprozess bestimmt werden (Bishop 1978: 14). 
 

Dennoch hat sich in der ökonomischen Literatur eine Diskussion um die Terminierung irrever-

sibler Entscheidungen entwickelt (vgl. u. a. Conrad 2000; Fisher 2000b; Fisher und Krutilla 1974). 

Denn im Gegensatz zu „herkömmlichen“ Entscheidungssituationen mit reversiblen Handlungs-
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folgen interessiert bei der Umwandlung naturnah genutzter Flächen für Siedlungszwecke nicht 

nur das „Ob“, sondern angesichts des irreversiblen Verlusts der bereitgestellten ökologischen 

Regelungsfunktionen eben auch das „Wann“ dieser Entscheidung (Pindyck 2002: 1680). Der 

Verzicht auf heutige Siedlungsflächenentwicklung beherbergt die Option, zukünftig verfügbare 

Informationen über das Leistungspotenzial naturnaher Böden und sparsamere Siedlungsflächen-

nutzungen bei Flächennutzungsentscheidungen in der Zukunft zu verarbeiten und diese Ent-

scheidungen entsprechend anzupassen. Damit lässt sich der im Safe Minimum Standard angelegte 

Vorsorgeanspruch der Minimierung der zukünftig maximal möglichen Schadenshöhe bedienen. 

Die Kernaussage der Literatur zu Irreversibilität und Unsicherheit lässt sich mit Bezug auf die 

Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen grundsätzlich wie folgt fassen: die irreversible 

Zerstörung der ökologischen Bodenfunktionen durch die Erschließung für anthropogene Zwe-

cke sollte unterbleiben, wenn der Nutzen der dann ermöglichten Bodenleistungen verglichen mit 

den natürlichen Komponenten im Zeitablauf sinkt oder Unsicherheit über die Nachfrage zukünf-

tiger Generationen nach den alternativen Bodenfunktionen besteht (Krutilla und Fisher 1975: 

49). 
 

Zu fragen ist daher, wie das Vorsorgeprinzip des Safe Minimum Standards für die zukünftige 

Entwicklung des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums interpretiert werden kann. Verein-

facht lässt sich zunächst festhalten, dass die Erschließung naturnah genutzter Flächen für Sied-

lungszwecke angesichts ihrer irreversiblen Folgen für die ökologischen Bodenfunktionen redu-

ziert bzw. vollständig gestoppt werden sollte. Ruft man sich darüber hinaus die Heterogenität des 

Funktionspotenzials von Böden in Erinnerung, erscheint eine standortbezogene Differenzierung 

dieses Minderungsziels angezeigt. Einige Böden besitzen überragende Bedeutung für die Auf-

rechterhaltung bestimmter Regelungsleistungen (z. B. Feuchtgebiete) oder Lebensraumfunktio-

nen (z. B. sensitive Extremstandorte), andere sind hingegen für die Nutzung der anthropogenen 

Bodenfunktionen prädestiniert (z. B. bereits infrastrukturell erschlossene Böden für eine Nutzung 

als Siedlungsstandort). Die standörtlichen Besonderheiten des Bodens und seines Funktionspo-

tenzials müssen für die Bestimmung und Umsetzung eines Safe Minimum Standards berücksich-

tigt werden. 
 

An dieser Stelle wird erneut die Begrenztheit der Aussagekraft der ökonomischen Theorie hin-

sichtlich der Ableitung von Umweltqualitätszielen deutlich. Die Aussagen bleiben in hohem Ma-

ße qualitativ und theoretisiert. Somit bleibt eine wichtige Begründung für die Legitimität eines 

umweltpolitischen Ziels – wie auch schon in der Weiterentwicklung des Safe Minimum Standard 

aufgezeigt – seine gesellschaftliche Akzeptanz. Angesichts der hohen Unsicherheit und des „eva-

luativen Dissens“ hinsichtlich der zukünftigen Verfügbarkeit und Wertschätzung ökologischer 
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Bodenfunktionen ist das Verfahren, in dem solch ein Ziel festgelegt wird, für seine Angemessen-

heit daher ebenso bedeutsam wie sein eigentlicher Inhalt (Majone 1982: 306 f.). Daher ist es er-

forderlich und nützlich, im Folgenden die gesellschaftspolitische Diskussion um die Gestaltung 

der zukünftigen Flächennutzung zu untersuchen. Auf der Suche nach einem Safe Minimum 

Standard werden die vorgeschlagenen Ziele des zukünftigen Siedlungs- und Verkehrsflächen-

wachstums analysiert. Das Konzept der Flächenhaushaltspolitik und die quantitative Forderung 

der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die Flächeninanspruchnahme für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke auf 30 Hektar je Tag bis zum Jahr 2020 werden dabei ausführli-

cher besprochen. Es soll geprüft werden, ob und inwieweit diese politischen Ziele mit einem Safe 

Minimum Standard übereinstimmen. 

 

3.4. Politische Zielbestimmung: Die gesellschaftspolitische Diskussion um die 
Flächeninanspruchnahme 

3.4.1. Das Konzept der Flächenhaushaltspolitik 
 

Die Diskussion um die Tragfähigkeit weiterer Siedlungsentwicklung vor dem Hintergrund 

schwindender naturnaher Flächen und eines fortschreitenden „Landschaftsverbrauchs“ lässt sich 

in Deutschland bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen (Siedentop 2007: 1 und die dort 

angegebenen Quellen). Aber erst in den späten 1980er Jahren wurde die Flächeninanspruchnah-

me für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu einem Kernthema. So benennt die Bundesregierung in 

ihrer Bodenschutzkonzeption aus dem Jahr 1985 die Notwendigkeit zur Reduzierung des „Flä-

chenverbrauchs“ explizit als zentrales Element künftiger Bodenschutzpolitik (Bundesregierung 

1985: 22). Dieser Anspruch spiegelt sich zudem sowohl in der Aufnahme der sog. Bodenschutz-

klausel in das Baugesetzbuch 1987, als auch in der Entwicklung des Konzepts einer Flächenhaus-

haltspolitik Ende der 1980er Jahre wider (Akademie für Raumforschung und Landesplanung 

1987: 5 ff.; Krautzberger 2002: 135). Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung und der damit 

einhergehenden Zuwanderung in die alten Bundesländer Deutschlands konnte die zum Zweck 

des Freiraumschutzes und der Bewahrung naturnaher Flächennutzung auf eine verstärkte und 

intensivierte Nutzung der bestehenden Siedlungsfläche setzende Konzeption allerdings nicht 

mehr stringent weiterverfolgt werden (Köck 2002: 122). Konkrete Initiativen zur Senkung der 

Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke wurden nicht unternommen, einzelne Ansätze, 

zum Beispiel der „Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung“ (vgl. 

Bundesamt für Raumordnung 1996), kamen nicht über das Stadium allgemeiner und unverbindli-

cher Programmatik hinaus (Siedentop 2007: 1). Erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde 

das konzeptionelle Gerüst der Flächenhaushaltspolitik wieder belebt und in zahlreichen Arbeiten 
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weiter entwickelt. Inzwischen gruppieren sich unter diesem Schlagwort vielfältige Ansätze, die 

durch die gemeinsame Zielstellung eines sparsamen, haushälterischen und schonenden Umgangs 

mit Flächen und Böden verbunden sind. So finden sich in der Literatur Ideen einer Flächenkreis-

laufwirtschaft, des strategischen Flächenmanagements oder auch der Flächenrezyklierung (vgl. u. 

a. Deutscher Städtetag 2002; Preuß und Ferber 2005; Thiel 2005). Angesichts des fortschreiten-

den Freiraumverbrauchs soll der begrenzten Verfügbarkeit der natürlichen Ressource Boden im 

Rahmen einer solchen Flächenhaushaltspolitik durch zwei Oberziele Rechnung getragen werden 

(Akademie für Raumforschung und Landesplanung 1999: 4): 

1. Die weitere Ausdehnung von Siedlungs- und Verkehrsflächen zu Lasten der Freiflä-

chen ist zu verringern und langfristig zum Stillstand zu bringen (Mengenziel). 

2. Die ökologischen Qualitäten der Ressource Fläche sind zu erhalten bzw. die von neu-

en oder bereits bestehenden Flächennutzungen ausgehenden Beeinträchtigungen in 

qualitativer und quantitativer Hinsicht auszugleichen (Qualitätsziel). 
 

Unter diesen beiden Oberzielen finden sich eine Vielzahl von abgeleiteten Teilforderungen, die 

unter anderem eine Intensivierung der Nutzung vorhandener Siedlungsflächen, den Vorrang der 

Sanierung und Aufarbeitung brach gefallener Areale vor einer Flächenneuerschließung oder eine 

Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Achsen des schienengebundenen öffentlichen 

Personennahverkehrs anstreben. Das flächenhaushaltspolitische Konzept sieht eine Stärkung der 

ökologischen Aspekte der Siedlungsentwicklung vor und will den bislang dominierenden wirt-

schaftlichen und sozialen Erwägungen von Flächennutzungsentscheidungen entgegentreten 

(Wittenbecher 1999: 15). Während jedoch die generelle Forderung nach einer Reduktion der Flä-

cheninanspruchnahme und ihrer qualitativen Auswirkungen auf den Boden einen weitgehenden 

gesellschaftlichen Konsens darstellen, wird um konkrete Ziele und auch die Maßnahmen zu de-

ren Umsetzung kontrovers gestritten (Coenen und Grunwald 2003: 314). Wie in den vorangegan-

genen Ausführungen verdeutlicht, behindern die Komplexität der ökosystemaren Zusammen-

hänge und die Multifunktionalität und Heterogenität von Böden die Bemühungen, aus der gege-

benen Flächennutzungsstruktur in Deutschland den noch akzeptablen Umfang zusätzlicher Zer-

störung ökologischer Bodenfunktionspotenziale zu bestimmen. Erschwerend für eine gesell-

schaftliche Zielbildung tritt hinzu, dass der erreichte Umfang und der prognostizierte Trend der 

Flächeninanspruchnahme in Deutschland durch unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sehr 

verschieden wahrgenommen und bewertet werden. Die Gründe für diese Vielstimmigkeit liegen 

einerseits in der mangelhaften Datengrundlage zur Problembeschreibung und -analyse sowie der 

Unsicherheit bezüglich der Validität von Annahmen über die ökosystemaren Zusammenhänge 

und Folgen unveränderter Siedlungsentwicklung (Faber und Stephan 1987: 934). Zudem vertre-

ten die jeweiligen Interessenverbände verschiedene Partikularinteressen. So äußern sich wirt-
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schaftsnahe Verbände generell ablehnend gegenüber quantitativen Begrenzungen des Siedlungs-

flächenwachstums (vgl. u. a. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 2004a; Verband der 

Privaten Bausparkassen e. V. 2005b), während ökologisch orientierte Verbände zumeist drasti-

sche Reduktionen bis hin zum sofortigen Nullwachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen 

fordern (vgl. zusammenfassend Naturschutzverbände 2006). Letztlich erschwert die intergenera-

tive Verteilung der Anpassungslasten einen stringenten Zielfindungsprozess. Während der Ver-

zicht auf anthropogene Flächennutzung Wohlfahrtseinbußen vor allem der gegenwärtigen Gene-

ration bedeuten, fließen die Vorteile in Form eines leistungsfähigen Naturhaushalts überwiegend 

erst späteren Generationen zu. Angesichts des unsicheren Nutzens erscheinen frühzeitige 

Schutzanstrengungen und die Festlegung bindender Ziele für die zukünftige Siedlungsentwick-

lung unattraktiv (Poterba 1993: 48). Dennoch sind vor allem ausgehend von wissenschaftlichen 

Diskussionen einige Versuche unternommen worden, konkrete Ziele einer Flächenhaushaltspoli-

tik zu bestimmen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ansätze skizziert. 

 

3.4.2. Zielstellungen zur Reduzierung des Siedlungsflächenwachstums 
 

Die Doppelsteuerung der zukünftigen Flächennutzung durch eine Flächenhaushaltspolitik um-

fasst neben qualitativen Aspekten der Minimierung der Auswirkungen der verbleibenden Flä-

cheninanspruchnahme auch die Setzung eines quantitativen Rahmens für die noch zulässige In-

anspruchnahme von Böden für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Quantitative Ziele sind wegen 

der Absolutheit der Beschränkung viel stärker Diskussionsgegenstand als qualitativen Anforde-

rungen an die Minimierung der negativen ökologischen Folgen zukünftiger Siedlungsentwicklung. 

Dies dürfte einerseits an der mangelnden Transparenz qualitativer Beschränkungen und der da-

mit sehr komplizierten und unsicheren Abschätzung ihrer Folgen liegen. Andererseits sind die 

wenig konkreten qualitativen Anforderungen zumeist sehr plausibel und damit leichter konsens-

fähig als mengenmäßige Beschränkungen. 
 

Quantitative Ziele lassen sich als Safe Minimum Standards zur Absicherung eines Mindestum-

fangs naturnaher Flächennutzungen und damit des Erhalts ökologischer Bodenfunktionspotenzi-

ale interpretieren. Betrachtet man die vorliegende Literatur, so fällt auf, dass tatsächlich überwie-

gend aus ökologischem Blickwinkel für eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme plädiert 

wird. So forderte bereits Mitte der 1990er Jahre der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-

land (BUND) gemeinsam mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie angesichts des 

erreichten Umfangs der Flächeninanspruchnahme und der anhaltenden Fragmentierung und 

Schadstoffbelastung der Landschaft durch Verkehrstrassen eine schrittweise Rückführung der 

Transformation naturnah genutzter Landschaften bis auf null zum Jahre 2010 (BUND und 
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Misereor 1996: 75 ff.). Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte die Untersuchung der Enquete-

Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 1997: bis zum Jahr 2010 sei eine Reduzie-

rung der Flächeninanspruchnahme um 90 Prozent der Transformationsrate des Beobachtungs-

zeitraums 1993-1997 angezeigt (Enquête-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" 

1997: 43). Dieser Forderung schloss sich die Akademie für Raumforschung und Landesplanung 

(ARL) in ihrem Strategiepapier für eine nachhaltige Raumentwicklung an. Nach einer kurzfristig 

anzustrebenden Verringerung des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums sollen langfristig 

keine Neubelegungen von Flächen, sondern lediglich Nutzungsänderungen im Bestand erfolgen 

(Akademie für Raumforschung und Landesplanung 1999: 4). Einen langfristigen Stopp der Flä-

cheninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke fordert auch der Sachverständigenrat 

für Umweltfragen (SRU) in seinem Umweltgutachten aus dem Jahr 2000 (SRU 2000: 252 ff.). 
 

Auch die Bundesregierung hat der Notwendigkeit der Bestimmung quantitativer Ziele im Rah-

men einer Flächenhaushaltspolitik Rechnung getragen, erstmals im umweltpolitischen Schwer-

punktprogramm des Bundesumweltministeriums (BMU) aus dem Jahr 1998. Darin wird eine 

deutschlandweite Senkung des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums auf 30 ha pro Tag bis 

2020 angestrebt (Bundesministerium für Umwelt 1998: 60). Dieses 30-Hektar-Ziel hat auch Ein-

gang in die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung gefunden (Bundesregierung 

2002b: 68; 2008: 65 f.). Insbesondere durch die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit des Rates für 

Nachhaltige Entwicklung ist die Zielstellung im gesellschaftspolitischen Raum wie auch innerhalb 

der wissenschaftlichen Diskussion inzwischen etabliert (Bachmann 2005: 199; Besecke et al. 

2005: 82 ff.). Dabei werden explizit ökonomische und soziale Folgen eines ungehemmten Sied-

lungsflächenwachstums thematisiert und als Begründung für die quantitative Begrenzung zukünf-

tiger Flächeninanspruchnahme gleichberechtigt neben ökologischen Erwägungen verwendet (vgl. 

Rat für Nachhaltige Entwicklung 2004b). Darüber hinaus soll nach dem Willen des Nachhaltig-

keitsrates das 30-Hektar-Ziel auch als kulturelles Signal zu einem verantwortungsvollen Wirt-

schaften mit den natürlichen Bodenressourcen verstanden werden (Rat für Nachhaltige 

Entwicklung 2004b: 8). Insgesamt ist festzustellen, dass das 30-Hektar-Ziel weder politischen 

Streit noch öffentliche Proteste oder Gegnerschaft ausgelöst hat, wobei zwei Gründen maßgebli-

che Bedeutung zufällt (Bachmann 2005: 200): 

(1) Die Stoßrichtung des Ziels beruht auf einer breit in der Gesellschaft geteilten Sorge um 

die Zukunft von Stadt und Landschaft und ist durch die verstärkte Darstellung der öko-

logischen, ökonomischen und sozialen Folgen der Flächeninanspruchnahme gut be-

gründet. 
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(2) Den beteiligten Akteuren sind die Opportunitätskosten der Zielstellung noch nicht voll-

ständig deutlich, vor allem da die instrumentellen Vorschläge, die eine treffsichere Errei-

chung des Ziels garantieren, noch nicht praxisnah und anwendungsreif ausgestaltet sind. 
 

In der Wahrnehmung der Bundesbürger nimmt das Problem der Flächeninanspruchnahme insge-

samt eine eher untergeordnete Stellung ein, wie Befragungsdaten aus 2004 belegen (vgl. Institut 

für Demoskopie Allensbach 2004). Zwar sehen etwas mehr als die Hälfte der befragten Bürger 

Handlungsbedarf bei der Verringerung der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr, 

jedoch glauben weit über achtzig Prozent, selbst nichts für die Verbesserung der Situation tun zu 

können (Institut für Demoskopie Allensbach 2004, 11ff. und 25ff.). Die Vertreter der einzelnen 

Interessenverbände stehen dem 30-Hektar-Ziel so heterogen gegenüber, wie dies ihre jeweilige 

Interessenlage von vornherein vermuten lässt (Besecke et al. 2005: 84; Jörissen und Coenen 2004: 

3 ff.). So sehen die Spitzenverbände der Wirtschaft das 30-Hektar-Ziels überwiegend kritisch. 

Einerseits verringert sich durch eine quantitative Begrenzung der Siedlungsentwicklung die Flä-

chenverfügbarkeit für die Wahl von Unternehmensstandorten bzw. die Flexibilität hinsichtlich 

der Größe der beanspruchten Betriebsflächen. Andererseits werden die wirtschaftlichen Entwick-

lungsmöglichkeiten in den direkt von der Bauauftragslage abhängigen Industrien beschränkt. Die 

Spitzenverbände der Wirtschaft weisen dementsprechend auf die für das Gesamtwirtschafts-

wachstum entscheidende Bedeutung von umfangreichen Investitionen in den Ausbau der Ver-

kehrswege und den insgesamt noch geringen Umfang der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche 

der Bundesrepublik Deutschland hin (vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 2004a; 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 2004b; Verband der Privaten Bausparkassen e. V. 

2005b). Demgegenüber fordern die großen Naturschutzverbände in ihren Gutachten und Stel-

lungnahmen bereits seit Mitte der 1990er Jahre eine rasche Trendwende beim Verlust naturnaher 

Flächennutzungen und begrüßen durchgehend das 30-Hektar-Ziel als ersten Zwischenschritt auf 

dem Weg zu einem vollständigen Stopp der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Ver-

kehrszwecke (BUND und Misereor 1996: 68; Kriese 2005: 302 f.; Naturschutzverbände 2006: 

14). 
 

Es lässt sich festhalten, dass das 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie einen 

breiten gesellschaftlichen Bekanntheitsgrad genießt und als quantitatives Element des stärker 

qualitativen Konzepts der Flächenhaushaltspolitik im Zentrum der siedlungspolitischen Diskus-

sion in Deutschland steht. Im Folgenden ist nun zu untersuchen, ob es auch den Anforderungen 

an den Safe Minimum Standard zum Schutz ökologischer Bodenfunktionspotenziale genügt. 
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3.4.3. Das 30-Hektar-Ziel als Safe Minimum Standard der Siedlungsentwicklung 

3.4.3.1. Zeitpunktbezogene quantitative Zieldimension 
 

Das 30-Hektar-Ziel berücksichtigt die Irreversibilität des Verlustes der ökologischen Bodenfunk-

tionspotenziale durch die absolute Begrenzung des Zuwachses von Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen auf 30 Hektar je Tag bis ins Jahr 2020 (Bundesregierung 2002b: 68). Damit ist eine wesentli-

che Anforderung an ein Umweltqualitätsziel der Flächennutzungsentwicklung erfüllt, in dem die 

bislang rein qualitativ formulierten Bodenschutzziele um eine quantitative Zielstellung ergänzt 

werden. Jedoch mangelt es dem zeitpunktbezogenen 30-Hektar-Ziel an der Festlegung eines 

konkreten Anpassungspfades an die zu erreichende Transformationsrate. Entsprechend wird 

Kritik an dieser Vorgabe wegen ihrer starken Orientierung auf die Stromgröße „Zuwachs der 

Siedlungsfläche“ geübt. Es besteht einerseits die Gefahr, die Belastungen aus dem bereits erreich-

ten Bestand der Siedlungs- und Verkehrsflächen und des verringerten Freiraumangebots zu un-

terschätzen (Siedentop 1999: 147). Darauf aufbauend ist andererseits zu kritisieren, dass unter-

schiedliche Anpassungspfade an das Ziel 30-Hektar je Tag im Jahr 2020 sehr verschiedene Kon-

sequenzen für die zusätzlich beanspruchte Fläche für Siedlungs- und Verkehrszwecke haben 

können, wie auch die folgenden Abbildungen verdeutlichen (vgl. Siedentop 2007). Grundsätzlich 

wären demnach drei idealisierte Verläufe bis zur Zielerreichung denkbar (vgl. Abb. 3-2): 

(1) eine frühzeitige Anpassung an das im Jahr 2020 zu erreichende Ziel, da die Verantwor-

tungsträger dem Freiflächenschutz bereits eine herausragende Stellung bei Flächennut-

zungsentscheidungen einräumen,  

(2) eine lineare Anpassung in gleichmäßigen Reduktionsschritten bis 2020 oder 

(3) eine verzögerte Anpassung, wobei zu Beginn wegen der verbesserten wirtschaftlichen 

Entwicklung eine stärkere Flächenbeanspruchung als im Zeitraum 2001-2004 ermög-

licht und erst zum Jahr 2020 hin die zulässige Rate der Flächeninanspruchnahme er-

reicht wird. 
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Abb. 3-2: Anpassungspfade an das 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. 
 Quelle: Eigene Darstellung nach Siedentop (2007). 
 

Das dritte Szenario der verzögerten Anpassung dürfte angesichts der bisherigen Entwicklung am 

realistischsten sein. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland hat in den Jahren 2003 bis 

2006 um 113 ha/Tag zugenommen (Statistisches Bundesamt 2008). Damit verlangsamte sich die 

Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke geringfügig gegenüber den Aus-

gangswert von etwa 115 ha / Tag im Erhebungszeitraum 2001-2004. Betrachtet man die Ergeb-

nisse der jährlichen Erhebungen der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Zeitraum 2003 bis 2006, 

so wechseln hier Rückgang und Anstieg der Flächeninanspruchnahme ab (Statistisches 

Bundesamt 2008). Da auf ein einzelnes Jahr bezogene Aussagen jedoch häufig durch externe 

Effekte - in erster Linie Umstellungen im amtlichen Liegenschaftskataster - beeinflusst sind, spie-

geln die vierjährigen Durchschnittszahlen (siehe den langfristigen Trend besser wider. Die bereits 

im Erhebungszeitraum 2001-2004 gegenüber den vorangegangen Spitzenwerten zu beobachtende 

leichte Abschwächung des Siedlungsflächenwachstums wurde aber eher auf die schwache kon-

junkturelle Entwicklung in Deutschland zurückgeführt, denn auf ein gewandeltes Bewusstsein für 

den Erhalt naturnaher oder freier Flächen (Rat für Nachhaltige Entwicklung 2004a: 2; Rat von 

Sachverständigen für Umweltfragen 2004: Rn. 203). 
 

Obwohl alle dargestellten Reduktionsverläufe das 30-Hektar-Ziel im Jahr 2020 erreichen und 

damit eine Verbesserung gegenüber dem Status quo darstellen, verursachen sie bis zu diesem 

Zeitpunkt höchst unterschiedliche Gesamtflächenbeanspruchungen (vgl. Abb. 3-3). 
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Abb. 3-3: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche je nach Anpassungspfad. 
 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schröter (2005: 200). 
 

Dementsprechend ergibt sich je nach Reduktionsverlauf eine unterschiedliche Auswirkung auf 

den Bestand naturnaher Flächennutzungen und den von ihnen ausgehenden ökologischen Rege-

lungs- und Lebensraumpotenzial. Während bei einer frühzeitigen Anpassung an das 30-Hektar-

Ziel bis zum Jahr 2020 noch etwa 235.000 Hektar Siedlungsfläche neu erschlossen wird, sind dies 

bei linearer Anpassung 390.000 Hektar und im Fall der verzögerten Anpassung sogar 590.000 

Hektar. Dies bedeutet, dass trotz Erreichung des 30-Hektar-Ziels im Jahr 2020 die Siedlungs- 

und Verkehrsfläche in allen Szenarien, der Anteil an der Gesamtfläche Deutschlands um etwa 

einen Prozentpunkt höher liegen würde.  
 

Hieraus wird ersichtlich, dass die unterschiedlichen Reduktionspfade unterschiedlich starken An-

passungsdruck auf die beteiligten Akteure ausüben. Aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie 

erscheint es daher bei der Implementierung einer restriktiven quantitativen Zielvorgabe für den 

Gesetzgeber durchaus rational, zunächst auf eine detaillierte Ausgestaltung des Zielerreichungs-

pfades zu verzichten. Immerhin konnte so ein plakatives Flächensparziel verabschiedet werden, 

dass als Schlagwort in der politischen Diskussion und Leitbild der zukünftigen Siedlungsentwick-

lung dient. Gleichzeitig ist aber zu erwarten, dass die dadurch entstandenen Spielräume auf Seiten 

der zur Anpassung gezwungenen Akteure mit umso stärkerem Nachdruck verteidigt werden. 

Frühzeitige Anpassungsbemühungen erscheinen aus dieser Perspektive daher als sehr unwahr-

scheinlich. 
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Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, in welchem Umfang das Siedlungsflächenwachstum in 

den Jahren nach 2020 erfolgen soll. Denn auch eine Begrenzung auf 30 Hektar je Tag verursacht 

immer noch einen Rückgang freier oder naturnah genutzter Flächen um mehr als 100 Quadratki-

lometer pro Jahr. In fünf Jahren würde immer noch eine Fläche so groß wie der Bodensee neu 

für Siedlungs- und Verkehrsflächen in Anspruch genommen. Angesichts der sich bis dahin weiter 

verschärfenden Knappheit der ökologischen Bodenfunktionspotenziale sind eine weitere Ver-

langsamung und ein langfristiger Stopp des Siedlungsflächenwachstums aus heutiger Sicht unum-

gänglich. Dies ist auch in den Weiterentwicklungen des ursprünglichen 30-Hektar-Ziels durch 

den Rat für Nachhaltige Entwicklung so angelegt. Bis zum Jahr 2050 soll demnach ein vollständi-

ger Stopp zusätzlicher Flächeninanspruchnahme erreicht werden (Bundesregierung 2002a: 17; 

2002b: 68). 

 

3.4.3.2. Demografische Reagibilität 
 

Angesichts der sich verdichtenden Anzeichen einer langfristig deutlich zurückgehenden Bevölke-

rungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland stellt sich die Frage nach der zukünftigen 

Tragfähigkeit der im Rahmen dieses Flächensparziels möglichen Flächeninanspruchnahme. Ei-

nerseits bedeutet die Begrenzung der zukünftigen Siedlungsentwicklung auf 30 Hektar bis zum 

Jahr 2020 eine deutliche Reduzierung gegenüber den bisherigen Transformationsraten dar. Daher 

dürfte das Ziel mildernd auf die demografisch bedingten Anpassungslasten der Tragfähigkeits-

probleme hinwirken. Andererseits ist zweifelhaft, dass selbst dieses deutlich verlangsamte Sied-

lungsflächenwachstum bereits hinreichend ist, um den bevorstehenden Herausforderungen ge-

recht zu werden. Insbesondere ist zu kritisieren, dass das 30-Hektar-Ziel in keiner Weise auf die 

tatsächliche zukünftige demografische Entwicklung reagiert. Bewahrheiten sich die Prognosen 

einer spürbar abnehmenden Bevölkerung (und damit der Gebührenzahler für die Unterhaltung 

siedlungsbezogener Infrastruktur) kann das 30-Hektar-Ziel als zu üppig angesehen werden. An-

derseits können bei einem möglicherweise verbesserten Zuwanderungssaldo bzw. schwächer 

verlaufendem Bevölkerungsrückgang Kritik an einem zu knapp bemessen Flächenziel laut wer-

den. Als Kompromiss könnte daher ein relatives, an das Bevölkerungswachstum angepasstes 

Flächensparziel in Form eines Dichteziels dienen. Hierbei würde die Siedlungsfläche je Kopf als 

Zielmaßstab ausgewählt. Ähnlich dem schweizerischen Vorbild könnte angestrebt werden, die 

Siedlungsfläche je Kopf auf 600 m2 festgesetzt werden. Ausgehend von einem derzeit erreichten 

Siedlungsflächenbestand von 530 m2 würde je nach tatsächlicher Bevölkerungsentwicklung das 

Ziel eines Null-Wachstums bzw. gar Zielstellungen eines Rückbaus der Siedlungsfläche entste-

hen.  
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Aus methodischer Sicht stellt sich hierbei die Notwendigkeit, kurzfristig verfügbare und verlässli-

che Daten zur tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung zu erheben, um den zukünftigen Spiel-

raum bei der Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu bestimmen. 

Die Forderungen nach einem Nullwachstum oder gar eines Rückbaus von Siedlungsfläche dürf-

ten zudem erhebliche politische Widerstände hervorrufen, die jedoch durch ein wachsendes Be-

wusstsein für die hohen Folgekosten von Siedlungsflächenwachstum unter Schrumpfungsbedin-

gungen gemildert werden können. Daher sollen für die weitere Untersuchung (und insbesondere 

bei der Gestaltung der Designoptionen eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte – 

vgl. Kapitel 7) auch dieses Ziel berücksichtigt werden. 

 

3.4.3.3. Berücksichtigung regionaler und lokaler Höchstgrenzen 
 

Neben der Fixierung der zukünftig insgesamt noch für Siedlungs- und Verkehrszwecke in An-

spruch zu nehmenden Fläche bildet die Festlegung regionaler bzw. lokaler Höchstgrenzen eine 

wichtige Bedingung für einen Safe Minimum Standard zum Schutz des ökologischen Bodenfunk-

tionspotenzials von Böden. Jeder Boden verfügt in Abhängigkeit seiner ökologisch-

geomorphologischen Beschaffenheit über ein unterschiedliches Spektrum der Funktionspotenzia-

le. Gleichzeitig ergibt sich die Bedeutung einzelner Bodenfunktionen aus der aktuellen Flächen-

nutzung auf lokaler bzw. regionaler Ebene. Ein umfassender Safe Minimum Standard muss die 

Heterogenität des Gutes Boden beachten und entsprechend verschiedene Schutzhöhen festlegen. 

Da mit der Aussage, die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis 2020 

auf 30 Hektar je Tag zu reduzieren, zunächst lediglich ein quantitatives Umweltqualitätsziel vor-

liegt, muss es um eine qualitative Komponente ergänzt werden. Auch dies ist in den weiteren 

Ausführungen zu und um das 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zum Aus-

druck gebracht worden. So wird im Allgemeinen bei den Strategien zur Umsetzung des Nachhal-

tigkeitsziels analog der Forderung einer Flächenhaushaltspolitik auf eine Doppelsteuerung aus 

quantitativer und qualitativer Steuerung verwiesen (Bundesregierung 2002a: 16 f.). Dabei soll eine 

Minimierung der Zersiedelung und der Zerschneidung der Landschaften und des Verlustes von 

Lebensräumen erreicht und eine weitere Reduktion der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflä-

chen vermieden werden (Bundesregierung 2004: 198). Obwohl es sich also beim 30-Hektar-Ziel 

zunächst primär um ein quantitatives Steuerungsziel handelt, wird die unzureichende Beschrän-

kung einer Steuerung der Flächennutzung auf die mengenmäßige Reduktion der Flächeninan-

spruchnahme überwunden. 
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Das 30-Hektar-Ziel erfüllt somit weitgehend die zuvor an einen Safe Minimum Standard des 

Schutzes der ökologischen Bodenfunktionspotenziale gestellten Anforderungen. Erstens wird der 

angestrebte Schutz der knappen naturnahen Flächen vor irreversiblen Schädigungen durch ein 

konkretes Mengenziel greifbar. Zweitens integrieren die strategischen Handlungsansätze zur Um-

setzung des 30-Hektar-Ziels auch die notwendigen qualitativen Steuerungsaspekte. Als wesentli-

cher Kritikpunkt ist die bislang mangelnde temporäre Ausgestaltung des rein zeitpunktbezogenen 

Ziels und hierbei seine mangelnde Reagibilität auf die demografische Entwicklung zu nennen. 

Der konkrete Anpassungspfad bis zum Jahr 2020 ist nicht nur entscheidend für die bis dahin 

noch zulässige Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke und den als akzeptabel anerkann-

ten Verlust ökologischer Bodenfunktionspotenziale. Er würde darüber hinaus zur Verdeutlichung 

der zu tragenden Anpassungslasten und somit zu einer verstärkten Problemwahrnehmung und 

einem intensiveren gesellschaftspolitischen Diskurs beitragen. Unter Beachtung dieses Kritik-

punktes wird das 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie als Umweltqualitätsziel 

für die vorliegende Untersuchung ausgewählt. 

 

3.5. Thesenartige Zusammenfassung: Umweltqualitätsziel der Flächennutzung 
 

Aufbauend auf der Schlussfolgerung, dass die Allokation der Flächennutzung über den privaten 

Bodenmarkt den Erhalt der ökologischen Bodenfunktionspotenziale nur in unzureichendem Ma-

ße sichert, wurde im vorliegendem Kapitel ein Umweltqualitätsziel für die Flächennutzung abge-

leitet, dass als Maßstab eines administrativen Eingriffs in den Bodenmarkt dienen kann. Dieses 

Umweltqualitätsziel ist Ausgangspunkt sowohl für die Untersuchung der bestehenden planungs-

rechtlichen Steuerung der Siedlungsentwicklung in Deutschland als auch für die Suche nach er-

gänzenden Instrumenten und deren Ausgestaltung. Die wichtigsten Ergebnisse dieses Kapitels 

seien daher nochmals zusammengefasst: 
 

• Die ökonomische Theorie kann nur wenig zum Zielbildungsprozess beitragen. Eine effizi-

ente Flächennutzungsallokation ist wegen der jeweils auftretenden prohibitiv hohen Trans-

aktionskosten der Eingriffsmuster weder über die Definition, Zuteilung und Durchsetzung 

von Verfügungsrechten an allen Bodenfunktionspotenzialen, noch durch die Auferlegung 

einer Pigou-Steuer erreichbar. Das anzustrebende Umweltqualitätsziel der Flächennutzung 

muss daher jenseits dezentraler Marktentscheidungen unter Beachtung ökologischer Min-

destanforderungen politisch vorgegeben werden. 
 

• Für die Steuerung des Siedlungsflächenwachstums spielen die weitgehende Irreversibilität 

der Zerstörung des ökologischen Bodenfunktionspotenzials durch die Ausdehnung der 
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Nutzung der Trägerfunktion, seine eingeschränkte Substituierbarkeit durch technisch-

artifizielle Güter sowie die steigende Wertschätzung zukünftiger Generationen für den Er-

halt des ökologischen Bodenfunktionspotenzials eine besondere Rolle. 
 

• Darauf aufbauend lässt sich als Umweltqualitätsziels für die Flächennutzung ein Safe Mi-

nimum Standard formulieren, der darauf abzielt, die aus dem Verlust ökologischer Boden-

funktionspotenziale maximal möglichen Verluste zu minimieren. So sollte die Erschließung 

naturnaher Flächen für Siedlungszwecke angesichts ihrer irreversiblen Folgen kurzfristig 

reduziert und langfristig vollständig gestoppt werden und die noch verbleibende Flächenin-

anspruchnahme lokal differenziert verteilt werden, um der Heterogenität der Böden und 

ihres Funktionspotenzials gerecht zu werden. 
 

• In der gesellschaftspolitischen Diskussion spiegelt das Konzept einer Flächenhaushaltspoli-

tik diese Überlegungen wider. Eine Flächenhaushaltspolitik verfolgt eine Doppelstrategie 

der mengenmäßigen Beschränkung des zukünftig zulässigen Siedlungsflächenwachstums 

und der qualitativen Steuerung der Flächennutzung im Sinne des Erhalts der ökologischen 

Qualitäten der Ressource Boden. 
 

• In ihrer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie strebt die deutsche Bundesregierung an, die 

Inanspruchnahme naturnaher Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke auf 30 Hektar je 

Tag bis zum Jahr 2020 zu reduzieren. Dieses 30-Hektar-Ziel kann als Safe Minimum Stan-

dard bezüglich des Erhalts ökologischer Bodenfunktionspotenziale verstanden werden. Es 

wird daher für die weiteren Analyseschritte als Umweltqualitätsziel der Steuerung der Sied-

lungsentwicklung ausgewählt. 
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4. Das Kriterienraster der „institutionellen Kosteneffektivität“ 
 

Das vorangegangene Kapitel behandelte die Ableitung eines anzustrebenden Umweltqualitätsziels 

für eine nachhaltige Flächennutzung in Deutschland nach. Es wurde gezeigt, dass das 30-Hektar-

Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung einen Safe Minimum Standard 

hinsichtlich der Inanspruchnahme freier oder naturnah genutzter Böden für Siedlungs- und Ver-

kehrszwecke darstellt. 
 

Das nun folgende Kapitel entwickelt ein Kriterienraster zur Beurteilung unterschiedlicher instru-

menteller Optionen zur Erreichung dieses Umweltqualitätsziels. Um die Eignung umweltpoliti-

scher Instrumente beurteilen zu können, wird deren institutionelle Kosteneffektivität untersucht. 

Gestalt und Aussagekraft des Kriterienrasters werden zu Beginn vorgestellt (Abschnitt 4.1). Da-

bei werden zwei verschiedene Kostenkategorien der Zielerreichung voneinander abgegrenzt und 

vertiefend analysiert: Neben den Produktionskosten des Umweltqualitätsziels, im Sinne der Op-

portunitätskosten aus dem Verzicht auf Siedlungsflächenwachstum (Abschnitt 4.2), werden zu-

sätzlich die durch ein bestimmtes instrumentelles Arrangement verursachten Transaktionskosten 

(sog. Governance-Kosten) in die Untersuchung einbezogen (Abschnitt 4.3). Der Abschluss des 

Kapitels bietet eine thesenartige Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse (Abschnitt 4.4). 

 

4.1. Das Konzept der „institutionellen Kosteneffektivität“ 

4.1.1. Ökologische Effektivität als Eingangsbedingung 
 

Im Gegensatz zur Internalisierung der bei Flächennutzungen auftretenden externen Effekte wird 

ein politisch gesetzter Standard für die anzustrebende Flächennutzung das gesellschaftliche 

Wohlfahrtsoptimum in der Regel verfehlen. Kein institutionelles Arrangement vermag unter die-

sen Bedingungen eine ökonomische First-Best-Flächennutzung sicherzustellen. Um dennoch 

unterschiedliche Instrumente zur Erreichung eines Flächenziels vergleichen zu können, wird auf 

das Kriterium der Kosteneffektivität zurückgegriffen. Dabei gilt es, das angestrebte Umweltquali-

tätsziel mit minimalem volkswirtschaftlichen Ressourcenaufwand zu erreichen (Stavins 1997: 295 

f.). Hinter dem Kriterium der Kosteneffektivität steht die Annahme, dass eine kostenminimale 

Erreichung des Zustandsziels insgesamt zu einer Wohlfahrtssteigerung der Volkswirtschaft führt 

(zur kritischen Reflektion dieser Annahme vgl. Bizer 1997: 37). 
 

Bevor verschiedene instrumentelle Arrangements zur Steuerung der Siedlungsentwicklung auf 

ihre Kosteneffektivität hin untersucht werden können, ist vor dem Hintergrund einer nachhalti-
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gen Flächennutzung jedoch zuerst von den in Frage stehenden Lösungen zu fordern, dass sie die 

Erreichung des Safe Minimum Standard bewirken (Gawel 1991: 21). Grundlage einer Optimie-

rung der Kosten der umweltpolitischen Zielerreichung ist also zunächst die ökologische Zieler-

reichung eines instrumentellen Arrangements (Knüppel 1989: 80). Dies stellt sicher, dass nur 

Alternativen miteinander verglichen werden, die dasselbe Regulierungsziel verwirklichen kön-

nen14. Damit kann ein erstes Kriterium für die instrumentelle Ausgestaltung genannt werden: 
 

Kriterium 1: Ein institutionell kosteneffektives Instrument für die Steuerung der Siedlungsent-

wicklung soll die treffsichere Begrenzung des Wachstums der Siedlungsflächen auf 

den Safe Minimum Standard (das Flächenziel „30-Hektar“) ermöglichen. 

 

4.1.2. Die Kosten umweltpolitischer Instrumente: Produktions- und Governance-Kosten 
 

Kosten einer umweltpolitischen Regulierung entstehen zunächst einmal durch die mit ihrer Ein-

führung beabsichtigte Begrenzung der Inanspruchnahme der Umwelt auf das zu erreichende Ni-

veau. Bezogen auf das Ziel einer nachhaltigen Flächennutzung spiegeln sich diese Belastungen in 

Form der entgangenen Erträge nun nicht mehr möglichen Siedlungsflächenwachstums wider. 

Unterschiedliche instrumentelle Optionen werden unterschiedlich hohe „Produktionskosten“ 

der Erreichung des Umweltqualitätsziels verursachen, je nachdem wie effizient das Instrument 

den notwendigen Verzicht auf Siedlungsflächenwachstum auf jene Standorte lenkt, an denen 

dieser Verzicht mit den geringsten Opportunitätskosten bzw. dem höchsten Nutzen aus dem 

Schutz der ökologischen Funktionspotenziale verbunden ist. Zur Bestimmung dieser Kosten 

spielen die zuvor erarbeiteten Eigenschaften der Ressource Bodenfläche eine herausragende Rol-

le, bestimmen sie doch, welche Standorte für eine sinnvolle Beschränkung des Siedlungsflächen-

wachstums überhaupt in Frage kommen. Dabei müssen neben der natürlichen Bodenstruktur 

auch der Einfluss angrenzender Flächennutzungen und die temporäre Variabilität der Standortei-

genschaften beachtet werden (vgl. dazu näher Abschnitt 4.2). 
 

Neben den Produktionskosten verursacht ein Instrument zur Umsetzung eines Flächenziels al-

lerdings weitere Kosten, die für die Beurteilung ihrer Kosteneffektivität zu beachten sind. Diese 

werden im Folgenden als Governance-Kosten eines Steuerungsmechanismus bezeichnet. Sie 

umfassen einerseits die einmaligen Aufwendungen für die Auswahl, administrative Gestaltung, 

Umsetzung und Implementation des gewählten Instruments (Set Up-Kosten) und andererseits 

die laufenden administrativen Kosten der Anwendung des gewählten Instruments (Transakti-
                                                 
14  Abweichungen vom Flächenziel bedeuten, dass entweder der Verlust ökologischer Bodenfunktionspotenziale 

inakzeptabel hoch wird (bei Überschreitung des Safe Minimum Standards) bzw. die Anpassungsmaßnahmen zu 
inakzeptablen Kosten des Bodenschutzes führen (bei Unterschreitung des Standards) (Bishop 1978: 13). 
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onskosten) (Birner und Wittmer 2004: 671). Im Gegensatz zu den Produktionskosten des Um-

weltqualitätsziels betreffen sie die für den für den praktischen Instrumentenvollzug entstehenden 

Aufwand. Solche Kosten fallen für jede Regelungsstruktur an, ungeachtet ihrer Position in der 

Bandbreite von einer uneingeschränkten Marktlösung bis hin zu einer vollständig administrativen 

Steuerung. Der überwiegende Teil der vorliegenden Literatur fokussiert auf die Bedeutung von 

Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Entscheidung zwischen Markt und Firma als 

geeignetem Mechanismus zur Abwicklung von Austauschbeziehungen (vgl. grundlegend 

Furubotn und Richter 1997; North 1990; Williamson 1985). Allerdings ist in den letzten Jahren 

die Aufmerksamkeit für die Auswirkungen von Transaktionskosten in der politischen Steuerung 

gestiegen (vgl. dazu näher Abschnitt 4.3). 
 

Die Beachtung der Governance-Kosten ist bei der vergleichenden Instrumentenanalyse ange-

zeigt, um nicht der Kritik der Neuen Institutionenökonomik an der traditionellen umweltökono-

mischen Analyse von Regelungsstrukturen, die die institutionellen Aspekte umweltpolitischer 

Steuerung weitgehend ausblendet, unterworfen zu werden (vgl. u. a. Coase 1988: 174 f.; Demsetz 

1996: 577; Gawel 1991: 9 ff.). Der explizite Einschluss der Governance-Kosten in das Kriterien-

raster der Kosteneffektivität führt dazu, dass sich die Reihung der Instrumente gegenüber einer 

reinen Analyse des jeweils verursachten Vermeidungsaufwands verändern und bereits in der De-

signphase instrumenteller Arrangements die Minderung der administrativen Kosten als Gestal-

tungsziel mitgedacht werden kann (McCann und Easter 1999: 402)15. 
 

Der integrierte Indikator der institutionellen Kosteneffektivität bezieht sich somit auf den mit 

einer bestimmten instrumentellen Option verbundenen Aufwand zur Erreichung des Flächen-

ziels in beiden Kostenkategorien (vgl. Abb. 4-1). Folglich ist ein bestimmtes siedlungspolitisches 

Instrument dann kosteneffektiv, wenn neben der Gewähr der Zielerreichung des umweltpoliti-

schen Ziels die Summe der Produktions- und Governance-Kosten minimal ist (Birner und 

Wittmer 2004: 669; Wätzold und Schwerdtner 2004: 329 ff.). In den folgenden Ausführungen 

sollen die einzelnen Kostenkategorien in Bezug auf Instrumente der Bodenschutz- und Sied-

lungspolitik näher charakterisiert werden. 
 

                                                 
15  Die in der traditionellen umweltökonomischen Literatur zur Beurteilung verschiedener instrumenteller Arran-

gements üblichen Kriterien der ökologischen Effektivität (als Präludium), der ökonomischen Effizienz sowie der 
politischen Durchsetzbarkeit und / oder administrativen Praktikabilität in der hier gewählten Abgrenzung auf-
gehen (Gawel 1991: 20 ff.; Kemper 1993: 65 ff.; Schürmann 1978: 458 ff.; Siebert 1978: 94 ff.; Stamer 1976: 25 
ff.). Dabei können die einzelnen Kategorien selbstverständlich nicht deckungsgleich mit denen der traditionellen 
Instrumentenanalyse sein, jedoch spiegeln sich alle Aspekte entweder im Teilbereich der Produktionskosten des 
Umweltqualitätsziels (ökologische Effektivität, ökonomische Effizienz) bzw. der Governance-Kosten des in-
strumentellen Arrangements wider (insb. die Kriterien der politischen Durchsetzbarkeit und administrativen 
Praktikabilität). 
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Abb. 4-1: Kriterien der institutionellen Kosteneffektivität. 
 Quelle: Eigene Darstellung. 
 

4.2. Die Produktionskosten einer nachhaltigen Flächennutzung 
 

Eine auf die Einhaltung des Safe Minimum Standards ausgerichtete Flächennutzung berücksich-

tigt die Heterogenität der Ressource Boden, in dem zusätzlich zur quantitativen auch eine qualita-

tive Zielsetzung verfolgt wird. Damit soll nicht nur das Siedlungsflächenwachstum zum Schutz 

der ökologischen Bodenfunktionspotenziale begrenzt, sondern auch der von der verbleibenden 

Siedlungsflächenausdehnung ausgehende ökologische Schaden minimiert werden. Daher ist eine 

lediglich auf die Minimierung der Opportunitätskosten, also die durch die Begrenzung des Sied-

lungswachstums entgangenen privaten Erträge abzielende Instrumentengestaltung unzureichend. 

Vielmehr muss auch der Nutzen eines Erhalts der ökologischen Bodenfunktionspotenziale in den 

Blick genommen werden. Denn der aus der Flächeninanspruchnahme resultierende ökologische 

Schaden kann wegen der Heterogenität der Bodenfunktionspotenziale trotz einer quantitativen 

Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums erheblich variieren. 
 

Dieser Doppelzielstellung – quantitative Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und qualitati-

ve Faktoren – wird mit der Formulierung des Kriteriums der Produktionskosten entsprochen, 

das sowohl die Opportunitätskosten als auch den Nutzen einer Erreichung des Flächenziels be-

rücksichtigt. Die Produktionskosten der Zielerreichung ergeben sich somit aus der Differenz der 

entgangenen Erträge des Siedlungsflächenwachstums (Opportunitätskosten) und den Nutzen aus 

der Nichterschließung von Böden, also der Bewahrung der ökologischen (Regelungs- und Le-

bensraum-) und Produktionsfunktionspotenziale (vgl. Abb. 4-2). 
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Abb. 4-2: Nutzen und Opportunitätskosten der Erreichung des Flächenziels. 
 Quelle: eigene Darstellung. 
 

Kosteneffektivität verlangt, dass die Produktionskosten der Erreichung des Umweltqualitätsziels 

minimiert werden. Für die Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums bedeutet dies, dass jene 

Akteure auf weitere Flächeninanspruchnahme verzichten sollten, die dadurch mit den geringsten 

Produktionskosten belastet sind (Gawel 2005: 336). Die Höhe der individuellen Produktionskos-

ten ergibt sich aus der Differenz zwischen dem durch eine Siedlungsflächennutzung erzielbaren 

Ertrag (Opportunitätskosten) und dem Nutzen, der sich aus den ökologischen Potenzialen und 

Produktionsfunktionen des jeweiligen Bodens ergibt. Ein negativer Saldo dieser Differenz zeigt 

an, dass eine naturnahe Nutzung des Standorts volkswirtschaftlich sinnvoll wäre, da hier der 

Nutzen des Erhalts der ökologischen und Produktionsfunktionspotenziale den Nutzen der Aus-

dehnung der Siedlungsfläche übersteigt16. Der zur Zielerreichung notwendige Verzicht auf zu-

künftiges Siedlungsflächenwachstum sollte zunächst auf diese Standorte gelenkt werden, da hier 

volkswirtschaftlich gar keine (Produktions-)Kosten der Zielerreichung entstehen. Im Gegenteil: 

ein Verzicht auf die Entwicklung der Standorte für Siedlungszwecke stiftet einen positiven gesell-

schaftlichen Nutzen. Je höher der Wert der erhaltenen ökologischen Bodenfunktionen im Ver-

gleich zum Wert der Siedlungsflächennutzung, desto höher ist dieser volkswirtschaftlichen Nut-

zen. Entsprechend sollten jene Standorte zuerst von einer Siedlungsentwicklung ausgenommen 

werden, die den höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen aus dem Verzicht auf Siedlungsflächen-

entwicklung bereitstellen. 
 

Sollte die Anzahl der Standorte mit negativen Produktionskosten des Verzichts auf Siedlungs-

entwicklung nicht ausreichen, um das Siedlungsflächenwachstum gemäß dem Flächenziel zu be-

grenzen, müssen auch Standorte einbezogen werden, bei denen die siedlungswirtschaftlichen 

Erträge die einer naturnahen Flächennutzung überwiegen. Hierbei sollte der Verzicht auf Sied-

lungsentwicklung zunächst auf jene Standorte gelenkt werden, an denen die Produktionskosten 

der Zielerreichung am geringsten sind. Durch diese standörtliche Allokation des Verzichts auf 

                                                 
16  Allerdings ist dies noch keine Gewähr für den tatsächlichen Verzicht auf eine Nutzung als Siedlungsfläche, 

schließlich besitzen – wie oben gezeigt – zahlreiche Nutzenströme der ökologischen Bodenfunktionspotenziale 
die Eigenschaft öffentlicher Güter. Private Anbieter sind daher nicht in der Lage, die Zahlungsbereitschaft der 
Konsumenten für diese Leistungen abzuschöpfen. 
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Siedlungsentwicklung würden die gesellschaftlichen Produktionskosten der Erreichung des Flä-

chenziels minimiert. 
 

Aufgrund der räumlichen Heterogenität sowohl des Angebots ökologischer Bodenfunktionspo-

tenziale als auch der Erträge einer siedlungswirtschaftlichen Nutzung des betreffenden Standorts 

werden die standort-individuellen Produktionskosten räumlich variieren. Dies ist in statischer 

Hinsicht zunächst eine Folge der lokal unterschiedlichen Böden und des von ihnen jeweils zur 

Verfügung gestellten Funktionspotenzials. So sind verschiedene Böden unterschiedlich gut für 

eine Siedlungsflächennutzung bzw. für eine naturnahe Flächennutzung geeignet. Das angebote-

nen Funktionspotenzial eines Bodens und damit auch der Ertrag seiner Nutzung werden aber 

auch von der Nutzung angrenzender Böden beeinflusst. Schließlich sind die Vermeidungskosten 

dynamisch, d. h. im Zeitablauf veränderlich (Costello und Polasky 2004: 158 f.; Wätzold und 

Schwerdtner 2004: 329). Die standort-individuellen Produktionskosten des Verzichts auf eine 

Siedlungsflächenentwicklung sind damit funktional von drei Faktoren abhängig, auf die im Fol-

genden näher eingegangen werden soll: 

(1) der natürlichen Bodenstruktur des betroffenen Bodens, 

(2) seiner räumlichen Lage und dem Einfluss der Nutzung angrenzender Böden (sog.  

induzierte Standorteigenschaften) sowie  

(3) zeitlichen Variabilitäten. 

 

4.2.1. Heterogenität der Produktionskosten auf Grund der natürlichen Bodenstruktur 
 

Böden bieten in Abhängigkeit ihrer natürlichen Bodenstruktur verschiedene Funktionspotenziale 

und eignen sich daher in unterschiedliche Weise für bestimmte Nutzungsformen (vgl. Abschnitt 

2.2.2.3). Für die Aufgabe, die Vermeidungskosten eines Verzichts auf siedlungswirtschaftliche 

Nutzung eines Standorts abzuschätzen, steht die Eignung eines Bodens für eine Nutzung als 

Siedlungsfläche einerseits, sowie für eine naturnahe, die ökologischen Funktionspotenziale erhal-

tende Nutzungsform andererseits im Fokus. Daher ist zu fragen, welche Eigenschaften ein Bo-

den besitzen muss, um in besondere Weise für die Nutzung als Standort für Siedlungszwecke 

bzw. für eine naturnahe Nutzung geeignet zu sein. 
 

Wie bereits im Problemaufriss dieser Arbeit dargestellt (Abschnitt 2.3.2.3), ist die Nutzbarkeit der 

Trägerfunktion von Böden nur wenig von den natürlichen Bodeneigenschaften abhängig, da zur 

Bildung dieses Funktionspotenzials überproportional anthropogene Inputs beitragen. Eine Nut-

zung als Siedlungs- und Verkehrsfläche kommt daher für nahezu jeden Standort in Betracht, so-

weit eine Erschließung wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber selbst Extremstandorte, wie stark geneigte 
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Hanglagen oder regelmäßig überflutete Auenbereiche, können technisch so aufbereitet und vor 

den natürlichen Elementen geschützt werden, dass eine siedlungswirtschaftliche Nutzung mög-

lich wird. Allerdings geht diese erhöhte Erschließungsaufwand zu Lasten der erzielbaren sied-

lungswirtschaftlichen Rente. 
 

Land- und Forstwirtschaft stellen Flächennutzungsformen dar, die in stärkerem Ausmaß auf das 

Angebot und den Erhalt ökologischer Bodenfunktionspotenziale angewiesen sind. Zwar ist auch 

hier mittels anthropogener Inputs (Begradigung, Bewässerung, Düngung) eine Lösung von den 

„ursprünglichen“ Eigenschaften des Bodens möglich. Allerdings lassen sich hinsichtlich der na-

türlichen Bodenfruchtbarkeit sehr wohl Gunst- von Ungunststandorten unterscheiden. So gibt 

bspw. die in sog. Bodeneignungskarten erhobene Bodenwertzahl Auskunft über die vom jeweili-

gen Boden angebotene Fruchtbarkeit (Gisi et al. 1990: 223). Bei der Bestimmung der Bodenwert-

zahl werden die Bodenart, das geologische Alter des Ausgangsgesteins und die Zustandsstufe der 

Böden herangezogen. Die Zustandsstufe stellt den augenblicklichen Entwicklungsgrad dar, den 

ein Boden von seiner Entwicklung vom Rohboden über eine Stufe höchster Leistungsfähigkeit 

bis hin zur Ausbildung eines Podsols, im Sinne der stärksten Verarmung eines Standorts, erreicht 

hat (Schinner und Sonnleitner 1996a: 5). Um aus den Standorteigenschaften eine monetäre Grö-

ße abzuleiten, die den Erträgen einer Siedlungsnutzung entgegengestellt werden kann, lässt sich 

auf die erzielbare Pacht für eine landwirtschaftliche Fläche zurückgreifen. Diese verkörpert die 

Rente aus der Nutzung der Produktionsfunktion des Bodens – und kann damit näherungsweise 

als der Ertrag einer die natürlichen Bodenfunktionen erhaltenden Flächennutzung verstanden 

werden (American Agricultural Economics Association 2000: 7-4). Auf dieser Basis kann das 

zweite Kriterium für die instrumentelle Ausgestaltung genannt werden: 
 

Kriterium 2: Ein kosteneffektives Instrument zur Steuerung der Siedlungsentwicklung schützt 

bevorzugt Böden mit hohen Bodenwertzahlen bzw. lenkt das zulässige Siedlungs-

flächenwachstum auf Standorte mit geringer Bodenfruchtbarkeit. 
 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die bislang bevorzugten siedlungswirtschaftlichen 

Expansionsräume historisch bedingt häufig in agrarischen Gunsträumen gelegen sind (Imhoff et 

al. 1997: 112 f.). Insofern liegen die Böden mit den höchsten Fruchtbarkeiten sehr nah an beste-

henden Siedlungsräumen. Daher lassen sich zwar auf Böden mit großer Fruchtbarkeit besonders 

hohe Erträge aus einer landwirtschaftlichen Nutzung erzielen, gleichzeitig sind auf diesen sied-

lungsnahen Standorten aber auch die Erträge einer siedlungswirtschaftlichen Nutzung sehr hoch. 

Somit lässt sich nicht eindeutig sagen, ob auf sehr fruchtbaren Böden die Vermeidungskosten des 

Verzichts auf Siedlungsentwicklung tatsächlich am geringsten sind. Analog lässt sich für Böden 

mit geringerer Fruchtbarkeit nicht zwangsläufig schlussfolgern, dass dort der Verzicht auf eine 
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Nutzung als Siedlungsfläche mit sehr hohen Vermeidungskosten einhergeht. Entscheidend für 

die Kosteneffektivität eines Instruments ist daher stets die Differenz aus beiden Ertragspotenzia-

len! Allerdings erhöht der andauernde Trend der Inanspruchnahme erstklassiger Böden für Sied-

lungszwecke langfristig die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion, da zunehmend wenig 

fruchtbare Böden bewirtschaftet werden müssen. Böden mit hoher Fruchtbarkeit sind daher be-

vorzugt von zusätzlicher Besiedelung freizuhalten, was zur Stützung der Aussage von Kriterium 2 

beiträgt. 
 

Es gibt aber auch Flächennutzungsformen, die in überragendem Maße auf das lokale Bodenfunk-

tionspotenzial eines Standorts angewiesen sind. Dazu gehören beispielsweise Böden, die für den 

Ressourcenschutz oder die Erhaltung der Biodiversität „essentiell“ benötigt werden. „Essentiell“ 

bedeutet, dass diese Böden unverzichtbare Funktionen wahrnehmen und daher keinem ökono-

mischen Abwägungskalkül unterworfen werden sollten. Hier spielen die ökologischen Funkti-

onspotenziale eines Bodens eine herausragende Rolle, da für solche Flächennutzungsformen nur 

Böden in Betracht kommen, die die für das jeweilige Schutzziel benötigten speziellen Eigenschaf-

ten in sich tragen, zum Beispiel Lebensräume für zu schützende Arten bieten (Wätzold und 

Schwerdtner 2004: 330) oder die Grundwasserreinigung in einem Aquifer oder die Regenwasser-

rückhaltung in einer Aue leisten. Diese Böden sind von Besiedelung grundsätzlich freizuhalten, 

da hier davon ausgegangen werden kann, dass der gesellschaftliche Nutzen aus dem Erhalt der 

Natürlichkeit dieser ausgewählten Standorte höher ist, als die Erträge ihrer Nutzung als Sied-

lungsflächen. Übersetzt in die hier entwickelte ökonomische Terminologie der Produktionskos-

ten zeichnen sich solche Böden durch negative Produktionskosten (folglich gesamtwirtschaftliche 

Erträge) des Verzichts auf eine siedlungswirtschaftliche Nutzung aus. Jedoch führen die öffentli-

chen Gutseigenschaften der im Rahmen naturnaher Nutzungen erbrachten Leistungen dazu, dass 

für ihre Inanspruchnahme keine Zahlungsbereitschaft der Konsumenten abgeschöpft werden 

kann. Folglich generieren diese Flächennutzungsformen nur geringe oder gar keine privat aneig-

nungsfähige Erträge für den Grundstückseigentümer, so dass der Verzicht auf andere Flächen-

nutzungsformen mit relativ hohen individuellen Vermeidungskosten verbunden sein kann. Ein 

kosteneffektives Instrument muss daher nicht nur in der Lage sein, diese besonders wertvollen 

Böden zu identifizieren, sondern auch deren naturnahen Bodenfunktionen zu schützen. Ein drit-

tes Kriterium für die Beurteilung von Instrumenten zur Steuerung der Flächennutzung lautet 

also: 
 

Kriterium 3: Ein kosteneffektives Instrument zur Erreichung eines Flächenziels verhindert 

zusätzliche Siedlungsentwicklung auf den für den Natur- und Ressourcenschutz 

essentiellen Böden.  
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4.2.2. Heterogenität der Produktionskosten durch „induzierte Standorteigenschaften“ 
 

Wie bereits in Abschnitt 2.2.3.2 zu den Externalitäten von Flächennutzungen gezeigt, wird der 

mögliche Ertrag einer bestimmten Flächennutzung nicht nur von am jeweiligen Standort vorhan-

denen Bodenfunktionspotenzialen beeinflusst, sondern unterliegt zusätzlich Einflüssen durch die 

jeweilige Flächennutzung umliegender Böden. Dabei wurde zwischen nachbarschaftlichen und 

regionalen Effekten, die durch individuelle Flächennutzungsentscheidungen entstehen, sowie 

induzierten Effekten, die durch eine simultane Flächennutzungsentscheidung auf mehreren 

Standorten ausgelöst werden, unterschieden. Alle genannten Fälle haben Einfluss auf die am je-

weiligen Standort auftretenden Vermeidungskosten des Verzichts auf eine Nutzung des anthro-

pogenen Bodenfunktionspotenzials. 
 

Für die Erträge einer Siedlungsflächennutzung lässt sich dieser Zusammenhang anhand des be-

obachtbaren Gefälles der Baulandpreise demonstrieren. Baulandpreise und ihre Veränderung mit 

zunehmender Entfernung vom Kern bestehender Siedlungen hin zu peripheren Lagen sind ein 

Gradmesser für die aus einer Siedlungsnutzung erzielbare Rente. Mit zunehmender Entfernung 

von einem Stadtzentrum nehmen die Baulandpreise in Deutschland ab (Bundesamt für Bauwesen 

und Raumordnung 2004: 16 ff.). In der Baulandnachfrage spiegelt sich die relative Knappheit des 

Angebots der anthropogenen Trägerfunktion des Bodens an einem bestimmten Standort wider 

(Asian Development Bank 1997: 23). Die Ballung von Siedlungsaktivität bietet sowohl Agglome-

rationsvorteile für die privaten Bodennutzer durch die räumliche Nähe zahlreicher verschiedener 

wirtschaftlicher und sozialer Aktivitätspotenziale als auch positive Skaleneffekte für den Staat bei 

der Bereitstellung öffentlicher Infrastrukturleistungen. Eine siedlungswirtschaftliche Nutzung 

von Böden erbringt innerhalb eines bestehenden Siedlungsgebietes oder in seinem direkt angren-

zenden Umland in der Regel die höchsten Erträge. Dementsprechend ist die Vermeidung weite-

rer Siedlungsflächenausdehnung in diesen Gebieten mit höheren Kosten verbunden, als dies an 

einem durch geringe Baulandpreise gekennzeichneten peripheren Standort der Fall ist (Bento et 

al. 2006: 135 ff.). 
 

Zusätzlich zu diesem Stadt-Umland-Gefälle treten teilweise erhebliche großräumige Bauland-

preisunterschiede zwischen verschiedenen Regionen im Bundesgebiet auf (Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung 2004: 17). Auch hierfür sind nicht die lokalen Standorteigenschaf-

ten der vorhandenen Böden maßgebend, sondern vielmehr die Attraktivitätsvorteile bestimmter 

Gebiete aufgrund der hier geballten siedlungswirtschaftlichen Nutzung von Flächen und der vor-

handenen infrastrukturellen Ausstattung. So werden der regionale gewerbliche Siedlungsflächen-

bedarf und damit die Preise für gewerbliches Bauland durch die jeweilige Wirtschaftsstruktur und 

die hieraus resultierende Flächenproduktivität determiniert. Niedrige Baulandpreise und geringe 
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Flächenproduktivität lassen den Schluss zu, dass umfangreiche „stille Flächenreserven“ bestehen, 

die bei einem Verzicht auf ein zukünftiges Wachstum der Siedlungsflächen vergleichsweise kos-

tengünstig erschlossen werden können (Jakubowski und Zarth 2003: 193). Dies zeigt sich auch in 

der für die Bundesrepublik Deutschland ermittelbaren Flächenproduktivität für verschiedene 

Agglomerationsstufen. So ist die Flächenproduktivität in den hoch verdichteten urbanen Räumen 

im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch als in verstädterten Umlandregionen (Jakubowski und 

Zarth 2003: 188). Folglich sollte die im Rahmen der Erreichung des Siedlungsziels zulässige Flä-

cheninanspruchnahme eher in die Hochpreisregionen gelenkt werden. Damit ergibt sich ein vier-

tes Kriterium für die Beurteilung von Instrumenten zur Steuerung der Siedlungsentwicklung: 
 

Kriterium 4: Ein kosteneffektives Instrument zur Erreichung eines Flächenziels lenkt das zu-

lässige Siedlungsflächenwachstum auf Standorte mit den höchsten Baulandprei-

sen. 
 

Zu beachten ist allerdings zugleich, dass die in den Verdichtungsräumen vorhandenen innerstäd-

tischen Grünanlagen und die siedlungsnahen Natur- und Erholungsräume oft wichtige ökologi-

sche und soziale Ausgleichsleistungen für die Agglomerationsräume bieten. Dementsprechend 

trifft die oben für agrarische Gunsträume festgestellte Ambivalenz in der Bewertung auch auf die 

verbliebenen Freiräume im Siedlungsbestand und -umland zu. Obwohl diese Böden hohe sied-

lungswirtschaftliche Ertragspotenziale bieten, kann zugleich der gesellschaftliche Nutzen aus ih-

rer naturnahen Verwendung erheblich sein. Die teilweise erhebliche anthropogene Beeinflussung 

der Flächen verändert und verringert zwar das Angebot ihrer ökologischen Funktionspotenziale, 

dennoch können die verbleibenden Leistungen essentiellen Charakter für die Nutzung der direkt 

angrenzenden Flächen haben. Von daher muss die besondere Stellung dieser Grün- und Erho-

lungsflächen bei der Lenkung zukünftigen Siedlungsflächenwachstums berücksichtigt werden. 

Das fünfte Kriterium zur Beurteilung von Instrumenten zur Steuerung der Siedlungsentwicklung 

greift die Essentialität dieser Flächen auf: 
 

Kriterium 5: Ein kosteneffektives Instrument zur Erreichung eines Flächenziels schützt den 

Bestand innerstädtischer Grün- und Parkanlagen und sichert siedlungsnahe Erho-

lungs- und Freiräume. 
 

Dabei werden auch die Erträge naturnaher Flächennutzungen durch Externalitäten angrenzender 

Bodennutzungen beeinflusst. Beispielhaft mindern die von Verkehrswegen ausgehenden Störun-

gen durch Schadstoffemissionen oder Zerschneidungseffekte die Bedeutsamkeit von Freiräumen 

als Lebensraum ebenso wie das natürliche Landschaftsbild oder die Erholungsfunktion der be-

troffenen Flächen. Eine Ballung der Siedlungsaktivitäten bietet somit nicht nur die erwähnten 
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Agglomerationsvorteile und Skaleneffekte bei der Infrastrukturbereitstellung, sondern vermindert 

zugleich die negativen Auswirkungen von Bebauung auf die angrenzenden Böden (Theobald et 

al. 1997: 27 f.). Auch der Verkehrsaufwand und insbesondere die Leistungen des motorisierten 

Individualverkehrs sinken mit zunehmender Dichte der Siedlungsgebiete. Naturnahe Flächennut-

zungen sollten daher zu möglichst großen zusammenhängenden und störungsarmen Freiräumen 

verbunden und die Landschaftsfragmentierung durch das zulässige Siedlungsflächenwachstum 

nicht weiter beschleunigt werden. Das sechste Kriterium zur Beurteilung der Instrumente zur 

Steuerung der Siedlungsentwicklung lautet demnach: 
 

Kriterium 6: Ein kosteneffektives Instrument zur Erreichung eines Flächenziels erhält eine 

größtmögliche Freiraumstruktur, verhindert zusätzliche Landschaftsfragmentie-

rung und minimiert den durch die Siedlungsstruktur induzierten Verkehrsauf-

wand. 

 

4.2.3. Temporäre Heterogenität der Produktionskosten 
 

Bislang wurden die statischen Aspekte der Minimierung der Produktionskosten eines Flächenziels 

betrachtet. Jedoch können die Funktionspotenziale eines Bodens Veränderungen unterliegen, 

zum einen durch fortschreitende Bodenbildungsprozesse, zum anderen durch sich ändernde Flä-

chennutzungen angrenzender Böden (vgl. Abschnitt 2.3.2.3). Somit können sich die Vermei-

dungskosten einer siedlungswirtschaftlichen Nutzung eines Standorts im Zeitablauf ändern. Bei-

spielsweise wird die verbesserte Erreichbarkeit eines Standortes durch den Bau eines Verkehrs-

weges oder die Umwandlung einer Bergbaulandschaft in ein Naherholungsgebiet die Attraktivität 

eines Bodens als Siedlungsfläche steigern. Die ökosystemare Bedeutung einer naturnahen Nut-

zung kann demgegenüber durch fortschreitendes Siedlungsflächenwachstum oder die Zerschnei-

dungseffekte neuer Verkehrsinfrastruktur zukünftig schwinden. Darüber hinaus wirken auch von 

der Flächennutzung unabhängige Faktoren auf die Veränderbarkeit der Vermeidungskosten, zum 

Beispiel die demografische Entwicklung einer Region oder der Einfluss globaler Klimaänderun-

gen auf das Regulierungs- und Lebensraumpotenzial von Böden (zum letztgenannten Aspekt 

siehe Köck 2007: 399 f.). Kosteneffektive Instrumente müssen auf diese Veränderungen reagie-

ren, um auch in dynamischer Hinsicht die für eine Siedlungsentwicklung geeigneten Standorte 

bzw. die Ausschlussflächen zukünftiger Siedlungsentwicklung identifizieren zu können (Gawel 

1991: 21 f.). Zu fragen ist daher, welche Faktoren die Vermeidungskosten eines bestimmten 

Standorts in dynamischer Hinsicht beeinflussen. 
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Betrachtet man zunächst die Erträge aus einer Nutzung als Siedlungsstandort, kann sich eine 

Veränderung der Rentabilität im Zeitverlauf vor allem durch eine Änderung der induzierten 

Standorteigenschaften ergeben (Costello und Polasky 2004: 170). Bei Bevölkerungswachstum 

werden durch sich ausdehnende Siedlungsflächen und fortschreitenden Ausbau der Verkehrsinf-

rastruktur auch peripher gelegene Standorte für eine siedlungswirtschaftliche Nutzung rentabel. 

Zeitgleich steigen mit einer dichteren Besiedelung der existierenden städtischen Strukturen auch 

die negativen Urbanisierungsfolgen, so dass die Nachfrage nach ländlichen und naturnah gelege-

nen Siedlungsflächen am Rand der Städte steigen wird. In Folge dieser Entwicklungen werden 

sich die Baulandpreise zwischen der Stadt und dem angrenzenden Umland nach und nach anglei-

chen und die Anzahl der Standorte mit hohem siedlungswirtschaftlichem Ertragspotenzial anstei-

gen. In wachsenden Regionen steigen somit die Produktionskosten des Verzichts auf zusätzliche 

Siedlungsflächennutzung mit der Zeit. Auf der anderen Seite können Bevölkerungsrückgänge die 

Leerstandsquote bestehender Bebauung erhöhen und die siedlungswirtschaftlichen Erträge redu-

zieren. Mit der höheren Verfügbarkeit erschlossener Siedlungsstandorte innerhalb bestehender 

städtischer Strukturen sinkt die Nachfrage nach neuen Siedlungsflächen am Stadtrand. Die Pro-

duktionskosten zur Erreichung des Flächenziels werden folglich abnehmen. Als Anforderung an 

Instrumente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung ergibt sich somit: 
 

Kriterium 7: Ein kosteneffektives Instrument zur Erreichung des Flächenziels berücksichtigt 

dynamische Veränderungen und lenkt zukünftiges Siedlungsflächenwachstum auf 

wachsende Regionen. 
 

Einen besonderen Einfluss auf die Höhe der Produktionskosten unterlassener Siedlungsflächen 

übt die Vornutzung eines Bodens aus. Die Erschließung einer Fläche zur Nutzung ihrer Träger-

funktion geht zumeist mit schwerwiegenden Eingriffen in die natürliche Bodenstruktur einher. 

Folglich sind die ökologischen Bodenfunktionen nur noch eingeschränkt nutzbar oder gar irre-

versibel zerstört (vgl. Abschnitt 3.3.1). Selbst nach Entsiegelung und Renaturierung einer ehema-

ligen Siedlungsfläche bleiben oft irreversible Veränderungen des natürlichen Bodenfunktionspo-

tenzials bestehen. Das heißt, auch ein revitalisierter ehemaliger Siedlungsstandort wird in aller 

Regel nicht das Leistungsspektrum eines zuvor naturnah genutzten Bodens erreichen. Für eine 

Nutzung als Siedlungsfläche spielt hingegen die Vornutzung kaum eine Rolle, da die Trägerfunk-

tion nur wenig vom ökologischen Bodenfunktionspotenzial abhängt. Je naturnäher jedoch die 

zukünftige Flächennutzung sein soll, je größer folglich die Bedeutung des ökologischen Boden-

funktionspotenzials ist, desto negativer macht sich die mit einer Vornutzung als Siedlungsfläche 

verbundene anthropogene Überformung der natürlichen Bodenstruktur bemerkbar. Folglich soll-

te ein kosteneffektives Instrument die Vornutzung eines Bodens berücksichtigen und zukünftige 
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Siedlungsaktivität auf bereits zuvor intensiv anthropogen genutzte Standorte lenken. Kriterium 8 

greift diese Anforderung wie folgt auf: 
 

Kriterium 8: Ein kosteneffektives Instrument zur Erreichung eines Flächenziels lenkt die zuläs-

sige Flächeninanspruchnahme in den Siedlungsbestand oder auf ehemalige und 

derzeit ungenutzte Siedlungsstandorte. 

 

4.2.4. Zwischenfazit: Einflussfaktoren der Produktionskosten eines Flächenziels 
 

Das Kriterium der Kosteneffektivität zur Auswahl umweltpolitischer Instrumente verlangt die 

Realisierung des Umweltqualitätsziels mit dem geringsten gesellschaftlichen Ressourcenaufwand. 

In den vorstehenden Ausführungen wurden zunächst die Produktionskosten für die Erreichung 

eines Flächenziels untersucht. Die Produktionskosten der Begrenzung zukünftigen Siedlungsflä-

chenwachstums bestehen in dem entgangenen Ertrag der zusätzlichen Nutzung des anthropoge-

nen Bodenfunktionspotenzials. Die verursachten Einbußen entsprechen der Differenz zwischen 

dem Ertrag der siedlungswirtschaftlichen Nutzung und dem Ertrag der nächst besten, das ökolo-

gische Bodenfunktionspotenzial erhaltenden Flächennutzung. Zur Minimierung der Produkti-

onskosten des Flächenziels sollte Siedlungsflächenwachstum folglich dort erfolgen, wo sie mit 

dem höchsten gesellschaftlichen Nettonutzen einhergeht. Der Staat steht damit vor einem dualen 

Regulierungs- und Informationsproblem, da für die Abschätzung der Vermeidungskosten sowohl die 

siedlungswirtschaftlichen Ertragspotenziale als auch der Nutzen aus einer naturnahen Nutzung 

eines Standorts bestimmt werden müssen. Übersetzt in die umweltökonomische Terminologie 

liegen demnach sowohl standort-individuell heterogene Vermeidungs- als auch standort-

individuell heterogene Schadenskosten der Flächeninanspruchnahme vor. Eine Abschätzung der 

mit einer Nutzung der Trägerfunktion von Böden verbundenen Vor- und Nachteile muss daher 

für jeden einzelnen Standort separat erfolgen. Angesichts des großen Informationsbedarfs zur 

Bestimmung der kosteneffektiven Allokation wird deutlich, dass eine wesentliche Aufgabe für die 

flächenpolitischen Steuerungsinstrumente in der Generierung und Verarbeitung von Informatio-

nen über diese lokalen Besonderheiten besteht. 
 

Zur Annäherung an die kosteneffektive Verteilung des im Rahmen des Flächenziels zulässigen 

Siedlungsflächenwachstums wurden vor diesem Hintergrund fünf Auswahlkriterien entwickelt 

(Kriterien 2 bis 6). Da die Vermeidungskosten des Verzichts auf Siedlungsentwicklung auch dyna-

misch variabel sind, muss ein kosteneffektives Instrument auf diese veränderlichen Rahmenbe-

dingungen reagieren können und auch im Zeitablauf die am besten geeigneten Böden und Stand-

orte für die zulässige Flächeninanspruchnahme auswählen (Kriterien 7 und 8).  
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4.3. Governance-Kosten 
 

Zweite Kategorie der mit einer instrumentellen Umsetzung eines Flächenziels verbundenen Auf-

wendungen sind die Governance-Kosten einer bestimmten Regelungsstruktur. Sie repräsentieren 

die Kosten politischer Steuerung, die sich analog zur im dritten Kapitel dieser Arbeit verwandten 

Definition von Transaktionskosten als Folge von Informationsdefiziten beschreiben lassen, die in 

den Phasen der politischen Abstimmung über und der administrativen Umsetzung einer be-

stimmten Steuerungsstruktur auftreten (Dahlman 1979: 148; North 1990: 29). Zu ihnen zählen 

somit alle Kosten, die von der Informationsbeschaffung zur Problemdefinition über die konkrete 

Gestaltung eines entsprechenden Instruments bis hin zu den Umsetzungs-, Vollzugs- und Kon-

trollkosten der jeweiligen Regelung reichen. Dass diese Kosten je nach angewendetem Instru-

ment unterschiedlich sein können, zeigen einschlägige Studien für verschiedene umweltpolitische 

Anwendungsfelder (vgl. u. a. Malik 1992; Rorstad et al. 2007; Solomon 1999; Thompson 1999; 

Whitby und Saunders 1996). Ihre explizite Berücksichtigung erlaubt eine realitätsnähere Abbil-

dung der umweltpolitischen Praxis und der im politischen Prozess entstehenden Widerstände 

und Reibungsverluste instrumenteller Gestaltungsvorschläge (Solomon 1999: 382 ff.; Sterner 

2003: 193). Ihre Berücksichtigung hat somit Einfluss auf das zu wählende umweltpolitische In-

strument und kann zu dem Schluss führen, vollständig auf eine Regulierung zu verzichten, wenn 

die mit ihr verbundenen Governance-Kosten höher sind als die erzielbaren Wohlfahrtsgewinne 

durch die angestrebte Korrektur der Fehlallokation im unregulierten Zustand (McCann und 

Easter 1999: 402; McKean 1980: 289). 
 

Für die siedlungspolitische Steuerung kann auf eine vergleichende quantitative Analyse von 

Governance-Kosten noch nicht zurückgegriffen werden, daher sollen hier in Anlehnung an be-

stehende Untersuchungen in anderen Anwendungsfeldern eine Klassifizierung und eine Systema-

tisierung der Einflussfaktoren der Governance-Kosten von Instrumenten zur Erreichung eines 

Flächenziels erarbeitet werden. 

 

4.3.1. Einflussfaktoren der absoluten Höhe von Governance-Kosten 
 

Die Bedeutung von Transaktionskosten für das Allokationsergebnis bestimmter eigentumsrecht-

licher Arrangements ist schon seit der grundlegenden Arbeit von Coase (1960) anerkannt. Trans-

aktionskosten wurden in privatrechtlichen Vertragsbeziehungen analysiert. Der Arbeit von Willi-

amson (1985: 52 ff.) folgend sind demnach drei Eigenschaften für die Höhe von Transaktions-

kosten maßgebend: 

(1) die Spezifität der zu regulierenden Ressource,  
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(2) die Häufigkeit von Transaktionen und  

(3) der Grad der Unsicherheit der möglichen Ergebnisse einer bestimmten Handlung.  
 

Obwohl ursprünglich nicht auf die Untersuchung politischer Transaktionen bezogen, liefern die-

se Eigenschaften hilfreiche Anregungen sowohl für die Analyse von Transaktionskosten beste-

hender instrumenteller Arrangements, als auch für die Abschätzung der Set Up-Kosten der politi-

schen Steuerung bei der Einführung neuer flächenpolitischer Instrumente. 
 

(1) Je spezifischer die zu regulierende Ressource, desto spezifischer müssen die dafür entwickel-

ten Regelungsstrukturen ausgeformt sein und desto höher sind die mit solchen Instrumenten 

verbundenen Governance-Kosten. Dieser Zusammenhang ist insbesondere in Bezug auf den 

Schutz des ökologischen Bodenfunktionspotenzials eines Standortes relevant, da dieses Funkti-

onspotenzial auf Grund seiner Abhängigkeit von der natürlichen Bodenstruktur und den kom-

plexen ökosystemaren Zusammenhänge, auf denen die bodenbildenden Prozesse beruhen, ein 

äußerst spezifisches Schutzgut verkörpert. Entsprechende Maßnahmen müssen daher auf einer 

einzelfallbezogenen Analyse beruhen, da nur geringe Möglichkeiten zur Ausformung von Regu-

lierungsroutinen bestehen (Rorstad et al. 2007: 2). 
 

(2) Die Häufigkeit einer Transaktion beeinflusst die Höhe der Transaktionskosten durch Skalen-

effekte und Erfahrungswerte. Je häufiger eine bestimmte Regelungsstruktur durchlaufen wird, 

desto eher lassen sich Handlungsroutinen ausarbeiten und desto sicherer vermutliche Regelungs-

ergebnisse vorherbestimmen. Deswegen ist die Häufigkeit eines Regelungsdurchlaufs negativ mit 

den marginalen Governance-Kosten des Instrumenteneinsatzes korreliert. 
 

(3) In Bezug auf die Unsicherheit von Ergebnissen bestimmter Handlungen bezieht sich William-

son (1985: 58) vor allem auf die Gefahr opportunistischer Verhaltensweisen von Vertragspart-

nern, die hohe und kostenintensive Sicherungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Vertragserfül-

lung erforderlich machen. Unsicherheit kann aber auch hinsichtlich der mit einer bestimmten 

Regelungsstruktur verbundenen Zielerreichung bestehen und Auswirkungen auf die Höhe der 

Governance-Kosten eines bestimmten Instruments haben. In Verbindung mit der hohen Spezifi-

tät des lokalen Bodenfunktionspotenzials müssen Regelungsstrukturen mit zusätzlichen Mecha-

nismen (z. B. Anpassung im Zeitablauf, Nachbesserungen, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen) 

unterstützt werden, um die Variabilität möglicher Steuerungsergebnisse zu verringern. Denn mit 

fehlerhaften Regelungsstrukturen drohen angesichts des irreversiblen Verlustes ökologischer Bo-

denfunktionspotenziale hohe Folgekosten fehlerhafter Entscheidungen. Diese zusätzlichen Siche-

rungsmechanismen sind aber ihrerseits mit erneuten politischen Verhandlungen und administra-
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tiven Umsetzungsprozessen verbunden, so dass die Governance-Kosten von Regelungsstruktu-

ren mit unsicherem Zielerfüllungsgrad sehr hoch sein dürften. 
 

Kosteneffektive Steuerungsinstrumente zur Erreichung eines Flächenziels wären demnach so zu 

gestalten, dass sie zu (1) unspezifischen und (2) häufigen Entscheidungsfällen in möglichst stan-

dardisierter Form und zu (3) sicheren Ergebnissen hinsichtlich der Zielerreichung und des Ver-

haltens der Regelungsadressaten führen. Alle diese Anforderungen werden in dem in der Folge zu 

entwickelnden Anforderungskatalog wieder aufgegriffen, allerdings soll dabei ein alternativer 

Analyserahmen gewählt werden, der im Folgenden näher beschrieben wird. Denn für eine ver-

gleichende Untersuchung von instrumentellen Optionen zur Umsetzung eines Flächenziels ste-

hen weniger die absolute Höhe der Governance-Kosten im Interessenmittelpunkt, sondern viel-

mehr die Kostenunterschiede zwischen verschiedenen Instrumenten in den beiden betrachteten 

Kategorien. 

 

4.3.2. Einflussfaktoren der relativen Höhe von Governance-Kosten 
 

Einen für die Untersuchung verschiedener instrumenteller Optionen zur Umsetzung eines Flä-

chenziels besser geeigneten Zugang zur Analyse von Governance-Kosten bieten die Betrachtung 

des Zeitpunktes und der Dauer ihrer Entstehung und die Frage der Kostenträgerschaft. Gover-

nance-Kosten sind im Gegensatz zu den Produktionskosten nicht oder mindestens nicht voll-

ständig von den Regelungsadressaten zu tragen, sondern fallen (auch und vor allem) bei den am 

politischen Prozess und an der administrativen Umsetzung eines umweltpolitischen Eingriffs 

Beteiligten an. Sie lassen sich in zeitlicher Hinsicht in laufend zu tragende Transaktionskosten 

und einmalig anfallende Set Up-Kosten unterscheiden (Furubotn und Richter 1997: 47 f.) (vgl. 

Tab. 4-1). 
 

Bereits die traditionelle umweltökonomische Instrumentenanalyse hat die Bedeutung laufender 

Transaktionskosten in Form notwendiger Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen erkannt 

(vgl. Becker 1968; Cohen 1999; Harford 1978; Malik 1992; Schmutzler und Goulder 1997). So 

werden unter dem Stichwort der administrativen Praktikabilität die Informationsvoraussetzungen 

und die Flexibilität umweltpolitischer Regulierung angesichts sich dynamisch wandelnder Rah-

menbedingungen analysiert (Gawel 1991: 23). Unter die laufenden Transaktionskosten zählen 

ferner alle Aufwendungen, die für die Überwachung und Einhaltens des regelkonformen Verhal-

tens der adressierten Akteure anfallen, bzw. jene Kosten, die durch nicht-konformes Verhalten 

der Akteure unter der jeweiligen instrumentellen Struktur verursacht werden (Ostrom et al. 1993: 

120).  
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Tab. 4-1: Laufende und einmalige Governance-Kosten einer Regelungsstruktur. 
 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an McCann et al. (2005: 533). 
 

Zusätzlich zu dieser ersten Teilgruppe umfassen die hier betrachteten Governance-Kosten auch 

sog. Set Up-Kosten (vgl. Tab. 4-1). Diese sind einmalig anfallende, mit der für die Problemdefi-

nition, der politischen Durchsetzung sowie der Implementation des Instruments verbundene 

Kosten (Birner und Wittmer 2004: 669 f.)17. Die beide Teilgruppen der Governance-Kosten und 

die sie beeinflussenden Faktoren sollen nun näher herausgearbeitet und – analog zum Vorgehen 

bei den Produktionskosten des Flächenziels – zu Auswahlkriterien verdichtet werden. 

 

4.3.3. Laufende Transaktionskosten siedlungspolitischer Regulierung 
 

Laufende Transaktionskosten fallen zunächst einmal in Form des Vollzugsaufwands einer Regu-

lierung, sowohl (1) bei der staatlichen Administrative als auch (2) bei den Regelungsadressaten an 

(vgl. dazu Abschnitt 4.3.3.1). Da die Einhaltung der Regulierung eine Überwachung und Kontrol-

le der Normadressaten voraussetzt, fallen weitere Kosten an (vgl. dazu Abschnitt 4.3.3.2). Aus 

einer mangelhaften Regeleinhaltung der Akteure können eine Schwächung des dem umweltpoliti-

schen Instrument zu Grunde liegenden Allokationsmechanismus und damit weitere Kosten resul-

tieren (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.3.3). 

  

                                                 
17  Teilbereiche dieser Kosten werden von den Überlegungen der traditionellen umweltökonomischen Instrumen-

tenanalyse zur politischen Durchsetzbarkeit eines Instruments berührt, die auf der Theorie der Neuen Politi-
schen Ökonomik aufbauen (Horn 1995: 7 ff.; Kirchgässner und Schneider 2001: 4 ff.; Sterner 2003: 194 ff.). 
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4.3.3.1. Laufender Vollzugsaufwand einer Regelungsstruktur 

Laufender Vollzugsaufwand der Administrative 

Die laufenden Administrationskosten umfassen alle Aufwendungen, die für die Gewährleistung 

der Funktionstüchtigkeit des gewählten Instruments zur Umsetzung eines Flächenziels anfallen. 

Dabei sind zum einen die dauerhaft für den Instrumenteneinsatz benötigten institutionellen 

Strukturen gemeint, die sowohl technisch als auch personell unterhalten werden müssen 

(Knüppel 1989: 86 ff.). Beispielsweise sorgen einzelfallbezogene Genehmigungen von Siedlungs-

entwicklungen für hohe laufende Administrationskosten (Informationen, Bewertung, Entscheid), 

da jedes einzelne Vorhaben individuell evaluiert werden muss. Zum anderen rücken hier jene 

administrativen Kosten in den Fokus, die durch eine notwendige Anpassung der Regulierung an 

veränderte Rahmenbedingungen verursacht werden (Gawel 1991: 23; Schürmann 1978: 460; 

Stamer 1976: 33 f.). Werden beispielsweise zukünftig detaillierte Informationen über die durch 

eine Siedlungsnutzung verursachte Schädigung angrenzender Böden oder die Bedeutung einer 

bestimmten natürlichen Regelungsfunktion für das umliegende Gebiet bekannt, kann dies eine 

Änderung der Allokation der Flächeninanspruchnahme nach sich ziehen. Instrumente, die flexi-

bel auf eine solche Änderung der Rahmenbedingung reagieren, sind gegenüber Eingriffen, bei 

denen eine Änderung der Allokationsregeln hohe politisch-administrative Transaktionskosten 

verursachen, zu bevorzugen. Damit ergibt sich als neuntes Kriterium zur Beurteilung von sied-

lungspolitischen Instrumenten: 
 

Kriterium 9: Ein kosteneffektives Instrument zur Umsetzung des Flächenziels verursacht ge-

ringe laufende administrative Kosten und lässt sich leicht an geänderte Rahmen-

bedingungen der Allokation der Flächennutzung anpassen. 

 

Laufender Vollzugsaufwand der Regelungsadressaten 

Vollzugsaufwand entsteht jedoch nicht ausschließlich bei der staatlichen Administrative, sondern 

auch bei den Regelungsadressaten. Komplexe Regulierungsmuster laufen Gefahr, den betroffe-

nen Akteuren hohe Informations- und Mitwirkungslasten aufzubürden, die die gesellschaftlichen 

Wohlfahrtsgewinne aus dem erhöhten Effizienzniveau der Ressourcennutzung überkompensie-

ren können. So wird der durch die Mitwirkungspflichten verursachte Wert des Arbeitsaufwandes 

der Steuerpflichtigen bei der Abwicklung des US-Steuersystems auf jährlich etwa 90 Milliarden 

US-Dollar geschätzt (Williams 1995: 324). 
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Unterschiedliche Regulierungsmuster stellen verschieden hohe Anforderungen an die Mitwir-

kungspflicht der Regelungsadressaten und können daher verschieden hohe Vollzugskosten mit 

sich bringen. Die theoretischen Produktionskostenvorteile eines Instruments kommen nicht voll-

ständig zum Tragen, wenn mit der Ausschöpfung des Verhaltensspielraums hohe Transaktions-

kosten für die Akteure verbunden sind (Bohi 1994: 25 ff.; Machemer und Kaplowitz 2002: 781; 

Tripp und Dudek 1989b: 374 ff.; Winebrake et al. 1995: 252 ff.). So sind beispielhaft die für die 

Luftreinhaltepolitik mittels Emissionshandel prognostizierten möglichen Sparpotenziale bei den 

Emittenten nicht erreicht worden, auch wenn die tatsächlichen Kosteneinsparungen gegenüber 

einer rein ordnungsrechtlichen Regulierung beträchtlich waren (Burtraw 1996: 79 ff.; Ellerman 

2005: 79 f.; Tietenberg 1985: 38 ff.)18. In einem Handelssystem mit Wasserverschmutzungsrech-

ten für das Lake Dillon-Reservoir in Colorado, USA fand ein erster Austausch erst 17 Jahre nach 

Auflage des Programms statt. Maßgeblicher Grund waren die hohen Transaktionskosten, die mit 

einer Übertragung der Rechte verbunden sind (Hahn und Hester 1989a: 393 ff.; Woodward 2003: 

237)19. Daher ist das Kriterium 10 wie folgt zu formulieren: 
 

Kriterium 10: Ein kosteneffektives Instrument zur Umsetzung des Flächenziels verursacht ge-

ringe Vollzugskosten bei den Regelungsadressaten. 

 

4.3.3.2. Laufende Transaktionskosten in Form von Überwachungs- und Kontrollkosten 
 

Weitere Belastungen entstehen, da nicht von vornherein sichergestellt ist, dass die für eine Flä-

chennutzungsentscheidung verantwortlichen Akteure die umweltpolitisch gesetzte Regulierung 

auch erfüllen werden (Wätzold und Schwerdtner 2004: 330). Vielmehr werden sich rationale 

Normadressaten nur solange an die auferlegten Anpassungspflichten halten, wie die dadurch ver-

ursachten Kosten geringer sind als die Differenz aus den Vorteilen der Regelumgehung und den 

mit der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung gewichteten Sanktionskosten des Regelverstoßes 

(Cohen 1999: 47). Unterstellt man diese Verhaltensannahme, kann die Regeleinhaltung entweder 

durch eine Erhöhung des Sanktionsniveaus, der Intensivierung der Überwachung und damit der 

Erhöhung der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Regelverstoßes oder durch Schließung 

                                                 
18  Auch bei den ersten Versuchen, die US-Luftreinhaltepolitik mittels Bubble-Policy zu flexibilisieren, zeigte sich 

die Auswirkung unterschiedlich hoher Vollzugskosten. So wurden Bubbles auf nationaler Ebene deutlich häufi-
ger genutzt als auf bundesstaatlicher Ebene. Der Genehmigungsprozess auf nationaler Ebene umfasste weniger 
Genehmigungsstufen und war damit weniger zeit- und kostenaufwendig für die Emittenten (Hahn und Hester 
1989b: 128). 

19  Ein weiteres prominentes Beispiel aus dem Bereich der Instrumente zur Wasserreinhaltung ist das Fox River 
Trading Programm, Wisconsin, USA, in dem zu Beginn auf Grund hoher Transaktionskosten keine Handelsak-
tivität zu verzeichnen war und das dementsprechend die Hoffnung auf einen effizienteren Umweltschutz nicht 
erfüllen konnte (Cason und Gandgadharan 2003: 147; Hahn und Hester 1989a: 392 f.). 
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rechtlicher Regelungslücken, die zu einer sichereren Identifikation und Verurteilung einer Rege-

lumgehung beitragen, gesteigert werden (vgl. Becker 1968).  
 

Das Hauptproblem bei der Überwachung der Regelungsadressaten liegt in den Informationser-

fordernissen und -bedürfnissen der Kontrollbehörde, die das tatsächliche Verhalten der Akteure 

überwachen muss. Um Regelverstöße ahnden zu können, muss die Kontrollbehörde den Verstoß 

überhaupt erkennen und lokalisieren, das heißt einem Akteur zweifelsfrei zuordnen können 

(Tietenberg 1985: 169). Mit einer steigenden Anzahl von zu überwachenden Akteuren wird sich 

dieser Kontrollaufwand zusätzlich erhöhen (McKean 1980: 285). 
 

Als problematisch erweist sich hierbei weniger die bloße Feststellung der Umweltinanspruch-

nahme, wie dies beispielsweise bei der Emission von Schadstoffen der Fall ist. Ob eine Fläche für 

Siedlungszwecke genutzt wird, ließe sich beispielsweise mit automatisierten Überwachungsmaß-

nahmen, wie Luftbildauswertungen, vornehmen (vgl. Bizer und Bergmann 1998; Yang und Lo 

2002). Größere Schwierigkeiten sind hingegen bei der Bestimmung der standörtlichen Produkti-

onskosten des Bodenschutzes zu erwarten, die sich nur über eine aufwendige Erfassung aller 

Einflussfaktoren (natürliche und induzierte Standorteigenschaften) bestimmen lassen. Dies ist 

aber notwendig, da sich nur dann die Vorteilhaftigkeit der Inanspruchnahme naturnaher Flächen 

für Siedlungszwecke beurteilen lässt. 
 

Die Höhe der Kontroll- und Überwachungskosten für die Erreichung des Flächenziels hängt 

somit maßgeblich von den Ressourceneigenschaften der Böden ab. Die Heterogenität sowohl der 

Schadens- als auch der Vermeidungskosten der Siedlungsentwicklung erfordert eine kleinräumige 

Entscheidung über die Vorteilhaftigkeit der Erschließung einer Bodenfläche für Siedlungs- oder 

Verkehrszwecke. Es kann angenommen werden, dass hierbei unterschiedliche Informationsas-

ymmetrien vorliegen. Einerseits wird das ökologische Funktionspotenzial eines Bodens besser 

auf einer überlokalen Skala wahrgenommen. Da diese Bodenfunktionen die Eigenschaften öf-

fentlicher Güter besitzen und mit ihrer Nutzung positive externe Effekte verbunden sind, werden 

lokale Akteure das ökologische Funktionspotenzial von Böden nur ungenügend in ihren Flä-

chennutzungsentscheidungen berücksichtigen. Andererseits kann jedoch angenommen werden, 

dass lokale Akteure besser über das anthropogene Entwicklungspotenzial eines spezifischen 

Standorts bzw. über die exakten Kosten möglicher Anpassungsoptionen an Entwicklungsbe-

schränkungen vor Ort, z. B. Umnutzungen oder Nachverdichtungen der Bausubstanz, informiert 

sind. Das zur Anwendung gelangende Instrument muss in seiner Ausgestaltung diesem Informa-

tionsbedarf und den vorliegenden Asymmetrien durch Anreize zur Offenlegung und Kapazitäten 

zur Verarbeitung vorhandener Informationen gerecht werden (Gawel 1993: 608). Der zu Grunde 

liegende Allokationsmechanismus sollte daher möglichst transparent sein und die notwendigen 
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Information auch der Kontrollbehörde zugänglich machen, damit diese das Nutzen-Kosten-

Verhältnis der Siedlungsentwicklung überprüfen kann20. Damit ergibt sich als Kriterium 11: 
 

Kriterium 11: Ein kosteneffektives Instrument zur Umsetzung des Flächenziels beinhaltet einen 

transparenten Abwägungsmechanismus, der alle vorliegenden Informationen be-

rücksichtigt und der Kontrollbehörde die benötigten Informationen über die 

Auswirkungen einer Siedlungsentwicklung übermittelt. 

 

4.3.3.3. Folgekosten mangelhafter Regeleinhaltung 
 

Je höher die für eine erfolgreiche Kontrolle der Regeleinhaltung anfallenden Kosten sind, desto 

geringer werden die Überwachungsmaßnahmen der Behörde bei einem gegeben Budget sein und 

desto größer sind die Spielräume der Regelungsadressaten zur Umgehung von und Nichtanpas-

sung an Regelungen (Gawel 1993: 605 ff.). Insbesondere die Heterogenität des gegebenen Bo-

denfunktionspotenzials und der induzierten Standorteigenschaften macht eine lückenlose Über-

prüfung dieser Potenziale und Eigenschaften nur mit prohibitiv hohen Überwachungskosten 

möglich. Daher ist zwischen aus einem unvollständigen Monitoring resultierenden Ineffizienzen 

der Flächeninanspruchnahme und den Überwachungs- und Kontrollkosten abzuwägen (McKean 

1980: 276 ff.). 
 

Ein Regelverstoß einzelner Akteure gegen das siedlungspolitische Instrument führt dazu, dass das 

Flächenziel nicht erreicht wird. Es werden mehr Flächen für Siedlungszwecke in Anspruch ge-

nommen und damit mehr ökologische Bodenfunktionspotenziale zerstört, als für die Einhaltung 

des Flächenziels zulässig wäre. Das Eingangskriterium der ökologischen Treffsicherheit eines 

siedlungspolitischen Instruments ist gefährdet. Dies gilt jedoch für jedes Instrument gleicherma-

ßen, solange die Möglichkeit und Attraktivität nicht-konformen Verhaltens unabhängig von dem 

zur Anwendung gelangenden Instrument ist. Dies soll hier jedoch nicht Gegenstand näherer Be-

trachtung sein. 
 

Denn selbst unter Einhaltung dieser Prämisse kann das nicht-regelkonforme Verhalten eines Ak-

teurs die Anpassung aller anderen Akteure beeinflussen und verstärkte Rückkopplungen auf die 

Erreichung des Umweltqualitätsziels auslösen (vgl. für verschiedene Beispiele aus der 

Luftreinhaltepolitik Harford 1978; Konishi 2005; Malik 1990; Schmutzler und Goulder 1997). So 

führt nicht-regelkonformes Verhalten in einem System handelbarer Emissionsrechte zu einer 

                                                 
20  Unter diesen Bedingungen haben bspw. kooperative Ansätze Vorteile gegenüber hierarchischen Steuerungsmus-

tern, da Informationsasymmetrien eher überwunden werden können (Hagedorn et al. 2002: 18). 
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stärkeren Zielabweichung als bei Emissionssteuern oder ordnungsrechtlichen Auflagen, da im 

Zertifikatesystem nicht nur die zusätzlichen Emissionen des verstoßenden Akteurs sondern auch 

der im Rahmen der noch verfügbaren Emissionsrechte legale Schadstoffausstoß die Zielerrei-

chung belasten. Bei Steuern und Ordnungsrecht bleibt hingegen die Anreizsituation aller übrigen 

Akteure trotz des Regelbruchs unverändert. Folglich steigt die Umweltbelastung bei diesen In-

strumenten lediglich um die zusätzlichen Emissionen des nicht-regelkonform handelnden Ak-

teurs. Die möglichen Folgen eines nicht-regelkonformen Verhaltens sind daher in einem Zertifi-

katesystem schwerwiegender (Malik 1990: 104). Damit lässt sich Kriterium 12 wie folgt formulie-

ren: 
 

Kriterium 12: Ein kosteneffektives Instrument zur Umsetzung des Flächenziels setzt für die 

Akteure Rahmenbedingungen der Flächeninanspruchnahme, die möglichst unab-

hängig vom regelkonformen Verhalten eines anderen Akteurs sind. 

 

4.3.4. Einmalige Set Up-Kosten siedlungspolitischer Steuerung 
 

Neben den laufenden Transaktionskosten fallen auch Set Up-Kosten an, wenn ein umweltpoliti-

sches Instrument im politischen Prozess gestaltet und umgesetzt wird. Hierunter fallen neben 

den politischen Entscheidungsfindungskosten alle einmalig anfallenden Aufwendungen für die 

Schaffung der für den Instrumenteneinsatz notwendigen personellen und technischen Infrastruk-

tur. Sie stehen wegen ihres Fixkosten-Charakters außerhalb der laufenden Produktions- und 

Transaktionskosten siedlungspolitischer Instrumente. Die Set Up-Kosten verkörpern eine Ein-

gangshürde, die ein bestimmtes Instrument im umweltpolitischen Entscheidungsfindungsprozess 

überwinden muss, um überhaupt zu einer praktischen Anwendung zu gelangen. 
 

Set Up-Kosten resultieren einmal aus den bei den politischen Entscheidungsträgern anfallenden 

Informationsbedürfnissen zur Analyse des bei der hohen Flächeninanspruchnahme für Sied-

lungszwecke vorliegenden Steuerungsproblems. Daneben treffen verschiedenartige Instrumente 

auf unterschiedlich große Akzeptanz unter den Entscheidungsträgern oder erfordern eine unter-

schiedlich detaillierte Ausgestaltung im politischen Prozess. Die hiermit verbundenen Entschei-

dungsfindungskosten beschreiben den zur politischen Durchsetzung des Instruments nötigen 

Aufwand. Ein Teil dieser Kosten untersucht auch die traditionelle umweltökonomische Instru-

mentenanalyse, wenn von der Praktikabilität und politischen Durchsetzbarkeit bestimmter Rege-

lungsstrukturen gesprochen wird (vgl. beispielhaft Schürmann 1978: 459). Während diese Kosten 

weitgehend in der Legislative anfallen, sind aber auch von der Administrative und den Regelungs-
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adressaten einmalige Kosten für die Einrichtung der Vollzugsstruktur zu tragen (Stamer 1976: 

33). 
 

Für die nachfolgende Analyse sollen die Set Up-Kosten daher in zwei Kategorien unterteilt wer-

den: der Aufwand für die politische Durchsetzung eines Instruments (Abschnitt 4.3.4.1) sowie 

die Set Up-Kosten des Vollzugs (Abschnitt 4.3.4.2), die entweder bei der staatlichen Administra-

tive oder den Regelungsadressaten anfallen. Da auf die Vorteilhaftigkeit verschiedener instrumen-

teller Gestaltungen zur Erreichung des Flächenziels fokussiert werden soll, werden die Informa-

tionsbedürfnisse zur Problemdefinition nicht näher untersucht. Sie fallen instrumentenunabhän-

gig an und bilden daher auch kein Auswahlkriterium zur Bestimmung des am besten geeigneten 

umweltpolitischen Eingriffs. 

 

4.3.4.1. Kosten der politischen Durchsetzung eines Steuerungsinstruments 
 

Als erste Teilgruppe der Set Up-Kosten lässt sich der Aufwand für die politische Durchsetzung 

eines siedlungspolitischen Instruments abgrenzen. Unter diese Kategorie fallen alle Kosten im 

Zusammenhang mit der Entwicklung und Unterbreitung eines instrumentellen Lösungsvor-

schlags, seiner Verhandlung im politischen Prozess und schließlich der Verabschiedung durch die 

Legislative (Bonus und Häder 1998: 36; McCann et al. 2005: 534). 
 

Die Aufwendungen für die Ausarbeitung eines siedlungspolitischen Instruments hängen einer-

seits von den Informationsbedürfnissen ab, die die Ausformulierung des konkreten Vorschlags 

erfordert. Komplexe Regelungsstrukturen haben hier Nachteile gegenüber simplen und transpa-

renten Ansätzen. Andererseits kann eine komplexe Regelungsstruktur besser gegenüber politi-

schen Widerständen durchgesetzt werden, da sie einerseits weniger leicht in ihrer Verteilungswir-

kung zu überschauen ist und gleichzeitig durch die Einbringung verschiedener Ausnahme- und 

Sondertatbestände flexibel auf politische Widerstände reagieren kann. 
 

Die politischen Durchsetzungskosten eines Instruments werden maßgeblich durch die Aufwen-

dungen für Rent Seeking beeinflusst. Rent Seeking bezeichnet den Versuch der Regelungsadres-

saten, über Einflussnahme im politischen Prozess das Ergebnis des Instrumentenauswahl und  

-gestaltungsprozesses in ihrem Sinne zu verändern (Buchanan 1980: 3 f.). Rent Seeking ist ein 

permanenter Prozess, der jedoch in besonders starkem Maße auftritt, wenn eine Regulierung neu 

eingeführt wird. Daher sollen die Aufwendungen hierfür unter die Set Up-Kosten eines Instru-

ments gefasst werden.  
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Ziel des Rent Seeking der Regelungsadressaten ist es, die eigenen Anpassungslasten möglichst zu 

senken und somit die distributiven Wirkungen einer Reglementierung zu eigenen Gunsten zu 

verändern (Krueger 1974: 291). Dieses Verhalten wird immer dann besonders ausgeprägt sein, 

wenn durch eine Regulierung hohe ökonomische Renten geschaffen werden (Krueger 1974: 293 

ff.; Tullock 1967: 232). Rational handelnde Akteure werden folglich Ressourcen einsetzen, um 

durch eine entsprechende Einflussnahme auf die Regulierung diese Rente zu vereinnahmen21. Die 

Aufwendung von Ressourcen für Rent Seeking-Aktivitäten ist allerdings mit Opportunitätskosten 

verbunden, da die hier eingesetzten Ressourcen (Zeit, finanzielle Mittel, etc.) einer anderweitigen 

produktiven Nutzung entzogen werden (Tullock 1967: 230). Rent Seeking-Aufwendungen kön-

nen eine beachtliche Höhe erreichen, wie verschiedene empirische Abschätzungen verdeutlichen 

(vgl. u. a. Tollison 1997: 514 und die dort angegebenen Quellen). In Bezug auf die Steuerung der 

Flächennutzung zeigt Mills (1989), dass die in den USA verbreitete Steuerungsform der Zonie-

rung des Siedlungsgebietes in Zonen mit unterschiedlichen Entwicklungszwecken und -dichten 

starken Rent Seeking-Aktivitäten der betroffenen Grundeigentümer ausgesetzt ist. Eigentümer 

von Grundstücken, auf denen lediglich eine gering verdichtete und damit weniger ertragreiche 

Siedlungsentwicklung geplant ist, werden gegen den Zonen- und Entwicklungsdichtenplan oppo-

nieren, um auch in den Genuss der vollen Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Grundstücke zu ge-

langen. Der Wert der für das Rent Seeking eingesetzten Ressourcen kann die Vorteile einer effizi-

enteren Flächennutzung auf Grund der eingeführten Zonierung des Siedlungsgebietes überkom-

pensieren (Mills 1989: 9 f.). Folglich müsste eine Siedlungssteuerung stärker auf die Abschöpfung 

der durch die Zuteilung von Flächenentwicklungsmöglichkeiten entstehenden Renten abzielen 

oder aber durch einen strikten Vollzug die Einflussnahmemöglichkeiten der Regelungsadressaten 

und damit die Anreize für ein Rent Seeking minimieren (Tullock 1967: 232). Aus diesen Überle-

gungen lässt sich das Kriterium 13 ableiten: 
 

Kriterium 13: Ein kosteneffektives Instrument zur Umsetzung des Flächenziels minimiert die 

Auswirkungen des Rent Seeking-Verhalten der Regelungsadressaten auf die Kos-

ten der politischen Durchsetzung der Regelung. 
 

Daneben spielt die in einem Regelungsfeld bereits existente instrumentelle Struktur eine besonde-

re Rolle für die Durchsetzungskosten instrumenteller Optionen (Woerdman 2004: 267 f.). Re-

formvorschläge, die weite Bereiche der etablierten Steuerungsstruktur beibehalten, werden Vor-

teile gegenüber neuartigen und bei den Entscheidungsträgern unbekannten Regulierungsmustern 

haben. Die hierfür einschlägigen Diskussionen werden in der Ökonomik unter den Stichworten 

                                                 
21  Die Vorstellung eines permanenten und kompetitiven Rent Seeking-Spiels geht auf Posner (1975) zurück. In 

seinem Modell entsprechen die Aufwendungen für Rent Seeking exakt den dadurch erzielbaren Renten. 
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Pfadabhängigkeiten und institutionelle Lock In-Effekte geführt (vgl. u. a. Arthur 1989; David 

1985; North 1990)22. 
 

Die Theorie des institutionellen Wandels sucht nach Erklärungen für die Beobachtung, dass bei-

spielsweise marktanaloge Instrumente trotz ihrer theoretisch nachgewiesenen Überlegenheit in 

den Produktionskosten der Zielerreichung nur zaghaft Eingang in die umweltpolitische Praxis 

gefunden haben, und auch dann zumeist nur eingebettet in ein Geflecht weiterer ordnungsrecht-

licher Regeln (Gawel 1991: 15). Als wichtigste Erklärung gilt aus Sicht dieser Theorie die Pfadab-

hängigkeit umweltpolitischer Regulierung. Demnach haben sowohl die Administrative als auch 

Regulierte spezifische Investitionen in Human- und Sachkapital unternommen, um innerhalb des 

etablierten Regelungsrahmens nutzenmaximierend operieren zu können (North 1990: 95). Der 

formale Regelungsrahmen und die informellen Institutionen der Akteure bilden ein institutionel-

les Gleichgewicht, welches die Einführung neuer Mechanismen erschwert (Pappenheim 2001: 88 

f.). Die Gefahr der Entwertung der spezifischen Investitionen führt zu einem Verharren in inef-

fektiven oder ineffizienten institutionellen Arrangements (sog. Lock In-Effekt). Verstärkt wird 

dieser Effekt durch die Unsicherheiten im Umgang und über die genaue Wirkungsweise der neu-

artigen Instrumente, da Erfahrungen mit diesen Ansätzen oft fehlen. Alle Faktoren führen zu 

einer erhöhten Persistenz bestehender suboptimaler Strukturen, so dass trotz des Vorhandenseins 

überlegener Regelungsstrukturen kein institutioneller Wandel erfolgt (North 1990: 7 f.). 
 

Aus diesen Überlegungen lässt sich schlussfolgern, dass die bereits existente Regelungsstruktur in 

Bezug auf die Flächennutzung erhebliche Bedeutung für die Durchsetzungskosten eines sied-

lungspolitischen Instruments hat. Einmal etablierte Normen erfahren leichter Akzeptanz, auch 

wenn der Regelungsanspruch verschärft wird, da auf bereits einmal investierte Set Up-Kosten 

eines bestimmten instrumentellen Arrangements aufgebaut wird (Woerdman 2004: 272). Ebenso 

konnte in empirischen Untersuchungen zu den Erfolgsbedingungen von Instrumenten der Flä-

chennutzungssteuerung die Beobachtung gemacht werden, dass der vorgegebene institutionelle 

Rahmen maßgebend für die Akzeptanz und beschleunigte Umsetzung eines neuen Instrumentes 

war (Johnston und Madison 1997: 373 ff.; Machemer und Kaplowitz 2002: 779). Hieraus lässt 

sich Kriterium 14 für die Ausgestaltung institutionell kosteneffektiver Instrumente ableiten: 
 

Kriterium 14: Ein kosteneffektives Instrument zur Umsetzung des Flächenziels erhält die spezi-

fischen Human- und Sachkapitalinvestitionen der Regelgeber und Regeladressaten 

durch einen Rückgriff auf existente Regelungsstrukturen.  

                                                 
22  Unter diesem Kriterium kann auch die ordnungspolitische Diskussion um die Konformität verschiedener in-

strumenteller Gestaltungsoptionen mit der marktwirtschaftlichen Grundordnung in Deutschland gefasst werden 
(Fürst 1995; Zimmermann und Hansjürgens 1998). 
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4.3.4.2. Set Up-Kosten des Instrumentenvollzugs 

Set Up-Kosten der Administrative 

Die administrativen Set Up-Kosten umfassen die Aufwendungen, die für die Einrichtung einer 

funktionstüchtigen Administrative für den Vollzug des gewählten siedlungspolitischen Instru-

ments anfallen. Damit sind die Einrichtungskosten der dauerhaft für den Instrumenteneinsatz 

benötigten institutionellen Strukturen auf Seiten der Regelungsbehörde gemeint, die sowohl 

technisch als auch personell ausgestattet werden müssen (Bonus und Häder 1998: 36 f.). Unter-

schiede in den administrativen Set Up-Kosten werden vornehmlich durch die jeweiligen Informa-

tionsbedürfnisse eines Instruments verursacht. Zum Beispiel wird die organisatorische Abwick-

lung einzelfallbezogener Genehmigungsprozesse höhere administrative Set Up-Kosten verursa-

chen als stärker standardisierte Verfahren (Pappenheim 2001: 86). Diese Kostenkategorie korres-

pondiert mit dem laufenden Administrationsaufwand eines bestimmten instrumentellen Arran-

gements (Kriterium 9) und mit den laufenden Transaktionskosten für die Kontrolle und Überwa-

chung der Regeladressaten (Kriterium 11). Beide Teilbereiche benötigen eine technische und per-

sonelle Anfangsausstattung, deren Kosten unter die administrativen Set Up-Kosten einer be-

stimmten Regulierung fallen. Je geringer die Anforderungen an das Monitoring einer Regelungs-

struktur und je simpler der zu Grunde liegende Regelungsmechanismus, desto kleiner werden die 

Anfangskosten zur Etablierung des Überwachungs- und Ausführungssystems sein. Eine wesentli-

che Rolle spielt hierbei erneut die existente Regelungsstruktur. Kann auf bereits etablierte Verwal-

tungs- und Überwachungsstrukturen und -prozeduren zurückgegriffen werden, lassen sich die 

administrativen Set Up-Kosten des siedlungspolitischen Instruments deutlich reduzieren, da auf 

bereits getätigte Investitionen zurückgegriffen werden kann (Woerdman 2004: 271 f.). Damit 

ergibt sich als Kriterium 15: 
 

Kriterium 15: Ein kosteneffektives Instrument zur Umsetzung des Flächenziels minimiert die 

einmaligen Aufwendungen zur Schaffung der notwendigen Kontroll- und Durch-

führungsstrukturen. 
 

Set Up-Kosten der Regelungsadressaten 

Analog zu den administrativen Set Up-Kosten eines siedlungspolitischen Instruments verursacht 

die Einführung einer veränderten oder neuartigen Regelungsstruktur auch entsprechenden Auf-

wand bei den Reglungsadressaten (Huckestein 1993: 9). Der Übergang zwischen verschiedenen 

Regulierungsformen stellt durch notwendige Lerneffekte und die Einrichtung entsprechender 

Abwicklungsroutinen einen transaktionskostenzehrenden Prozess dar (Hansjürgens 2000a: 260). 
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Dies ist besonders dann beachtenswert, wenn neuartige Instrumente eingeführt werden, über 

deren konkrete Wirkungsweise unter den Regelungsadressaten Unsicherheit besteht und dadurch 

Produktionskostenvorteile der Zielerreichung nicht wahrgenommen werden (Stavins 2001: 42 f.). 

In empirischen Untersuchungen über Zertifikatsysteme zur Steuerung der Luftreinhaltung konn-

ten die Existenz und die große Bedeutung von einmaligen Anpassungskosten auf Seiten der 

Emittenten nachgewiesen werden (vgl. zur Untersuchung verschiedener Programme u. a. Cason 

und Gandgadharan 2003; Ellerman 2005; Gandgadharan 2000; Kerr und Maré 1996; Winebrake 

et al. 1995).  
 

Ziel eines kosteneffektiven Instruments muss daher auch die Reduzierung der Set Up-Kosten der 

Regelungsadressaten an die neuen Ressourcennutzungsbedingungen sein. Die Erfahrungen aus 

anderen Umweltbereichen zeigen, dass die Erfolgschancen für die Weiterentwicklung des sied-

lungspolitischen Instruments dann besonders hoch sind, wenn eine Integration neuartiger Regu-

lierungsformen in den etablierten Steuerungsansatz schrittweise erfolgt (Burtraw 1996: 81; 

Hansjürgens 2000a: 271; Woerdman 2004: 270 ff.). Darüber hinaus existieren zahlreiche Maß-

nahmen, die in der kritischen Phase der Einführung einer neuartigen Regulierung die Anpas-

sungskosten der Regelungsadressaten senken helfen (Stavins 2001: 40 ff.; Woerdman 2001: 297 

f.). Zu denken ist hierbei unter anderem an Informationskampagnen oder eine aktive Unterstüt-

zung bei der Abwicklung der notwendigen bürokratischen Schritte unmittelbar nach der Imple-

mentation einer Regelung (Gandgadharan 2000: 613 f.; Pruetz 2003: 163 ff.; Tripp und Dudek 

1989b: 377). Kriterium 16 lautet demnach wie folgt: 
 

Kriterium 16: Ein kosteneffektives Instrument zur Erreichung des Flächenziels reduziert die 

einmaligen Anpassungskosten der Regelungsadressaten an die veränderten Rah-

menbedingungen der Siedlungsentwicklung. 

 

4.3.5. Zwischenfazit: Einflussfaktoren der Governance-Kosten siedlungspolitischer  
Instrumente 

 

Zu den Governance-Kosten einer instrumentellen Regelungsstruktur zählen einerseits laufende 

Transaktionskosten, im Sinne des Instrumentenvollzugs und der Sicherstellung des regelkonfor-

men Verhaltens der Regelungsadressaten, und andererseits einmalige Set Up-Kosten, die die Wi-

derstände und Anpassungslasten im politischen Prozess des Instrumentenbeschlusses sowie die 

Kosten für den Aufbau institutioneller Strukturen für den Instrumentenvollzug umfassen. Lau-

fende Transaktionskosten fallen als administrativer Aufwand des Instrumentenvollzugs für die 

staatliche Administrative (Kriterium 9) und für die Regelungsadressaten (Kriterium 10), als notwen-

dige Kontroll-, Überwachungs- und Sanktionierungskosten zur Sicherstellung des regelkonfor-
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men Verhaltens der Regelungsadressaten (Kriterium 11) sowie als Folgekosten mangelhafter Re-

geleinhaltung einzelner Akteure (Kriterium 12) an. Entscheidend für die Höhe der Transaktions-

kosten eines Instruments ist zum einen der Informationsbedarf der Regulierungsbehörde, der zur 

administrativen Umsetzung des Instruments und zur Kontrolle der Regelbefolgung durch die 

betroffenen Akteure benötigt wird. Diese Feststellung wird auch durch die Ergebnisse von Stu-

dien zur Abschätzung der spezifischen Transaktionskosten verschiedener Regulierungsinstru-

mente gestützt: mit steigendem Informationsbedarf erhöhen sich die Governance-Kosten einer 

umweltpolitischen Regulierung (Rorstad et al. 2007: 10). Zum anderen sind Instrumente zu be-

vorzugen, die die Allokationsentscheidung eines Akteurs weitgehend unabhängig vom regelkon-

formen Verhalten anderer Akteure ermöglichen, um die negativen Folgewirkungen nicht-

regelkonformen Verhaltens zu minimieren. 
 

Die Set Up-Kosten umfassen die (Opportunitäts-)Kosten des Rent Seekings der Regelungsadres-

saten (Kriterium 13), die Entscheidungsfindungs- und Durchsetzungskosten im politischen Pro-

zess (Kriterium 14) sowie die einmalig anfallenden Aufwendungen für die Einrichtung einer insti-

tutionellen Struktur zum Instrumentenvollzug auf der Seite der staatlichen Administrative (Krite-

rium 15) als auch bei den Regelungsadressaten (Kriterium 16). Den größten Einfluss auf die Höhe 

der Set Up-Kosten übt das existente planungsrechtliche Steuerungsmuster der Flächennutzung 

aus. Die hierfür investierten politischen, administrativen und auch privaten Aufwendungen ver-

körpern versunkene Kosten, deren Wert nur durch den Rückgriff auf die existente Regelungs-

struktur erhalten werden kann. Folglich besitzen instrumentelle Vorschläge, die auf das etablierte 

planungsrechtliche Steuerungsmuster zurückgreifen, hinsichtlich der Minimierung der Set Up-

Kosten einen Vorteil gegenüber neuartigen Instrumenten, die auf eine Substitution traditioneller 

Regulierung abzielen. Anhand der Abweichung gegenüber der etablierten planungsrechtlichen 

Steuerung der Siedlungsentwicklung bestimmen sich die Widerstände gegenüber verschiedenen 

Vorschlägen in der politischen Arena danach, in wie weit administrative Strukturen neu geschaf-

fen oder verändert werden müssen und welche einmaligen Anpassungsleistungen der Regelungs-

adressaten notwendig sind. 

 

4.4. Zusammenfassung: Das Kriterienraster „institutioneller Kosteneffektivität“ 
 

Aufbauend auf den Schlussfolgerungen des dritten Kapitels, wonach das 30-Hektar-Ziel der Na-

tionalen Nachhaltigkeitsstrategie ein Safe Minimum Standard für den Schutz der ökologischen 

Bodenfunktionspotenziale vor Zerstörung durch die Umwandlung naturnaher Flächennutzungen 

für Siedlungs- und Verkehrszwecke verkörpert, entwickelte das vorliegende Kapitel ein Kriterien-

raster zur Abschätzung der „institutionellen Kosteneffektivität“ umweltpolitischer Steuerungs-
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maßnahmen. Die Auswahl von Handlungsalternativen ökonomisch-rationaler Akteure zielt auf 

die Reduzierung der Summe von Produktions- und Governance-Kosten der Zielerreichung 

(Matthews 1986: 906). Folglich sollten bei der Auswahl institutionell-kosteneffektiver Instrumen-

te nicht ausschließlich die geringsten Produktionskosten oder die niedrigsten Governance-Kosten 

einer Regelungsstruktur berücksichtigt werden, sondern die Minimierung der Summe der Produk-

tions- und Governance-Kosten im Vordergrund stehen. Die vorangegangenen Abschnitte haben 

Kriterien für die Abschätzung institutioneller Kosteneffektivität entwickelt, die die Evaluierung 

und Fortentwicklung verschiedener instrumenteller Optionen zur Umsetzung des Flächenziels 

ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich festhalten: 
 

• Als Eingangsbedingung für die Geeignetheit verschiedener instrumenteller Optionen 

wurde die effektive Erreichung der quantitativen Teilaspekte des Flächenziels gesetzt. 

Dieses Kriterium stellt sicher, dass nur solche instrumentellen Optionen miteinander 

verglichen werden, die den gleichen Zielerreichungsgrad ermöglichen. 

• Zur Beurteilung der institutionellen Kosteneffektivität eines siedlungspolitischen In-

struments wurde zwischen zwei Kostenkategorien unterschieden. Neben den Pro-

duktionskosten der Zielerreichung, die die Summe der standortindividuellen Kosten-

Nutzen-Verhältnisse einer Beschränkung des Siedlungsflächenwachstums verkör-

pern, finden in dem hier entwickelten Kriterienraster auch laufende und einmalige 

Governance-Kosten, die im politisch-administrativen Bereich bei der Gestaltung, 

dem Beschluss, der Umsetzung und schließlich der Durchführung eines instrumen-

tellen Ansatzes entstehen, explizite Berücksichtigung. Die Bestimmung kosteneffek-

tiver Instrumente hat sich an den kumulierten Aufwendungen in beiden Kostenkate-

gorien zu orientieren. 

• Die Produktionskosten des Flächenziels verkörpern das Nutzen-Kosten-Verhältnis 

des zur Zielerreichung notwendigen Verzichts auf weiteres Siedlungsflächenwachs-

tum. Der Nutzen der Beschränkung des Siedlungsflächenwachstums entsteht durch 

den Schutz der Regelungs-, Lebensraum- und Produktionsfunktionspotenziale des 

betroffenen Bodens, die durch eine Nutzung als Siedlungsfläche eingeschränkt oder 

zerstört würden. Die Kosten des Bodenschutzes liegen in den Verzichtskosten der 

Siedlungs- und Verkehrsflächenerweiterung. Diese Verzichtskosten liegen umso hö-

her, je stärker die Nachfrage nach einer Siedlungsnutzung auf dem betroffenen Bo-

den ist. Standort-individuell wird das Nutzen-Kosten-Verhältnis aufgrund der Hete-

rogenität der natürlichen Bodenstruktur (natürliche Standorteigenschaften), der stan-

dörtlichen Lage (induzierte Standorteigenschaften) und den dynamischen Verände-



Kapitel 4  Das Kriterienraster der „institutionellen Kosteneffektivität“ 
 

120 

rungen dieser beiden Größen variieren. Ein kosteneffektives Instrument stellt die 

Zielerreichung mit den geringsten Produktionskosten sicher: das im Rahmen des Flä-

chenziels zulässige Siedlungsflächenwachstum wird an jene Standorte mit den relativ 

zum Nutzen des Bodenschutz höchsten Verzichtskosten gelenkt, während Standorte 

mit geringen Kosten zu Nutzen-Verhältnissen naturnahen Flächennutzungen vorbe-

halten werden. 

• Die Governance-Kosten eines instrumentellen Arrangements bestehen einerseits aus 

den Kosten der laufenden Administration, der Kontrolle des normgerechten Verhal-

tens und schließlich die Folgen nicht-normgerechten Verhaltens (laufende Transakti-

onskosten) sowie den einmaligen Aufwendungen für die Problemdefinition, die poli-

tische Durchsetzung des umweltpolitischen Eingriffs und den Kosten für die Schaf-

fung der institutionellen Strukturen für den Instrumentenvollzug (Set Up-Kosten). 

Hierbei sind jene Instrumente zu bevorzugen, die auf existente und vertraute Rege-

lungsstrukturen setzen, einen geringen Informationsbedarf bei der Regulierungsbe-

hörde und den Adressaten auslösen und schließlich die negativen Auswirkungen des 

nicht-regelkonformen Verhaltens eines Akteurs minimieren. 
 

Anhand des in Tabelle 4-2 dargestellten Kriterienrasters institutionell kosteneffektiver Siedlungs-

steuerung wird im Folgenden zunächst die in Deutschland etablierte planerische Steuerung der 

Flächennutzung und die durch diesen Instrumententyp ermöglichte Umsetzung des Flächenziels 

analysiert (Kapitel 5). Anschließend dient das Kriterienraster der Analyse der Ausgestaltung eines 

Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte und seiner Integration in das Planungsrecht zur 

unterstützenden Steuerung der Siedlungsentwicklung (Kapitel 7).  
 

Offen bleibt, wie eine Gewichtung der Produktions- und Governance-Kosten gegeneinander und 

auch einzelner Kriterien in beiden Kostenkategorien vorgenommen werden kann. Idealerweise 

sollten sich alle Kostenkategorien als monetäre Werte ausdrücken lassen, so dass eine Bilanzie-

rung der Vor- und Nachteile einzelner Instrumente erfolgen kann. Eine monetäre Quantifizie-

rung einzelner Kriterien (insb. auch im Bereich der Produktionskosten) scheitert aber an den im 

Kapitel 3 angesprochenen Schwierigkeiten und der Begrenztheit der ökonomischen Bewer-

tungsmethoden, die nicht in der Lage sind, alle von einer bestimmten Flächennutzung ausgehen-

den Nutzenströme vollständig zu erfassen und zu bewerten. Es ließen sich allenfalls grobe Nähe-

rungswerte für einzelne Nutzenaspekte bestimmen, so wie dies in vorliegenden Untersuchungen 

vorgenommen wurde. In ihrer Gesamtheit und Interdependenz lässt sich der Nutzen bestimmter 

Bodenverwendungen jedoch nicht abbilden. Im Bereich der Governance-Kosten hat man mit 

einer ähnlich komplexen Problemstruktur zu kämpfen, die die Zurechnung bestimmter laufender 
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Vollzugs- und einmaligen Anpassungslasten auf einzelne Instrumente nur in einem idealisierten 

Untersuchungsfeld möglich machen würde. Als weitere Herausforderung tritt hinzu, dass in die-

sem Untersuchungskomplex nicht nur deutlich weniger theoretische Grundlagen vorliegen, es 

mangelt bisher insbesondere auch an einer empirischen Vervollständigung der theoretischen 

Konzepte zur Analyse der Governance-Kosten. In Ausnahmefällen kann zwar auch hier auf die 

Evaluierung einzelner Teilaspekte zurückgegriffen werden. Diese Untersuchungen beschäftigen 

sich aber zumeist mit anderen Feldern der (Umwelt-)Politik und decken nicht die gesamte Band-

breite der herausgearbeiteten Governance-Kosten. 

 

 
Tab. 4-2: Kriterien der institutionellen Kosteneffektivität siedlungspolitischer Instrumente. 
 Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
 

In den folgenden Kapiteln werden daher die alternativen Instrumente zur Umsetzung des Flä-

chenziels im Rahmen dieses Vorhabens einer qualitativen Betrachtung unterworfen. Eine letzt-

endliche Abwägung der einzelnen Kriterien gegeneinander bzw. eine Gesamtbilanzierung der 



Kapitel 4  Das Kriterienraster der „institutionellen Kosteneffektivität“ 
 

122 

Kosten einzelner instrumenteller Arrangements kann aus den genannten Gründen nicht erfolgen. 

Immerhin gewährt die hier gewählte Vorgehensweise die Möglichkeit, wichtige Anhaltspunkte 

und Richtungsaussagen für die Auswahl von Instrumenten zur Flächennutzungssteuerung zu 

gewinnen. 
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5. Ökonomische Analyse der Flächennutzungssteuerung durch Raum- 
und Bauleitplanung 

 

Die vorangegangenen Kapitel haben den theoretischen Rahmen der Untersuchung mit der öko-

nomischen Analyse der Inanspruchnahme freier bzw. naturnah genutzter Flächen für Siedlungs- 

und Verkehrszweck, der ökonomischen Ableitung eines Flächensparziels und der Ausgestaltung 

von Kriterien zur Beurteilung unterschiedlicher instrumenteller Arrangements zur Umsetzung 

dieses Ziels erschlossen. Die nun folgenden Kapitel 5 bis 7 füllen diesen Rahmen mit einer Un-

tersuchung der planungsrechtlichen Flächennutzungssteuerung in Deutschland und ihrer Weiter-

entwicklung unter Einsatz handelbarer Umweltnutzungsrechte. Zur Abschätzung des Verhaltens 

der Regelungsadressaten und den von ihnen zu erwartenden Anpassungsleistungen an das Flä-

chensparziel ist es nötig, Hypothesen zur Verhaltensmotivation der betroffenen Akteure aufzu-

stellen. Hierbei soll insbesondere auf die Arbeiten der Neuen Politischen Ökonomie zurückge-

griffen werden. 
 

Das vorliegende Kapitel 5 geht der Frage nach, in wieweit die planerische Steuerung die identifi-

zierten Allokationsprobleme bei der Flächennutzung lösen kann. Dabei wird zunächst die Flä-

chennutzungssteuerung durch Planungsprozesse instrumentensystematisch klassifiziert und die 

besondere Rolle der kommunalen Planungsträger bei der Ausgestaltung und Zuteilung baulicher 

Verfügungsrechte an Grund und Boden dargestellt (Abschnitt 5.1). Die darauffolgenden Ab-

schnitte untersuchen und beurteilen den institutionellen Handlungsrahmen der kommunalen 

Verantwortungsträger bei ihren planerischen Entscheidungen. Zunächst werden die aus der Aus-

gestaltung der kommunalen Bauleitplanung resultierenden Anreize für die lokalen Entschei-

dungsträger aus dem Blickwinkel der Neuen Politischen Ökonomie (NPÖ) dargelegt (Abschnitt 

5.2). Dem schließt sich eine Restriktionsanalyse an, die die rechtlichen Rahmenbedingungen und 

Beschränkungen der Entscheidungsfreiheit der kommunalen Planungsträger untersucht (Ab-

schnitt 5.3). Die Vor- und Nachteile der planerischen Flächennutzungssteuerung werden vor dem 

zuvor entwickelten Kriterienraster der ‚institutionellen Kosteneffektivität’ gespiegelt, um An-

knüpfungspunkte für eine Weiterentwicklung dieses Regelungsansatzes zu identifizieren (Ab-

schnitt 5.4). Den Schlusspunkt bildet eine thesenartige Zusammenfassung über die Leistungsfä-

higkeit der planerischen Flächennutzungssteuerung (Abschnitt 5.5). 
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5.1. Das System der räumlichen Gesamtplanung in Deutschland 

5.1.1. Planung in der Systematik umweltökonomischer Instrumente 
 

Das Kontinuum umweltpolitischer Instrumente wird typischerweise zwischen den Polen ord-

nungsrechtlicher und marktkonformer Maßnahmen aufgespannt (vgl. beispielhaft Zimmermann 

und Hansjürgens 1998: 50). Die umfangreiche Überblicksliteratur (vgl. u. a. Knüppel 1989; 

Michaelis 1996; OECD 1999; Siebert 1976, 1982; Sterner 2003) unterscheidet dabei Auflagen und 

Haftungsregeln, die zu den ordnungsrechtlichen Maßnahmen gezählt werden, von Abgaben, Zer-

tifikaten und Kooperationslösungen, die eher marktanaloge Steuerungsformen verkörpern (vgl. 

Abb. 5-1:). 
 

 
 

Abb. 5-1: Das Kontinuum umweltpolitischer Instrumente. 
 Quelle: In Anlehnung an Mau (2007): 37. 
 

Traditionell gelangen in der deutschen Umweltpolitik überwiegend ordnungsrechtliche Auflagen 

zur Anwendung (Kemper 1993: 34). Auflagen unterwerfen die Regelungsadressaten durch Vor-

gabe von konkreten Normen oder durch Festsetzung von Verboten zwingenden Handlungsan-

weisungen, deren effektive Befolgung durch ein umfangreiches Genehmigungs- und Kontrollwe-

sen gesichert wird. Gegenüber dieser direkten Verhaltenssteuerung belassen marktanaloge In-

strumente den Umweltnutzern individuelle Handlungsspielräume hinsichtlich Art und Umfang 

der Vermeidung der Ressourceninanspruchnahme. Die Verhaltenssteuerung erfolgt hier indirekt 

durch eine Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen. Im Sinne der Zielerreichung 

werden unerwünschte Handlungen (z. B. die Ausdehnung der Siedlungsflächennutzung) durch 

Abgaben oder die Notwendigkeit zum Vorhalten entsprechender Umweltnutzungszertifikate 

gegenüber erwünschtem Verhalten (z. B. eine naturnahe Flächennutzung) relativ verteuert. Rati-

onale Regelungsadressaten sollen bei entsprechender Anreizhöhe (Abgabelast bzw. Zertifikat-

preis) und der technologischen Möglichkeit mit einer Substitution unerwünschter durch er-

wünschte Handlungsalternativen reagieren. 
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Räumliche Planung kann nicht ohne weiteres in diese Systematik eingeordnet werden. Sie verkör-

pert einen instrumentellen Steuerungsansatz, der einerseits durch Rahmenvorgaben, z. B. zur 

Mengen- und Standortsteuerung bestimmter Flächennutzungen, andererseits durch die Einräu-

mung eines konstitutiven Planungsermessens für die Adressaten von Planungsfestlegungen ge-

kennzeichnet ist (Gawel 2005: 333). Dies gilt sowohl für die Beziehung der Planungsträger zu den 

Grundstückseigentümern, als auch für das Verhältnis der Planungsträger verschiedener föderaler 

Ebenen. Die übergeordnete Planungsinstanz bedient sich für die Rahmensetzung ordnungsrecht-

lich geprägter Instrumente, z. B. in Form bestimmter Flächennutzungsgebote, belässt aber den 

Adressaten in diesem Rahmen Handlungsspielräume bzw. konkretisiert den ordnungsrechtlichen 

Rahmen durch kooperative Aushandlungsprozesse im sog. Gegenstromprinzip. Hierbei werden 

die unterschiedlichen Flächennutzungsansprüche der Akteure bzw. Fachplanungen in der räumli-

chen Gesamtplanung gegeneinander abgewogen und einem Grundstück eine konkrete Standort-

funktion zugewiesen, die der Grundstückeigentümer ausfüllen kann (Micheel 1994: 155). 
 

Aufgrund des planerischen Gestaltungsspielraums ist eine flexible Entscheidungsfindung mög-

lich, die eine Berücksichtigung örtlicher, zeitlicher und sachlicher Besonderheiten gewährleistet 

(Book 1986: 28 f.). Die theoretischen Vorteile einer planerischen Steuerung der Flächennutzung 

können daher wie folgt identifiziert werden (ergänzt nach Micheel 1994: 152 f.): 

• Räumliche Planungen besitzen grundstücksübergreifenden Charakter und könnten 

daher sowohl räumliche als auch zeitliche Externalitäten bestimmter Bodennutzun-

gen berücksichtigen und negative Folgen durch eine entsprechende Verhaltenssteue-

rung vermeiden helfen. 

• Planer verfügen im Allgemeinen über bessere Informationen über ökologische Sys-

temkomplexe als private Flächennutzer und sind daher leichter in der Lage, das 

Funktionspotenzial eines Bodens und die Auswirkungen von Flächennutzungsent-

scheidungen abzuschätzen. Planung kann daher dem komplexen ökologischen Wir-

kungszusammenhängen des Naturhaushalts besser Rechnung tragen. 

• In der planerischen Abwägung könnte damit den naturnahen Bodenfunktionspoten-

zialen angemessenes Gewicht gegenüber den marktfähigen anthropogenen Funkti-

onspotenzialen eingeräumt werden, deren Wert in Form der Boden- bzw. Bauland-

preise in gut zugänglicher Form vorliegen. 

• Die Kosten einer Internalisierung der externen Effekte von Flächennutzungsent-

scheidungen könnte in einem Planungssystem reduziert werden. Da die Anzahl der 

Beteiligten gegenüber einem unregulierten Grundstücksmarkt deutlicher geringer ist, 
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muss die Abstimmung lediglich zwischen den verschiedenen Planungsträgern und 

den von ihnen formulierten Flächennutzungsansprüchen erfolgen. 
 

Planung erscheint damit in besonderer Weise geeignet, konkurrierende Flächennutzungsansprü-

che gegeneinander abzuwägen und die besonderen Eigenschaften der naturnahen Bodenfunktio-

nen zu berücksichtigen. Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht lässt sich Planung als Versuch kenn-

zeichnen, mittels staatlicher Regulierung das Versagen des privaten Grundstücksmarktes bei der 

Allokation der Flächennutzung zu korrigieren (vgl. beispielhaft für diese Argumentation 

Klosterman 1985; Moore 1978; Oxley 1975). Die naturnahen Bodenfunktionspotenziale können 

durch die planerische Regulierung der baulichen Verfügungsrechte der privaten Grundstücksei-

gentümer geschützt und die Unterversorgung mit diesen öffentlichen Gütern verringert werden 

(Webster 1998: 555). Damit erscheinen die Kriterien hinsichtlich der Minimierung der Produkti-

onskosten eines Flächensparziels im Raster der ‚institutionellen Kosteneffektivität’ siedlungspoli-

tischer Instrumente erfüllbar.  
 

Diesen Vorteilen steht jedoch die zu beobachtende reale Entwicklung der Flächennutzung entge-

gen, die durch eine übermäßige Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche und dem anhal-

tenden Verlust freier naturnah genutzter Flächen und dem dort bereitgestellten ökologischen 

Bodenfunktionspotenzial gekennzeichnet ist (vgl. Kapitel 2). Offenbar unterliegt die planungs-

rechtliche Flächennutzungssteuerung in der Realität erheblichen Einschränkungen und Behinde-

rungen, die eine effiziente Flächennutzung und die Erreichung des Flächensparziels unmöglich 

machen. Im Folgenden werden zunächst die grundlegenden Charakteristika der raumordneri-

schen Flächennutzungssteuerung in Deutschland aufgezeigt bevor sich die Abschnitte 5.2 bis 5.4 

einer Beurteilung der „institutionellen Kosteneffektivität“ von Planung annähern. 

 

5.1.2. Der Planungsvorbehalt des Grundeigentums 
 

Die in Kapitel 2 beschriebene Gefährdung der ökologischen Bodenfunktionen durch die Inan-

spruchnahme der anthropogenen Träger- und Produktionsfunktionen der Böden ist kein neu 

entdecktes Phänomen der letzten Jahre. Vielmehr wurde angesichts der absoluten Knappheit und 

Nicht-Vermehrbarkeit von Böden und vor dem Hintergrund kollidierender Nutzungsinteressen 

an dieser Ressource gefolgert, dass sie in ihrer Verwendung nicht dem „Spiel der freien Kräfte 

sowie dem Belieben des Einzelnen“ überlassen werden kann (Bundesverfassungsgericht 

Entscheidungen 21: 73). Aufgrund seiner Besonderheiten war der Boden seit jeher Gegenstand 

besonderer Regelungen, die teilweise auf religiösen Wertansichten wurzelten und in Europa 

durch die Feudalsysteme und die bürgerliche Revolution einem beständigen Wandel unterworfen 
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waren (Löhr 2004a: 199 ff.). Das Eigentum am Boden wird historisch nicht als willkürlich son-

dern eher als rechtlich geordnete Macht betrachtet, deren Inhalt von vornherein mit Pflichten 

gegenüber der Allgemeinheit durchsetzt ist (Böhmer 1998: 25 ff.). 
 

Grund und Boden befindet sich heute in der Bundesrepublik Deutschland – ebenso wie in nahe-

zu allen entwickelten Volkswirtschaften – überwiegend in Privatbesitz (vgl. Oesterreich 2000). 

Die Verfügungsrechte an einem Grundstück fallen unter den generellen verfassungsrechtlichen 

Schutz des Eigentums nach Artikel 14 Grundgesetz , aber auch unter dessen Vorbehaltscharak-

ter. Demnach werden Inhalt und Schranken der Eigentumsgarantie durch Gesetze bestimmt (§ 

14 Abs. 1 und 2 ). Von diesem Recht hat der Gesetzgeber mit Blick auf die Ausformung der (vor 

allem baulichen) Nutzungsrechte an einem Grundstück Gebrauch gemacht. Faktisch bestimmen 

die Regelungen des öffentlichen Baurechts nicht nur darüber, ob Grundstücke baulich genutzt 

werden dürfen, sondern auch, welche bebaut werden sollen und wie dies zu geschehen hat (Einig 

2000: 304). Die Regelungen des Planungsrechts schaffen damit einen umfassenden Planungsvor-

behalt der baulichen Verfügungsrechte, in dem diese das Nutzungsrecht des Grundstückseigen-

tümers inhaltlich ausformen. 
 

Die verfassungsmäßige Eigentumsordnung der Bundesrepublik Deutschland relativiert die Ver-

fügungsrechte der Grundstückseigentümer in vielfacher Weise. Das grundsätzlich anerkannte und 

geschützte Privateigentum von Grund und Boden und das darin enthaltene bauliche Nutzungs-

recht werden durch das dicht vom öffentlichen Recht durchzogene Bodenrecht näher ausgestal-

tet (Löhr 2004a: 203 f.). Da die bauliche Nutzung eines Grundstückes weitestgehend genehmi-

gungspflichtig ist und einer hoheitlichen Planung entsprechen muss, liegen die baulichen Nut-

zungsrechte bei den staatlichen Planungsträgern. Im Zuge der Erteilung einer Baugenehmigung 

werden sie an den jeweiligen Grundstückseigentümer übertragen, allerdings nur in dem durch 

Planung vorgegebenen Rahmen. 
 

Für die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke sind daher jene Planungs-

träger von besonderer Bedeutung, die über die konkrete Ausgestaltung der baulichen und sonsti-

gen Nutzungsrechte eines Grundstücks entscheiden. Mit einer solchen Entscheidung wird die 

Übereinstimmung des grundgesetzlichen, aber zunächst unter Vorbehalt stehenden Nutzungs-

rechts des Grundstückseigentümers mit dem Planungsrecht bestätigt. Dabei ist zweitrangig, ob 

sich zeitnah an diesen Vorgang auch die tatsächliche bauliche Nutzung anschließt23. Wesentlich 

ist, dass die betreffenden Grundstücke und Flächen einer baulichen Nutzung erstmals zugänglich 

                                                 
23  Die Problematik der mangelhaften Planverwirklichung durch die Zurückhaltung baureifer Grundstücke durch 

deren Eigentümer steht nicht im Vordergrund dieser Untersuchung. Näher dazu und mit möglichen Lösungsan-
sätzen: Pfeiffer und Aring (1993), Deutscher Verband für Wohnungswesen (1999) und Löhr (2002). 
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gemacht werden. Diese Argumentation kann sich auch darauf stützen, dass sich durch die Über-

planung und damit der Erlangung der Baureife eines Grundstücks eine Entschädigungspflicht des 

Planungsträgers gegenüber den betroffenen Grundstückseigentümern bei Änderung der Planung 

und damit Wiedereinschränkung der baulichen Nutzungsrechte ergibt (vgl. § 42 ). 

 

5.1.3. Gemeinden als Hauptakteure bei der Steuerung des Siedlungsflächenangebots 
 

Die Ausgestaltung der baulichen und sonstigen Nutzungsrechte von Grundstücken kann in 

Deutschland generell auf zwei Wegen erfolgen: lokal durch die kommunale Bauleitplanung für 

die in der jeweiligen Gemeinde gelegenen Grundstücke oder überörtlich und zweckspezifisch für 

die durch Projekte der Fachplanungsträger in Anspruch genommenen Flächen. Im Rahmen des 

föderalen Staatsaufbaus in der Bundesrepublik Deutschland fällt den Gemeinden nach Art. 28 

Abs. 2 GG des Recht zu, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Ge-

setze in eigener Verantwortung zu regeln. Unter diese kommunale Selbstverwaltung fällt neben 

den Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung unter anderem auch das Recht zur Ent-

scheidung über die zukünftige Flächennutzung auf dem Gemeindegebiet. 
 

Für eine Analyse der Inanspruchnahme freier oder naturnah genutzter Flächen für Siedlungs- 

und Verkehrszwecke ist es sinnvoll, sich die Größenverhältnisse der von den jeweiligen Pla-

nungsträgern überplanten Bereiche zu verdeutlichen. Siedlungsflächen werden überwiegend 

durch die Kommunen und Verkehrsflächen vornehmlich durch die zuständigen Fachplanungs-

träger geplant und ausgewiesen. Fällt den Gemeinden somit die zentrale Rolle bei der Inan-

spruchnahme freier oder naturnah genutzter Flächen im obigen Sinne zu? Diese Frage kann mit 

einem Blick auf die statistischen Details der Flächeninanspruchnahme der nahen Vergangenheit 

eindeutig beantwortet werden. Am Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche von insgesamt 

129 Hektar pro Tag (ha/d) zwischen 1996 und 2000 waren die Siedlungsnutzungen mit etwa 106 

ha/d (entspricht 82% des gesamten Wachstums) überproportional beteiligt (Umweltbundesamt 

2003: 55). Von den etwa 23 ha/d Verkehrsflächenwachstum entfallen täglich 22 Hektar auf eine 

Ausdehnung des Straßennetzes (Umweltbundesamt 2003: 56). Dabei beansprucht die Erschlie-

ßung neuer Wohn- und Gewerbegebiete und der Bau und Ausbau von Wegen allein 17 ha/d. 

Diese Verkehrsflächen werden entweder durch die kommunalen Planungsträger selbst gewidmet 

oder stehen in direktem Zusammenhang mit der bauleitplanerischen Ausweisung von Siedlungs-

flächen. Auf das überörtliche Verkehrswegenetz bzw. den Ausbau bestehender Straßen (Bundes-

fernstraßen, Bahnflächen, Verkehrsflächen für Luftverkehr) entfallen nur etwa 5 ha/d 

(Umweltbundesamt 2003: 56). Es wird deutlich, dass die Fachplanung und die überörtliche Ver-

kehrswegeplanung mit nur etwa fünf Prozent am gesamten Wachstum der Siedlungs- und Ver-
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kehrsflächen beteiligt sind24, während kommunale Planungen für etwa 95% der gesamten Flä-

cheninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Deutschland verantwortlich sind.  
 

Die Verfügungsrechte für die Erschließung der anthropogenen Bodenfunktionspotenziale im 

Sinne einer Nutzung von Grundstücken als Siedlungsflächen liegen also vornehmlich auf Ebene 

der kommunalen Planungsträger. Der wichtigste Schritt zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 

besteht daher in einer Begrenzung der Überplanung bislang freier oder naturnaher Teile des Ge-

meindegebiets durch die kommunale Bauleitplanung und der Lenkung dieser Siedlungsexpansion 

auf gewünschte Standorte, z. B. zur effizienten Nutzung vorhandener Verkehrsinfrastruktur oder 

zur Revitalisierung brachliegender Siedlungsflächen im Innenbereich der Kommunen. Die Ge-

meinden, ihr institutionelles Umfeld und die Steuerung des kommunalen Ausweisungsverhaltens 

bilden daher den Fokus der Untersuchung der folgenden Abschnitte. 

 

5.1.4. Einbettung der kommunalen Bauleitplanung in die Raumordnung 
 

Die kommunale Bauleitplanung agiert allerdings nicht unabhängig von überörtlichen Festsetzun-

gen und Planungen der räumlichen Entwicklung durch den Bund, die Länder sowie den Regio-

nen. Darüber hinaus nehmen die Fachplanungen auch jenseits direkter Flächenwidmung Einfluss 

auf die Gestaltungsfreiheit der kommunalen Flächennutzungsbestimmungen (vgl. Abb. 5-2). 
 

 
 

Abb. 5-2: Vereinfachtes Schema der räumlichen Planung in der Bundesrepublik Deutschland. 
 Quelle: Erweitert nach Heinrichs (1999): 213.  
                                                 
24  Es könnte zudem unterstellt werden, dass der zukünftige Bedarf an überörtlichen Verkehrswegen aufgrund der 

im Rahmen des 30-Hektar-Ziels insgesamt reduzierten Siedlungsentwicklung rückläufig wäre. Angesichts des 
anhaltenden Trends zur Verlagerung des Verkehrsaufkommens auf individuell motorisierte Verkehrsträger ist 
dies allerdings (zumindest kurzfristig) eher fraglich (Siedentop et al. 2005). 
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Die überörtliche Planung beruht in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Raumordnungsge-

setz (1997). Ihre Aufgabe besteht in der Lenkung der Siedlungsaktivitäten im Raum durch die 

überfachliche und überregionale Koordination im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen 

Raumentwicklung. Das ROG setzt den Rahmen für die Bundesländer zur Schaffung von Rechts-

grundlagen für eine Raumordnung in ihrem Gebiet, die sog. Landesplanung. Dem Bund fällt 

dabei lediglich eine ergänzende Aufgabe zu: in Zusammenarbeit mit den obersten Planungsbe-

hörden der Länder entsteht im Gegenstromprinzip ein Leitbild der räumlichen Entwicklung auf 

Bundesebene, das auch als Grundlage für die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 

Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft dient.  
 

Die Landesplanung konkretisiert die in § 2 ROG aufgezählten Grundsätze einer nachhaltigen 

Raumentwicklung durch die Aufstellung von landesweiten Raumordnungsplänen. Die Organisa-

tion der Landesplanung ist in den Bundesländern uneinheitlich geregelt (Koch und Hendler 2001: 

64 ff.). In den meisten Flächenstaaten sind gesondert Regionalpläne zu entwickeln, die die regio-

nal bedeutsamen Ziele der Raumordnung und Landesplanung konkretisieren (§ 9 Abs. 1 ). Pla-

nungssystematisch steht die Regionalplanung zwischen Landesplanung und gemeindlicher Bau-

leitplanung und damit im Spannungsfeld zwischen überörtlichen und lokalen Raumnutzungsvor-

stellungen (Steiner 1999: 755). Diese Zwischenstellung wird auch dadurch verdeutlicht, dass der 

Regionalplan zwar immer ein Teil der Landesplanung ist, in den meisten Ländern aber durch 

kommunale Planungsverbände oder Planungsräte, deren Mitglieder von kreisfreien Städten und 

Landkreisen entsandt werden, erstellt wird (Koch und Hendler 2001: 85 ff.).  
 

In den Raumordnungsplänen können Ziele der Raumordnung festgesetzt werden, die Bindungs-

wirkung für alle nachfolgenden Planungsstufen entfalten, also ‚Letztentscheidcharakter’ haben 

(Koch und Hendler 2001: 48). Diese Ziele sind nach § 3 Nr. 2. ROG verbindliche Vorgaben in 

Form von räumlich und sachlich bestimmten und vom Träger der Landes- oder Regionalplanung 

abschließend abgewogenen Festlegungen, die den Entscheidungsspielraum kommunaler Verant-

wortungsträger eingrenzen (vgl. beispielhaft Hessisches Ministerium für Wirtschaft 2000; 

Sächsisches Staatsministerium des Inneren 2003). Dennoch kann bei einer Kollision geplanter 

Vorhaben mit Zielen der Raumordnung deren strikte Bindungswirkung aufgebrochen werden. So 

soll mittels des Zielabweichungsverfahren nach § 11 ROG primär die Ausweisung von Wohn-

bauflächen durch die Gemeinden beschleunigt werden können (Schrage 1998: 2). Die in den 

Raumordnungsplänen konkretisierten Grundsätze der Raumordnung müssen zwar bei Abwä-

gungsentscheidungen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden, sie 

können dabei aber gegenüber anderen Belangen abgewogen werden. Sie stellen in diesem Sinne 
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‚überwindbare Belange’ im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung dar, während die Ziele der 

Raumordnung ‚unüberwindbare Belange’ verkörpern (Krebs 2003: Rn. 40 und Rn. 102).  
 

Es bleibt festzuhalten, dass die kommunalen Planungsträger mittels bauleitplanerischer Festset-

zungen den Rahmen für die Flächennutzungsentscheidungen der Grundstückseigentümer setzen. 

Dabei sind die kommunalen Entscheidungsträger aber nicht frei, sondern müssen sich im raum-

ordnerischen System aus überörtlicher Planung, Fachplanung und dem Einfluss der Träger öf-

fentlicher Belange bewegen. Die folgenden Abschnitte nehmen nun einen ökonomischen Blick-

winkel auf diese Entscheidungssituation ein. Zum einen ist daher nach den Anreizen zu fragen, 

die von der Gestaltung der Bauleitplanung auf die kommunalen Akteure ausgehen (Anreizanalyse 

Abschnitt 5.2). Zum anderen ist zu prüfen, in wie weit das raumordnerische System die Ent-

scheidungsfreiheit der kommunalen Akteure beschränkt (Restriktionsanalyse Abschnitt 5.3). 

 

5.2. Anreizanalyse: Bauleitplanung aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie 

5.2.1. Der Ansatz der Neuen Politischen Ökonomie 
 

Um das Verhalten der kommunalen Planungsträger in der Bauleitplanung zu analysieren, wird im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit auf institutionenökonomische Ansätze und insbesondere die 

Theorie der Neuen Politischen Ökonomie (NPÖ) zurückgegriffen. Als Ausgangspunkt für das 

Interesse an der Untersuchung politischer Entscheidungsprozesse kann die Arbeit von Coase 

(1960) gesehen werden. Ist staatliches Handeln durch Informationsdefizite und die Existenz von 

Transaktionskosten gekennzeichnet, verblasst die idealisierte Vorstellung einer effizienten Regu-

lierung von Flächennutzungsentscheidungen durch staatliche Planungsprozesse (Webster 1998: 

558 ff.). Politische Entscheidungen können unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr voll-

ständig rational sein, sondern berücksichtigen die Kosten steigender Informationsverfügbarkeit 

und werden damit einer lediglich begrenzten Rationalität folgen (vgl. zum Konzept der 'bounded 

rationality' grundlegend Simon 1959). Informationskosten führen unter anderem auch dazu, dass 

die Wähler das Verhalten der politischen Verantwortungsträger nicht vollständig überwachen und 

Fehlverhalten, wie bspw. eine ineffiziente Gestaltung der kommunalen Bauleitplanung, nicht ent-

sprechend sanktionieren können25. Für die Planungsträger ergeben sich daraus Freiheitsgrade, 

                                                 
25  Ein entsprechendes theoretisches Modell, dass die Beziehung zwischen Auftraggeber (Principal) und Auftrag-

nehmer (Agent) unter Informationsasymmetrien beschreibt, liegt innerhalb der Neuen Institutionenökonomik 
mit der ‚Principal-Agent-Theorie’ vor (vgl. grundlegend Furubotn und Richter 1997; Jensen und Meckling 1976). 
Dieser Ansatz kann auch auf politische Institutionen angewandt werden. In der Demokratie ist der Bürger Prin-
cipal, der Politiker (Agenten) durch Wahl beauftragt, die Bürgerinteressen bestmöglich zu verfolgen. Da das po-
litische Ergebnisse aber von einer Reihe externer Faktoren (z. B. Mehrheitsverhältnisse, allgemeine wirtschaftli-
che Entwicklung, politische Instabilitäten) gekennzeichnet ist, ist es für den Principal nicht möglich, die An-
strengungen des Agenten nachzuvollziehen und ein Fehlverhalten des Agenten entsprechend zu sanktionieren. 



Kapitel 5  Ökonomische Analyse der Raum- und Bauleitplanung 
 

132 

ihre Entscheidungen nicht ausschließlich am Gemeinwohl zu orientieren, sondern auch andere 

Motive zu verfolgen. Das Theoriegebäude der NPÖ kann herangezogen werden, um Erklä-

rungsmuster für das Verhalten der kommunalen Planungsträger herauszuarbeiten. Mit einem 

solchen Modell kann auch abgeschätzt werden, welcher Beitrag bzw. welche Verhaltensanpas-

sung zur Erreichung des Flächensparziels zu erwarten sind. Damit bezieht sich dieser Teil der 

Studie zunächst auf eine Analyse der Anreize der betroffenen Akteure. 
 

Die NPÖ (oder auch Public Choice-Theorie26) geht grundlegend davon aus, dass politische Ent-

scheidungsträger, und damit auch die für die kommunale Bauleitplanung zuständigen Planungs-

träger, ihren eigenen Nutzen maximieren und untersucht die Ergebnisse, die aus diesen eigen-

nutzorientierten Handlungen resultieren (Hansjürgens 2001: 55; Pappenheim 2001: 63; Pies 1996: 

24). Begrenzt wird die Freiheit bei der Verfolgung der Eigennutzinteressen durch den rechtlichen 

Rahmen, dem öffentliche Entscheidungen unterliegen (vgl. Abschnitt 5.3). Analog zu den Regeln 

des (idealisierten) Marktes, der in der Lage ist, die Eigennutzorientierung einzelner Akteure zu 

einer Wohlfahrtssteigerung für die gesamte Gemeinschaft zu nutzen, sind diese rechtlichen Rah-

menbedingungen die Kanäle, die die Eigennutzorientierung der politischen Entscheidungsträger 

zur Generierung gesamtgesellschaftlich nützlicher Entscheidungsergebnisse lenken sollen 

(Buchanan und Tullock 1962: 22 f.).  
 

Ein zweites konstituierendes Element der NPÖ ist die Auffassung der Interaktionen zwischen 

Nachfragern politischer Programme und ihren Anbietern als marktanaloge Prozesse (Stigler 1971: 

3). Gemäß der Interessengruppentheorie der Regierung agieren Politiker als Makler, die Umver-

teilungsprozesse zwischen gesellschaftlichen Gruppen abwickeln (zusammenfassend Hansjürgens 

2001: 78 ff.; vgl. grundlegend McCormick und Tollison 1981). Dabei besitzen Interessenverbände 

eine besondere Rolle im Nutzenmaximierungskalkül der Politiker, da diese durch ihre Organisati-

onsstruktur ganze Wählergruppen repräsentieren (vgl. u. a. die grundlegenden Beiträge von 

Becker 1983; Olson 1965; Peltzman 1976; Stigler 1971)27. Sie können so einerseits wertvolle In-

formationen über die Auswirkungen von Politikmaßnahmen auf Bevölkerungsgruppen und über 

                                                                                                                                                         
Hinzu kommen weitere Faktoren in der Ausgestaltung indirekter Demokratien (z. B. Parteienwahl statt Sachent-
scheidungen, Legislaturperioden statt bedarfsweiser Einzelfallentscheidungen) die die Sanktionierbarkeit nicht 
zufriedenstellender Interessenvertretung seitens des Agenten durch den Principal erschweren (vgl. Erlei et al. 
1999: 320 ff.). 

26  Prägende Gestalter der Public Choice-Theorie sind u. a. Buchanan (1949), Downs (1957), Stigler (1971), Peltz-
man (1976) oder auch Becker (1983).  

27  Eng verwandt mit dieser Interessengruppentheorie sind die Arbeiten zum Einfluss von Rent Seeking-Aktivitäten 
der Regelungsadressaten (vgl. grundlegend u. a. Buchanan und Tullock 1962; Krueger 1974; Tollison 1982, 1997; 
Tullock 1967), die im Rahmen dieser Arbeit als Kriterium 13 in des Analyserasters der institutionellen Kostenef-
fektivität siedlungspolitischer Instrumente Eingang in die Betrachtung gefunden haben. Beide Ansätze – Interes-
sengruppentheorie und Rent Seeking-Verhalten – stellen sich wechselseitig ergänzende Erklärungsmuster dar 
(Hansjürgens 2001: 79). 
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die Wünsche ihrer Mitglieder liefern. Andererseits beeinflussen Interessengruppen ihre Mitglieder 

und haben so gezielt Einfluss auf deren Abstimmungsverhalten (Pappenheim 2001: 68 f.). Letzt-

lich stellt die Organisierbarkeit von Interessengruppen das entscheidende Kriterium für die 

Durchsetzungsfähigkeit spezifischer Interessen dar (Olson 1965: 7 f.). 
 

Analog zur Theorie der öffentlicher Güter und der Begründung des Marktversagens bei ihrer 

Allokation bildet die NPÖ die Grundlage für die Analyse von Politikversagen, indem die Anreize 

der am politischen Prozess Beteiligten und dessen institutionelle Rahmenbedingungen untersucht 

werden (Buchanan 1984: 12). Die NPÖ erkennt die wesentlichen Einflussgrößen auf die Gestal-

tung der Politik – analog zu den Motiven privatwirtschaftlicher Akteure auf dem Markt – in den 

eigennützigen Motiven der Politiker auf der Angebotsseite und den Wählern auf der Nachfra-

geseite. Aus diesem Verständnis politischer Entscheidungsfindung eröffnet sich auch die Chance, 

Reformvorschläge für die Steuerung der Flächeninanspruchnahme ‚politik- und umsetzungsnah’ 

zu formulieren. Politikoptionen müssen dann innerhalb eines Möglichkeitenrahmens bleiben, der 

wesentlich durch die Interessen und Anreize der am politischen Prozess Beteiligten geprägt wird 

(Buchanan 1987: 248)28.  
 

Für den Einsatz der planerischen Instrumente der Bauleitplanung durch die kommunalen Ver-

antwortungsträger lassen sich – den beiden konstituierenden Hypothesen der NPÖ folgend – 

zwei Motive identifizieren, die in den folgenden Unterabschnitten näher betrachtet werden sollen. 

Die Ausgestaltung der Bauleitplanung kann: 

• einerseits als Handlungsoption der Kommunalpolitiker zur Verfolgung ihrer eigen-

nützigen Interessen (Anreizbedingungen, Sicherung der Wiederwahl, Vergrößerung 

des ihnen verfügbaren kommunalen Budgets) innerhalb eines (verfassungs-)rechtlich 

gesetzten Rahmens verstanden werden (Bizer et al. 1998: 8 ff.) und  

• andererseits als Ergebnis des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage nach 

einer Regulierung der Flächennutzung betrachtet werden. 
 

Die eigennützigen Interessen und Anreize der kommunalen Verantwortungsträger bestimmen 

maßgeblich das Angebot einer Regulierung der Flächennutzung durch die Bauleitplanung und 

werden ausführlich im Abschnitt 5.2.3 behandelt. Die Nachfrage wird hauptsächlich durch die 

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe und Bürger einer Gemeinde gebildet. Ihre Anreize 

sollen zuvor skizziert werden (Abschnitt 5.2.2), da die Nachfrage nach einer bestimmten Regulie-

                                                 
28  Diese Hypothese der NPÖ spiegelt sich in der Theorie der Pfadabhängigkeit von Regulierungsmustern wider, 

die im Kriterienkatalog der ‚institutionellen Kosteneffektivität’ siedlungspolitischer Instrumente als Kriterium 14 
berücksichtigt wird (vgl. Kapitel 4). 



Kapitel 5  Ökonomische Analyse der Raum- und Bauleitplanung 
 

134 

rung der Flächennutzung auch gleichzeitig einen wichtigen Teil des Anreizrahmens für die kom-

munalen Verantwortungsträger bildet.  

 

5.2.2. Die Nachfrageseite: Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Bürger 
 

Grundstückseigentümer werden überwiegend für eine eher expansive Baulandpolitik votieren, 

wobei zwischen Grundstückseigentümern mit bestehenden Baurechten und jenen ohne unter-

schieden werden kann. Insbesondere die Grundstückseigentümer, deren Flächen bislang noch 

nicht als Bauland ausgewiesen sind, werden ein großes Interesse an verstärkter Baulandauswei-

sung haben. Einerseits sind mit der Widmung von Bauland umfangreiche Einkommenszuwächse 

verbunden, da für Bauland deutliche höhere Grundstückspreise erzielt werden können als für 

agrarisch gewidmete Flächen (Jörissen und Coenen 2007: 79 f.). Da die tatsächliche bauliche 

Nutzung der gewidmeten Siedlungsflächen nicht erzwungen wird, vergrößert sich der Hand-

lungsspielraum der Grundstückseigentümer hinsichtlich möglicher Flächennutzungsoptionen 

während andererseits für sie keine Verpflichtungen, z. B. in Form von Investitionsaufwand, mit 

der Siedlungsflächenausweisung einhergehen. Vielmehr kann die Baulandausweisung als Realop-

tion für die Grundstückseigentümer gedeutet werden (Löhr 2002). Unter Umständen kann ein 

Gewinn auch gerade dann erzielt werden, wenn die Option, also die tatsächliche bauliche Nut-

zung des gewidmeten Grundstücks, nicht ausgeübt wird. Dies mag in spekulativen Motiven der 

Grundstückseigentümer begründet liegen oder auch in rein individuellen Verhaltensanreizen, um 

bspw. ein unbebautes aber baureifes Grundstück für die Kindergeneration vorzuhalten.  
 

Grundstückseigentümer mit bestehenden Baurechten werden grundsätzlich ebenso an einer eher 

auf Wachstum ausgerichteten Baulandpolitik interessiert sein. Einwohnerzuwachs und Unter-

nehmensansiedlungen, die wesentlich durch ein ausreichendes Angebot an Siedlungsflächen un-

terstützt werden, sind Ausdruck der Attraktivität der Gemeinde und werden daher positiv auf das 

generelle Grundstückspreisniveau der Gemeinde wirken. Allerdings reduziert eine expansive Bau-

landpolitik die Knappheit bereits baureifer Grundstücke. Führt dies zu einem spürbaren Verfall 

der baureifen Grundstückspreise in der Gemeinde, werden bestehende Vermögenspositionen 

entwertet. Andererseits kann eine bessere Auslastung der siedlungsbezogenen Infrastruktur zu 

einer geringeren Gebühren- und Beitragsbelastung der Grundstückseigentümer führen. 
 

Die Gewerbetreibenden einer Stadt werden ebenso Interesse an der Ausweitung der Siedlungs-

fläche und verstärkten Investitionen in den Ausbau der städtischen Infrastruktur aufweisen. Ne-

ben den Einmaleffekten, die sich während der Erschließungs- und Bauphase für die einschlägigen 

Gewerke ergeben, wirken Einwohnerwachstum und Unternehmensansiedlungen auch langfristig 
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positiv auf die Unternehmenserträge, wenn auch nach Branche und Unternehmen unterschied-

lich. Einwohnerzuzug erhöht die lokale Nachfrage und erleichtert die Akquirierung neuer Ar-

beitskräfte. Ein preisgünstiges Siedlungsflächenangebot sorgt zudem für eine hohe Attraktivität 

des Standortes für bereits Beschäftigte und potentielle neue Arbeitskräfte und erleichtert Erweite-

rungen des eigenen Betriebsgeländes. Dabei treten neben den Bodenpreis auch die Argumente 

einer guten Verkehrsanbindung, ausreichender Betriebserweiterungsmöglichkeiten und der gerin-

geren Belastung ihrer Aktivitäten durch geltende Abstandsregeln für bestimmte Flächennutzun-

gen hinzu (Einig 2003a: 110 f.). Und schließlich birgt die Ansiedlung neuer Unternehmen in der 

Gemeinde zwar das Risiko erhöhter lokaler Konkurrenz, kann aber auch die Bildung lokaler 

Cluster fördern, die von geringen Transportwegen und Spillover-Effekten profitieren.  
 

Für die Bürger steht die Attraktivität ihrer Gemeinde im Vordergrund, die sich ganz maßgeblich 

in Einwohnerzuzügen und Ansiedlungserfolgen ausdrückt. Ein großes Siedlungsflächenangebot 

ist außerdem für geringe Miet- oder Pachtpreise förderlich und erlaubt die Verwirklichung des 

eigenen Wohnwunsches, z. B. den Hausbau (Hilber 1997: 11; Kühn 1998: 498). Die Gebühren- 

und Beitragsbelastung für die bestehende Infrastruktur wird mit zunehmender Zahl der Nutzer 

reduziert, gleichzeitig eröffnet sich die Chance auf eine verbesserte Infrastrukturausstattung, 

wenn die Gemeinde eine bestimmte Größe oder Einwohnerzahl erreicht. Gegen eine expansive 

Baulandpolitik werden am ehesten die am Umwelt- und Naturschutz interessierten Bürger einer 

Gemeinde votieren. Die organisierten Naturschutzverbände beziehen klare Position und haben 

zahlreiche Materialien zu den ökologischen und ökonomischen Folgen einer expansiven Sied-

lungsentwicklung publiziert (vgl. zusammenfassend Naturschutzverbände 2006). Allerdings ist 

auch für die dieser Gruppe zuzuordnenden Bürger nicht auszuschließen, dass die starken indivi-

duellen Anreize einer Baulandausweisung (Grundstückspreisniveau, Wohnoptionen, Infrastruk-

turausstattung) im Einzelfall eher eine Nachfrage nach expansiver Baulandpolitik nach sich zie-

hen. 
 

Es kann daher zusammengefasst werden, dass die Nachfrageseite nach einer Regulierung der 

Flächennutzung ganz überwiegend auf eine expansive Baulandpolitik ausgerichtet ist, da damit 

zahlreiche Vorteile sowohl für die Grundstückseigentümer als auch für die privaten und gewerb-

lichen Flächennachfrager einhergehen. Eine auf Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums 

ausgerichtete kommunale Bauleitplanung würde aus dieser Sicht eher kritisch und ablehnend be-

trachtet, da im dominierenden Paradigma Erfolg und Attraktivität einer Gemeinde wesentlich mit 

ihrem (Bevölkerungs- und Wirtschafts-)Wachstum und dem zugehörigen Ansiedlungserfolg ver-

bunden ist. 
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5.2.3.  Die Angebotsseite: Flächenausweisung zur Verfolgung eigennütziger Interessen 
 

Das individuelle Interesse eines Politikers liegt aus Sicht der NPÖ im Streben nach Ansehen, 

Einfluss und Prestige, wobei der entscheidende Zwischenschritt zur Verwirklichung dieser Ziele 

im Machtgewinn (oder Machterhalt) durch (Wieder-)Wahl liegt (Schumpeter 1950: 448). Um die-

ses Ziel zu erreichen, werden die politischen Verantwortungsträger versuchen, der Nachfrage 

nach einer bestimmten Regulierung zu entsprechen oder Einkommenstransfers zur Erzielung 

von Wählerstimmen einzusetzen. Solche Transfers sind ihnen umso leichter möglich, je höher 

und je freier disponibel das ihnen zur Verfügung stehende Budget ist (Hansjürgens 2001: 115). 

Ein großes und frei disponibles Budget trägt überdies auch direkt zu einem Einkommens- und 

Prestigegewinn für die Kommunalpolitiker bei (Bizer et al. 1998: 8). 
 

Die kommunale Bauleitplanung, und insbesondere die Ausweisung von Bauland, kann daher in 

durch die kommunalen Politikträger in zweierlei Weise eingesetzt werden. Einerseits sind durch 

Baulandausweisungen Einkommenstransfers für die betroffenen Grundstückseigentümer – über 

höhere Grundstückswerte für Bauland im Vergleich zu bspw. landwirtschaftlichen Flächen – und 

für die Flächennachfrager – über ein größeres Angebot an baureifen Grundstücken und folglich 

günstigen Baulandpreisen – realisierbar. Damit würde den dominierenden Motiven der Nachfrage 

nach einer Flächennutzungsregulierung entsprochen. Auf der anderen Seite wirkt die Gestaltung 

der kommunalen Bauleitplanung auf Umfang und Disponibilität des gemeindlichen Budgets. 

Daher gehen die folgenden Abschnitte der Frage nach, welche fiskalischen Wirkungen von der 

Ausgestaltung der Bauleitplanung, insbesondere der Ausweisung neuen Baulands, ausgehen. Da-

bei wird zwischen den Wirkungen der Baulandausweisung auf die kommunalen Einnahmen ei-

nerseits und die kommunalen Ausgaben andererseits unterschieden. 

 

5.2.3.1. Baulandausweisungen und kommunale Einnahmen 
 

Baulandausweisungen beeinflussen die kommunalen Einnahmen auf vielfältige Weise: über die 

Erhöhung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens, die Erhöhung der Einkommensteuer, 

die anteilig den Gemeinden zufällt, der Möglichkeit, Gebühren und Beiträge zu erheben, sowie 

langfristig über Multiplikatoreffekte, wie ein attraktives Arbeitsplatzangebot durch Erweiterung 

bestehender oder Ansiedlung neuer Unternehmen und den Zuzug neuer Einwohner (Perner 

2006: 17). Die Finanzierungsquellen Steuereinnahmen, Einnahmen aus Beiträgen und Gebühren 

und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bzw. Zuweisungen des Bundes umfas-

sen im Bundesdurchschnitt gut 95 Prozent der laufenden kommunalen Einnahmen. Die ge-

meindlichen Steuereinnahmen und die Zuweisungen haben dabei mit Abstand die größte Bedeu-
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tung, wenn auch mit erheblichen regionalen Unterschieden in ihren relativen Anteilen (vgl. für 

einen illustrativen Bund-Ost-West-Vergleich Abb. 5-3). Auch wenn im Folgenden keine vollstän-

dige Auseinandersetzung mit den einzelnen Einnahmearten und den dahinterstehenden Instru-

mentenkomplexen erfolgen kann, wird dennoch deutlich, welche Wirkung die fiskalischen Para-

meter auf die kommunalpolitische Entscheidung über die zukünftige Flächennutzung entfalten29. 

Dabei wird der Dreiteilung folgend in Steuereinahmen, Gebühren und Beiträge sowie Zuweisun-

gen unterschieden. 
 

 
Abb. 5-3: Anteile einzelner Einnahmearten an den laufenden Einnahmen der Gemeinden in 2008. 
 Quellen: Statistisches Bundesamt (2009). 
 

Auswirkungen auf kommunale Steuereinnahmen 

Als bedeutende kommunale Steuereinnahmen lassen sich die Grund- und die Gewerbesteuer 

sowie der kommunale Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer kennzeichnen30.  
 

Die Grundsteuer ist innerhalb des kommunalen Einnahmeportfolios vor allem wegen ihres ste-

tigen Aufkommens wichtig. Ihr Anteil an den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinden beträgt 

zwischen 17 Prozent (in den westdeutschen Kommunen) bis 25 Prozent (in den ostdeutschen 

                                                 
29  Für detaillierte fiskalische Folgenabschätzungen vgl. die Studien von Gassner et al. (1986); Junkernheinrich 

(1994); Ecoplan (2000); Gutsche (2003a) Siedentop et al. (2006) oder auch Reidenbach (2007). 
30  Daneben haben die Kommunen auch einen 2,2%-Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer und können örtliche 

Verbrauch- und Aufwandsteuern (z. B. Hunde- oder Zweitwohnsitzsteuer) selbst erheben. Diese übrigen Ein-
nahmen haben einen Anteil von etwa 6% an den gesamten kommunalen Steuereinnahmen und können deshalb 
hier vernachlässigt werden. 
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Kommunen) (Reidenbach et al. 2007: 75). Sie wird differenziert in die Grundsteuer A (für land- 

und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) und die Grundsteuer B für übriges Grundvermö-

gen und damit auch für Grundstücke, die für Siedlungszwecke genutzt werden. Bemessungs-

grundlage der Grundsteuer ist der sog. Einheitswert, in den neben dem Wert des Bodens auch 

der Wert der darauf errichteten Baulichkeiten eingerechnet werden (Dieterich 2004: 47)31. Aus 

Einheitswert und einer Steuermesszahl, die mit unterschiedlicher Nutzung des Grundstücks vari-

iert, wird der Steuermessbetrag ermittelt. Auf diesen Messbetrag kann die Gemeinde einen Hebe-

satz anwenden und damit direkt das Grundsteueraufkommen beeinflussen. Das Aufkommen der 

Grundsteuer A liegt bei etwa 5 Prozent des gesamten Grundsteueraufkommens und spielt daher 

allenfalls in kleineren dörflichen Gemeinden eine Rolle (Bizer und Lang 2000: 85; Reidenbach 

1999: 585). Der erhebliche Aufkommensunterschied zwischen beiden Grundsteuerarten ergibt 

sich vornehmlich durch die deutlich geringeren Bodenwerte der agrarisch oder forstwirtschaftlich 

genutzten Grundstücke gegenüber Grundstücken mit (möglicher) baulicher Nutzung. Zusätzlich 

liegen die kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer B deutlich über denen der Grundsteuer 

A.  
 

Zwischen dem Grundsteueraufkommen und der Flächennutzung auf dem Gemeindegebiet be-

steht somit ein direkter Zusammenhang. Eine Siedlungsflächenausweisung lässt das Grundsteu-

eraufkommen wachsen – bedingt durch die damit verbundene Steigerung der Bodenwerte, durch 

die Einberechnung des Wertes eines eventuell errichteten Gebäudes und durch den höheren He-

besatz der Grundsteuer B. Teilweise wird aus diesem Zusammenhang die Schlussfolgerung gezo-

gen, dass die Konstanz des Anteils des Grundsteueraufkommens trotz der veralteten (und damit 

vermutlich zu niedrigen) Einheitswerte auf die stetige Ausweisung neuer Baugebiete zurückzu-

führen ist (Jörissen und Coenen 2007: 86; Josten 2000: 9). Zu beachten ist weiterhin, dass es für 

die Steigerung des Bodenwertes innerhalb der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer unerheb-

lich ist, ob das Grundstück nach Widmung als Siedlungsfläche auch tatsächlich baulich genutzt 

wird. Ist die Steigerung der grundsteuerlichen Bemessungsrundlage bereits durch den erhöhten 

Bodenwert erheblich, werden die Gemeinden eher das Ziel verfolgen, weitere Bauflächen auszu-

weisen, als zusätzliche Flächennachfrage in den Bestand bebaubarer Grundstücke zu lenken. Zu-

sammenfassend kann somit als Hypothese formuliert werden, dass die Grundsteuer in ihrer der-

zeitigen Gestaltung erhebliche Anreize zur Ausweisung von Siedlungsflächen durch die kommu-

nale Bauleitplanung generiert. 

                                                 
31  Die Einheitswerte beruhen auf den Wertverhältnissen von 1964 (Westdeutschland) bzw. 1935 (Ostdeutschland) 

– die ursprünglich vorgesehene Neubewertung der Grundstücke aller sechs Jahre ist bislang noch nie erfolgt. Im 
Ergebnis entsprechen die Einheitswerte nur einem Bruchteil des tatsächlichen Verkehrswertes eines Grund-
stücks und führen zu einer steuerlichen Bevorteilung des Grundbesitzes gegenüber anderen Vermögensbestän-
den (Dieterich 2004: 47 f.). 
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Die Ausgestaltung der Grundsteuer wurde unter anderem deshalb in zahlreichen wissenschaftli-

chen Beiträgen in den 1990er Jahren als stark reformierungsbedürftig gekennzeichnet. Hauptkri-

tikpunkte waren die hohen Erhebungskosten der Einheitswertbestimmung, die eine zeitnahe 

Fortschreibung verhinderten (vgl. u. a. Apel et al. 1995; Bundesministerium für Finanzen 1989; 

Dieterich 2004; Dieterich und Dransfeld 1998; Josten 2000), die schwache Mobilisierungswirkung 

auf baureife aber unbebaute Grundstücke (vgl. u. a. Hilber 1997; Kleiber 1999; Löhr 2004b; 

Reidenbach 1999) und – vor dem Hintergrund der Problemwahrnehmung der anhalten hohen 

Flächeninanspruchnahme – die mangelhafte ökologische Lenkungskraft ihrer bisherigen Ausge-

staltung (vgl. u. a. Apel et al. 1995; Bizer 1995, 1999; Bizer und Bergmann 1998). Tenor der ge-

nannten Beiträge war aber auch die Feststellung, dass eine kostenneutrale Reform der Grund-

steuer kaum die nötigen Anreize zur Verhaltensänderung bei privaten Grundstückseignern oder 

kommunalen Planungsträger auslösen könnte. Inzwischen ist die Diskussion um eine ökologisch 

motivierte Reform der Grundsteuer weitgehend zum Erliegen gekommen.  
 

Neben der Grundsteuer ist auch die Gewerbesteuer eine rein kommunale Steuer. Ihr Aufkom-

men ist seit Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer Mitte der 1990er Jahre stark konjunkturab-

hängig, da es fast ausschließlich von den Gewinnen der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen 

mit Betriebssitz in der jeweiligen Kommune abhängt (Jörissen und Coenen 2007: 83). Das kas-

senmäßige Aufkommen der Gewerbesteuer unterlag bisweilen jährlichen Schwankungen um bis 

zu 16 Prozent (Karrenberg und Münstermann 2004: 18). Dementsprechend groß sind die 

Schwankungen des Anteils der Gewerbesteuer an den gesamten Steuereinnahmen der Kommu-

nen. Er betrug im Jahr 2003 zwischen 38 Prozent (in kreisfreien Städten) und 29 Prozent (in 

kreisangehörigen Gemeinden) (Reidenbach et al. 2007: 76). Auch für die Gewerbesteuer besitzen 

die Gemeinden ein Hebesatzrecht. Die letztendliche Gewerbesteuerlast ergibt sich aus der Multi-

plikation dieses Hebesatzes mit dem Gewerbesteuermessbetrag, der sich in einer komplexen Be-

rechnung aus dem Unternehmensgewinn und verschiedenen Zu- und Abrechnungen ergibt (vgl. 

z. B. IHK Düsseldorf 2008).  
 

Im Gegensatz zur Grundsteuer hat die Flächennutzungspolitik einen indirekten Einfluss auf das 

Gewerbesteueraufkommen. Denn für eine Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens ist die 

Ansiedlung Gewinn erwirtschaftender Unternehmen notwendig. Das Siedlungsflächenangebot 

durch die Festlegungen der kommunalen Bebauungsplanung fungiert somit als Angebot für die 

Ansiedlung ertragsstarker Unternehmen. Ein hoher Hebesatz wirkt dabei dämpfend auf die 

Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen. Für Gemeinden, die vom Wegzug bestehender Gewer-

bebetriebe, z. B. durch fehlende Erweiterungsflächen am bisherigen Betriebsort oder durch güns-

tige Flächenangebote benachbarter Gemeinden bedroht sind, kann die Ausweitung der vorhan-
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denen Gewerbeflächen in der eigenen Kommune sinnvoll sein. Als Hypothese kann formuliert 

werden, dass auch die Gestaltung der Gewerbesteuer erhöhend auf die Flächenausweisung für 

Siedlungszwecke im Rahmen der Bauleitplanung wirkt. 
 

Als dritte steuerliche Einnahmequelle der Gemeinden ist der kommunale Anteil an der Ein-

kommensteuer zu nennen. Nach den Regelungen des Grundgesetzes stehen den Städten und 

Gemeinden 15 Prozent des Einkommensteueraufkommens und zwölf Prozent des Zinsabschla-

ges ihres Bundeslandes zu (§ 106 Abs. 5a ). Dieser Anteil wird zwischen den Gemeinden nach 

einer Schlüsselzahl verteilt, die sich grundlegend aus der Einkommensteuerleistung der in einer 

Kommune lebenden Steuerpflichtigen im Vergleich zur gesamten Einkommensteuerleistung des 

Bundeslandes ergibt (Reidenbach et al. 2007: 123). Um eine Nivellierung zwischen einkommen-

steuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung dieser Schlüs-

selzahl nur eine Steuerleistung bis zu einer bestimmten Obergrenze des zu versteuernden Ein-

kommens berücksichtigt (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2006: 4). Da die Bestim-

mung der Schlüsselzahl nur in mehrjährigem Turnus erfolgt, vergehen teilweise mehrere Jahre, 

bevor sich der Zuzug eines Einkommensteuer zahlenden Haushalts in dem Gemeindeanteil der 

betreffenden Kommune niederschlägt (Gutsche 2003a: 110). Die Einnahmen aus dieser Finanzie-

rungsquelle bilden bis zu 50 Prozent der gesamten kommunalen Steuereinnahmen für kreisange-

hörige Gemeinden in den alten Bundesländern, mit einer deutlich geringeren Bedeutung für Ge-

meinden in den neuen Bundesländern (Reidenbach et al. 2007: 76).  
 

Mit zunehmender Bevölkerungszahl steigt somit der individuelle Anteil einer Gemeinde an der 

Einkommensteuer. Je näher dabei das Einkommen der zuziehenden Einwohner an der Ober-

grenze des berücksichtigten zu versteuernden Einkommens ist, desto schneller steigen die 

Schlüsselzahl einer Gemeinde und damit ihr Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer 

(Junkernheinrich 1991: 93 f.). 
 

Der Zusammenhang zwischen Siedlungsflächenausweisung im Rahmen der kommunalen Bau-

leitplanung und der Höhe des Einkommensteueranteils ist wie bei den Gewerbesteuereinnahmen 

indirekt. Die Bereitstellung von Wohnsiedlungsflächen ist ein Angebot der Gemeinden im inter-

kommunalen Wettbewerb, um Zuzüge neuer Bevölkerung zu bewirken bzw. die Abwanderung 

ortsansässiger Einkommensteuerpflichtiger zu verhindern. Analog zu den vorherigen Wirkungs-

hypothesen kann damit auch an dieser Stelle geschlussfolgert werden, dass die Zuteilungsregeln 

für die Verteilung des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer erhöhend auf die bauleit-

planerische Siedlungsflächenausweisung wirken. 
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Auswirkungen auf das Gebühren- und Beitragsaufkommen 

Gebühren und Beiträge haben mit ca. elf Prozent einen deutlich geringeren Anteil an den laufen-

den kommunalen Einnahmen als Steuern oder Zuweisungen, allerdings sind sie für die Kommu-

nen wesentlich wichtiger als für den Bund oder die Bundesländer (vgl. Bach und Vesper 2002). 

Gebühren und Beiträge sind, anders als Steuern, Geldleistungen für konkrete Gegenleistungen 

(Bundesverfassungsgericht Entscheidungen 50: 217). Sie können in Verwaltungsgebühren (z. B. 

Entgelte für die Ausstellung von Personaldokumenten oder die Erteilung einer Baugenehmigung) 

und Benutzungsgebühren bzw. Beiträge (z. B. die Entgelte für Abfall- oder Abwasserentsorgung) 

unterschieden werden. In den letzten Jahren sind die Gebühreneinnahmen rückläufig, da gebüh-

renfinanzierte kommunale Betriebe, z. B. Abwasser- und Abfallentsorgung, vielfach ausgegliedert 

wurden (vgl. Bach und Vesper 2002). 
 

Zwischen bauleitplanerischen Entscheidungen über die Flächennutzung und dem Gebühren- und 

Beitragsaufkommen besteht zumeist ein direkter Zusammenhang, da gebührenpflichtige kom-

munale Ver- und Entsorgungsleistungen eher bei stärkerer Siedlungsflächennutzung anfallen, als 

auf naturnah oder landwirtschaftlich genutzten Flächen. Zudem dürfte die Nachfrage nach (ge-

bührenpflichtigem) Verwaltungshandeln mit verstärkter Siedlungstätigkeit höher sein. Da aber 

Gebühren Entgelte für konkrete Gegenleistungen, z. B. öffentliche Erschließungsmaßnahmen 

verkörpern, sind mit höheren Gebühreneinnahmen auch stets höhere kommunale Ausgaben für 

die Bereitstellung der gebührenpflichtigen kommunalen Leistungen verbunden. Von daher dürfte 

keine Anreizwirkung von der Gebühren- und Beitragsvereinnahmung auf die Ausgestaltung der 

Bauleitplanung ausgehen. 
 

Eine wichtige Besonderheit bei der Erstellung des kommunalen Leistungsangebots ist hierbei 

aber zu beachten. In vielen Bereichen besitzen kommunale Leistungen die Eigenschaften eines 

natürlichen Monopols. Das heißt, dass z. B. für die Bereitstellung einer kommunalen Abwasser-

entsorgung hohe Fixkosten für die Kläranlage (und ggf. das ursprüngliche Netz), aber ver-

gleichsweise geringe variable Kosten für die zusätzlich in die Klärung einbezogenen Abwässer 

(und die Erweiterung des Netzes) anfallen. Mit steigender Teilnehmerzahl an der Abwasserent-

sorgung sinken die Durchschnittskosten, bis die Kapazitätsgrenze der Anlage erreicht ist. Der 

Kostendeckungsgrad kommunaler Leistungen steigt also bei dieser Kostenkonstellation mit hö-

herer Teilnehmerzahl – zumindest solange der optimale Auslastungsgrad der Infrastruktureinrich-

tung noch unterschritten ist. Im Umkehrschluss sinkt der Kostendeckungsgrad mit abnehmender 

Auslastung überproportional, auch weil bei einer Unterauslastung zusätzliche Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten für Infrastrukturbauten anfallen können. Die stark steigenden Unterhal-

tungskosten unterausgelasteter Infrastruktur in dem von schrumpfenden Bevölkerungszahlen 
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betroffenen Gemeinden und Stadtteilen in (Ost-)Deutschland zeigen diese Tendenzen (vgl. 

Koziol 2004; Schiller 2002; Winkel 1998). Vor dem Hintergrund der prognostizierten demografi-

schen Entwicklung findet daher auch aus Sicht der Gebühren- und Beitragserhebung und der 

Kostendeckung bestehender Infrastruktur ein interkommunaler Wettbewerb um zusätzliche 

Einwohner statt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Gestaltung der kommunalen Bauleitpla-

nung. Bei leitungsgebundener Infrastruktur (Wasserver- und Abwasserentsorgung, schienenge-

bundener ÖPNV) dominiert auf Grund der räumlichen Gebundenheit zwischen Infrastrukturan-

gebot und potenziellem Nutze die Lenkung der Siedlungstätigkeit in den bereits erschlossenen 

Bestand an Bauflächen. Demgegenüber wird der Kostendeckungsgrad anderer kommunaler Inf-

rastrukturen (z. B. Kindertagesstätten, Schulen, Abfallentsorgung, kulturelle Einrichtungen) vor-

nehmlich durch die Einwohnerzahl einer Gemeinde determiniert. In diesen Fällen gehen auf die 

Gemeinden Anreize aus, durch die Ausweisung zusätzlicher Siedlungsflächen den Zuzug neuer 

Einwohner zu fördern, bzw. den Wegzug bisheriger Einwohner durch ein attraktives Siedlungs-

flächenangebot zu unterbinden. Auch wenn die Anreizsituation bei der kommunalen Gebühren-

erhebung also weniger deutlich als bei der Ausgestaltung der kommunalen Steuern ist, so kann 

doch als Hypothese formuliert werden, dass das Streben nach Auslastung der gebührenpflichti-

gen kommunalen Infrastruktur die Ausweisung von neuen Siedlungsflächen eher befördert. 

 

Auswirkungen auf die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 

Die dritte wichtige Einnahmequelle der Gemeinden sind Zuweisungen im Rahmen des kommu-

nalen Finanzausgleichs. Beispielsweise erzielen die Gemeinden in Ostdeutschland durch sie mehr 

als die Hälfte ihrer laufenden Einnahmen, aber auch für westdeutsche Kommunen ist diese Fi-

nanzquelle bedeutsam (vgl. Statistisches Bundesamt 2009). Die Bundesländer weisen im Rahmen 

des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden Teile ihrer eigenen Finanzmittel bzw. Mittel 

aus kommunalen Umlagen zu und verfolgen so verschiedene fiskalische, redistributive und allo-

kative Ziele (Bizer et al. 1998: 48; Gutsche 2003a: 119 ff.)32. Der überwiegende Teil wird als 

Schlüsselzuweisungen vergeben, deren Aufkommen den Gemeinden zur freien Verfügung ge-

stellt werden (Hutter et al. 2004: 237). Weitere Mittel fließen in Form von Zweckzuweisungen zur 

Deckung der von Investitionskosten bzw. der Aufwendungen für spezifizierte Aufgaben, die die 

Kommunen übernehmen. 
 

                                                 
32  Dabei ist der hier beschriebene finanzielle Ausgleich lediglich ein ergänzender, aktiver Teil des föderalen Finanz-

ausgleichs in der Bundesrepublik. Der originäre aktive Finanzausgleich nach § 106 GG regelt die Verteilung des 
Steueraufkommens zwischen Bund, Ländern und Gemeinden damit die einzelnen Gebietskörperschaften die 
ihnen im passiven Finanzausgleich zugewiesenen Aufgaben erfüllen können (Bizer et al. 1998: 48). 
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Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für eine Kommune ergibt sich aus einem Vergleich ihrer 

normierten Finanzkraft und ihrem normierten Finanzbedarf. Die Finanzkraft einer Gemeinde 

repräsentiert vornehmliche ihre Steuereinnahmen, wobei Steuern mit kommunalem Hebesatz-

recht abweichend von den tatsächlichen Einnahmen mit einem normierten einheitlichen Hebe-

satz errechnet werden (Hansmeyer und Kops 1985: 47). Der Finanzbedarf einer Kommune rich-

tet sich nach den Kosten der Durchführung der von ihr wahrgenommenen Aufgaben. Als 

Hilfsgröße zur Abschätzung wird auf die Einwohnerzahl einer Gemeinde zurückgegriffen, wobei 

besonders einwohnerstarke Kommunen eine zusätzliche ‚Veredelung’ ihrer Einwohnerzahl erfah-

ren (Gutsche 2003a: 123; Hansmeyer 1992: 1134). Damit soll sichergestellt werden, dass der er-

höhte Infrastrukturbedarf größerer Gemeinden, die auch überörtliche Funktionen wahrnehmen, 

gedeckt wird (vgl. für die zu Grunde liegende Argumentation Brecht 1932; Popitz 1932; Postlep 

1985). Zusätzlich können neben diesem Hauptansatz auch Nebenansätze zur Verteilung der Fi-

nanzausgleichsmasse herangezogen werden. So existieren in einigen Bundesländern Ansätze zur 

Berücksichtigung der Schülerzahl oder der Soziallast, die nochmals das Gewicht der Einwohner-

zahl bei der Verteilung der Finanzausgleichsmasse erhöhen (Hutter et al. 2004: 235).  
 

Damit läuft die Ausgestaltung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanz-

ausgleichs auf eine relative Bevorzugung urbaner Räume hinaus, die auf Grund ihrer Einwohner-

zahl und ihrer sozialen und kulturellen Bedeutung überdurchschnittliche Zuweisungen erhalten 

(Ring 2002: 421). Abschätzungen zur Auswirkung von Wohnflächenausweisung auf die Höhe der 

Zuweisungen zeigen zumindest in kurzer Frist einen positiven Zusammenhang zwischen Auswei-

sung und Zuweisungshöhe (vgl. Junkernheinrich 1994; Staender und Nordahn 1992). Im Zeitab-

lauf wird durch die steigenden kommunalen Steuereinnahmen (insb. des Anteils der Kommunen 

an der Einkommensteuer) aus den Neuansiedlungen dieser Effekt verringert und es ergibt sich 

ein negativer Zusammenhang aus Flächenausweisung und Zuweisungshöhe (Gutsche 2003a: 

132). Dennoch bleiben insbesondere Wohngebiete auf Grund der Einwohnerveredelung auch 

mittelfristig fiskalisch attraktiv (Junkernheinrich 1994: 69). Wiederum existieren also für die 

kommunalen Planungsträger Anreize, um den Zuzug neuer Einwohner zu konkurrieren bzw. den 

Wegzug bestehender Bevölkerung zu vermeiden. Ein wesentlicher Schlüssel hierzu ist das Ange-

bot an attraktiven Siedlungsstandorten. Demgegenüber bleibt die Bereitstellung sog. ökologischer 

Ausgleichsfunktionen durch eine naturnahe Flächennutzung auf dem Gemeindegebiet und die 

damit verbundenen Opportunitätskosten in der derzeitigen Ausgestaltung des kommunalen Fi-

nanzausgleichs unberücksichtigt (vgl. u. a. Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996b; 

Ring 2002; Rose 1999). Dies ist auch der Hauptkritikpunkt der wissenschaftlichen Diskussion um 

eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs (Bergmann 1999; Bizer und Bergmann 1998; 

Perner und Thöne 2007; Ring 2001, 2002, 2008a; SRU 2002), die auch auf international erfolg-
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reich angewandte Beispiele eines ‚ökologischen’ Finanzausgleichs verweisen kann (May et al. 

2002; Ring 2008b; Santos et al. in press; Schröter und Ring 2006; Shah 2007). Eine völlig entge-

gen gerichtete These vertreten Hintzsche und Steinfort (1997: 214), die zur Förderung der 

Wohnbaulandbereitstellung gar einen Bonus für Baulandausweisungen im Rahmen der Schlüssel-

zuweisungen fordern.  
 

Als Hypothese lässt sich somit formulieren, dass auf Grund der Anbindung der Zuweisungshöhe 

an die Einwohnerzahl auch von der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs Anreize 

zur verstärkten Ausweisung von Siedlungsflächen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 

ausgehen. 

 

5.2.3.2. Fiskalische Lasten und Ausgaben der Baulandausweisung 
 

Wie eben gezeigt, reagiert die Einnahmenseite des kommunalen Budgets eindeutig positiv auf 

Baulandausweisungen. Allerdings sind mit der Ausweisung und Erschließung des Baulandes so-

wie der Unterhaltung der siedlungsbezogenen Infrastruktur auch Kosten für die Kommunen 

verbunden. Erst aus dem Vergleich zwischen Erträgen und Kosten kann die tatsächliche fiskali-

sche Wirkung einer Flächenausweisungsentscheidung eingeschätzt werden. 
 

In den letzten Jahren hat die Abschätzung insbesondere der langfristigen fiskalischen Folgen von 

Flächennutzungsentscheidungen an Bedeutung gewonnen (vgl. u. a. American Farmland Trust 

2004; Burchell et al. 1998; Ecoplan 2000; Gutsche 2005; Siedentop et al. 2006; Umweltbundesamt 

2004). Im Mittelpunkt der Arbeiten war dabei vornehmlich der Zusammenhang zwischen Er-

schließungs- und Unterhaltungskosten von Siedlungsgebieten und ihrer Siedlungsstruktur (d. h. 

Dichte, Bauformen, Verkehrsanbindung) (vgl. auch Abschnitt 2.1.1.). Zusammenfassende Analy-

sen, die detailliert fiskalische Nutzen und Lasten von Flächennutzungsentscheidungen bestimm-

ten, fehlen bislang hingehend weitgehend (Ausnahmen bilden Gutsche 2003a; Junkernheinrich 

1994; Reidenbach et al. 2007).  
 

Die vorhandenen fiskalischen Wirkungsanalysen betonen den Fakt, dass den zusätzlichen kom-

munalen Einnahmen aus einer neu ausgewiesenen Baufläche (soweit diese auch tatsächlich durch 

entsprechende Flächennachfrage und Bautätigkeit ausgelastet wird) dennoch Kosten für Er-

schließung und Unterhalt der zugehörigen Infrastruktur entgegenstehen. Es wird dargelegt, dass 

die Rentabilität der Ausweisungs- und Erschließungsprojekte nach Art der ausgewiesenen Fläche, 

dem Erschließungsaufwand, sowie der Größe, der räumlichen Lage und des föderalen Status 

(kreisfrei vs. kreisangehörig) der betreffenden Kommune differiert. So zeigt beispielsweise Jun-
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kernheinrich (1994) für vier ausgewählte nordrhein-westfälische Gemeinden, dass Wohnbauflä-

chen fiskalisch rentabler sind als die Ausweisung von Gewerbegebieten. Gutsche (2003a) findet 

in einer detaillierten Untersuchung von Wohnflächenausweisungen im Großraum Hamburg eine 

Zweiteilung der Standorte nach der Kreiszugehörigkeit der Gemeinden. Während sich die Aus-

weisung neuer Wohngebiete für die kreisfreie Kernstadt als fiskalisch sehr rentabel erweisen, de-

cken die Erträge neuer Wohngebiete in kreisangehörigen Gemeinden gerade die zugehörigen 

Kosten. Reidenbach et al. (2007) zeigen in ihrer fiskalischen Wirkungsanalyse für zwei Beispiel-

kommunen, dass die zusätzlichen kommunalen Einnahmen aus einem neuen und erfolgreich 

besiedelten Wohngebiet die Ausgaben der Gemeinde für die Erschließung des Gebiets überstei-

gen. Allerdings führt die Berücksichtigung der langfristigen Unterhaltskosten, insb. der sozialen 

Infrastruktur dazu, dass die Kosten die Erträge der neuen Wohnflächen für die Gemeinden über-

steigen. Für Gewerbegebiete zeigt diese Untersuchung, dass hier bereits die Einbeziehung sog. 

äußerer Erschließungsmaßnahmen zu einem negativen Saldo führt (Reidenbach et al. 2007: 164). 

Zur äußeren Erschließung werden sowohl der Bau von Zufahrtsstraßen sowie von Hauptver- 

und -entsorgungsleitungen als auch notwendige Änderungen an bestehender Infrastruktur auf-

grund der Erweiterung der Siedlungsflächen gezählt.  

Es zeigt sich, dass die mit der Widmung und Erschließung neuer Siedlungsflächen verbundenen 

Aufwendungen für die Kommunen so hoch werden können, dass sie die Rentabilität des Auswei-

sungsprojektes in Frage stellen (Gutsche und Schiller 2005). Das heißt für solche Projekte, dass 

selbst ohne detaillierte Berücksichtigung der ökologischen (und sozialen) Folgekosten, die eine 

Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche nach sich zieht, bereits die fiskalischen Folgelas-

ten die Vorteile einer Baulandausweisung übersteigen. Dies steht in Diskrepanz zur Beobachtung, 

dass solche Projekte dennoch realisiert werden. In der kommunalen Politik dominiert ganz über-

wiegend die Sichtweise, dass es rentierlich und unerlässlich sei, zusätzliche Wohnbau- oder Ge-

werbeflächen auszuweisen (Einig 2003b: 482). Gemäß dieser Sichtweise ist die Bereitstellung at-

traktiven Baulands der wichtigste Faktor zur Gewinnung von zusätzlichen Einwohnern und Un-

ternehmen (Bizer et al. 1998: 8 f.; Gutsche 2003a: 2; Reidenbach et al. 2007: 24). Das vielfach 

identifizierte Phänomen des kommunalen Ansiedlungswettbewerbs mit günstigen Siedlungsflä-

chenangeboten an gewerbliche Investoren und Wohnflächennachfrager stützt diese These (vgl. 

unter anderem Einig 2003a; Feld 2004; Jörissen und Coenen 2007). Offenbar werden insbeson-

dere die langfristigen fiskalischen Folgen von Flächennutzungsentscheidungen für die kommuna-

len Haushalte bislang nur unzureichend beachtet und spielen in der planerischen Entscheidungs-

findung kaum eine Rolle. 
 

Die allgemeine Betonung der fiskalischen Vorteilhaftigkeit von Flächenausweisungen kann auf 

verschiedene Gründe zurückgeführt werden. Zunächst ist festzuhalten, dass das Instrument der 
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Bauleitplanung in der Praxis auch (und vor allem) zur Lösung vordringlicher politischer Probleme 

vor Ort und in Abhängigkeit von Ortsgröße, Lage, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur, par-

teipolitischen Präferenzen und anderen Einflussgrößen eingesetzt wird (Junkernheinrich 1991: 78 

ff.). Nicht immer spielen dabei Nutzen-Kosten-Überlegungen eine maßgebende Rolle. Eine Rati-

onalitätsannahme, die volle Informationen über die fiskalischen Belastungen voraussetzt, unter-

schätzt zusätzlich die in der Realität zumeist auftretenden Informationsdefizite, unter denen bau-

leitplanerische Entscheidungen getroffen werden (Bizer et al. 1998: 10 f.). Die erheblichen Unsi-

cherheiten bei der Abschätzung der auftretenden Effekte können dazu führen, dass der mit Bau-

landausweisungen realisierte Nutzen durch Einnahmesteigerungen geringer ausfällt oder die mit 

der Ausweisung einhergehenden Kosten unterschätzt werden. Es ist z. B. keinesfalls sicherge-

stellt, dass die als Angebotsplanung betriebene Ausweisung von Siedlungsflächen auch eine ent-

sprechende Nachfrage erfährt. Dies ist insbesondere unter der Rahmenbedingung des kommuna-

len Wettbewerbs mit Bauflächen sehr wahrscheinlich. Erhebungen haben gezeigt, dass viele 

Wohnbaulandflächen erst nach 10 Jahren planmäßig ausgelastet sind, teilweise bleiben sie lang-

fristig unterausgelastet (Cichorowski 2010: 16). Dies führt zu erheblich höheren Unterhaltskosten 

für die siedlungsbezogene Infrastruktur, z. B. Verkehrswege und Ver- und Entsorgungsdienstleis-

tungen gegenüber frühzeitig voll ausgelasteten Standorten. Nicht immer können (bzw. werden) 

diese erhöhten Kosten auf die Nutzer umgelegt, sondern verbleiben bei den Gemeinden. Eine 

Unterauslastung der ausgewiesenen Siedlungsfläche führt gleichzeitig auch zu geringeren Ein-

nahmen aus Verkaufserlösen, Erschließungsgebühren und Steuereinnahmen. Für den oftmals in 

der Praxis durchgeführten Zwischenerwerb der Flächen durch die Gemeinden resultiert daraus 

eine erheblich längere Vorfinanzierungsphase, die mit entsprechenden Kapitalkosten verbunden 

sind. Diese Finanzierungskosten gehen jedoch in den allgemeinen kommunalen Haushalt ein und 

werden daher in vielen Fällen nicht weiter betrachtet (Cichorowski 2010: 17). Doch selbst wenn 

die neu ausgewiesenen Flächen vollständig in eine entsprechende Nutzung gelangen, kann es 

wegen der Komplexität der Abschätzung der fiskalischen Folgewirkung, mit ihrer Abhängigkeit 

vom tatsächlichen Steueraufkommen und Zuteilungsschlüsseln im kommunalen Finanzausgleich 

zu Abweichungen von der prognostizierten Rentabilität neuer Siedlungsflächen kommen. So un-

terliegen beispielsweise die Gewerbesteuereinnahmen konjunkturellen Schwankungen, die vor-

nehmlich durch makroökonomische Entwicklungen beeinflusst werden. Die zu verteilende Fi-

nanzausgleichsmasse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und die Zuteilung an einzel-

ne Kommunen sind auch abhängig von der (budgetären) Entwicklung in anderen Gemeinden 

innerhalb des Umverteilungssystems.  
 

Agieren die kommunalen Planungsträger also auf Basis von Informationsdefiziten und Unsicher-

heit, gewinnen habituelle Verhaltensweisen, die auf einer Regelbildung aus den Erfahrungen der 



Kapitel 5  Ökonomische Analyse der Raum- und Bauleitplanung 
 

147 

Vergangenheit und üblichen Vorgehensweisen in der Akteursgruppe beruhen, an Bedeutung 

(Bizer und Gubaydullina 2007: 45 f.). Die auf kommunaler Ebene etablierte Auffassung einer 

positiven Korrelation zwischen Neuausweisung von Baugebieten und gemeindlichem Budget 

verstetigt sich damit und trägt zur übertrieben positiven Einschätzung zusätzlicher Flächeninan-

spruchnahme bei. 

 

5.2.3.3. Die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben: Fiskalische Anreize bauleitplanerischer  

Entscheidungen 
 

Zusammenfassend ist auffallend, dass die kommunalen Finanzen äußerst eng mit der Anzahl und 

dem Wert der für Siedlungszwecke genutzten Grundstücke, von der Entwicklung der Gewerbe-

betriebe und der Wohnbevölkerung einer Gemeinde abhängen. Sie sind damit also letztlich an die 

Inanspruchnahme von Flächen und zumeist auch von zusätzlicher Flächeninanspruchnahme für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke zu Lasten anderer Flächennutzungsformen gebunden (Hutter et 

al. 2004: 224). Bei der Gestaltung der Bauleitplanung als eine wesentliche Handlungsoption der 

kommunalen Verantwortungsträger zur Beeinflussung des für sie verfügbaren Budgets sprechen 

die gegebenen Anreize für eine Ausweitung der Siedlungs- und Verkehrsfläche zu Lasten freier 

oder naturnaher Flächen. Durch die Ausweisung von Bauland lassen sich die steuerlichen Ein-

nahmen der Gemeinden ebenso erhöhen, wie zumindest Teile des Gebühren- und Beitragsauf-

kommens steigern und (mindestens kurzfristig) die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen 

Finanzausgleichs vergrößern. Demgegenüber wirkt eine Vorhaltung von naturnah oder landwirt-

schaftlich genutzten Freiflächen allenfalls budgetneutral, infolge der Nichtnutzung möglicher 

Einnahmepotenziale fallen individuell betrachtet sogar Opportunitätskosten für die kommunalen 

Planungsträger an (Hutter et al. 2004: 225). Diese Anreizgestaltung macht eine Baulandauswei-

sung für kommunale Entscheidungsträger überaus attraktiv. Zumal jenseits rein budgetärer Er-

wägungen das Wachstum einer Gemeinde, die Ansiedlung von Unternehmen und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen überaus prestigeträchtig sind und das Ansehen der kommunalen Entschei-

dungsträger maßgeblich erhöhen. Eine erfolgreiche Lokalpolitik wird ganz überwiegend mit An-

siedlungserfolg in Verbindung gebracht. 
 

Hingegen findet der von der Bereitstellung freier und naturnah genutzter Flächen ausgehende 

gesellschaftliche (und meist überörtliche) Nutzen keine angemessene Berücksichtigung in der 

Gestaltung des kommunalen Finanzsystems (Rose 1999: 269). Er bleibt damit auch aus dem An-

reizsystem der kommunalen Entscheidungsträger ausgeblendet und spielt für die Gestaltung der 

kommunalen Bauleitplanung keine Rolle. Zusätzlich kann den Entscheidungsträgern eine be-
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grenzte Rationalität vor allem bei der Berücksichtigung der langfristigen Folgekosten bauleitpla-

nerischer Entscheidungen unterstellt werden. Es bleiben dadurch nicht nur die Kosten der Zer-

störung der ökologischen Bodenfunktionen in ihrem Kalkül unberücksichtigt, sondern zusätzlich 

auch Unterhaltungskosten, die sich langfristig im Gemeindebudget niederschlagen. Insgesamt 

lässt sich aus den oben angestellten Überlegungen schlussfolgern, dass die meisten Anreize, de-

nen die kommunalen Verantwortungsträger im derzeitigen Gemeindefinanzsystem ausgesetzt 

sind, zu Gunsten einer Ausweitung der Siedlungs- und Verkehrsfläche wirken. Die Ausweisung 

neuen Baulandes wird daher von den kommunalen Entscheidungsträgern als zentraler Schlüssel 

zur Erreichung individueller und kommunalpolitischer Ziele angesehen (Einig 2003b: 482). Dies 

erklärt auch, dass selbst unter lokalen Schrumpfungsbedingungen auf eine expansive Baulandpoli-

tik als Erfolgsstrategie gesetzt wird. 

 

5.3. Restriktionsanalyse: Rechtlicher Handlungsspielraum für die Träger der 
Bauleitplanung 

 

Der vorangegangene Abschnitt untersuchte die Anreizbedingungen, denen kommunale Pla-

nungsträger bei der Entscheidung über die bauleitplanerische Gestaltung der Flächennutzung 

ausgesetzt sind. Der nun folgende Abschnitt überprüft den rechtlichen Rahmen der Bauleitpla-

nung und damit das Korrektiv, das die Eigennutzorientierung und die habituellen Verhaltensmus-

ter der kommunalen Verantwortungsträger begrenzen und in sozial wünschenswerte Bahnen 

lenken soll. Dabei beschreiben die folgenden Unterabschnitte jeweils unterschiedliche rechtliche 

Restriktionen bzw. Einflussmöglichkeiten: 

• die überörtliche Steuerung durch die Raumordnung (Landes- und Regionalplanung 

(Abschnitt 5.3.1), 

• die formalrechtlichen Anforderungen an die Bauleitplanung, insb. durch das Bauge-

setzbuch (Abschnitt 5.3.2), sowie  

• die Einflussnahme der Fachplanungen auf die Ausgestaltung der Bauleitplanung (Ab-

schnitt 5.3.3). 
 

Übergreifend steht hinter diesen Überlegungen die Frage, ob das vorliegende rechtliche Pla-

nungsinstrumentarium ausreichend stark ist, um den beschriebenen Tendenzen der kommunalen 

Bauleitplanung zur Baulandausweisung wirksame Restriktionen aufzuerlegen. 
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5.3.1. Beschränkung der kommunalen Akteure durch die Raumordnung 
 

In diesem ersten Analyseschritt werden zunächst die Steuerungsmöglichkeiten der Landes- und 

Regionalplanung skizziert. Sie können, wie bereits zu Beginn dieses Kapitels angedeutet, mittels 

der Festsetzung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung Einfluss auf die Gestaltung der 

kommunalen Bauleitplanung und damit auf die Entscheidungsfreiräume der Planungsakteure 

nehmen. Die Raumordnungsplanung darf dabei jedoch lediglich Rahmen gebend, großräumig 

und weitmaschig sein, muss also den Gemeindeakteuren den aus der verfassungsrechtlichen Ge-

währ der kommunalen Selbstverwaltung abgeleiteten Spielraum für die Verwirklichung eigener 

raumplanerischer Vorstellungen ermöglichen (Stüer 2001: Rn. 859). Das Raumordnungsgesetz 

(ROG) gewährleistet außerdem die Berücksichtigung der Erfordernisse der Teilräume bei der 

Aufstellung der Planung des Gesamtraums durch das dabei zur Anwendung gelangende Gegens-

tromprinzip. Dies bedeutet, dass die gemeindlichen Akteure bei der Aufstellung der Regionalplä-

ne, die die landesplanerischen Festsetzungen konkretisieren, zu beteiligen sind (Weyreuther 1993: 

192 f.). Hierbei kann die kommunale Ebene Einfluss nehmen, um bei der Regionalplanaufstel-

lung zu restriktiv empfundene Festsetzungen zu vermeiden. 
 

Mit Blick auf die Lenkungswirkung der Raumordnung ist zu fragen, welche Bindung diese 

überörtlichen Festsetzungen für die Ausfüllung des bauleitplanerischen Handlungsspielraums der 

kommunalen Planungsträger entfalten. Für eine systematische Untersuchung empfiehlt es sich, 

die zur Anwendung gelangenden Steuerungskonzepte der Raumordnungspläne zur Lenkung der 

Siedlungstätigkeit zunächst einmal zu klassifizieren. Es lassen sich grundsätzlich zwei Ansätze 

unterscheiden: positiv-planerische Steuerung trifft Festlegungen über die für die weitere Sied-

lungsentwicklung besonders geeigneten Bereiche. Demgegenüber zielen negativ-planerische Steu-

erungsansätze darauf ab, bestimmte unbebaute Bereiche des Planungsgebiets als Freiräume zu 

sichern und daher die Siedlungsentwicklung in den betroffenen Gebieten zu erschweren. Beide 

Ansätze können hierzu entweder mit qualitativen Kriterien hinsichtlich der Steuerung der Stand-

orte zukünftiger Siedlungsflächennutzung bzw. des Erhalts naturnaher Flächennutzungsformen 

(‚Standortsteuerung’) oder aber mit quantitativen Festsetzungen (‚Mengensteuerung’) operieren. 

Damit ergeben sich vier idealtypische Steuerungsmuster (vgl. Tab. 5-1). 
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Tab. 5-1: Typisierung raumordnerischer Regulierung der Siedlungsentwicklung. 
 Quelle: Siedentop (2008a): 116. 
 

Im Folgenden sollen die wesentlichen Steuerungskonzepte hinter diesen beiden Ansätzen ge-

nannt und ihre Auswirkung auf die Entscheidungsfreiheit der kommunalen Bauleitplanung abge-

schätzt werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der Organisation, Regelungsintensität und zur An-

wendung gelangender Instrumente der Landes- und Regionalplanung sind verallgemeinerbare 

Aussagen nur eingeschränkt ableitbar. Generell lassen sich eher staatliche Planungssysteme, in 

denen die Regionalplanung bei der jeweiligen Landes- bzw. Regionalregierung eingegliedert ist, 

von eher kommunal geprägten Modellen, in denen die Regionalplanung durch eine von Kommu-

nen und Landesvertretern gebildete Regionalversammlung durchgeführt wird, unterscheiden. 

Weitere Unterschiede lassen sich in der Form des angewendeten Instrumentariums finden. So 

verzichten einige Regionalpläne völlig auf negativ-planerische zu Gunsten positiv-planerischer 

Steuerungskonzepte oder umgekehrt. Zusätzlich verwenden einige Landesentwicklungs- bzw. 

Regionalpläne die Steuerungskonzepte in Form für die Kommunen verbindlicher ‚abwägungsfes-

ter’ zu beachtender Ziele der Raumordnung, während andere Landes- und Regionalplanungen 

stärker mit Grundsätzen der Raumordnung arbeiten, die zwar durch die Gemeinden in der Ab-

wägung berücksichtigt, aber nicht zwingend umgesetzt werden müssen. Schließlich ist auffällig, 

dass trotz einer ähnlichen Instrumentierung höchst unterschiedliche Wirkungs- und Bindungs-

kraft von Regionalplänen ausgehen kann. Dies wird neben Einflussfaktoren wie wirtschaftliche 

Entwicklung oder Veränderungen der Einwohnerzahl auch auf standörtliche und nur bedingt 

kategorisierbare Eigenschaften, wie z. B. das traditionelle Verhältnis zwischen Regionalplanung 

und Kommunen oder auch dem Selbstempfinden der Kommunen untereinander innerhalb einer 

Planungsregion zurückgeführt. Folglich zeigen sich in den kodifizierten Steuerungsmechanismen 

der Landes- und Regionalplanung nur teilweise die tatsächlichen Wirkungsmöglichkeiten auf die 

kommunale Bauleitplanung. Für die Analyse wird auf Beispiele aus verschiedenen Landesent-

wicklungsplänen bzw. Regionalplänen aus dem Bundesgebiet zurückgegriffen, um die vorhande-

ne Bandbreite zu beschreiben. 
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5.3.1.1. Positiv-planerische Standortsteuerung: Dezentrale Konzentration, Zentrale Orte und Siedlungsachsen-

Konzept 
 

Positivplanerische Instrumente orientieren sich bei der von ihnen verfolgten Lenkung der Sied-

lungstätigkeit an siedlungsstrukturellen Leitbildern, die bestimmte Gebiete als besonders vorteil-

haft für eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke kenn-

zeichnen. Die in der Bundesrepublik Deutschland maßgeblichen Leitbilder umfassen das der 

Dezentralen Konzentration der Siedlungsentwicklung und die mit ihnen verbundenen Konzepte 

der Zentralen Orte und Siedlungsachsen. Diese abstrakten Leitbilder und Konzepte können dann 

in konkrete gebietsscharfe Festsetzungen für Vorranggebiete münden, in denen die zukünftige 

Siedlungstätigkeit zu fokussieren ist bzw. ausschließlich zu erfolgen hat. 
 

Dezentrale Konzentration 

Das Leitbild der Dezentralen Konzentration kann als Reaktion auf den massiven Wachstums-

schub der Agglomerationsräume und dem enormen Siedlungsdruck auf die Kernstädte und ihr 

suburbanes Umland in der Vergangenheit interpretiert werden (Siedentop 2008a: 117). Eine de-

zentrale Konzentration des regionalen Entwicklungsdrucks in ausgewählte suburbane Standorte 

wurde dabei als Kompromiss zwischen städtisch orientierter Verdichtungspolitik und einer eher 

dispersen Entwicklung vieler kleinerer Umlandstandorte verstanden (Apel et al. 1995: 47). Dabei 

wird an wenigen Orten eine räumliche Schwerpunktbildung angestrebt, die einerseits Agglomera-

tionsvorteile ermöglicht, andererseits aber die nachtteiligen Folgen einer hoch verdichteten Sied-

lungstätigkeit verhindert. In acht von 13 deutschen Flächenländern wird das Leitbild der Dezent-

ralen Konzentration der Siedlungsentwicklung explizit erwähnt (Siedentop 2008a: 120 ff.). 
 

Zur Umsetzung dieses Leitbildes und der damit verbundenen Identifikation geeigneter Wachs-

tumspole stehen verschiedene planerische Konzepte zur Verfügung. Beispielhaft seien hier die 

prominentesten – das Zentrale-Orte- und das Siedlungsachsen-Konzept – genannt, mit denen 

alle 13 Flächenländer der Bundesrepublik Deutschland in ihren Landesentwicklungsplänen bzw.  

-programmen arbeiten (Siedentop 2008a: 124 ff.). 
 

‚Zentrale Orte’-Konzept 

Das ‚Zentrale Orte’-Konzept wurde bundeseinheitlich durch eine Entschließung der Minister-

konferenz für Raumordnung definiert (vgl. Bundesregierung 1968). Es wird zwischen drei Stufen 

von zentralen Orten unterschieden, wobei Oberzentren die höchste Zentralitätsstufe einnehmen 

und neben Mittel- und Grundzentren alle übrigen Kommunen als nicht-zentrale Orte den unte-
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ren Pol der Skala besetzen (vgl. u. a. Sächsisches Staatsministerium des Inneren 2003: 9ff.). Die 

zentralen Orte werden als sog. ‚Versorgungskerne’ verstanden und „sollen soziale, kulturelle und 

wirtschaftliche Einrichtungen besitzen, die über die eigenen Einwohner hinaus die Bevölkerung 

des Verflechtungsbereiches versorgen. Jedes höhere Zentrum hat zugleich auch die Aufgaben der 

zentralen Orte niedrigerer Stufe“ (Bundesregierung 1968: 149 ff.). Hauptanliegen dieser Bünde-

lung der Siedlungsentwicklung ist die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit öf-

fentlichen und privaten Dienstleistungen (Bizer et al. 1998: 24). Innerhalb der Planungsregion 

werden bei der Auswahl daher vor allem Erreichbarkeitskriterien zu Grunde gelegt. Außerdem 

sollen zentrale Orte über eine leistungsfähige Infrastruktur verfügen und daher für weitere Bevöl-

kerungs- und Beschäftigungszuwächse besonders geeignet sein. Während diese Gemeinden zu 

einer verstärkten Bauflächenentwicklung angeregt werden, wird nicht-zentralen Orten lediglich 

eine sog. Eigenentwicklung zugestanden, die sich an den Bedürfnissen der ortsansässigen Bevöl-

kerung orientiert. 
 

Grundsätzlich geht vom ‚Zentrale Orte’-Konzept keine absolute Begrenzung der Siedlungstätig-

keit aus, da das Flächenwachstum lediglich relativen Verhältnismäßigkeiten gehorchen soll. 

Wächst das Oberzentrum zügig, kann auch die Flächeninanspruchnahme in Mittel- und Grund-

zentren erheblich sein. Die Lenkungswirkung ist daher – wie bei allen positiv-planerischen In-

strumenten – konzeptimmanent eher gering. Darüber hinaus leidet das ‚Zentrale Orte’-Konzept 

aber unter weiteren spezifischen Einschränkungen. Für eine Abschätzung des Einflusses auf die 

gemeindliche Flächenausweisungspraxis ist auf die inflationäre Ausweisung zentraler Orte in den 

Raumordnungsplänen hinzuweisen (Einig 1999a: 542). Allein im Freistaat Sachsen galten im Jahr 

2002 57 Prozent aller Gemeinden als Zentrale Orte mit besonderer Entwicklungseignung (vgl. 

Groß 2003).  
 

Darüber hinaus ist der Begriff der Eigenentwicklung, der jeder Gemeinde unabhängig von ihrem 

zentralörtlichen Status im Konzept zugestanden wird, umstritten und bislang kaum in den Lan-

des- und Regionalplanungen durch quantifizierte Vorgaben operationalisiert. Als typisches Bei-

spiel für den derzeitigen Regelungsstand kann die Definition des Landesentwicklungsplans Sach-

sen herangezogen werden. Eigenentwicklung wird hier als Flächenbedarf, der sich aus den An-

sprüchen der ortsansässigen Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse ergibt, verstanden 

(Sächsisches Staatsministerium des Inneren 2003: 20). Eine Lenkungskraft des Zentrale Orte-

Konzepts hinsichtlich der Begrenzung der Flächeninanspruchnahme durch die kommunale Bau-

leitplanung ist daher nicht zu erwarten. 
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Siedlungsachsen-Konzept 

Das Konzept der Siedlungsachsen zielt auf die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf 

kleinräumige Bereiche entlang von ÖPNV-Trassen, wobei die Achsenzwischenräume vor weite-

rer Besiedlung geschützt werden sollen. Seinen Einsatz findet das Siedlungsachsen-Konzept vor 

allem im Zusammenhang mit der Förderung Zentraler Orte, die bereits über einen leistungsfähi-

gen ÖPNV verfügen oder diesen entwickeln sollen (Einig 1999a: 542). Neben der Sicherung ei-

ner effizienten Auslastung vorhandener Transportsysteme spielt dabei die Verbesserung der Er-

reichbarkeiten innerhalb des Planungsraums eine Rolle (beispielhaft Hessisches Ministerium für 

Wirtschaft 2000: 8). 
 

Eine Einschränkung der gemeindlichen Planungshoheit hinsichtlich der Siedlungsflächenentwick-

lung resultiert daraus aber höchstens indirekt. Zwar werden durch die Ausweisung von Verkehrs-

achsen und -korridoren Handlungsaufträge an die entsprechende Verkehrsfachplanung erteilt, die 

durch ihre Planungen Teile des Gemeindegebiets der kommunalen Planungshoheit entziehen 

können. Dennoch zeigen empirische Untersuchungen, dass in vielen Regionen die Achsenzwi-

schenräume höhere Bevölkerungswachstumsraten als die Zentralen Orte der Entwicklungsachsen 

aufweisen (vgl. Bose 1995; Irmen und Blach 1994; Siedentop und Kausch 2004). Eine tatsächli-

che Begrenzung und Bündelung der Siedlungsentwicklung gemäß dem Achsenkonzept ist somit 

zu verneinen. 
 

Implementation der Standortsteuerung durch ‚Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung’’ 

Zur Bündelung der zukünftigen Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte oder entlang von 

ÖPNV-Trassen steht der Regionalplanung die Möglichkeit der gebietsscharfen Festlegung von 

Vorranggebieten für die zukünftige Siedlungsentwicklung zur Verfügung. Primäre Intention des 

Instruments ist die Sicherung eines ausreichenden regionalen Baulandangebotes, in dem diese 

Flächen von konkurrierenden Nutzungen freigehalten werden sollen (Einig 1999a: 542). Vor-

ranggebiete könnten aber auch eine quantitative Regulierung der Siedlungsentwicklung darstellen, 

wenn sie einerseits knapp bemessen und andererseits mit einer Ausschlusswirkung ausgestattet 

werden. Dann ist eine Siedlungsentwicklung außerhalb der Vorranggebiete lediglich im Rahmen 

der Eigenentwicklung möglich. Allerdings darf diese Festlegung nicht parzellenscharf erfolgen, 

um den Gemeinden eine gewisse Dispositionsfreiheit zu belassen (Bunzel et al. 1994: 36). Da die 

Festlegung von Siedlungsschwerpunkten auf einen konkreten Standort einen massiven Eingriff in 

die kommunale Planungshoheit darstellt, wurde zunächst nur zögerlich von diesem Instrument 

Gebrauch gemacht (Apel et al. 1995: 59 f.). Mittlerweile finden sich in sieben Landesentwick-

lungsplänen Festlegungen zu vorrangigen Bereichen für die Siedlungsentwicklung (Siedentop 
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2008a: 142 ff.). Zum Beispiel ordnet der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen das ge-

samte Landesgebiet den Kategorien Siedlungsraum bzw. Freiraum zu, wobei innerhalb des Frei-

raums ein grundsätzliches Nutzungsverbot mit planerischem Erlaubnisvorbehalt ausgesprochen 

wird (Siedentop 2008a: 140). Freiraum darf nur dann für Siedlungszwecke in Anspruch genom-

men werden, wenn der Bauflächenbedarf nicht innerhalb des Siedlungsraumes gedeckt werden 

kann oder eine gleichwertige Fläche dem Freiraum wieder zugeführt wird (Ministerium für 

Umwelt 1995: 23). 
 

Ungeachtet der zunehmenden Anwendung dieses Instruments in Landes- und Regionalplanung 

ist seine Wirkung hinsichtlich einer quantitativen Steuerung der Siedlungsentwicklung zu relati-

vieren. Einerseits erfolgt über die Kennzeichnung von Siedlungsschwerpunkte primär nur eine 

Standortsteuerung. Die Festlegung erfolgt zudem oft mit der Forderung, diese Schwerpunkte 

auch zügig durch die weiteren Planstufen (Regional- und Bauleitplanung) weiter auszugestalten 

und zu entwickeln und zielt damit also gerade auf zusätzliche (aber räumlich geordnete) Flächen-

inanspruchnahme ab. Eine mögliche Mengenbegrenzung der Siedlungsentwicklung ist faktisch 

bereits wegen der Größe der als Schwerpunkte gekennzeichneten Bereiche auszuschließen, die 

den Gemeinden Entwicklungsspielräume über mehrere Jahre gewähren. Zudem erfolgt die Di-

mensionierung der Vorranggebiete nicht innerhalb eines regionalen Mengenrahmens, sondern 

ergibt sich allein aus den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Darüber hinaus ist die Steuerungs-

wirkung abhängig von der außerhalb der Vorranggebiete zulässigen Eigenentwicklung. 
 

Zusammenfassend muss daher geschlussfolgert werden, dass die Festlegung von Siedlungs-

schwerpunkten zwar die örtliche Verteilung zukünftiger Siedlungstätigkeit beeinflussen kann. Die 

Umsetzung der Leitbilder in verbindlich zu beachtende Ziele der Raumordnung, bzw. die Ver-

wirklichung der Konzepte durch die Festlegung von Vorranggebieten für die Siedlungsentwick-

lung ist aber keinesfalls zwangsläufig. Oftmals verbleiben die Konzepte im Stadium eines grund-

legenden Leitmotivs, dass vor allem bei der Ausgestaltung der Regionalpläne zu berücksichtigen 

ist. Eine quantitative Begrenzung des kommunalen Entscheidungsspielraums resultiert aus diesen 

Vorgaben – wie auch durch die anderen Instrumente einer positiv-planerischen Standortsteue-

rung – allerdings nicht. 

 

5.3.1.2. Positiv-planerische Mengensteuerung 
 

Die Schwäche positiv-planerischer Ansätze hinsichtlich der quantitativen Begrenzung der Sied-

lungsentwicklung kann möglicherweise mit der Festlegung von Orientierungswerten für die Flä-
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chenausweisung in den Siedlungsschwerpunkten und die Quantifizierung der Eigenentwicklung 

ausgeglichen werden. 
 

Quantifizierung der Eigenentwicklung 

In fast allen Bundesländern wird die Entwicklung nicht-zentraler Orte beschränkt (Siedentop 

2008a: 129 ff.), typischerweise wird dabei auf eine am Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung 

(sowohl für Wohnen als auch für gewerbliche Zwecke)33 orientierte Flächeninanspruchnahme, 

die sog. Eigenentwicklung, verwiesen. In jedem Fall soll eine Ausweisung von Bauflächen für 

eine höhere Zuwanderung von Einwohnern und Betrieben ausgeschlossen werden (Schmidt-

Eichstaedt 2001: 11). Argumentative Grundlage dieser Beschränkungen ist die Unterbindung von 

Siedlungstätigkeit an Standorten mit ungenügend entwickelter Infrastruktur bzw. in schützens-

werten Naturräumen (Siedentop 2008a: 126). Eine tatsächliche Bindungswirkung der Begrenzung 

der Siedlungstätigkeit dieses primär qualitativen Konzepts wird aber erst durch eine Quantifizie-

rung der Eigenentwicklung erreicht. Ansätze dazu finden sich inzwischen in den Landesentwick-

lungsplänen der Bundesländer Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (Siedentop 2008a: 

130 ff.). In Hessen dürfen auf Eigenentwicklung beschränkte Gemeinden für ihre Siedlungsent-

wicklung in der Gültigkeitsdauer des Landesentwicklungsplans (in etwa 10-15 Jahre) bis zu 5 ha 

der Flächen für Landschaftsnutzung und -pflege am Ortsrand in Anspruch nehmen (Hessisches 

Ministerium für Wirtschaft 2000: 15f.). In Schleswig-Holstein ist durch die Eigenentwicklung eine 

Erweiterung des Wohnungsbestandes sogar um bis zu ein Fünftel des vorhandenen Bestandes 

innerhalb des 15-jährigen Geltungszeitraums des Regionalplans gedeckt. Nachdem in Niedersa-

chen seit Anfang der 1980er Jahre das Konzept der Eigenentwicklung in der Landesplanung kei-

ne Verwendung mehr fand, wurde eine quantifizierte Bestimmung der Eigenentwicklung auf un-

tergeordneter Ebene durch das Regionale Raumordnungsprogramm der Region Hannover ge-

troffen. Demnach ist es den Gemeinden bzw. Gemeindeteilen im Rahmen der Eigenentwicklung 

erlaubt, in der Gültigkeit des Regionalen Raumordnungsprogramms fünf Prozent des Wohn- und 

Mischbauflächenbestandes zum Ausgangszeitpunkt neu auszuweisen. Bei Vorlage eines städte-

baulichen Entwicklungskonzepts oder bei der Geltendmachung besonderer Umstände kann ein 

Zuschlag auf insgesamt 7% des Ausgangsbestandes gewährt werden. 
  

                                                 
33  Der örtliche Bedarf an Wohnflächen ergibt sich im Allgemeinen aus der Bevölkerungsentwicklung, verändertem 

Wohnverhalten, dem steigenden Wohnflächenanspruch je Kopf. Der örtliche Gewerbeflächenbedarf resultiert 
aus betrieblichen Erweiterungen und Umstrukturierungen ortsansässiger Unternehmen. 
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Orientierungswerte für die zukünftige Siedlungsentwicklung 

Ein weiteres Instrument zur positiv-planerisches Mengensteuerung stellen die Orientierungswerte 

für die zukünftige Siedlungsentwicklung dar, die den Umfang der zukünftigen Baulandauswei-

sung für alle Kommunen unabhängig von ihrem Zentralitätsstatus vorgeben (ARL 1995: 23). Die 

Ableitung dieser Orientierungswerte basiert auf Bevölkerungs- oder Wohnbedarfsprognosen. So 

wird z. B. in Hessen ein maximaler Wohnsiedlungsflächenbedarf als regionalplanerisches Ziel 

vorgegeben, dessen Überschreitung nur in Ausnahmefällen toleriert wird (Siedentop 2008a: 138 

f.). Ähnliche Ansätze existieren auch in den Regionalplänen in Rheinland Pfalz, im Landesent-

wicklungsplan für das Saarland, im Gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den Verflech-

tungsraum Berlin-Brandenburg und in den Regionalplänen des Freistaates Thüringen. Hier wird 

der jährliche Orientierungswert für die Siedlungsflächenneuausweisung mit zentralörtlichem Sta-

tus der Planungsregion Südwest-Thüringen mit 0,1 ha je 1.000 Einwohner und für nicht-zentrale 

Orte mit 0,05 ha je 1.000 Einwohner festgelegt. Mit diesem Quantifizierungsansatz ist eine erheb-

liche Verringerung der Flächeninanspruchnahme erreichbar. So steht z. B. für die Stadt Suhl einer 

bisherigen Flächeninanspruchnahme von etwa 20 Hektar pro Jahr ein Orientierungswert von nur 

noch 4,5 Hektar pro Jahr gegenüber.  
 

Bei diesem Positivbeispiel ist allerdings beachtenswert, dass der Nachfragedruck nach neuen 

Siedlungsflächen in der Region relativ gering, der Bestand an ausgewiesenen und mobilisierbaren 

Bauflächenpotenzialen vergleichsweise hoch ist. Eine stringente Begrenzung der kommunalen 

Siedlungsflächenausweisung mittels regionalplanerischer Orientierungswerte steht immer vor der 

Herausforderung der kommunalen Beteiligung in der Regionalplanaufstellung oder der Durchset-

zung in einer kommunal verfassten Regionalversammlung. In Regionen mit höherer Siedlungsflä-

chennachfrage und geringeren Potenzialen an bereits überplanten Gebieten dürften die kommu-

nalen Anpassungs- und damit die politischen Durchsetzungskosten einer solchen Regulierung 

erheblich höher liegen. So liegen die derzeit in Hessen gültigen Obergrenzen für die Eigenent-

wicklung von Gemeinden ohne zentralörtliche Funktionen mit ca. 0,5 Hektar pro Jahr um einen 

zehnfachen Faktor höher als in Thüringen (Hessisches Ministerium für Wirtschaft 2000: 15). 
 

Mit den skizzierten Ansätzen finden erstmals quantitative Steuerungsziele und -instrumente Ein-

zug in die Landes- und Regionalplanung. Allerdings stellen die gewählten Quantifizierungsansätze 

aufgrund der zugebilligten Entwicklungsspielräume kaum eine tatsächliche Einschränkung der 

kommunalen Handlungsfreiheit dar. Selbst bei Einhaltung der so gesetzten Entwicklungsgrenzen 

würde das Flächensparziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie deutlich verfehlt. Bei der Er-

mittlung der Eigenentwicklungsgrenzen und der Orientierungswerte wird nicht von einem als 
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tolerierbar erachteten Siedlungsflächenwachstum auf regionaler Ebene ausgegangen34. Folglich 

fehlt den Konzepten auch ein notwendiges Ausgleichsmoment, um bei einer echten Verknap-

pung die Dringlichkeit der lokalen Flächennachfrage im regionalen Kontext zu reflektieren.  
 

Zusammenfassend ist zu schlussfolgern, dass die unter erheblichen politischen Verhandlungskos-

ten entwickelten innovativen Ansätze einer planerischen Mengensteuerung nicht ausreichen, um 

eine wirksame Begrenzung der Flächeninanspruchnahme durch die kommunale Bauleitplanung 

zu gewährleisten. 

 

5.3.1.3. Negativ-planerische Standortsteuerung: Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für Freiraumnutzungen 
 

Negativplanerische Instrumente zielen nicht auf die standörtliche Lenkung zukünftiger Sied-

lungsentwicklung ab, sondern versuchen über die Festsetzung von Ausschlussflächen besonders 

schützenswerte Freiraumstrukturen zu erhalten. Ein wesentliches Instrument dieser Kategorie 

stellt die Ausweisung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten für Freiraumnutzungen dar. Wäh-

rend Vorrangbereiche für die kommunale Bauleitplanung verbindliche Planungsvorgaben ver-

körpern, tragen Vorbehaltsbereiche lediglich den Charakter von Raumordnungsgrundsätzen und 

eröffnen den Kommunen einen Gestaltungsspielraum (Kistenmacher 1996: 19). Vorrang- und 

Vorbehaltsgebiete formulieren ‚innergebietliche Vorränge’ bestimmter Raumnutzungen oder  

-funktionen (Runkel 1998: 12). Unterscheiden lassen sich dabei monofunktionale Gebiete zum 

Erhalt bestimmter einzelner Freiraumfunktionen (z. B. Naturschutz- und Landschaftspflege, 

Grundwassersicherung, Erholung und Freizeit etc.) von einer multifunktionalen Freiraumsiche-

rung, deren typische Ausprägungsformen regionale Grünzüge oder Grünzäsuren darstellen (Bizer 

et al. 1998: 24; Kistenmacher 1996: 20f.). Schutzgegenstand sind hier der Freiraum mit seinen 

überlagernden ökologischen Funktionen (Siedentop 2008a: 150). Grünzüge werden neben der 

Verhinderung von Zersiedlungseffekten auch als Pufferzone um ökologisch sensible Bereiche 

ausgewiesen (Kistenmacher 1991: 39). Regionale Grünzüge können einen Schutzanspruch auch 

für solche Flächen definieren, deren ökologische Wertigkeit eine monofunktionale Vorrangaus-

weisung nicht rechtfertigen würde (Siedentop 2008a: 151). 
 

Der Einsatz entsprechender Gebietsfestsetzungen begrenzt zwar die Expansionsmöglichkeiten 

der Gemeinden, in der Praxis werden diese Festsetzungen aber nur in einem Umfang eingesetzt, 

der den betroffenen Gemeinden einen umfangreichen Spielraum hinsichtlich der Siedlungsent-

wicklung belässt (Einig und Spiecker 2002: 153). Ein vollständiges ‚Einschnüren’ des bebauten 
                                                 
34  Der Regionalplanentwurf für die Planungsgemeinschaft Südwest-Thüringen bildet hier eine Ausnahme (vgl. 

Liebe et al. 2006). 
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Gebietes einer Gemeinde durch Vorranggebiete für Freiraumnutzungen oder Grünzüge dürfte 

nur in sehr seltenen Fällen auftreten (Siedentop 2008a: 151). In den Landesentwicklungsplänen 

wird die gebietsscharfe Festsetzung oft der stärker durch kommunale Interessen beeinflussten 

Regionalplanung überlassen (Hessisches Ministerium für Wirtschaft 2000: 25ff.; Sächsisches 

Staatsministerium des Inneren 2003: 36ff). Eine abschließende Präzisierung erfolgt teilweise erst 

auf Ebene der Bauleitplanung (vgl. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien 

2002). Zudem bildet die Koordination der Siedlungsentwicklung, insbesondere mit den Freiraum-

funktionen immer wieder einen Hauptkonfliktpunkt zwischen Regional- und Bauleitplanung 

(Kistenmacher 1996: 27).  
 

Zusammenfassend muss daher geschlussfolgert werden, dass ähnlich den positiv-planerischen 

Ansätzen auch diese qualitativ orientierten Steuerungskonzepte keine quantitative Begrenzung 

der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke durch die kommunale Bauleit-

planung etablieren können. 

 

5.3.1.4. Negativ-planerische Mengensteuerung 
 

Eine negativ-planerische Mengensteuerung wird vor allem durch das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatschG) realisiert. § 3 Abs. 1 BNatschG verpflichtet die Bundesländer dazu, ein Netz ver-

bundener Biotope zu schaffen, das mindestens 10 Prozent der jeweiligen Landesfläche umfassen 

und länderübergreifend gestaltet werden soll. Die Forderung nach einem solchen Biotopverbund 

ist bereits seit langem Gegenstand politischer und rechtlicher Diskussionen (vgl. Albrecht und 

Leibenath 2008: 518 f.) und wurde letztlich 2002 durch die Neuregelung in das BNatschG inte-

griert. Zwar haben einige Bundesländer eine Umsetzung in Landesrecht bereits vorgenommen (z. 

B. Schleswig-Holstein, vgl. Köck und Lau 2005: 23 f.), Wirkungsanalysen liegen jedoch noch 

nicht vor. 
 

Für die Umsetzung und den Schutz des Biotopverbunds kommen vor allem raumordnerische 

Instrumente, wie z. B. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Freiraumnutzungen in Betracht 

(Albrecht und Leibenath 2008: 524 f.). Die Kommunen werden von solchen negativ-planerischen 

Festsetzungen ungleichmäßig betroffen sein, da die schützenswerten Biotope und auch die Ver-

bindungsflächen zwischen ihnen im Allgemeinen keiner gleichmäßigen räumlichen Verteilung 

über das gesamte Regelungsgebiet folgen werden. Daher kann aus der Tabuisierung der über den 

Biotopverbund geschützten Flächen durchaus eine zunehmende Verschärfung der negativplane-

rischen Grenzen für die kommunale Siedlungsentwicklung resultieren. Dies gilt insbesondere für 

Gemeinden, die in der Nähe von etablierten Schutzgebieten liegen und auf deren Gemeindege-
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biet mögliche Verbindungsflächen liegen, die nun in dem Verbundkonzept unter einen stärkeren 

Schutz fallen. Allerdings ist die tatsächliche Umsetzung des Schutzes der als Biotopverbund ge-

kennzeichneten Flächen bislang zweifelhaft. Beispielsweise gewährleistet die schleswig-

holsteinische Regelung nicht, dass die Vorentscheidungen auch tatsächlich in den räumlichen 

Gesamtplanungen, d. h. in Landes- und Regionalplänen, Berücksichtigung finden (Köck und Lau 

2005: 26).  
 

Als Schlussfolgerung muss auch hier konstatiert werden, dass das Konzept des Biotopverbundes 

nach dem BNatschG keinen zusätzlichen Beitrag zur raumordnerischen Steuerung der Flächen-

inanspruchnahme durch die kommunale Bauleitplanung leistet. 

 

5.3.1.5. Zwischenfazit: Raumordnerischer Einfluss auf die kommunale Bauleitplanung 
 

Der raumordnerische Einfluss auf die kommunale Bauleitplanung fällt insgesamt gering aus, ins-

besondere wenn der Blick auf eine quantitative Steuerung der Siedlungsentwicklung gerichtet 

wird. Dominierend ist die standörtliche Steuerung zukünftiger Siedlungsentwicklung, und auch 

hier gelten verfassungsrechtliche Bedingungen, die eine wirksame Steuerung behindern. Raum-

ordnerische Festsetzungen haben lediglich Rahmen gebend zu erfolgen und dürfen die gemeind-

liche Selbstverwaltungshoheit nicht in ihrem Kernbereich verletzen. Inhalt der Landesplanung 

sind zunächst nur raumbedeutsame Planungen von überörtlichem Interesse, konkrete Festlegun-

gen für einzelne Gemeindegebiete erfolgen zumeist erst auf der Ebene der Regionalplanung 

(Hessisches Ministerium für Wirtschaft 2000: 3; Umweltbundesamt 2003: 156f.). Die Regional-

planung ist jedoch entweder kommunal verfasst oder durch eine weitgehende inhaltliche Mitbe-

stimmung der Gemeinden gekennzeichnet. Zudem fehlen ihr adäquate Schutzinstrumente für die 

komplexen Boden- und Freiflächenfunktionen (vgl. ARL 2000; Schablitzki et al. 1999). Das 

Spannungsfeld zwischen der Anforderung an die Bestimmtheit einer raumplanerischen Festle-

gung als Ziel der Raumordnung und dem Gebot einer lediglich rahmengebenden Raumplanung 

führt in der Praxis zu meist unpräzisen, abstrakten und ohne Maßnahmenbezug formulierten 

Orientierungsvorgaben in Form von ‚Soll’-Zielen (Umweltbundesamt 2003: 156)35. Bei diesen 

sind nicht zielkonforme Planungen und Maßnahmen der Kommunen auch ohne weitere raum-

ordnerische Verfahren zulässig (Hessisches Ministerium für Wirtschaft 2000: 3; Schrage 1998: 

174). Die Rechtmäßigkeit solcher ‚Soll’-Ziele ist daher höchst umstritten (Bovet 2003: 38f.). Häu-

fig ist die Landesplanung in primär Entwicklungsmaßnahmen erarbeitenden Ministerien (Wirt-

                                                 
35  Für eine frühe empirische Untersuchung der Umsetzung regionalplanerischer Zielsetzungen hinsichtlich der 

Flächennutzungssteuerung in der kommunalen Bauleitplanung vgl. (Konukiewitz 1985). 
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schaft, Bau oder Verkehr) verankert, was schon innerhalb des zuständigen Ressorts zu Konflik-

ten und in Folge zu wenig verbindlichen Planaussagen hinsichtlich der Begrenzung möglichen 

Siedlungsflächenwachstums führt. Beachtlich und kennzeichnend für die Durchsetzungsschwä-

che regional- und landesplanerischer Konzepte ist darüber hinaus die Tatsache, dass bei der weit 

überwiegenden Mehrzahl von Zielabweichungsverfahren gegen die regionalplanerischen Vorga-

ben entschieden wird (Umweltbundesamt 2003: 160). Oftmals wird die Landes- und Regionalpla-

nung aufgrund ihrer ausgeprägt defensiven Steuerung eher als ‚Verhinderungsplanung’ wahr ge-

nommen, denn als gestaltende und die Bauleitplanung unterstützende überörtliche Koordinie-

rung (Aring 1999: 653ff.; Kistenmacher 1996: 27). 
 

Neben diesen Aspekten, die auf die institutionelle Ausgestaltung von Kompetenzen und Rege-

lungsansprüchen abheben, ist weiterhin festzuhalten, dass auch der vorgestellte Instrumentenka-

non nur ungenügend für die Umsetzung quantitativer Steuerungsziele ausgestaltet ist. Allenfalls 

kann eine mengenmäßige Steuerung durch eine restriktive Standortsteuerung mit Ausschlusswir-

kung erreicht werden oder aber durch eine ‚einschnürende’ Negativplanung des bislang von Be-

bauung freien Gemeindegebietes. Die Ansätze zu einer Integration quantitativer Steuerungskon-

zepte in die Raumplanung sind bis auf den Thüringer Vorschlag der Orientierungswerte für die 

zukünftige Siedlungsentwicklung rudimentär und spiegeln die hohen politischen Widerstände bei 

der Integration derartiger Regelungsformen in die bislang qualitativ und standörtlich steuernde 

Regional- und Landesplanung wider. 
 

Es ist daher zu konstatieren, dass eine Einschränkung der kommunalen Handlungsfreiheit bei 

Entscheidungen über die zukünftige Flächennutzung im Gemeindegebiet kaum oder nicht er-

folgt. Ziele und Grundsätze der Raumordnung durch Landes- und Regionalplanung aufzustellen 

ist nur ein Teil der Aufgabe, ihre Implementation eine andere (Schablitzki et al. 1999: 480). Die 

mangelnde Institutionalisierung vor allem der Regionalplanung und daraus folgend die geringe 

Durchsetzungskraft der Planvorgaben führen dazu, dass ihre Verwirklichung in großem Umfang 

auf die Akzeptanz und die Kooperation durch die Kommunen angewiesen ist, deren Motivlagen 

aber – wie auch in Abschnitt 5.2 gezeigt – gegen eine restriktive Flächennutzungspolitik sprechen 

(Einig und Spiecker 2002: 157; Kistenmacher 1996: 26). 

 

5.3.2. Formalrechtliche Anforderungen an die Bauleitplanung 
 

Neben raumordnerischen Steuerungsmöglichkeiten hat die kommunale Bauleitplanung auch 

formalrechtlichen Anforderungen zu genügen, die durch das Baugesetzbuch  geregelt sind. Diese 

Anforderungen haben Auswirkung auf das Zustandekommen und die Vorgehensweise bei der 
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Erstellung der kommunalen Bauleitplanung und damit auch auf die Flächennutzungsentschei-

dungen. 
 

Die kommunale Bauleitplanung unterscheidet Flächennutzungs- und Bebauungsplan. Der Flä-

chennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan ist eine Darstellung der sich aus der beabsichtig-

ten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung auf dem Gemeindegebiet. 

Der Bebauungsplan, auch verbindlicher Bauleitplan, leitet sich aus dem Flächennutzungsplan ab 

und enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. Insbesondere sind 

im Bebauungsplan Festsetzungen zu Bebauungsformen, -höchstmaßen, Abstandsregeln und zu 

verwendende Baumaterialien enthalten, die ein einheitliches Stadtbild gewährleisten sollen. 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 6 BauGB die betroffenen öffentlichen 

und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Zur Erfüllung dieser 

Forderung nach Gerechtigkeit sind vier Anforderungen zu erfüllen (Bundesverwaltungsgericht 

Entscheidungen 34: 301ff.): 

• es hat eine sachgerechte Abwägung stattzufinden, 

• alle abwägungsnotwendigen Belange sind in die Abwägung einzustellen, 

• die Bedeutung der betroffenen privaten Belange muss (an)erkannt werden, und 

• die Belange müssen so gegeneinander abgewogen sein, dass dies nicht außer Verhält-

nis zur objektiven Gewichtung einzelner Belange steht. 
 

Innerhalb dieses Rahmens bietet sich den kommunalen Entscheidungsträgern ein weiter Abwä-

gungsspielraum, der erst an der Grenze der Unvertretbarkeit endet (Rat von Sachverständigen für 

Umweltfragen 2002: Rn. 128). Nur solche Planungsmaßstäbe können zugleich Kontrollmaßstäbe 

einer gerichtlichen Überprüfung sein, deren Missachtung eine Überschreitung des administrativen 

Entscheidungsspielraums darstellt (Krebs 2003: Rn. 105). Die Kontrolle der kommunalen Bau-

leitplanung ist somit auf eine reine Rechtmäßigkeitsprüfung beschränkt, eine Überprüfung der 

Zweckmäßigkeit ist faktisch ausgeschlossen. 
 

Während sich die Bauleitplanung den bindenden Zielen der Raumordnung anzupassen hat, die 

insofern außerhalb des gemeindlichen Ermessensspielraums stehen, gehen die Grundsätze der 

Raumordnung als öffentliche Belange in den Abwägungsprozess ein. Auch das Gebot des scho-

nenden Umgangs mit Grund und Boden, welches in § 1a Abs. 2 BauGB explizit angesprochen ist 

(sog. Bodenschutzklausel), kann gegenüber anderen Belangen abgewogen werden. Strittig ist, ob 

der sparsame Umgang mit Grund und Boden als Optimierungsgebot eine herausgehobene Stel-

lung gegenüber anderen Belangen einnimmt (Battis et al. 2002: 93; Brohm 2002: 263). 
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Der Bebauungsplan ist als verbindlicher Bauleitplan zugleich die einzige gegenüber Privaten 

rechtlich verbindliche Planung, das heißt hierdurch wird die grundgesetzliche Baufreiheit der 

Grundstückseigentümer ausgeformt. Gleichzeitig wird den Gemeinden durch das BauGB ein 

Instrumentarium zur Durchsetzung ihrer Planung bereitgestellt (vgl. Krebs 2003; Thiel 2004). Für 

den Bauflächenmarkt bedeutet dies, dass das Angebot an bebaubaren Flächen maßgeblich von 

den Festsetzungen der kommunalen Bauleitplanung abhängt. 
 

Eine erste Ausnahme von dieser Feststellung bilden Vorhaben nach § 34 BauGB, die im Zu-

sammenhang bebauter Ortsteile auch ohne kommunale Bauleitplanung zulässig sind, wenn sie 

sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung ge-

sichert ist (Koch und Hendler 2001: 376ff.; Krebs 2003: Rn. 129ff.). Für solche bauliche Nutzun-

gen kann angenommen werden, dass sie gerade nicht für die zu verringernde disperse, unkon-

zentrierte Siedlungsentwicklung verantwortlich sind, insofern nicht im Fokus der Arbeit liegen. 

Es ist an dieser Stelle aber auf das Recht der Kommunen hinzuweisen, durch Satzung die Gren-

zen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile an den Rändern der bestehenden Bebauung und für 

Splittersiedlungen selbst festzulegen (§ 34 ). 
 

Eine zweite Besonderheit ergibt sich für Bauvorhaben außerhalb der im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteile nach § 35 BauGB. Hier werden privilegierte Vorhaben (Abs. 1), die unter bestimm-

ten Voraussetzungen auch ohne kommunale Bauleitplanung zulässig sind, von nicht privilegierten 

Vorhaben (Abs. 2), die im Einzelfall zugelassen werden können, unterschieden. Für die Zulässig-

keitsfeststellung bedarf es einer Abwägung mit den betroffenen oder entgegen stehenden öffent-

lichen Belangen, zum Beispiel den Darstellungen des Flächennutzungsplanes des betroffenen 

Gebiets. Die Anforderungen an ein nicht privilegiertes Vorhaben sind dabei entsprechend schär-

fer. Keinesfalls aber darf ein Vorhaben den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wider-

sprechen, vorausgesetzt diese sind hinreichend sachlich und räumlich präzisiert (Koch und 

Hendler 2001: 385ff.). 
 

Die kommunale Bauleitplanung wird durch den öffentlich bekannt zu machenden Planaufstel-

lungsbeschluss eröffnet. Neben den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sollen auch 

möglichst frühzeitig die Interessen der betroffenen Bürger berücksichtigt werden. Mittels der 

nach § 1 Abs. 6 BauGB geforderten gerechten Abwägung öffentlicher und privater Belange sind 

beschlussfähige Planentwürfe zu entwickeln, die öffentlich auszulegen sind. Hier entstehende 

Anregungen sind durch die Gemeinde zu prüfen und abzuwägen. Nach Abschluss des Ausle-

gungsverfahrens beschließt die Gemeinde die entwickelten Bauleitpläne. Der Flächennutzungs-
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plan ist dann durch die höhere Verwaltungsbehörde zu genehmigen, der Bebauungsplan ist dem-

gegenüber weder genehmigungs- noch anzeigepflichtig36. 
 

Es bleibt somit festzuhalten, dass die formalrechtlichen Anforderungen des Baugesetzbuches 

Bedingungen an die Aufstellung und die Rechtmäßigkeit der kommunalen Bauleitpläne stellen. 

Eine Steuerungswirkung der Regelungen beginnt aber erst an der Grenze der Rechtsunverträg-

lichkeit, eine Zweckmäßigkeitsprüfung ist ausgeschlossen. Folglich genießen die kommunalen 

Planungsträger ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit. Gleichzeitig verfügen die Gemeinden 

zwar über ein umfangreiches Instrumentarium der Plandurchsetzung, das sie in die Lage verset-

zen sollte, Innenentwicklungsstrategien zu verfolgen. Allerdings ist die Anwendung dieses In-

strumentariums mit hohen Hürden verbunden, die eine Nutzung zur Ordnung der städtebauli-

chen Entwicklung im Sinne ihrer Planvorstellungen erschwert (vgl. Köck et al. 2007). Der wider-

standslosere Weg gegenüber einer Baulandmobilisierung im Bestand dürfte daher eine Neuaus-

weisung von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke sein. 

 

5.3.3. Beschränkungen der kommunalen Handlungsfreiheit durch Fachplanung 

5.3.3.1. Bedeutung der Vorschriften des Bundes-Naturschutzgesetzes 

Landschaftsplanung 

Neben dem Raumordnungssystem bilden die Vorschriften des Bundes-Naturschutzgesetzes 

(BNatschG) als Fachplanung weitere wichtige Parameter zur Bestimmung der Handlungsfreiheit 

der Gemeinden bei Entscheidungen über die zukünftige Flächennutzung auf ihrem Gebiet37. Das 

Bundes-Naturschutzgesetz verfügt über verschiedene Instrumente zum Schutz und Erhalt von 

Böden und Freiflächen: neben der Ausweisung von Schutzgebieten und der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung, auf die weiter unten eingegangen werden soll, ist dies die Landschaftspla-

nung. Diese Umweltfachplanung dient zur Darstellung und Begründung der Erfordernisse und 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im jeweiligen Planungsraum. Daneben 

drängt sie auf die Verwirklichung dieser Maßnahmen in anderen Planungen, deren Entscheidun-

gen sich auf Natur und Landschaft auswirken können. 
 

                                                 
36  Interessant ist hierbei, dass eine für die Vollzugseffektivität handelbarer Flächenausweisungsrechte essentielle 

Genehmigungspflicht der Bebauungspläne bis zur BauGB-Novelle 1985 bestand. Sie wurde zu diesem Zeit-
punkt in eine Anzeigepflicht gewandelt und ist schließlich im Rahmen der BauGB-Novelle 1998 entfallen (Koch 
und Hendler 2001: 199f.). Diese schrittweise Verringerung der Legitimationspflicht war im jeweiligen Diskussi-
onszeitraum stark umstritten (Bundesministerium für Raumordnung 1984; Stollmann 1997). 

37  Darüber hinaus haben auch die europäischen Schutznetzwerke (Vogelschutz- und FFH-Gebiete) und die Was-
serrahmenrichtlinie Einfluss auf die Flächennutzung, bleiben hier aber ausgeblendet (vgl. für einen Überblick 
Spannowsky 2005: 205 ff.) 
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Die Landschaftsplanung wird häufig als das zentrale Planungsinstrument des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege in der Bundesrepublik Deutschland genannt (Bundesamt für Naturschutz 

2002: 6). Ihr Aufbau ähnelt dem Stufenmodell der Raumordnungsplanung. Ein bundesweit gülti-

ger Landschaftsplan existiert nicht, jedoch sollen die jeweils für die Bundesländer entwickelten 

Landschaftsprogramme nach § 17 Abs. 1 BNatSchG die Verwirklichung der Ziele und Grundsät-

ze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in benachbarten Ländern und im Bundesgebiet 

in seiner Gesamtheit zumindest nicht erschweren. Die Landschaftsprogramme werden regional 

durch Landschaftsrahmenpläne näher bestimmt. Auf lokaler Ebene werden zudem Landschafts-

pläne und Grünordnungspläne entwickelt (Bovet 2003: 118). Die Landschaftspläne umfassen 

gemäß § 14 BNatschG eine Analyse und Bewertung des vorhandenen und zu erwartenden Zu-

standes von Natur und Landschaft und die flächendeckende Erarbeitung eines Entwicklungskon-

zepts. Sie zeigen zudem Konflikte zwischen vorhandenen und geplanten Raumnutzungen sowie 

den bestehenden und zu entwickelnden Werten von Natur und Landschaft auf (Heiland et al. 

2006: 36). Die Landschaftsplanung scheint damit in hervorragender Weise geeignet, die Komple-

xität des Landschaftshaushalts für eine Steuerung der Flächennutzung aufzubereiten und die 

Herausforderungen der Erreichung des qualitativ-quantitativen Flächensparziels der Nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie zu begegnen. Zu fragen ist daher, welche Bindungswirkung die Festset-

zungen der Landschaftsplanung erreichen. 
 

Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege für die räumliche Gesamtplanung und Bauleitplanung aufzubereiten (Heiland et al. 2006: 

36). Aus den Festsetzungen der Landschaftsplanung selbst ergibt sich keine unmittelbare Bin-

dungswirkung (Bovet 2003: 119). Eine Verbindlichkeit ergibt sich erst aus einer Integration in die 

räumliche Gesamt- und Bauleitplanung (Kiemstedt et al. 1997: 8). Durch § 7 Abs. 7 ROG finden 

die aufgestellten raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen über die Abwägung im Rah-

men der Planaufstellung Einzug in die jeweiligen Raumordnungspläne. Je nach Festlegung der 

übernommenen Inhalte als Ziel oder Grundsatz der Raumordnung binden sie die kommunale 

Bauleitplanung und bestimmen so auch die Flächennutzung auf dem Gemeindegebiet mit. Da die 

örtliche Landschaftsplanung aber in der Zuständigkeit der Kommunen liegt, erscheint es unwahr-

scheinlich, dass die landesplanerischen Ansätze eine rigide Begrenzung der Siedlungsentwicklung 

bewirken. So wird die Aufgabe der Landesplanung dann auch überwiegend in einer Standortsteu-

erung gesehen. Zwar nennen einige Veröffentlichungen den Erhalt von Naturhaushalts- und 

Landschaftsfunktionen als wichtige Aufgabe der Landschaftsplanung, eine Begrenzung der Sied-

lungsentwicklung durch landesplanerische Festsetzungen wird jedoch nicht thematisiert (vgl. 

Gruehn und Kenneweg 2001; Heiland et al. 2006: 37). Diese wird vornehmlich als Aufgabe der 

kommunalen Bauleitplanung gesehen, und die Landschaftsplanung nimmt allenfalls eine grundle-
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gende Rolle für die Aufstellung und Ausgestaltung der Bauleitplanung ein (Heiland et al. 2006: 

41). Eine besondere oder zusätzliche Steuerungskraft der Landschaftsplanung gegenüber den 

raumordnerischen Festsetzungen im Rahmen der Landes- und Regionalplanung ist somit zu ver-

neinen. 
 

Schutzgebietsausweisungen 

Ein weiteres naturschutzrechtliches Instrumentarium, das Flächennutzungsentscheidungen durch 

die kommunale Bauleitplanung beeinflussen kann, sind Schutzgebietsausweisungen. Liegen nach 

§ 22 BNatSchG ausgewiesene Schutzgebiete auf dem Gemeindegebiet, engen diese ebenfalls den 

Handlungsspielraum für die betroffenen Gemeinden – je nach Schutzstatus unterschiedlich stark 

– ein. In jedem Fall sind die Kommunen verpflichtet, den besonderen Erhaltungswert dieser Ge-

biete in der Abwägungsentscheidung der kommunalen Bauleitplanung zu berücksichtigen (vgl. 

Maaß und Schütte 2002). In der höchsten Schutzkategorie, den Naturschutzgebieten, sind alle 

Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung oder zu einer nachhalti-

gen Störung des Schutzgebietes führen können, verboten. Hier ist folglich auch eine Siedlungs-

entwicklung verboten, daher kann eine Kommune keine Siedlungsflächen in einem Naturschutz-

gebiet ausweisen. Auf diesem Wege können essentielle Flächen, deren Nutzung auf Grund ihrer 

ökosystemaren Bedeutung festen Grenzen unterworfen werden sollen, geschützt werden. Aller-

dings haben Naturschutzgebiete nur einen geringen Flächenanteil in der Bundesrepublik 

Deutschland38, so dass zwar gemeindeindividuell erhebliche Entwicklungsbeschränkungen von 

ihrer Festsetzung ausgehen können, eine Steuerungswirkung auf Ort und vor allem Umfang der 

Siedlungsentwicklung jedoch zu verneinen ist. 
 

Einen geringeren Schutzstatus genießen Böden und Flächen als Lebensraum in Nationalparken, 

Biosphärenreservaten oder Landschaftsschutzgebieten. In der Bundesrepublik Deutschland gibt 

es laut Bundesamt für Naturschutz 7.239 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 

9,9 Millionen Hektar, was etwa einem Anteil von knapp 28 Prozent der Gesamtfläche Deutsch-

lands ausmacht (vgl. Bundesamt für Naturschutz 2008). Der Schutz für Landschaftsschutzgebiete 

beschränkt sich auf die Abwehr von massiven Eingriffen, die den Charakter des Gebiets grundle-

gend verändern. Alle anderen beeinträchtigenden Handlungen sind zulässig, soweit sie nicht aus-

drücklich in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung verboten sind (Langer et al. 1993: 38). In 

Bezug auf die Steuerung der Siedlungsentwicklung dient die Festsetzung von Landschaftsschutz-

                                                 
38  Zum Dezember 2006 betrug die Gesamtfläche der 7.923 Naturschutzgebiete in Deutschland ca. 1,9 Mio. ha, das 

entspricht 3,3% der Gesamtfläche Deutschlands (vgl. Bundesamt für Naturschutz 2008).  
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gebieten zur Abwehr des „Siedlungsdrucks, um inselartig vorkommende natürliche Lebensräu-

me“ zu erhalten (Carlsen und Fischer-Hüftle 1993: 311).  
 

Das Gewicht, das Landschaftsschutzgebieten bei der Aufstellung und Genehmigung von Bebau-

ungsplänen und Bauvorhaben zufällt, ist umstritten. Bebauungspläne können in Landschafts-

schutzgebieten nur aufgestellt werden, wenn zuvor ein förmliches Aufhebungsverfahren für die 

entsprechenden Flächen durchgeführt wurde, es sei denn, der Baugebiete waren bereits vor In-

krafttreten der Schutzverordnung ausgewiesen. Die praktische Durchsetzungskraft des Land-

schaftsschutzgebietes gegenüber einer Siedlungstätigkeit wird jedoch als recht begrenzt eingestuft 

(Heiland et al. 2006: 50). In vielen Fällen werden Bauvorhaben auch in Landschaftsschutzgebie-

ten durchgeführt oder Flächenausgliederungen vorgenommen (vgl. u. a. Dietmann 1991; Pohl 

1992). Als wichtigste Gründe werden die nur unzureichende Umsetzung der Schutzgebietsver-

ordnung, insbesondere hinsichtlich der Aufnahme von absoluten Veränderungsverboten oder 

dem Fehlen von Schutzzweckformulierungen genannt, zum Beispiel für das Schutzgut Boden 

(Heiland et al. 2006: 50; Langer et al. 1993: 78 ff.). 
 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Schließlich beeinflusst die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung die Gestaltung der kommuna-

len Bauleitplanung und die zukünftige Siedlungstätigkeit. Die Regelung, die durch die §§ 18-21 

BNatSchG näher bestimmt ist, hat zum Ziel, vermeidbare Eingriffe in den Naturhaushalt zu un-

terbinden, nicht vermeidbare Eingriffe in ihrer Schadwirkung zu minimieren und Ausgleich für 

die verbleibende Schädigung herbeizuführen (Schmalholz 2004: 123). Nach § 21 BNatSchG gilt 

die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nur für Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB 

und für Vorhaben, die nicht unter § 29 BauGB fallen. Für die kommunale Bauleitplanung und 

der einhergehenden Beanspruchung von Grund und Boden ist eine analoge Vorgabe in § 1a Abs. 

3 BauGB verankert. In die Flächennutzungspläne sind demnach entsprechende Flächen aufzu-

nehmen, die einen Ausgleich für die aus der Planung erwarteten negativen Eingriffe in den Na-

turhaushalt leisten. Gleiches gilt für die Bebauungspläne, in denen zusätzlich bestimmte Aus-

gleichsmaßnahmen festgesetzt werden können. Für Vorhaben im Außenbereich, die ohne Bau-

leitplanung der Kommunen zulässig sind, gelten die Vorschriften des Bundes-

Naturschutzgesetzes unmittelbar. 
 

Zwar muss bei der Aufstellung der Bauleitplanung für geplante Vorhaben berücksichtigt werden, 

inwieweit Eingriffe in den Naturhaushalt vermeidbar und für entsprechende unvermeidbare 

Schädigungen Ausgleich zu leisten ist. Da aber alle Eingriffe nach § 19 Abs. 3 BNatSchG der 

planerischen Abwägung unterliegen, wird ein Vorhaben nur dann unzulässig, wenn die Belange 
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des Naturschutzes und der Landschaftspflege alle anderen Belange überwiegen. Dies kann sogar 

dazu führen, dass selbst ein nicht kompensierbarer Eingriff in Natur und Landschaft zulässig 

wird (Köck 2003: 3; Schmalholz 2005: 126). Eine quantitative Begrenzung der Flächeninan-

spruchnahme durch die kommunale Bauleitplanung resultiert aus dieser Vorschrift in jedem Falle 

nicht (Meurer et al. 2001: 212; Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 2000: Rn. 460). Hin-

zu kommen teils erhebliche Defizite beim Vollzug der Eingriffsregelung, die den tatsächlichen 

Freiheitsgrad für die Kommunen zusätzlich erhöhen (Bundesregierung 2000: 5; Dierßen und 

Reck 1998: 342ff.). 

 

5.3.3.2. Bedeutung weiterer Fachplanungen 
 

Nach § 38 BauGB genießen Festsetzungen der Planungen anderer Träger, die durch Planfeststel-

lungsverfahren oder sonstige Verfahren mit den Rechtswirkungen einer Planfeststellung be-

schlossen werden, z. B. die Verkehrswegeplanung oder Vorhaben zum Zwecke der Landesvertei-

digung oder des Bundesgrenzschutzes, eine bebauungsrechtliche Privilegierung (Koch und 

Hendler 2001: 175ff.). Demnach unterliegen diese Vorhaben von überörtlicher Bedeutung nicht 

den bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen der §§ 29-37 BauGB. Festsetzungen 

über die Art der Bodennutzung werden so aus der Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der 

kommunalen Verantwortungsträger herausgelöst. Allerdings ist die Gemeinde in den Planfeststel-

lungsverfahren zu beteiligen, städtebauliche Aspekte sind in jedem Fall zu berücksichtigen.  
 

Zwar begrenzen diese fachplanerischen Festsetzungen die Entscheidungsfreiheit der Gemeinden, 

da bestimmte Bereiche des Gemeindegebietes nicht mehr durch die Bauleitplanung überplant 

werden können, eine Beeinflussung des Ausweisungsverhaltens der Gemeinde in Richtung spar-

samen Umgangs mit Flächen resultiert daraus jedoch nicht. Eher kann davon ausgegangen wer-

den, dass zum Beispiel durch Verkehrswegebauten die Attraktivität der betroffenen Gemeinde 

steigen wird und daraus mittelbar ein wachsender Bedarf nach Siedlungsfläche entstehen wird. 
 

Auch hinsichtlich der Steuerungswirkung des Naturschutzrechts und weiterer fachplanerischer 

Festsetzungen ist zu schlussfolgern, dass der Instrumentenkanon – insbesondere für eine quanti-

tative Begrenzung der Siedlungsentwicklung – lückenhaft und durch eine lediglich geringe 

Durchsetzungskraft gegenüber der kommunalen Bauleitplanung gekennzeichnet ist. Die standört-

liche Steuerung kann über die Festsetzung von Schutzgebieten oder über die landschaftsplaneri-

sche Begründung der landes- und regionalplanerischen Ausweisung von Vorranggebieten für 

Freiraumnutzungen wirkungsvoll umgesetzt werden. 
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5.3.4. Zwischenfazit: Weitgehende Handlungsfreiheit der kommunalen Planungsträger 
 

Den starken Anreizen zur Ausweisung von Bauflächen, denen kommunale Planungsträger un-

terworfen sind, stellen Raumordnung und Naturschutzrecht nahezu ausschließlich standörtliche 

Regulierungskonzepte entgegen. Hier ist der Instrumentenkanon reichhaltig und kann auch mit 

einer entsprechenden Bindungskraft gegenüber der kommunalen Bauleitplanung ausgestattet 

werden. Instrumente für eine quantitative Steuerung der Siedlungsentwicklung fehlen allerdings 

fast vollständig. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Hauptaufgabe der überörtlichen 

Landes- und Regionalplanung bisher hauptsächlich in der standörtlichen Lenkung zukünftiger, 

zusätzlicher Siedlungstätigkeit lag, die per se wünschens- und erstrebenswert war. Das Flächen-

sparen als eigene Dimension planerischer Tätigkeit und insbesondere regional- und landesplaneri-

scher Einflussnahme auf die kommunale Bauleitplanung ist ein neues und instrumentell unterbe-

setztes Feld. Wenn überhaupt existent, verfügen die wenigen ersten Ansätze zur Quantifizierung 

der Eigenentwicklung ländlicher Gemeinden oder der Vorgabe von quantitativen Orientierungs-

werten für die Siedlungsentwicklung zumeist nur über unzureichende Begrenzungskraft. 
 

Einschränkungen erfährt die Handlungsfreiheit der kommunalen Verantwortungsträger bei der 

Verfolgung ihrer eigennützigen Interessen vor allem durch die bindenden Ziele der Landes- und 

Regionalplanung in den Raumordnungsplänen. Allerdings sind die Kommunen an der Erstellung 

der Regionalpläne in unterschiedlichem Ausmaß selbst beteiligt, so dass mögliche Konflikte mit 

kommunalen Entwicklungszielen bereits hier vermieden werden können. Oft sind die raumord-

nerischen Festsetzungen auf Grund ihres – verfassungsrechtlich notwendigen – lediglich Rahmen 

gebenden Charakters nur unzureichend präzise, so dass der eigentlich zu Grunde liegende Steue-

rungsanspruch nicht realisiert wird. Dennoch kann über die raumordnerische Festsetzung von 

Vorranggebieten sowohl eine direkte Steuerung des räumlichen Musters der Siedlungsentwick-

lung als auch ein Schutz besonders wertvoller Freiräume erreicht werden. Naturschutzrechtliche 

Festsetzungen ergänzen den Kanon der standörtlichen Steuerungsinstrumente. 
 

Als Fazit der Analyse des rechtlichen Rahmens von Flächennutzungsentscheidungen im Rahmen 

der kommunalen Bauleitplanung bleibt somit festzuhalten, dass die durch Art. 28 Abs. 2 GG 

verliehene Planungshoheit die Kommunen in die Lage versetzt, bislang nicht überplante Bereiche 

der gemeindlichen Fläche in die Bauleitplanung aufzunehmen und so einer Nutzung grundsätz-

lich zugänglich zu machen (Hutter et al. 2004: 221). Durch das Institut der planerischen Abwä-

gung soll bei Flächennutzungsentscheidungen ein gerechter Ausgleich zwischen öffentlichen 

(auch dem Boden- und Flächenschutz) und privaten Belangen gewährleistet werden. Praktisch 

besitzen die Kommunen dabei einen äußerst weit gefassten Ermessensspielraum, der zur Verfol-

gung eigennütziger Motive genutzt werden kann. Es wird bei der Analyse der rechtlichen Rah-
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menbedingungen zwar deutlich, dass die bestehenden Regelungen bezüglich der Steuerung der 

Flächeninanspruchnahme in der Bundesrepublik zu einem sparsamen, dem Prinzip der Nachhal-

tigkeit verpflichteten Umgang mit Flächen und Böden auffordern. Hinzu kommen von verschie-

denen Seiten Bemühungen, die Bedeutung der natürlichen Ressource Boden zu betonen und die 

kommunalen Verantwortungsträger für eine Freiraum- und Bodenschutzpolitik zu sensibilisieren 

(vgl. u. a. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2003; Boden-

Bündnis europäischer Städte und Gemeinden 2001; Rat für Nachhaltige Entwicklung 2004c; 

Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz 2002). Jedoch sind diese Handlungsanweisungen nicht in 

der Lage, gegen die starken Anreize, denen kommunale Planungsträger bei ihren Flächennut-

zungsentscheidungen unterworfen sind, eine Änderung des Flächenausweisungsverhaltens 

durchzusetzen. 

 

5.4. Beurteilung: Die ‚institutionelle Kosteneffektivität’ planungsrechtlicher 
Flächennutzungssteuerung 

 

Die Leistungsfähigkeit der gegebenen planerischen Flächennutzungssteuerung ist in den voran-

gegangen Abschnitten für die kommunalen Planungsträger analysiert worden. Die identifizierten 

Defizite der planerischen Flächennutzungssteuerung sollen im Folgenden anhand des im Kapitel 

4 entwickelten Kriterienrasters der ‚institutionellen Kosteneffektivität’ gespiegelt werden. Hieraus 

ergeben sich gleichzeitig Anknüpfungspunkte für eine Weiterentwicklung der Flächennutzungs-

steuerung unter Einbezug handelbarer Umweltnutzungsrechte in den nachfolgenden Kapiteln 6 

und 7. 

 

5.4.1. Ökologische Effektivität planerischer Flächennutzungssteuerung 
 

In der Literatur zur Kritik und Weiterentwicklung des Planungsrechts ist die These aufgebracht 

worden, eine effektive Steuerung der Siedlungsentwicklung könne auch mittels der bestehenden 

planerischen Instrumente erreicht werden, allein ihre Anwendung müsse konsequenter werden 

(vgl. stellvertretend Stemmler 2005: 323). Die vorangegangenen Abschnitte haben aber gezeigt, 

dass 

• einerseits quantitative Ansätze zur Steuerung der Siedlungsentwicklung fehlen,  

• andererseits eine konsequentere Anwendung der planerischen Konzepte sowohl 

durch die verfassungsrechtliche Hürde der kommunalen Selbstverwaltungshoheit be-

hindert wird, als auch den Anreizen aller an der Flächeninanspruchnahme beteiligten 

Akteuren zuwiderläuft. 
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Dabei treffen kommunale Planungsträger auf der Angebotsseite, die die Ausgestaltung der Bau-

leitplanung und die Bereitstellung attraktiven Siedlungsflächenangebots als das zentrale Instru-

ment zur Verbesserung ihrer fiskalischen Situation nutzen, auf Flächennachfrager, die günstige 

Bauflächen zur Befriedigung wachsender Wohn- und Gewerbeflächenansprüche sowie konflikt-

arme und möglichst altlastenfreie Lebens- und Produktionsstandorte zur Deckung ihres Flächen-

bedarfs suchen. Damit erscheint der Weg für die geforderte konsequente Anwendung der plane-

rischen Konzepte und eine Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit verstellt. 
 

Die Umsetzung der quantitativen Dimension des Flächensparziels der Nationalen Nachhaltig-

keitsstrategie der Bundesregierung verkörpert demgegenüber eine radikale Veränderung des Steu-

erungsanspruchs der Raumordnung. Die ersten vorhandenen Ansätze zur Etablierung quantitati-

ver Instrumente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung reichen bei weitem noch nicht aus, um 

diesen Paradigmenwechsel von qualitativer (also insbesondere standörtlicher) Steuerung hin zu 

einer quantitativen Steuerung und Begrenzung der Siedlungstätigkeit zu gelangen. 
 

Damit muss aus Sicht des im Kapitel 4 formulierten Anforderungskatalogs geschlussfolgert wer-

den, dass das bestehende Planungsrecht bereits am Eingangskriterium der effektiven ökologi-

schen Zielerreichung scheitert (siehe auch Tab. 5-2). Zwar wird die prognostizierte demografi-

sche Entwicklung in Deutschland für eine Verringerung der Bautätigkeit, der absoluten Wohnflä-

chennachfrage und unter Umständen auch der Gewerbeflächennachfrage führen und gleichzeitig 

ein erhöhtes Angebot un- oder untergenutzter bzw. brach gefallener Siedlungsstandorte schaffen. 

Dennoch ist es unter den gegebenen institutionellen Rahmenbedingungen höchst unwahrschein-

lich, dass das Flächensparziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie erreicht wird39. 

 

 
Tab. 5-2: Ökologische Effektivität planerischer Flächennutzungssteuerung. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
  

                                                 
39  Die Erfüllung des jeweiligen Kriteriums wird in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Die Skala reicht 

dabei von hoher Kriterienerfüllung (+) über einen mittleren Erfüllungsgrad (o) bis hin zu einer Verfehlung des 
betreffenden Kriteriums (-). 
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Zur Weiterentwicklung und Ertüchtigung des Planungsrechts sind verschiedene Optionen denk-

bar: 

1) Ertüchtigung des Planungsrechts durch eine entsprechende Reform der gegebenen 

planungsrechtlichen Instrumente, insbesondere des städtebaulichen Instrumentariums 

(sog. Binnenrationalisierung) (vgl. Köck et al. 2007), 

2) Veränderung der fiskalischen Rahmenbedingungen bauleitplanerischer Entscheidun-

gen (entsprechende Reformansätze und Diskussionsbeiträge wurden oben genannt), 

oder 

3) die Ergänzung des planungsrechtlichen Instrumentariums um neue, innovative Ansät-

ze, wie z. B. handelbare Umweltnutzungsrechte. 
 

In dieser Arbeit wird in den anschließenden Kapiteln 6 und 7 die dritte Option verfolgt. Hierfür 

ist es sinnvoll, trotz einer Verfehlung des Eingangskriteriums durch die planerische Flächennut-

zungssteuerung die weiteren Kriterien des Rasters abzuprüfen. Dadurch können einerseits Vor- 

bzw. weitere Nachteile der planerischen Steuerung aufgezeigt und andererseits Anknüpfungs-

punkte für den Einsatz und die Ausgestaltung handelbarer Umweltnutzungsrechte zur Steuerung 

der Siedlungsentwicklung durch einen Policy Mix identifiziert werden. 

 

5.4.2. Produktionskosten planerischer Flächennutzungssteuerung 
 

Zur standörtlichen Steuerung der Siedlungstätigkeit können Raumordnung, Bauleitplanung und 

die Fachplanungen auf eine Vielzahl von Instrumenten zurückgreifen. Insbesondere durch die 

Landschaftsplanung wird das vorhandene Funktionspotenzial der Flächen und Böden analysiert 

und für die Umsetzung durch planerische Instrumente (Schutz- bzw. Vorranggebiete, Grünzüge) 

zugänglich gemacht. Daher ist einerseits der Erfüllungsgrad der qualitativen Aspekte der Produk-

tionskosten-Kriterien als insgesamt hoch einzuschätzen. Andererseits leidet die Kriterienerfüllung 

aber unter den unzureichenden quantitativen Steuerungsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass durch 

den Gesamtumfang der Siedlungsentwicklung auch Standorte für Siedlungszwecke in Anspruch 

genommen werden, die unter einer besseren quantitativen Zielerreichung eher einer Freiraum-

nutzung vorbehalten blieben. 
 

So führt das Wachstum der Siedlungen, die traditionell in agrarischen Gunsträumen liegen, zu 

einem Verlust von Böden mit hoher natürlicher Fruchtbarkeit (Kriterium 2). Die standörtliche 

Steuerung kann zwar die Widmung solch wertvoller Böden und Flächen erschweren, einen dau-

erhaften Schutz können diese Festsetzungen bei fortwährendem Siedlungsflächenwachstum aber 

nicht gewährleisten. Die für den Natur- und Ressourcenschutz ‚essentiellen’ Böden lassen sich 
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durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten dauerhaft schützen (Kriterium 3). Allerdings 

kann diese Schutzkategorie wegen ihres strikten Veränderungsverbots nicht für jeden beliebigen 

Schutzzweck eingesetzt werden. 
 

Eine Lenkung der Siedlungstätigkeit auf die Standorte mit den höchsten Baulandpreisen (Kriteri-

um 4) erfolgt durch die planerische Steuerung. Hohe Baulandpreise, die auf eine hohe Flächen-

nachfrage bei vergleichsweise geringer Baulandverfügbarkeit hindeuten, werden die Planungsträ-

ger veranlassen, neue Siedlungsflächen auszuweisen. Andererseits führt die Instrumentalisierung 

des Baulandangebots als Wettbewerbsfaktor um Ansiedlungen von Einwohnern und gewerbli-

chen Nutzungen dazu, dass Flächen auch an peripheren Standorten ausgewiesen werden, die 

gerade durch geringe Baulandpreise gekennzeichnet sind. Durch die große Handlungsfreiheit der 

kommunalen Planungsträger mangelt es an einer regionalen Koordination der Baulandauswei-

sungen und einer Lenkung auf die Standorte mit der höchsten Flächennachfrage. 
 

Innerstädtische Grünanlagen und siedlungsnahe Erholungsräume (Kriterium 5) lassen sich eben-

so wie die Freiraumstruktur (Kriterium 6) durch die standörtliche Steuerung der Siedlungsent-

wicklung und die Festsetzung von Vorranggebieten, Landschaftsschutzgebieten oder Grünzügen 

schützen. Hinsichtlich des erzeugten Verkehrsaufwandes wirken die den Vorranggebieten für 

Siedlungsentwicklung zu Grunde liegenden Konzepte von ÖPNV-Achsen oder der Zentralen 

Orte mit vorhandener Infrastruktur dämpfend. Für diese Regelungsmuster gelten allerdings die 

gleichen Einschränkungen wie für alle standörtlichen Steuerungseingriffe: allein durch den Um-

fang des Siedlungsflächenwachstums gehen auch hier langfristig Standorte Schritt für Schritt ver-

loren. Die Wirkung der standörtlichen Steuerung wird durch den Mangel an quantitativen Be-

grenzungsmöglichkeiten ausgehöhlt. 
 

Schließlich verbleiben zwei Lenkungskriterien, die von der planerischen Flächennutzungssteue-

rung nur unzureichend erfüllt werden können. Durch die Nutzung der Bauflächenausweisung als 

Wettbewerbsfaktor versuchen Gemeinden, sich durch eine aktive Baulandpolitik Bevölkerungs-

zuwächse und gewerbliche Ansiedlungen zu verschaffen und so den demografischen Entwick-

lungen entgegenzuwirken (Kriterium 7). Hier schlägt erneut die mangelnde regionale Koordinati-

on der Baulandpolitik durch (Einig 2003b: 498). Schließlich konnte gezeigt werden, dass die 

Ausweisung von Siedlungsflächen auf bislang freien oder naturnah genutzten Siedlungsflächen 

die bevorzugte Strategie der Baulandbereitstellung ist (Kriterium 8). Die Mobilisierung von 

Brachflächen oder Bestandsflächen ist demgegenüber mit zusätzlichen Hindernissen verbunden 

und entspricht weniger gut den Anreizen der an der Flächennutzung beteiligten Akteure (kom-

munale Planungsträger, Grundstückseigentümer und Flächennachfrager). 
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Zusammenfassend zeigt sich, dass die Erfüllung der Produktionskostenaspekte des Flächenspar-

ziels durch die planerische Flächennutzungssteuerung unterschiedlich gut gelingt (vgl. Tab. 5-3). 

Einerseits ermöglichen die standörtlichen Steuerungsinstrumente eine Erfüllung der eher qualita-

tiven Kriterien der Lenkung der Siedlungstätigkeit. Andererseits wird diese Steuerungskraft durch 

die fehlenden quantitativen Regulierungsmöglichkeiten ausgehöhlt. Durch die hohe Bedeutung 

der kommunalen Selbstverwaltungshoheit und die Dominanz der gemeindlichen Planungsträger 

in der planerischen Flächennutzungssteuerung scheitert eine überlokale regionale Lenkung der 

Siedlungstätigkeit. 
 

 
Tab. 5-3: Erfüllung der Produktionskosten-Kriterien durch die planerische Flächennutzungssteuerung. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

5.4.3. Transaktionskosten planerischer Flächennutzungssteuerung 
 

Bei der Betrachtung der Governance-Kosten der planerischen Flächennutzungsentscheidungen 

steht man zunächst vor dem Problem, eine Unterscheidung zwischen Administrative, im Sinne 

des Regelsetzers, und den Regelungsadressaten zu treffen. Als Regelungsadressaten können ent-

weder die privaten Grundstückseigentümer oder aber auch die kommunalen Planungsträger ver-

standen werden. Da diese die letztendliche Flächennutzung (oder die Änderung im Sinne des 

Wachstums der für Siedlungs- und Verkehrszwecke genutzten Flächen) überhaupt erst möglich 

machen, sollen sie im Folgenden als Regelungsadressaten behandelt werden40. Als Administrative 

werden hier demnach alle Planstufen verstanden, die die Flächennutzungsentscheidungen im 

Rahmen der kommunalen Bauleitplanung beeinflussen, also die Bundesebene über die Fachpla-

nungen (insbesondere Naturschutz) sowie die Landes- und Regionalplanung. 
                                                 
40  Es wird ausdrücklich gekennzeichnet, wenn Bezug auf das Verhältnis zwischen öffentlicher Planung (einschließ-

lich der kommunalen Bauleitplanung) und den privaten Grundstückseigentümern genommen wird. 
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Die planerische Flächennutzungssteuerung ist durch zahlreiche Verhandlungs- und Abwägungs-

prozesse gekennzeichnet, bei denen komplexe Entscheidungssituation gelöst werden müssen und 

eine Vielzahl von Akteuren beteiligt ist. Die Aufstellung von Planentwürfen gestaltet sich wegen 

der Heterogenität der zu berücksichtigenden Interessen und der ungleichen lokalen oder regiona-

len Betroffenheit als konfliktträchtige Verhandlungssituation (Einig 2003b: 497). Daher sind die 

Transaktionskosten dieser Art der Flächennutzungssteuerung generell als hoch einzustufen. Dies 

gilt sowohl für die Vollzugkosten der Administrative (Kriterium 9), als auch für die Vollzugs- und 

Anpassungskosten der Regelungsadressaten (Kriterium 10). Die Festsetzung sowohl der Landes- 

und Regionalpläne als auch naturschutzfachlicher Planungen sind mit einem erheblichen Infor-

mationsbedarf und nachfolgend hohem Verwaltungsaufwand zur Umsetzung dieser Information 

in Planentwürfe verbunden. Auch hier entstehen hohe Anpassungslasten, in dem die lokale Bau-

leitplanung ein komplexes Geflecht raumordnerischer oder fachplanungsrechtlicher Auflagen 

und Anforderungen zu berücksichtigen hat. 
 

Gegenüber den privaten Grundstückseigentümern leistet Planung hingegen einen wertvollen Bei-

trag zur Reduktion von Transaktionskosten. Indem durch die Planung bestimmte Flächennut-

zungen als zulässig erklärt werden, erhält der Grundstückseigentümer weitgehende Sicherheit 

über die auf seinem Grundstück und auch auf angrenzenden Grundstücken mögliche Flächen-

nutzung. Externalitäten zwischen verschiedenen Flächennutzungsformen werden durch eine pla-

nerische Trennung vermieden und transaktionskostenbehaftete Konfliktlösungsstrategien zwi-

schen privaten Grundstückseigentümern obsolet (Dawkings 2000: 511; Hughes und Turnbull 

1996: 168).  
 

Hinsichtlich der Minimierung der Aufwendungen für Monitoring und Kontrolle (Kriterium 11) 

muss ebenso ein ambivalentes Fazit gezogen werden: Einerseits ermöglicht der verfassungsrecht-

liche Planungsvorbehalt des Grundeigentums eine wirkungsvolle Handhabe gegenüber privaten 

Grundstückseigentümern. Eine Flächennutzung ist nur zulässig, wenn die gegebenen planeri-

schen Rahmenbedingungen erfüllt werden. Dies gilt genauso im Verhältnis der kommunalen 

Bauleitplanung zur Raumordnung und Fachplanung. Verstoßen die kommunalen Bauleitpläne 

gegen raumordnerische oder naturschutzfachliche Ziele, sind sie ungültig. Erschwerend tritt hier-

bei allerdings hinzu, dass einerseits nur wenige raumordnerische Festsetzungen als verbindliche 

Ziele festgelegt sind und andererseits derzeit keine Genehmigungspflicht für Bebauungspläne 

vorliegt, soweit diese aus genehmigungspflichtigen Flächennutzungsplänen abgeleitet werden. 

Allerdings wird diese Schwäche durch die öffentliche Anzeige- und Auslagepflicht für öffentliche 

Planungen kompensiert. Hierbei können z. B. Naturschutzverbände als Interessenvertreter Stel-

lung nehmen und im Zweifelsfall Einwände erheben.  
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Zwar ist in der planerischen Flächennutzungssteuerung jede einzelne Flächennutzungsentschei-

dung Regelungsgegenstand, gleichzeitig hat damit aber eine bestimmte Nutzungsentscheidung, 

bzw. die Genehmigung dieser durch die Planungsinstanzen, keine Auswirkung auf die Anpas-

sungskosten anderer Regelungsadressaten (Kriterium 12). 
 

Zusammenfassend müssen die Transaktionskosten planerischer Flächennutzungssteuerung als 

hoch eingeschätzt werden (vgl. Tab. 5-4). Insbesondere die Informations- und Verhandlungskos-

ten, die bei der Ausarbeitung sowohl der Landes- und Regionalpläne als auch der Bauleitplanung 

anfallen, sind erheblich. Auch Kommunen und private Grundstückseigentümer müssen hohe 

Aufwendungen leisten, um ihre Flächennutzungsentscheidungen den getroffenen Planfestsetzun-

gen anzupassen. Gleichzeitig schaffen diese Planfestsetzungen aber auch Sicherheit über erlaubte 

und unerlaubte Flächennutzungsformen. Moderate Kosten fallen für Monitoring und Kontrolle 

an. Die Stärke des Planungsansatzes liegt in der Minimierung der Folgekosten etwaiger Regelbre-

chung durch einzelne Regelungsadressaten. 

 

 
Tab. 5-4: Erfüllung der Transaktionskosten-Kriterien durch die planerische Flächennutzungssteuerung. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

5.4.4. Set-Up-Kosten planerischer Flächennutzungssteuerung 
 

Die planungsrechtliche Steuerung profitiert bei der Abschätzung der Set-Up-Kosten einer Flä-

chennutzungssteuerung von ihrer langen Tradition und der allgemeinen gesellschaftlichen Akzep-

tanz der Planungshierarchie aus lokaler Planung und übergeordneter Raumplanung. An sich dürf-

te daher eine Weiterentwicklung planerischer Flächennutzungssteuerung mit geringeren Set-Up-

Kosten verbunden sein, als neuartige, z. B. marktanaloge Steuerungsinstrumente, da der Wert 

spezifischer Human- und Sachkapitalinvestitionen erhalten bleibt (Kriterium 14). Betrachtet man 

jedoch den Reformbedarf der raumordnerischen Steuerungsansätze, hier konkret der stärkeren 

quantitativen Steuerung der Siedlungsentwicklung zur Verwirklichung des Flächensparziels der 

Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, werden erhebliche Set-Up-Kosten anfallen. Die Operationa-
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lisierung des Flächensparziels im Rahmen des verhandlungsbasierten Planungsprozesses wird 

Verteilungsprobleme verursachen, die allein durch planerische Instrumente nur schwer zu lösen 

sein werden (Einig 2003b: 497). Insbesondere werden solche Verteilungskonzepte scheitern, die 

auf eine räumliche Ungleichverteilung der verbleibenden Flächeninanspruchnahme, z. B. anhand 

des Zentralen Orte-Konzepts setzen, da Kompensationsmöglichkeiten innerhalb der planeri-

schen Flächennutzungssteuerung fehlen und so nur schwierig ein allgemeiner Verhandlungsge-

winn entsteht. Eine typische Begleiterscheinung des planerischen Steuerungsansatzes werden 

daher hohe Rent Seeking-Aktivitäten der Regelungsadressaten sein (Kriterium 13). Dies gilt so-

wohl für die Aktivitäten kommunaler Interessenvertreter bei der Aufstellung der Regionalpläne 

als auch für private Grundstückseigentümer bei der Gestaltung der kommunalen Bauleitplanung.  
 

Die administrative Regelungsstruktur für den Vollzug planerischer Flächennutzungssteuerung ist 

etabliert, allerdings werden Aufwendungen für eine stärkere Ausrichtung auf quantitative Steue-

rungsansätze entstehen (Kriterium 15). Beispielsweise müssten für die Ableitung von Orientie-

rungswerte für die zukünftige Siedlungsentwicklung oder die Quantifizierung der Eigenentwick-

lung nachvollziehbare und konsensfähige Kriterien entwickelt werden. Auch für die kommunalen 

Regelungsadressaten wird die notwendige Umorientierung und Beachtung quantitativer Vorgaben 

für die zukünftige Siedlungsentwicklung Anpassungskosten verursachen (Kriterium 16). Aller-

dings dürften diese gegenüber instrumentellen Innovationen, die außerhalb der etablierten raum-

ordnerischen Regulierungsansätze liegen, moderat ausfallen. 
 

Für die Set Up-Kosten der planerischen Flächennutzungssteuerung gilt damit zusammenfassend, 

dass die Erreichung des nationalen Flächensparziels erhebliche Aufwendungen verursachen wür-

de, da der etablierte und gut entwickelte Instrumentenkanon hierfür nur unzureichend ausgestal-

tet ist. Zwar würde einer Weiterentwicklung des Planungsansatzes die spezifischen Human- und 

Sachkapitalinvestitionen sowohl der überörtlichen als auch der kommunalen Planungsebene er-

halten. Demgegenüber sind die Kosten für den Übergang zu einer eher quantitativ ausgerichteten 

Steuerung der Siedlungsentwicklung als hoch einzustufen. Überdies wären die Anreize für die 

kommunalen Planungsträger zu Rent Seeking-Verhalten erheblich (vgl. Tab. 5-5).  

  



Kapitel 5  Ökonomische Analyse der Raum- und Bauleitplanung 
 

177 

 
Tab. 5-5: Set-Up-Kosten der planerischen Flächennutzungssteuerung. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

5.5. Thesenartige Zusammenfassung: Planerische Flächennutzungssteuerung 
aus ökonomischer Sicht 

 

• Planung stellt instrumentensystematisch ein mischinstrumentelles Vorgehen dar. Ei-

nerseits können innerhalb der Planung ordnungsrechtliche Auflagen in Form von 

Ge- und Verboten bestimmter Flächennutzungen ausgesprochen werden. Dies be-

trifft sowohl die Beziehung zwischen staatlichen Planungsbehörden und (privatem) 

Grundstückseigentümer als auch die Beziehung zwischen verschiedenen Planungs-

ebenen und -trägern. Andererseits ist Planung durch Kooperation und Aushand-

lungsprozesse zwischen verschiedenen Planungsebenen gekennzeichnet, in denen ei-

ne Abstimmung zwischen verschiedenen Flächennutzungsansprüchen erfolgt. 

• Die Flächennutzung in Deutschland unterliegt einem umfassenden Planungsvorbe-

halt. Maßgeblicher Akteur im Planungssystem sind die Gemeinden, die im Rahmen 

der kommunalen Bauleitplanung letztendlich verbindliche Festlegungen über die Art 

der zulässigen Bodennutzung treffen. Die Bauleitplanung ist dabei eingebettet in ein 

System überlokaler Planungen (Bundesraumordnung, Landes- und Regionalplanung) 

und gesetzlicher Bestimmungen (BauGB und weitere, insb. die bauliche Nutzung 

von Flächen betreffende Gesetze). 

• Die Theorie der Neuen Politischen Ökonomie ermöglicht die Analyse politischer 

Entscheidungen als eigennutzorientiertes Verhalten der Verantwortungsträger, das 

durch die institutionellen, insbesondere rechtlichen Regeln der Entscheidungsfin-

dung begrenzt wird. In dieser Sichtweise lässt sich die Ausgestaltung der kommuna-

len Bauleitplanung als eine Handlungsoption zur Maximierung des kommunalen 

Budgets, zur Einflussmehrung und letztendlich zur Sicherstellung der Wiederwahl 

kommunaler Entscheidungsträger kennzeichnen. 

• Die Nachfrage nach einer Regulierung der Flächennutzung im Gemeindegebiet wird 

durch Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und die Bürger einer Gemeinde 
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gebildet. Mit einer expansiven Baulandpolitik gehen zahlreiche Vorteile für diese 

Gruppen einher (Eigentumswertsteigerung, baureifes Land, Flexibilität in der Stand-

ortwahl und Prestigegewinne durch Ansiedlungserfolge), so dass die Nachfrageseite 

einer Siedlungsflächenausweisung überwiegend positiv gegenüberstehen. 

• Eine nähere Betrachtung der hinter bauleitplanerischen Entscheidungen stehenden 

fiskalischen Anreize verdeutlicht, dass – analog zum Versagen des unregulierten 

Grundstücksmarktes – auch die kommunalen Planungsträger erheblichen Anreizen 

zur Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen unterliegen, während der Nut-

zen der Bereitstellung ökologischer Bodenfunktionen durch naturnahe Flächennut-

zung keine Berücksichtigung findet. 

• Der rechtliche Rahmen der planerischen Entscheidungsfindung kann die Anreizsi-

tuation der kommunalen Planungsträger nicht entscheidend verändern und lenken. 

Neben zahlreichen Instrumenten zur standörtlichen Steuerung der Siedlungsentwick-

lung fällt das nahezu vollständige Fehlen quantitativer Ansätze auf. Festsetzungen 

der Raumordnung müssen zudem allgemein und flexibel bleiben, um dem verfas-

sungsrechtlichen Gebot der kommunalen Selbstverwaltung zu genügen. Die Bin-

dungswirkung dieser Steuerungsansätze gegenüber der kommunalen Bauleitplanung 

ist dadurch eingeschränkt. Damit unterliegen die gemeindlichen Akteure bei der 

Ausweisung von Bauland nahezu keinen oder allenfalls schmalen Restriktionen. 

• Vor dem Raster der ‚institutionellen Kosteneffektivität’ muss daher die Nichterfül-

lung des Eingangskriteriums der ökologischen Treffsicherheit konstatiert werden. 

Die standörtlichen Steuerungsinstrumente vermögen demgegenüber eine Berücksich-

tigung der unterschiedlichen Leistungspotenziale von Flächen und Böden und kön-

nen damit eine Erfüllung der qualitativen Steuerungskriterien zu einem gewissen 

Grade gewährleisten. Die Governance-Kosten planerischer Steuerungsinstrumente 

sind wegen ihres traditionellen Einsatzes vergleichsweise gering. Dennoch fallen bei 

den laufenden Transaktionskosten besonders die hohen Informations- und Verhand-

lungskosten bei Planaufstellung und -vollzug ins Gewicht. Der notwendige Übergang 

zu einer eher quantitativen Steuerung der Siedlungsentwicklung stellt einen wesentli-

chen Innovationsschritt dar, der entsprechend hohe Set Up-Kosten sowohl auf Seite 

der Regelungsbehörden (Landes- und Regionalplanung) als auch bei den kommuna-

len Regelungsadressaten verursachen. 
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6. Handelbare Umweltnutzungsrechte 
 

Aus der ökonomischen Analyse des Planungsrechts wurde deutlich, dass die Erreichung eines 

quantitativen Flächensparziels durch Raum- und Bauleitplanung allein kaum gelingen wird. Als 

wesentliche Gründe für die mangelnde Effektivität der planerischen Steuerung der Siedlungsent-

wicklung wurden die starken fiskalischen Anreize gekennzeichnet, denen die kommunalen Pla-

nungsträger bei Flächennutzungsentscheidungen unterworfen sind. Es fehlen der überörtlichen 

Planung quantitative Ansätze zur Steuerung der Siedlungsentwicklung, mit denen das Flächen-

sparziel effektiv umgesetzt werden könnte. Und schließlich mangelt es an einem Instrumentarium 

zum Lastenausgleich, das die vermutlich erheblichen Kosten der Anpassung an das Flächenspar-

ziel zwischen den Gemeinden verteilt und so zu einer höheren Akzeptanz des Flächensparens an 

sich beiträgt.  
 

Die folgenden beiden Kapitel 6 und 7 untersuchen vor diesem Hintergrund eine Option zur Wei-

terentwicklung des Planungsrechts mittels der Integration handelbarer Umweltnutzungsrechte. 

Während Kapitel 7 Gestaltungsoptionen dieses Policy Mixes am Kriterienraster der institutionel-

len Kosteneffektivität bewertet und konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung mit Blick auf die 

Situation in Deutschland entwickelt, befasst sich das vorliegende sechste Kapitel mit den instru-

mentellen Grundzügen handelbarer Umweltnutzungsrechte. Nach der Kennzeichnung dieses 

Ansatzes (Abschnitt 6.1) sollen die Bedingungen für eine erfolgreiche Anwendung dargelegt und 

die Hauptprobleme einer Übertragung auf die Steuerung der Siedlungsentwicklung identifiziert 

werden (Abschnitt 6.2). Es ist insbesondere zu klären, wie ein System handelbarer Umweltnut-

zungsrechte für die Regulierung heterogener Ressourcen, wie dem Schutz des Bodens, nutzbar 

gemacht werden kann. Hierzu werden einerseits die theoretischen Arbeiten zu Zertifikatlösungen 

betrachtet (Abschnitt 6.3). Andererseits kann auf praktische Erfahrungen der Anwendung han-

delbarer Nutzungsrechte in verschiedenen Umweltbereichen zurückgegriffen werden. Hier zeigt 

sich die Bedeutung der konkreten Ausgestaltung und Einbindung der Zertifikate in die bestehen-

den Regelungen der Ressourcennutzung für die Effektivität und Effizienz des Instrumentenein-

satzes (Abschnitt 6.4). Abschnitt 6.5 fasst die Ergebnisse thesenartig zusammen. 

 

6.1. Instrumentensystematische Einordnung handelbarer Nutzungsrechte 
 

Die Idee handelbarer Umweltnutzungsrechte ist vergleichsweise jung. Sie wird auf die Arbeiten 

von Thomas D. Crocker (1966) und J. Herman Dales (1968) zurückgeführt, die wiederum we-

sentlich durch Ronald Coase (1960) inspiriert wurden. Handelbare Umweltnutzungsrechte wer-
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den im Kontinuum umweltpolitischer Instrumente zu den marktanalogen Ansätzen gezählt. Ge-

genüber der direkten Verhaltenssteuerung durch ordnungsrechtliche Auflagen belassen marktana-

loge Instrumente den Umweltnutzern individuelle Handlungsspielräume hinsichtlich Art und 

Umfang der Vermeidung der Ressourceninanspruchnahme. Innerhalb der anreizorientierten In-

strumente lassen sich nach dem zu Grunde liegenden Wirkungsmechanismus Mengen- und Preis-

lösungen unterscheiden. In einem System handelbarer Umweltnutzungsrechte ist eine Ressour-

ceninanspruchnahme nur dann zulässig, wenn entsprechende Nutzungsrechte vorgelegt werden 

können, die mengenmäßig begrenzt (bis zum Umfang des sog. ‚Cap’) zur Verfügung stehen. Zer-

tifikate werden daher zu den Mengenlösungen gezählt, da direkt eine quantitative Beschränkung 

der Ressourcennutzung erfolgt (Hansjürgens und Fromm 1994: 475). Demgegenüber gehören 

Abgaben und Subventionen zu den Preislösungen, da sie über eine direkte Veränderung des Prei-

ses der Umweltbeanspruchung (Verteuerung der Umweltbelastung durch Abgaben bzw. die Stüt-

zung umweltschonender Verhaltensweisen durch ihre Subventionierung) das Verhalten der Rege-

lungsadressaten steuern41,42.  
 

Darüber hinaus sind die Umweltnutzungsrechte zwischen den Regelungsadressaten handelbar, so 

dass die begrenzte Ressourceninanspruchnahme effizient unter den potenziellen Nutzern verteilt 

wird. Regelungsadressaten mit hohen Vermeidungskosten werden zusätzliche Zertifikate nach-

fragen, um ihre Ressourcenbeanspruchung nicht einschränken zu müssen (oder sogar ausdehnen 

zu können), während Akteure mit geringen Anpassungskosten entsprechend Zertifikate anbieten 

werden, da sie die regulierte Ressource kostengünstig substituieren können (Kemper 1993: 43 f.). 

Durch den Ausgleich der Grenzvermeidungskosten zwischen den Umweltnutzern wird das um-

weltpolitische Ziel mit den geringsten ‚Produktionskosten’ erreicht. Die konkrete Anreizhöhe, 

also der Preis zur Beschaffung eines Nutzungsrechts, ist gegenüber Preislösungen in einem Sys-

tem handelbarer Nutzungsrechte flexibel und ergibt sich aus dem Verhältnis der Nachfrage nach 

Nutzungsrechten und der insgesamt zur Verfügung stehenden Menge. Durch die Freiheit der 
                                                 
41  Preislösungen erlauben allerdings nur eine mittelbare Beeinflussung des Gesamtumfangs der Umweltbelastung. 

Die letztendliche Intensität der Ressourceninanspruchnahme ergibt sich aus den Kosten- und Nutzenerwägun-
gen der Regelungsadressaten, die aber nicht ausschließlich durch die instrumentellen Anreize der Steuern bzw. 
Subventionen geprägt sind. Die Erreichung eines Mengenziels mit preissteuernden Instrumenten ist daher nur 
über ein Trial-and-Error-Verfahren zur Identifizierung der entsprechenden Anreizhöhe möglich, die zudem dy-
namisch variiert (Kemper 1993: 40 f.). Der notwendige Anpassungsprozess verursacht damit aber entweder un-
gewollt hohe Umweltbelastungen oder aber ineffizient hohe Produktionskosten des Umweltschutzes (Bonus 
1990b: 346 ff.). 

42  Die Diskussion um verschiedene Ausprägungen von Abgaben zur Steuerung der Flächennutzung nimmt einen 
breiten Raum sowohl in der deutschen Debatte, vgl. u. a. Apel et al. (1995), Bizer (1995, 1997, 1999), Bizer und 
Bergmann (1998), Reidenbach (1999), Michaelis (2002), als auch international ein, vgl. Gihring (1999), Brueckner 
und Kim (2003), Persky und Kurban (2003), Chesire und Sheppard (2005) oder auch Korthals Altes (2009). Dies 
ist im deutschen Kontext vor allem auf die Mitte der 1990er Jahre neu entflammte Reformdiskussion um die 
Grundsteuer zurückzuführen. Gleiches gilt für die Umgestaltung staatlicher Subventionen, wie z. B. die Reform 
der Zuweisungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in den Bundesländern, vgl. dazu u. a. SRU 
(1996a), Rose (1999), Ring (2002, 2008b) oder auch Perner und Thöne (2007). 
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Regelungsadressaten bezüglich der zur Anwendung gelangenden Vermeidungstechnik wird zu-

dem ein ständiger Innovationsanreiz zur Entwicklung kostengünstiger Anpassungsmaßnahmen 

gesetzt, folglich auch in dynamischer Hinsicht die effiziente Erreichung des Mengenziels beför-

dert.  
 

Zusammengefasst zeichnet sich das Instrument der handelbaren Umweltnutzungsrechte also 

durch zwei wesentliche Wirkungen aus: 

• einerseits wird ein quantitatives umweltpolitische Ziel treffsicher erreicht, 

• zum anderen werden die Produktionskosten der Zielerreichung effizient unter den beteilig-

ten Ressourcennutzern verteilt. 
 

Bezogen auf die Steuerung der Siedlungsentwicklung in Deutschland ließe sich das Instrument 

wie folgt zur Anwendung bringen. Das angestrebte Flächensparziel würde zunächst in einzelne 

Flächenausweisungsrechte zerlegt, die an die Kommunen verteilt werden. Zur Legitimierung ei-

ner Baulandausweisung wäre künftig die Vorlage eines Ausweisungsrechtes notwendig. Dadurch 

würde das Flächensparziel einerseits treffsicher erreicht. Andererseits würde die Handelbarkeit 

der Zertifikate zwischen den Gemeinden eine Zielerreichung mit minimalen kommunalen An-

passungskosten sicherstellen. Kommunen, die wenig von einer Neuausweisung von Bauland pro-

fitieren, entweder, weil sie über umfangreiche Bestände erschlossener Siedlungsflächen verfügen 

oder lediglich einer geringen Nachfrage nach Bauland ausgesetzt sind, werden ihnen zugeteilte 

Ausweisungsrechte anbieten. Als Nachfrager treten Gemeinden auf, die attraktiv für Neuansied-

lungen sind und umfangreich neue Baugebiete ausweisen, um den Flächenbedarf zu befriedigen. 

Durch die Handelbarkeit der Ausweisungsrechte werden Kommunen für eine Innenentwicklung 

entlohnt, da sie nicht benötigte Zertifikate verkaufen können. Die Neuausweisung von Bauland, 

die die Anfangsausstattung einer Gemeinde mit Ausweisungsrechten übersteigt, wird hingegen 

durch den zu entrichtenden Kaufpreis der Zertifikate verteuert. In der Folge sind alle Gemein-

den, unabhängig davon ob sie als Anbieter oder aber Nachfrager von Ausweisungsrechten auftre-

ten, einem Anreiz zu Freiflächen schonender Siedlungsentwicklung ausgesetzt. Dies fördert auch 

in dynamischer Hinsicht die Zielerreichung zu minimalen Produktionskosten, da die Kommunen 

laufend ihre Flächenentwicklungsstrategien überprüfen werden. 
 

Damit scheint ein System handelbarer Umweltnutzungsrechte in besonderer Weise geeignet, den 

im vorangegangen Kapitel identifizierten Schwächen der planerischen Steuerung der Siedlungs-

entwicklung zu begegnen. Allerdings sind zur Erreichung dieser vorteilhaften Wirkungen einige 

Bedingungen an die zu regulierende Ressource und das bestehende Regelungsumfeld geknüpft. 

Im Folgenden werden diese Erfolgsbedingungen für den Einsatz handelbarer Umweltnutzungs-
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rechte aufgezeigt und mit den Ressourceneigenschaften von Böden und dem existenten Rege-

lungsumfeld der Flächennutzung verglichen. 

 

6.2. Erfolgsbedingungen handelbarer Umweltnutzungsrechte 
 

Die Bedingungen für den erfolgreichen Einsatz von Zertifikaten können einerseits aus theoreti-

schen Überlegungen und andererseits aus bestehenden praktischen Erfahrungen mit diesem In-

strument abgleitet werden. Sie betreffen die im Folgenden näher beleuchteten Faktoren (vgl. 

Ellerman 2005; Hansjürgens 2005a; Hansjürgens und Schröter-Schlaack 2008). 
 

6.2.1. Eindeutige Definition der Nutzungsrechte 
 

Eine erste Erfolgsbedingung besteht darin, dass der im Nutzungsrecht verbriefte Anspruch auf 

Umweltinanspruchnahme klar definiert und nicht einer individuellen Genehmigung unterworfen 

sein sollte. Dies macht den Unterschied zwischen den zwei grundsätzlichen Formen handelbarer 

Umweltnutzungsrechte aus: kreditbasierte Systeme (sog. 1. Generation) und ‚cap and trade’-

Systeme (sog. 2. Generation) (Ellerman et al. 2003: 5; Fromm und Hansjürgens 1996: 367; 

Tietenberg 2003: 408). 
 

Kreditbasierte Systeme markieren den in den 1970er Jahren in der US-Luftreinhaltepolitik vollzo-

genen Übergang von ordnungsrechtlichen Standards oder anlagenbezogenen Auflagen hin zu 

flexibleren, anreizorientierten Regulierungsformen. In kreditbasierten Systemen können nur die 

Emissionsrechte gehandelt werden, die eine Übererfüllung über einem bestimmten ordnungs-

rechtlich gesetzten Standard darstellen. Jeder ‚Handel’ muss zudem zuvor von der jeweiligen Re-

gulierungsbehörde genehmigt werden. Somit ist der ordnungsrechtliche Hintergrund in diesen 

Systemen noch sehr dominant und die zusätzlichen marktbezogenen Elemente rudimentär 

(Hansjürgens 2000a: 254). Die gehandelten Nutzungsrechte sind nicht vollständig fungibel, da 

stets die vorgegebene (anlagenspezifische) Regulierung beachtet werden muss und jede einzelne 

Übertragung des Nutzungsrechts für sich genehmigungsbedürftig ist. 
 

In einem ‚cap and trade’-System können hingegen die gesamten Nutzungsansprüche an eine Res-

source gehandelt werden und Transaktionen müssen nicht individuell von einer Regulierungsbe-

hörde genehmigt werden. Das übergreifende Umweltziel gibt die maximal verfügbare Menge an 

Nutzungsrechten vor (‚cap’), die an die Nutzer verteilt und für jede Nutzung der Ressource vor-

gelegt werden müssen. ‚Cap and trade’-Systeme stellen damit den Übergang zu marktbasierten 

Instrumenten dar. Nach Festsetzung der Anzahl und Ausgabe der Nutzungsrechte bleibt es dem 

Markt überlassen, für die Verteilung der Rechte unter den Nutzern und damit der tatsächlichen 
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Inanspruchnahme der Ressource zu sorgen. In einem solchen System werden eindeutig definierte 

und universell gültige Nutzungsansprüche geschaffen und gehandelt. Dies gilt unabhängig von 

der Frage, wer als Verkäufer bzw. Käufer in der jeweiligen Transaktion auftritt. 
 

Kreditbasierte Systeme sind durch hohe Governance-Kosten gekennzeichnet, die auf den großen 

Einfluss der Regulierungsbehörde bei der Genehmigung einzelner Transaktionen zurückzuführen 

sind. Damit werden Teilnahme am Zertifikatemarkt und Handel der Rechte verteuert und er-

schwert. Vollständig fungible Nutzungsrechte erleichtern hingegen den Handel, da die Zertifikate 

universell zur Inanspruchnahme der regulierten Ressource berechtigen und einzelne Transaktio-

nen ohne zusätzliche Genehmigung durchgeführt werden können. 
 

6.2.2. Homogenität der zu regulierenden Ressource 
 

Handelbare Umweltnutzungsrechte wirken dann effektiv, wenn die zu regulierende Ressource 

örtlich und zeitlich invariable Eigenschaften aufweist, d. h. die Ressourcennutzung ein homoge-

nes Gut darstellt. Am Beispiel von Luftschadstoffen lässt sich dies gut illustrieren: Reichern sich 

die emittierten Schadstoffe gleichmäßig und langfristig in der Atmosphäre an, z. B. Kohlendioxid 

(CO2), dann ist es unerheblich, wann wo und wie viel des Schadstoffes freigesetzt wird, da jede 

Emission eine ähnliche (homogene) Schadwirkung aufweist. Ein Handel von Nutzungsrechten 

im Sinne eines ‚cap and trade’ ist hier problemlos möglich. Verbleiben Luftschadstoffe hingegen 

bodennah und reichern sich räumlich geballt um die Emissionsquelle an, wie z. B. Schwefeldioxid 

(SO2), lösen Emissionen abhängig von ihrem zeitlichen bzw. räumlichen Auftreten unterschiedli-

che (heterogene) Schadwirkungen aus. Führt der Handel von Nutzungsrechten zu einer Ballung 

von Emissionsaktivitäten, kann dies zu lokalen Belastungsspitzen führen, die im Widerspruch 

zum gesetzten Umweltziel stehen. Diese in der Literatur als ‚hot spot’ bezeichneten lokalen 

Schadstoffkonzentrationen machen dann eine Beschränkung der Handelbarkeit der Umweltnut-

zungsrechte notwendig, um in stark belasteten Gebieten eine zusätzliche Ressourcenbeanspru-

chung, z. B. durch zusätzlich erworbene Nutzungsrechte aus anderen Teilräumen, zu vermeiden 

(Tietenberg 1995: 98 f.). 
 

Handelbare Umweltnutzungsrechte sind also nicht gut geeignet, die Nutzung von Ressourcen mit 

heterogenen Eigenschaften zu regulieren, da die Gefahr besteht, dass das umweltpolitische Ziel 

durch das Auftreten lokaler Belastungsspitzen verfehlt wird. 
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6.2.3. Heterogenität der Vermeidungskosten und Anzahl der Marktteilnehmer 
 

Da ein System handelbarer Umweltnutzungsrechte die Unterschiede in den individuellen Ver-

meidungskosten der einzelnen Nutzer berücksichtigt und über den Handel die individuellen An-

passungsleistung effizient gesteuert wird, können die Produktionskosten der umweltpolitischen 

Zielerreichung minimiert werden. Je heterogener dabei die Vermeidungskosten der Marktteil-

nehmer sind, desto größer ist der resultierende Effizienzvorteil des Systems gegenüber ordnungs-

rechtlichen Auflagen, die alle Akteure einem einheitlich geltenden Standard unterwerfen.  
 

Die Höhe der Kosteneinsparungen und die Liquidität des Zertifikatemarktes sind positiv mit der 

Anzahl der Marktteilnehmer korreliert. ‚Dünne Märkte’ mit wenigen Akteuren unterliegen der 

Gefahr, dass das Handelsgeschehen temporär zum Erliegen kommt, wenn Nutzungsrechte zeit-

weise entweder nicht angeboten oder aber nachgefragt werden. Die Preisbildung erfolgt dann nur 

noch erratisch und bietet weniger Orientierung für die Marktteilnehmer. Zudem wird auf solch 

‚dünnen’ Märkten missbräuchliches Verhalten, z. B. die Hortung von Rechten, um andere Nutzer 

vom Zugang zu der Ressource auszuschließen, leichter möglich (Weimann 1998: 63). Die Kos-

teneffektivität des Handelssystems hängt überdies von einem ausreichenden Wettbewerb auf dem 

Zertifikatemarkt ab (Huckestein 1993: 8 f.). Allerdings begrenzen die zusätzlichen Governance-

Kosten, die für die Verwaltung einer größeren Zahl an Marktteilnehmern und die Abwicklung 

der Transaktionen anfallen, die Vorteile größerer Märkte.  
 

Die Einbeziehung einer ausreichenden Anzahl an Akteuren kann neben verpflichtenden Rege-

lungen über die Teilnahme auch über das Angebot eines freiwilligen Zugang für zunächst nicht 

einbezogene Umweltnutzer realisiert werden (sog. ‚opt in’). Freiwillige Teilnehmer können die 

Kosteneffektivität des Zertifikatemarkts erhöhen. Diese Akteure suchen bewusst Zugang zum 

Markt, da sie entweder kostengünstig vermeiden und damit Nutzungsrechte anbieten können 

oder hohe Vermeidungskosten durch Auflagen außerhalb des Zertifikateregimes haben und da-

her der Preis für die Nutzungsrechte attraktiv erscheint. Dabei müssen jedoch die Folgewirkun-

gen dieser Gestaltungsoption beachtet werden: Erstens wirken Opt In-Regeln nur solange tat-

sächlich Effizienz steigernd, solange der Anstieg der Governance-Kosten des komplexeren In-

strumentendesigns und des größeren Zertifikatemarkts die zusätzlichen Einsparungen bei den 

Produktionskosten der Zielerreichung nicht überschreitet43. Zudem kann sich durch den Einbe-

zug freiwilliger Marktteilnehmer die Zahl der insgesamt verfügbaren Nutzungsrechte verändern. 

Die verfügbare Zahl an Zertifikaten wird steigen, wenn die freiwilligen Marktteilnehmer wegen 

                                                 
43  Beispielsweise wurde für den US-amerikanischen Zertifikatemarkt für SO2 ermittelt, dass die Einteilung des 

Marktes in zwei Phasen (Startphase und anschließend Hauptphase mit ‚opt in’) zu einem erheblichen Anstieg der 
administrativen Kosten des Programms geführt hat (McLean 1997: 28; Rico 1995: 121). 
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günstiger Vermeidungsoptionen überwiegend Nutzungsrechte anbieten werden. Dies kann in der 

Folge zu einer Verfehlung des umweltpolitischen Ziels insgesamt führen. Andererseits kann sich 

die Zahl an verfügbaren Zertifikaten verringern, wenn die freiwilligen Marktteilnehmer überwie-

gend Nutzungsrechte nachfragen. Dies kann im Extremfall eine erdrosselnde Wirkung auf die 

ursprünglichen Adressaten des Handelssystems auslösen.  
 

Somit kann geschlussfolgert werden, dass eine größere Anzahl von Marktteilnehmern sehr wahr-

scheinlich positive Wirkungen auf die Produktionskosten der Zielerreichung in einem System 

handelbarer Umweltnutzungsrechte haben wird. Allerdings sind die erhöhten Governance-

Kosten dieser Instrumentengestaltung zu beachten, die die Produktionskostenvorteile teilweise 

kompensieren können. 
 

6.2.4. Abwesenheit bestehender Regulierung 
 

Der Zertifikatehandel weist dann besonders große Potenziale für einen kosteneffektiven Umwelt-

schutz auf, wenn den Ressourcennutzern eine große Flexibilität im Hinblick auf ihre Vermei-

dungsstrategie eingeräumt wird. Dies bedeutet, dass die Umweltnutzungen, die der Zertifikat-

pflicht unterworfen werden, möglichst nicht bereits Gegenstand bestehender Regulierung, z.B. 

eines Technologiestandards, sein sollten. Nur dann können die Regelungsadressaten über Um-

fang und Art der Vermeidung ihrer Ressourcenbeansprachung frei entscheiden. Bestehende Re-

gulierung engen die Handlungsfreiheit der Ressourcennutzer ein und verlangen ein von den indi-

viduellen Vermeidungskosten unabhängige Mindestanpassung an das Umweltziel. Damit wird der 

Effizienzvorteil der handelbaren Umweltnutzungsrechte reduziert. Allerdings kann für heterogen 

Ressourcen eine Notwendigkeit bestehen, gewisse Vermeidungsanstrengungen von jedem Nutzer 

zu verlangen, um die umweltpolitische Zielerreichung sicherzustellen. 
 

Darüber hinaus erhöht eine bestehende Regulierung die Governance-Kosten des neuen kombi-

nierten Instrumentenansatzes, da nun zusätzlich administrative Strukturen zur Abwicklung des 

Handels geschaffen werden müssen und gleichzeitig die Einhaltung der bestehenden Regulierun-

gen zu kontrollieren ist. Damit fallen zusätzliche Governance-Kosten für die Regelungsbehörde 

aber auch für die Regelungsadressaten an, die neben den Anpassungsmaßnahmen zur Einhaltung 

der bestehenden Regulierung nun auch noch die Kosten für die Marktteilnahme aufwenden müs-

sen. Diese zusätzlichen Governance-Kosten können so hoch werden, dass kein funktionstüchti-
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ger Markt für die Umweltnutzungsrechte zustande kommt (Solomon 1999: 383; Stavins 1995: 

144)44.  
 

6.2.5. Zeitliche Flexibilität der Vermeidungsanstrengungen 
 

Damit die kostenminimale Zielerreichung durch ein Zertifikatesystem sichergestellt werden kann, 

sollte den Umweltnutzern darüber hinaus eine größtmögliche Flexibilität mit Blick auf den Zeit-

punkt der Vermeidungsanstrengung gewährt werden. Dies impliziert, dass ein Ansparen von Zer-

tifikaten (sog. ‚Banking’) oder eine vorfristige Nutzung zukünftig zuzuteilender Zertifikate (sog. 

‚Borrowing’) erlaubt werden sollte, um zeitliche Schwankungen der Anpassungskosten zu berück-

sichtigen. 
 

Insbesondere das Ansparen kann positive Effekte nach sich ziehen: Schwankungen des Zertifi-

katpreises können reduziert und beschleunigte Vermeidungsanstrengungen angereizt werden 

(Ellerman 2005: 85). Mit der Option zu einer vorfristigen Nutzung von Zertifikaten ist hingegen 

die Gefahr verbunden, dass die zukünftigen Vermeidungsanstrengungen der Adressaten nicht 

ausreichen, die Umweltinanspruchnahme in späteren Handelsperioden soweit zu verringern, dass 

die Ressourcenbeanspruchung dann innerhalb des ‚Caps’ verbleibt. Es stünde zu erwarten, dass 

ein erheblicher Druck auf die Regelungsbehörde zur Aufweichung des ‚Cap’ des Zertifikatere-

gimes entstehen wird. Andererseits gewinnen illegale Ausweichaktivitäten der Regelungsadressa-

ten, Umweltnutzungen auch ohne gültiges Zertifikat vorzunehmen, an Attraktivität. Dadurch 

könnte das umweltpolitische Ziel verfehlt werden, oder aber es fallen erheblich höhere Monito-

ring- und Vollzugskosten an, um die Mengenbegrenzung der Umweltinanspruchnahme zu über-

wachen. 
 

6.2.6. Anforderungen an die Erstverteilungsmethode 
 

Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht erscheint es naheliegend, die Umweltnutzungsrechte unter 

den Nachfragen zu versteigern. Auf diese Weise wird bereits bei der Erstvergabe der Rechte ein 

Impuls zur Offenlegung der wahren Zahlungsbereitschaft gesetzt und eine effiziente Verteilung 
                                                 
44  So hatten einige US-amerikanische Autoren Zweifel, ob der nationale Zertifikatmarkt für Schwefeldioxidemissi-

onen (das sog. ‚Acid Rain-Program‘, siehe auch Abschnitt 6.4.1) funktionieren würde. Es wurde erwartet, dass 
wegen der bestehenden energiepolitischen Regulierung, z. B. hinsichtlich bestimmter Emissionsobergrenzen für 
einzelne Anlagen, die Stromerzeuger nicht ausreichend Flexibilität hätten, um gemäß ihrer individuellen Vermei-
dungskosten und dem Zertifikatpreis reagieren zu können (Bohi 1994; Bohi und Burtraw 1992). Obwohl das ‚A-
cid Rain-Program‘ trotz der bestehenden Regulierung als erfolgreich einzustufen ist, zeigt beispielsweise der ge-
scheiterte Versuch eines Zertifikathandels für flüchtige Kohlenwasserstoffverbindung (sog. VOC) in der Region 
Basel den negativen Einfluss bestehender Regulierung. Im Baseler Modell beschränkten bestehende ordnungs-
rechtliche Auflagen den Entscheidungsspielraum der Regelungsadressaten so stark, dass keine Handelsaktivitä-
ten zu verzeichnen waren und der beabsichtige Produktionskostenvorteil der Zielerreichung nicht realisiert wer-
den konnte (vgl. Staehlin-Witt und Spillmann 1994). 
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der Nutzungsrechte und damit der Allokation der Ressourcennutzung selbst gewährleistet 

(Ackerman und Stewart 1985: 1343 ff.; Noll 1982: 122 ff.). Der anschließende Handel wäre nur 

ein Korrektiv für eventuelle Fehleinschätzungen des Bedarfs an Nutzungsrechten zum Zeitpunkt 

der Gebotsabgabe. Zudem sorgt diese Art der Erstverteilung für eine Gleichbehandlung von 

etablierten Nutzern und Neueinsteigern und erhöht damit den Wettbewerb auf dem Zertifikate-

markt (Fromm und Hansjürgens 1996: 370). 
 

Demgegenüber wird aus politökonomischer Sicht argumentiert, dass eine mindestens teilweise 

kostenlose Verteilung der Nutzungsrechte (sog. ‚Grandfathering’) vorteilhaft ist. Dies kann einer-

seits in rechtlichen Anforderungen an die Regulierung der Ressourcennutzung liegen, zum Bei-

spiel wenn der Regelungsadressat aus der bisherigen Regelungspraxis einen Mindestanspruch 

ableiten kann. Darüber hinaus reduziert eine kostenlose Verteilung der Nutzungsrechte finanziel-

le Zusatzbelastungen für die Regelungsadressaten und damit politische Widerstände der betroffe-

nen Interessengruppen45 (vgl. Svendsen 1999). Gegenüber individuellen Betriebsgenehmigungen 

verkörpern handelbare Nutzungsrechte fungible Vermögenswerte, da sie selbst unabhängig von 

einer eigenen Nutzung über den Zertifikatemarkt veräußert werden können. Es wird daher ver-

mutet, dass eine Verschärfung umweltpolitischer Ziele leichter mittels eines Zertifikateregimes 

mit kostenloser Erstverteilung der Nutzungsrechte verwirklicht werden kann als mit ordnungs-

rechtlichen Auflagen (Tietenberg 2003: 403). Dies hat in der Praxis zu einer Dominanz der kos-

tenlosen Vergabe der Nutzungsrechte gegenüber einer Versteigerung der Zertifikate geführt 

(Gagelmann und Hansjürgens 2002: 192).  
 

Für das ‚Grandfathering’ werden die Nutzungsrechte anhand von Verteilungsschlüsseln, die ver-

schiedene Indikatoren der potentiellen Nutzer berücksichtigen können, verteilt. Die Effizienzvor-

teile des Zertifikatesystems werden dann erst durch den Handel der Nutzungsrechte realisiert, 

wenn die Nutzer Unterschiede in ihren Vermeidungskosten durch Angebot und Nachfrage nach 

Nutzungsrechten über den Markt ausgleichen. Damit treten die Effizienzgewinne gegenüber ei-

ner Versteigerung der Rechte zeitlich verzögert ein und erreichen unter Umständen auch nicht 

die gleiche Höhe. Denn einerseits schmälern die Transaktionskosten für den Handel die Kosten-

vorteile des Instrumentenansatzes. Andererseits ist – aufgrund der direkten Vermögenswirksam-

keit bei der Festlegung der Verteilungsschlüssel – beim ‚Grandfathering’-Ansatz mit erheblichen 

Aufwendungen der Regelungsadressaten für ‚Rent Seeking’-Aktivitäten zu rechnen.  

                                                 
45 Der Einfluss spezieller Interessengruppen zur Gestaltung eines SO2-Zertifikatemarkts in den USA wird von 

Kete (1993) beschrieben, Joskow and Schmalensee (1998) begründen diesen auf Basis eines politökonomischen 
Modells. Für den Einfluss des Industrielobbyismus auf den europäischen CO2-Zertifikatemarkt siehe Svendsen 
(2005). 
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6.2.7. Überwachung und Kontrolle 
 

Überwachung und Kontrolle sind für die Effektivität jedes Instruments wichtig, für die Funkti-

onstüchtigkeit des Zertifikatemarktes aber essentiell (Stavins 2001: 42; Tietenberg 1985: 168 ff.). 

Die Folgen eines Regelverstoßes wirken sich in einem System handelbarer Umweltnutzungsrech-

te nämlich über den eigentlichen individuellen Verstoß hinaus negativ auf das Regelungsergebnis 

des Instrumenteneinsatzes aus. Dies kann dazu führen, dass der Zertifikatemarkt als Allokations-

instrument vollständig seiner Funktionstüchtigkeit beraubt wird (Hansjürgens und Fromm 1994: 

496).  
 

Ein Regelverstoß durch einen Akteur hat in einem Zertifikatesystem auch Auswirkungen auf das 

Verhalten der übrigen Akteure. Denn zusätzlich zur illegalen – weil ohne entsprechendes Nut-

zungsrecht vorgenommenen Ressourceninanspruchnahme – kann das nicht genutzte Recht auch 

noch am Markt veräußert werden. Dadurch entspricht der Zertifikatpreis auf dem Markt nicht 

mehr dem Effizienzpreis, bei dem die tatsächlichen Unterschiede in den Vermeidungskosten 

zwischen den Akteuren ausgeglichen werden. Ein Regelverstoß führt also nicht nur zur Verfeh-

lung des umweltpolitischen Ziels sondern schmälert zusätzlich auch noch den Effizienzvorteil 

handelbarer Umweltnutzungsrechte gegenüber ordnungsrechtlichen Auflagen.  
 

Folglich erfordert die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Zertifikatemarktes und der Errei-

chung der zu Beginn beschriebenen Effizienzvorteile des Systems eine vollständige Regelbefol-

gung durch die einbezogenen Akteure. Diese kann durch ein Monitoring und genügend hohe 

Sanktionen gegenüber entdecktem Fehlverhalten erreicht werden (Wasserman 1992: 22). 
 

6.2.8. Erfüllung der Erfolgsbedingungen bei der Steuerung der Flächennutzung 
 

Um die Übertragbarkeit des Instruments handelbarer Umweltnutzungsrechte auf die Steuerung 

der Flächeninanspruchnahme abzuschätzen, ist zunächst zu fragen, inwieweit die eben skizzierten 

Erfolgsbedingungen auf den Regelungsgegenstand Flächennutzung zutreffen. Zunächst ist fest-

zuhalten, dass durch die Einführung handelbarer Umweltnutzungsrechte für die kommunale Flä-

chenausweisung ein Instrument zur Verfügung stünde, dass den beklagten Mangel an quantitati-

ver Steuerung der Flächeninanspruchnahme heilen könnte. Überdies könnten die bestehenden 

Unterschiede in den kommunalen Anpassungskosten berücksichtigt und ein Effizienzgewinn 

gegenüber einer ordnungsrechtlichen Umsetzung eines Flächensparziels realisiert werden. Zudem 

würde die verfassungsrechtliche Gewähr der kommunalen Selbstverwaltungshoheit und einer 

Eigenentwicklung der Gemeinden durch die mindestens teilweise kostenlose Vergabe von Aus-

weisungsrechten gewahrt bleiben. Schließlich lassen sich die Planungen der Gemeinden und tat-
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sächliche Erschließungs- und Bauvorhaben leicht überwachen, da diese festgesetzten Beteili-

gungs- und Anzeigeverfahren folgen. 
 

Diesen Übereinstimmungen stehen jedoch Abweichungen bei anderen Kriterien gegenüber. Zu-

allererst ist dabei auf die Heterogenität der Böden hinzuweisen, die ausführlich in Kapitel 2 dar-

gelegt wurde. Für die Wirkungen einer Flächennutzungsentscheidung ist die räumliche Lage des 

in Anspruch genommenen Bodens das entscheidende Kriterium. Von daher erscheint eine simple 

Übertragung des Ansatzes der handelbaren Umweltnutzungsrechte unmöglich. Hinzu kommt, 

dass die Flächennutzung bereits durch ein bestehendes und äußerst komplexes Regulierungsge-

flecht beeinflusst wird (vgl. Kapitel 5). Dadurch ist auch das zur Disposition stehende Nutzungs-

recht, also hier das Recht zur Ausweisung von Bauland, keineswegs uneingeschränkt fungibel, 

sondern hängt von der Beachtung der etablierten baurechtlichen und regionalplanerischen Vor-

gaben ab. Tabelle 6-1 fasst diese Bestandsaufnahme zusammen. 
 

 
Tab. 6-1: Problembereiche der Anwendung handelbarer Umweltnutzungsrechte zur Steuerung der Flächennutzung. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

Die umweltökonomische Theorie hat sich einiger der identifizierten Probleme in anderen Um-

weltbereichen bereits angenommen und Lösungsansätze zur Nutzbarmachung des Instruments 

entwickelt. Dies betrifft vor allem das Management heterogener Ressourcen mittels handelbarer 

Umweltnutzungsrechte (siehe Abschnitt 6.3). Darüber hinaus existieren zahlreiche praktische 

Anwendungen von Zertifikatlösungen in Umweltbereichen, die durch heterogene Eigenschaften 

charakterisiert sind und in denen bereits umfangreiche Regulierungen bestanden (siehe Abschnitt 

6.4). Die theoretischen Erkenntnisse wie auch die Erfahrungen aus der praktischen Anwendung 
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von Zertifikaten sollen in den folgenden beiden Abschnitten näher betrachtet werden. Ziel ist es, 

die relevanten Designparameter handelbarer Zertifikate zu identifizieren, die für eine Übertra-

gung des Ansatzes zur Steuerung der Siedlungsentwicklung angepasst werden müssen. 

 

6.3. Handelbare Umweltnutzungsrechte und heterogene Ressourcen 
 

Die positive Wirkung handelbarer Zertifikate, ein festgelegtes Umweltqualitätsziel mit minimalen 

Produktionskosten verwirklichen zu können, ist nicht länger aufrecht zu erhalten, wenn nicht nur 

die Anpassungskosten der Regelungsadressaten heterogen sind, sondern auch der Ressourcen-

schutz, hier der Erhalt der naturnahen Nutzung von Böden, heterogenen Nutzen stiftet. Da das 

Instrument handelbarer Umweltnutzungsrechte zunächst rein quantitativ wirkt, eignet es sich in 

seiner Grundkonzeption nicht, die heterogenen Folgen der Flächeninanspruchnahme zu berück-

sichtigen und eine kosteneffektive Erreichung des Flächensparziels sicherzustellen. Isoliert ange-

wandt könnten handelbare Flächenausweisungsrechte sogar dazu führen, dass gerade jene Flä-

chen für Siedlungszwecke in Anspruch genommen werden, die aus ökologischer Sicht am wert-

vollsten sind. Oftmals unterliegen diese Flächen einem hohen Siedlungsdruck, weil sie bspw. 

landschaftlich reizvoll gelegen sind. Aufgrund der hohen Baulandnachfrage auf gerade jenen Flä-

chen wären Kommunen dann auch in der Lage, einen hohen Preis für das notwendige Auswei-

sungsrecht zu zahlen. 
 

Folglich muss ein System handelbarer Umweltnutzungsrechte erst für den Umgang mit heteroge-

nen Ressourcen ausgestaltet werden. Der folgende Abschnitt zeigt, dass es zumindest theoretisch 

möglich ist, handelbare Umweltnutzungsrechte auch für den Umgang mit heterogenen Schad-

stoffen auszugestalten. 
 

6.3.1. First-Best-Lösung: ‚Ambient Permit Trading’ 
 

Der Schutz des ökologischen Bodenfunktionspotenzials vor der Zerstörung in Folge einer Er-

schließung der betroffenen Böden für Siedlungszwecke stiftet heterogenen Nutzen, da nicht jeder 

Boden in gleicher Weise ökologische Regulierungs- und Lebensraumfunktionen bietet und das 

angebotene Funktionspotenzial je nach räumlicher Lage zu anderen Flächennutzungen unter-

schiedliche Wertschätzung genießt (vgl. Kapitel 2). Eine effiziente Steuerung muss daher die in-

dividuellen Gegebenheiten am Ort der eigentlichen Flächeninanspruchnahme berücksichtigen. 

Das bedeutet, dass für die Erlaubnis eine Fläche für Siedlungszwecke zu nutzen, vor allem Ort 

und zeitliche Abfolge des damit verbundenen Verlusts ökologischer Bodenfunktionen entschei-

dend sind. Diese Eigenschaft ist auch für lokal wirkende Luftschadstoffe, wie beispielsweise 
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Schwefeldioxid kennzeichnend, die Gegenstand der frühen Beschäftigung mit der Ausgestaltung 

handelbarer Rechte für die Kontrolle heterogener Schadstoffe waren. Daher beziehen sich die 

folgenden Ausführungen auf Systeme zur Regulierung von Emissionen. Die grundlegenden De-

signoptionen können aber auch für die Ausgestaltung handelbarer Rechte zur Steuerung der Flä-

cheninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke übertragen werden (vgl. Henger und 

Bizer 2010; Lehmann und Schröter-Schlaack 2008). 
 

In seiner grundlegenden Arbeit hat Montgomery (1972) die Idee eines ‚Ambient Permit Trading’ 

entwickelt, das nicht nur den Schadstoffausstoß eines Emittenten reguliert, sondern zugleich die 

von einer bestimmten Emissionsmenge ausgehende Schadwirkung am Ort der Immission be-

rücksichtigt. Die Einführung eines solchen Handelssystems verlangt von der Regulierungsbehör-

de die Ableitung eines Vektors von Transferkoeffizienten, der das Verhältnis von Emission zu 

Immissionswirkung beschreibt (Montgomery 1972: 400 f.). Die Transferkoeffizienten verkörpern 

das für die Legitimität eines Handels einzuhaltende Austauschverhältnis von Emissionsrechten. 

Verursachen zusätzliche Emissionen einer Schadstoffquelle geringe Schadenskosten an einem 

bestimmten Rezeptorpunkt, so müssen weniger Zertifikate zur Ausdehnung der Emissionen auf-

gebracht werden als bei Schadstoffquellen, deren Ausstoß vergleichsweise hohe Schadenskosten 

an diesem Immissionspunkt nach sich zieht. Da jede Emission an mehreren Immissionspunkten 

Schäden verursacht, müssen sich die Emittenten mit den entsprechenden Zertifikaten von jedem 

betroffenen Immissionspunkt versorgen, um zusätzliche Schadstoffe emittieren zu können. Ein 

‚Ambient Permit Trading’ gewährleistet so eine effiziente Allokation der zulässigen Emissionen 

und Vermeidungsmaßnahmen innerhalb der Gruppe der Emittenten.  
 

Die Kosten der Administrative zur Unterhaltung des Systems bleiben auf die einmalige Festle-

gung und die Überprüfung der Einhaltung der Transferkoeffizienten beschränkt (Krupnick et al. 

1983: 235). Insbesondere muss die Regelungsbehörde keinerlei Informationen über die Vermei-

dungsmöglichkeiten und die damit verbundenen individuellen Vermeidungskosten der Emitten-

ten besitzen, um die Effizienzpotenziale bei der umweltpolitischen Zielerreichung auszuschöp-

fen, wie dies vergleichsweise für die Schaffung effizienter ordnungsrechtlicher Auflagen nötig 

wäre. 
 

Dennoch sind die für eine praktische Umsetzung des Systems notwendigen Informationsbedürf-

nisse sehr wahrscheinlich prohibitiv hoch. Die Ableitung der Transferkoeffizienten setzt die ge-

naue Kenntnis der individuellen Emissions-Immissions-Verhältnisse voraus, eine Anforderung, 

deren Erfüllung angesichts der noch nicht vollständig verstandenen ökologischen Prozesse nur 

unter idealisierten Bedingungen angenommen werden kann. Dies gilt umso mehr für die komple-

xen ökosystemaren Zusammenhänge im Landschaftsgefüge, in dem sich die Erschließung, Ver-
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dichtung und Versiegelung von Böden auswirkt. Darüber hinaus muss der jeweils verursachte 

Schaden auch noch bewertet werden, um vergleichbar zu sein und die geeigneten Transferkoeffi-

zienten bestimmen zu können. Auf die Schwierigkeiten und Grenzen der Bewertung von Um-

weltressourcen, die einen hohen Öffentlichkeitsgrad aufweisen, so z. B. die von einer naturnah 

genutzten Flächen ausgehenden ökologischen Bodenfunktionspotenziale, war bereits im Ab-

schnitt 3.2.3 hingewiesen worden. Dies gilt in gleichem Maße für die ‚Normalisierung’ von Im-

missionswirkungen von Luftschadstoffen im ‚Ambient Permit Trading’. So müssten zum Beispiel 

Gesundheitsschäden, Geruchsbelästigungen, Schäden an Gebäuden durch Ablagerungen oder 

Produktionsausfälle anderer Branchen, die allesamt durch bestimmte Emissionen hervorgerufen 

werden können, erfasst und miteinander ins Verhältnis gesetzt werden, um geeignete Transferko-

effizienten zu errechnen, die die Übertragung von Emissionsrechten rechtfertigen können. 
 

Doch selbst wenn diese höchst anspruchsvolle Aufgabe gelöst werden könnte, verursacht ein 

‚Ambient Permit Trading’ auch prohibitiv hohe Transaktionskosten für die betroffenen Rege-

lungsadressaten (Baumol und Oates 1990: 183). Jeder Regelungsadressat muss ein nach den 

Transferkoeffizienten seiner individuellen Emissionen diversifiziertes Portfolio von Emissions-

zertifikaten erwerben und verwalten (Krupnick et al. 1983: 236). Die damit verbundenen hohen 

Suchkosten für geeignete Handelspartner erschweren den Austausch von Emissionsrechten mas-

siv und führen zu einem Absinken des Handelsvolumens (Stavins 1995: 144). Hinzu kommt, dass 

wegen der geringen Größe der einzelnen Zertifikatemärkte Effizienz mindernde Verhaltenswei-

sen, wie das Ausüben von Marktmacht eines in Bezug auf den jeweiligen Markt bedeutenden 

Rechteinhabers erleichtert werden (vgl. Hahn 1984; Hahn und Hester 1989a; Weimann 1998). 

Folglich scheitert das theoretisch kosteneffektive ‚Ambient Permit Trading’ an den mit seiner 

praktischen Einführung verbundenen prohibitiv hohen Governance-Kosten (Tietenberg 1995: 

98). 
 

6.3.2. Second-Best-Lösung: Policy Mix zur Regulierung heterogener Ressourcen 
 

Wie gezeigt, kann ein Handel mit Umweltnutzungsrechten nur theoretisch-idealisiert für den 

Umgang mit heterogenen Schäden der Umweltbeanspruchung ausgestaltet werden. Praktisch 

verhindert die Präsenz von Governance-Kosten die kosteneffektive Ausgestaltung des Zertifika-

teregimes. Diese Aspekte sprechen auf der einen Seite gegen Zertifikatlösungen. Auf der anderen 

Seite bleibt festzuhalten, dass die planungsrechtliche Steuerung der Flächennutzung nicht in der 

Lage ist, das Flächensparziel effektiv und zu minimalen Produktionskosten sicherzustellen. Eine 

Lösung der Probleme einzelinstrumenteller Strategien könnte daher in der Kombination beider 
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Ansätze zu einem Policy Mix liegen, der die Vorteile der beiden Instrumente kombiniert und 

damit gleichzeitig deren Schwächen ausgleicht (vgl. Gawel 1991).  
 

Tabelle 6-2 stellt die Eignung von Ordnungsrecht und Zertifikatehandel zur Erreichung einer 

kosteneffektiven Umweltnutzung anhand (1) der Schadenskosten der zu regulierenden Ressource 

und (2) der Anpassungskosten der Regelungsadressaten gegenüber. Sind sowohl die Schadwir-

kung der Umweltbeanspruchung als auch die Vermeidungskosten der Regelungsadressaten weit-

gehend homogen, kann jedes zur Anwendung gebrachte Instrument eine kosteneffektive Steue-

rung der Ressourceninanspruchnahme gewährleisten. Mit zunehmender Heterogenität der Ver-

meidungskosten bei homogener Schadwirkung der Umweltbeanspruchung erzielen handelbare 

Zertifikate eine effiziente Ressourcenallokation. Die Berücksichtigung der Unterschiede in den 

Anpassungskosten der Regelungsadressaten führt zu einer Minimierung der Produktionskosten 

der umweltpolitischen Zielerreichung. Steigt hingegen die Heterogenität der Schadwirkung bei 

gleichzeitig homogenen Vermeidungskosten der Regelungsadressaten, sind die Ergebnisse einer 

Allokation mit ordnungsrechtlichen Instrumenten effektiv, da Zertifikate in ihrer Reinform die 

Effekte heterogener Schadensverläufe ignorieren und damit eine effektive Zielerreichung nicht 

mehr sicher ist. Sind schließlich sowohl die Vermeidungskosten der Regelungsadressaten als auch 

die Schadenskosten der Umweltinanspruchnahme heterogen, erscheint ein Policy Mix aus einem 

um ordnungsrechtliche Vorgaben ergänzten Zertifikatehandel (oder auch ein um handelbare 

Rechte ergänzter Emissionsstandard) als sinnvolle Alternative.  
 

 
Tab. 6-2: Auswirkungen der Struktur der Schadens- und Vermeidungskosten auf die Instrumentenwahl unter  

Berücksichtigung von Produktions- und Governance-Kosten. 
 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Sterner (2003): 145. 
 

Zwar können theoretisch sowohl handelbare Umweltnutzungsrechte – in Form des ‚Ambient 

Permit Trading’ – als auch die ordnungsrechtliche Steuerung – in Form individueller Auflagen – 

fortentwickelt werden, um die heterogenen Folgen der Umweltnutzung und die heterogenen 

Vermeidungskosten der Regelungsadressaten zu berücksichtigen. Praktisch scheitern diese ideali-

sierten Denkmodelle aber an den mit ihrer Umsetzung verbundenen prohibitiv hohen Gover-
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nance-Kosten. Unter Anerkennung dieser Friktion wird folglich die bestmögliche Alternative 

gewählt, die auch in der Kombination einzelinstrumenteller Ansätze bestehen kann. In der um-

weltökonomischen Theorie werden solche Lösungen daher auch als Second-Best-Strategien be-

zeichnet (vgl. grundlegend zur Theorie des Second Best u. a. Lipsey 2007; Lipsey und Lancaster 

1956). 
 

Die Anwendung von Policy Mix-Strategien ist kennzeichnend für eine Vielzahl von Bereichen 

der umweltpolitischen Praxis weltweit (für einen Überblick vgl. OECD 2007b). Bislang sind die 

Beiträge der ökonomischen Theorie zur Analyse und Betrachtung von mischinstrumentellen An-

sätzen allerdings erstaunlich begrenzt (Lehmann 2010b: 3; Sorrell und Sijm 2003). Der überwie-

gende Anteil ökonomischer Studien zur Instrumentenwahl oder auch umweltökonomischer 

Lehrbücher beschränkt sich auf die Evaluation einzelner Politikinstrumente bzw. den Vergleich 

zweier Alternativen. Im Allgemeinen wird die Kombination mehrerer Politikinstrumente als bes-

tenfalls redundant, schlimmstenfalls aber als ineffizient gekennzeichnet (Gawel 1991: 7; 

Johnstone 2003: 5).  
 

Dennoch haben sich über die letzten Jahre einige interessante Ansätze und Analyseraster entwi-

ckelt, die sich entweder mit einer positiven Analyse bestehender Regelungseingriffe beschäftigen 

oder aus der Suche nach normativen Begründungen für einen Policy Mix entwickelten. Die posi-

tive Policy Mix-Literatur hat eine Bestandsaufnahme der Wirkungen von Instrumenten in einer 

kombinierten Anwendung zum Ziel. So unterscheiden Gunningham et al. (1998) und Gunnin-

gham und Sinclair (1999) vier verschiedene Interaktionen zwischen zwei gleichzeitig zur Anwen-

dung gebrachten Instrumenten. Komplementäre Kombinationen verstärken die positiven Wir-

kungen zweier Instrumente (Gunningham und Sinclair 1999: 55 ff.). Beispielsweise erhöht die 

Förderung innovativer ressourcenschonender Technologien die Kosteneffektivität eines Zertifi-

katemarktes, da die Marktteilnehmer schneller und kostengünstiger Vermeidungspotenziale reali-

sieren können. Demgegenüber führen kontraproduktive Kombinationen zu einer wechselseitigen 

Störung der Instrumentenwirkung (Gunningham und Sinclair 1999: 61 ff.). So engen ordnungs-

rechtliche Auflagen zur Ressourcennutzung den Anpassungsspielraum der Teilnehmer am Zerti-

fikatmarkt ein und schmälern dadurch die Kosteneffektivität der Zertifikatlösung. Eine weitere 

Kombination von Instrumenten kann in ihrer sequentiellen Abfolge bestehen, d. h. ein Instru-

ment folgt auf ein bereits etabliertes (Gunningham et al. 1998: 444 ff.). Oftmals geht einer staatli-

chen Regulierung eine Phase freiwilliger Selbstverpflichtung voran. Ist abzusehen, dass diese 

Selbstregulierung nicht für die gewünschte Verhaltensänderung sorgt, werden ordnungsrechtliche 

Auflagen zur Anwendung gebracht. Allein die Androhung einer Verschärfung der Eingriffe kann 

die Wirksamkeit extensiver Regelungsansätze stärken (sog. ‚Schatten drohender Regulierung’) 
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(Endres und Martiensen 2007: 277). Letztlich unterscheiden Gunningham und Sinclair (1999: 67 

f.) kontextspezifische Instrumentenkombinationen, deren Wirksamkeit sich nicht über instru-

mentenspezifische Eigenschaften bestimmen lassen, sondern von der konkreten institutionellen 

Regelungssituation abhängen.  
 

Eine Weiterentwicklung dieser Klassifikation entwerfen Sorrell und Sijm (2003). Um die Interak-

tion von Instrumenten zu bewerten, schlagen die Autoren ein multikriterielles Framework vor, 

dass die Auswirkungen der Interaktion auf die Zielgruppe des Instrumenteneinsatzes, die Rege-

lungs- und Implementationsbehörden und die Wirksamkeit der Instrumente berücksichtigt 

(Sorrell und Sijm 2003: 44). Van Gossum et al. (2010) betonen in ihrer Weiterentwicklung des 

Frameworks aus einer Governanceperspektive die Bedeutung des institutionellen Kontextes, in 

das ein Instrument (zusätzlich) eingeführt werden soll, der vorhandenen Erfahrungen mit be-

stimmten Politikinstrumenten und der Steuerungs- und Durchsetzungskraft der Administrative 

als wesentliche Determinanten der Passfähigkeit einer Policy Mix Struktur (siehe auch Bressers 

und O'Toole Jr. 2005: 137 ff.).  
 

Daneben existieren eine Reihe theoretischer Beiträge, die sich aus normativer Sicht mit mögli-

chen Gründen für Bildung eines Policy Mix beschäftigen. Die OECD hat die Wirkungspfade 

positiver Interaktionen weiter untersetzt und daraus Argumente für einen Policy Mix abgeleitet 

(OECD 2007a: 25 ff.). Neben einer verbesserten Informationsbereitstellung für bestimmte Ad-

ressaten, z. B. durch die Einführung eines Labels zur Lenkung der Konsumnachfrage, kann ein 

weiteres Instrument im Policy Mix auch (zusätzliche) Innovationsanreize setzen, z. B. Zuschüsse 

für Forschung und Entwicklungsaktivitäten, um die Leistungsfähigkeit eines Instruments zur 

Reduzierung der Ressourcenintensität von Produkten zu unterstützen. Weiterhin kann es not-

wendig sein, Anreize zur Verhaltensänderung an verschiedene Adressaten zu senden, z. B. wenn 

Eigentums- und Nutzungsrechte an einer Ressource (agrarische Nutzung von gepachteten Flä-

chen) bei verschiedenen Akteuren liegen. Schließlich können Instrumentenkombinationen Unsi-

cherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Anpassungskosten reduzieren. Beispielsweise könnten 

Abgaben auf jede Ressourcennutzung über die einem Nutzer zugeteilten Zertifikate festgesetzt 

werden. Diese Konstruktion würde ein Sicherheitsventil gegenüber erdrosselnd hohen Zertifikat-

preisen darstellen, die sich aus einer unerwartet hohen Nachfrage nach Nutzungsrechten bilden 

könnten (Jacoby und Ellerman 2004; OECD 2008).  
 

In einem Beitrag aus Sicht der ‚ökologischen Ökonomie’ haben Bennear und Stavins (2007) ge-

zeigt, dass multiples Marktversagen, z. B. das gleichzeitige Vorliegen einer Umweltexternalität 

und einer Informationsasymmetrie, ein Grund für die Anwendung eines Policy Mix sein kann. 

Lehmann (2010a) zeigt in seinem Literatur Review die Bedeutung von Transaktionskosten als 
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Begründung für die Entstehung und Gestaltung eines Policy Mix. Ist die effiziente Ausgestaltung 

eines Instruments auf Grund prohibitiv hoher Governance-Kosten nicht sinnvoll, z. B. die Ein-

führung eines ‚Ambient Permit Trading’, so kann ein Policy Mix zu ähnlichen Umweltwirkungen 

mit geringeren Governance-Kosten gelangen. Dies kann unter Beachtung der entstehenden Pro-

duktionskosten ggf. zu geringeren Gesamtkosten des administrativen Eingriffs führen. 
 

Für die Problemstellung dieser Arbeit liegt das Ziel für die Bildung eines Policy Mix in der Mini-

mierung der Gesamtkosten des Regeleingriffs bei gleichzeitig treffsicherer Erreichung des Flä-

chensparziels. Daher erscheint eine Einbindung handelbarer Umweltnutzungsrechte in die etab-

lierte räumliche Planung in Deutschland vielversprechend. Die Zertifikate könnten für eine effi-

ziente Verteilung der Anpassungskosten unter den Kommunen sorgen, während das Planungs-

recht Leitplanken für die Gültigkeit und Übertragbarkeit der Zertifikate setzt.  
 

Offen bleibt dabei zunächst, wie diese Leitplankenfunktion gestaltet werden kann. Auch die oben 

skizzierte Policy Mix-Literatur kann zu diesem konkreten Anwendungsfall wenig beitragen. Einen 

interessanten Seitenweg, sich den Designfragen eines um ordnungsrechtliche Steuerung erweiter-

ten Zertifikatehandels zu nähern, bietet die Literatur zur Regulierung heterogen wirkender Luft-

schadstoffe der 1980er Jahre. Ähnlich wie bei der Steuerung der Flächennutzung hat sich die 

Debatte um handelbare Emissionsrechte innerhalb eines etablierten Regelungsfeldes ergeben. 

Angetrieben wurden die Überlegungen von dem Ziel, die als notwendig erachtete Verringerung 

von Schadstoffemissionen möglichst kosteneffektiv zu erreichen. Den etablierten ordnungsrecht-

lichen Emissionsauflagen wurde dies nur unter Inkaufnahme hoher Anpassungskosten der Rege-

lungsadressaten durch eine Verschärfung der Standards zugetraut. Gleichzeitig unterliegen han-

delbare Emissionsrechte der Gefahr, ungewollte lokale Schadstoffbelastungsspitzen in den Ge-

bieten mit besonders nachfragestarken Emittenten zu erzeugen. Die einschlägige Literatur hat 

zwei konkrete Verbindungen von ordnungsrechtlicher Steuerung und handelbaren Umweltnut-

zungsrechten entwickelt. Einerseits werden Zonen zur Begrenzung der Handelsaktivitäten, ande-

rerseits Genehmigungspflicht mit Festsetzung individueller Austauschverhältnisse diskutiert. 
 

6.3.3. Policy Mix I: Zertifikathandel und Zonierung 
 

Eine erste Policy Mix-Variante, die auch systematische Nähe zur Steuerung der Siedlungsentwick-

lung mit planungsrechtlichen Festsetzungen aufweist, ist die Einteilung des Handelsgebietes in 

räumliche Zonen.  
 

Die Festlegung der Zonen richtet sich wie im ‚Ambient Permit Trading’ grundsätzlich nach der 

Immissionswirkung der emittierten Schadstoffe und dient in erster Linie dazu, die maximalen 
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lokalen Schadstoffbelastungen zu begrenzen. Im Zonenansatz existieren nicht unendlich viele 

Rezeptorpunkte, sondern lediglich ein Rezeptorpunkt je Handelszone. Jeder Emittent wird einer 

Zone zugeordnet. Unter der Annahme, dass die Emissionsquellen räumlich eng beieinander lie-

gen und eine etwa gleiche Immissionswirkung entfalten46, sind die Transferkoeffizienten beider 

Emittenten gleich. Folglich würde eine Verlagerung von Emissionen aus einer Quelle zu einer 

Quelle derselben Zone keine Änderung an der Schadstoffbelastung des Rezeptorpunkts verursa-

chen. Ein Austausch von Emissionsrechten innerhalb einer Zone ist daher uneingeschränkt mög-

lich, während der Austausch zwischen verschiedenen Zonen entweder nur auf Grundlage be-

stimmter Austauschverhältnisse zulässig oder aber vollständig unterbunden ist47 (Fromm und 

Hansjürgens 1996: 376; Tietenberg 1995: 104). Ist ein Handel über die Zonengrenzen ausge-

schlossen, bestimmt der Umfang der Erstzuteilung an Emissionsrechten in die Zone die Be-

schränkung der Ressourcennutzung. Innerhalb der jeweiligen Zone sorgt der Handel der Nut-

zungsrechte für eine kosteneffektive Verteilung der Anpassungslast zwischen den Betroffenen.  
 

Gegenüber dem ‚Ambient Permit Trading’ bedeutet dieser kombinierte Ansatz auf Grund der 

geringeren Zahl an Rezeptorpunkten eine spürbare Senkung der Governance-Kosten. Insbeson-

dere die Regelungsadressaten profitieren von der Zonenbildung, müssen sie in diesem Ansatz 

doch lediglich auf einem Zertifikatemarkt aktiv werden (Krupnick et al. 1983: 236 f.).  
 

Dennoch wird die Allokationsleistung dieser Instrumentenkombination durch erhebliche Gover-

nance-Kosten auf Seiten der Regelungsbehörden belastet (Lehmann und Schröter-Schlaack 2008: 

9). Zunächst muss eine tolerable Ballung von ursprünglich mehreren Rezeptorpunkten zu einer 

Zone und einem Rezeptorpunkt festgelegt werden. Dabei besteht einerseits die Gefahr, durch 

eine zu großzügige Auslegung der Zonen die Bildung von ‚Hot Spots’ der Schadstoffbelastung zu 

begünstigen. Andererseits führt eine stärker immissionsorientierte und damit kleinteiligere Zo-

nenbildung zu Nachteilen bei den Produktionskosten der Zielerreichung bzw. der Governance-

Kosten des Systems (vgl. Krysiak und Schweitzer 2007). Darüber hinaus muss für jede Zone eine 

Anfangsausstattung mit Emissionsrechten bestimmt und im Zeitablauf angepasst werden, da 

diese Anfangsausstattung über die Verteilung der Anpassungslasten zwischen den Zonen und 

damit über die Produktionskosten der Zielerreichung entscheidet (Atkinson und Tietenberg 

1982: 104). Um die Erstallokation auf die Zonen effizient zu gestalten, muss die Regulierungsbe-

hörde Informationen über die Vermeidungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Kosten 

der Regelungsadressaten in den einzelnen Handelszonen besitzen (Krupnick et al. 1983: 237; 

                                                 
46  Die Immissionswirkung von gleich hohen Emissionen kann aber zum Beispiel auf Grund unterschiedlicher 

Schornsteinhöhen räumlich deutlich variieren. 
47  Derartige Austauschverhältnisse sind Gegenstand des folgenden Unterabschnitts 6.3.4. 
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Tietenberg 1995: 104). Verfügt sie über diese Informationen, könnte sie aber auch genauso gut 

effiziente ordnungsrechtliche Auflagen für die einzelnen Emissionsquellen erlassen. Verfügt sie 

nicht über die notwendigen Informationen, ist ein Effizienzgewinn durch die Einführung eines 

zonierten Zertifikatehandels jedoch keinesfalls sicher. Denn einerseits erhöht die Zonenbildung 

die Produktionskosten der Zielerreichung, da möglicherweise profitable Handelsoptionen zwi-

schen den Zonen unzulässig werden, andererseits sorgt die Unterteilung in Teilmärkte für die 

Erhöhung der Governance-Kosten gegenüber einem freien Handel. Zudem steigt auf den kleine-

ren Teilmärkten innerhalb der Zonen die Gefahr wettbewerbsverzerrender Verhaltensweisen 

(vgl. Atkinson und Tietenberg 1982; Hahn und Hester 1989a; Weimann 1998). 
 

Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass der Policy Mix aus Zertifikathandel und Zonenbil-

dung zu einer Absenkung der prohibitiv hohen Governance-Kosten der idealisierten Denkmo-

delle eines ‚Ambient Permit Trading’ oder individueller Auflagen führt. Gleichzeitig verursacht 

dieser Policy Mix durch die mindestens teilweise Handelbarkeit der Emissionsrechte geringere 

Produktionskosten als universell gültige ordnungsrechtliche Auflagen. Gegenüber einem unregu-

lierten Handelssystem wird die umweltpolitische Zielerreichung durch den Ausschluss ungewoll-

ter Belastungsspitzen (‚Hot Spots’) verbessert. Allerdings ist ebenso deutlich, dass die Gover-

nance-Kosten ein effizientes Design des Policy Mix verhindern und dadurch die Produktionskos-

tenvorteile der theoretisch idealisierten Modelle nicht erreicht werden können.  
 

6.3.4. Policy Mix II: Zertifikathandel mit Austauschverhältnissen 
 

Die Festsetzung von Austauschverhältnissen für den Transfer von Nutzungsrechten zwischen 

zwei Emissionsquellen bildet eine Alternative zum Zonenansatz. Der Zertifikatemarkt wird nicht 

mehr aufgeteilt, sondern einzelne Transaktionen von Nutzungsrechten werden einer individuellen 

Genehmigungspflicht unterworfen. Damit ist der Handel zwar grundsätzlich zwischen allen 

Emissionsquellen zulässig, allerdings wird mit der Genehmigung einer Transaktion auch ein an-

zuwendendes Austauschverhältnis festgelegt, das die Immissionswirkung der in den Austausch 

einbezogenen Emissionen reflektiert (Tietenberg 1995: 108). Dadurch wird ein Handel zwischen 

zwei Quellen dann nicht mehr stattfinden, wenn das Austauschverhältnis die Unterschiede in den 

Anpassungskosten der betroffenen Emissionsquellen überkompensiert. 
 

Handelsregeln bzw. numerische Verhältnisse für den Austausch von Emissionszertifikaten wur-

den für die Steuerung der Luftreinhaltung in drei verschiedene Systemformen vorgeschlagen: als 

(1) so genannter Verschmutzungsausgleich (‚pollution offset’) (vgl. Krupnick et al. 1983), als (2) 

modifizierter Verschmutzungsausgleich (‚modified pollution offset’) (vgl. McGartland und Oates 

1985) und als (3) Nichtverschlechterungsgebot (‚non-degradation offset’) (vgl. Atkinson und 
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Tietenberg 1982). Die Beiträge entstanden als Vorschläge in der Diskussion um die Ausgestaltung 

des Schwefeldioxidemissionshandels in den USA Ende der 1980er Jahre (vgl. hierzu auch den 

folgenden Abschnitt 6.4.1). 
 

6.3.4.1. Verschmutzungsausgleich nach Krupnick et al. 

In dem von Krupnick et al. (1983) beschriebenen System eines Verschmutzungsausgleichs ist der 

Austausch von Emissionsrechten zwischen zwei Handelspartnern nur dann zulässig, wenn durch 

die dadurch verursachte Verlagerung des Schadstoffausstoßes keiner der parallel geltenden loka-

len Luftreinheitsstandards an den betroffenen Rezeptorpunkten verletzt wird. Neuemittenten 

haben in diesem System Zertifikate von bestehenden Anlagen zu akquirieren, um die von ihnen 

verursachte Immissionen am entsprechenden Rezeptorpunkt so lange auszugleichen, bis der je-

weilige lokale Luftreinhaltestandard erfüllt wird. Dieses Verfahren minimiert die Produktionskos-

ten der Zielerreichung des lokalen Luftreinhaltestandards, da innerhalb des so fixierten Zieles die 

Verschmutzungsrechte entsprechend der Grenzvermeidungskosten der Regelungsadressaten ge-

handelt werden können (Krupnick et al. 1983: 242).  
 

Da die einzuhaltenden Grenzwerte der Verschmutzung relativ leicht durch die Regelungsbehörde 

festgelegt und überwacht werden können, z. B. die Einhaltung medizinisch unbedenklicher 

Schwellenwerte für Schadstoffe in der Atemluft, ist dieses System auch durch relativ geringe 

Governance-Kosten für die Regelungsbehörde gekennzeichnet48. Darüber hinaus kann unverzüg-

lich auf ein verändertes Belastungsniveau oder ein ambitioniertes Emissionsminderungsziel rea-

giert werden, indem die Austauschverhältnisse verändert werden, um vermehrt Emissionen ein-

zusparen. Allerdings muss die Regulierungsbehörde den Zusammenhang zwischen Emission und 

Immissionswirkung der verschiedenen Schadstoffquellen kennen, um ein für das zu erreichende 

Ziel effektives Austauschverhältnis festlegen zu können (Baumol und Oates 1990: 187). Demge-

genüber sind keine Kenntnisse über die tatsächlichen Vermeidungskosten der Emittenten not-

wendig, da der Handel für eine kosteneffektive Zielerreichung sorgt. Folglich kann jede Anfangs-

verteilung der Emissionsrechte zu dem bestmöglichen Ergebnis führen (Krupnick et al. 1983: 

242). Die Emittenten würden ausschließlich eine Art von Emissionsrechten handeln und müssten 

nicht, wie im ‚Ambient Permit Trading’, auf verschiedenen Zertifikatmärkten aktiv werden 

(Baumol und Oates 1990: 188). Allerdings besteht durch die individuelle Festlegung der Aus-

                                                 
48  Das von Montgomery (1972) entwickelte ‚Ambient Permit Trading’ stellt einen sehr restriktiven Spezialfall des 

Verschmutzungsausgleichs dar, bei dem zur Legitimierung eines Emissionsrechthandels nicht nur der lokale 
Luftreinheitsstandard eingehalten werden muss, sondern überhaupt keine Erhöhung der Immissionen an irgend-
einem Rezeptorpunkt verursacht werden darf. Wie Krupnick et al. (1983: 238 ff.) zeigen, ist diese Forderung 
aber unnötig restriktiv, da das Verschmutzungsausgleich-System eine kostenminimale Erreichung der Luftrein-
heitsstandards unabhängig von der Erstzuteilung der Emissionsrechte gewährleistet. 
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tauschverhältnisse die Gefahr, dass ein angebahnter Handel unter Anwendung des Transferkoef-

fizienten nicht länger profitabel ist und daher investierte Such- und Verhandlungskosten der 

Marktteilnehmer verloren gehen. 
 

6.3.4.2. Modifizierter Verschmutzungsausgleich nach McGartland und Oates 

Eine Weiterentwicklung des ‚Verschmutzungsausgleichs’ besprechen McGartland (1984) und 

McGartland und Oates (1985). Bei dem von ihnen vorgeschlagenen ‚modifizierten’ Verschmut-

zungsausgleich tritt neben die Einhaltung eines bestimmten Grenzwertes der Luftverschmutzung 

ein Nichtverschlechterungsgebot bezüglich der Umweltqualität in Gebieten, die die gesetzten 

Mindeststandards der Luftreinheit bereits erfüllen (McGartland und Oates 1985: 208). Dies heißt, 

obwohl an diesen Rezeptorpunkten zusätzliche Immissionen immer noch durch den geltenden 

Luftreinheitsstandard gedeckt wären, soll eine zusätzliche Schadstoffbelastung vermieden wer-

den.  
 

Dieser Ansatz kritisiert den sog. ‚Schwellenwert-Mythos’ der unterstellt, dass bis zu einem gewis-

sen Grenzwert die zusätzliche Belastung von Umweltmedien weitgehend folgenlos bleibt und 

damit weitere Verschmutzung bis zur Erreichung des Grenzwertes akzeptabel sei. Daher ist im 

‚modifizierten Verschmutzungsausgleich’ der Transfer von Emissionszertifikaten solange mit 

weiteren parallelen Handelsvorgängen zu kombinieren, bis die vermehrten Emissionen des Käu-

fers zu keiner Erhöhung der vor dem Handel an einem Rezeptorpunkt gemessenen Belastung 

führt. Diese Bedingung gilt unabhängig davon, ob die zukünftig erreichte Belastung noch durch 

den geltenden Schadstoffgrenzwert gedeckt wäre. Gegenüber dem einfacheren Ausgangsystem 

von Krupnick et al. (1983) verfolgt der ‚modifizierte Verschmutzungsausgleich’ daher ein restrik-

tiveres umweltpolitisches Ziel, das über die bloße Gewährleistung des lokalen Luftreinhaltestan-

dards hinausgeht. Die Transferkoeffizienten werden aber analog dem ‚Ambient Permit Trading’ 

und dem einfachen ‚Verschmutzungsausgleich’ anhand der Immissionswirkungen der Emissio-

nen der Handelspartner ermittelt. 
 

Durch den Fokus auf die Immissionswirkung von Schadstoffemissionen ermöglichen sowohl der 

einfache als auch der ‚modifizierte Verschmutzungsausgleich’ insgesamt höhere Emissionen als 

ein ordnungsrechtlicher Emissionsstandard. Während unter einem Emissionsstandard die tat-

sächlichen Emissionen, z. B. durch temporäre Produktionseinschränkungen, von den möglichen 

Obergrenzen abweichen können, sorgt der Handel für eine vollständige Ausnutzung aller mögli-

chen Emissionen. Die Wirkungen dieses verstärkten Schadstoffausstoßes schlagen sich zumin-

dest im System des modifizierten Verschmutzungsausgleichs aber nicht auf die lokalen Rezeptor-

punkte nieder (Atkinson und Tietenberg 1982: 109), da neben dem lokalen Reinheitsstandard 
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auch das bislang bestehende Belastungsniveau eingehalten werden muss. Denkbar wäre hier al-

lenfalls, dass vermehrte Emissionen in unbewohnten Gebieten oder über dem Meer niedergehen 

und damit keine Immissionen an den in das Handelssystem einbezogenen Rezeptorpunkten ver-

ursachen. 
 

Die durch die Administrative zu tragenden Governance-Kosten des modifizierten Verschmut-

zungsausgleichs dürften nicht wesentlich höher als die des unmodifizierten Systems sein, da die 

Regelungsbehörde auch hier gesetzliche Mindeststandards der Luftqualität vorgeben und über-

wachen muss sowie Kenntnisse über den Zusammenhang zwischen Emissionen und Immissi-

onswirkung benötigt. Wie zuvor auch würde durch den Handel jede Anfangsallokation von 

Emissionsrechten für die Erreichung einer kosteneffektiven Vermeidung genügen. Die Rege-

lungsadressaten würde erneut nur eine Art von Emissionsrechten austauschen, jedoch dem Risi-

ko ausgesetzt sein, die tatsächliche Vorteilhaftigkeit eines Handels erst durch die Festsetzung des 

Austauschverhältnisses einschätzen zu können. Allerdings wird das höhere Umweltqualitätsni-

veau, das mit dem ‚modifizierten Verschmutzungsausgleich’ sichergestellt wird, entsprechend 

höhere Produktionskosten verursachen. Zur Ausdehnung von Emissionen aus einer Quelle wer-

den auch dann noch Zertifikate benötigt, wenn die erhöhte Umweltbelastung an den betroffenen 

Rezeptorpunkten noch durch den dort geltenden gesetzlichen Mindeststandard gedeckt wäre, 

durch die Emissionsverlagerung aber das bisherige Immissionsniveau überschritten würde. 

Dadurch werden einiger der im System des einfachen Verschmutzungsausgleichs profitablen 

Handelsoptionen im ‚modifizierten’ System entfallen und damit insgesamt höhere Vermeidungs-

kosten verursacht (Tietenberg 1985: 85). 
 

6.3.4.3. Nichtverschlechterungsgebot nach Atkinson und Tietenberg 

Einen alternativen Ansatz in Form eines Nichtverschlechterungsgebots schlagen Atkinson und 

Tietenberg vor (1982). Der Handel von Emissionsrechten ist in diesem System nur dann zulässig, 

wenn dadurch weder die Luftreinhaltestandards an den Rezeptorpunkten überschritten werden, 

noch insgesamt eine Erhöhung der Emissionen stattfindet (Tietenberg 1995: 108). Sichergestellt 

wird diese Wirkung dadurch, dass der Handel von Emissionszertifikaten zwischen zwei Quellen 

(1) auf einem Austauschverhältnis von höchstens 1 beruhen darf oder aber (2) anhand des Trans-

ferkoeffizienten der Emissionen des Käufers auf den am meisten belasteten Rezeptorpunkt statt-

findet, je nachdem, welche Bedingung restriktiver wirkt (Atkinson und Tietenberg 1982: 120). 
 

Die erste Einschränkung führt dazu, dass die Gesamtemissionen durch einen Austausch von 

Verschmutzungsrechten zumindest nicht steigen. Die zweite Bedingung trägt dafür Sorge, dass 

die Verschmutzung an dem nach Abschluss des Handels stärksten belasteten Rezeptorpunkt 
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nicht vergrößert wird. Da der Transferkoeffizient des am stärksten betroffenen Rezeptors das 

Austauschverhältnis für die Übertragung der Emissionszertifikate vorgibt, werden die übrigen 

Rezeptoren durch die Ausdehnung des Schadstoffausstoßes des Käufers verhältnismäßig geringer 

belastet, so dass an keinem Rezeptorpunkt der Luftreinheitsstandard überschritten wird. Aller-

dings ist nicht sichergestellt, dass das bisherige Belastungsniveau an allen Rezeptorpunkten min-

destens beibehalten wird. An wenig belasteten Rezeptoren wird eine Verschlechterung der loka-

len Luftreinheit in Kauf genommen, allerdings ohne den Luftreinhaltestandard zu überschreiten. 
 

Zwar wird der Handel in diesem System nicht durch eine Zonenbildung eingeschränkt und es 

bleiben damit zunächst alle Austauschoptionen zulässig (Atkinson und Tietenberg 1982: 120), 

aber durch die gesetzten Bedingungen bestehen weniger profitable Handelsmöglichkeiten. 

Grundlegend gilt, dass das Austauschverhältnis umso größer wird, je weniger stark die Immissi-

onswirkung des Schadstoffausstoßes des Zertifikatverkäufers auf den durch die Emissionen des 

Käufers am stärksten belasteten Rezeptorpunkt ist. Als Austauschpartner kommen daher ledig-

lich Quellen in Betracht, deren Emissionen auch Auswirkungen auf die Luftreinheit an dem 

durch die Emissionen des Käufers am stärksten belasteten Rezeptorpunkt haben, da ansonsten 

das Austauschverhältnis zwischen beiden Quellen unendlich hoch wird.  
 

Trotzdem hat die Übertragung des Systems auf reelle Emissionsszenarien in zwei Metropolregio-

nen der USA ergeben, dass der Nichtverschlechterungsansatz lediglich unwesentlich höhere An-

passungs- und Vermeidungskosten der Regelungsadressaten verursacht, als dies bei dem effizien-

ten ‚Ambient Permit Trading’ der Fall wäre (Atkinson und Tietenberg 1984, 1987). Allerdings 

sind die Governance-Kosten dieses Ansatzes deutlich geringer als in Montgomerys Ursprungssys-

tem und dürften sich nicht wesentlich von denen des (modifizierten) Verschmutzungsausgleichs 

unterscheiden (Atkinson und Tietenberg 1982: 120). Auch für den Nichtverschlechterungsansatz 

ist die Kenntnis der Transferkoeffizienten notwendig, um mögliche Handelspartner und das dem 

Austausch der Emissionszertifikate zu Grunde liegende Verhältnis zu bestimmen. Für die Emit-

tenten gilt ebenso, dass letztendlich der von der Regelungsbehörde festgesetzte Transferkoeffi-

zient über die Vorteilhaftigkeit einer Transaktion entscheidet und damit die Gefahr besteht, das 

bereits vor der Genehmigung aufgebrachte Such- und Verhandlungskosten entwertet werden. 
 

6.3.5. Zwischenfazit 
 

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass den handelbaren Ausweisungsrechten auf Grund 

der Komplexität der Folgen von Flächeninanspruchnahme bei der Steuerung der Siedlungsent-

wicklung nur eine vollzugsunterstützende Wirkung im Policy Mix zukommen kann. Eine starke 

ordnungsrechtliche Flankierung des anreizorientierten Zertifikateregimes ist angezeigt, da zahlrei-
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che Konsequenzen von Flächennutzungsentscheidungen externe Effekte nach sich ziehen, bzw. 

unmittelbar die Bereitstellung öffentlicher Güter beeinflussen. Durch einen Handelssystem mit 

Ausweisungsrechten allein würde die Bereitstellung dieser Güter vernachlässigt, da der einzelnen 

Gemeinde nicht in ausreichendem Maße Vorteile aus ihrer Bereitstellung zufließen würden. In 

der Folge würde zwar eine quantitative Steuerung der Siedlungsentwicklung ermöglicht, es wäre 

aber keinesfalls sichergestellt, dass die Flächenausweisung an den aus ökologischer Sicht sinnvol-

len Standorten vorgenommen würde.  
 

Das Planungs- und Ordnungsrecht bleibt somit zentral für die örtliche Steuerung der Siedlungs-

entwicklung. Wie in Kapitel 5 dargestellt, mangelt es der Planung nicht an qualitativen, d. h. auf 

Ort und Art der Nutzung ausgerichteten Steuerungsansätzen. Vielmehr herrscht ein Mangel an 

effektiven Steuerungsansätzen zur quantitativen Begrenzung der Flächenausweisung, die gegen 

die starken fiskalischen Anreize aus der Ausweisung von Siedlungsflächen bestehen können. Dies 

ist genau die Stärke des Zertifikatehandels. Durch die Vorgabe einer Obergrenze für die verfüg-

baren Ausweisungsrechte sorgt das Zertifikatesystem für eine effektive Umsetzung des Flächen-

sparziels. Die Option Ausweisungsrechte zu handeln, ermöglicht Abhilfe gegen exzessive Oppor-

tunitätskostenunterschiede innerhalb der Zonen bzw. schafft eine Inwertsetzung von lokalen 

Entwicklungsstrategien, die auf eine Neuausweisung von Siedlungsflächen verzichten. Es ist also 

davon auszugehen, dass die Anpassungskosten der Gemeinden in einem Policy Mix aus Planung 

und Zertifikatehandel zur Erreichung des Flächensparziels geringer sein werden, als unter bloßer 

raumplanerischer Steuerung, z. B. durch die Festsetzung bindender Flächensparziele für jede 

Gemeinde. 
 

Aus theoretischer Sicht lässt sich keiner der beiden Ansätze, Handelszonen oder Austauschver-

hältnisse, als per se überlegen kennzeichnen. Vielmehr muss eine solche Beurteilung auch auf den 

praktischen Gegebenheiten der zu regulierenden Ressource begründet werden. Hierzu zählen 

neben den Ressourceneigenschaften insbesondere auch die bereits etablierten Regeln zur Res-

sourcennutzung.  
 

Ein nächster Analyseschritt soll daher praktisch implementierte Zertifikatsysteme untersuchen 

und den Erfolg der gewählten Policy Mix-Variante bewerten sowie kritische Erfolgsfaktoren 

identifizieren. Daher präsentiert der nun folgende Abschnitt einige praktische Erfahrungen aus 

der Regulierung heterogener Schadstoffe mit um ordnungsrechtliche Komponenten erweiterten 

Zertifikathandelssystemen. Dabei wird einerseits die Bandbreite möglicher Anwendungsfelder für 

ergänzte handelbare Umweltnutzungsrechten deutlich, zum anderen können auch aus den empi-

rischen Erfahrungen wertvolle Hinweise für die Gestaltung eines Systems von Nutzungsrechten 
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zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme und zur Verwirklichung des Flächensparziels ge-

wonnen werden. 

 

6.4. Praktische Erfahrungen mit handelbaren Umweltnutzungsrechten 
 

Die Idee marktorientierter Instrumente und insbesondere handelbarer Nutzungsrechte fand lange 

Zeit in der Umweltpolitik nur wenig Akzeptanz und wurde entsprechend selten praktisch umge-

setzt. Die Regulierung umweltschädlicher Aktivitäten waren sowohl in den USA als auch in Eu-

ropa von ordnungsrechtlichen Auflagen, insbesondere technischen Vorschriften und Emissions-

standards geprägt (Harrington et al. 2004: 1). Der Erfolg dieser Instrumente kann bestenfalls als 

gemischt bezeichnet werden. In einigen Politikfeldern konnten Schadstoffemissionen wirkungs-

voll reduziert werden, z. B. in der Luftreinhaltepolitik der 1980er Jahre in Deutschland (vgl. 

Wätzold 2004), während sie in anderen Bereichen nur schwache Wirkungen entfalteten, indem sie 

das umweltbezogene Ziel verfehlten und dazu noch außerordentlich teuer waren (Ellerman et al. 

2000: 3).  
 

Kam es dennoch zum Einsatz anreizorientierter Instrumente, so präferierten die europäischen 

Staaten lange Zeit eher Abgabenlösungen49, während der Emissionshandel in den USA vorgezo-

gen wurde. Die Einführung von Zertifikatsystemen erfolgte dabei Schritt für Schritt und erfuhr 

zunächst nur geringe Beachtung in der Öffentlichkeit. So entstanden in den 1970er Jahren in der 

US-amerikanischen Luftreinhaltepolitik verschiedene Formen von kreditbasierten Zertifikatesys-

temen: die sog. bubble, netting, offset and banking Politik50. Diesen Luftreinhalteprogrammen 

sehr ähnlich ist das Bleihandelsprogramm für Benzin, das in den 1980er Jahren eingeführt wurde, 

um schrittweise den Bleianteil der in den USA verwendeten Kraftstoffe zu verringern. Es unter-

schied sich hauptsächlich dadurch, dass ein Handel der Nutzungsrechte ohne Vorgenehmigung 

der Transaktionen durch die Behörden stattfinden konnte (Hahn und Hester 1989a: 380 ff.; Kerr 

und Newell 2001: 3). Jedoch waren diese Systeme zunächst vor allem darauf gerichtet, mehr Fle-

xibilität in einer ansonsten ordnungsrechtlich dominierten Umgebung zu erzielen, und gewährten 

nur geringe Effizienzvorteile (Hansjürgens 2000a: 254).  
 

Die änderte sich in den 1990er Jahren mit der Novelle von Titel IV des US Clean Air Act, der im 

Jahre 1990 ein tatsächliches ‚cap and trade’-System als Instrument der ‚zweiten Generation’ von 

                                                 
49  Insbesondere die skandinavischen Staaten haben eine entsprechende Tradition im Einsatz umweltbezogener 

Steuern. Für einen umfassenden Überblick zu den Erfahrungen mit Abgabenlösungen in Deutschland und der 
Rolle der Umweltökonomik bei der Einführung von Umweltabgaben vgl. Ewringmann (2005). 

50  Für eine Diskussion dieser frühen Formen von Zertifikatsystemen siehe Montgomery (1972); Hahn (1989), 
Hahn und Noll (1982), Hahn und Hester (1989a, 1989b) oder auch Tietenberg (1985). 
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Zertifikatesystemen einführte (Fromm und Hansjürgens 1996: 367; 1998; Stavins und Whitehead 

1997). Dieses sog. ‚Acid-Rain-Program’ zielt auf eine Reduktion von Schwefeldioxid ab, der 

Hauptausgangssubstanz für säurehaltige Niederschläge51 (vgl. Abschnitt 6.4.1). Andere Handels-

systeme folgten, wie der ‚Regional Clean Air Incentives Market’ in Südkalifornien (RECLAIM) 

zur Bekämpfung von SOX und NOX (vgl. Fromm und Hansjürgens 1996; Lents 2000; South 

Coast Air Quality Management District 1993) oder das ‚NOX-Budget-Trading-Program’, das im 

Nordosten der USA implementiert wurde und an dem derzeit 20 Bundesstaaten und Washington, 

D.C. beteiligt sind (US Environmental Protection Agency 2008b: 15). Schließlich lieferte das Ky-

oto-Protokoll zur Verringerung der globalen Treibhausgasemissionen einen entscheidenden An-

stoß für die Aufnahme handelbarer Emissionsrechte in die Luftreinhaltepolitik in einigen europä-

ischen Staaten. Die bekanntesten Aktivitäten sind die nationalen CO2-Emissionshandelssysteme 

im Vereinigten Königreich und in Dänemark. Die größte Aufmerksamkeit hat jedoch der europä-

ische Zertifikatemarkt für CO2-Emissionen erlangt, der von der EU-Kommission im Oktober 

2003 vorgeschlagen wurde und zum 1.1.2005 in Kraft trat52. Dieser Markt umfasst mehr als 

10.000 Anlagen. Es ist damit noch vor dem auf nationaler Ebene implementierten ‚Acid Rain-

Program’ in den USA, welches etwa 2000 Anlagen umfasst, das größte Experiment eines real 

existierenden Zertifikatesystems (Hansjürgens und Schröter-Schlaack 2008: 64). 
 

Zertifikatesysteme werden aber nicht nur zur Luftreinhaltung eingesetzt, sondern finden auch zur 

Regulierung der Belastung anderer Umweltmedien Anwendung. Im Bereich des Gewässermana-

gements existieren Handelsprogramme sowohl zur Reduzierung von Schadstoffeinträgen in die 

Gewässer als auch zur Steuerung der quantitativen Nutzung des Wassers (z. B. Bewässerung in 

der Landwirtschaft vs. Energieerzeugung aus Wasserkraft) oder der Regulierung des Fischfangs 

(vgl. Carlin 1992; David et al. 1980; Hahn und Hester 1989a; Kraemer et al. 2003; Nishizawa 

2003; Woodward 2003; Zhang et al. 2009). Die ersten Programme zur Reduktion von Schadstof-

feinträgen in Gewässersysteme datieren dabei vom Beginn der 1980er Jahre (vgl. David et al. 

1980), mittlerweile sind allein in den USA mehr als 20 Programme etabliert (US Environmental 

Protection Agency 2008a: I-2).  
 

Darüber hinaus werden handelbare Rechte seit Anfang der 1980er Jahre auch zur Steuerung der 

Siedlungsentwicklung, dem Landschaftsschutz und zur Moderation städtebaulicher Planungen in 

Form sog. Transferable Development Rights (TDR) eingesetzt (vgl. Abschnitt 6.4.2). Neben 

                                                 
51  Für eine umfassende Analyse des Titel IV des ‚Acid Rain-Program‘ siehe die sorgfältige Analyse von Ellerman et 

al. (2000), ferner Tietenberg (1998) sowie Hansjürgens (1998) und die Bücher herausgegeben von Sorrell and 
Skea (1999) oder Kosobud et al. (2000). 

52 Siehe European Union (2003). Für eine erste Evaluation dieses Handelssystems siehe die Beiträge von Gagel-
mann und Hansjürgens (2002), Woerdman (2004) Hansjürgens (2005b) und Graichen und Requate (2005).  
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zahlreichen in den USA etablierten Programmen (für einen umfassenden Überblick vgl. Pruetz 

2003) werden diese handelbaren Entwicklungsrechte auch in Italien, Frankreich, Neuseeland und 

China angewendet (vgl. Boast 1984; Han 2010; Micelli 2002; Renard 1999; Wang et al. 2009). 
 

Im Folgenden werden kurz die Erfahrungen mit ausgewählten Zertifikatesystemen dargestellt. 

Der Fokus liegt dabei auf der Steuerung heterogener Schadstoffe im Luft- und Gewässerbereich 

sowie dem Landschaftsschutz bzw. der Steuerung der Siedlungsentwicklung. Damit soll einerseits 

die Bandbreite der praktischen Einsatzmöglichkeiten handelbarer Umweltnutzungsrechte auch 

zur Steuerung von Ressourcen mit heterogenen Eigenschaften aufgezeigt werden. Andererseits 

kann die Bedeutung der konkreten Ausgestaltung eines Handelssystems für die Besonderheiten 

der zu regulierenden Ressource und der Einbindung des Handels in eine gegebene Regelungs-

struktur herausgearbeitet werden. 
 

6.4.1. Handel mit Emissionszertifikaten zur Luftreinhaltung in den USA 
 

Eines der bekanntesten und am längsten in Anwendung befindliche Zertifikatesystem zur Regu-

lierung heterogen wirkender Schadstoffe ist das sog. ‚Acid Rain-Program’ zur Verringerung der 

Schwefeldioxidemissionen der Strom erzeugenden Industrie in den USA. Es wurde im Jahr 1995 

in Kraft gesetzt und war die erste langfristige umweltpolitische Regulierung auf US-Bundesebene, 

die sich auf handelbare Umweltnutzungsrechte als wesentliches Steuerungsinstrument verlies 

(Joskow und Schmalensee 1998: 38). Mit der Einführung des Programms gab es eine erhebliche 

Veränderung in der Regulierungsphilosophie: anstatt wie zuvor anlagenbezogene technologische 

Auflagen zur Anwendung zu bringen, fokussierte das ‚Acid Rain-Program’ auf die Begrenzung 

der aggregierten SO2-Emissionen und überlässt den Regelungsadressaten die Entscheidungsfrei-

heit, mittels technologischer Anpassungsmaßnahmen ihre Emissionen entsprechend zu verrin-

gern oder zusätzliche Emissionsrechte zur Deckung ihres Schadstoffausstoßes zu erwerben. Ziel 

des Emissionshandelssystems war es, bis zum Jahr 2010 eine Verringerung des SO2-Ausstoßes 

um vierzig Prozent gegenüber dem in 1980 erreichten Niveau sicherzustellen, was einer Reduzie-

rung der Emissionen um etwa zehn Millionen Tonnen pro Jahr entspricht (Rico 1995: 117).  
 

Der Handel mit SO2-Emissionsrechten in den USA ist nicht durch eine Zonierung beschränkt53, 

vielmehr können die Zertifikate bundesweit gehandelt werden. Die vor dem eigentlichen Pro-

grammstart durchgeführte Modellierung des Emittentenverhaltens zeigte, dass die erwarteten 

Schadstoffvermeidungen gerade von jenen Quellen erbracht werden würden, die zuvor die 

höchsten und am dringlichsten zu vermeidenden Emissionen verursacht hatten (Tietenberg 1995: 
                                                 
53  Handelszonen sind beispielsweise für das kalifornische RECLAIM-Programm zur Minderung von SOX und 

NOX-Emissionen kennzeichnend (Fromm und Hansjürgens 1996; Lents 2000). 
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98). Folglich wäre der von einer komplizierten Programmgestaltung ausgehende Nutzen einer 

stärker gerichteten Schadstoffvermeidung durch die höheren administrativen Kosten vermutlich 

überkompensiert worden (vgl. Kete 1992). Um aber die mögliche lokale Ballung von Schwefeldi-

oxidimmissionen zu vermeiden, blieben zusätzlich gesetzliche Luftqualitätsstandards in Kraft. 

Das heißt, obwohl der Handel von Emissionszertifikaten uneingeschränkt möglich ist, wird der 

tatsächliche Einsatz der Rechte zur Erhöhung des Schadstoffausstoßes von der Bedingung der 

Einhaltung dieser Luftqualitätsstandards abhängig gemacht. Mit diesem Design lässt sich das ‚A-

cid Rain Program’ als Policy Mix aus einem System handelbarer Emissionsrechten und lokalen 

Luftreinhaltestandard kennzeichnen. Zusätzlich sorgte eine zeitliche Staffelung der in das Pro-

gramm einbezogenen Emittenten für eine Verringerung der Gefahr von lokalen Schadstoffkon-

zentrationen, da in der ersten Programmphase lediglich die etwa 110 emissionsintensivsten 

Kraftwerke zur Teilnahme und damit zu erheblichen Emissionsminderungen verpflichtet wurden 

(Rico 1995: 121). 
 

Das ‚Acid Rain-Program’ wird als eines der erfolgreichen Beispiele für den Einsatz handelbarer 

Rechte zur kosteneffektiven Minderung von Luftschadstoffen angeführt (vgl. Burtraw 1996; 

Burtraw und Palmer 2004; Ellerman et al. 2000). Zwei wesentliche Erkenntnisse lassen sich aus 

den dabei gewonnenen Erfahrungen hinsichtlich des Umgangs mit heterogen wirkenden Schad-

stoffen in einem Zertifikatesystem ableiten. 
 

Erstens, handelbare Umweltnutzungsrechte lassen sich erfolgreich für die Regulierung heteroge-

ner Schadstoffe nutzen. Bereits im Jahr 2007 sanken die SO2-Emissionen auf 8.9 Millionen Ton-

nen und damit auf das eigentlich erst für 2010 anvisierte Minderungsziel (US Environmental 

Protection Agency 2009: 6 ff.). Obwohl die zuvor etablierte Kontrolle der SO2-Emittenten durch 

nationale Gesetzgebung und andere Faktoren die Regelungsadressaten von der vollen Nutzung 

des Zertifikatehandels abhielten, waren die Produktionskosten des Umweltqualitätsziels deutlich 

geringer, als dies bei einer ordnungsrechtlichen Instrumentierung möglich gewesen wäre (Burtraw 

und Palmer 2004: 58). Modellschätzungen gehen davon aus, dass durch den Emissionshandel 

Kosteneinsparungen von ca. zwei bis drei Milliarden US-Dollar jährlich realisiert wurden, ein 

Betrag, der etwa 60 Prozent der geschätzten Produktionskosten des Reduktionsziels mit ord-

nungsrechtlichen Emissionsstandards allein entspricht (Rico 1995: 120). Die gleichzeitig aufrecht 

erhaltenen lokalen Luftqualitätsstandards sicherten ein Mindestmaß an Luftreinheit, das nicht 

durch mit dem Zukauf von Emissionsrechten legitimierten Schadstoffausstoß überschritten wer-

den durfte. Allerdings erwiesen sich diese ordnungsrechtlichen Komponenten als wenig hinder-

lich für die Funktionsweise des Zertifikatesystems, da durch die zeitliche Staffelung der Anpas-

sungsverpflichtungen zunächst die am stärksten emittierenden Quellen ihren Schadstoffausstoß 



Kapitel 6  Handelbare Umweltnutzungsrechte 
 

208 

reduzierten. Der Handel eröffnete den Emittenten flexible technologische Anpassungsmöglich-

keiten und förderte damit umweltfreundliche Innovationen für den Stromerzeugungs- und Ab-

gasreinigungsprozess. Durch seine transparente Gestaltung und das dichte Monitoring der Schad-

stoffquellen konnte zudem eine nahezu vollständige Regeleinhaltung erreicht werden (Burtraw 

und Palmer 2004: 54). 
 

Zweitens sind Details der Ausgestaltung des ‚Acid Rain-Program’ kritisch zu würdigen und regen 

zu gründlicher Abwägung beim Design zukünftiger Zertifikatesysteme an. Zum einen ergaben 

sich Kritikpunkte bei der Art der Festsetzung und Legitimierung des Caps, der lediglich durch 

politische Abstimmung im US-Kongress verändert werden kann (vgl. Swift 2001). Die damit ver-

bundenen hohen Governance-Kosten erschweren die Anpassung des Gesamtumfangs der ver-

fügbaren Emissionsrechte auf neue Informationen bezüglich der relativen Nutzen und Kosten 

der Vermeidung der SO2-Emissionen (Burtraw und Palmer 2004: 59). Zum anderen hat die Un-

terteilung des Programmstarts in zwei Phasen zu hohem administrativen Aufwand geführt, da 

zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten für die Emittenten geschaffen wurden (vgl. u. a. Montero 

1999). Die langwierige Analyse und eine Änderung der Systemregeln, die dadurch nötig wurde, 

erhöhten die Unsicherheit unter den Emittenten und waren wohl Hauptgründe für die nur mäßi-

ge Nutzung des Emissionshandel als Anpassungsmaßnahme der Unternehmen in der Anfangs-

phase (Rico 1995: 121). Damit blieben Effizienzvorteile einer Senkung der Produktionskosten 

des Umweltschutzziels ungenutzt. Verstärkt wurde diese zögerliche Nutzung des Instruments 

durch die parallel zum bundesweiten Handelssystem weiterhin bestehenden nationalen Regelun-

gen (vgl. Bohi 1994). Diese zielten entweder auf eine stärkere Reduktion der Emissionen auch 

unter Inkaufnahme höherer nationaler Anpassungskosten oder aber auf die Stärkung der nationa-

len Wirtschaft durch eine Begrenzung der Anpassungsoptionen der Emittenten, z. B. der Ver-

pflichtung, Brennstoffe aus Lagerstätten innerhalb des eigenen Bundesstaates zurückzugreifen, ab 

(Rico 1995: 127). So zeigen Winebrake et al. (1995), dass eine Einschränkung der Handelbarkeit 

der SO2-Emissionsrechte zu enormen Erhöhungen der Produktionskosten geführt haben. So 

schätzen die Autoren für New York und Wisconsin die tatsächlichen Anpassungskosten der Re-

gelungsadressaten als mehr als doppelt so hoch als bei einer vollständig kosteneffektiven Vertei-

lung der Emissionsminderungen über den Emissionshandel (Winebrake et al. 1995: 253).  
 

6.4.2. Transfer of Development Rights (TDR) 
 

Handelbare Umweltnutzungsrechte werden in den USA und anderen Staaten auch zur Steuerung 

räumlicher Entwicklung, insbesondere der Siedlungsentwicklung, in Form sog. Transferable De-

velopment Rights (TDR) genutzt. Die ersten Programme wurden Anfang der 1980er Jahre im-
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plementiert, mittlerweile existieren allein in den USA mehr als 140 dieser Systeme (vgl. Pruetz 

2003). TDR finden Anwendung zur Vermeidung loser Siedlungsentwicklung, dem sog. Urban 

Sprawl (vgl. Janssen-Jansen et al. 2009), zum Schutz agrarisch besonders wertvoller Böden (vgl. 

Lynch 2005), zum Schutz von Gewässereinzugsgebieten und natürlichen Habitaten sowie der 

Vermeidung von Landschaftsfragmentierung (vgl. Machemer et al. 1999). 
 

Im Gegensatz zu Zertifikatesystemen in der Luftreinhaltung, die vornehmlich auf nationaler oder 

supranationaler Ebene eingesetzt werden, haben TDR-Systeme typischerweise einen regionalen 

Anwendungsbereich. Der zu Grunde liegende Mechanismus dieses Handelssystems ist die Ab-

trennung des Rechts zur baulichen Entwicklung eines Grundstücks von der Gesamtheit der Ei-

gentumsrechte eines Grundstückseigentümers. Das Flächenentwicklungsrecht wird in Form eines 

TDR verbrieft und damit eine handelbare Ressource (Pruetz und Standridge 2009). Der TDR-

Handel muss nicht auf Grundstückseigentümer beschränkt bleiben, vielmehr können auch die 

öffentliche Hand, private Naturschutzverbände oder aber kommerzielle Flächenentwicklungsge-

sellschaften als Marktteilnehmer auftreten. 
 

In der Regel werden TDR als Kompensation für die planungsrechtliche Einschränkung der Ent-

wicklungsmöglichkeiten von Grundstücken vergeben (vgl. Abb. 6-1). Diese als Senderzone be-

zeichneten Gebiete können, wie oben angedeutet, von besonderem naturschutzfachlichen, land-

wirtschaftlichen oder aber auch ästhetischen Wert sein. Die ursprünglich gültigen Entwicklungs-

möglichkeiten auf diesen Grundstücken, in den USA zumeist als maximal mögliche Bebauungs-

dichte in Siedlungseinheiten je ha definiert, werden reduziert oder aber vollständig entzogen 

(Machemer et al. 1999: 7). Als Ausgleich erhalten die betroffenen Grundstückseigentümer die 

Anzahl handelbarer Entwicklungsrechte zugeteilt, die der Einschränkung ihrer Entwicklungs-

möglichkeiten gegenüber der Ausgangssituation entspricht. Diese Rechte werden von Grund-

stückseigentümern oder Entwicklungsgesellschaften nachgefragt, die in den als Empfängerzonen 

bezeichneten die dort geltenden maximalen Entwicklungsdichten (sog. Basisdichte) überschreiten 

wollen, um rentablere Entwicklungsprojekte realisieren zu können (Machemer und Kaplowitz 

2002). Empfängerzonen sind prädestiniert für eine dichtere bauliche Entwicklung oder eine Aus-

dehnung des Siedlungsgebietes, da bereits die notwendige Infrastruktur, z. B. Ver- und Entsor-

gungsleitungen, Verkehrs- und auch soziale Infrastruktureinrichtungen, verfügbar sind. Für die 

Realisierung der sog. Bonusdichten gelten lokal differenzierte Beschaffungspflichten für handel-

bare Entwicklungsrechte. In manchen Programmen wird darüber hinaus die Basisdichte der mög-

lichen Entwicklung in den Empfängerzonen reduziert, um so zusätzlich Nachfrage nach TDR zu 

initiieren. In solch einem Fall haben Grundstückseigentümer in den Empfängerzonen auch dann 

TDR zu erwerben, wenn sie lediglich die zuvor erlaubte bauliche Entwicklungsdichte realisieren 
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wollen. Der letztendliche Preis für ein Entwicklungsrecht – und damit die Höhe der Kompensa-

tion für die Grundstückseigentümer der Senderzone – entsteht aus dem Ausgleich von Angebot 

und Nachfrage nach TDR auf dem Markt.  

 

 
Abb. 6-1: Funktionsweise eines Handels mit Flächenentwicklungsrechten in den USA. 
 Quelle: eigene Darstellung nach Süess und Gmünder (2005): 60. 
 

Neben dem Handel erlaubt der Mechanismus der Separierung des baulichen Entwicklungsrechts 

auch den systematischen Aufkauf und die Stilllegung von Entwicklungsrechten durch die öffent-

liche Hand oder einen Naturschutzfonds. Diese Systeme werden auch als ‚Purchase of Develop-

ment Rights’ (PDR) bezeichnet. Via PDR erhalten die betroffenen Grundstückseigentümer eben-

so eine Kompensation für die Aufgabe ihrer baulichen Entwicklungsrechte (Pruetz 2003: 82). Da 

mit diesen Systemen einerseits eine räumlichere Feinsteuerung des Flächenschutzes erzielt wer-

den kann, andererseits der quantitative Flächenschutz durch das zur Verfügung stehende Budget 

begrenzt ist, werden TDR und PDR in vielen Regionen der USA kombiniert eingesetzt.  

 

TDR-Programme werden zu bereits bestehenden planungsrechtlichen Instrumenten zur Rege-

lung der baulichen Entwicklung von Grundstücken hinzugeschaltet. Typischerweise ist die Aus-

gangssituation eine Zoneneinteilung der Grundstücke mit jeweils unterschiedlichen baulichen 

Entwicklungsmöglichkeiten (McConnell und Walls 2009). Ihrer Konstruktion nach sind TDR 

daher eher zu den ‚credit based’-Zertifikatesystemen der ersten Generation zu zählen. Durch eine 

Übererfüllung des geltenden Standards, hier erzeugt durch eine erzwungene Reduzierung der 

üblicherweise möglichen baulichen Entwicklung eines Grundstücks, werden Entwicklungsrechte 

geschaffen. Als Käufer dieser Rechte treten dann Grundstückseigentümer auf, die den eigentli-

chen Entwicklungsstandard auf ihren Grundstücken überschreiten wollen. Damit ist die Flächen-

inanspruchnahme durch die geltenden planungsrechtlichen Festlegungen vorgegeben – es werden 

keine zusätzliche Entwicklungsrechte im Sinne eines ‚cap and trade’ vergeben. 
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Zwischen den mehr als 140 in Anwendung befindlichen TDR-Systemen in den USA bestehen 

hinsichtlich Design und Programmerfolg, üblicherweise definiert durch Handelsaktivität und der 

mittels Verkauf von Entwicklungsrechten geschützten Fläche, teils erhebliche Unterschiede (für 

eine Auswahl vgl. Tab. 6-3). Insbesondere das TDR-Programm in Montgomery County, Ma-

ryland wird als besonders erfolgreich eingeschätzt (Brabec und Smith 2002; Cohen und Preuss 

2002; McConnell et al. 2006; Schröter-Schlaack 2011). Bis 2008 wurden bereits über 20,000 Hek-

tar besonders wertvoller Landwirtschaftsfläche und Freiräume im Korridor zwischen den beiden 

äußerst dicht entwickelten Siedlungskernen Washington, DC und Baltimore, Maryland im Nord-

osten der USA geschützt. Dies wurde durch die Übertragung von mehr als 8.000 Entwicklungs-

rechten erreicht. Das TDR-System hat damit etwa drei Viertel der insgesamt geschützten Fläche 

im Montgomery County gesichert (Pruetz und Standridge 2009). 

 

 
Tab. 6-3: Ausgewählte TDR-Systeme in den USA. 
 Quelle: Pruetz and Standridge (2009): 80. 
 

Durch den einem TDR-System zu Grunde liegende Mechanismus freiwilliger Transaktionen von 

Entwicklungsrechten zwischen Sender- und Empfängerzone wird die Kosteneffektivität des Flä-

chenschutzes gegenüber einer rein planungsrechtlichen Steuerung erhöht (McConnell und Walls 

2009). So unterstreichen Modellierungsergebnisse aus der Erprobungsphase der Idee handelbarer 

Entwicklungsrechte die verbesserte Effizienz eines TDR-Systems gegenüber reinen Zonierungs-

ansätzen (Carpenter und Heffley 1982; Mills 1980). Grundstückseigentümer in den Senderzonen 

werden für die auferlegten Entwicklungseinschränkungen kompensiert (oder anders ausgedrückt: 

für den Erhalt von Freiraumfunktionen und landwirtschaftlicher Nutzfläche bzw. dem Habitats-
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schutz entlohnt) kompensiert – und dies ohne öffentliche Mittel aufwenden zu müssen. So schät-

zen Walls und McConnel (2007) die Kosten für die Sicherung der 20.000 Hektar Freiraum im 

Montgomery County, Maryland auf etwa US$ 68 Millionen, wenn der Landschaftsschutz über 

planungsrechtliche Festsetzungen allein erfolgt wäre und die Grundstückseigentümer durch die 

öffentliche Hand kompensiert worden wären. Zudem werden die Erlöse aus den rentableren 

Entwicklungsprojekten in den Empfängerzonen zumindest teilweise durch die TDR-Preise abge-

schöpft und setzen so Anreize zu verdichteter Siedlungsentwicklung. 
 

Dennoch besitzen die meisten TDR-Systeme Eigenschaften, die ihre Kosteneffektivität schmä-

lern. Oft basieren die Programme auf Freiwilligkeit, das heißt, obwohl die Entwicklungsmöglich-

keiten eingeschränkt sind, ist ein Verkauf der Entwicklungsrechte nicht verpflichtend. So werden 

in der Regel zunächst jene Grundstückseigentümer TDR veräußern, die auf Grund der Lage und 

anderer Eigenschaften ihres Eigentums ohnehin nicht für eine bauliche Entwicklung interessant 

gewesen wären. Dieser adverse Selektionsprozess hat den TDR-Programmen den Vorwurf ein-

gebracht, Siedlungsentwicklung zu beschleunigen, da Entwicklungsrechte, die ohne Transfermög-

lichkeit nicht genutzt worden wären, nun zur Ausdehnung des Siedlungsgebietes in den Empfän-

gerzonen eingesetzt werden können (vgl. Giordano 1988; Levinson 1997). Darüber hinaus wird 

die Übertragung von Entwicklungsrechten oft auf einer sehr einfachen ‚Hektar je Hektar’-Basis 

vorgenommen. Dies bedeutet, dass bspw. für die Beschränkung der baulichen Entwicklung in der 

Senderzone um fünf Siedlungseinheiten je Hektar die Überschreitung der Basisdichte in den 

Empfängerzonen um ebenfalls fünf Siedlungseinheiten je Hektar möglich ist. Durch diese einfa-

che Berechnung bleiben die Unterschiede in den Wirkungen einer baulichen Entwicklung an zwei 

verschiedenen Standorten und angesichts des absoluten Ausmaßes unberücksichtigt. Komplexere 

Berechnungsformeln zur Festlegung treffsicherer Austauschregeln verursachen relativ hohe 

Governance-Kosten (Zeitaufwand, Unsicherheit über die Rentabilität eines Handels), so dass 

derartige Programme eine deutlich geringere Handelsaktivität und damit Schutzerfolge aufweisen 

(vgl. Machemer et al. 1999 für einen Vergleich verschiedener Programme; Walls und McConnell 

2007; Woodward 2003). 
 

Es existierten zahlreiche Untersuchungen, die sich mit den Faktoren für eine erfolgreiche An-

wendung handelbarer Flächenentwicklungsrechte beschäftigen. Pruetz und Standridge (2009) 

haben in ihrem Beitrag 20 Publikationen identifiziert, die 55 verschiedene Erfolgsfaktoren be-

nannt haben (Bredin 1998; Costonis 1974; Coughlin und Keene 1981; Farmland Information 

Center 1997; Field und Jon 1975; Glickfeld 1990; Heeter 1975; Juergensmeyer et al. 1998; 

Kaplowitz et al. 2008; Lane 1998; Machemer und Kaplowitz 2002; McConnell et al. 2007; Meck 

2002; Merriam 1978; Pizor 1986; Roddewig und Inghram 1987 ; Stinson 1996; Strong 1998; 
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Tripp und Dudek 1989a; Walls und McConnell 2007). Pruetz und Standridge haben jene zehn 

Faktoren näher untersucht, die in mindestens fünf dieser Beiträge genannt wurden. Gemessen am 

Kriterium der über das TDR-System dauerhaft geschützten Fläche haben sich fünf Faktoren als 

besonders entscheidend für den Erfolg eines TDR-Programms erwiesen:  

• die Empfängerzone sollte entsprechend der lokalen Gegebenheiten (Infrastrukturangebot, 

bisherige Entwicklung) dimensioniert werden;  

• die Nachfrage nach (dichter) baulicher Entwicklung in den Empfängerzonen sollte ge-

währleistet werden (z. B. durch Herabsetzung der möglichen Entwicklungsrechte ohne 

TDR); 

• die Realisierung einer profitablen Bebauungsdichte in den Empfängerzonen sollte nur 

durch den Zukauf von TDR und nicht durch andere Ausnahmeregeln möglich sein; 

• die Reduktion der Entwicklungsmöglichkeiten in der Senderzone sollten strikt und dauer-

haft aufrecht erhalten werden; 

• bei der Gestaltung der TDR-Programme sollten Designparameter wie die Einführung von 

Umrechnungsfaktoren eingesetzt werden, um eine möglichst treffsichere Erfassung der 

Grundstückscharakteristika zu ermöglichen und die adversen Selektionsanreize beim Ver-

kauf der TDR zu minimieren.  
 

Darüber hinaus haben Kaplowitz et al. (2008) in ihrer Untersuchung festgestellt, dass TDR-

Programme dann erfolgreicher waren, wenn sie kombiniert mit PDR-Systemen eingesetzt wur-

den. Als Gründe hierfür werden einmal angeführt, dass die Existenz eines PDR-Programms 

durch Rückgriff auf denselben Mechanismus – die getrennte Übertragung des baulichen Entwick-

lungsrechts an einem Grundstück – die Akzeptanz der TDR und ihren reibungslosen Einsatz 

unterstützen, da die Akteure bereits mit dem Instrument vertraut sind. Andererseits ergänzen sich 

die Schutzmöglichkeiten beider Ansätze sinnvoll. Während TDR eher für einen großflächigen 

Schutz eingesetzt werden, erlauben PDR-Systeme einen feinteiligeren Auswahlprozess und die 

Festsetzung individueller Kompensationszahlung zum Schutz besonders wertvoller und für den 

gesamten Schutzerfolg des Programms kritischer Grundstücke (Kaplowitz et al. 2008: 382). So 

hat beispielsweise das Montgomery County, Maryland, ungeachtet des erfolgreichen TDR-

Programms weitere PDR-Komponenten in seine Flächenschutzpolitik integriert. Dabei werden 

über ein Punktesystem individuelle Eigenschaften des betreffenden Grundstücks für die Berech-

nung der angebotenen Kompensationszahlungen herangezogen. Ziel dieses Subsystems ist die 

Sicherung von Grundstücken unmittelbar an der Grenze der Senderzonen zur Empfängerzone 

bzw. stadtnahen Freiflächen (Lynch und Musser 2001: 592). 
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Wesentliche Schlussfolgerungen für die Anwendung handelbarer Umweltnutzungsrechte zur 

Steuerung der Siedlungsentwicklung lassen sich aus den Erfahrungen mit den US-amerikanischen 

TDR-Systemen in dreierlei Hinsicht ziehen (Nuissl und Schröter-Schlaack 2009: 277 ff.). Erstens, 

handelbare Umweltnutzungsrechte können eine wesentliche vollzugsunterstützende Funktion bei 

der Durchsetzung planungsrechtlicher Flächennutzungsfestlegungen übernehmen. Der monetäre 

Nutzen einer baulichen Entwicklung für Grundstückseigentümer in den Empfängerzonen wird 

über die Notwendigkeit des Ankaufs von TDR mindestens teilweise abgeschöpft (vgl. auch Mills 

1980). Die Grundstückseigentümer der Senderzone, denen zur Erhaltung der mit dem Freiraum-

schutz verbundenen Landschaftsfunktionen eine Restriktion ihrer baulichen Entwicklungsmög-

lichkeiten auferlegt wird, werden durch den Verkaufserlös der Zertifikate kompensiert. Dies dürf-

te zu einer Reduzierung der öffentlichen Ausgaben für Überwachung und Vollzug der planungs-

rechtlichen Steuerung führen, da die Anreize der Grundstückseigentümer nun nicht mehr konträr 

zu den Planungszielen liegen. 
 

Zweitens können handelbare Umweltnutzungsrechte helfen, die Kosteneffektivität des Flächen-

schutzes zu erhöhen, indem sie Flexibilität in die ansonsten eher starren Festsetzungen eines Zo-

nierungsansatzes einbringen. Grundstückseigentümer und Flächenentwickler in den Empfänger-

zonen können entscheiden, ob sie sich den reduzierten Basisdichten mit ihrer Flächenentwick-

lung beugen oder aber TDR zukaufen, um eine möglichst rentable bauliche Entwicklung zu reali-

sieren. Die in anderen Anwendungsbereichen beobachtbaren Einsparungen in den Produktions-

kosten der umweltpolitischen Zielerreichung, z. B. in der Luftreinhaltung, können hier erste An-

haltspunkte liefern.  
 

Drittens sorgt der Einsatz handelbarer Umweltnutzungsrechte zur Moderation planungsrechtli-

cher Flächennutzungssteuerung zu einer insgesamt höheren Akzeptanz der Steuerung der Sied-

lungsentwicklung und des Flächenschutzes. Angesichts der ambitionierten politischen Ziele in 

der deutschen Flächenhaushaltspolitik dürfte dieser Schlussfolgerung eine besondere Bedeutung 

zukommen. 

 

6.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 

Dieses Kapitel hat den Zusammenhang zwischen der Steuerungsmöglichkeit der Umweltbean-

spruchung mittels handelbarer Umweltnutzungsrechte und den Eigenschaften der zu regulieren-

den Ressource untersucht. Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus den obigen Ausführun-

gen ziehen und sind maßgeblich für den im folgenden Kapitel konkret zu erarbeitenden Ausge-
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staltungsvorschlag handelbarer Flächenausweisungsrechte in der planungsrechtlichen Steuerung 

der Siedlungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. 
 

• Solange die Folgen der Umweltinanspruchnahme homogen sind, d.h. keine lokalen 

Belastungsspitzen durch die örtliche Ballung des Schadstoffausstoßes entstehen, wirkt 

ein System handelbarer Umweltnutzungsrechte durch den ermöglichten Ausgleich der 

Grenzvermeidungskosten der Emittenten effizient. 

• Sind die Folgen der Umweltinanspruchnahme hingegen heterogen, d.h. haben Emis-

sionen je nach Ort und Zeit ihrer Entstehung eine unterschiedliche Schadwirkung, 

muss zusätzlich der Nutzen aus dem Verzicht der Umweltnutzung beachtet werden. 

Für die Lösung dieses Allokationsproblems sind handelbarer Umweltnutzungsrechte 

in ihrer Reinform nicht geeignet und bedürfen daher einer Ergänzung um flankieren-

de Instrumente. Für den Fall handelbarer Emissionsrechte wurden dazu zwei Ausge-

staltungsvorschläge näher betrachtet. 

• Handelbare Umweltnutzungsrechte können einerseits durch eine Unterteilung des 

Zertifikatemarktes in Zonen unterstützt werden. Die Zonen bündeln Schadstoffquellen 

mit ähnlicher Schadwirkung, d. h. gleichen Nutzen aus dem Verzicht auf Schadstoff-

ausstoß. Handelbare Umweltnutzungsrechte können innerhalb dieser Zonen gehan-

delt werden und sorgen für eine kosteneffektive Erreichung der maximal zulässigen 

Umweltinanspruchnahme je Zone. 

• Als Alternativen wurden Austauschverhältnisse und Handelsregeln für die Übertragung von 

Umweltnutzungsrechten vorgeschlagen. Diese Regeln werden anhand der Schadwir-

kung der jeweiligen Emissionen bestimmt und stellen damit individuell für jede ein-

zelne Übertragung geschaffene Austauschverhältnisse dar. Austauchregeln erhalten 

den Zertifikatemarkt in seiner Gesamtgröße, ermöglichen eine effizientere Steuerung 

der Anpassungslasten und sind durch ihre geringeren Set Up-Kosten leichter an sich 

wandelnde Rahmenbedingungen der Umweltnutzung anzupassen, als ein zonales 

Handelssystem. 

• In der umweltpolitischen Praxis der Regulierung von Umweltbelastung mit heteroge-

ner Schadwirkung kommen sowohl zonenbasierte Handelssysteme (Landnutzungs-

steuerung mittels handelbarer Flächenentwicklungsrechte – TDR), Austauschverhält-

nisse (Handel mit Wasserverschmutzungsrechten in den USA) als auch weitgehend 

uneingeschränkte Emissionszertifikate (‚Acid Rain-Program‘ zur Reduzierung der 

SO2-Emissionen in den USA) zur Anwendung. Insbesondere die Gestaltung handel-

barer Flächenentwicklungsrechte liefert wertvolle Hinweise für kritische Designpara-
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meter und wichtige institutionelle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz 

handelbarer Umweltnutzungsrechte zur Steuerung der Flächennutzung und Sied-

lungsentwicklung. 

• Eine Beurteilung, welche der hier vorgestellten Policy Mix-Varianten für die Steue-

rung der Siedlungsentwicklung in Deutschland herangezogen werden sollte, kann 

nicht theoretisch erlangt werden, sondern hat die spezifischen Herausforderungen 

und die etablierten planungsrechtlichen Regelungsmuster der Flächennutzungssteue-

rung in Deutschland zu beachten. Dies wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein. 
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7. Handelbare Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung 
 

Wie im vorangegangenen Kapitel 6 gezeigt, können handelbare Umweltnutzungsrechte sinnvoll 

zur Steuerung von Ressourcen mit heterogenen Charakteristika eingesetzt werden. Es wurden 

zwei Varianten der Ergänzung des Zertifikathandels um ordnungsrechtliche Leitplanken identifi-

ziert: einerseits die Bestimmung von Handelszonen, andererseits die Festlegung von Austausch-

verhältnissen für den Zertifikatehandel. Zu fragen ist nun, wie diese beiden Varianten im Hin-

blick auf die Steuerung der Flächennutzung zu bewerten sind und welche konkreten Ausgestal-

tungsvorschläge für einen Policy Mix in Deutschland – verstanden als Kombination der beiden 

Varianten mit dem bestehenden Ordnungsrecht – gewonnen werden können.  
 

Dabei wird zunächst auf konzeptioneller Ebene ein Vergleich der aus der Literatur entwickelten 

Policy Mix-Optionen ‚Zonenansatz‘ und ‚Austauschregeln‘ vor dem Kriterienraster der instituti-

onellen Kosteneffektivität angestellt, wobei der Bezug zur räumlichen Planung in Deutschland 

hergestellt wird (vgl. Abschnitt 7.1). Der darauf folgende Abschnitt befasst sich mit konkreten 

Ausgestaltungsfragen und einzelnen Teilaspekten des Policy Mix und geht dabei auch auf die 

relevanten Details der planungsrechtlichen Flächennutzungssteuerung in Deutschland ein (vgl. 

Abschnitt 7.2). Den Abschluss des Kapitels bilden eine thesenartige Zusammenfassung und 

Schlussfolgerungen aus den erarbeiteten Erkenntnissen und Empfehlungen (vgl. Abschnitt 7.3). 

 

7.1. Institutionelle Kosteneffektivität von Zonenansatz und Austuschregeln 
 

Das Kriterienraster der institutionellen Kosteneffektivität wurde entwickelt, um möglichst pra-

xisnahe Aussagen über die Nutzen und Kosten umweltpolitischer Instrumente und instrumentel-

ler Ausgestaltungsoptionen zu erlangen (siehe Kapitel 4). Es wird im Folgenden wieder aufgegrif-

fen, um die zuvor entwickelten Policy Mix-Varianten ‚Zonenansatz‘ und ‚Austauschregeln‘ vor 

dem Hintergrund der Herausforderungen der Flächennutzungssteuerung zu bewerten. Das Ras-

ter besteht aus einer Eingangsbedingung (Kriterium 1: ökologische Effektivität) und zwei Opti-

mierungsbedingungen (vgl. Abbildung 4-1). erstens einer Minimierung der Produktionskosten der 

Zielerreichung (Kriterien 2 bis 8) sowie zweitens der Minimierung der Governance-Kosten des 

Instrumenteneinsatzes sowohl hinsichtlich der dauerhaft anfallenden Transaktionskosten (Krite-

rien 9 bis 12) als auch hinsichtlich der einmaligen Set Up-Kosten des Regelungseingriffes (Krite-

rien 13 bis 16).  
 

Grundsätzlich ist durch die Deckelung der insgesamt zur Verfügung stehenden Ausweisungs-

rechte die Erreichung des Flächensparziels sichergestellt. Das Eingangskriterium der ökologi-
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schen Effektivität erfüllen daher beide Policy Mix-Optionen. Die Varianten unterscheiden sich 

jedoch hinsichtlich der Höhe der Produktionskosten der Zielerreichung und der zeitlichen Ver-

teilung der zu ihrer Umsetzung notwendigen Governance-Kosten. Dies wird insbesondere dann 

deutlich, wenn man die besonderen Herausforderungen der Steuerung der Flächeninanspruch-

nahme für Siedlungszwecke in Betracht zieht. Nach einigen grundsätzlichen Überlegungen zu 

den Governance-Kosten (Abschnitt 7.1.1) werden daher die Kostenstrukturen beider Policy Mix-

Varianten unter folgenden erweiterten Annahmen beschrieben: 

1) zeitlich heterogene Schadwirkung der Umweltnutzung (Abschnitt 7.1.2), 

2) zeitlich heterogene Schadwirkung und zeitlich heterogene Vermeidungskosten der 

Regelungsadressaten (Abschnitt 7.1.3), und 

3) Berücksichtigung bereits aufgewendeter Kosten der räumlichen Planung (Ab-

schnitt 7.1.4). 
 

Mit diesen Erweiterungen erfolgt eine schrittweise Annäherung an die tatsächlichen Gegebenhei-

ten bei der Flächennutzungssteuerung, da sowohl die ökologischen Folgen der Flächeninan-

spruchnahme (Kosten der Siedlungsentwicklung) als auch die Opportunitätskosten der Kommu-

nen eines Verzichts auf Flächeninanspruchnahme (Nutzen der Siedlungsentwicklung) dynamisch 

sind, d.h. sich im Zeitablauf ändern werden. 

 

7.1.1. Ausgangspunkt: Zonenansatz und Austauschregeln im Vergleich 
 

Der Zonenansatz ist durch relativ hohe Set Up-Kosten gekennzeichnet, da bereits bei Einfüh-

rung des Instruments alle einbezogenen Schadstoffquellen bzw. Umweltnutzer hinsichtlich der 

Auswirkungen ihrer Umweltbeanspruchung evaluiert und in Zonen eingeordnet werden müssen. 

Nur so kann eine Zonenaufteilung geschaffen werden, die Nutzungen mit relativ homogenen 

Umweltwirkungen zusammenfasst und Nutzungen mit stark unterschiedlichen Umweltwirkungen 

separiert. In Bezug auf die Steuerung der Flächennutzung bedeutet dies, dass es den Regelungs-

behörden gelingen müsste, Gemeinden in möglichst homogene Handelszonen einzuordnen. Jene 

Gemeinden sind einer gemeinsamen Zone zuzuordnen, bei denen zusätzliche Flächeninan-

spruchnahme für Siedlung und Verkehr zu ähnlichen Umweltwirkungen führen. Dies könnte 

beispielsweise der Fall sein, wenn die gleichen Ökosysteme (z. B. Grünland, Wald, Ackerflächen 

oder Auenbereiche) von einer Überformung durch Siedlungsentwicklung betroffen wären oder 

aber ähnliche Bodenfunktionen bzw. Ökosystemdienstleistungen, z. B. Lebensraum- oder Wass-

erregulierungsfunktionen, betroffen sind. Zu beachten ist allerdings, dass eine zunehmend detail-

lierte Zonenbildung die Transaktionskosten des Ansatzes erhöht. Die Aufteilung des Handelsge-
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bietes in eine Vielzahl von Zonen verhindert den Ausgleich der Grenzanpassungskosten der 

Gemeinden und erhöht damit die Produktionskosten des Flächensparziels. 
 

Zudem werden die Produktionskosten des Flächensparziels im Zonenansatz wesentlich von der 

Zuteilung der Flächenausweisungsrechte auf die einzelnen Teilzonen bestimmt. Für eine kosten-

minimale Zielerreichung benötigt die Regelungsbehörde eine genaue Vorstellung über die Ver-

meidungskosten der Akteure, also die Opportunitätskosten der Kommunen aus dem Verzicht auf 

weitere Flächeninanspruchnahme. Da ein Handel über Zonengrenzen hinweg nicht zulässig ist, 

bestimmt die Erstverteilung der Ausweisungsrechte maßgeblich den Grad der Kosteneffektivität 

der Zielerreichung. Je weniger treffsicher die Regelungsbehörde die tatsächlichen Kosten des 

Verzichts auf Siedlungsentwicklung bestimmen kann, desto höher werden die Effizienzverluste in 

dieser Policy Mix-Lösung gegenüber einer theoretischen Ideallösung. Tendenziell gehen mit dem 

Zonenansatz daher dann die geringsten Effizienzverluste einher, wenn die Zahl der Zonen relativ 

gering ist, die Homogenität in den Zonen hinsichtlich Schadwirkung und Opportunitätskosten 

der Siedlungsentwicklung aber möglichst hoch ist.  
 

Für die Abwicklung einzelner Austauschvorgänge fallen nur noch geringe laufende Administrati-

onskosten an. Der Austausch von Nutzungsrechten innerhalb der Zonen ist frei zulässig und 

sorgt für eine kosteneffektive Verteilung der Vermeidungsanstrengung unter den Gemeinden 

einer Zone. Die Regelungsadressaten müssen lediglich innerhalb ihrer Zone nach möglichen 

Transaktionspartnern suchen, eine individuelle Genehmigungspflicht für einzelne Transaktionen 

besteht nicht. 
 

Der Einsatz von Austauschregeln verursacht hingegen geringe Set Up-Kosten, da jede Transak-

tion zu dem durch die Regelungsbehörde festzusetzenden Austauschverhältnis zulässig ist. Zu-

dem entfällt für den Regulierer die Notwendigkeit, die Opportunitätskosten unterlassener Sied-

lungsausweisung abschätzen zu müssen, da theoretisch jede Art der Anfangsverteilung der Aus-

weisungsrechte an die Kommunen zu einer kosteneffektiven Erreichung des Flächensparziels 

führen kann. Erhält eine Kommune mehr Ausweisungsrechte als sie einsetzen will oder kann, 

bietet sie diese auf dem gemeinsamen Markt an und jene Gemeinde mit der höchsten Zahlungs-

bereitschaft wird diese ankaufen. 
 

Allerdings sind die laufenden administrativen Kosten dieser Policy Mix-Variante extrem hoch, da 

für jede Transaktion von Ausweisungsrechten individuelle Transferkoeffizienten ermittelt werden 

müssen. Dies stellt für die Regionalplanungsbehörden eine komplexe Einzelfallentscheidung mit 

hohem Informationsbedarf dar, da nun die potenziellen Schadwirkungen einer Flächenauswei-

sung am Ort des Verkäufers mit denen am Ort des Ankäufers verglichen werden müssen. Damit 
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geht zugleich für die Kommunen die Gefahr einher, dass Such- und Verhandlungskosten für 

Tauschpartner investiert werden, ohne dass es zu einem tatsächlichen Austausch von Nutzungs-

rechten kommt, da der nach der Prüfung des Handelsvorgangs festgelegte Transferkoeffizient 

einen Austausch der Nutzungsrechte unprofitabel machen könnte. Die hohe Unsicherheit für die 

Kommunen und der hohe administrative Aufwand für die Regionalplanung bei der Festsetzung 

der Austauschverhältnisse macht diese Option in ihrer Reinform unattraktiv.  
 

Aus der in Tabelle 7-1 zusammengefassten Charakteristik der beiden Policy Mix-Varianten lässt 

sich schlussfolgern, dass der Einsatz von Austauschregeln dann günstiger ist, wenn nur geringe 

Aktivität auf dem Zertifikatemarkt zu erwarten ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich 

die Vermeidungskosten zwischen den Regelungsadressaten nur wenig unterscheiden und damit 

geringe Anreize zum Austausch von Nutzungsrechten bestehen, bzw. die Anfangsverteilung der 

Ausweisungsrechte eine gute Annäherung an die tatsächliche Opportunitätskostenstruktur der 

Gemeinden darstellt. Kann man hingegen von einem sehr aktiven Handelsgeschehen ausgehen, 

gewinnt der Zonenansatz an Attraktivität, da die hohen Set Up-Kosten des Systems auf eine 

Vielzahl von Transaktionen umgelegt werden können. Allerdings erhöht die Notwendigkeit zur 

Abschätzung der Anpassungskosten der Regelungsadressaten die Governance-Kosten des Zo-

nenansatzes. Im Ansatz der Austauschverhältnisse ermöglicht hingegen jede Erstallokation eine 

kosteneffektive Verteilung der Anpassungs- und Vermeidungsleistungen. 

 

 
Tab. 7-1: Institutionelle Kosteneffektivität von Zonenansatz und Austauschregeln. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

Die nun folgenden Unterabschnitte erhöhen schrittweise die Komplexität der Analyse, indem 

weitere Annahmen hinsichtlich der dynamischen Entwicklung der Schadwirkung der Flächenin-

anspruchnahme bzw. der Opportunitätskosten der Kommunen in die Betrachtung einbezogen 

werden.   
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7.1.2. Erweiterung I: Zeitlich heterogene Schadwirkung der Umweltnutzung 
 

Betrachtet wird nun zunächst der Fall zeitlich heterogener Schadwirkungen einer Umweltnut-

zung, d.h. die Schadwirkungen einer Ressourcennutzung verändern sich im Zeitablauf, bspw. 

durch Kumulation von Belastungen. Für die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke las-

sen sich als Beispiel die teils irreversiblen (Zer-)Störungen der Bodenfunktionspotenziale und des 

Angebots ökosystemarer Dienstleistungen heranziehen. Beispielsweise wird die Wasserspeicher-

funktion des Bodens durch Verdichtung und Versiegelung im Zuge der Siedlungsentwicklung 

stark reduziert und lässt sich selbst bei einer Entsiegelung nicht wieder vollständig herstellen. Wie 

in Kapitel 2 gezeigt, haben frühere Flächennutzungsentscheidungen oder Nutzungen auf angren-

zenden Flächen Auswirkungen auf das Funktionspotenzial des Bodens. Wird eine Fläche also 

erstmals versiegelt, so hat dies Auswirkungen auf die ökologischen Wirkungen zukünftiger Flä-

chennutzungsänderungen auf diesem oder benachbarten Standorten, deren Bodenfunktionspo-

tenzial mitbetroffen ist. Folglich sind die Schadwirkungen einer Flächeninanspruchnahme nicht 

konstant, sondern dynamisch variabel. 
 

Diese Variabilität wird noch dadurch verstärkt, dass auch die Nachfrage nach bestimmten Boden-

funktionspotenzialen im Zeitablauf veränderlich sein kann. Beispielsweise wird eine Siedlungsflä-

chennutzung dann hohe gesellschaftliche Kosten verursachen, wenn dabei die Potenziale beson-

ders knapper Bodenfunktionen oder Ökosystemdienstleistungen zerstört werden (z. B. Hochwas-

serschutz von Auenbereichen, Klimaregulierung durch Kaltluftschneisen oder Naherholungs-

funktionen städtischer oder stadtnaher Grünflächen). Verändert sich die relative Knappheit der 

Bodenfunktionen im Zeitablauf, z. B. durch Flächennutzungsentscheidungen auf angrenzenden 

Standorten, verändert sich auch die Schadwirkung einer Flächenbeanspruchung für Siedlungs-

zwecke. 
 

Richtet man den Blick nun auf die Folgewirkungen dieser Rahmenbedingungen für die Gestal-

tung des Policy Mix, bedeutet dies, dass auch die Bedingungen des Handels mit Nutzungsrechten 

diese Variabilität widerspiegeln müssen. Andernfalls ist die Effektivität der umweltpolitischen 

Zielerreichung nicht länger gewährleistet. Zu fragen ist, wie gut die beiden Policy Mix-Varianten 

‚Zonenansatz‘ und ‚Austauschverhältnisse‘ für den Umgang mit dieser dynamischen Variabilität 

der Schadwirkungen von Siedlungsflächenentwicklung gerüstet sind. 
 

Für den Zonenansatz bedeutet dies insbesondere eine Erhöhung der Governance-Kosten. Die 

einmal festgelegten Handelszonen müssen neu gebildet, bzw. Standorte anderen Zonen zugeord-

net werden, um weiterhin die Äquivalenz der Schadwirkungen der Umweltnutzungen innerhalb 

einer Handelszone sicherzustellen. Jeder Transfer von Nutzungsrechten und damit der Verlage-

rung von Umweltnutzungen von einem Punkt einer Zone zu einem anderen Punkt derselben 
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Zone trägt zum Divergieren beider Belastungspunkte bei. Ist der Belastungszustand an beiden 

Punkten hinreichend unterschiedlich, müssen die Punkte verschiedenen Zonen zugeordnet wer-

den, um die Zielerreichung zu gewährleisten. Daher treten neben die erheblichen Set Up-Kosten 

dieser Policy Mix-Variante nun auch zusätzlich laufende Transaktionskosten der Überprüfung der 

Zonenbildung. 
 

Der Policy Mix mit individuellen Austauschregeln lässt sich demgegenüber einfacher anpassen, 

da für diesen Ansatz ohnehin kaum Set Up-Kosten anfallen, sondern die Austauschverhältnisse je 

Transaktion in jedem Fall individuell zu bestimmen sind. Eine Berücksichtigung der veränderten 

Belastungssituation verschiedener Standorte im Zeitablauf kann in einem veränderten Aus-

tauschverhältnis berücksichtigt werden und erzeugt keine zusätzlichen Governance-Kosten. Die 

Unsicherheit der Regelungsadressaten über die Vorteilhaftigkeit eines Austauschs von Nutzungs-

rechten steigt jedoch zusätzlich an. Selbst Erfahrungen aus vorherigen Handelssituationen kön-

nen nun nicht mehr für eine Prognose des zukünftigen Austauschverhältnisses herangezogen 

werden. Die Gefahr, Such- und Verhandlungskosten fehlerhaft zu investieren, steigt damit 

nochmals an. 

 

7.1.3. Erweiterung II: Zeitlich heterogene Schadwirkung und zeitlich heterogene Ver-
meidungskosten der Regelungsadressaten 

 

In einem weiteren Schritt der Analyse wird nun der Fall untersucht, in dem Umweltnutzungen 

mit räumlich und zeitlich heterogenen Schadwirkungen einhergehen (siehe Schritt 7.1.2), gleich-

zeitig aber auch die kommunalen Opportunitätskosten unterlassener Siedlungsentwicklung im 

Zeitablauf veränderlich sind. Dies kann entweder in neu verfügbaren „Vermeidungstechnolo-

gien“ begründet sein, also der Entwicklung oder verbesserten Akzeptanz von Siedlungsformen 

mit geringerer Schadwirkung, z. B. durch dichtere Bebauung, geringere Versiegelung, Umwid-

mung bzw. Nachnutzung von Siedlungsbrachen bzw. der Nachverdichtung des Siedlungsbestan-

des. Andererseits können sich die Vermeidungskosten auch dann verändern, wenn sich die Nach-

frage nach neuen Siedlungsflächen verändert. Solche Nachfrageveränderungen können beispiels-

weise durch die demografische Entwicklung, ein schwankendes Tempo der wirtschaftlichen 

Entwicklung oder einer Veränderung der Nachfragemuster nach Bauland (z. B. „Haus im Grü-

nen“ oder „zurück in die Stadt“) begründet sein und lokal zu einer Veränderung der Anpas-

sungskosten der Kommunen an das Flächensparziel führen. Zu fragen ist nun erneut, wie leis-

tungsfähig die beiden Policy Mix-Varianten unter Berücksichtigung dieser Annahmen sind. 
 

Unter diesen Rahmenbedingungen entstehen weitere Transaktionskostennachteile für den Zo-

nenansatz, muss hier doch die Anfangsverteilung der Nutzungsrechte die Unterschiede in den 
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Vermeidungskosten zwischen den verschiedenen Zonen widerspiegeln. Im Falle dynamisch ver-

änderlicher Vermeidungskosten muss die Anfangsverteilung zudem deren zukünftige Entwick-

lung berücksichtigen. Andernfalls kann durch diesen Policy Mix keine kosteneffektive Verteilung 

der Vermeidungsanstrengungen erreicht werden. Die laufenden Transaktionskosten des Ansatzes 

erhöhen sich dadurch. 
 

Ein um Austauschregeln ergänzter Zertifikatehandel kann hingegen theoretisch mit jeder An-

fangsverteilung von Nutzungsrechten eine kosteneffektive Verteilung der Vermeidungsanstren-

gungen unter den Adressaten sicherstellen. Der Handel sorgt hier stets für den Ausgleich der 

Grenzvermeidungskosten. Allerdings wird die Handelsaktivität durch die hohen Transaktionskos-

ten für die potenziellen Handelspartner belastet. Da die tatsächlichen Austauschverhältnisse für 

den Handel von Nutzungsrechten erst durch die Administrative bestimmt würden, ist es den 

Akteuren nicht möglich, die Rentabilität eines Handels im Voraus abzuschätzen. Vielmehr müss-

ten alle Vorbereitungen im Vertrauen darauf getätigt werden, dass das Austauschverhältnis in 

einem Rahmen liegt, der den Austausch der Nutzungsrechte für beide Seiten vorteilhaft werden 

lässt. Unterliegen dabei die Vermeidungskosten der Regelungsadressaten zeitlichen Schwankun-

gen, steigt das Risiko fehlerhaft investierter Such- und Verhandlungskosten. 

 

Zusammenfassend ist aus den Überlegungen der beiden Unterabschnitte 7.1.2 und 7.1.3 zu kon-

statieren, dass beide Policy Mix-Varianten im Fall zeitlich veränderlicher Schadenswirkungen 

einer Flächeninanspruchnahme bzw. schwankender kommunaler Vermeidungskosten mit zusätz-

lichen Governance-Kosten verbunden sind. Diese lassen eine effiziente Erreichung des Flächen-

sparziels durch die Aufteilung der Anpassungslasten zwischen den Kommunen weiter unwahr-

scheinlicher werden. Die Unterschiede in der Höhe der jeweils verursachten Transaktionskosten 

und damit des Effizienzverlustes der Policy Mix-Varianten gegenüber einer theoretisch erstbesten 

Lösung kann jedoch ohne eine empirische Untersuchung nur unzureichend abgeschätzt werden. 

Dennoch lassen sich einige Schlussfolgerungen ableiten, die in Tabelle 7-2 dargestellt werden. 
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Tab. 7-2: Institutionelle Kosteneffektivität von Zonenansatz und Austauschregeln bei einer zeitlicher Veränderung 

der Schadenswirkung einer Flächeninanspruchnahme und der kommunalen Opportunitätskosten. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

(1) Der Policy Mix mit Handelszonen ist neben den zuvor beschriebenen Set Up-Kosten 

auch durch zusätzliche laufende Transaktionskosten gekennzeichnet, da die Zusam-

mensetzung der Handelszonen bzw. die Zuteilung von Zertifikaten auf die Zonen im 

Zeitablauf angepasst werden müssen.  
 

(2) Der Policy Mix mit Austauschregeln ist unter den komplexeren Annahmen hinsichtlich 

Schadenswirkung und Vermeidungskosten durch geringe Set Up-Kosten, aber erheb-

liche laufende Transaktionskosten gekennzeichnet. Dabei bleiben die Kosten für die 

Bestimmung der individuellen Austauschverhältnisse unverändert hoch, allerdings 

werden durch die dynamisch veränderlichen Schadenswirkung und Vermeidungskos-

ten weniger Lerneffekte sowohl auf Seiten der Administrative als auch für die Rege-

lungsadressaten möglich. So steigt für Letztere die Gefahr fehlinvestierter Such- und 

Verhandlungskosten für potentielle Transaktionen von Nutzungsrechten weiter an. 
 

(3) Im direkten Vergleich erscheint der Policy Mix mit Austauschregeln der Variante mit 

Handelszonen überlegen (siehe Tablle 7-2 sowie Lehmann und Schröter-Schlaack 

2008: 11 f.). Austauschregeln erfordern nicht die Kenntnis der Anpassungskosten der 

Regelungsadressaten, so wie es im Zonenansatz zur Gestaltung einer effizienten An-

fangsverteilung der Nutzungsrechte notwendig ist. Austauschregeln erreichen damit 

entweder eine kosteneffektivere Zielerreichung oder aber verursachen zumindest ge-

ringere Set Up-Kosten. Wichtigster Nachteil der Austauschverhältnisse sind die ho-

hen laufenden Transaktionskosten, die für die Ableitung der Transferkoeffizienten 

aufgewendet werden müssen, und die daraus resultierende Unsicherheit der Rege-
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lungsadressaten über die tatsächliche Rentabilität potenzieller Handelsvorgänge. Diese 

Nachteile werden teilweise dadurch aufgewogen, dass auch für den Policy Mix mit 

Handelszonen laufende Transaktionskosten aus der Überprüfung und Neubestim-

mung der Handelszonen bzw. der Verteilung der Ausweisungsrechte auf die Zonen 

anfallen. 
 

In Ergänzung zu den beiden bisherigen Erweiterungen bleibt zu fragen, welche Auswirkungen 

die in der Praxis etablierten planungsrechtlichen Mechanismen zur Steuerung der Flächennutzung 

auf die Auswahl der beiden Alternativen ‚Zonenansatz‘ und ‚Austauschregeln‘ haben. Kriterium 

14 des Rasters der institutionellen Kosteneffektivität (vgl. Abschnitt 4.3.4) hat auf die Bedeutung 

des Erhalts bereits getätigter Human- und Sachkapitalinvestitionen in eine gegebene Regelungs-

struktur hingewiesen. Dieses Kriterium steht daher im Zentrum der Betrachtungen des nächsten 

Unterabschnittes. 

 

7.1.4. Erweiterung III: Versunkene Kosten der räumlichen Planung 
 

Die bestehende Regelungsstruktur in Bezug auf die Flächennutzung beeinflusst den Umfang der 

Set Up-Kosten, die tatsächlich durch die Einführung des Zertifikatehandels in einen Policy Mix 

anfallen. Greift das neu hinzutretende Instrument auf bereits getätigte Human- und Sachkapi-

talinvestitionen der Administrative und der Regelungsadressaten zurück, erleichtert dies nicht nur 

die Akzeptanz des Regelungseingriffs, sondern verringert auch dessen Set Up-Kosten. Unter die-

sen Gesichtspunkten sind beide Policy Mix-Varianten nochmals zu betrachten und zu prüfen, 

inwieweit die Einführung des Zertifikatehandels tatsächlich zusätzliche Kosten verursacht. 
 

Das Raumordnungsrecht arbeitet seit jeher mit der Einteilung des Planungsgebietes in Zonen mit 

unterschiedlich zulässigen bzw. ausschließlichen Nutzungen (vgl. Abschnitt 5.5). Die in den Re-

gionalplänen verankerten qualitativen Gebietsfestsetzungen wie Vorbehalts- oder Vorranggebiete 

für bestimmte Flächennutzungsarten oder aber auch die Einteilung der Gemeinden nach dem 

Zentrale Orte-Prinzip können als Grundlage für die Zonenbildung und Einschränkung des Han-

dels mit Flächenausweisungsrechten dienen (Hansjürgens und Schröter 2004: 263). Eine Zone 

bezeichnet hier in der Regel nicht ein geographisch zusammenhängendes Gebiet, wie z. B. in 

Emissionshandelssystemen, sondern kann auch auf andere Strukturmerkmale abstellen. In den 

Regionalplänen werden beispielsweise über die Festlegung von Vorranggebieten explizit be-

stimmte Flächen für Siedlungsentwicklung ausgewiesen. Naturschutzfachlich bedeutsame Räume 

werden dagegen als Schutzgebiete weitgehend aus der baulichen Nutzung herausgenommen bzw. 

anderen Landnutzungsformen (Landwirtschaft, Forst, Flächen für die Installation von Wind-
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kraftanlagen u. a.) entsprechende Vorrangflächen zugewiesen. Zentrale Orte sollen als Siedlungs-

schwerpunkte genauso wie per ÖPNV erschlossene Gemeinden als Siedlungsachsen besondere 

Bedeutung für die zukünftige Siedlungstätigkeit tragen. Demgegenüber sind nicht-zentrale Orte 

in der Regel auf eine Eigenentwicklung beschränkt und nicht für zusätzliches Siedlungswachstum 

prädestiniert.  
 

Diese Gebietsfestlegungen sind durch planerische Abwägungsprozesse im Gegenstromprinzip 

zwischen den verschiedenen Planungsebenen und unter Einbeziehung der Fachplanungsträger 

festgelegt worden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass diese Zonenfestsetzung be-

reits eine weitgehende planerische Klassifizierung des Raums durchlaufen hat. Dabei ist sowohl 

die Eignung der Flächen für Siedlungszwecke (z. B. in Form von Vorranggebieten, Zentralen 

Orten oder Siedlungsachsen) als auch die Eignung der Flächen für naturschutzfachliche Zwecke 

(in Form der Schutzgebietsklassifizierung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten 

usw.) oder für andere Nutzungsformen (z. B. durch Vorbehaltsflächen für agrarische Nutzung) 

berücksichtigt und planerisch abgewogen worden. Gebiete, die derselben Zone zugeordnet sind, 

können daher als in einem planerischen Sinne weitgehend homogen bezeichnet werden. Zwar 

stellt die planerische Abwägung keine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse dar, wie sie idealty-

pisch durch rationale Akteure auf effizienten Märkten unternommen würde, allerdings ist sie die 

beste Annäherung, die unter realen Bedingungen gefunden werden kann. 
 

Die gegebene raumplanerische Steuerung erfüllt daher bereits maßgeblich die Bedingungen für 

den Policy Mix mit einem Zonenansatz, der voraussetzt, innerhalb der Handelszonen eine weit-

gehende Homogenität des Nutzens aus dem Verzicht auf weitere Siedlungsflächenausdehnung 

auf den einbezogenen Böden und Flächen zu gewährleisten. Innerhalb der so gebildeten Zonen 

kann der Handel mit Ausweisungsrechten dann eine effiziente Allokation der zulässigen Flächen-

inanspruchnahme gewährleisten. Für die Governance-Kosten des Zonenansatzes bedeutet dies, 

dass mit Erstellung des Regionalplans der überwiegende Teil der Set Up-Kosten der Zonenbil-

dung bereits ‚versunken’ ist. Sie belasten insofern die Kostenbilanz dieser Policy Mix-Variante 

nicht. 
 

Demgegenüber stellt die Einführung von Austauschregeln für handelbare Flächenausweisungs-

rechte eine wesentliche Neuerung gegenüber dem etablierten Raumordnungsrecht dar. Insofern 

können hier bereits getätigte Human- und Sachkapitalinvestitionen kaum oder gar nicht genutzt 

werden. Nicht nur wäre hier (wie auch im Zonenansatz) der Handel mit Flächenausweisungs-

rechten als neues Element in die Flächennutzungssteuerung zu integrieren. Vielmehr wären für 

die Abwicklung der Transaktionen eine Prüfstelle einzurichten und entsprechende Prüfkriterien 

zu etablieren, auf deren Grundlage der Transferkoeffizient für den jeweiligen Handelsvorgang 
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festzusetzen wäre. Die Ableitung solcher Transferkoeffizienten zwischen zwei Standorten ist ein 

aufwendiger Schritt für die Regelungsbehörden, z. B. die Regionalplanung. Sie widersprechen 

auch dem planerischen Steuerungsansatz, mit der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsge-

bieten Siedlungsentwicklung auf planerische Gunststandorte zu lenken und sensible Bereiche von 

Bebauung frei zu halten. Auf der anderen Seite müssten die Kommunen hohe Such- und Ver-

handlungskosten aufwenden, um geeignete Handelspartner zu finden, bzw. unterliegen der Unsi-

cherheit über das Transferverhältnis. Zudem wären die festgesetzten Austauschverhältnisse gera-

de wegen ihrer Individualität kaum ein praktikables Instrument. Einerseits wäre die Bestimmung 

ein immer wiederkehrender zeit- und ressourcenintensiver Prozess. Andererseits bleibt unklar, 

welche Rechtsmittel Gemeinden gegen eine solche Festsetzung einlegen könnten, um eine Ver-

änderung des Transferkoeffizienten in ihrem Sinne erreichen zu können.  
 

Es lässt sich somit zusammenfassen, dass der Policy Mix mit Austauschregeln weit weniger gut 

geeignet ist, auf die etablierten Regelungsstrukturen der Flächennutzungssteuerung aufzusetzen 

und die bereits getätigten Human- und Sachkapitalinvestitionen zu erhalten. Der große Nachteil 

des Zonenansatzes, der in den hohen Set Up-Kosten dieser Policy Mix-Variante bestand, lässt 

sich durch einen Rückgriff auf die Zonierungsansätze des Raumordnungsrechts weitgehend ent-

kräften (siehe auch Tab. 7-3). Sogar die laufenden Transaktionskosten einer Neubestimmung der 

Zonen sind vermutlich geringer als zunächst angenommen, wenn die regelmäßige Fortschreibung 

der Landes- und Regionalpläne berücksichtigt wird. Im Zuge dieser Fortschreibung könnten auch 

die Handelszonen neu gebildet und die Ausweisungsrechte entsprechend zugeteilt werden. 
 

 
Tab. 7-3: Institutionelle Kosteneffektivität von Zonenansatz und Austauschregeln unter Berücksichtigung versun-

kener Kosten der etablierten Steuerungsstruktur. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
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7.1.5. Fazit: Design-Optionen handelbarer Ausweisungsrechte in der  
räumlichen Planung 

 

In Abschnitt 7.1. wurden mit dem ‚Zonenanasatz‘ und den ‚Austauschverhältnissen‘ zwei grund-

sätzliche Gestaltungsmöglichkeiten des Zertifikatehandels miteinander verglichen, die mit dem 

Planungsrecht kombiniert werden können. Da die hohen Set Up-Kosten des Zonenansatzes 

durch das etablierte raumplanerische System bereits weitgehend versunken sind, erscheint dieser 

Ansatz kostengünstiger als die Etablierung von Austauschregeln. Diese zweite Policy Mix Varian-

te würde einerseits hohe Unsicherheiten bei den Kommunen über die Vorteilhaftigkeit eines po-

tenziellen Zertifikatehandels verursachen. Zudem wären die Austauschverhältnisse auch gerade 

wegen ihrer Individualität ein wenig rechtsfestes Instrument.  
 

Daher wird an dieser Stelle für einen pragmatischen Integrationsansatz handelbarer Ausweisungs-

rechte in die planerische Steuerung plädiert. Das Zertifikatesystem sollte sich bei der Erstvertei-

lung der Ausweisungsrechte und beim Zuschnitt der Handelszonen an den raumplanerisch etab-

lierten Kategorien (z. B. Vorranggebiete der Siedlungsentwicklung, Zentrale Orte und Entwick-

lungsachsen) orientieren. Mit einer Erstverteilung der Ausweisungsrechte, die sich an dieser 

raumplanerischen Schwerpunktsetzung orientiert, würde ein ökonomisch-fiskalisches Signal zur 

Umsetzung der Planinhalte gesetzt werden und die Siedlungsentwicklung auf raumplanerisch 

gewünschte Standorte gelenkt. 
 

Es ist zudem zu erwägen, ob dieser zonierte Handelsansatz um fixierte Austauschregeln für einen 

zonenübergreifenden Handel ergänzt werden könnten. Diese schaffen eine Art „Sicherheitsven-

til“ gegenüber extremen Unterschieden in den Vermeidungskosten der Kommunen, die nicht 

bereits durch die Zonenbildung berücksichtigt wurden. In vielen Zertifikatprogrammen, z. Β. zur 

Reduzierung der Schadstoffeinträge in Gewässer (vgl. u. a. Fossett et al. 1999; Kraemer et al. 

2003; Mesbah et al. 2010; Woodward 2001; Zhang et al. 2009) oder aber in den in Kapitel 6 ange-

sprochenen TDR-Programmen in den USA, sind derlei Austauschverhältnisse für den Handel 

über Zonengrenzen hinweg gängige Regelungspraxis. Indem Austauschverhältnisse kleiner 1 ge-

wählt werden, d.h. der Käufer mehr Rechte vom Verkäufer erwerben muss als er letztlich einset-

zen kann, ist nicht nur ein Ausgleich für die unterschiedliche Eignung der verschieden zonierten 

Standorte für die Siedlungsentwicklung möglich. Gleichzeitig wird die insgesamt zur Verfügung 

stehende Anzahl von Ausweisungsrechten verkleinert, so dass ein insgesamt ambitionierteres 

Flächensparziels erreicht wird (Woodward 2001: 5). 
 

Aufbauend auf diesem grundsätzlichen Ansatz für einen Policy Mix aus Raumordnungsrecht und 

handelbaren Flächenausweisungsrechten widmen sich die folgenden Unterabschnitte konkreten 

Detailfragen in der Ausgestaltung des Zertifikateregimes.  
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7.2. Designoptionen für Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung 
in Deutschland 

 

Wie die Überlegungen in Kapitel 6 gezeigt haben, unterstützen handelbare Ausweisungsrechte die 

Umsetzung eines Mengenziels zukünftig zulässiger Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und 

Verkehrszwecke durch die kommunale Bauleitplanung. Die Ausweisungsrechte sind ein effekti-

ver und zugleich flexibler Allokationsmechanismus für die noch zulässige Flächenausweisung. 

Neben den im vorangegangenen Unterabschnitt 7.1 angestellten konzeptionellen Überlegungen 

stellten sich eine Reihe konkreter Ausgestaltungsfragen, wie der Handel mit Ausweisungsrechten 

in das bestehende Planungsrecht in Deutschland eingebunden werden kann. Ausgehend vom 

anzustrebenden Flächensparziel, die Neuausweisung von Siedlungsflächen bis zum Jahr 2020 auf 

30 Hektar pro Tag zu verringern, werden: 

1) Konkretisierungen des Handelssystems hinsichtlich zertifizierungspflichtiger Flächenaus-

weisungen, einbezogener Akteure und räumlicher Gültigkeit der Ausweisungsrechte vorge-

schlagen (Festlegung der Systemgrenzen),  

2) Überlegungen für einen Allokationsplan der Ausweisungsrechte und der Erstverteilung 

der Ausweisungsrechte auf die Kommunen dargelegt, 

3) Vorschläge für die Abwicklung des Handelsgeschehens (Handelsinstitutionen und 

Handelsregeln) entwickelt und schließlich 

4) Optionen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Marktes, insb. für das Monitoring 

und die Kontrolle der verpflichteten Akteure, vorgeschlagen. 
 

Die verschiedenen Optionen werden anhand des in Kapitel 4 entwickelten Kriterienrasters der 

institutionellen Kosteneffektivität beurteilt. Abschließend werden Empfehlungen für die Umset-

zung eines solchen Policy Mix ausgesprochen. 

 

7.2.1. Festlegung der Systemgrenzen für den Policy Mix 

7.2.1.1. Zertifikatpflichtige Flächennutzungsentscheidungen 

Ziel eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte ist die Verminderung der aus der ho-

hen Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke folgenden negativen ökologi-

schen, ökonomischen und sozialen Konsequenzen (vgl. Kapitel 2). Folglich sollten in dem hier 

vorgeschlagenen Policy Mix alle Planungsentscheidungen, die eine Fläche erstmals einer sied-

lungs- oder verkehrsbezogenen Erschließung und Nutzung zugänglich machen, der Zertifikate-

pflicht unterworfen werden. In diesem Zusammenhang stellen sich jedoch einige Herausforde-

rungen für die Detailgestaltung des Policy Mix.  
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Erstens ist zu klären, wie mit Flächennutzungsentscheidungen umgegangen wird, die nicht oder 

nicht direkt durch kommunale Akteure zu verantworten sind (z. B. die Flächeninanspruchnahme 

für überörtliche Zwecke wie Flughäfen oder militärische Anlagen, Bundes- bzw. Landesstraßen 

oder auch Bahntrassen). Hier stehen die Fachplanungsträger, die über die Flächennutzungen mit 

überörtlicher Bedeutung entscheiden, in der Verantwortung, den konkreten Ort und den Umfang 

der Flächeninanspruchnahme festzulegen (siehe auch Kapitel 5). Zu fragen ist daher, ob diese 

Planungen ebenso einer Zertifikatepflicht unterworfen werden sollen, wie die Flächennutzungs-

entscheidungen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung. 
 

Für die Ausgestaltung eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte kommt es letztend-

lich darauf an, den relevanten Akteuren bei der Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- 

und Verkehrszwecke die Pflicht zur Vorlage eines entsprechenden Ausweisungsrechtes aufzu-

bürden. Nur so kann eine treffsichere Zielerreichung durch das Instrument gewährleistet werden. 

Gleichzeitig geht jedoch die Einbeziehung unterschiedlicher Akteursgruppen mit einer stetigen 

Erhöhung der Komplexität des Handelssystems und damit der Governance-Kosten des Policy 

Mix einher. Bei der Aufteilung des Flächensparziels müssten bei der Festlegung des jeweils zuläs-

sigen Umfangs neuer Siedlungsflächen auch die Fachplanungsträger berücksichtigt werden. Es 

stellt sich zudem die Frage, ob und gegebenenfalls wie ein Handel mit Ausweisungsrechten zwi-

schen Kommunen und Fachplanungsträgern auszusehen hätte. Die Informationskosten für die 

beteiligten Akteure, aber auch der Aufwand für die Partizipation am Markt, würden durch ein 

erweitertes Handelsregime gesteigert. Auch die Kosten für das Monitoring und die Vollzugskon-

trolle wären erhöht. Viel spricht daher dafür, Planungen der Fachplanungsträger nicht in ein Sys-

tem handelbarer Flächenausweisungsrechte zu integrieren, sondern lediglich die homogenere 

Akteursgruppe der Gemeinden und der Flächenausweisung im Rahmen der kommunalen Bau-

leitplanung zu berücksichtigen. Dies lässt sich auch mit Blick auf den Gesamtumfang der durch 

Fachplanungsträger verursachten Flächeninanspruchnahme begründen, die nur etwa fünf Pro-

zent am gesamten Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen ausmacht (siehe Kapitel 2).  
 

Mit der Einführung handelbarer Flächenausweisungsrechte werden die verbindlichen Flächen-

nutzungsentscheidungen der Gemeinden im Rahmen der Bebauungsplanung einer Genehmi-

gungspflicht unterworfen. Die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- 

und Erschließungsplänen oder Außen- bzw. Innenbereichssatzungen sind erst dann zulässig, 

wenn neben den raumordnerischen Anforderungen auch die Pflicht zur Vorlage von Auswei-

sungsrechten in Höhe des Umfangs der dabei erstmals für Siedlungs- und Verkehrszwecke ge-

widmeten Flächen erfüllt wird (Bizer et al. 1998: 44; Walz et al. 2005a: 17). Eine notwendige 

Ausnahme bilden Vorhaben nach § 34 Abs. 1 und § 35 BauGB, die ohne Vorliegen eines Bebau-
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ungsplanes zulässig sind und daher keiner Kontingentierung unterliegen können (Köck und 

Bovet 2008a: 108). 
 

7.2.1.2. Umgang mit innerstädtischen Freiflächen 

Zweitens ist zu konstatieren, dass die statistische Kategorie „Siedlungs- und Verkehrsflächen“ 

neben Flächen für die Errichtung von Gebäuden und Erschließungsstraßen auch innerstädtische 

Grünflächen und Erholungsbereiche umfasst. Es wird befürchtet, eine Begrenzung der Neuaus-

weisungen von Siedlungsflächen könnte den Entwicklungsdruck auf diese schützenswerten Frei-

räume im bestehenden Siedlungsbereich lenken (Walz et al. 2004: 9 ff.). Zu fragen ist daher, ob 

für die Widmung derartiger Flächen ebenfalls ein Ausweisungsrecht benötigt wird. 
 

Unzweifelhaft wird die Einführung handelbarer Flächenausweisungsrechte den Druck auf eine 

dichtere Entwicklung von Neubauflächen sowie eine Nachverdichtung des Siedlungsbestandes 

lenken. Dies ist angesichts der bislang überwiegend unterdurchschnittlichen Ausnutzung der in 

den Bebauungsplänen festgelegten maximalen baulichen Nutzungsdichten ein gewünschter Ef-

fekt der Steuerung zukünftiger Siedlungsentwicklung (Umweltbundesamt 2003: 245 f.). Dennoch 

dürfte den kommunalen Planungsträgern bewusst sein, dass die Attraktivität von Siedlungsberei-

chen auch ganz wesentlich von dem Angebot an Grünflächen, Parks und Freiräumen beeinflusst 

wird (vgl. Bengston et al. 2004; Geoghegan 2002; Hoffmann und Gruehn 2010; Klaphake und 

Meyerhoff 2003; Pugh et al. 2012; Shultz und King 2001; Tyrväinen und Miettinen 2000). Ver-

mehrt wird hierzu das Konzept der Grünflächenfunktionen bzw. der ökosystemaren Dienstleis-

tungen städtischer und stadtnaher Grün- und Erholungsflächen, auch vor dem Hintergrund des 

Klimawandels, diskutiert (vgl. u. a. Brei und Hornberg 2009; Jenerette et al. 2011; Mathey et al. 

2010; Niemelä et al. 2010; Rößler et al. 2005). Im Rahmen der städtischen Entwicklungsplanung 

wird dieser Aspekt daher weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die Gefahr, bestehende Grünflä-

chen oder städtische Parks würden einer Nachverdichtung des Siedlungsbereichs zum Opfer 

fallen, besteht daher nicht. Zumal im Rahmen der demografischen Entwicklung, des wirtschaftli-

chen Strukturwandels in urbanen Räumen und des damit einhergehenden beständigen Stadtum-

baus zahlreiche Optionen für eine schonende und verträgliche Nachverdichtung bzw. Umwid-

mung bestehender Flächenpotenziale auch zukünftig entstehen werden (vgl. u. a. Westphal 2009). 

Innerstädtische Freiflächen sollten daher nicht aus der Zertifikatepflicht genommen werden, 

vielmehr sind auch für diese Bereiche innerhalb eines Bebauungsplans Ausweisungsrechte vorzu-

legen. 
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7.2.1.3. Teilmärkte für verschiedene Flächennutzungen 

Drittens finden sich in den frühen Überlegungen zu handelbaren Ausweisungsrechten Ideen zu 

einer getrennten Kontingentierung von Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsflächen, um einer unge-

wollten Konkurrenz zwischen der Ausweisung von Gewerbeflächen gegenüber Wohnflächen 

vorzubeugen (Bizer 1996: 375 ff.; 1997: 109 ff.). Marktdifferenzierungen innerhalb eines Systems 

handelbarer Flächenausweisungsrechte lassen sich mit der Absicht begründen, neben der rein 

quantitativen Steuerungskraft des Zertifikateregimes auch eine qualitative Steuerung der Sied-

lungsentwicklung zu ermöglichen. Es werden Befürchtungen geäußert, ohne eine derartige Be-

grenzung der Übertragbarkeit könnte es zu unerwünschten Konzentrationen der Siedlungsent-

wicklung zeitlich, regional oder auch funktional kommen, da finanzstarke Gemeinden Zertifikate 

in großem Umfang aufkaufen würden, um ihre Planungen zu legitimieren (vgl. Bauer 2005).  
 

Viele der dieser Argumentation zu Grunde liegenden Annahmen über die Wirkungsweise eines 

Systems handelbarer Ausweisungsrechte lassen sich aber entkräften. Einerseits kann angesichts 

der unterschiedlichen fiskalischen Wirkungen verschiedener Flächennutzungen im Siedlungsbe-

reich durchaus angenommen werden, dass die kommunalen Planungsträger mittels ihrer Bau-

landpolitik bewusst versuchen werden, Einfluss auf die Ansiedlungsstruktur zu nehmen (vgl. u. a. 

Henger und Köller 2010; Junkernheinrich 1994; Reidenbach et al. 2007). Andererseits lässt die 

Notwendigkeit einer ausreichenden Erschließung neuer Siedlungsbereiche eine zu knappe Aus-

weisung von Verkehrsflächen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung eher unwahrschein-

lich erscheinen. Letztendlich gilt es hier zwischen den möglichen Effizienzverlusten durch eine 

zu Gunsten einer bestimmten Gruppe von Flächennachfragern (z. B. Gewerbebetrieben) erfolg-

ten Baulandbereitstellung und den mit einer Aufteilung in Teilmärkte einhergehenden Effizienz-

verlusten des Policy Mix zu entscheiden. Für die Teilmärkte müssten auf Basis des Mengenspar-

ziels gesonderte Teilziele abgeleitet und die Zertifikate getrennt ausgegeben werden. Ob dabei die 

Regelungsbehörde über die notwendigen Informationen hinsichtlich der (Bodenfunktions-) 

Kosten und den Opportunitätskosten verschiedener Flächennutzungen verfügt, um die Teilmen-

gen adäquat zu bestimmen, darf bezweifelt werden. In der Folge würde das Flächensparziel mit 

(zu) hohen Produktionskosten erreicht. Zusätzlich wären geeignete Handels- und Buchhaltungs-

systeme zu entwickeln, mit denen die Parallelmärkte verwaltet werden können. In der Folge stie-

gen die Governance-Kosten des Systems. Weiterhin reduzierten Marktdifferenzierungen die 

möglichen Effizienzvorteile des Ausweisungsrechtesystems. Die verschiedenen Grenzkosten des 

Flächensparens könnten nur mehr in einer Flächennutzungskategorie (Wohnen, Gewerbe, Ver-

kehr) ausgeglichen werden – und nicht mehr über die gesamten Flächennutzungsoptionen. All 

diese Argumente sprechen gegen die Etablierung von Teilmärkten. Angesichts des ohnehin ho-

hen Innovationsgrades des Instruments der Flächenausweisungsrechte und der damit verbunde-
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nen hohen Set Up-Kosten des Policy Mix sollte auf eine zusätzliche Unterteilung des Zertifika-

temarktes in Rechte für Wohn-, Gewerbe- oder Verkehrsflächen verzichtet werden. Den kom-

munalen Planungsträgern würde damit der nötige Entscheidungsspielraum erhalten bleiben, um 

die lokalen Flächenbedarfe zu befriedigen. 
 

7.2.1.4. Zum Handel zugelassene Akteure 

Viertens ist zu klären, ob neben den kommunalen Planungsträgern auch Dritte, z. B. Finanzin-

termediäre, wie Banken oder Versicherungen, aber auch ansiedlungswillige Wirtschaftsunterneh-

men oder Verbände, z. B. aus dem Naturschutz, an dem Handel mit Flächenausweisungsrechten 

teilnehmen dürfen. 
 

Einerseits haben die Erfahrungen mit Zertifikathandel zur Luftreinhaltung, aber auch im US-

amerikanischen Handel mit Flächenentwicklungsrechten, gezeigt, dass durch eine große Teil-

nehmerzahl die Fluktuation des Zertifikatpreises gedämpft und eine hohe Marktliquidität sicher-

gestellt werden kann (siehe Kapitel 6). Zudem spiegelt bspw. die Bereitschaft von Naturschutz-

verbänden, Ausweisungsrechte aufzukaufen und stillzulegen eine Zahlungsbereitschaft für den 

Landschaftsschutz und die Reduzierung der Siedlungsentwicklung wider. Insofern würde der 

Markt für Ausweisungsrechte eine Korrektur der festgelegten Zertifikatmenge nach sich ziehen 

und den Umfang der zukünftigen Siedlungsentwicklung steuern. Wenn die Zahlungsbereitschaft 

hoch genug ist, können Rechte angekauft und stillgelegt werden.  
 

Andererseits kann argumentiert werden, dass das Flächensparziel an sich bereits eine Form ge-

sellschaftlichen Konsenses darstellt. Zu seiner Festlegung kann mangels einer naturwissenschaft-

lichen oder ökonomischen Basis nur ein gesellschaftspolitischer Diskurs dienen, in dessen Ver-

lauf die verschiedenen Interessen artikuliert und gegeneinander abgewogen werden. In Kapitel4 

wurde die Entstehung des 30-Hektar-Ziels als ein solcher gesellschaftlicher Diskurs gekennzeich-

net und das resultierende Flächensparziel als kleinster gemeinsamer Nenner bestätigt. Eine nach-

trägliche Reduzierung der verfügbaren Ausweisungsrechte durch Ankauf und Stilllegung von 

Zertifikaten kann insofern als ungerechtfertigt angesehen werden und ist abzulehnen. Im Übrigen 

wäre höchst zweifelhaft, ob die Naturschutzverbände ihr Budget für den Ankauf und die Stillle-

gung der zunächst einmal abstrakten und an weitere Planungsvorgaben gekoppelten Auswei-

sungsrechte verwenden würden. Durch die geforderte weitgehende Handelbarkeit der Rechte 

könnte mit dem Ankauf ein tatsächlicher Naturschutz vor Ort kaum realisiert werden. 
 

Eine anders gelagerte Argumentation ergibt sich bei der Beteiligung von Finanzintermediären am 

Zertifikatemarkt. Diese könnten durch die Zurverfügungstellung einer Handelsplattform wichtige 

Informationsquellen für kommunale Entscheidungsträger über den „Wert“ der Ausweisungs-
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rechte liefern und für einen geordneten Ablauf des Handelsgeschehens sorgen. Es steht aber zu 

befürchten, dass hauptsächlich spekulative Motive für ein Engagement Privater auf dem Markt 

sprechen. Ihr Ziel wäre es dann, die verfügbare Menge an Ausweisungsrechten künstlich zu ver-

knappen, um an steigenden Knappheitspreisen zu partizipieren. In Zeiten lahmender Baukon-

junktur und schwacher kommunaler Steueraufkommen könnten Rechte vergleichsweise billig 

angekauft werden, um dann in prosperierenden Wirtschaftsphasen mit hoher Nachfrage nach 

neuen Siedlungsflächen mit entsprechendem Gewinn verkauft zu werden. Die spekulativen Ge-

winnmotive weichen deutlich von denen des öffentlichen Regelungsgebers zur effizienten Alloka-

tion der innerhalb des Flächensparziels möglichen Flächenausweisung ab. Daher ist analog zu 

dem institutionellen Aufbau des CO2-Emissionshandels in Deutschlands eher anzuraten, eine 

öffentliche Stelle mit der Abwicklung des Handels und dem Führen der kommunalen Auswei-

sungsrechtekonten zu beauftragen. Gegebenenfalls entstehende Zwischengewinne und Transak-

tionsgebühren blieben so auch weitgehend in öffentlicher Hand. Eine Beteiligung privater Fi-

nanzintermediäre scheint für die Durchführung der Transkationen jedenfalls nicht notwendig 

oder gar schädlich zu sein. 
 

Letztendlich sollte der Handel mit Ausweisungsrechten also auf die kommunalen Planungsträger 

begrenzt bleiben. Der Anzahl an verfügbaren Ausweisungsrechten steht eine hohe Anzahl von 

Gemeinden gegenüber, so dass angenommen werden kann, dass ausreichende Transaktionsakti-

vität auf dem Markt entstehen wird. Ein Aufkaufen und Horten von Ausweisungsrechten aus 

spekulativen Gründen oder aber zur Stilllegung würde hingegen die regulierten Kommunen ab-

schrecken und die Set Up-Kosten des Policy Mix erhöhen. 
 

7.2.1.5. Schaffung von Ausweisungsrechten durch die Rücknahme bestehender Baurechte 

Fünftens könnte die Möglichkeit erwogen werden, für die Rücknahme von Bebauungsplänen 

zusätzliche Zertifikate an die Kommunen auszugeben (sog. „Weiße Zertifikate“). Dies wäre ins-

besondere vor dem Hintergrund parallel laufender Wachstums- und Schrumpfungstendenzen 

innerhalb einer Region oder eines Bundeslandes von Bedeutung. Die Kommunen besäßen 

dadurch ein Instrument, vergangene Fehlplanungen zu korrigieren, indem ausgewiesene, aber 

ungenutzte Siedlungsbereiche „zurückgeplant“ werden könnten. Eventuell anfallende Entschädi-

gungskosten gegenüber den betroffenen Grundstückseigentümern ließen sich aus dem Verkaufs-

erlös der Zertifikate refinanzieren. Instrumentensystematisch würde damit neben das Cap-and-

trade System im Rahmen des Flächensparziels zusätzlich ein Offset-System geschaltet (siehe Ab-

schnitt 6.4), bei dem die Übererfüllung des Flächensparziels durch eine Kommune durch die 

Rücknahme von bestehenden Flächenausweisungen und Baurechten fungible Ausweisungsrechte 



Kapitel 7   Handelbare Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung 
 

235 

produziert. Der quantitative Aspekt des 30-Hektar-Ziels bliebe davon unberührt, da im Umfang 

der zusätzlichen Zertifikate bestehende Siedlungsflächenausweisungen zurückgenommen werden. 
 

Allerdings ist zu prüfen, ob die qualitative Komponente des Flächensparziels diesem Vorgehen 

entgegensteht. Danach wird im Rahmen des quantitativen Flächensparziels gleichzeitig eine 

größtmögliche Erhaltung der Bodenfunktionspotenziale gefordert. Diese Bodenfunktionspoten-

ziale werden langfristig oder gar irreversibel zerstört, wenn eine Fläche für Siedlungszwecke er-

schlossen und genutzt wurde (siehe Kapitel 2). Daher dürfte die Neuerschließung einer Fläche 

eine deutlich höhere Einschränkung des Bodenfunktionspotenzials einer Fläche mit sich bringen, 

als ein aus der Rücknahme und ggf. Entsiegelung einer Fläche resultierender Rückgewinn an Bo-

denfunktionspotenzialen. Somit besteht zumeist keine Äquivalenz zwischen aufgegebener ehema-

liger Siedlungsfläche und neu ausgewiesener Fläche im Außenbereich, die bislang noch weitge-

hend naturnah bewirtschaftet wurde. Trotz Einhaltung des quantitativen Rahmens des Flächen-

sparziels könnte es durch diese Gestaltungsvariante zur qualitativen Verschlechterung des Bodens 

kommen. In langer Frist wird aber angesichts einer stagnierenden oder gar rückläufigen Bevölke-

rungszahl und des bereits erreichten Beanspruchungsniveaus des Bodens durch Siedlungsflächen 

eine Reduzierung der Flächenausweisung auf null gefordert. Dies würde ohne die Option „weißer 

Zertifikate“ zur völligen „Erstarrung“ der Kommunen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Ent-

wicklung führen, dürften doch dann keinerlei neue Siedlungsflächen ausgewiesen werden. Dies ist 

mit unangemessen hohen Produktionskosten der umweltpolitischen Zielerreichung verbunden 

und dürfte zu einem frühzeitigen Scheitern des Policy Mix in der politischen Debatte führen. 

Folglich sollte spätestens bei einer weiteren Reduzierung des Flächensparziels – über das 30-

Hektar-Ziel hinaus – die Option der Generierung von Flächenausweisungsrechten über die 

Rücknahme von Baurechten und Flächenwidmungen Berücksichtigung finden. 

 

7.2.2. Entwicklung eines Allokationsplans und Optionen zur Erstverteilung der Rechte 

7.2.2.1. Festlegung des Anpassungspfades an das Flächensparziel 

Ungeachtet seiner häufigen Nennung in der Diskussion um die Flächeninanspruchnahme für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke in Deutschland mangelt es dem zeitpunktbezogenen 30-Hektar-

Ziel an der Festlegung eines konkreten Anpassungspfades an die zu erreichende Transformati-

onsrate und für den nach 2020 liegenden Zeitraum (siehe Abschnitt 3.4.3). Mit einem solchen 

Anpassungspfad wird die jährlich zuzuteilende Zertifikatmenge determiniert – und damit eine 

wesentliche Größe für die Erstellung eines Allokationsplans festgelegt. Entsprechend wird Kritik 

am 30-Hektar-Ziel wegen seiner starken Orientierung auf die Stromgröße „Zuwachs der Sied-

lungsfläche“ geübt. Es besteht einerseits die Gefahr, die Belastungen aus dem bereits erreichten 
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Bestand und dem verringerten Freiraumangebot zu unterschätzen (Siedentop 1999: 147). Hierauf 

aufbauend wird darauf verwiesen, dass unterschiedliche Anpassungspfade an das Ziel 30-Hektar 

je Tag im Jahr 2020 sehr verschiedene Konsequenzen für die insgesamt zusätzlich beanspruchte 

Fläche für Siedlungs- und Verkehrszwecke haben können (siehe ebenso Abschnitt 3.4.3). Bei der 

Festlegung eines hieraus resultierenden Allokationsplans kann man sich am Etappenziel des 

Umweltbundesamtes von 80 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2010 orientieren (Umweltbundesamt 

2003: 5). Dieser Vorschlag fordert einen anschließenden stetigen linearen Rückgang um jährlich 

fünf Hektar bis zum Jahre 2020 auf 30 Hektar pro Tag. Aufgrund der knapperen zeitlichen Per-

spektive werden der Beginn des Handelssystems für das Jahr 2014 und die quantitative Mengen-

beschränkung auf 60 Hektar pro Tag festgesetzt (siehe Tabelle 7-4 unten). 
 

Um den Kommunen Flexibilität bezüglich des Zeitrahmens der Anpassung zu gewähren, wird 

ein längerer Zeitraum geschaffen, in dem sie ihre Flächeninanspruchnahme verringern müssen. 

In mehrjährigen so genannten „Verpflichtungsperioden“ werden die Zuteilungsmengen der 

Ausweisungsrechte gebündelt. Die tatsächliche Ausgabe der Ausweisungsrechte kann dabei in-

nerhalb der Verpflichtungsperioden auf mehrere (z. B. jährliche) Tranchen aufgeteilt werden. 

Dabei kann sich an den Erfahrungen des europäischen CO2-Emissionshandels mit bereits drei 

beschlossenen Verpflichtungsperioden mit einer Länge von drei (2005–2007) bzw. fünf Jahren 

(2008–2012) sowie einer dritten achtjährigen Phase (2013-2020) orientiert werden. Grundsätzlich 

sichern längere Verpflichtungsperioden die Planungssicherheit der betroffenen Akteure. Kürzere 

Perioden erhöhen dagegen durch eine größere Anzahl von Zuteilungsrunden und mehr Arbeits-

schritte zum Abgleich der in Anspruch genommenen Flächen mit der Anzahl der eingereichten 

Zertifikate den administrativen Aufwand. Über die zeitliche Ausgestaltung kann letztendlich nur 

in einem politischen Prozess entschieden werden, in dem sich die verschiedenen föderalen Ebe-

nen auf gemeinsame Reduktionsverpflichtungen verständigen. Aus wissenschaftlicher Sicht 

spricht das Argument geringerer Transaktionskosten für die Wahl längerer Phasen. 
 

Als pragmatischer Ansatz werden bis zur Erreichung des Flächensparziels im Jahre 2020 zwei 

Verpflichtungsperioden mit je 3 Jahren Laufzeit und folgenden Reduktionszielen vorgeschlagen: 

In der ersten Verpflichtungsperiode zwischen 2014 und 2016 werden Zertifikate ausgegeben, so 

dass eine tägliche Flächeninanspruchnahme von bundesweit 55 Hektar pro Tag erreicht wird. Im 

Rahmen der 2. Periode von 2017 bis 2019 wird die Allokationsmenge an Ausweisungsrechte auf 

45 Hektar / Tag reduziert. Beginnend mit der dritten Verpflichtungsperiode ab 2020 werden nur 

noch Ausweisungsrechte im Umfang von 30 Hektar pro Tag ausgegeben (vgl. Tab. 7-4). In den 

darauf folgenden Perioden können weitere (striktere) Reduktionsziele avisiert werden, wie sie in 
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der politischen Diskussion häufig gefordert werden (vgl. BUND und Misereor 1996; 

Naturschutzverbände 2006; SRU 1996b, 2004; Umweltbundesamt 2003).  
 

Verpflichtungsperiode Länge der Periode Zuteilung HFAR 

2014-2016 3 Jahre 60 ha je Tag 

2017-2019 3 Jahre 45 ha je Tag 

ab 2020 3 Jahre 30 ha je Tag 
 

Tab. 7-4: Verpflichtungsperioden und Umfang der Zuteilung an HFAR. 
 Quelle: eigene Darstellung. 
 

7.2.2.2. Mehrstufiger Allokationsprozess zur Erstverteilung der Ausweisungsrechte 

Nachdem die maximal verfügbare Menge an Flächenausweisungsrechten – der „cap“ – festgelegt 

ist, muss im nächsten Schritt über die Festlegung der Flächenentwicklungsziele auf die Gebiets-

körperschaften und über die Verteilung der Ausweisungsrechte auf die Gemeinden entschieden 

werden. Dabei sind zunächst die kompetenzrechtlichen Rahmenbedingungen in den Blick zu 

nehmen, innerhalb derer verbindliche Zielvorgaben für die Länder und Regionen gesetzt werden 

können. Dabei muss überprüft werden, welche institutionelle Ebene berechtigt ist, die Flächen-

ausweisung im Rahmen der kommunalen Baulandausweisung durch die Einführung eines Sys-

tems handelbarer Flächenausweisungsrechte quantitativ zu beschränken und den Gemeinden 

Baulandkontingente in Form der Erstallokation der Rechte zuzuteilen. 
 

Die Einführung eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte durch den Bund lässt sich 

auf die Raumordnungskompetenz stützen (Köck und Bovet 2008b). Allerdings ist diese Kompe-

tenz im Rahmen der Föderalismusreform neu geordnet worden und unterliegt nun der konkurrie-

renden Gesetzgebung. Dies bedeutet, dass der Bund zwar ein System handelbarer Flächenauswei-

sungsrechte einführen und Regeln für die Erstverteilung der Ausweisungsrechte auf die Gemein-

den erstellen kann, die Länder von einer derartigen Bundesregelung aber abweichen dürfen. 

Nicht nur der Zuteilungsschlüssel, sondern auch ein bundesweites Instrument handelbarer Flä-

chenausweisungsrechte stünde damit aufgrund kompetenzrechtlicher Beschränkungen auf töner-

nen Füßen (Köck und Bovet 2008b: 48 ff.). Zwar lassen sich ökonomische Effizienzerwägungen 

für ein bundeseinheitliches System aufzählen – je größer die Anzahl der einbezogenen Kommu-

nen, desto effizienter die Allokation der zulässigen Flächeninanspruchnahme durch den Rechte-

handel; zudem sorgen viele Marktteilnehmer für eine Stabilisierung des Zertifikatspreises und 

damit niedrigere Transaktionskosten einzelner Handelsvorgänge – allerdings spricht unter den 

gegenwärtigen rechtlichen Rahmenbedingungen mehr dafür, das HFAR-Modell auf Ebene ein-
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zelner Bundesländer zu verwirklichen und die Flächenausweisungsrechte in einer mehrstufigen 

Allokation der Rechte in Form eines Bund-Länder-Regionen-Modells vorzunehmen. 
 

Für den Allokationsprozess bedeutet dies, dass in einem ersten Schritt die Bundesländer eine 

Einigung über die Aufteilung des 30-Hektar-Ziels auf länderspezifische Kontingente treffen müs-

sen bzw. der Bund eine Zuteilung vorschlägt, dem sich die Länder anschließen. Ein Vorteil eines 

zentralen Vergabeschlüssels vom Bund auf die Länder läge darin, dass bundespolitische Wachs-

tumsziele durch die gezielte Vergabe von Ausweisungsrechten auf die einzelnen Bundesländer 

unterstützt werden könnten. Zugleich verbliebe den Bundesländern bei der Allokation der Zerti-

fikate auf Regionen, Kreise und Städte ein genügend großer Spielraum zur Verwirklichung eige-

ner landes- oder regionalplanerischer Konzepte. Eine freiwillige Zustimmung der Länder zum 

Allokationsschlüssel wird allerdings objektive und leicht nachvollziehbare Indikatoren (siehe dazu 

den folgenden Unterabschnitt) erfordern, so dass eine Diskriminierung einzelner Länder chan-

cenlos sein wird. Im zweiten Schritt verteilen dann die Bundesländer die Ausweisungsrechte nach 

eigenem Ermessen durch ein im Landesentwicklungsplan oder -gesetz festgesetztes Verfahren 

auf die Planungsregionen. Durch die Regionalplanung wird im letzten Schritt die Allokation der 

Ausweisungsrechte auf die Gemeinden der Planungsregion vorgenommen (siehe Abb. 7-1).  

 

 
 
Abb. 7-1: Mehrstufiger Allokationsprozess handelbarer Flächenausweisungsrechte. 
 Quelle: Henger und Schröter-Schlaack (2008): 13. 
 

7.2.2.3. Modus der Erstverteilung der Ausweisungsrechte 

Grundsätzlich ist zu überlegen, nach welchem Verfahren die Ausweisungsrechte auf den ver-

schiedenen Allokationsstufen verteilt werden sollen. In der Theorie zu handelbaren Umweltnut-
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zungsrechte werden zwei grundsätzliche Optionen ausführlich diskutiert (siehe Abschnitt 6.2.6): 

Vor- und Nachteile beider Verfahren (Auktionierung bzw. der kostenlosen Verteilung von Flä-

chenausweisungerechten) sollen hier kurz im konkreten Anwendungsfall reflektiert werden. 
 

Aus ökonomischer Sicht sind an sich Versteigerungen vorzuziehen, da durch diesen Prozess di-

rekt effiziente Allokationsergebnisse erreicht werden können. Die Gemeinden wären unmittelbar 

gezwungen, aus den geplanten Erträgen der Baulandausweisung ihre Zahlungsbereitschaft für die 

Ausweisungsrechte abzuschätzen und im Gebotsprozess offenzulegen. Da nur die höchsten Ge-

bote bedient werden, also jene von Gemeinden mit den größten fiskalischen Ertragserwartungen, 

werden bereits zu diesem Zeitpunkt die Produktionskosten des Flächensparziels minimiert. Ein 

späterer Handel der Lizenzen wird weitgehend überflüssig, denn bereits die Erstverteilung mittels 

Auktion alloziiert die Rechte volkswirtschaftlich optimal. Zudem generieren Versteigerungen 

Mittel, die wiederum für Maßnahmen herangezogen werden können, die Flächensparpolitiken 

befördern (vgl. Bizer 2005; Bizer et al. 2008b). Verschiedene Rückverteilungsoptionen wären 

denkbar, z. B. die Einstellung der Erlöse in die Masse des kommunalen Finanzausgleichs oder die 

Bildung eines eigenen "Ökofonds" und die Verteilung dieses Finanzvolumens durch zweckge-

bundene Zuweisungen an Gemeinden mit besonderen ökologischen Leistungen (für einen 

Vergleich der Effekte unterschiedlicher Rückverteilungsoptionen siehe Hansjürgens und Schröter 

2004). 
 

Allerdings ist eine Auktionslösung auch mit erheblichen Nachteilen verbunden, die eine Anwen-

dung auf den verschiedenen Allokationsstufen unwahrscheinlich machen. Für die Verteilung vom 

Bund auf die Länder (Allokationsstufe 1) kommt die Auktionslösung nicht in Frage, da kompe-

tenzrechtlich nur die Länder eine Begrenzung ihrer Flächenausweisung vornehmen dürfen. Zwar 

könnten sich die Länder auf eine bundeseinheitliche Regulierung, wie ein System handelbarer 

Flächenausweisungsrechte, einigen; dass sie dabei aber auch freiwillig beschließen, künftig für den 

Erwerb von Ausweisungsrechten zu bezahlen, ist auszuschließen. Für die Verteilung innerhalb 

der Länder auf die Planungsregionen bzw. auf die Kommunen ist die Auktionslösung hingegen 

grundsätzlich denkbar. Allerdings schränken Auktionen zur Erstallokation der Ausweisungsrech-

te die Freiheitsgrade der Kommunen drastisch ein. Die zuvor im planerischen Rahmen weitge-

hend restriktions-, in jedem Fall aber kostenfrei mögliche Ausweisung von Siedlungsflächen wird 

mit einem Schlag kostenpflichtig. Dies würde einerseits harte politische Widerstände bei einer 

möglichen Umsetzung des Vorschlags handelbarer Ausweisungsrechte hervorrufen. Gleichzeitig 

könnte die Gesamtregelung aus rechtlicher Sicht in die Gefahr geraten, in unverhältnismäßiger 

Weise die grundgesetzlich zugesicherte kommunale Selbstverwaltungshoheit zu beeinträchtigen 

(Schmalholz 2002: 161). Die Auktionslösung sieht sich auch dem Vorwurf ausgesetzt, eine aus-
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schließlich auf ökonomischen Kriterien basierende zukünftige Raumentwicklung zu verfolgen. 

Angesichts des bisher dominierenden Leitbildes „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

im Raum“ und der kritischen Lage vieler kommunaler Budgets ist anzunehmen, dass die Durch-

setzungschancen des mit diesem Auktionsansatz verfolgten Verteilungsschlüssels äußerst gering 

sind (Bizer 2005: 201). Zudem entfällt der finanzielle Vorteil eines Ausweisungsverzichts für die 

Kommunen bei der Versteigerungslösung, da die Rechte nicht kostenfrei zugeteilt werden. Auch 

die vorhandenen praktischen Erfahrungen mit handelbaren Umweltnutzungsrechten zeigen, dass 

eine kostenlose Erstvergabe eine wichtige Komponente für die politische Umsetzbarkeit des Sys-

tems darstellt (siehe Abschnitt 6.2.6). Vornehmlich aus Gründen der Rechtssicherheit wird ein 

wachsender Anteil von Zertifikaten erst nach einiger Zeit versteigert. Allerdings übersteigt dieser 

Anteil in den etablierten Zertifikatsystemen üblicherweise nicht 10 Prozent (vgl. Bader 2001; 

Hansjürgens und Gagelmann 2003; Martini und Gebauer 2007). Dies wird sich erst mit der drit-

ten Phase des EU CO2-Zertifikatesystems ändern, wo ab 2013 eine schrittweise Erhöhung des 

Anteils der Auktionierung vorgesehen ist. 
 

Zur Minimierung der Set Up-Kosten des Handelssystems empfiehlt es sich daher, entweder auf 

vollständig kostenlose Vergabemethoden (Grandfathering) oder Mischformen zurückzugreifen, 

bei denen mindestens ein Teil der Ausweisungsrechte zur Deckung der kommunalen Eigenent-

wicklung kostenlos an die Gemeinden verteilt wird (vgl. Bizer 1996; Walz und Küpfer 2005). Bei 

einer solchen kostenlosen Erstverteilung der Ausweisungsrechte fällt dem verwendeten Vertei-

lungsschlüssel der Zertifikate (z. B. nach Raumordnungskonzepten, Entwicklungsindizes auf Ba-

sis der Einwohnerzahl oder dem Bestand besiedelter Fläche) besondere Bedeutung zu. Die be-

vorzugte Stellung bestimmter Kommunen innerhalb dieses Verteilungsschlüssels führt zu einer 

Zuteilung vergleichsweise großer Kontingente an Ausweisungsrechten. Wird auf bestehende 

Konzepte der Raumordnung zurückgegriffen, könnten also besonders Siedlungsschwerpunkte, 

Zentrale Orte oder Gemeinden entlang von ÖPNV-Achsen profitieren. Dabei ist unbeachtlich, 

ob die bevorzugten Kommunen die kostenlos zugeteilten Ausweisungsrechte tatsächlich in An-

spruch nehmen (allokativer Effekt) oder diese zur Stärkung ihrer gemeindlichen Einnahmebasis 

an andere ausweisungswillige Kommunen veräußern (distributiver Effekt). Zur Erhöhung der 

politischen Durchsetzungschancen sollten die Kommunen außerdem bei der Gestaltung des Al-

lokationsplans in ausreichendem Umfang beteiligen werden (Hansjürgens und Schröter 2004: 

262). Möglich wäre eine Zuteilung, in der die Gemeinden bei der Aufstellung der Regionalpla-

nung ihren Flächenbedarf melden, der dann durch Erfüllungsfaktoren an das der Region zur Ver-

fügung stehende Kontingent von Ausweisungsrechten angepasst wird. Die Flächenbedarfsmel-

dungen können dabei anhand des raumordnerischen Status der Gemeinden differenziert werden. 

Dieses Vorgehen dürfte allerdings nur im Rahmen einer funktionierenden Regionalplanung er-
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folgreich sein, in der der angemeldete Bedarf der Kommunen effektiv überprüft werden kann 

und anschließend in den Planungsversammlungen auf Basis eines realistischen Flächenbedarfs 

festgelegt und beschlossen werden kann. 

 

7.2.2.4. Mögliche Verteilungsschlüssel zur kostenlosen Erstallokation der Rechte 

Zur Verteilung des bundesweiten Flächensparziels auf die Bundesländer und innerhalb der Bun-

desländer auf die Regionen bzw. Gemeinden können eine Reihe von Verteilungsschlüssel heran-

gezogen werden. Naheliegend erscheinen entweder eine einheitliche prozentuale Reduktion für 

jede Gebietskörperschaft bezogen auf einen bestimmten Basiszeitraum oder eine Aufteilung des 

Zielwertes anhand bestimmter Kriterien (Bizer et al. 1998: 85ff. und 97ff.). Ausgehend von dem 

oben festgehaltenen Allokationsplan zur Erreichung des 30-Hektar-Ziels bis zum Jahr 2020 er-

scheinen einheitliche Top-Down-Verteilungsschlüssel bei der Aufteilung auf hinreichend große 

Teilräume (Bundesländer, Planungsregionen) als sachgemäß. In der Literatur wurden bereits eine 

Reihe möglicher Verteilungsschlüssel zur Zielaufteilung des 30-Hektar Flächensparziels und zur 

Erstzuteilung von Ausweisungsrechten vorgeschlagen und analysiert (vgl. Bizer et al. 2008b; 

Jakubowski und Zarth 2003; Krumm 2002; Walz et al. 2005b). Diskutiert wurden insbesondere 

flächenbezogene Indikatoren, wie Katasterfläche des betreffenden Raums, der Bestand an Sied-

lungs- und Verkehrsfläche, die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche innerhalb eines 

Basiszeitraums, sowie die Bevölkerungs- oder Siedlungsdichte. Daneben wurde auch eine Reihe 

sozioökonomischer Indikatoren wie Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftskraft 

und Erwerbstätige geprüft. Vorgeschlagen wurden auch Mischindikatoren, die einzelne Top-

Down-Kriterien miteinander verknüpfen oder einheitliche Verteilungsschlüssel mit Zuteilungen 

nach lokalem Flächenbedarf und raumplanerischen Zielsetzungen vereinen (Eigenentwicklungs-

indizes, Innenentwicklungspotentiale, Schutzgebietskategorien etc.).  
 

Im Folgenden werden einige Indikatoren zur Verteilung der Flächenausweisungsrechte näher 

betrachtet:  

• Bevölkerung: Mit diesem Indikator wird die Zuteilung anhand des Anteils der Bevölke-

rung in einem Teilraum an der gesamtdeutschen Bevölkerung vorgenommen. Auf diese 

Weise wird jedem Bundesbürger unabhängig von der aktuellen Siedlungsdichte der gleiche 

Umfang am Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen zugestanden. Dieser Schlüssel 

ist leicht ermittelbar, zudem ist die Einwohnerzahl einer Gebietskörperschaft eine wichtige 

Einflussgröße bei der Entwicklung des zukünftigen Flächenbedarfs.  

• Bevölkerungsentwicklung: Die Zuteilung erfolgt hier anhand des Anteils der prognosti-

zierten zukünftigen Bevölkerung eines Raumes an der gesamtdeutschen prognostizierten 
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Bevölkerung. Die Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung genießt eine 

bevorzugte Stellung in der aktuellen Diskussion, da in Schrumpfungsregionen allein schon 

durch eine Abnahme der Siedlungsdichte erhebliche Unterhaltungsprobleme der Infra-

strukturen entstehen, die durch weitere Flächenausweisungen nur verstärkt würden (siehe 

auch Kapitel 2). Räumen mit steigender Bevölkerungszahl durch steigende Geburtenzahlen 

oder Zuwanderung wird ein größerer Ausweisungsrahmen gewährt. Wie bei jeder zu-

kunftsbezogenen Größe resultiert der größte Nachteil dieses Indikators aus dem Problem 

der Einflussnahme und Manipulierbarkeit zu erstellender Prognosen.  

• Katasterfläche: Dieser Indikator zieht die gesamte Fläche eines Teilraums als Verteilungs-

schlüssel heran. Im Vergleich zur Bevölkerung als Verteilungsschlüssel führt dieser Indika-

tor tendenziell dazu, dass Regionen aus Flächenländern mit geringer Bevölkerungsdichte 

mehr Ausweisungsrechte zugeteilt bekommen. Auf diese Weise wird einerseits berücksich-

tigt, dass Räume mit geringer Dichte grundsätzlich mehr Flächen für Infrastruktureinrich-

tungen benötigen und über ein tendenziell höheres Angebot an Bodenfunktionen verfügen. 

Andererseits führt diese Zuteilungsvariante zu einer Überallokation besonders dünn besie-

delter Räume, was einen anschließenden Verkauf überschüssig erhaltener Ausweisungs-

rechte ermöglicht. Werden in diesen Regionen nicht überplante Flächen durch planerische 

Instrumente effektiv geschützt, enthält dieser Indikator somit auch eine ökologische Kom-

ponente, da solche Teilräume durch mehr zugeteilte Ausweisungsrechte stärker für nicht 

überplante Freiflächen kompensiert werden. Der Verzicht auf Flächenentwicklung und der 

Schutz ökologisch wertvoller Flächen erfahren auf diese Weise einen angemessenen Las-

tenausgleich (in ähnlicher Weise argumentieren auch Jakubowski und Zarth 2003: 189).  

• Siedlungs- und Verkehrsfläche: Ist die Zuteilung an der bestehenden Siedlungs- und 

Verkehrsfläche einer Gebietskörperschaft orientiert, wird jedem Teilraum das gleiche rela-

tive Wachstumspotential eingeräumt. Im Vergleich zur Katasterfläche dürfte mit diesem 

Indikator eine deutlich stärker am Flächenbedarf orientierte Zuteilung gelingen. Der Nach-

teil dieses Verteilungsschlüssels besteht darin, dass die Daten der Flächennutzungen nicht 

in allen Bundesländern identisch erhoben werden. Zusätzlich besteht bei diesem Indikator 

die Gefahr von strategischem Verhalten der Kommunen, da eine Erweiterung der Sied-

lungs- und Verkehrsflächen im Laufe folgender Zuteilungsrunden durch zusätzlich frei zu-

geteilte Ausweisungsrechte belohnt werden würde.  

• Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche: Dieser vergangenheitsbezogene Indi-

kator erfordert von jeder Gebietskörperschaft die gleiche prozentuale Reduktion der bishe-

rigen Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung gegenüber einem Basiszeitraum. Wie 

beim Indikator der absoluten Siedlungs- und Verkehrsfläche stellen die bundesweit nicht 
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einheitlichen und wechselnden Flächenerhebungsmethoden ein wesentliches Problem dar. 

Dies kann zur Feststellung von Flächennutzungsänderungen in führen, die allein auf statis-

tische Effekte zurückzuführen sind. Bezieht man sich auf den Trend der Vergangenheit, 

werden außerdem so genannte early actions bestraft, da bisher unterproportional ausweisen-

de Räume weniger Zertifikate erhalten. Dazu kommt die Problematik, dass die Verteilung 

stark von der Wahl des Basiszeitraums abhängt, da der Umfang der in Anspruch genom-

menen Flächen im Zeitablauf erheblich schwankt (für eine entsprechende Beispielrechnung 

für den Nachbarschaftsverband Karlsruhe vgl. Walz et al. 2005b).  

• Bruttoinlandsprodukt: Dieser Verteilungsschlüssel unternimmt die Aufteilung des Men-

genziels anhand der wirtschaftlichen Stärke eines Teilraums. Als Berechnungsgrundlage 

werden absolute Beträge verwendet, da diese im Gegensatz zu Wachstums- und Verände-

rungswerten deutlich geringeren Schwankungen unterliegen. Mit diesem Schlüssel wird der 

Tatsache Rechnung getragen, dass wirtschaftlich starke und prosperierende Räume eine 

höhere Rate neu in Anspruch genommener Siedlungs- und Verkehrsflächen aufweisen, 

denn bis heute determiniert im Wesentlichen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 

Raumes den Umfang der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung (vgl. Ahlert et al. 

2005). Allerdings fehlt diesem Indikator der Bezug zu flächenbezogenen Größen, die bei-

spielsweise bisherige Flächennutzungen oder das zukünftige Flächennutzungspotential be-

rücksichtigen. Außerdem kann aus Sicht der Struktur- und Regionalförderung argumentiert 

werden, dass gerade unterentwickelte Regionen insbesondere in den Neuen Bundesländern 

in ihrem Nachholprozess durch Infrastrukturausbau oder aktive Gewerbeansiedlungspoli-

tik zu unterstützen sind. Diese Förderansätze könnten durch einen geringer zugeteilten 

Ausweisungsumfang konterkariert werden.  

• Erwerbstätige: Bei diesem Indikator erfolgt die Zuteilung anhand der Zahl der Erwerbstä-

tigen am Arbeitsort innerhalb einer Gebietskörperschaft (vgl. Krumm 2005). Die wirt-

schaftliche Prosperität wird durch diesen Indikator ähnlich wie beim BIP-Indikator abge-

bildet. Verstärkt berücksichtigt werden aber unterschiedliche Nachfragen nach Gewerbe-

flächen abhängig von den Erwerbstätigenzahlen am Arbeitsort und insbesondere die über-

proportionale Gewerbeflächennachfrage in Regionen mit vielen Einpendlern. Als proble-

matisch dürfte sich auch hier die exakte Definition und Zuordnung der Erwerbstätigenzah-

len erweisen.  
 

Obwohl die genannten Kennwerte für alle oben angeführten Allokationsstufen genutzt werden 

könnten, dienen im Folgenden die Daten für die Bundesländer zur Illustration. Zur Berechnung 

wurden Daten der amtlichen Statistik (siehe Statistisches Bundesamt 2012c) herangezogen. Mit 
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den folgenden empirischen Daten soll ein Eindruck vermittelt werden, wie sich die Wahl eines 

Verteilungsschlüssels auf die Zuteilung an Ausweisungsrechten auswirken würde.  
 

Tabelle 7-5 bildet die Werte für die Einwohnerzahl zu den Stichtagen Ende 2004 und 2010, die 

Prognose für den Bevölkerungsstand Ende 2019 der Vorausberechnung des Statistischen Bun-

desamtes ab (Statistisches Bundesamt 2012a) sowie die Entwicklung über verschiedene Zeiträu-

me. Aus der Tabelle werden zudem die unterschiedlichen Entwicklungen zwischen den deut-

schen Bundesländern deutlich. 
 

 
Tab. 7-5: Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern. 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes (2012a, 2012c). 
 
Tabelle 7-6 enthält die Daten zur Katasterfläche, dem Umfang und der Entwicklung der Sied-

lungs- und Verkehrsfläche sowie ihrem Anteil an der Katasterfläche der Bundesländer zu den 

Stichpunkten 2004 und 2010. Im Unterschied zur Bevölkerungsentwicklung zeigt sich hier die 

bereits erfolgte Flächeninanspruchnahme, selbst in stark schrumpfenden Regionen wie Mecklen-

burg-Vorpommern.   
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Tab. 7-6:  Katasterfläche und Siedlungs- und Verkehrsfläche der Bundesländer. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes (2012c). 
 

Tabelle 7-7 schließlich zeigt die ökonomischen Kennziffern Bruttoinlandsprodukt zu jeweiligen 

Marktpreisen 2004 und 2010, seine Entwicklung zwischen diesen Zeitpunkten sowie die Zahl der 

Erwerbstätigen und deren Entwicklung. Hier zeigen sich die aufholende Entwicklung Berlins 

beim Bruttoinlandsprodukt und die hohe Erwerbstätigenentwicklung in allen drei Stadtstaaten. 
 

 
Tab. 7-7: Bruttoinlandsprodukt und Erwerbstätige in den Bundesländern. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung nach Daten des Statistisches Bundesamtes (2012c). 
 

Die Tabellen 7-8 und 7-9 dokumentieren die wiederum flächenbezogene Kennziffern, die eine 

bessere Beurteilung der räumlichen und sozioökonomischen Gegebenheiten der Bundesländer 

(oder auch anderer Teilräume) ermöglichen. Tabelle 7-8 zeigt zunächst die stichtagsbezogenen 

Bevölkerungs- und Siedlungsdichten 2004 und 2010 sowie die Entwicklung beider Kenngrößen 

zwischen den beiden Stichtagen. Die Bevölkerungsdichte (durchschnittliche Einwohnerzahl pro 

km² Fläche) stellt den geläufigsten Kennwert zur allgemeinen Beschreibung räumlicher Gebiete 
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dar. Eine weitaus größere Aussagekraft besitzen dagegen Indikatoren, die sich auf die Einheit 

Siedlungs- und Verkehrsfläche beziehen. Die Siedlungsdichte beschreibt die Anzahl der Bewoh-

ner pro km² Siedlungs- und Verkehrsfläche und wird häufig als Maßzahl herangezogen, um aus 

dem Zusammenhang zwischen abnehmender Bevölkerung und sinkender Siedlungsdichte die 

Probleme geringerer Infrastrukturauslastungen zu beschreiben (vgl. Koziol und Walther 2006; 

Schiller und Siedentop 2005). 
 

 
Tab. 7-8: Bevölkerungs- und Siedlungsdichte in den Bundesländern. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung nach Daten des Statistisches Bundesamtes (2012c). 
 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und hohen und teilweise remanenten Inf-

rastrukturunterhaltungskosten ist es wichtig, die Siedlungsdichte insbesondere in den betroffenen 

Regionen zukünftig zu stabilisieren (vgl. Kapitel 2). In diesem Zusammenhang wird das 30-

Hektar Ziel als geeignetes Flächensparziel hinterfragt und erörtert, ob es durch ein Dichteziel 

ersetzt werden könnte (Siedentop 2008b). Beispielsweise hat die Schweiz in ihrer Nachhaltigkeits-

strategie solch ein Dichteziel formuliert, das vorsieht, die Siedlungs- und Verkehrsflächenausstat-

tung auf 400 m² pro Einwohner zu beschränken (Baumgartner 2004; Schweizerischer Bundesrat 

2002). Tabelle 7-9 überträgt diese Überlegungen auf Deutschland und zeigt zunächst die Sied-

lungsflächenausstattung je Kopf in den Bundesländern. Zudem wird mit dem Bruttoninlands-

produkt je km2 Siedlungs- und Verkehrsfläche ein Maß für die Flächenproduktivität abgebildet. 

Dessen Größe und Entwicklung hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Sie kann aber dennoch 

als grober Indikator für die durchschnittlichen Opportunitätskosten unterlassener Siedlungsent-

wicklung herangezogen werden. 
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Tab. 7-9: Siedlungs- und Verkehrsfläche je Kopf und Bruttoinlandsprodukt je Kopf in den Bundesländern. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung nach Daten des Statistisches Bundesamtes (2012c). 
 

Tabelle 7-10 übersetzt die relative Position der Bundesländer zueinander bzw. zu den Werten für 

die Bundesrepublik insgesamt bei den oben beschriebenen Indikatoren in einen entsprechenden 

Anteil am Flächensparziel. Wird bspw. die Bevölkerungszahl 2010 als Verteilungsschlüssel heran-

gezogen, erhält Nordrhein-Westfalen 21,8 Prozent der innerhalb des Flächenentwicklungsziels 

möglichen Siedlungsentwicklung, da es diesen Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland 

aufweist. Dagegen ist der Flächenanteil NRWs nur 9,5 % und der Anteil an neu in Anspruch 

genommenen Siedlungs- und Verkehrsflächen im Zeitraum 13,6%. Insgesamt zeigt sich, dass die 

Bundesländer mit der größten Sensibilität in Bezug auf den verwendeten Verteilungsschlüssel die 

drei Stadtstaaten sowie die beiden ostdeutschen Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern mit einem Variationskoeffizienten größer / gleich 0,5 sind. Die großen Unter-

schiede resultieren bei den Stadtstaaten aus der hohen Bevölkerungsdichte (d.h. große Bevölke-

rungszahl auf kleiner Fläche) bei gleichzeitig hoher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit (hohes 

Bruttoinlandsprodukt je km2 Siedlungs- und Verkehrsfläche) (vgl. Tabelle 7-8 und 7-9). Bei den 

beiden ostdeutschen Flächenländern sind die gleichen Indikatoren ursächlich für die großen Dis-

paritäten, allerdings im umgekehrten Verhältnis: geringere Bevölkerungsdichte (geringe Bevölke-

rung auf großer Fläche) und geringe Flächenproduktivität (Bruttoinlandsprodukt je km2 Sied-

lungs- und Verkehrsfläche) (vgl. ebenso Tabelle 7-7 und 7-8). Hinzu kommt in allen ostdeutschen 

Ländern außer Thüringen ein überproportionales Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche. 
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Tab. 7-10: Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung nach Daten des Statistisches Bundesamtes (2012c). 
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Abbildung 7-2 illustriert die Auswirkungen der verschiedenen Zuteilungsschlüssel auf Länder-

ebene. Als Vergleichsmaßstab wird die gegenwärtige Flächeninanspruchnahme (zwischen 2004 

und 2010) herangezogen (grüner Balken unten). Bei dem derzeitigen Siedlungs- und Verkehrsflä-

chenwachstum von 96 Hektar je Tag (zwischen 2004 und 2010) müsste bis zum Jahr 2020 durch-

schnittlich eine etwa siebzigprozentige Reduktion erfolgen, um das 30-Hektar-Ziel zu erreichen. 

Beispielsweise hat Niedersachen zwischen 2004 und 2010 täglich etwa 10,7 Hektar Siedlungs- 

und Verkehrsfläche ausgewiesen und muss ab dem Jahr 2020 seinen Ausweisungsumfang auf 3,8 

Hektar je Tag reduzieren. Zusätzlich ist die Zuteilung für die einzelnen Bundesländer je nach 

gewähltem Verteilungsschlüssel wiedergegeben. Dabei ist auffällig, dass für Länder mit durch-

schnittlicher Bevölkerungsdichte (z. B. Rheinland-Pfalz mit 204,6 EW pro km² oder Sachsen mit 

233,3 EW pro km²) relativ geringe Unterschiede aus der Wahl des Zuteilungsschlüssels resultie-

ren. Alle Zuteilungsschlüssel führen hier zu einem relativ ähnlichen Ergebnis. Wie oben bereits 

besprochen, ergeben sich die größten Unterschiede insbesondere in dicht bzw. dünn besiedelten 

Flächenländern. 
 

 
Abb. 7-2: Auswirkung verschiedener Zuteilungsschlüssel auf Länderebene (ohne Stadtstaaten und Saarland). 
 Quelle: eigene Darstellung. 
 

Insgesamt fällt auf, dass einige Bundesländer vermutlich geringere Anstrengungen zur Erreichung 

des Flächensparziels unternehmen müssen als andere. Dies signalisiert der Unterschied zwischen 

dem grünem Balken (gegenwärtige Flächeninanspruchnahme) und den übrigen Balken. Bei-

spielsweise müssen Thüringen und Hessen ihre gegenwärtige Flächeninanspruchnahmen um we-
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niger als die Hälfte reduzieren, während Bayern eine Einsparung um bis zu zwei Drittel erreichen 

muss. Bei der Betrachtung einzelner Indikatoren ist auffällig, dass sich nur geringe Unterschiede 

aus dem Vergleich der Zuteilung nach aktueller Bevölkerung und Bevölkerungsprognose für 

2020 ergeben. Grund hierfür ist, dass über das gesamte Bundesgebiet hinweg ein stark verringer-

tes bzw. negatives Bevölkerungswachstum erwartet wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2012a). 

Die Zuteilung nach Siedlungs- und Verkehrsfläche, nach Bevölkerung und gesamter Katasterflä-

che liegen in vielen Ländern auf einem relativ ähnlichen Niveau, außer bei den dünn besiedelten 

Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein Vergleich zwischen der Zutei-

lung nach Siedlungs- und Verkehrsfläche 2010 und nach ihrer Entwicklung zwischen 2004 und 

2010 zeigt die überdurchschnittliche Flächeninanspruchnahme in den ostdeutschen Ländern (au-

ßer Thüringen), aber auch in Bayern und Schleswig-Holstein in diesem Zeitraum. 
 

7.2.2.5. Beurteilung der verschiedenen Verteilungsschlüssel 

Eine Beurteilung der verschiedenen diskutierten Verteilungsschlüssel soll im Folgenden anhand 

der einschlägigen Kriterien der institutionellen Kosteneffektivität erfolgen (vgl. Kapitel 4). Dabei 

ist einerseits zu beachten, dass die Indikatoren zur Minimierung der Produktionskosten des Flä-

chensparziels beitragen. Dies bedeutet, dass die gewünschten Anreizeffekte hin zu einem sparsa-

men Umgang mit Böden lenken und dabei möglichst gut die Opportunitätskosten des Verzichts 

auf Siedlungsentwicklung abgebildet werden. Andererseits sollten die Indikatoren auch die Gover-

nance-Kosten der Regulierung minimieren. Dies bedeutet, dass sie auf einer verfügbaren und mög-

lichst einheitlichen Datengrundlage basieren sollten und transparent sowie nachvollziehbar sein 

sollten, um politische Widerstände zu reduzieren. 
 

Betrachtet man die oben dargestellten Indikatoren unter diesen Auswahlkriterien, erscheinen 

insbesondere die Kenngrößen Bevölkerung und Katasterfläche zur Festlegung der Zielgrößen auf 

Landes- und Regionsebene als besonders gut geeignet. Für beide Indikatoren existieren flächen-

deckende und präzise statistische Datenquellen, sie sind zudem transparent und als Grundlage 

einer Zuteilung von Flächenausweisungsrechten gut begründbar. Die Bevölkerung ist eine gute 

Näherung für die benötigte Siedlungsfläche und siedlungsbezogene Infrastrukturen, inklusive 

Transportwege. Einer dichteren Besiedlung liegt in der Regel auch eine hohe Wirtschaftskraft der 

Region mit den zugehörigen Flächenbedarfen bspw. für Gewerbe und Verkehr zugrunde (z. B. in 

den Stadtstaaten). Anderseits sind einige Flächenbedarfe bevölkerungsunabhängig bzw. steigen in 

dünner besiedelten Gebieten überdurchschnittlich je Kopf an (z. B. Infrastrukturbedarfe und 

Verkehrswege). Beide Sonderbedarfe, sowohl jener überaus dicht besiedelter Gebiete (Stadtstaa-

ten) als auch jener überdurchschnittlich dünn besiedelter Flächenländer (Mecklenburg-
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Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt) sind im Rahmen des Länderfinanzausgleichs 

anerkannt und werden dort mit einer Einwohnerveredelung zur Abschätzung des Finanzbedarfs 

dieser Länder berücksichtigt. Stadtstaaten erhalten eine 35%-Veredelung, während die dünn be-

siedelten Flächenländer eine fünf-, drei- bzw. zweiprozentige Veredelung zugrunde legen dürfen 

(vgl. u. a. Jung 2008; Kube 2010; Perner und Thöne 2007). Beide Zuteilungsmöglichkeiten lösen 

keine negativen Anreizeffekte zur Manipulation der Datengrundlage durch verschiedene Erhe-

bungsverfahren im Vorfeld der Regulierung aus, da die Katasterfläche eine unveränderliche Grö-

ße darstellt und die Erstzuteilung auf Grundlage jeweils aktueller Bevölkerungszahlen erfolgen 

kann. Eine Mischung aus beiden Indikatoren, d.h. Bevölkerung und Katasterfläche erscheint da-

her besonders geeignet, um insbesondere die Opportunitätskosten unterlassener Siedlungsent-

wicklung zu berücksichtigen. Gerade dies ist die Aufgabe des Anreizinstruments innerhalb des 

Policy Mix zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. 
 

Dagegen erscheint die Kennziffer Siedlungs- und Verkehrsfläche als Schlüssel für die Verteilung der 

Ausweisungsrechte weniger gut geeignet. Auf Grund unterschiedlicher Methoden bei der Erhe-

bung der Flächennutzungsarten ist sie weit weniger praktikabel und auch manipulierbar. Überdies 

ist der Stand der ausgewiesenen Fläche kein guter Indikator für den zukünftigen Bedarf. Da 

Kommunen mit hohem Flächenverbrauch in der Vergangenheit auch zukünftig große Flächen-

ausweisungsraten zugestanden wird, erzeugt dieser Indikator im hohen Maße negative Anreize. 

Dieser Zuteilung fehlt daher nicht nur eine wachstumspolitische Grundlage, sondern sie ist auch 

aus Gerechtigkeitsgründen abzulehnen (so auch Böhm et al. 2002: 36).  
 

Der Indikator Bevölkerungsprognose hat großes Potential, den zukünftigen Bedarf an Siedlungs- und 

Verkehrsflächen abbilden zu können. Unberücksichtigt bleiben allerdings bevölkerungsunabhän-

gige Flächenbedarfe. Größtes Manko dieses Verteilungsschlüssels sind jedoch die großen Unsi-

cherheiten, die alle zu erstellenden Prognosen mit sich bringen. Eine Einigung auf eine bestimm-

te Prognose und der zu Grunde liegenden Methodik erscheint angesichts der fiskalischen Konse-

quenzen unwahrscheinlich. 
 

Auch die beiden wirtschaftlichen Indikatoren Bruttoinlandsprodukt und Zahl der Erwerbstätigen kön-

nen aus Gründen einer bedarfsgerechten Zuteilung herangezogen werden. Beiden fehlt allerdings 

ebenfalls der Bezug zu Flächenbedarfen, die sich unabhängig von Wirtschaftskraft bzw. Erwerbs-

tätigkeit ergeben. Sie sind zudem nicht mit einer Wachstumsförderpolitik, z. B. durch Stärkung 

schwächer entwickelter Länder, konform. Außerdem sind sie, wie alle finanzstatistischen Kenn-

ziffern, besonders für kleinere Teilräume schwer mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen.  
 



Kapitel 7  Handelbare Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung 
 

252 

Festzuhalten bleibt damit, dass zwar alle genannten Verteilungsschlüssel nicht frei von Nachteilen 

sind. Am besten geeignet erscheinen allerdings die beiden vergangenheitsbezogenen Größen Be-

völkerung und Katasterfläche, da sie leicht und nachvollziehbar ermittelt werden können und ein 

hohes Maß an Transparenz und Überprüfbarkeit gewährleisten. Wird sich für die Anwendung 

dieser beiden Zuteilungsschlüssel entschieden, dann bietet sich an, die beiden Indikatoren in ei-

nem gemischten Schlüssel miteinander zu verknüpfen (so auch Henger und Schröter-Schlaack 

2008; Walz et al. 2005b). Beide Indikatoren zusammen gleichen die Plausibilitätsdefizite aus, die 

eine Zuteilung alleine nach Bevölkerung oder Katasterfläche nach sich ziehen würde. Der so ge-

schaffene Mischindikator führt dazu, dass Räume mit besonders geringer Bevölkerungsdichte 

nicht zu stark benachteiligt werden und Räume mit einer hohen Dichte nicht übermäßig viele 

Ausweisungsrechte zugeteilt bekommen54. 
 

Die Abbildungen 7-3 und 7-4 zeigen die Ergebnisse einer Zuteilung nach dem Bevölkerungs-

Fläche-Indikator. Die dunkelgrauen Balken geben die tägliche Flächeninanspruchnahme im Zeit-

raum 2004–2010 an. Die helleren Balken zeigen den täglichen Ausweisungsumfang, der den 

Bundesländern in den drei Verpflichtungsperioden zugestanden würde. So müsste z. B. Thürin-

gen (ganz rechts in Abbildung 7-3), das im Zeitraum 2004-2010 2,4 Hektar je Tag für neue Sied-

lungs- und Verkehrsflächen ausgewiesen hat, in der ersten Verpflichtungsperiode zwischen 2014 

und 2016 seinen Ausweisungsumfang auf 2,2 Hektar je Tag reduzieren, in der 2. Periode zwi-

schen 2017 und 2019 auf 1,6 Hektar je Tag und ab der 3. Periode (ab 2020) auf 1,1 Hektar je Tag.  
 

Deutlich wird in diesen Abbildungen die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Bundes-

länder. Gemessen am Ausweisungsumfang zwischen 2004 und 2010 müssen die vier östlichen 

Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt ab dem 

Jahr 2014 ihre Flächeninanspruchnahme um mehr als 50 Prozent verringern. Auch Schleswig-

Holstein müsste die derzeitige Flächeninanspruchnahme (2004-2010: 4,7 Hektar je Tag) beinahe 

halbieren (2,4 Hektar je Tag ab 2014). Dagegen bekommen vier Bundesländer mehr Auswei-

sungsrechte zugeteilt, als sie im Zeitraum 2004 bis 2010 Flächen für Siedlungs- und Verkehrs-

zwecke ausgewiesen haben: Hessen, Berlin, Bremen und Hamburg. Die Stadtstaaten nehmen 

auch insgesamt eine besondere Stellung ein. Während Hessen ab der zweiten Verpflichtungsperi-

ode ab 2017 gegenüber der derzeitigen Flächeninanspruchnahme einsparen müsste (-0,6 Hektar 

je Tag), haben die drei Stadtstaaten im Zeitraum 2004-2010 die Anpassungen an das Flächenspar-

                                                 
54  Andere Autoren schlagen alternative Gewichtungsfaktoren vor: Beispielsweise verknüpfen Jakubowski und Zarth 

(2003) prognostizierte Bevölkerung und die Katasterfläche im Verhältnis 2:1, den Anpassungsbedarf der Länder 

an das 30-Hektar-Ziel abzuschätzen. 
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ziel bereits nahezu erreicht, würden die Ausweisungsrechte nach dem vorgeschlagenen Mischin-

dikator ‚Bevölkerung und Katasterfläche‘ verteilt. 
 

 

Abb. 7-3: Zuteilung nach dem Bevölkerungs-Flächen-Index (ohne Stadtstaaten und Saarland). 
 Quelle: eigene Darstellung. 
 

 

Abb. 7-4: Zuteilungsschlüssel nach dem Bevölkerungs-Flächen-Index Stadtstaaten und Saarland. 
 Quelle: eigene Darstellung. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden: Für hinreichend große Räume, also z. B. bei der 

Aufteilung des Flächensparziels auf die Bundesländer oder aber innerhalb der Länder auf die 

Regionalplanungsebene, erscheinen die Verteilungsschlüssel ‚Bevölkerung und Katasterfläche‘ am 

besten geeignet und werden als Ausgestaltungsoption empfohlen. Allerdings ist zu fragen, ob 

innerhalb der Regionalplanung weitere Indikatoren hinzugezogen werden sollten, um die regiona-

len Gegebenheiten besser zu berücksichtigen. Sind die Planungsräume ausreichend groß, dürfte 

auch hier ein einheitliches Verfahren, also bspw. die Anwendung des Mischindikators ‚Bevölke-

rung und Katasterfläche‘, vorzugswürdig sein. Sind dagegen die Planungsregionen sehr klein, wie 

etwa in vielen Fällen in Niedersachsen, wo viele Kreise Träger der Regionalplanung sind, sollten 

alternative Verfahren Berücksichtigung finden.  
 

7.2.2.6. Ergänzende Allokationsmechanismen innerhalb der Planungsregionen 

Zur Allokation der Flächenausweisungsrechte innerhalb der Planungsregionen an die Kommu-

nen stehen neben der Anwendung der gerade diskutierten Verteilungsschlüssel für die kostenlose 

Verteilung eine Reihe weiterer Verfahren zur Verfügung. Wie bereits oben angedeutet, bedarf das 

Handelssystems der Verzahnung mit der Raumplanung. Dies kann einerseits mit Handelsregeln 

geschehen (siehe nächsten Abschnitt), durch die die Fungibilität der Ausweisungsrechte bestimmt 

wird, um raumplanerische Steuerungsansätze zu unterstützen und nicht auszuhebeln. Denkbar ist 

aber auch, bereits bei der Erstzuteilung der Ausweisungsrechte regionalspezifische Zielsetzungen 

aufzugreifen und planerische Steuerungssignale durch das Anreizinstrument zu stärken. Die Allo-

kationsregeln determinieren die fiskalischen Folgen der Einführung eines Systems handelbarer 

Ausweisungsrechte (Hansjürgens und Schröter 2004: 265). Entsprechend lassen sich planerische 

Zielstellungen durch einen ökonomischen Anreiz unterstützen. 
 

Zu überlegen ist, ob die raumordnerischen Konzepte der ‚Zentralen Orte‘ oder der Entwicklung 

von Siedlungsachsen und Siedlungsschwerpunkten zur Erstallokation ergänzend herangezogen 

werden sollten. Zentrale Orte oder Gemeinden in den Siedlungsschwerpunkten würden dann 

einen Bonus auf die nach dem Bevölkerungs-Katasterflächen-Index zugeteilte Zertifikatmenge 

erhalten. Nicht-zentrale Orte würden hingegen maximal Ausweisungsrechte im Umfang der 

ihnen möglichen Eigenentwicklung zugeteilt bekommen. Derlei quantifizierte Vorgaben bezüg-

lich der Eigenentwicklung kleinerer Kommunen existieren – nicht flächendeckend, doch bei-

spielgebend – bereits in den Regionalplänen in der Region Hannover oder in Mittelhessen (für 

eine Analyse der bestehenden raumplanerischen Mengenziele in der Regionalplanung vgl. 

Siedentop 2008a). 
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Gegen eine Berücksichtigung der raumplanerischen Konzepte bei der Erstverteilung der Auswei-

sungsrechte in Form von Bonusregeln spricht vor allem die damit einhergehende steigende 

Komplexität des Mechanismus. Die Zuteilung wäre dann weit weniger gut nachzuvollziehen, und 

die zusätzliche Verteilung von Ausweisungsrechten auf die planerischen Gunststandorte würde 

mögliche Streitpunkte nach sich ziehen. Daher ist zu fragen, in welchem Verhältnis der Bevölke-

rungs-Flächen-Index zum ‚Zentrale Orte-Prinzip‘ stehen könnte.  
 

Bereits aus der Betrachtung der Verteilung des bundesweiten Flächensparziels unter den Bundes-

ländern war zu erkennen, dass der Bevölkerungs-Katasterflächen-Index tendenziell für eine Be-

vorzugung dicht besiedelter Räume sorgt (siehe oben Abbildungen 7-3 und 7-4), da diese im 

Verhältnis zur bisherigen Flächeninanspruchnahme relativ großzügig mit Ausweisungsrechten 

ausgestattet würden. Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich auf Gemeindeebene. Tabelle 7-11 zeigt 

exemplarisch die Anwendung des Bevölkerungs-Katasterflächen-Index auf ausgewählte Gemein-

den in der Regionalplanungsregion Westsachsen. Dabei sind Gemeinden nach ihrer Zentralitäts-

stufe im Landesentwicklungs- und Regionalplan ausgewählt worden. Wie zu sehen ist, erhielte 

Leipzig als Oberzentrum und mit Abstand größte Agglomeration in Westsachsen einen erhebli-

chen Anteil der für den Freistaat Sachsen insgesamt zur Verfügung stehenden Ausweisungsrechte 

(etwas mehr als 7 Prozent). Gemeinden auf niedrigeren Zentralitätsstufen erhielten deutlich we-

niger Rechte zugeteilt. Die Mittelzentren in Westsachsen erhielten im Schnitt etwas mehr als ein 

halbes Prozent der gesamten Ausstattung Sachsen, die ergänzenden Standorte im Verdichtungs-

raum bzw. im Ländlichen Raum entsprechend weniger (im Schnitt 0,4 bzw. 0,35 Prozent). 

Grundzentren und Orte ohne Zentralitätsstufe erhielten eine noch geringere Zuteilung. 
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Tab. 7-11: Zuteilung nach dem Bevölkerungs-Flächen-Index in ausgewählten Gemeinden in Westsachsen.  
 Quelle: eigene Berechnung, Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2012). 
 
 



Kapitel 7  Handelbare Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung 
 

257 

Es kann daher geschlussfolgert werden, dass der Verteilungsschlüssel aus Bevölkerung und Ka-

tasterfläche die planungsrechtliche Fokussierung der Siedlungsentwicklung auf bereits vorhande-

ne Zentren der Entwicklung nicht unterwandert, sondern das Zentrale Orte-Prinzip auch mit 

einem ökonomischen Anreiz unterstützt. Ob in den Regionen die gewählten Verfahren vorrangig 

auf Basis allgemeiner Kennzahlen vorgenommen und nur gegebenenfalls durch bestimmte „qua-

litative“ Korrekturparameter ergänzt werden, oder ob auf Basis raumplanerischer quantitativer 

und qualitativer Entwicklungsziele die Erstzuteilung erfolgt, wird letztendlich in den Regionalpla-

nungsorganen entschieden werden. Die hier angestellten Überlegungen legen jedenfalls eine allei-

nige Orientierung am Bevölkerungs-Katasterflächen-Indikator nahe. 

 

7.2.3. Vorschläge zur institutionellen Abwicklung des Handels und Handelsregeln 
 

Nachdem die Zertifikatmenge bestimmt und auf die einzelnen Akteure (Länder bzw. Gemein-

den) aufgeteilt worden sind, ergibt sich das Problem, wie der Handel von Flächenausweisungs-

rechten institutionell ausgestaltet werden soll. Hierbei sind drei Fragen zu klären: 

(1) Welche organisatorische Form sollte für die Abwicklung der Handelsvorgänge heran-

gezogen bzw. geschaffen werden (siehe Abschnitt 7.2.3.1)? 

(2) Welche zeitliche Gültigkeit sollten Flächenausweisungsrechte besitzen? Dürfen Zerti-

fikate angespart bzw. vorfristig genutzt werden (siehe Abschnitt 7.2.3.2)? 

(3) Sollte der Zertifikatmarkt in Teilmärkte gegliedert werden, die zusätzliche planerische 

Zieldimensionen verwirklichen helfen würde (siehe Abschnitt 7.2.3.3)? 

 

7.2.3.1. Handelsinstitutionen 

Die Organisation der Abwicklung des Handelsgeschehens sollte grundsätzlich an der Marktgröße, 

d. h. der Zahl der Marktteilnehmer und der zu erwartenden Transaktionshäufigkeit orientiert sein 

(Bizer et al. 2008a: 88). Als Handelsplattform der Ausweisungsrechte wird in den bisher mit die-

ser Thematik befassten Beiträgen zumeist eine Börse vorgeschlagen (so z. B. Bizer 1997: 112). 

Börsen ermöglichen durch die zentrale Zusammenführung von Angebot und Nachfrage kosten-

günstige Transaktionen, da Such- und Informationskosten erspart bleiben. Die mehr als 12.000 

Gemeinden der Bundesrepublik würden als potentielle Handelsakteure zudem von der kontinu-

ierlichen Preisnotierung in Form des Börsenkurses profitieren, der eine Entscheidungshilfe bei 

der Abwägung über Nutzung oder Veräußerung des Ausweisungsrechts bietet. Dennoch ist zu 

überlegen, ob nicht die Kosten dieses institutionellen Arrangements den Nutzen übersteigen oder 

ob es kostengünstigere Alternativen gibt. Insbesondere kurz nach Einführung eines solchen Sys-
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tems sind wegen der Neuartigkeit der Abläufe und der Unsicherheit über den Wert der Flächen-

ausweisungsrechte zunächst nur wenige Transaktionen zu erwarten. Da die Organisation von 

Börsen hohe Fixkosten verursacht, könnten Broker oder Market Maker-Systeme insbesondere zu 

Beginn des Handelsgeschehens durchaus kostengünstiger sein. Zur Sicherung einer beständigen 

Nachfrage nach nicht benötigten Ausweisungszertifikaten und der Stärkung des Vertrauens in 

den Marktmechanismus insbesondere in der Startphase des Handels könnte die Etablierung eines 

Flächenfonds erwogen werden. Ähnlich der Offenmarktpolitik einer Zentralbank könnte der 

Fonds in Zeiten geringer Nachfrage als Käufer von Ausweisungsrechten auftreten und bei hoher 

Nachfrage durch die Wiedereinspeisung der Rechte dämpfend auf den Zertifikatpreis wirken. 

Solche Lösungen werden auch in den US-amerikanischen Systemen zur Stilllegung von Bebau-

ungsrechten eingesetzt (Einig 2000: 309). Der Fonds könnte ebenso gezielt Rechte für Sonderbe-

darfe aufkaufen. Offen bleibt allerdings, wie ein solcher Fonds zu finanzieren wäre. Zudem ist 

anzuzweifeln, dass ein Ankauf von Ausweisungsrechten zur Stützung des Marktpreises angesichts 

des harten Anpassungspfades zur Erreichung des Flächensparziels langfristig überhaupt notwen-

dig wäre. 
 

Die Erfahrungen mit existenten Zertifikatsystemen haben zudem gezeigt, dass die Entscheidung 

über die Organisation des Handels den Akteuren selbst überlassen bleiben kann. So haben sich in 

den Emissionsrechtemärkten auch ohne institutionelle Vorgaben effiziente Strukturen zur Ab-

wicklung der Transaktionen entwickelt (siehe Stavins 1998: 80). Selbst die Emissionshandelsricht-

linie zur Umsetzung des europäischen CO2-Handels macht diesbezüglich keine Vorgaben, son-

dern überlässt die Entwicklung entsprechender Marktplätze und Dienstleistungen dem privaten 

Markt. In der Anfangsphase des Europäischen Emissionshandels (EU ETS) dominierten soge-

nannte over-the-counter-Geschäfte über Broker, im Laufe der Zeit etablierten sich mit zuneh-

menden Transaktionsvolumina Börsen (Bizer et al. 2012: 55). Diese bewerkstelligen sowohl den 

Handel als auch den Abschluss und die Abwicklung der getätigten Transaktionen. Auch wenn es 

sich bei den Teilnehmern am Handel mit Flächenausweisungsrechten ausschließlich um öffentli-

che Akteure handelt, kann die Abwicklung der Transaktionen durchaus über private Institutionen 

erfolgen. 
 

Wichtiger ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ein geeignetes Register geschaffen werden 

muss, das den Bestand an Ausweisungsrechten einer Gemeinde dokumentiert und den Abgleich 

zwischen Ausweisungsrechten und erfolgter Flächeninanspruchnahme herstellt. Diese Überle-

gungen sind Gegenstand von Abschnitt 7.2.4.  
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7.2.3.2. Banking und Borrowing von Ausweisungsrechten 

Ein weiteres wichtiges Designelement des Handelssystems stellen die beiden Optionen dar, han-

delbare Ausweisungsrechte anzusparen (sog. Banking) oder vorzeitig in Anspruch zu nehmen 

(sog. Borrowing). Beide Ausgestaltungsvarianten verlängern die Gültigkeit der Ausweisungsrechte 

über die Laufzeit einer einzelnen Verpflichtungsperiode hinaus. Ein Blick auf implementierte 

Handelssysteme zeigt, dass häufig die Übertragbarkeit der Zertifikate auf nachfolgende Verpflich-

tungsperioden zugelassen wird (vgl. Kapitel 6), die vorzeitige Inanspruchnahme erst zukünftig zu 

verteilender Rechte aber untersagt bleibt. 
 

Innerhalb der Flächenregulierung kann eine begrenzte Gültigkeit die Kommunen unter Umstän-

den dazu veranlassen, am Ende einer Handelsperiode Flächenausweisungen vorzunehmen, um 

ihre Kontingente nutzbar zu machen. Insbesondere für ländliche Gemeinden dürfte das Anspa-

ren von Zertifikaten angesichts geringer Finanzierungsoptionen für den Zukauf von Auswei-

sungsrechten und insgesamt längerer Planungshorizonte als vergleichsweise im Emissionshandel 

(oft 10 Jahre und mehr) ein gängiger Weg zur Realisierung ihrer zukünftigen Bauleitplanung sein. 

Daher sollten Zertifikate mindestens auf eine spätere Verpflichtungsperiode übertragbar sein (so 

auch Walz et al. 2005b: 37), allerdings darüber hinaus befristet werden, um der Gefahr spekulati-

ven Hortens von Zertifikaten zu begegnen (Einig 1999b: 51). Dagegen kann aber argumentiert 

werden, dass nach der mit Unsicherheiten behafteten Startphase des Handels Klarheit über den 

‚Wert‘ der Ausweisungsrechte besteht. Ein spekulatives Horten ist daher eher unwahrscheinlich, 

zumindest wenn von mindestens landesweiten Zertifikatmärkten ausgegangen wird. Auf kleine-

ren Märkten, z. B. bei der Etablierung des Systems auf Regionalplanungsebene, können einzelne 

Gemeinden eine dominierende Position im Markt erhalten. Dann steigt auch die Gefahr eines 

spekulativen Hortens von Zertifikaten. 
 

Eine vorzeitige Nutzung von Flächenausweisungsrechten (Borrowing) sollte dagegen nicht ge-

stattet sein. Zwar lassen sich auch auf diesem Wege intertemporale Effizienzgewinne realisieren 

(vgl. Abschnitt 6.2.5), doch aus der vorzeitigen Nutzung von Ausweisungsrechten resultiert ein 

Verschieben der notwenigen Anpassung des Flächenausweisungsverhaltens der Kommunen in 

die Zukunft. Dadurch entstünde erheblicher Druck auf die dann in der Verantwortung stehenden 

Entscheidungsträger in Landes- und Regionalplanung hinsichtlich einer Lockerung der Ober-

grenze des Zertifikatregimes. Damit wäre nicht nur die ökologische Effektivität des Policy Mix 

(Eingangskriterium 1 des Rasters der institutionellen Kosteneffektivität) gefährdet. Darüber hin-

aus sind auch die Effizienzannahmen hinsichtlich der Handelbarkeit der Rechte zu revidieren. 

Der gesamte Allokationsmechanismus des Zertifikatesystems beruht auf den Erwartungen der 

Marktteilnehmer hinsichtlich der zukünftig zur Verfügung stehenden Ausweisungsrechte und den 
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aus der potenziellen Baulandnachfrage resultierenden Opportunitätskosten unterlassener Sied-

lungsentwicklung. Wird nun zukünftig von der zuvor vereinbarten Obergrenze der Ausweisungs-

rechte abgewichen, wird der Markt zusammenbrechen, da die Akteure auf eine weitere Locke-

rung des ‚Cap‘ spekulieren würden. Die Risiken des Borrowing von Ausweisungsrechten dürften 

damit den potenziellen Nutzen aus seiner Einführung übersteigen. 

 

7.2.3.3. Handelsregeln und Marktdifferenzierung nach zentralörtlichem Status 

Handelsregeln bieten neben Marktdifferenzierungen (hierzu siehe Abschnitt 7.2.1.3) eine Mög-

lichkeit, qualitative Steuerungsaspekte hinsichtlich der zukünftigen Siedlungsentwicklung in das 

System handelbarer Flächenausweisungsrechte zu integrieren. Anders als die Differenzierung der 

Zertifikate nach bestimmten Flächennutzungen (z. B. Wohnen, Gewerbe und Verkehr) drängen 

Handelsregeln darauf, die Übertragbarkeit der Ausweisungsrechte so einzuschränken, dass be-

stimmte planerische Zielsetzungen unterstützt, zumindest eher nicht konterkariert werden. Dem 

oben entwickelten pragmatischen Vorschlag für die Einbettung handelbarer Flächenausweisungs-

rechte in die räumliche Planung folgend (vgl. Abschnitt 7.1), sollte lediglich ein zonierter Handel 

erlaubt sein. Diese Zonen entsprechen dem zentralörtlichen Status einer Gemeinde. Ein Handel 

sollte dabei grundsätzlich nur zwischen Gemeinden derselben Zone möglich sein. Um zusätzliche 

Effizienzgewinne durch den Handel der Rechte zu realisieren, könnte erwogen werden, zusätzlich 

Rechte in Richtung der höheren Zentralitätsstufe transferieren zu dürfen. Das bedeutet, dass 

Gemeinden ohne zentralörtlichen Status, die ohnehin regionalplanerisch auf ihre natürliche Ei-

genentwicklung beschränkt sind, untereinander handeln dürften, aber keine zusätzlichen Auswei-

sungsrechte von Gemeinden mit zentralörtlichem Status erwerben dürfen. Grundzentren könn-

ten untereinander handeln und zusätzlich Ausweisungsrechte von Gemeinden ohne zentralörtli-

chen Status ankaufen. Während Oberzentren uneingeschränkt Ausweisungsrechte anderer Ge-

meinden ankaufen könnten, dürften Mittelzentren keine Rechte von Oberzentren erwerben. 

Durch diese Handelsdifferenzierung wäre sichergestellt, dass die planerischen Gunststandorte 

zukünftiger Siedlungsentwicklung nicht durch den Marktmechanismus unterhöhlt werden. Damit 

blieben zwar die Schwierigkeiten des Zonenansatzes hinsichtlich der Realisierung von Effizienz-

vorteilen bestehen, da der Handel nicht uneingeschränkt möglich ist. Andererseits würden so 

wichtige Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der ökologischen Effektivität des Policy Mix 

gewahrt bleiben. 
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7.2.4. Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten 

7.2.4.1. Monitoring, Reporting und Verifizierung von Ausweisung und Rechtebestand 

Mit Einführung handelbarer Flächenausweisungsrechte werden alle Planungen und Satzungen 

einer Kommune einer Genehmigungspflicht unterworfen, die Teile der Gemeindefläche erstmals 

für Siedlungs- und Verkehrszwecke widmen. Diese Genehmigungspflicht hat für die Flächennut-

zungs- und Bebauungsplanung bis 1985 schon bestanden, ihre Abschaffung wurde bereits damals 

kontrovers diskutiert (Bundesministerium für Raumordnung 1984; Stollmann 1997). Für die Im-

plementation eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte müsste die Aufstellung oder 

Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen oder Außen- bzw. Innen-

bereichssatzungen genehmigungspflichtig gestellt werden. Im Zuge der Genehmigungserteilung 

überprüft die Genehmigungsbehörde (z. B. die Regionalplanung) die Konsistenz der jeweiligen 

kommunalen Planung mit regional- und landesplanerischen Zielen und Grundsätzen und gleicht 

zudem ab, ob der Gemeinde ausreichend Flächenausweisungsrechte zur Umsetzung des Plan-

vorhabens vorliegen. Die Wiedereinführung der Genehmigungspflicht für die Bebauungspläne 

stellt unzweifelhaft einen schwierigen und (transaktions-)kostspieligen Reformbedarf dar. Aller-

dings muss darauf hingewiesen werden, dass jede ernsthaft betriebene Flächenschutzpolitik zu-

künftig stärker die kommunale Bauleitplanung als wesentliche Entscheidungsebene für die Flä-

chennutzung überwachen muss. Monitoring- und Kontrollinstrumente bieten die Möglichkeit, 

die Qualität von raumplanerischen Festsetzungen zu erhöhen. So zeigt sich bspw. die Vorreiter-

rolle Hessens auf diesem Gebiet, das eine Evaluierung des Regionalplans vorschreibt und bereits 

bei der Planaufstellung zukünftig Entwicklungstendenzen einbezieht (vgl. Bovet 2009). 
 

Auch ein Blick auf die Erfahrungen mit dem Europäischen Emissionshandel (EU ETS) kann für 

die Gestaltung von Monitoring- und Kontrollinstrumenten sinnvolle Hinweise liefern. Im EU 

ETS müssen alle zertifikatpflichtigen Anlagenbetreiber einen jährlichen Emissionsbericht nach 

vorgegebenen Regeln (Monitoring, Leitlinien, anlagenspezifische genehmigte Konzepte) erstellen, 

von akkreditierten Sachverständigen verifizieren lassen und an die zuständige Behörde übermit-

teln. Die ermittelten Emissionen sind die Basis für die Abgabe der Emissionsberechtigungen für 

das betreffende Jahr. Besonders für kleine Unternehmen wird der Aufwand für Monitoring, Re-

porting und Verifizierung als relativ hoch eingeschätzt (vgl. Heindl 2012; Jaraite et al. 2009). Für 

die kommunale Bauleitplanung dürften in ähnlicher Weise ökonomische Skaleneffekte zu Guns-

ten größerer Gemeinden kennzeichnend sein, die für die Erstellung, Bearbeitung und Umsetzung 

der kommunalen Bauleitplanung eher über entsprechende Ressourcen und Personal verfügen. 

Allerdings gilt auch heute bereits für jede kommunale Planung, dass diese nicht den regional- und 

landesplanerischen Vorgaben widersprechen dürfen. Die kommunalen Planungen müssen zudem 
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einer festgelegten Gestaltung mit zeichnerischen und textlichen Elementen entsprechen und flä-

chendeckend für das überplante Gebiet für die Stellungnahme der Fachplanungsträger und der 

Öffentlichkeit vorgelegt werden. Der reine Vollzugsaufwand für die Zertifikatlösung dürfte damit 

nicht höher als bei einer tatsächlich wirksamen planungsrechtlichen Regulierung sein. 
 

Um kontinuierlich den Bestand an Zertifikaten für jede Kommune überwachen zu können, muss 

zudem ein Register für die Ausweisungsrechte eingerichtet werden. Im Rahmen des Europäi-

schen Emissionshandels wird ebenso in einem Register erfasst, wer welche Zertifikate besitzt. 

Dadurch lassen sich wie in einem Grundbuch Eigentumsverhältnisse an Zertifikaten definieren 

und ein Abgleich von Zertifikatbestand und Emissionen herstellen. Die Deutsche Emissionshan-

delsstelle verwaltet das nationale Register für Deutschland. Anlagenbetreiber erhalten für jede 

emissionshandelspflichtige Anlage ein Anlagenkonto, auf dem die ausgegebenen Zertifikate ver-

bucht werden. Mögliche Transaktionen, die ähnlich dem Online Banking ablaufen, sind z.B. die 

Übertragung von Zertifikaten (nach einem Kauf/Verkauf) oder die Abgabe von Zertifikaten zur 

Deckung von Emissionen. Im Register finden sich letztendlich zwar die Ergebnisse des Handels 

mit Zertifikaten, es stellt aber explizit keine Handelsplattform dar, auf der Käufer und Verkäufer 

Gebote eingeben können. In ähnlicher Weise wäre für ein System handelbarer Flächenauswei-

sungsrechte ein Register einzurichten. Alle Transaktionen bzw. das Ausüben von Ausweisungs-

rechten bei der Plangenehmigung werden dorthin gemeldet, so dass die Konten der Gemeinden 

aktualisiert werden. Träger des Registers sollte eine Institution auf jener föderalen Ebene sein, auf 

der auch der Handel mit Ausweisungsrechten implementiert wird. Bei einer Landeslösung wäre 

der Träger der Landesplanung zu bevorzugen. Bei einer Lösung mit bundesweitem Handel müss-

te eine neue Institution, ähnlich der Deutschen Emissionshandelsstelle, geschaffen werden. 
 

7.2.4.2. Sanktionen bei Verstößen gegen die Zertifikatpflicht 

Sanktionen sollten immer dann gegen Gemeinden verhängt werden, wenn nicht genügend Zerti-

fikate zur Deckung der durch eine Planung in Anspruch genommenen Flächen vorgelegt werden 

können. Als Sanktion kämen grundsätzlich zwei verschiedene Optionen in Betracht. Einerseits 

könnte die unzureichend gedeckte kommunale Planung nicht genehmigt werden bzw. als nicht 

konform mit regional- und landesplanerischen Zielen der Raumordnung klassifiziert werden, da 

der Pflicht zur Vorlage der entsprechenden Zahl an Ausweisungsrechten nicht Folge geleistet 

wurde. Dies würde mindestens einen Aufschub des Inkrafttretens des Plans bewirken, bis eine 

ausreichende Anzahl an Ausweisungsrechten vorgelegt wird. Andererseits könnte ein Verstoß 

gegen die Zertifikatpflicht die Gültigkeit der kommunalen Planung nicht grundsätzlich verweh-

ren, allerdings würde der Verstoß mit einer finanziellen Sanktion geahndet werden. Diese Art der 
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finanziellen Sanktion wird in der Literatur um handelbare Umweltzertifikate auch als ‚safety val-

ve‘ diskutiert (vgl. Jacoby und Ellerman 2004; Roberts und Spence 1976). Demnach würde die 

Strafzahlung vor erdrosselnd hohen Zertifikatpreisen schützen, denn der Preis der Ausweisungs-

rechte wäre nach oben durch die Höhe der Sanktion gedeckelt. Allerdings führt dies zu einem 

Verfehlen des Flächensparziels. Gegen Zahlung der Sanktion könnten Gemeinden beliebig viele 

Planungen erlassen, solange die übrigen planungsrechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten 

werden. 
 

Die vorliegenden Studien zu handelbaren Ausweisungsrechten befassen sich nur am Rande mit 

Fragen einer Sanktion für den Fall, dass sich Ausweisungsrechte und Planung nicht decken. Es 

wird darauf hingewiesen, dass eine finanzielle Sanktion eine abschreckende Wirkung haben müsse 

und als Vielfaches des Marktpreises ausgestaltet sein sollte, um nicht durch vorübergehende 

Preisschwankungen zufällige Verstöße relativ attraktiv zu machen (Bizer et al. 2008a). Ergiebiger 

ist es daher erneut, auf die Erfahrungen und das Design der Emissionshandelssysteme zurückzu-

greifen. Beispielhaft legte das US ‚Acid Rain-Program‘ eine Strafe von US$ 2000 je Tonne unge-

deckt emittierten Schwefeldioxids fest (siehe u. a. Ellerman et al. 2000). Das Europäische Emissi-

onshandelssystem sieht eine Strafe je ungedeckt emittierter Tonne CO2 vor, die dem doppelten 

des durchschnittlichen Marktpreises für ein Zertifikat zur Emission einer Tonne entspricht, min-

destens aber 50 € in der ersten Phase (2005-2007) und 100 € in der darauf folgenden Handels-

phase bis 2012 (vgl. Commission of the European Communities 2001). 
 

Für einen möglichen Handel mit Flächenausweisungsrechten besteht hierzu derzeit nur eine vage 

Vorstellung anhand räumlich begrenzter und unter Laborbedingungen durchgeführter Modell-

versuche (Henger 2011; Ostertag et al. 2010). Folglich sind entweder erst weitere Experimente 

auf größerer regionaler Skala und realitätsnäheren Bedingungen abzuwarten (für Vorschläge zur 

Ausgestaltung eines solchen bundesweiten Feldexperiments siehe Bizer et al. 2012); oder aber – 

ähnlich dem Vorgehen im EU ETS – eine relative Sanktion in Form eines Vielfachen des durch-

schnittlichen Marktpreises der Ausweisungsrechte für ungedeckte Flächenausweisungen zu emp-

fehlen. In jedem Fall sollte neben der finanziellen Sanktion auch die Auflage ausgesprochen wer-

den, fehlende Ausweisungsrechte nachträglich über den Markt zu beschaffen. Nur die Kombina-

tion aus beiden oben beschriebenen Komponenten bietet bei Regelverletzungen durch einzelne 

Kommunen die Sicherheit, dass das Flächensparziel auch tatsächlich erreicht wird. Überdies wird 

die Allokationsleistung des Zertifikatmarktes gestärkt, in dem jede Flächeninanspruchnahme 

durch eine Transaktion über den Markt gedeckt wird und der Zertifikatpreis die tatsächliche 

Knappheit wiederspiegelt.  
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7.3. Institutionelle Kosteneffektivität handelbarer Flächenausweisungsrechte in 
der räumlichen Planung 

 

Der vorangegangene Abschnitt 7.2 hat die theoretischen Überlegungen aus Kapitel 6 sowie Ab-

schnitt 7.1 zur Gestaltung eines Policy Mix von Planung und handelbaren Ausweisungsrechten 

konkretisiert und verschiedene Designoptionen detaillierter diskutiert. Die Vor- und Nachteile 

einzelner Gestaltungsoptionen sollen nun vor dem Kriterienraster der ‚institutionellen Kostenef-

fektivität‘ reflektiert werden. Dabei werden sowohl Politikempfehlungen getroffen als auch offe-

ne Fragestellungen identifiziert. 

7.3.1. Ökologische Effektivität des Policy Mix 
 

Der hier vorgeschlagene Policy Mix zur Steuerung der Siedlungsentwicklung sieht eine Ergän-

zung der überwiegend qualitativen und örtlichen Steuerung durch raumplanerische Instrumente 

durch handelbare Ausweisungsrechte vor. Das Zertifikatsystem begrenzt die insgesamt mögliche 

Flächenausweisung durch eine Deckelung der zur Verfügung stehenden Ausweisungsrechte im 

Umfang des Flächensparziels. Die standörtliche Steuerung der Siedlungsentwicklung bleibt dem 

Planungsrecht vorbehalten: ein Ausweisungsrecht berechtigt zur Widmung von Siedlungsflächen 

nur insofern, als die planungsrechtlichen Anforderungen an den Standort erfüllt werden. Durch 

ein Monitoring und die Genehmigungspflicht der Flächenausweisung für Siedlungszwecke durch 

kommunale Planungen und die Anlage eines Registers zum Verwalten der gemeindlichen Zertifi-

katbestände kann das Flächensparziel treffsicher erreicht werden. Damit stellt der Policy Mix eine 

deutliche Verbesserung der instrumentellen Ausstattung zur Erreichung einer nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung gegenüber der bisherigen Steuerungsleistung der Raumplanung dar. Das zentra-

le Kriterium der ökologischen Effektivität wird erfüllt (siehe Tab. 7-12). 

 

 
Tab. 7-12: Ökologische Effektivität des Policy Mix aus Planung und Ausweisungsrechten. 
 Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

7.3.2. Produktionskostenaspekte des Policy Mix 
 

Die herausragende Eignung der planerischen Instrumente zur standörtlichen Steuerung der Sied-

lungsentwicklung war bereits in Abschnitt 5.6.2 herausgearbeitet worden und muss hier nicht 

nochmals wiederholt werden. Es seien hier lediglich einige Aspekte betont, die durch die Einfüh-

rung handelbarer Flächenausweisungsrechte verändert werden. 
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Die treffsichere Begrenzung der Siedlungsentwicklung auf das Flächensparziels reduziert insge-

samt den Druck auf die zur Verfügung stehenden Flächen und ihre Bodenfunktionen. Insofern 

werden die Kriterien 2 (Schutz von Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit), und 3 

(Schutz von für den Natur- und Ressourcenschutz essentiellen Böden) durch den Policy Mix 

mindestens gleich gut erreicht, wie mit planerischen Instrumenten allein. Dennoch beinhaltet das 

Zertifikatregime keinen speziellen Wirkmechanismus, der sensible Standorte besonders schützt. 

Vielmehr bleibt die standörtliche Steuerung primär Aufgabe des Planungsrechts. Größeren Ein-

fluss dürfte die globale Reduzierung des Siedlungsdrucks, der durch den Policy Mix ermöglicht 

wird, daher auf das Kriterium 6 (Erhaltung größtmöglicher Freiraumstrukturen und Minimierung 

des induzierten Verkehrsaufwandes) nehmen. Indem insbesondere die Flächenausweisung von 

Kommunen ohne zentralörtlichen Status durch die Einführung der Ausweisungsrechte belastet 

wird (geringe Erstzuteilung und begrenzte Handelsoptionen), wird der Zersiedelung und dem 

damit einhergehenden Verkehrsaufwand wirksamer Einhalt geboten, als dies durch Planung allein 

geschieht. 
 

Ebenfalls positive Auswirkung auf den Grad der Kriterienerfüllung hat der Policy Mix bei den 

Kriterien 4 (Lenkung der Siedlungsentwicklung auf Standorte mit höchsten Baulandpreisen), 7 

(Lenkung der Siedlungsentwicklung auf Standorte mit demografischem Wachstum) und 8 (Len-

kung der Siedlungsentwicklung in den ungenutzten Siedlungsbestand). Die Integration des  

Anreizinstruments fordert die kommunalen Planungsträger noch stärker als bislang dazu auf, sich 

über die fiskalischen Wirkungen ihrer geplanten Siedlungsflächen zu informieren. War bislang die 

Ausweisung von neuen Siedlungsflächen eine Wettbewerbskomponente um zusätzliche Einwoh-

ner und gewerbliche Ansiedlungen, gewinnt nun das „Flächensparen“ durch die Möglichkeit zur 

Veräußerung nicht genutzter Ausweisungsrechte an Attraktivität. Nicht nur werden durch Aus-

weisungsverzicht ggf. langfristig anfallende Unterhaltungskosten der siedlungsbezogenen Infra-

struktur eingespart, sondern auch kurzfristig finanzielle Mittel verfügbar, die (auch) für eine Er-

höhung der Qualität der bestehenden Wohn- und Gewerbequartiere eingesetzt werden können. 

Durch diesen Effekt des Policy Mix wirken Schub- und Zugfaktoren auf eine Kontrahierung des 

kommunalen Baulandangebotes. Dies wird insbesondere dort sehr ausgeprägt sein, wo die zu-

künftige demografische Entwicklung voraussichtlich negativ verlaufen wird oder bereits heute 

nur geringe Baulandpreise erzielt werden, die eine relativ geringe Nachfrage nach neuen Sied-

lungsflächen signalisieren. Überdies werden ungenutzte Potenziale im Innenbereich, z. B. auf 

Brachflächen oder gering verdichteten Baugebieten, für eine Nutzbarmachung als zertifikatfreie 

Siedlungsflächen attraktiv. 
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Dies führt zu einem Kritikpunkt in der Betrachtung der Produktionskosten des umweltpoliti-

schen Ziels durch den Policy Mix. Der verstärkte Druck, im Innenbereich ohne Zertifikatpflicht 

Siedlungsflächen zu schaffen, erhöht die Flächennutzungskonkurrenz im Siedlungsbestand. Da-

mit könnten auch großzügig angelegte Grün- und Erholungsflächen in den Fokus der Innenent-

wicklung und Nachverdichtung geraten, mit negativen Folgen für die Lebensqualität der Bewoh-

ner und der städtischen Biodiversität. Wenngleich hier davon ausgegangen werden kann, dass 

solche Innenbereichsplanungen durch die Kommune nur schwer in der lokalen Bevölkerung zu 

vermitteln wären, hat der Policy Mix unabweisbar die Tendenz, auch diese Innenbereiche einer 

verschärften Konkurrenz auszusetzen. 
 

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Policy Mix zahlreiche Kriterien der institutionellen Kos-

teneffektivität gleich gut oder besser zu erfüllen mag, als die rein planerische Steuerung der Sied-

lungsentwicklung (vgl. Tab. 7-13). In der ganz rechten Spalte der Tabelle sind die Änderungen 

gegenüber der in Kapitel 5 getroffenen Analyse der institutionellen Kosteneffektivität des Pla-

nungsrechts dargestellt. Es fällt auf, dass nur ein Pfeil – Schutz innerstädtischer Grünanlagen und 

siedlungsnaher Erholungsräume – nach unten zeigt. In allen anderen Kriterien zeigt der Policy 

Mix eine mindestens gleich gute, oft bessere Zielerfüllung. 

 

 
Tab. 7-13: Erfüllung der Produktionskosten-Kriterien durch den Policy Mix aus Planung und Ausweisungsrechten. 
 Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
 

7.3.3. Transaktionskosten des Policy Mix 
 

Bei den Transaktionskosten des Policy Mix handelt es sich um alle im laufenden Vollzug anfal-

lenden Kosten für die Umsetzung des Regelungseingriffs (vgl. Kapitel 5). Die planerische Flä-

chennutzungssteuerung war dabei von hohen Vollzugskosten für die staatliche Administrative 

(Kriterium 9) und für die Regelungsadressaten (Kriterium 10) gekennzeichnet, bedingt durch die 
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zahlreichen Verhandlungs- und Abwägungsprozesse bei Planaufstellung und -umsetzung. Da die 

räumliche Steuerung der Flächeninanspruchnahme nach wie vor durch Planung gewährleistet 

wird, bleiben diese Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe bestehen. Die Aufwendungen 

für Monitoring und Kontrolle (Kriterium 11) wurden als moderat eingeschätzt, da die Flächenin-

anspruchnahme über kommunale Bauleitpläne und Satzungen gut zu beobachten ist. Hinzu tre-

ten die Transaktionskosten aus der Integration der handelbaren Ausweisungsrechte. 
 

Die administrativen Vollzugskosten (Kriterium 9) verändern sich durch das System handelbarer 

Flächenausweisungsrechte insofern, als dass die Landes- und Regionalplanung anhand des ge-

wählten Verteilungsschlüssels periodisch Ausweisungsrechte an die Gemeinden verteilen muss. 

Zusätzlich muss für jede Bauleitplanung ein Abgleich zwischen Bestand und Bedarf an Auswei-

sungsrechten einer Gemeinde herbeigeführt werden. Wird zudem der Handel der Ausweisungs-

rechte, wie oben vorgeschlagen, auf den Handel von Rechten innerhalb bzw. in Richtung des 

höheren zentralörtlichen Status begrenzt, fallen auch Kosten für die Dokumentation und ggf. 

Genehmigung der getätigten Übertragungen an. Weitere Transaktionskosten ergeben sich aus der 

Verwaltung des Registers für die Ausweisungsrechte und der (stärkeren) Kontrolle der kommu-

nalen Bauleitpläne und Satzungen zur Feststellung der tatsächlich in Anspruch genommenen 

Flächen (Kriterium 11 Minimierung der Informationskosten für Monitoring und Kontrolle). 

Oftmals werden hierzu die bereits existierenden Monitoring- und Kontrollinstrumente noch un-

zureichend sein. Allerdings ergäbe sich ein höherer Kontrollbedarf auch für eine planerische 

Steuerung allein, wenn das Flächensparziel tatsächlich erreicht werden soll.  
 

Die zusätzlichen Transaktionskosten für die Regelungsadressaten (Kriterium 10) hängen einer-

seits wesentlich von der Ausgestaltung des Handelssystems sowie von den organisatorisch-

institutionellen Charakteristika der Teilnehmer ab. Dazu gehört z. B. die Frage, wie weit bereits 

Verfahren und Datenbasen für einen sparsamen Umgang mit Flächen geschaffen wurden (z.B. 

Baulandkataster, Folgekostenberechnungen) (siehe zu den Set Up-Kosten auch Abschnitt 7.3.4). 

Diese können die Transaktionskosten des Handelssystems, aber auch einer planerisch herbeige-

führten Reduktion des Flächenverbrauchs, verringern. Kleinere Kommunen dürften von Trans-

aktionskosten des Handels tendenziell stärker betroffen sein als größere Kommunen, weil ein 

Großteil der Transaktionskosten unabhängig von der Menge neu ausgewiesener Flächen ist. Je 

nach Gestaltung der Handelsregeln müssen die Kommunen Kosten aufbringen, um geeignete 

Handelspartner zu identifizieren und den Austausch der Rechte durchzuführen. Hierbei ist auch 

ausschlaggebend, welche Institution für die Abwicklung der Rechtetransfers eingerichtet wird 

(Börse, Market Maker etc.). Allerdings ist davon auszugehen, dass sich von selbst effiziente Han-

delsstrukturen entwickeln werden, so dass eine Reduzierung der Transaktionskosten des Han-
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delsvorgangs eintritt. Zugleich wird durch die Einführung des Systems handelbarer Ausweisungs-

rechte ein permanenter Anreiz zur Überprüfung der tatsächlichen Auswirkungen und fiskalischen 

Folgen von Planungsentscheidungen auf die Gemeinden ausgeübt. Somit ist anzunehmen, dass 

nun neben die planerische Abwägung im Rahmen der Aufstellung der kommunalen Bauleitpläne 

auch eine intensivere Beschäftigung mit diesen Aspekten erfolgt. Zwar wird dies erhöhte Trans-

aktionskosten nach sich ziehen; dies ist aber Bedingung für die Minimierung der Produktionskos-

ten der umweltpolitischen Zielerreichung durch den Policy Mix. 
 

Schließlich bleibt festzuhalten, dass die Folgekosten mangelhafter Regeleinhaltung (Kriterium 12) 

durch die Integration des Handelssystems erhöht werden. In jedem Fall führt ein Regelverstoß 

zum Verfehlen des Eingangskriteriums der ökologischen Effektivität (Kriterium 1), da das Flä-

chensparziel nicht mehr erreicht wird. Darüber hinaus hat ein Regelverstoß einer Gemeinde in 

der planerischen Steuerung keine Auswirkungen auf die Anpassungskosten anderer Gemeinden. 

Gelingt es hingegen einer Kommune, im System handelbarer Ausweisungsrechte Flächen ohne 

Zertifikat auszuweisen, wird über den Markt durch den geringeren Zertifikatpreis ein falsches 

Knappheitssignal an die anderen Gemeinden gesendet. 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Policy Mix durch die steigende Komplexität der In-

strumente durch höhere Transaktionskosten gekennzeichnet ist, als die planerische Steuerung an 

sich. Denn zusätzlich zu den Transaktionskosten der Planung treten nun die Kosten des Han-

delssystems. Allerdings ist anzunehmen, dass viele dieser zusätzlichen Transaktionskosten vor 

allem zu Beginn in Form von Set Up-Kosten auftreten werden und sich ihre Höhe im Zeitablauf 

durch Routinen und sich entwickelnde Institutionen verringert. Tabelle 7-14 stellt diese Ergebnis-

se überblicksartig zusammen. Der Policy Mix verursacht – ähnlich wie die planungsrechtliche 

Steuerung der Flächeninanspruchnahme – hohe Vollzugskosten für die staatliche Administrative. 

Insofern ist die Zielerfüllung in diesem Kriterium als gering einzuschätzen. In der Tendenz er-

höht der Policy Mix diese Kosten aber nur geringfügig, daher ein waagerechter Pfeil in der rech-

ten Spalte der Tabelle. 
 

 
Tab. 7-14: Erfüllung der Transaktionskosten-Kriterien durch den Policy Mix aus Planung und Ausweisungsrechten. 
 Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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7.3.4. Set Up-Kosten des Policy Mix 
 

Die Einführung eines anreizorientierten Instrumentes, dass die notwendigen Anpassungen an das 

Flächensparziel über einen Marktmechanismus alloziiert, ist eine Zäsur für die planungsrechtliche 

Flächennutzungssteuerung. Zwar beeinflussen die Gemeinden bereits jetzt im Verhältnis zu Flä-

chennachfragern über die Gestaltung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern sowie die 

Beteiligung an den Erschließungskosten über finanzielle Wirkmechanismen die Flächennutzung 

auf ihrem Gemeindegebiet. Dass nun aber die Flächenausweisung für Siedlungszwecke im Rah-

men der Bauleitplanung zu einem fungiblen Recht wird, das zwischen Gemeinden handelbar ist, 

stellt eine grundlegende Innovation dar. Folgerichtig sind die Set Up-Kosten des Policy Mix zur 

Erreichung des Flächensparziels als erheblich einzuschätzen.  
 

Der Anreiz für die Regelungsadressaten, durch Einflussnahme die Steuerung der Flächeninan-

spruchnahme zu ihren Gunsten zu beeinflussen, bleibt bestehen (Kriterium 13 Minimierung der 

(Opportunitäts-)Kosten des Rent Seeking der Regelungsadressaten). Neben den Rent Seeking-

Aktivitäten durch die Kommunen im Rahmen der Aufstellung der Regionalpläne werden auch 

die privaten Grundstückseigentümer weiterhin bestrebt sein, die kommunale Bauleitplanung zu 

ihrem Vorteil mitzugestalten. Hinzu tritt nun für die kommunalen Vertreter die Option, die Aus-

wahl des Verteilungsschlüssels so zu beeinflussen, dass der jeweiligen Gemeinde eine besonders 

hohe Anzahl an Ausweisungsrechten zugeteilt wird. 
 

Durch die Beibehaltung der räumlichen Steuerungsansätze des Planungsrechts, die lediglich um 

die Notwendigkeit zur Vorlage eines Flächenausweisungsrechtes ergänzt werden, bleiben die 

durch die Regelungsgeber und -empfänger getätigten Human- und Sachkapitalinvestitionen wert-

voll (Kriterium 14). Allerdings werden sowohl die Set Up-Kosten der administrativen Struktur 

(Kriterium 15) als auch die einmaligen Anpassungskosten der Regelungsadressaten an den neuen 

Instrumenteneinsatz erheblich sein (Kriterium 16). Die administrativen Set Up-Kosten umfassen 

dabei die Festlegung des Gültigkeitsbereichs der Zertifikate, der zum Handel zugelassenen Ak-

teure, die Festlegung der Erstzuteilungsmechanismen, die Festsetzung möglicher Handelsregeln 

und schließlich Maßnahmen zum Abgleich der planerisch ausgewiesenen Siedlungsflächen und 

dem Bestand an Ausweisungsrechten je Gemeinde (Prozeduren zur Plankontrolle und Einrich-

tung eines Registers). Die Regelungsadressaten sehen sich der Notwendigkeit gegenüber, Perso-

nal und Sachressourcen sowohl für eine stärkere Berücksichtigung der fiskalischen Folgen ihrer 

bauleitplanerischen Entscheidungen als auch für die Abwicklung des Handels aufzubauen.  
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Ähnlich wie bei den laufenden Transaktionskosten ist die genaue Ausgestaltung des Policy Mix 

maßgebend für den Umfang der Set Up-Kosten des Regelungseingriffs. Einige Ausgestaltungs-

fragen sind oben dazu angesprochen worden. Tabelle 7-15 fasst die tendenziellen Auswirkungen 

des Policy Mix auf die Erfüllung der Kriterien zu den Set Up-Kosten zusammen. 
 

 
Tab. 7-15: Erfüllung der Set Up-Kosten-Kriterien durch den Policy Mix aus Planung und Ausweisungsrechten. 
 Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
 

7.4. Thesenartige Zusammenfassung 
 

Dieses Kapitel hat die zuvor entwickelten Ausgestaltungsoptionen für handelbare Umweltnut-

zungsrechte auf die Steuerung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

angewendet und Empfehlungen Integration des Zertifikatregimes in die bestehende planungs-

rechtliche Steuerung in Deutschland unterbreitet. Folgende zentrale Ergebnisse des Kapitels las-

sen sich zusammenfassen: 

• Für die Einbindung des Zertifikateregimes wurden zwei verschiedene Optionen dis-

kutiert: ein Zonenansatz, bei dem die Ausweisungsrechte nur innerhalb eines be-

stimmten regionalen oder funktionalen Akteurskreises gehandelt werden dürfen, und 

ein Ansatz mit Austauschregeln, bei den grundsätzlich jede Transaktionen von Aus-

weisungsrechten möglich ist, solange ein von einer Genehmigungsbehörde festge-

setztes Austauschverhältnis eingehalten wird. Neben einem Elementarvergleich bei-

der Alternativen wurde in drei Schritten eine stärkere Annäherung an die Gegeben-

heiten bei der Steuerung der Flächeninanspruchnahme vorgenommen. 

• Auf Grund der Nähe zum etablierten Planungsrecht wird der Zonenansatz für die 

Integration handelbarer Flächenausweisungsrechte empfohlen. Die Gemeinden soll-

ten nach ihrem zentralörtlichen Status in Zonen eingeteilt werden. Die verschiedenen 

Zentralitätsstufen stellen eine planerische Abwägung der verschiedenen potenziellen 

Standorte innerhalb des Planungsgebietes dar. Sie sind daher am besten geeignet, die 

komplexen Anforderungen an die räumliche Entwicklung, dem Natur- und Boden-

schutz sowie der menschlichen Lebensqualität abzubilden. Gemeinden mit zentral-
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örtlichen Funktionen sollen den Schwerpunkt zukünftiger Siedlungstätigkeit bilden, 

während Kommunen ohne Zentralitätsstatus auf ihre Eigenentwicklung beschränkt 

bleiben sollten. Der Handel ist innerhalb der Zonen unbegrenzt möglich. Ein Handel 

über Zonengrenzen hinweg ist nur in Richtung der höheren Zentralitätsstufe erlaubt. 

• Obwohl ein bundesweites Handelssystem die größten Effizienzvorteile bringen wür-

de, stehen einer solchen Lösung erhebliche verfassungsrechtliche und politökonomi-

sche Hürden entgegen. Wahrscheinlicher ist daher eine Lösung auf Bundeslän-

derebene, ggf. können sich im Anschluss mehrere Länder zu einem gemeinsamen 

Markt zusammenschließen. 

• Des Weiteren wurden verschiedenen Designkriterien für die Ausgestaltung des Sys-

tems handelbarer Ausweisungsrechte diskutiert. Ausführlich wurden verschiedene 

Formen der Erstzuteilung untersucht, die für eine Verteilung der Rechte sowohl vom 

Bund auf die Länder als auch innerhalb der Länder auf Regionen und Gemeinden 

Anwendung finden könnten. Verfassungsrechtlich sind nur weitgehend kostenlose 

Erstverteilungsmethoden zulässig. Von den untersuchten Zuteilungsschlüsseln Be-

völkerung, Bevölkerungsentwicklung, Katasterfläche, Siedlungs- und Verkehrsfläche, 

Wirtschaftskraft und Beschäftigenzahlen erfüllen insb. Bevölkerungszahl und Katas-

terfläche die Anforderungen nach einer weitgehenden Minimierung der Produktions-

kosten des Flächensparziels als auch der Governance-Kosten. Empfohlen wird daher 

die Anwendung eines Mischindikators als Verteilungsschlüssel, der gleichgewichtig 

die relative Position des Landes / Gemeinde bei Bevölkerungszahl und Katasterflä-

che an der Gesamtbevölkerung des Bundes / Landes vereint.  

• Für die institutionelle Ausgestaltung des Handels wurde eine Orientierung an organi-

satorischem Aufbau und Abwicklung des europäischen CO2-Zertifikatehandels in 

Deutschland empfohlen. Der Bestand an Ausweisungsrechten sowie die Dokumenta-

tion einzelner Transaktionen sollte über ein öffentliches Register gewährleistet wer-

den, während die Abwicklung der Transaktion selbst privaten Finanzintermediären 

überlassen bleiben könnte. 

• Schließlich wurden Empfehlungen für Monitoring und Kontrolle ausgesprochen. Die 

Ausweisungsrechte sollten im Zuge der Anzeigepflicht für Bebauungspläne vorgelegt 

werden. Kann eine Gemeinde nicht die nötige Anzahl an Ausweisungsrechten vor-

weisen, hat dies eine gültigkeitsaufschiebende Wirkung für den Bebauungsplan und 

könnte mit einer finanziellen Sanktion geahndet werden. Die Kommune wäre zudem 

aufgefordert, die noch benötigte Anzahl an Ausweisungsrechten über den Markt zu 

beschaffen. 
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• Zum Abschluss des Kapitels wurde der entwickelte Policy Mix aus Planung und han-

delbaren Ausweisungsrechten vor dem Kriterienraster der institutionellen Kostenef-

fektivität geprüft. Dabei ist herauszustellen, dass die Integration des Anreizinstru-

ments zu einer Erhöhung der Governance-Kosten der Regulierung führen wird. 

Dem stehen allerdings eine treffsichere Erreichung des Flächensparziels und eine 

weitgehende Minimierung der Produktionskosten der Zielerreichung gegenüber. 
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8. Zusammenfassung der Ergebnisse und weiterer Forschungsbedarf 
 

Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Erreichung einer nachhaltigen Flächeninanspruchnahme 

für Siedlungszwecke durch einen gemeinsamen Einsatz von planerischen Instrumenten und han-

delbaren Umweltnutzungsrechten befasst. Dieses abschließende Kapitel stellt die wesentlichen 

Beiträge der Untersuchung zusammenfassend dar und leitet weiteren Forschungsbedarf ab. 

 

8.1. Zusammenfassung der Hauptergebnisse 
 

Ausgangspunkt war und ist die fortlaufende gesellschaftspolitische Debatte um die hohe Flächen-

inanspruchnahme für Siedlungszwecke, die sich in den letzten Jahren konjunkturbedingt abge-

schwächt hat, derzeit aber immer noch knapp 100 Hektar je Tag beträgt (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2010). Mit dieser Flächeninanspruchnahme sind zahlreiche negative ökologische, 

ökonomische und soziale Folgewirkungen verbunden (vgl. Kapitel 2). Vielfach wird die Forde-

rung nach einer Ergänzung des planerischen Instrumentariums um anreizorientierte Steuerungs-

ansätze, z. B. handelbare Flächenausweisungsrechte, geäußert, die eine effektivere und effiziente-

re Regulierung der Siedlungsentwicklung hin zu einer nachhaltigeren Flächeninanspruchnahme 

ermöglichen würden.  
 

Vor diesem Hintergrund ergaben sich für die vorliegende Untersuchung drei zentrale Fragen-

komplexe: 

1. Was ist unter einer nachhaltigen Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke zu ver-

stehen, welche Aspekte sind für eine Beurteilung alternativer Regelungseingriffe zu be-

rücksichtigen und welche Defizite weist die etablierte planerische Flächennutzungssteue-

rung auf? 

2. Wie müssen handelbare Umweltnutzungsrechte ausgestaltet werden, um einerseits den 

heterogenen Eigenschaften des Gutes Bodens gerecht zu werden und andererseits den 

Anforderungskriterien für eine Weiterentwicklung des Instrumentariums zur Steuerung 

der Siedlungsentwicklung gerecht zu werden?  

3. Welche konkreten Ausgestaltungsvorschläge lassen sich aus den vorgenannten Überle-

gungen für die Integration handelbarer Flächenausweisungsrechte in die planerische Steu-

erung der Flächeninanspruchnahme in Deutschland ableiten?  
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Flächennutzungsentscheidungen als Allokationsproblem (Kapitel 2) 

In der vorliegenden Arbeit wurde herausgearbeitet, dass Boden eine multifunktionale Ressource 

ist, die zahlreiche für den Menschen bedeutsame Ökosystemdienstleistungen direkt bereitstellt 

oder an deren Bereitstellung beteiligt ist. Das Funktionspotenzial eines Bodens ist von der natür-

lichen Bodenstruktur einerseits und anthropogenen Inputs andererseits abhängig. Neben Rege-

lungs- und Lebensraumfunktionen, die überwiegend von der natürlichen Bodenstruktur bestimmt 

werden, lassen sich auch Produktions- und Trägerfunktionen unterscheiden, die wesentlich von 

anthropogenen Investitionen (z. B. Anbau und Ernte in der Landwirtschaft oder Erschließungs-

leistungen für Baugrundstücke) abhängen. Es wurde ferner gezeigt, dass die Bodenfunktionspo-

tenziale eng miteinander verknüpft sind, so dass Flächennutzungsentscheidungen nicht ohne 

Auswirkung auf die übrigen Bodenfunktionspotenziale bleiben. So ist zum Beispiel die Produkti-

onsleistung eines Bodens vom Vorhandensein von Regelungs- und Lebensraumfunktionen ab-

hängig, eine intensive landwirtschaftliche Nutzung kann allerdings auch bestimmte Regulierungs-

leistungen des Bodens vermindern. Andererseits (zer-)stört eine Nutzung der Trägerfunktion des 

Bodens für Siedlungszwecke durch Verdichtung und Versiegelung erheblich die Bereitstellung 

der übrigen Bodenfunktionen. 
 

Die Nutzung der Produktions- und Trägerfunktion des Bodens stellen private Güter bereit (z. B. 

Anbauprodukte oder Baugrundstücke), der Trade off zwischen diesen beiden Funktionspotenzia-

len ließe sich daher effizient über den Boden- und Grundstücksmarkt lösen. Demgegenüber stel-

len die natürlichen Bodenfunktionspotenziale überwiegend öffentliche Güter bereit, die gar nicht 

oder nur unzureichend in Allokationsentscheidungen am Bodenmarkt berücksichtigt werden. 

Zudem gehen von Flächennutzungsentscheidungen zahlreiche Externalitäten auf zukünftige 

Nutzungsoptionen einer Fläche sowie im Landschaftskontext auch auf benachbarte Böden und 

den regionalen Landschaftshaushalt aus. Die Allokation der Flächennutzung über den Boden- 

und Grundstücksmarkt bleibt daher unvollkommen, und ein staatlicher Eingriff insbesondere 

zum Schutz der Regelungs- und Lebensraumfunktion von Böden ist angezeigt. 

 

Ein Safe Minimum Standard für die Flächeninanspruchnahme (Kapitel 3) 

Welches Ziel soll für eine ‚nachhaltige Flächeninanspruchnahme’ gelten? Eine ökonomische Kos-

ten-Nutzen-Abwägung, die die Kosten des Verzichts auf die Nutzung der Trägerfunktion (und 

damit entgangener Siedlungsentwicklung) auf der einen Seite mit den Nutzen des Erhalts von 

Regelungs- und Lebensraumfunktionen auf der anderen Seite ins Verhältnis setzt, greift aufgrund 

von Bewertungsproblemen zu kurz. Zwar könnten die Kosten des Bodenschutzes über die Bau-

landpreise oder die entgangenen Gewinne aus land- oder forstwirtschaftlicher Produktion relativ 

gut erfasst werden. Allerdings stellen die Irreversibilität der Zerstörung der Regulierungs- und 
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Lebensraumfunktionen durch sich ausdehnende Siedlungsentwicklung, die eingeschränkte Substi-

tuierbarkeit dieser Bodenfunktionen durch technisch produzierbare Güter und die Unsicherheit 

über die Wertschätzung zukünftiger Generationen für naturnahe Flächennutzungen unüberwind-

bare Hindernisse für eine sinnvolle Bewertung der Nutzenseite dar. 
 

Folglich wurde in dieser Arbeit ein Safe Minimum Standard für die Flächeninanspruchnahme 

entwickelt und empfohlen, der darauf abzielt, die aus dem Verlust ökologischer Bodenfunktions-

potenziale resultierenden Schäden zu minimieren oder zumindest auf eine gesellschaftlich ‚akzep-

table’ Höhe zu begrenzen. Solch ein Safe Minimum Standard kann in der Praxis nicht ausschließ-

lich einem ökonomisch-rationalen Kosten-Nutzen-Kalkül entspringen, sondern muss über einen 

politischen Aushandlungs- und Abstimmungsprozess bestimmt werden. In der gesellschaftspoli-

tischen Diskussion um die Flächeninanspruchnahme in Deutschland wird dieser Diskurs unter 

dem Leitthema ‚Flächenhaushaltspolitik’ widergespiegelt. Ein Hauptergebnis dieser Auseinander-

setzung ist die Aufnahme des 30-Hektar-Ziels in die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Dem-

nach sollen die Flächeninanspruchnahme bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar je Tag begrenzt, eine 

Minimierung der Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft und des Verlustes von Le-

bensräumen erreicht und eine weitere Reduktion der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen 

vermieden werden. 

 

Institutionelle Kosteneffektivität in der Instrumentenwahl (Kapitel 4) 

Jede umweltpolitische Regulierung zur Korrektur einer Fehlallokation des Marktes verursacht 

Kosten. Diese Kosten fallen einerseits in Form von Opportunitätskosten, die entweder durch 

entgangene Erträge nicht mehr möglicher Ressourcennutzung oder durch Investitionen in An-

passungsmaßnahmen entstehen, und andererseits in Form von Transaktionskosten eines staatli-

chen Eingriffs an. Während die Opportunitätskosten regelmäßig das wichtigste Argumentations-

kriterium in der umweltökonomischen Literatur zur Instrumentenwahl darstellen, werden Trans-

aktionskosten staatlicher Regulierung eher unsystematisch in den Blick genommen.  
 

Die vorliegende Arbeit hat sich daher der Entwicklung eines Kriterienrasters für die Erfassung 

aller mit einer staatlichen Regulierung verbundenen Kosten gewidmet und dabei erstmalig eine 

umfassende Systematik zur Erfassung dieser Governance-Kosten eines umweltpolitischen In-

strumentenarrangements entwickelt. In diesem Kriterienraster ist die ökologische Effektivität 

eines Regelungseingriffs die grundlegende Eingangsbedingung. Neben Kriterien für die Beschrei-

bung der Produktionskosten werden Kriterien für die Charakterisierung der Governance-Kosten 

einer Regelungsstruktur gestellt. Dabei werden einmalige anfallende Set Up-Kosten bei der Im-

plementation einer umweltpolitischen Maßnahme von laufenden anfallenden Transaktionskosten 
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einer Regelungsstruktur abgegrenzt. Ziel eines staatlichen Eingriffs sollte es sein, die Gesamtkos-

ten der umweltpolitischen Zielerreichung, also die Summe der Produktions- und Governance-

Kosten des staatlichen Eingriffs, zu minimieren. Gleichzeitig muss sich jede Weiterentwicklung 

staatlicher Regulierung daran messen lassen, ob unter Beachtung der Governance-Kosten tat-

sächlich die Gesamtkosten der Zielerreichung verringert werden, oder ob die Governance-

Kosten des neuen instrumentellen Arrangements die gegebenenfalls verringerten Produktions-

kosten der Zielerreichung übersteigen.  
 

Das entwickelte Kriterienraster wurde im Verlauf der Arbeit sowohl zur Charakterisierung der 

planerischen Steuerung der Flächennutzung als auch zur Ableitung von Designkriterien handel-

barer Flächenausweisungsrechte herangezogen. Das Raster eröffnet die Möglichkeit zur systema-

tischen Erfassung der einzelnen Kostenkategorien und damit zu einer umfassenderen Berück-

sichtigung aller mit einer umweltpolitischen Maßnahme verbundenen Kosten in der umweltöko-

nomischen Instrumentenwahl. Zudem konnten in der Arbeit wichtige Anhaltspunkte und Rich-

tungsaussagen für die Auswahl und Gestaltung der betrachteten Instrumente zur Flächennut-

zungssteuerung gewonnen werden. 

 

Ökonomische Analyse von Flächennutzungsentscheidungen im Rahmen der kommuna-

len Bauleitplanung (Kapitel 5) 

Die Flächennutzung in Deutschland wird mittels eines umfangreichen Planungsrechts gesteuert. 

Eine herausgehobene Stellung nimmt dabei die kommunale Bauleitplanung ein, in deren Rahmen 

die Grundstückseigentümer Verfügungsrechte zur Nutzung verschiedener Bodenfunktionspoten-

ziale, insbesondere der Erschließung und Nutzung von Grund und Boden für Siedlungszwecke 

zugeteilt bekommen. Um die Diskrepanz zwischen angestrebten Flächensparziel und der mittels 

Planung tatsächlich erreichten Siedlungsentwicklung zu erklären, wurde eine ökonomische Analy-

se des Planungsrechts und der institutionellen Rahmenbedingungen unter Zugrundelegung des 

zuvor entwickelten Kriterienrasters für die kommunalen Entscheidungsträger unternommen. 
 

Im Ergebnis wurde deutlich gezeigt, dass die lokalen Entscheidungsträger regionale Effekte ihrer 

Flächennutzungsentscheidungen nur unzureichend berücksichtigen. Zahlreiche Nutzen des Er-

halts der Regulierungs- und Lebensraumfunktion fallen allenfalls teilweise auf lokaler Ebene an. 

Demgegenüber sind die Kosten des Flächenschutzes in Form entgangener fiskalischer Erträge 

einer Siedlungsentwicklung besonders drastisch für die Kommunen spürbar. Das kommunale 

Einnahmeaufkommen ist eng mit der Anzahl und dem Wert der für Siedlungszwecke genutzten 

Grundstücke, von der Entwicklung der Gewerbebetriebe und der Wohnbevölkerung einer Ge-

meinde verknüpft. Folglich konnte nachgewiesen werden, dass die Anreize, dem die kommunalen 
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Entscheidungsträger bei der Aufstellung der Bauleitplanung unterliegen, für eine verstärkte Flä-

cheninanspruchnahme für Siedlungszwecke sprechen. Demgegenüber ist die überörtliche Pla-

nung nicht in der Lage, diesen starken Anreize entsprechende Korrektive entgegenzusetzen. 

Zwar verfügen Regional- und Fachplanungen über Ansätze zur qualitativen standörtlichen Steue-

rung der Flächennutzung, ein Instrument zur quantitativen Begrenzung der Siedlungsentwicklung 

fehlt hingegen. Zudem schränkt das verfassungsrechtliche Gebot der kommunalen Selbstverwal-

tung die Verfügungsgewalt der überörtlichen Planungsträger ein. Unter diesen Voraussetzungen 

konnte gezeigt werden, dass die Erreichung des Flächensparziels nur sehr unwahrscheinlich ist, 

und es wird die Fortentwicklung des Planungsrechts um quantitative Steuerungsmechanismen 

empfohlen. 

 

Handelbare Umweltnutzungsrechte zur Steuerung heterogener Ressourcen (Kapitel 6) 

Ein in der wissenschaftlichen Debatte um die Fortentwicklung des Planungsrechts häufig vorge-

schlagenes Instrument sind handelbare Umweltnutzungsrechte. Diese würden durch die Vorgabe 

einer Obergrenze der Siedlungsentwicklung ein Flächensparziel treffsicher erreichen lassen. 

Gleichzeitig werden die kommunalen Anpassungslasten durch die Handelbarkeit der Auswei-

sungsrechten minimiert. Aus einer Analyse der Erfolgsbedingungen handelbarer Umweltnut-

zungsrechte wurde allerdings deutlich, dass dieses Instrument insbesondere dann besonders effi-

zient wirkt, wenn die zu regulierende Ressource möglichst homogene Eigenschaften besitzt und 

die Teilnehmer am Zertifikatmarkt weitgehende Entscheidungsfreiheit über Umfang und Art 

ihrer Anpassungsmaßnahmen verfügen. 
 

Genau dies ist bei der Flächeninanspruchnahme in der kommunalen Bauleitplanung – wie aus-

führlich dargelegt wurde – aber nicht der Fall. Einerseits ist der Boden eine heterogene Res-

source, so dass die Flächeninanspruchnahme nach Art, Umfang und geografische Lage der be-

treffenden Fläche höchst unterschiedliche Folgewirkungen nach sich ziehen. Andererseits ist die 

kommunale Bauleitplanung bereits jetzt in ein dichtes Geflecht aus regionalen und überregiona-

len Planungsvorgaben eingebettet, so dass die kommunalen Entscheidungsträger eben nicht frei 

über Flächennutzungsbestimmungen entscheiden können. 
 

Aufbauend auf der existierenden theoretischen Literatur und den praktischen Erfahrungen mit 

Zertifikatsystemen wurden daher mischinstrumentelle Strategien vorgeschlagen, um handelbare 

Umweltnutzungsrechte für die Steuerung von Ressource mit heterogenen Eigenschaften frucht-

bar zu machen (vgl. Kapitel 6). Auf Grundlage einer Auswertung der vorhandenen Erfahrungen 

mit solchen Policy Mix-Ansätzen wurden zwei wesentliche Gestaltungsvorschläge identifiziert: 

Einerseits wird ein Zonenmodell vorgeschlagen, bei dem der Handel der Umweltnutzungsrechte 
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auf Zonen mit weitgehend heterogenen Ressourceneigenschaften begrenzt bleibt. Zum anderen 

könnte der Zertifikatehandel mit individuellen Austauschverhältnissen durchgeführt werden. In 

solch einem System wird jede einzelne Transaktion durch eine Regelungsbehörde genehmigt und 

ein spezielles Austauschverhältnis für die Übertragung der Umweltnutzungsrechte festgelegt, das 

den unterschiedlichen Folgewirkungen der Flächeninanspruchnahme entspricht. 
 

Beide Alternativen wurden einer Prüfung anhand des zuvor entwickelten Kriterienrasters der 

institutionellen Kosteneffektivität unterzogen. Dabei wurde deutlich, dass ein Handel mit indivi-

duellen Austauschverhältnissen geringere Produktionskosten als ein zonenbasiertes Modell auf-

weisen dürfte. Demgegenüber werden die Governance-Kosten des Zonenhandels deutlich gerin-

ger sein, da die Set Up-Kosten dieses Modells bereits weitgehend während der Implementation 

der raumplanerischen Steuerung ‚versunken’ sind und die laufenden Transaktionskosten durch 

den Verzicht auf Einzelfallentscheide weitgehend vernachlässigbar sein werden. 

 

Designempfehlungen für handelbare Flächenausweisungsrechte zur Steuerung der Sied-

lungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland (Kapitel 7) 

Ein weiterer Zielbereich der Arbeit lag in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Einbindung 

handelbarer Flächenausweisungsrechte in die etablierte planungsrechtliche Steuerung der Sied-

lungsentwicklung in Deutschland. Für die Einbindung eines zonierten Handelssystems in die 

planungsrechtliche Steuerung sind eine Reihe von Ausgestaltungsfragen zu beantworten. Die 

Arbeit hat zu drei dieser Designoptionen konkrete Ausgestaltungsvorschläge entwickelt. 
 

Dies betrifft erstens die Methode der Erstverteilung der Ausweisungsrechte. Verfassungsrechtli-

che Anforderungen machen eine überwiegende kostenlose Vergabe der Zertifikate an die Ge-

meinden nötig. Hierfür wurden verschiedene Verteilungsschlüssel entwickelt und hinsichtlich 

ihrer Transparenz, Zuverlässigkeit und Funktionalität geprüft. Im Ergebnis wird ein Verteilungs-

schlüssel empfohlen, der die Teilindikatoren Bevölkerung einer Gemeinde und Katasterfläche 

vereinigt. Die Bevölkerungszahl ist eine gute Näherung den Flächenbedarf für Wohnen und Ge-

werbe sowie der siedlungsbezogenen Infrastrukturen. Die Katasterfläche spiegelt den erhöhten 

Infrastrukturbedarf je Kopf in dünn besiedelten Gemeinden wider und balanciert damit die Ef-

fekte einer Vergabe nach Bevölkerungszahl allein aus. Für beide Indikatoren existieren überdies 

gute Datengrundlagen. 
 

Zweitens wurde ein Vorschlag zur Abgrenzung der Handelszonen unterbreitet. Vor dem Hinter-

grund der Stadt-Umland-Problematik wird eine Zonenaufteilung nach zentralörtlichem Status 

vorgeschlagen. Das Zentrale Orte-Prinzip spiegelt die planerische Gunst eines bestimmten 

Standorts wider, da durch die betreffende Gemeinde mit steigender Hierarchiestufe weitere zent-
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ralörtliche Funktionen wahrgenommen werden (sollen). Ein Handel der Ausweisungsrechte sollte 

dabei nur zwischen Gemeinden derselben Zone bzw. über Zonengrenzen hinweg nur in Rich-

tung der Zone mit höherem ‚zentralörtlichen Status‘ möglich sein. Durch diese Handelsdifferen-

zierung wäre sichergestellt, dass die planerische Standortsteuerung durch das Zertifikatesystem 

nicht ausgehöhlt würde. 
 

Drittens sollte das Monitoring der tatsächlichen Flächeninanspruchnahme und der Abgleich der 

vorliegenden Ausweisungsrechte im Zuge der bestehenden Anzeigepflicht der Bebauungspläne 

erfolgen. Der Bestand an Ausweisungsrechten einer Gemeinde würde über ein Register verwaltet. 

Vom Konto der Gemeinde würde im Falle der Anzeige eines Bebauungsplans die entsprechende 

Anzahl von Ausweisungsrechten abgebucht. Für den Fall einer nicht ausreichenden Deckung des 

Rechtekontos sollte die Gemeinde mit einer finanziellen Strafe und der Auflage belegt werden, 

fehlende Ausweisungsrechte über den Markt anzukaufen. 
 

Abschließend wurde der Policy Mix aus Planungsrecht und handelbaren Ausweisungsrechten vor 

dem entwickelten Kriterienraster der institutionellen Kosteneffektivität bewertet. Es konnte ge-

zeigt werden, dass das wichtige Eingangskriterium der ökologischen Effektivität in der Errei-

chung des Flächensparziels erfüllt würde. Überdies würden nahezu alle Kriterien der Produkti-

onskosten besser oder mindestens gleich gut gegenüber einer rein planungsrechtlichen Steuerung 

der Flächeninanspruchnahme erfüllt. Es wurde aber auch deutlich, dass durch das Hinzufügen 

des Handelsregimes zusätzliche Transaktions- und Set Up-Kosten entstehen, die den Kostenvor-

teilen aus einer verbesserten Erreichung der Produktionskostenkriterien entgegenstehen. 

 

8.2. Innovationen und weiterer Forschungsbedarf 
 

Die vorliegende Untersuchung leistet mit ihren hier zusammengefassten Ergebnissen folgende 

vier Innovationen: Erstens werden die naturwissenschaftlichen Konzepte zum Boden und seiner 

Funktionen für eine ökonomische Betrachtung der Effekte von Flächennutzungsentscheidungen 

aufgearbeitet. Zweitens werden die Kriterien der umweltökonomischen Instrumentenwahl durch 

ein Raster zur systematischen Erfassung der Governance-Kosten einer Regelungsstruktur erwei-

tert. Drittens wird ein effektiver Policy Mix aus Planungsrecht und handelbaren Umweltnut-

zungsrechten zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme entwickelt. Viertens werden detaillierte 

Ausgestaltungsvorschläge für ein System handelbarer Flächenausweisungsrechte zur Steuerung 

der Siedlungsentwicklung in Deutschland erarbeitet. 

  



Kapitel 8  Fazit und Ausblick 
 

280 

Betrachtung ökologischer Bodenfunktionen aus ökonomischer Sicht 

Vor dem Hintergrund der aktuellen internationalen Studien des Millennium Ecosystem Assess-

ment (Millennium Ecosystem Assessment 2005) und des TEEB-Prozesses (TEEB – The Eco-

nomics of Ecosystems and Biodiversity) (TEEB 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2012) zum Zustand 

und (ökonomischen) Wert von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen hat die hier vorlie-

gende Arbeit eine systematische Erfassung der von Böden ausgehenden Funktionen unternom-

men. Über die Zuordnung einzelner Bodenfunktionspotenziale zur Flächennutzung und in den 

Landschaftskontext kann eine Weiterentwicklung sowohl der ökologisch-naturwissenschaftlichen 

Grundlagen der ökonomischen Bewertung von Naturgütern (Boyd 2007; Boyd und Banzhaf 

2007; Carpenter et al. 2009; Chee 2004; de Groot et al. 2010; Fisher und Turner 2008; Fisher et 

al. 2009; Wallace 2007) als auch des Planungsrechts um stärker ökonomische Betrachtungskon-

zepte, wie das der Ökosystemdienstleistungen, gelingen (Albert et al. 2012; Chan et al. 2006; 

Daily 2000; Daily et al. 2009; Niemelä et al. 2010). Hierbei sind insbesondere die Fragen nach der 

Erfassung und Bewertung des Wertes unzerstörter Naturräume für die Resilienz von Ökosyste-

men und die dauerhafte Bereitstellung ökosystemarer Dienstleistungen zu stellen. Dabei kann es 

nicht um die Bestimmung einer exakten Höhe des Nutzens gehen, sondern vielmehr darum, die 

Bedeutung der naturnaher Landnutzung und unzerstörter Ökosysteme herauszustellen. Dies wird 

die Akzeptanz für eine striktere Schutzpolitik schaffen – und damit auch für Strategien einer Flä-

chenhaushaltspolitik und der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Ver-

kehr und die damit verbundenen Flächensparziele. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um pla-

nungs- und ordnungsrechtliche Instrumente handelt oder um anreizorientierte Maßnahmen, wie 

die handelbaren Flächenausweisungsrechte. 

 

Beitrag zur umweltökonomischen Theorie der Instrumentenwahl 

Die bislang in der umweltökonomischen Instrumentenwahl nur unzureichend berücksichtigten 

Governance-Kosten eines instrumentellen Arrangements können mittels des entwickelten Krite-

rienrasters systematisch erfasst werden. Dabei wurde im Rahmen der Arbeit aber lediglich eine 

qualitative Einschätzung der einzelnen Kriterien unternommen. Eine zukünftige Forschungsauf-

gabe sollte sich daher der Weiterentwicklung konkreter Methoden zur Quantifizierung und ggf. 

Monetarisierung dieser Kostenkategorien widmen. Dies ist bislang nur ansatzweise für einige 

Politikbereiche versucht, wobei die Erhebungsmethoden und die Art der erfassten Transaktions-

kosten erheblich voneinander differieren (vgl. Cason und Gandgadharan 2003; Falconer 2000; 

Gandgadharan 2000; Heindl 2012; Jaraite et al. 2009; McCann et al. 2005; Whitby und Saunders 

1996; Zhang et al. 2009). Dies erschwert die Generalisierung und Übertragung vorliegender Er-

gebnisse und macht einen Vergleich der Leistung verschiedener instrumenteller Arrangements 
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unter Einbezug sowohl der Produktionskosten als auch der Governance-Kosten bisher unmög-

lich. 

 

Entwicklung eines effektiven Policy Mix zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme 

Der bislang in der umweltökonomischen Theorie der Instrumentenwahl eher unterbelichtete 

Bereich der mischinstrumentellen Steuerung – der in der realweltlichen Praxis der Steuerung der 

Ressourceninanspruchnahme ganz überwiegend typische Fall – erhält durch die vorliegende Un-

tersuchung ebenfalls eine Anreicherung. Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Verbindung planeri-

scher Ansätze zur Steuerung der Landnutzung mit einem ökonomischen Anreizinstrument zur 

Begrenzung des Umfangs der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke.  
 

In der Literatur zur umweltpolitischen Instrumentenwahl wird ganz überwiegend die Überlegen-

heit anreizorientierter Instrumente gegenüber ordnungsrechtlichen Eingriffen betont. In der Po-

licy Mix-Literatur steht hingegen das Zusammenwirken der verschiedenen Instrumente im Vor-

dergrund. Hierbei wird oft auf ein „kluges“ Zusammenspiel der Eingriffe abgezielt, das Nachteile 

einzelinstrumenteller Steuerungsstrategien vermeidet bzw. gewünschte Wirkungen des Eingriffs 

verstärkt. Auf dieser Grundlage aufbauend existieren neuere Untersuchungen, die einzelnen In-

strumenten bestimmte funktionelle Rollen im Policy Mix zuweisen (Ring und Schröter-Schlaack 

2011b; Ring et al. 2011; Schröter-Schlaack und Ring 2011). 
 

Die vorliegende Arbeit stellt bei der Einbindung handelbarer Flächenausweisungsrechte in die 

planerische Steuerung der Landnutzung das Planungsrecht als „Führungsinstrument“ ins Zent-

rum des Policy Mix. Planungsrechtliche Vorgaben, z. B. der Ausschluss bestimmter Flächen für 

eine Siedlungsnutzung durch Schutzgebiete, Vorrang- und Vorbehaltsflächen, können durch die 

Ausweisungsrechte nicht gebrochen werden. Der Handel mit Ausweisungsrechten soll nur inner-

halb der planungsrechtlich festgesetzten Zonen erlaubt sein. Die Handelbarkeit der Ausweisungs-

rechte ermöglicht innerhalb des planerisch abgegrenzten Spielraums eine soweit als mögliche 

Minderung der Produktionskosten der Zielerreichung. In dieser Konstruktion wird auf mögliche 

weitere Effizienzgewinne aus einem unbeschränkten Handel mit Ausweisungsrechten bewusst 

verzichtet, um ungewollte Schäden (und damit Kosten der unvollständigen Erreichung des Um-

weltqualitätsziels) zu vermeiden. Andererseits wird durch die Begrenzung der verfügbaren Aus-

weisungsrechte in Höhe des zu erreichenden Flächensparziels eine effektive Begrenzung der 

Siedlungsflächenentwicklung gewährleistet. Eine solche Zielerreichung durch existente planungs-

rechtliche Vorgaben allein ist höchst zweifelhaft (vgl. die Bestandsaufnahme des Planungsrechts 

in Kapitel 5) oder aber bei der Vorgabe gemeindescharfer Flächensparziele innerhalb des Raum-

ordnungsrechts mit (zu) hohen Produktions- und Governance-Kosten verbunden. Somit fällt in 
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dem hier entworfenen Policy Mix dem Zertifikatehandels die funktionale Rolle einer quantitati-

ven Begrenzung der Flächeninanspruchnahme zu, währenddessen die Argumente hinsichtlich 

einer Minimierung der Produktionskosten der Erreichung des Flächensparziels zurücktreten. Es 

geht bei der Erwägung eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte also viel stärker um 

die Effektivität als die Effizienz des Regelungseingriffs. 

 

Beitrag zur Fortentwicklung des siedlungspolitischen Instrumentariums in Deutschland 

Über die „Zahnlosigkeit“ des planungsrechtlichen Instrumentariums hinsichtlich der Begrenzung 

des Wachstums der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland ist hinreichend berichtet und 

geklagt worden. Die Vielfältigkeit der unterbreiteten Vorschläge zur Fortentwicklung der Planung 

bzw. ihrer Ergänzung um anreizorientierte Instrumente ist beeindruckend. Hier hat sich insbe-

sondere das Instrument der handelbaren Flächenausweisungsrechte einer steigenden Untersu-

chungsdichte erfreut. Dennoch blieb die überwiegende Mehrheit der Planungspraktiker eher auf 

kritischer Distanz zu den Vorschlägen (Löhr 2006, 2012; Ostertag et al. 2010; Siedentop 2008a; 

Stemmler 2005). Die vorliegende Untersuchung beschäftigte sich gerade motiviert durch diese 

grundsätzlich skeptische Haltung verstärkt mit detaillierten Ausgestaltungsfragen und unterbreitet 

konkrete Empfehlungen (vgl. Kapitel 7), um so die Unklarheiten gegenüber diesem neuartigen 

Ansatz zu verringern und zu einer Versachlichung der Debatte um die Steuerung der Siedlungs-

entwicklung beizutragen. So wird ein Vorschlag zur Abgrenzung der innerhalb eines Systems 

handelbarer Flächenausweisungsrechte erfassten Flächennutzung unterbreitet, Empfehlungen zur 

zeitlichen Ausgestaltung des ‚Cap‘ unterbreitet und verschiedene Optionen von Zuteilungsschlüs-

seln für die Erstverteilung der Zertifikate diskutiert. Schließlich werden konkrete Vorschläge für 

die institutionelle Abwicklung des Handels und die Überprüfung der Zertifikate im Rahmen der 

Anzeigepflicht für die Bebauungsplanung ausgesprochen. Die vorliegende Arbeit bietet so zahl-

reiche Anknüpfungspunkte für eine empirisch-experimentelle Forschung, die sich mit der Evalu-

ierung der hier theoretisch abgeleiteten Vor- und Nachteile einzelner Ausgestaltungsoptionen 

befasst. 

 

Vordringlicher Forschungsbedarf 

Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit entwickelten Neuerungen ergibt sich weiterer For-

schungsbedarf in zwei wesentlichen Richtungen. Einmal sind für das hier entwickelte Kriterien-

raster der institutionellen Kosteneffektivität geeignete Bewertungsmethoden zu identifizieren, 

anzupassen und ggf. (weiter-) zu entwickeln, um über die hier angestellte rein qualitative Betrach-

tungsebene der Gesamtkosten verschiedener instrumenteller Arrangements hinauszugehen. Das 

betrifft sowohl Methoden zur ökonomischen Bewertung der durch eine flächenschonende Sied-
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lungsentwicklung erhaltenen Bodenfunktionspotenziale und der daraus resultierenden Ökosys-

temleistungen als auch die mit einem instrumentellen Eingriff verbundenen Transaktions- und 

Set Up-Kosten. Verbesserte Erkenntnisse aus dem Umfang der verschiedenen Kostenkategorien 

lassen auch eine verbesserte Bewertung verschiedener instrumenteller Ausgestaltungsoptionen zu, 

was wiederum Rückwirkung auf das Design einzelner Elemente innerhalb des Policy Mix haben 

wird. 
 

In einer zweiten Forschungsrichtung könnte die Arbeit durch eine verbesserte Vorstellung über 

die in der Praxis auftretenden Friktionen bei der Einführung handelbarer Flächenausweisungs-

rechte angereichert und fortentwickelt werden. Dies gilt in zweierlei Hinsicht. Einmal könnte das 

hier entwickelte Verhaltensmodell für die kommunalen Entscheidungsträger validiert und verfei-

nert werden. Eine genauere Vorstellung über die tatsächliche Rezeption der aus der Einführung 

handelbarer Flächenausweisungsrechte entspringenden Anreize für eine schonendere Siedlungs-

entwicklung würde helfen, den Effizienzvorteil bei der Erreichung des Flächensparziels mit dem 

Policy Mix gegenüber einer allein planungsrechtlichen Steuerung näher zu bestimmen. Zum an-

deren wäre interessant, kritische Designparameter im System handelbarer Ausweisungsrechte zu 

identifizieren, die eine höhere Akzeptanz und Durchdringung des Instruments durch die kom-

munalen Planungsträger beeinflussen. Dies wären dann Stellschrauben, um die hier entwickelten 

Ausgestaltungsvorschläge weiter zu konkretisieren bzw. alternative Gestaltungsoptionen in den 

Blick zu nehmen. 
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